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Siegfried Rumbler
obmann der historischen Grenzsteinaufnehme im Taunusbereich

Dieser Nachdruck hat eine denkmalpflegerische Aufgabe. Die Kleindenkmäler, zu denen historische
Grenzsteine zählen, sollen nicht nur einem besonderen Schutz unterstellt werden, sondern auch die hei-
matliche Geschichte an Ort und Stelle erläutern.

Leider, so muß bedeuerlich festgestellt werden, befinden sich die wenigsten abgebildeten Steine dieses
Buches noch in der Flur, wobei einige Steine, meist ohne denkmalpflegerische Beachtung, in einem Hei-
matmuseum Aufnahme fanden. Die meisten steinernen Zeugen der Geschichte sind für die Offentlic¡-
keit verloren gegangen. Unkenntnis und nostalgische Antiquitätenjäger, die zum Teil in beängstigender
'\Ùüeise vorgehen, haben mittlerweile erhebliche Schäden im Landschaftsbild angerichtet.

Die Arbeitsgemeinschaft Denkmalforschung e. V. (AGD) beschäftigt sich nicht nur mir Steinkreuzen,
Kreuzsteinen und historischen Verkehrsmalen, sondern auch mit historischen Grenzsteinen, die eben-
falls einen hohen kulturgeschichtlichen \lert bilden. Der Flessische Minister für rüØirtschaft und Tech-
nik hat bereits mit Erlaß vom 3. 9.1979 (IV c l-K 1060B-26 in StAnz 4tltg79 S 1989) die Inventarisa-
tion der historischen Grenzsteine eingeleitet. Ziel dieser landesumfassenden hessischen Maßnahme ist
die Unterschutzstellung aller historischen Grenzsteine. Daraus läßt sich er¡ennen, daß die bereits be-
stehenden Gesetze noch nicht ausreichend sind. Das Hessische Denkmalsch urzgesetz weist insofern ei-
nen Mangel auf, als historische Grenzsteine noch nicht pauschal unter den besonderen Schutz des Ge-
setzes gestellt sind.

Alle hessischen gebietsbetreuenden Gebirgs- und \üTandervereine arbeiten durch ihre Obleute gemein-
sam en der Inventarisation und damit an der heimatlichen Kleindenkmalpflege. Tausende von Steinen
sind bereits inventarisiert. Zur Information und Aufklärung hat der Hessische Minister für rü(/irtsch¿ft

und Technik eine Ausstellung über ,,Flistorische Grenzsreine, Zeugen der Vergangenheit.. zusemmen-
gestellt. Diese Ausstellung wandert seit drei Jahren mit großem Erfolg durch Hessen. Dadurch wird
erstmals auf breiter Basis denkmalpflegerische Aufklärung geleistet.

Zur Forschung gehört Literatur. Richard ZornsVermächtnis liegt in diesem Nachdruck vor. Sicherlich
eine Anregung z:ur weiteren Forschung, wobei der seinerzeitige Forschungsstand des Jahres 1930 zu
würdigen ist. Dieses einzigartige Nachschlagewerh ist damit wieder allen Heimatforschern zugänglich.
Historische Grenzsteinpfade wurden in Hessen eingerichtet. Bemerkenswert sind der Schäfersteinpfad
im Frankfurter Stadtwald, der Grenzsteinrundwanderweg im Hohen T¿unus unter dem Motto .Eine'$üanderung durdr die Gesdrichte Flessens im 19. Jahrhunderr" und der Historisdre Grenzsteinpfad
bei Naumburg.

Die vielen, zum Teil wieder aufgelebten Grenzbegehungen in Stadt und Land verdeutlid-ren das Inter-
esse der breiten Bevölkerung an der Territorialentwicklung unserer Heimat. Möge dieser Nachdruck
nicht nur der Forschung, sondern auch der breiten Offentlichkeit von Nutzen sein.

Frankfurt am Main, im November 1982

Siegfried Rumbler. 

Obmann der historischen Grenzsteinaufnahme im Taunusbereich 
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Weise vorgehen, haben mittlerweile erhebliche Schäden im Landschaftsbild angerichtet. 

Die Arbeitsgemeinschaft Denkmalforschung e. V. (AGD) beschäftigt sich nicht nur mit Steinkreuzen, 
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VON KURT KOSTER

Richard zorn ist in der rhein-mainischen Landschaft, zu deren Geschichte
er in seinem Grenzsteinbuche einen so einzigartigen Beitrag liefern sollte,
erst im Mannesalter heimisch gewotden. ì
In Groß-schierstedt bei Aschersleben wurde et 

^m 7.März ß6o als sohn
des Hofbesitzers christian zorn geboren. Durch Etbe und frühe umv¡elt
lebte in ihm von Kind an eine nicht zu unterd.rückende Liebe zu einem
freien Leben in der Natur. Die Gymnasiarjahre in Aschersleben und Halle
waren dem begabten Kn¿ben eine {rückende Last. Als er 1877 endlich
die Schule vedassen konnte, entschiéd er sich - gegen den r7illen seiner
Familie - für den Beruf eines Gârtners. Schon in den Jahren seiner
Eisenacher Lehrzeit ttat ein ausgesprochenes rnteresse für âen obstbau,
denBaumschulenbetrieb und die wissenschaftliche obstsortenkunde hervor,
während er sich für die übliche -Landschaftsgärtnerei.. nicht erwärmen
konnte. Finanzielle unabhängigkeit und die vãrige Freiheit seiner Ent-
schlüsse edaubten dem früh verwaisten, sich nach Beendigung seinet Lehre
mehrere Jahre lang in den bedeutendsten obstbaubetrieben unã Lehrstätten
Deutschlands, Belgiens, Hollands, Fr¿nkreichs und Englands umzusehen.
Als er sich 1884 entschloß, in dem durch Klima und Absatzmöglichkeiten
gleichermaßen begünstigten Maingebiet bei Hofheim am Tlunus ein
obstgut aufzubauen, besaß er dazu fachliche voraussetzungen wie nur
wenige seiner clamaligen deutschen Berufsgenossen. Gleichu¡ohl ,ùrarcn die
schwierigkeiten auch für ihn im Anfang beträchtlich, sowohl durch die
in Hofheim herrschende sehr starke Zersplitterung des Grundbesitzes, die
eine Er¡¡¡eiterung des Betriebes sehr erschwerte, als auch durch das Fehlen
jeglichen vorbildes. Tafelobstzüchter von Beruf gab es damals noch nicht,
der obstbau wurde ganz allgemein als Nebenzleig der Landwirtschaft
betrieben. zorn gelang das sØagnis: er hat in Hofheim eine Musteranlage
geschaffen, die erste ihrer Ârt. Dìe Erfolge seiner Erzeugnisse auf großen
,A.usstellungen, eine immer ausgedehntete Tätigkeit als Gutachtä, ge-
suchter sortenkenner, vorstandsmitglied der Deutschen pomologischen
Gesellschaft und nicht zuletzt seine rege Mitarbeit an führenden pi'chzelt-
schriften kennzeichnen seine hervorragende Stellung in seinem Fach.
Absatz und verdiensr u/urden ihm nie zur Hauptsache, immer ging wissen-
schaftliche Beschäftigung mit der praktischen Hand in Hand. Dãmãls schon
begann er sein großes beschreibendes verzeichnis von über ¡ooo in Deutsch-
land angebauten Kernobstsorten, das - neben exakter wissenschaftlicher
Beschreibung 

- sich durch zeichnerisch ebenso schön wie sorgfältig aus-
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er in seinem Grenzsteinbuche einen so einzigartigen Beitrag liefern sollte, 
erst im Mannesalter heimisch geworden. \ 
In Groß-Schierstedt bei Aschersleben wurde er am 7. März 1860 als Sohn 
des Hofbesitzers Christian Zorn geboren. Durch Erbe und frühe Umwelt 
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schlüsse erlaubten dem früh Verwaisten, sich nach Beendigung seiner Lehre 
mehrere Jahre lang in den bedeutendsten Obstbaubetrieben und Lehrstätten 
Deutschlands, Belgiens, Hollands, Frankreichs und Englands umzusehen. 
Als er sich 1884 entschloß, in dem durch Klima und Absatzmöglichkeiten 
gleichermaßen begünstigten Maingebiet bei Hofheim am Taunus ein 
Obstgut aufzubauen, besaß er dazu fachliche Voraussetzungen wie nur 
wenige seiner damaligen deutschen Berufsgenossen. Gleichwohl waren die 
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geführte ,tnsichts- und Durchschnittsbildet ¿uszeichnet. Mit dieser Samm-

iorg, d"r"r, Vervollständigung ihn bis in seine letzten Lebenstage be-

,.híitigt", setzte er die bahnbiechende Erstlingsarbeit eines nassauischen

Pomolãgerr, des Diezer Stadtphysikus F' Ä' A' Diell, wütdig fort'

Der lebhafte und vielseitige Geist, der in allen beruflichen unternehmungen

Zor.ns zutage tritt, führtã ihn schon früh über die Grenzen seines Faches

hinaus. Die-stilleren síintermonate ließen ihm Muße genug für seine vor-

wiegend historisch-antiquarischen Neigungen. Sein Interesse wandte sich

,orrã.hr, den heimisch"r, Volk.t.,thten zu, auf die er wohl dutch die in

seinen Obstanlagen viele Jahre hindurch tätigen Saisonarbeiterinnen aus

der umgebung 
-Marbrrrgs zuerst aufmerksam wurde. Mit seinem Photo-

^pp^t 
tiont ä "n den Sonntagen in die Trachtengebiete der weiteren

Úrrrg"Uong hinaus, vor allem in die Marburger Gegend und ins Bieden-

kopãer Hirterland. In für damalige Verhältnisse technisch vorzüglichen

Aufnahmen hielt er den Trachtetrt.tt"ttd g nzef Dörfet fest' Vor allem

aber veranlaßte er durch Anregung und Hinweis die in Betracht kommen-

den Gemeinden zur Mitarbeit. Seiner Initiative danken wir so in erster

Linie die schöne Sammlung nassauischer originaltrachten im Nassauischen

Landesmuseum zu \íiesbaden. Auch untef den Mitarbeitern von Hotten-

roths bekanntem nassauischen Trachtenbuch ânden wir seinen Namen.

Inzwischen hatte die immer stâfkere Nachfrage nach Bauplätzen seine

Hofheimer Obstbauflächen Stück um Stück verkleinert; r914 hatten seine

Kulturen nur noch gønz geringen umfang. Aber ein geruhsames- Rentner-

leben, wie es ihm die beu¿ichtlichen Grundstücksverkäufe ed¿ubt hätten,

bg gín und gar nicht im Sinne des tâtigen Mannes' Da er für eine Familie

.riãh", ,o ,o.gl' hatte - seine Frau war ftüh gestorben und seine Ehe

kinderlos g"úli"b"n -, wandte er seine ganze Kraft und Liebe seinen

wissenschftlichen Neigungen zu. Neben der Trachtenforschung begannen

ihn heraldische Dinge iu blschäftigen. Als Pfleger für kultutgeschichtliche

Bodenaltertümer seines Heimatkrelses wurde er der archâologischen lÙlis-

senschaft bis an sein Lebensende ein ausgezeichneter Helfer.

BeiseinenallmählichzurGepflogenheitgewordenensonntäglichenFahrten
und rùTanderungen stieß ", 

,nf ã1" Fragen der Feldmatkeinteilung, und er

begann sich mit"den heimischen Flurnamen zu beschãftigen. Bei der Unter-

,oãhorrg der eigenartigen alten Gewanneinteilung der Dorfgemarkung

Lrng.rriain -oã" .. ão* erstenmal auf Grenzsteine aufmerksam, deren

Insclriften ef nuf unsicher od.er gar nicht zu deuten vermochte und über

die er auch von den Grundstückseigentümern und anderen ortskundigen

nichts Genauefes zu erfahren vermochte. Das war im Jahre tgzr' Er'

begann nun, seine sonntâglichen tWanderun gefi garrz in den Dienst der

r) Vgl. Nass. Lebensbilder II' tgr-2ot'

geführte Ansichts- und Durchschnittsbilder auszeichnet. Mit dieser Samm- 

lung, deren Vervollständigung ihn bis in seine letzten Lebenstage be- 

schäftigte, setzte er die bahnbrechende Erstlingsarbeit eines nassauischen 

Pomologen, des Diezer Stadtphysikus F. A. A. Diel!, würdig fort. 

Der lebhafte und vielseitige Geist, der in allen beruflichen Unternehmungen 

Zotns zutage tritt, führte ihn schon früh über die Grenzen seines Faches 

hinaus. Die stilleren Wintermonate ließen ihm Muße genug für seine vor- 

wiegend historisch-antiquarischen Neigungen. Sein Interesse wandte sich 

zunächst den heimischen Volkstrachten zu, auf die er wohl durch die in 

seinen Obstanlagen viele Jahre hindurch tätigen Saisonarbeiterinnen aus 

der Umgebung Marburgs zuerst aufmerksam wurde. Mit seinem Photo- 

apparat fuhr er an den Sonntagen in die Trachtengebiete der weiteren 

Umgebung hinaus, vor allem in die Marburger Gegend und ins Bieden- 

köpfer Hinterland. In für damalige Verhältnisse technisch vorzüglichen 

Aufnahmen hielt er den Trachtenbestand ganzer Dörfer fest. Vor allem 

aber veranlaßte er durch Anregung und Hinweis die in Betracht komrnen- 

den Gemeinden zur Mitarbeit. Seiner Initiative danken wir so in erster 

Linie die schöne Sammlung nassauischer Originaltrachten im Nassauischen 

Landesmuseum zu Wiesbaden. Auch unter den Mitarbeitern von Hotten- 

roths bekanntem nassauischen Trachtenbuch finden wir seinen Namen. 

Inzwischen hatte die immer stärkere Nachfrage nach Bauplätzen seine 

Hofheimer Obstbauflächen Stück um Stück verkleinert; 1914 hatten seine 

Kulturen nur noch ganz geringen Umfang. Aber ein geruhsames Rentner- 

leben, wie es ihm die beträchtlichen Grundstücksverkäufe erlaubt hätten, 

lag ganz und gar nicht im Sinne des tätigen Mannes. Da er für eine Familie 

nicht zu sorgen hatte — seine Frau war früh gestorben und seine Ehe 

kinderlos geblieben —, wandte er seine ganze Kraft und Liebe seinen 

wissenschaftlichen Neigungen zu. Neben der Trachtenforschung begannen 

ihn heraldische Dinge zu beschäftigen. Als Pfleger für kulturgeschichtliche 

Bodenaltertümer seines Heimatkreises wurde er der archäologischen Wis- 

senschaft bis an sein Lebensende ein ausgezeichneter Helfer. 

Bei seinen allmählich zur Gepflogenheit gewordenen sonntäglichen Fahrten 

und Wanderungen stieß er auf die Fragen der Feldmarkeinteilung, und er 

begann sich mit den heimischen Flurnamen zu beschäftigen. Bei der Unter- 

suchung der eigenartigen alten Gewanneinteilung der Dorfgemarkung 

Langenhain wurde er zum erstenmal auf Grenzsteine aufmerksam, deren 

Inschriften er nur unsicher oder gar nicht zu deuten vermochte und über 

die er auch von den Grundstückseigentümern und anderen Ortskundigen 

nichts Genaueres zu erfahren vermochte. Das war im Jahre 1921. Er 

begann nun, seine sonntäglichen Wanderungen ganz in den Dienst der 

1) Vgl. Nass. Lebensbilder Il, 195-201.



Erforschung der heimischen Grctzzeichen zu stellen. Er vereinigte in
selten glücklicher weise aIIe zw einem solchen unternehmen notwendigen
voraussetzungen: Freude am s?andern und am Aufenthalt in der freien
Natur, gute landesgeschichtliche Kenntnisse, zeichnerische Begabung und
die bei seinen pomologischen Arbeiten entwickelte Fähigkeit zur sicheren
Erfassung und Beschreibung noch so geringfügig erscheinender Merkmale
und Besonderheiten.
Allsonntäglich fuhr er nun ins Land hinaus, fast immer mit dem frühesten
Zuge, denn meist waren weite Entfernungen zurückzulegen. An seinem
Ziel angekommen, war er den ganzen Tag über mit Maßstab, Skizzenblock
und Photoapparat in der Feldgemarkung unrerv/egs. Bildeten auch die
Grenzzeichen den Hauptgegenstand seines Interesses, so verzeichnete und
skizzierte er doch 

",r.ñ ui.l., andere, das ihm historisch bemerkenswert
erschien: Denkmäler, Grabsteine, alte SØappen, Inschriften, besonders
Hausmarken und Handwerkerzeichen, von den so entstandenen Kol-
lektaneen sei nur - als Beispiel - die schöne sammlung von über 3oo
Skizzen hei mischer Kirchturmkreuze und -zierate angefú hrt.
seine skizzen, vorab die von ihm aufgenommenen Grenzsteine, überttug
er im Laufe der woche in seine Sammelhefte und fügte - unterstützt durch
eine vortrefflich ausgebaute Bibliothek - mit immer zunehmender eigener
Fertigkeit und Eintühlung die oft nicht leichte Deutung der Inschriften,
Ylappen Ljrs\¡/. zu. Dic im wahrsten sinne cies 'wortes erwancierten Ergeb-
nisse dieser nach festem Plan über ein Jahrzehnt betriebenen Forschungen
füllten schließlich nahezu ein Dutzend starker skizzenhefte. Als Kern der
systematisch durchforschten Landschaft stellt sich das Taunusgebiet bis
zur Lahn im Norden, die rùØetterau und die untere Maingegend zwischen
Hanau und Mainz dar.
zorn bevachtete seine Grenzsteinwanderungen und -studien einzig als
Liebhaberei, als Quelle persönlicher Anregung und Freude. An eine Ver-
öffentlichung der Ergebnisse hat er in seiner Bescheidenheit nie gedacht.
Es war sein Hofheimer Nachbar Dr. Blank, der den l7iderstrebenden zur
veröffentlichung drängte und alle !Øege ebnete. so erschien r91r ein vor-
bildlich ausgestatteter Folioband: ,,Grenzsteine des Rhein-Main-Gebietes".
Auf 6o Tafeln bietet das rü(/erk in Zeichnungen zorns nahezw achthundert
heimische Grenzzeichen mit Beschreibung und Deutung. Das Buch ist die
erste und bisher einzigartige umfassende Sammlung aller Grenzzeichen
einer deutschen Landschaft, bahnbrechend auf einem bisher kaum je
systematisch bearbeiteten Grenzgebiet zwischen Heimatforschung, Rechts-
geschichte, Kunsthistorie und Volkskunde. Diesem,,prächtigen Buche,.,
wie es Th. Knapp, einer der besten deutschen Sachkenner, genannt hat,
ist gerade von seiten der gelehrten Forschung ungeteilte Anerkennung
gezollt worden.

Erforschung der heimischen Grenzzeichen zu stellen. Er vereinigte in 
selten glücklicher Weise alle zu einem solchen Unternehmen notwendigen 
Voraussetzungen: Freude am Wandern und am Aufenthalt in der freien 
Natur, gute landesgeschichtliche Kenntnisse, zeichnerische Begabung und 
die bei seinen pomologischen Arbeiten entwickelte Fähigkeit zur sicheren 
Erfassung und Beschreibung noch so geringfügig erscheinender Merkmale 
und Besonderheiten. 
Allsonntäglich fuhr er nun ins Land hinaus, fast immer mit dem frühesten 
Zuge, denn meist waren weite Entfernungen zurückzulegen. An seinem 
Ziel angekommen, war er den ganzen Tag über mit Maßstab, Skizzenblock 
und Photoapparat in der Feldgemarkung unterwegs. Bildeten auch die 
Grenzzeichen den Hauptgegenstand seines Interesses, so verzeichnete und 
skizzierte er doch auch vieles andere, das ihm historisch bemerkenswert 
erschien: Denkmäler, Grabsteine, alte Wappen, Inschriften, besonders 
Hausmarken und Handwerkerzeichen. Von den so entstandenen Kol- 
lektaneen sei nur — als Beispiel — die schöne Sammlung von über 300 
Skizzen heimischer Kirchturmkreuze und -zierate angeführt. 
Seine Skizzen, vorab die von ihm aufgenommenen Grenzsteine, übertrug 
er im Laufe der Woche in seine Sammelhefte und fügte — unterstützt durch 
eine vortrefflich ausgebaute Bibliothek — mit immer zunehmender eigener 
Fertigkeit und Einfühlung die oft nicht leichte Deutung der Inschriften, 
Wappen usw. zu. Die im wahrsten Sinne des Wortes erwanderten Ergeb- 
nisse dieser nach festem Plan über ein Jahrzehnt betriebenen Forschungen 
füllten schließlich nahezu ein Dutzend starker Skizzenhefte. Als Kern der 
systematisch durchforschten Landschaft stellt sich das Taunusgebiet bis 
zur Lahn im Norden, die Wetterau und die untere Maingegend zwischen 
Hanau und Mainz dar. 

Zorn betrachtete seine Grenzsteinwanderungen und -studien einzig als 
Liebhaberei, als Quelle persönlicher Anregung und Freude. An eine Ver- 
öffentlichung der Ergebnisse hat er in seiner Bescheidenheit nie gedacht. 
Es war sein Hofheimer Nachbar Dr. Blank, der den Widerstrebenden zur 
Veröffentlichung drängte und alle Wege ebnete. So erschien 1931 ein vor- 
bildlich ausgestatteter Folioband: „Grenzsteine des Rhein-Main-Gebietes“, 
Auf 60 Tafeln bietet das Werk in Zeichnungen Zorns nahezu achthundert 
heimische Grenzzeichen mit Beschreibung und Deutung. Das Buch ist die 
erste und bisher einzigartige umfassende Sammlung aller Grenzzeichen 
einer deutschen Landschaft, bahnbrechend auf einem bisher kaum je 
systematisch bearbeiteten Grenzgebiet zwischen Heimatforschung, Rechts- 
geschichte, Kunsthistorie und Volkskunde. Diesem „prächtigen Buche“, 
wie es Th. Knapp, einer der besten deutschen Sachkenner, genannt hat, 
ist gerade von seiten der gelehrten Forschung ungeteilte Anerkennung 
gezollt worden.



Das Buch hat Zorns übdge heimatgeschichtliche Veröffentlichungen, zumal
diese durchweg in Heimatblättern und Lokalbeilagen von Tageszeitungen
erschienen und daher schwer zugânglich sind, in den Hintergrund treten
lassen. Auch unter ihnen ist vieles, das der Beachtung wert ist. Eine Fund-
grube in vielfacher Richtung sind seine unveröffentlicht gebliebenen
Sammlungen
Nach der Vollendung seines Grenzbuches warenZorn noch fast r 5 Lebens-
jahre geschenkt. Seiner erstaunlichen körperlichen Rüstigkeit entsprach
eine bis ntletzt bewahrte hohe geistige Spannkraft. Bis ans Ende wahrtc
er die Fühlung mit den ihm am Hetzen liegenden wissenschaftlichen
Gebieten und mit den Arbeiten anderer. ,,Man müßte gesund sein und
hundert Jahre aIt werden, es wäre ja noch so viel zu tun." Dieser sein

Ausspruch aus den \Wochen kurz vor seinem Tode, als er das Sinken seiner
körperlichen I-eistungsfähigkeit immer schmerzlicher fühlte, scheint
bezeichnend für sein llesen. Ihn bedrückte es, so vieles Geplante und
Begonnerie, und sei es auch nur für sich selbst, nicht mehr zu Ende führen
zu können. Die steigenden Nöte und Entbehrungen der Kriegszeit warfen
immer dunklere Schatten über seine Ietzte¡ Lebenstage, aber er wußte
diese Schatten zu bannen durch stetige ,trbeit und in der zuversichtlichen
Hoffnung des gläubigen Christen auf den, dessen llort ihrn die tröstliche
Gewißheit gab: ,,Ich habe dein S7andern zu Herzen genommen." ,tm
3.Àlàrz 1945, wenige Tage vor seinem 8¡. Geburtstage, kam der Tod.
Richard Zornhat sein Bestes auf einem Felde gegeben, das er nur als Lieb-
haber bestellte, ein ,,Dilettant" freilich im rèinen, ursprünglichen Sinn des
'S7ortes ! Seine Leistung auf einem ihm von Hause aus fernliegenden Gebiet
wissenschaftlicher Betätigung zeigt uns mit seltener Eindringlichkeit, wie
eine echte und lebendige Fragestellung, der Drang, et:was recht zu wissen

und zu ergründen - und richte er sich auf ein scheinbar noch so Kleines
und Unscheinbares -, immer wieder große Leistungen von bleibender
Bedeutung zu schaffen vermag.

SCHRIFTTUÀ{

l)ic Arbeiten Zorns in gärtnerischen Fachzcitschriftcn und seine zahlreichen
hcimatgcschichtiichen Aufsätze Sind aus einer vom Yerf . r945 zusammengestellten
Bibliographie in der Nassauischen Landcsbibliothek zu \Wiesbaden (Manuskr.)
zu etsehen,
Selbständige Veröffentlichungen Zorns: Ob$kaltar im Krei¡e Höcl¡sl a. M., r89r,
rt S. - GrenTtteine des Rhein-Maiø-Gebiete¡. Eine heinalkandlicl¡e Be¡cbreibang aher

Grenqsleine in Taanat, in der lYelterau, Lahn-, Main- und Rheingegend . . ., r 93 r. r r S.,

6o Tafeln mit Beschreibung von 76o Grenzsteinen. (Nachweis der wichtigsten
Rezensionen ebenfalls in der oben genannten bibliographischen Zusammen-
stellung.)

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch die Historische Kom-

mission für Nassau aus den Nrssauischen Lebensbildern, Band 4, !íiesbaden, 1950.
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Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch die Historische Kom- 

mission für Nassau aus den Nassauischen Lebensbildern, Band 4, Wiesbaden, 1950.





VO RWO RT

Die Veröfientlichung, die hier vorgelegt wird, enthält die zu einem Ergebnis von knappster Form

verdichtete, jahrzehntelange Arbeit eines Mannes, der einen bisher fast unbeachteten Gegenstand ge-

funden hat und über der weitersuchenden Frage nach Sinn und Bedeutung der oft rätselhaften Er-

scheinungen diesen Gegenstand allmählich zu seiner persönlichen Sache gemacht hat; - der gleich-

sam zum Liebhaber dieser Sache geworden ist, einer äußerlich unscheinbaren Sache, die dennoch,

wenn man sie nur in ihrem ganzeî Umfang erfaßt und ihren ganzen Inhalt aufrollt, wie ein viel-

farbiges und doch organisch geordnetes Gewebe ihre hundertfädige Verflochtenheit mit der großen

g.t.hi.htli.hen, künstlerischen und Kulturentwicklung eines Landes enthüllt. Der Verfasser, nach

seiner bürgerlichen Tätigkeit Obstzüchter in einem Städtchen der fruchtbaren Mainebene zu Füßen

des Taunus, ist zunächst in seiner engeren Heimat auf die kleinen und versteckten Zeichen aufmerk-

sam geworden, die eine wechselvolle Vergangenheit ganz buchstäblich in dem Boden hinterlassen

hat, ãen seine Hände bearbeiten mußten. Auch als der Umkreis seiner Beobachtungen und Auf-

zeichnungen nach und nach sich ausdehnte, blieb jene Heimatlandschaft immer der Mittelpunkt des

durchforschten Gebietes, das sich unabhängig von irgendwelchen staatlichen Grenzen nur eben so

weit erstreckt, wie man mit kurzen Tagesfahrten und - oft beschwerlichen - \ùTandemngen ge-

langen kann, ohne eigentlich ,rreisen" zu müssen.

Vielleicht konnte dies Werk nur unter solchen, rein aus dem Menschlichen kommenden Vor-

aussetzungen entstehen, nur aus einer fast zärtlichen Verbundenheit mit dem Boden, nur in der stillen

ç.¿ìr1d;gkeir einer Beschäftigung, die kein Ziel außerhalb ihrer selbst hat, und nur mit dem Wunsch,

gewissen Spuren der geschichtlichen Vorgänge in einem bestimmten kleinen Bereich bis zum Ende

nachzugehen. Im Grunde das Werk eines Sammlers, aber ungetrübt durch den Ehrgeiz, die Obiekte

zu besitzen oder zu verwerten, und mit der Besonderheit, daß hier dem Sammeleifer des Laien,

der charakteristischerweise gern die sehr kleinen und zugleich sehr präzisen Dokumente - Mü'nzen'

Siegel, Briefmarken - bevorzugt, ein so gut wie unbetretenes Feld erschlossen wird. Die Grenz-

steine - sie sind nur mikroskopische Punkte im großen Gemälde der Kunstgeschichte, und dennoch,

welche lebendige Fülle der Formen, auf einem Gebiet obendreinr. das zur ,,Normierung" gercizt

hätte wie kaum ein anderes; welches Zeugnis für die Intensität, mit der die Blutströme großer Stil-

epochen sich bis in die feinsten Verästelungen des Kulturorganismus ungeschwächt verteilen; welche

tvtOgti.tt.iten, an diesen Steinen elementare Gesetze der kü,nstlerischen Gestaltung aufzuzeigen!

Es darf als fraglich bezeichnet werden, ob - zumal unter Verhältnissen wie den heutigen - der

Gedanke, eine derartige Arbeit und ihre Veröffentlichung zu untemehmen, von den fachwissenschaft-

lichen Kreisen hätte ausgehen können, in deren ,rZuständigkeit" eine solche Aufgabe eigentlich ge-

hört. Aber gerade darin, daß hier einmal ohne Rücksicht auf praktische Bedingtheiten die umfassende

Bearbeitung eines Themas aufgenommen und durchgeführt wurde, möchte ich den beispielgebenden

kulturellen Wert des lJüerkes erblicken. Denn wirklich Wertvolles - davon bin ich überzeugl - wird

immer nur aus jener innerlichen Einstellung der menschlichen Verbundenheit mit dem Gegenstand

hervorwachsen und nicht lediglich aus dem kühlen fnteresse, das der jeweilige Stand und Bedarf der

Wissenschaft vermittelt.
Ein Wort möge noch verstattet sein zu den Zeichnungen, mit denen der Verfasser, neben der er-

läuternden Beschreibung, die vielfältigen Stücke seiner Sammlung dargestellt hat. Sie wollen nichts

weiter sein als ganz sachliche, nur das Ergebnis gegenständlicher Feststellung wiedergebende Ab-

bildungen ihrer Objekte. Und doch scheinen mir diese Zeichnungen, selbst wenn man an sie den

Maßstab rein ki.i,nstlerischer Beurteilung legen will, einen eigenen Reiz zu besitzen; an ihnen wird

noch einmal offenbar, wie die Liebe zu einer Sache auch die Hindernisse der Ungeübtheit zu über-

winden vermag.

Prof. Dr. F. WICHERT
Bezirkskonservator

für den Regierungsbezirk Wiesbaden.
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des Taunus, ist zunächst in seiner engeren Heimat auf die kleinen und versteckten Zeichen aufmerk- 

sam geworden, die eine wechselvolle Vergangenheit ganz buchstäblich in dem Boden hinterlassen 
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zeichnungen nach und nach sich ausdehnte, blieb jene Heimatlandschaft immer der Mittelpunkt des 
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hervorwachsen und nicht lediglich aus dem kühlen Interesse, das der jeweilige Stand und Bedarf der 

Wissenschaft vermittelt. 

Ein Wort möge noch verstattet sein zu den Zeichnungen, mit denen der Verfasser, neben der er- 

läuternden Beschreibung, die vielfältigen Stücke seiner Sammlung dargestellt hat. Sie wollen nichts 
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Maßstab rein künstlerischer Beurteilung legen will, einen eigenen Reiz zu besitzen; an ihnen wird 

noch einmal offenbar, wie die Liebe zu einer Sache auch die Hindernisse der Ungeübtheit zu über- 
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Uarcr Vontrndrniglicd, Herr Richard Zom io Hofheim a. T., darco irhrellngc Banühuagco, dic ¡ocb
rtrùrodcoca lltcrco G¡c¡z¡tcinc dc¡ Rhcin-M¿i¡-Gcbictcs zcich¡cri¡ch ¡ufzu¡chmca u¡d wi¡¡cn¡ch¡ftlich zu
bcübcitcr¡, i¡ wcitc¡tca K¡eisco dcr Bcvötlcruag mit rcgcr Aatcilnabmc vcrfolgt wurdca, hettc unr, o¡ctrdc¡¡
æi¡c Atbcit ar eincn gcmirrcn Ab¡chluß gchngt war, vcraolaßt, rn dcr Hcnurgebc ¡cinc¡ Vcttc¡ mitzusdttcn.' Im April r9z8 fotdatco wir i¡ c¡¡cm Rúdsch¡eibco zur Voru6bcatclluog dc¡ Vcttc¡ ¡uf, mit dco Es-
fob, dd durchdic Batcllutgco, dic zu ci¡cm großco Tci¡ auch vo¡ privatcr Scitc ciagirgca uad d¡mit ci¡
crftc¡¡lic¡c¡ I¡t rarc dcr Allgcmchhcit bcfru¡dctcn, dic Vcrtficotlichung dcs Buchð crûöglicür ¡c.hicn, Dic
Hcnnr¡rbc dcl unfragætclco T¡fclwcrtc¡ lo¡ntc ¡bcr trotzda¡ nu¡ durch crhcùticbc Zurcho¡¡c vo¡ Bcüördco
u¡d Priv¡t¡o cndgültig gcricbc¡t wctdco, derar N¡mco im foþcodca ganannt rcio môgcn:

Dcr L¡ndc¡¡u¡¡chuß zr¡ \Fic¡badco
Dic Bcziúrfonolrion zur Brfonchung und E¡haltung dcr Dcotmllcr in¡crh¡lb dcr Reg.-!c2. Viabedca
Dcr K¡ei¡¡u¡¡chr¡ß da chcodigco K¡cibc¡ Höch¡t ¡. M.
Dct K¡cir¡u¡¡chuß dc¡ M¡in-T¡u¡u¡-K¡ei¡c¡
Dct Krci¡¡u¡¡chr¡ß dcr Rbcingru-Krcircr
Dcr Mrgiltr* dcr St¡dt Hofhcim ¡. T.
Dcr M¡gistnt dcr Sødt Vicsbadcr¡
Dic I. G, Farbc¡i¡du¡tric AG. in Frs¡tfr¡rt-Höchsr
Dic Hc¡¡co-Na¡¡aui¡chc Ges AG. in F¡¡¡tfi¡rt-Höch¡t
Hcr¡ D¡. b. c. Velrhcr vom Rath in C¡mbctg a, T.
F¡L O. V. Rodctctci¡ iD Hofhcim ¡. T.
Fr¡u Dr. mcd. Elic¡bcrh Visrcshdtcr itt Hofhcim e, T.
l¡æ P.h;Þôñt I¿ô'l ñ-.---- :- uÃÁ-:- - î

Hcrr Keufoenn tuliur Orwdd ia Hofhcim ¡. T.
Hcr Ko'¡¡'c¡zicñtt Fsicdrich Soc.b¡tcin-pab* in Vic¡b¡dco.
Ihnco sllc¡ cprcchco wit u¡¡c¡ca he¡zlicbstcn Danl aus, ia¡bcso¡dcre abcr Hctm Landcrhauprnronn

Dr. h. c. Lut¡ch i¡ I9icsbadco, Hcrm Landr¡t Vilhclo Apcl in Fradúur-Höc¡Et, dcr voû Aafang ao die
Hcraurgrbc dcr Vcrlc¡ i¡ iede¡ Hi¡richt fösdcrt , u¡d Hcrrn Bl¡rgcrmcirtcr Mcpcr in tlofhcim a. T,

Ebc¡so daolc¡ rrir dcn Pcr¡ö¡licùlcitcn, dic u¡¡ im Lâufc dcr Zcit mcårfech ihrco wc¡wollco R¡t zutcil
wcrden licßen, wic bc¡o¡dc¡¡ Hcrra U¡iv.-P¡of. Dr. Adolf Bach in Bono, dco þngiðhrigca Sc¡¡iftft¡h¡cr im
Vor¡ta¡d dc¡ Vcrei¡¡ ñ¡¡ Na¡s.uir¡a Alt rtuû¡lu¡dc uûd Gcschichtdoracüung i¡ Vicrb¡dco, Hc¡r¡ Mu¡cu¡¡¡-
dircktor Dr. P. Kut¡ch io Vic¡badcn u¡d tlcrm Stedtvclordnaco Rich¿rd Mehthom i¡ Hofhcim r. T., dcn¡
chcorligo Lc¡ter dcr Druc&c¡ei dct I. G, P¡rbeoindust¡ic AG, in Franlñ¡rt-Höcù¡r.

Ei¡ bc¡oodc¡c¡ Vcrdico¡t rn dcr codliche¡ Hcraurgrbc dcs Vcrtcr h¡t dct Bezi¡t¡lon¡cnator fttr dco
Rcg.-Bcz. Viæb¡dc¡, Hctt P¡of. Dr, Fritz Vichcrt in Fr¡¡lfu¡t a. M., wclcber dcr Vcröffcûtlicl¡u¡g stcrs
d¡¡ lebhaftc¡tc Interc¡rc cotgqcr¡gcbracùt het utd u¡s stladig mit ¡cinem R¡t u¡tcr¡tütztc, Ibm u¡d ¡cina¡
Mit¡rbcitcrtt im Ste¡tlicbco Dcotm¡l¡mt fur Fr¡ntfurt und Nasoau, Herrn Dr. M¡urc¡brcchcr u¡d Hcrrn
A¡chitclt H, K. Zinurcmann, ¡i¡d wir ¡ucå ftl¡ dic Übcrwacåung dcr Druc*tcgung zu großccr Daolc vcr-
ptichat. Hcn Zimncrmdn¡ h¡t i¡ steær Fohlung Eit dcr Firme Auguot Oetcrricth in Fra¡tfun ¡. M. u¡d
ihscú acùnilc¡ø Prolurirtco' Hcnn Cesl Schirm, frr dic bucl¡tcch¡¡ische Gataltung dc¡ Vcrlc¡ Sorgc gc-
t¡rgcû, w¡r wir hicr glcicbfdlr d¡û¡.od vcr¡rc¡tco,

Der vorst¿rnd der ortsgruppe Hofheim a. T. des vereins für Nassauische
Altern¡msku¡de und Geschichtsforschung in Wiesbaden.

Unser Vorstandsmitglied, Herr Richard Zorn in Hofheim a. T., dessen jahrelänge Bemühungen, die noch 

vorhandenen älteren Grenzsteine des Rhein-Main-Gebietes zeichnerisch aufzunehmen und wissenschaftlich zu 

bearbeiten, in weitesten Kreisen der Bevölkerung mit reger Anteilnahme verfolgt wurden, hatte uns, nachdem 
seine Arbeit zu einem gewissen Abschluß gelangt war, veranlaßt, an der Herausgabe seines Werkes mitzuwirken. 

Im April 1928 forderten wir in einem Rundschreiben zur Vorausbestellung des Werkes auf, mit dem Er- 

folg, daß durch die Bestellungen, die zu einem großen Teil auch von privater Seite eingingen und damit ein 
erfreuliches Interesse der Allgemeinheit bekundeten, die Veröffentlichung des Buches ermöglicht schien. Die 
Herausgabe des umfangreichen Tafelwerkes konnte aber trotzdem nur durch erhebliche Zuschüsse von Behörden 
und Privaten endgültig gesichert werden, deren Namen im folgenden genannt sein mögen: 

Der Landesausschuß zu Wiesbaden 

Die Bezirkskommission zur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler innerhalb des Reg.-Bez. Wiesbaden 
Der Kreisausschuß des ehemaligen Kreises Höchst a. M. 

Der Kreisausschuß des Main-Taunus-Kreises 

Der Kreisausschuß des Rheingau-Kreises 

Der Magistrat der Stadt Hofheim a. T. 

Der Magistrat der Stadt Wiesbaden 

Die I. G. Farbenindustrie AG. in Frankfurt-Höchst 

Die Hessen-Nassauische Gas AG. in Frankfurt-Höchst 

Herr Dr. h. c. Walther vom Rath in Cronberg a. T. 

Frl. ©. W. Röderstein in Hofheim a. T. 

Frau Dr. med. Elisabeth Winterhalter in Hofheim a.T. 

Herr Fabrikant Karl Neumann in Hofheim a. T, 

Herr Kaufmann Julius Oswald in Hofheim a.T. 

Herr Kommerzienrat Friedrich Soehnlein-Pabst in Wiesbaden. 
Ihnen allen sprechen wir unseren herzlichsten Dank aus, insbesondere aber Herrn Landeshauptmann 

Dr. h. c. Lutsch in Wiesbaden, Herrn Landrat Wilhelm Apel in Frankfurt-Höchst, der von Anfang an die 
Herausgabe des Werkes in jeder Hinsicht förderte, und Herrn Bürgermeister Meyrer in Hofheim a. T. 

Ebenso danken wir den Persönlichkeiten, die uns im Laufe der Zeit mehrfach ihren wertvollen Rat zuteil 
werden ließen, wie besonders Herrn Univ.-Prof. Dr. Adolf Bach in Bonn, dem langjährigen Schriftführer im 
Vorstand des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung in Wiesbaden, Herrn Museums- 
direktor Dr. F. Kutsch in Wiesbaden und Herrn Stadtverordneten Richard Mehlhorn in Hofheim a. T., dem 
ehemaligen Leiter der Druckerei der I. G. Farbenindustrie AG. in Frankfurt-Höchst. 

Ein besonderes Verdienst an der endlichen Herausgabe des Werkes hat der Bezirkskonservator für den 
Reg.-Bez. Wiesbaden, Herr Prof, Dr. Fritz Wichert in Frankfurt a. M., welcher der Veröffentlichung stets 
das lebhafteste Interesse entgegengebracht hat und uns ständig mit seinem Rat unterstützte, Ihm und seinen 
Mitarbeitern im Staatlichen Denkmalamt für Frankfurt und Nassau, Herrn Dr. Maurenbrecher und Herrn 
Architekt H. K. Zimmermann, sind wir auch für die Überwachung der Drucklegung zu großem Danke ver- 
pflichtet. Herr Zimmermann hat in steter Fühlung mit der Firma August Osterrieth in Frankfurt a. M. und 
ihrem technischen Prokuristen, Herrn Carl Schirm, für die buchtechnische Gestaltung des Werkes Sorge ge- 
tragen, was wir hier gleichfalls dankend vermerken. 

Der Vorstand der Ortsgruppe Hofheim a. T. des Vereins für Nassauische 
Altertumskunde und Geschichtsforschung in Wiesbaden.



EINLEITUNG

Nimm in dich auf beim Vandcrn
Vergang'ner Zeiten SPur,
Und fi¡ll'dein Hctz mit Licbc
Zu¡ deutsche¡ Heimetûurt

Das vorliegende Grenzsteinbuch soll ein bescheidener Beinag zur Heimatkunde - zur Kenntnis des Heimat-

bodens sein. Es soll dazu anregen, daß der Wanderer, Geschichis- und Naturfreund seine Aufmerksamkeit auch

einmal jenen kleinen, unscheinùaren, verwitterten Malsteinen und Grenzzeichen widmet, die noch überall in Wald

und Feld zu finden sind. Es ist ein Stück Heimatgeschichte, das sich in ihnen verkörpert. Viele Grenzsteine mit

Wappen, Orts- und ruort.rr"i"t"r, usw. haben histãrischeo Wert! Ei¡e genauere Durchforschung dieserErbstücke

der'ïergangenheit und irogrn verschwunden er Zeite bietet daher manches heimatkundliche Interesse' Diese

Schrift soll dazu .r^*a.-,i.ß der Leser Beobachtuogen in der engeren Heimat nach der oder iener Richtung

hin anstellt; es gibt ia ,o -Á"ho Merkwürdigc in unserer Nähe, über das wir - um mit den 1íorten des Kultur-

historikers Þj"Ìi ro'red.n - hinüberstolpern, ohne auch nur zu ahnen, daß es uns im Wege gelegen!

Das Buch verfolgt den Zweck, ar¡f die alten Grenzsteine aufmerlsam zu machen, ihren Sandort anzugeben

und ihre Inschriften oder bildlichen Zeichen, Vappen und Figuren zu deuten und zu erklären. Es ist bedauerlich,

daß bei der Bevölkerung, namentlich beim Bauer r¡nd Landmann, der am ehesten mit solchen Steinen ia Berährung

kommt, die Kennmis iLer Bedeutung und die Fåhigkeit, ihre Insch¡iften zu verstehen, håufig verschwunden ist'

Wäh¡end wir heutzutage recht gfnau die Grenãen ánes l¿ndes, cines Kreises, einer Gemarkung durch die

I-andkarten, Meßtischblätt.-, *.r". feitstellen können, ja sogar auf Flur- und Katasterkarten die einzelnen Grund-

,tri"k 
"orgå-essen 

finden, hatte man in alter Zeit keine soichen Pläne und Hilfsminel zur Hand' Der einzige und

sicherste Beweis für den sesitz, fiir Größe und Umfang eines Grundstückes, eines IValdes, eines Gemarkungsbereichs,

einer Herrschaft, bildeten die geseøten Grenzsteinel wo keinc natürlichen Grenzen (Flüsse, Bäche) oder Grenz-

gräben vorhanden waren. Deshalb hatte der Grenzsrcin auih riræ ganz andøe Bedzututtg und Wichtfuhzit als heute!

Allgemein üblich waren ehemals die iährlichen Gemarkungsumgänge¡ an denen meist junge Bürger und Schul-

kniLen teilnehmen mußren, um sich beizeiten Lage und Standort der Marksteine einzuprägen.*--il;;-d";;üi.ior" 
efoecken beim Freunde ãer Landesgeschichte die alten Landesgrenzsteine oder Hoheits-

steine. Sie verraten uns noch heute die außerordentliche Zeirissenheit unseres Gebietes in politischer Hinsicht'

Mehr als vierzig reichsunmittelbare Territorien, d. h. Klei¡staaten odcr Herrschaften, die ganz selbstãndige Glieder

des Deutschen Reiches waren und nur den Kaiser als Oberherrn hatten, können wir an Hand der Hoheitssteine

feststellen, dazu noch reichsritterschaftliche Orte und Höfe. Unter den Gütersteinen (Parzellen-Grenzsteinen)

finden wir eine große Zahl solcher von Adligen, Landesherren, Stiftern, Klöstern, Abteien und Bürgern als Eigen-

tümern von Feldern, Weinbergen, V¿ildern usw. Das Grenzsteinbuch soll uns über all dieses Kunde geben' Es

ist ein erster Versuch, dic Gr-enzzeichen eines größeren Gebietes zu erforschen, zu sammeln und bildlich dar-

zustellen.
Die seither durchfonchte Landschaft bildet ein zusammenhängendes Gebiet des westlichen Mitteldeutschlands;

es lag aber nicht in der Absicht, sich nach der heutigen politischen Einteilung zu richten. Als Grund für dieses Vor-

gehei muß vor allem hervorgehoben werden, daß die meistcn Steine aus det Zeit vor r8oo stammen, wo unsere

Landschaft aus einer tvtenge-von Kleinstaatén besand, wie schon erwäh¡t. Einige der größeren wie Kurmainz'

Hessen-Darmstadt, die Nassauischen Linien, wa¡en fast über das ganze hier in Betracht kommende Gebiet zerstreut'

Veiter lag es in der Absicht des Verfassers, durch Vemrehrung des Inhalts, d. h. der Grenzsteinbilder, die Kennt-

nis der vielerlei Inschriften oder Zeichen zu etweitern und die Deutung unbekannter Steine zu erleichtern'.Den

Kern der durchforschten Landschaft bildet das Taunusgebieq die Wetterau und die untere Maingegend zwischen

Hanau und Mainz. Als ungefähre ãußere Grenze kOnnæ folgende Linie gelten: Der Rhein vjn |lainz bis Ober-

lahnstein, die I¿hn von der*Mtindung bis Wetzlar; von hier ali östliche Grenze eine Linie äber Butzbach-Echzell-

Lindheim-Hanau und Seligensadt¡ als Südgrenze Zellhausen-Langen-Trebur-Rhein'
Es ist hohe Zeit, sich de.-r alten Mal- und Marksteine anzunehmen, denn du¡ch die zuoehmenden Umlegungen

(Konsolidationen), Èrweiterungen der Stãdte und Orschaften, Anlage neuer Straßen, Bahnþauten, Sportplätze usw'

verschwinden diese alten uo¡¡-Z"ho det Zatrvon Pflug und Wagen õft nart mitgenommeneh G¡enzsteine allmählich

von Wiese und Fel4 von Straßen und Feldwegen. - So mancher alte Stein mag noch hie und da versteckt im Ge-

s*äuch oder im Erdboden dem Verfasser entgangen sein. Es hätte aber der Mitarbeit vieler Helfer bedurft, u¡¡t

möglichste Vollsøndigkeit zu erzielen. Der Veãæs=er war aber auf sich allein angewiesen. Nur die Sonntage standen

zu den vielen, oft weiten und langen Fußwandcrungen zur Verfiigung, und viele entlegcne und einsame Gebirgs-

täler, Wåilder und Fluren mußten1. B. bei der Verfãtgung alter Landisgrenzen begangen werden, wobei die Meß-

tischblätter als Führer dienten. vielleicht findet sich spáter einmal noch Gelegenheit, durch Mirwirkung von Heimat-

freunden, Lehrern, Landmessern, Forstleuten usw. Versäumtes nachzuholen und einen Nachtrag zu bringen'
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EINLEITUNG 

Nimm in dich auf beim Wandern 

Vergang’ner Zeiten Spur, 

Und füll’ dein Herz mit Liebe 

Zur deutschen Heimatflur! 

Das vorliegende Grenzsteinbuch soll ein bescheidener Beitrag zur Heimatkunde — zur Kenntnis des Heimat- 

bodens sein. Es soll dazu anregen, daß der Wanderer, Geschichts- und Naturfreund seine Aufmerksamkeit auch 

einmal jenen kleinen, unscheinbaren, verwitterten Malsteinen und Grenzzeichen widmet, die noch überall in Wald 

und Feld zu finden sind. Es ist ein Stück Heimatgeschichte, das sich in ihnen verkörpert. Viele Grenzsteine mit 

Wappen, Orts- und Klosterzeichen usw. haben historischen Wert! Eine genauere Durchforschung dieser Erbstücke 

der Vergangenheit und Zeugen verschwundener Zeiten bietet daher manches heimatkundliche Interesse. Diese 

Schrift soll dazu ermuntern, daß der Leser Beobachtungen in der engeren Heimat nach der oder jener Richtung 

hin anstellt; es gibt ja so manches Merkwürdige in unserer Nähe, über das wir — um mit den Worten des Kultur- 

historikers Riehl zu reden — hinüberstolpern, ohne auch nur zu ahnen, daß es uns im Wege gelegen! 

Das Buch verfolgt den Zweck, auf die alten Grenzsteine aufmerksam zu machen, ihren Standort anzugeben 

und ihre Inschriften oder bildlichen Zeichen, Wappen und Figuren zu deuten und zu erklären. Es ist bedauerlich, 

daß bei der Bevölkerung, namentlich beim Bauer und Landmann, der am ehesten mit solchen Steinen in Berührung 

kommt, die Kenntnis ihrer Bedeutung und die Fähigkeit, ihre Inschriften zu verstehen, häufig verschwunden ist. 

Während wir heutzutage recht genau die Grenzen eines Landes, eines Kreises, einer Gemarkung durch die 

Landkarten, Meßtischblätter usw. feststellen können, ja sogar auf Flur- und Katasterkarten die einzelnen Grund- 

stücke ausgemessen finden, hatte man in alter Zeit keine solchen Pläne und Hilfsmittel zur Hand. Der einzige und 

sicherste Beweis für den Besitz, für Größe und Umfang eines Grundstückes, eines Waldes, eines Gemarkungsbereichs, 

einer Herrschaft, bildeten die gesetzten Grenzsteine, wo keine natürlichen Grenzen (Flüsse, Bäche) oder Grenz- 

gräben vorhanden waren. Deshalb hatte der Grenzstein auch eine ganz andere Bedeutung und Wichtigkeit als heute! 

Allgemein üblich waren ehemals die jährlichen Gemarkungsumgängs, an denen meist junge Bürger und Schul- 

knaben teilnehmen mußten, um sich beizeiten Lage und Standort der Marksteine einzuprägen. 

Besonderes Interesse erwecken beim Freunde der Landesgeschichte die alten Landesgrenzsteine oder Hoheits- 

steine. Sie verraten uns noch heute die außerordentliche Zerrissenheit unseres Gebietes in politischer Hinsicht. 

Mehr als vierzig reichsunmittelbare Territorien, d. h. Kleinstaaten oder Herrschaften, die ganz selbständige Glieder 

des Deutschen Reiches waren und nur den Kaiser als Oberherrn hatten, können wir an Hand der Hobeitssteine 

feststellen, dazu noch reichsritterschaftliche Orte und Höfe. Unter den Gütersteinen (Parzellen-Grenzsteinen) 

finden wir eine große Zahl solcher von Adligen, Landesherren, Stiftern, Klöstern, Abteien und Bürgern als Eigen- 

tümern von Feldern, Weinbergen, Wäldern usw. Das Grenzsteinbuch soll uns über all dieses Kunde geben. Es 

ist ein erster Versuch, die Grenzzeichen eines größeren Gebietes zu erforschen, zu sammeln und bildlich dar- 

zustellen. 

Die seither durchforschte Landschaft bildet ein zusammenhängendes Gebiet des westlichen Mitteldeutschlands; 

es lag aber nicht in der Absicht, sich nach der heutigen politischen Einteilung zu richten. Als Grund für dieses Vor- 

gehen muß vor allem hervorgehoben werden, daß die meisten Steine aus der Zeit vor 1800 stammen, wo unsere 

Landschaft aus einer Menge von Kleinstaaten bestand, wie schon erwähnt. Einige der größeren wie Kurmainz, 

Hessen-Darmstadt, die Nassauischen Linien, waren fast über das ganze hier in Betracht kommende Gebiet zerstreut. 

Weiter lag es in der Absicht des Verfassers, durch Vermehrung des Inhalts, d. h. der Grenzsteinbilder, die Kennt- 

nis der vielerlei Inschriften oder Zeichen zu erweitern und die Deutung unbekannter Steine zu erleichtern. Den 

Kern der durchforschten Landschaft bildet das Taunusgebiet, die Wetterau und die untere Maingegend zwischen 

Hanau und Mainz. Als ungefähre äußere Grenze könnte folgende Linie gelten: Der Rhein von Mainz bis Ober- 

lahnstein, die Lahn von der Mündung bis Wetzlar; von hier als östliche Grenze eine Linie über Butzbach—Echzell— 

Lindheim—Hanau und Seligenstadt; als Südgrenze Zellhausen—Langen—Trebur—Rhein. 

Es ist hohe Zeit, sich der alten Mal- und Marksteine anzunehmen, denn durch die zunehmenden Umlegungen 

(Konsolidationen), Erweiterungen der Städte und Ortschaften, Anlage neuer Straßen, Bahnbauten, Sportplätze usw. 

verschwinden diese alten vom Zahn der Zeit, von Pflug und Wagen oft hart mitgenommenen Grenzsteine allmählich 

von Wiese und Feld, von Straßen und Feldwegen. — So mancher alte Stein mag noch hie und da versteckt im Ge- 

sträuch oder im Erdboden dem Verfasser entgangen sein. Es hätte aber der Mitarbeit vieler Helfer bedurft, um 

möglichste Vollständigkeit zu erzielen. Der Verfasser war aber auf sich allein angewiesen. Nur die Sonntage standen 

zu den vielen, oft weiten und langen Fußwanderungen zur Verfügung, und viele entlegene und einsame Gebirgs- 

täler, Wälder und Fluren mußten z. B. bei der Verfolgung alter Landesgrenzen begangen werden, wobei die Meß- 

tischblätter als Führer dienten. Vielleicht findet sich später einmal noch Gelegenheit, durch Mitwirkung von Heimat- 

freunden, Lehrern, Landmessern, Forstleuten usw. Versäumtes nachzuholen und einen Nachtrag zu bringen. 
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Was die bildliche Darstellung der Grenzsteine anbetrifft, so wäre zweifellos eine photographische Wiedergabe
derselben am besten gewesen, mußte aber wegen der hohen Kosten unterbleiben, ebinso wie eine Heranzieñung
von Künstlern zum Abzeichnen an Ort und Stelle. So möge man denn mit den Zeichnungen des Verfassers vorlieb-
nehmen und Nachsicht üben' Die Hauptsache war ja, die Inschrift der Steine möglichsi genau darzustellen, wes-
halb die Zeichen, Wappen, Buchstaben und Zahlen mit dem Zollstock vermessen und gleich ins Skizzenbuch ein-
geftagen wurden. Nicht geringe Schwierigkeiten boten beim Zeichnen die stark verwitterren oder beschädigten
Steine, das Freilegen der in der Erde steckenden Teile der Inschrift, das Entfernen einer Moos- oder Staubkruste usw.

NAHERE ERLAUTERUNGEN
BETREFFS DER TAFELN UND DER BESCHREIBUNG DER GRENZSTEINE

Die Abbildungen zeigen die Vorderseite (a) und die Rückseite (b) der Grenzsteine, bei Dreimärkern auch eine
drine Seite. Manchmal ist auch eine Schmalseite oder Oberflåche dargestellt. Wenn die Rückseite leer war oder nur
belanglose Buchstaben, Nummern etc. zeþe, blieb sie fort. Der Maßitab ist r: 6,666 (r cm : r/, mm). Zeigt also
ein Stein auf <ler Tafel 36 mm Breite, so ist er in Natur z4 cm breit. Venn ein stein in Natnr ll cm hoch ist, ist
er auf der Tafel 35#17/2: 52yz mm hoch. - Da die Grenzsteine derselben Art und an einei Grenze entlang
stehend einmal höher einmal niedriger aus der Erde herausragen, ist die Höhenangabe übrigens ohne Belang. $7ai
das Material oder die Gesteinsart der Grenzsteine angeht, so war dieses in vielen Fâllen niãht sicher fesøuitellen,
da bei der Mannigfaltigkeit der bei uns vorkommenden Gesteine schon größere mineralogische Fachkenntnisse dazu
gehören und mitunter ein Ansctrlagen der Grenzsteine nötig sein würde.

Bei der Beschreibung des Standortes stützte sich der Verfasser auf die Meßtischblätter und Touristenkarten.
Leider zeigen die preußischen Meßtischblätter viel zu wenig Flur-, Berg- und Valdnamen, während die hessischen
Blätter in dieser Hinsicht vorbildlich sind.

Daß auch eine kleine Anzahl Grenzsteine vorgeführt werden, deren Inschrift oder Zeichen noch nicht gedeutet
werden konnten, geschah in der Hoffnung, daß eine Erklärung derselben am besten durch Veröffentlichung erzielt
werden könnte. Solche Deutungen sowie die Richtigstellung von Irrtümern und Versehen wird der Verfasser mit
Dank entgegennehmen. (Anschrift: Richard Zorn, Hofheim a. Taunus.)

¡. ABSCHN¡TT.)

GESCHICHTLICHES ÜBER GRENZZEICHEN
Die Benutzung von Steinen, Bäumen, Gräben, Rainen und Erdhaufen (Auñvtirfen) zur.A,bgrenzung von Grund-

stücken, von Gemarkungen, Markwåldern, ja selbst von Gauen und Låndern, ist schon sehialt. Bereits die alten
Römer verwendeten Steine als G¡enzzeichen und römische Schriftsteller haben uns Abhandlungen hinterlassen, die
vom Grenzrecht, Vermessen und Steinsetzen handel¡. Um r87o wurde an der alten Römerstraße von Trier nach
Köln in der Gegend von Bitburg ein römischer Grenzstein gefunden mit der Inschrift: Finis pagi Carucum d. i.
Grenze des Gaues der Caruker (eines kleinen, wah¡scheinlich germanischen Volksstammes). - Bei i4iltenberg a. M.
wurde ein Steinpfeiler gefunden, aus der Römerzeit stammend, der die Inschrift hat: Inier Touronos. Er wird für
einen Grenzstein des Gebietes der Teutonen gehalten.

Bei den alte¡ Deutschen war in den ältesten Zeiten der Begriff des persönlichen Grundeigentums noch nicht
vorhanden. Es hat sich erst allmählich aus dem Gemeineigentum der Dorfgemeinde entwickelt. Bis zum Mittelalter
machte man sich mit genauer Abgrenzung von Acker- und Ifeideflächerkeine Sorgen. Standen doch der zuerst
sehr geringen Bevölkerung mehr Ländereien und Vüstungen zur Verfügung als man brauchte. Als sich die Bildung
der Ortsgemarkttngen volÞog, bildcten neben Bächen und Flüssen .u.h F.lr.n, große alte Bäume, alte Römer- und
andere Straßen, Gräben, nötigenfalls.auch herbeigewälzte Steinblöcke und Bruchsteine die Abgrenzung gegen die
Nachbarorte. - Beim allmählichen Übergang des Ackerlandes und der Viesen in PrivateigentrÃ ist eine feste Ab-
grenzung der einzelnen Grundstücke durch Grenzsteine auch erst nach und nach erfolgt. óie sogenannten 

'Raine,,bildeten ursprünglich die Grenzscheide zweier Grundstücke. So nannte man die schmalen ,tng;pRügt bleibenden
I andstreifen von 2-3 Furchen Breite zwischen zwei Äckern. Die Raine waren in manchen G-egenden, z. B. Alt-
bayern, um r8oo und später noch nicht verschwunden. - Veiter waren ,rlochbäume., oder ,rlog"bâume., allgemein
verbreitete Grenzzeichen, sowohl für Gemarkungen als für Grundstücke und Wiesen. Oas waren Bäume, an deren
Stamm man ein Stück Rinde ausgeschält hatte oder in welchen man einen meist kreuzförmigen Einschnitt gemachr,
auch wohl noch ein Loch eingebohrt hatte. Schon um rorz findet sich die Bezeichnung,,lãchbuche,. in einer Ur-
kunde. In den Weistürnern der Hohen Mark bei Oberursel erscheinen öfters gelogte naum."*). Auch einfache Orts-
zeichen, Doppelhaken, Pfeile usw. wurden in solche Grenzbäume eingeritzttj. Diese Lochbäú-. *.r.o noch bis in
neuere Zeiten in Bayern üblich. Eine Instrukdon für die Gemeindevorsteher von r8o8 besagt: Anstatt der Feldraine
und Markierungen durch Bäumc sollen die Gemeindevorsteher auf Herstellung steinernJr Grenzzeichen dringen

õ 
"*o '*,* dic cinælnen Abschnitte und ausfthrlichcn Abhandlungen sehr srark gcktrrzt werden, um den Umfang <lcs Buches mög-

lichst einzuschränkcn.
fi) Nassauische Annalen, 8d.26. t894, s. ¡68. - Das vort Log - Lach - wird abgeleitet vom altd. Verbum lahhan, welches ,reinhauen..
bcdeutet-

f) Nassauische Annalen, Bd. 1925, S. r99 und Scharff, Das Rècht der Hohen Mark, S. 363.
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Was die bildliche Darstellung der Grenzsteine anbetrifft, so wäre zweifellos eine photographische Wiedergabe 
derselben am besten gewesen, mußte aber wegen der hohen Kosten unterbleiben, ebenso wie eine Heranziehung 
von Künstlern zum Abzeichnen an Ort und Stelle. So möge man denn mit den Zeichnungen des Verfassers vorlieb- 
nehmen und Nachsicht üben. Die Hauptsache war ja, die Inschrift der Steine möglichst genau darzustellen, wes- 
halb die Zeichen, Wappen, Buchstaben und Zahlen mit dem Zollstock vermessen und gleich ins Skizzenbuch ein- 
getragen wurden. Nicht geringe Schwierigkeiten boten beim Zeichnen die stark verwitterten oder beschädigten 
Steine, das Freilegen der in der Erde steckenden Teile der Inschrift, das Entfernen einer Moos- oder Staubkruste usw. 

NÄHERE ERLÄUTERUNGEN 
BETREFFS DER TAFELN UND DER BESCHREIBUNG DER GRENZSTEINE 

Die Abbildungen zeigen die Vorderseite (a) und die Rückseite (b) der Grenzsteine, bei Dreimärkern auch eine 
dritte Seite. Manchmal ist auch eine Schmalseite oder Oberfläche dargestellt. Wenn die Rückseite leer war oder nur 
belanglose Buchstaben, Nummern etc. zeigte, blieb sie fort. Der Maßstab ist 1: 6,666 (Icm= ı 1, mm). Zeigt also 
ein Stein auf der Tafel 36 mm Breite, so ist er in Natur 24 cm breit. Wenn ein Stein in Natur 35 cm hoch ist, ist 
er auf der Tafel 35;+17% = 52% mm hoch. — Da die Grenzsteine derselben Art und an einer Grenze entlang 
stehend einmal höher einmal niedriger aus der Erde herausragen, ist die Höhenangabe übrigens ohne Belang. Was 
das Material oder die Gesteinsart der Grenzsteine angeht, so war dieses in vielen Fällen nicht sicher festzustellen, 
da bei der Mannigfaltigkeit der bei uns vorkommenden Gesteine schon größere mineralogische Fachkenntnisse dazu 
gehören und mitunter ein Anschlagen der Grenzsteine nötig sein würde. 

Bei der Beschreibung des Standortes stützte sich der Verfasser auf die Meßtischblätter und Touristenkarten. 
Leider zeigen die preußischen Meßtischblätter viel zu wenig Flur-, Berg- und Waldnamen, während die hessischen 
Blätter in dieser Hinsicht vorbildlich sind. 

Daß auch eine kleine Anzahl Grenzsteine vorgeführt werden, deren Inschrift oder Zeichen noch nicht gedeutet 
werden konnten, geschah in der Hoffnung, daß eine Erklärung derselben am besten durch Veröffentlichung erzielt 
werden könnte. Solche Deutungen sowie die Richtigstellung von Irrtümern und Versehen wird der Verfasser mit 
Dank entgegennehmen. (Anschrift: Richard Zorn, Hofheim a. Taunus.) 

er 
ı. ADBoOoUM 

GESCHICHTLICHES ÜBER GRENZZEICHEN 
Die Benutzung von Steinen, Bäumen, Gräben, Rainen und Erdhaufen (Aufwürfen) zur Abgrenzung von Grund- 

stücken, von Gemarkungen, Markwäldern, ja selbst von Gauen und Ländern, ist schon sehr alt. Bereits die alten 
Römer verwendeten Steine als Grenzzeichen und römische Schriftsteller haben uns Abhandlungen hinterlassen, die 
vom Grenzrecht, Vermessen und Steinsetzen handeln. Um 1870 wurde an der alten Römerstraße von Trier nach 
Köln in der Gegend von Bitburg ein römischer Grenzstein gefunden mit der Inschrift: Finis Pagi Carucum d. i. 
Grenze des Gaues der Caruker (eines kleinen, wahrscheinlich germanischen Volksstammes). — Bei Miltenberg a. M. 
wurde ein Steinpfeiler gefunden, aus der Römerzeit stammend, der die Inschrift hat: Inter Toutonos. Er wird für 
einen Grenzstein des Gebietes der Teutonen gehalten. 

Bei den alten Deutschen war in den ältesten Zeiten der Begriff des persönlichen Grundeigentums noch nicht 
vorhanden. Es hat sich erst allmählich aus dem Gemeineigentum der Dorfgemeinde entwickelt. Bis zum Mittelalter 
machte man sich mit genauer Abgrenzung von Acker- und Weideflächen keine Sorgen. Standen doch der zuerst 
sehr geringen Bevölkerung mehr Ländereien und Wüstungen zur Verfügung, als man brauchte. Als sich die Bildung 
der Ortsgemarkungen vollzog, bildeten neben Bächen und Flüssen auch Felsen, große alte Bäume, alte Römer- und 
andere Straßen, Gräben, nötigenfalls auch herbeigewälzte Steinblöcke und Bruchsteine die Abgrenzung gegen die 
Nachbarorte. — Beim allmählichen Übergang des Ackerlandes und der Wiesen in Privateigentum ist eine feste Ab- 
grenzung der einzelnen Grundstücke durch Grenzsteine auch erst nach und nach erfolgt. Die sogenannten „Raine“ 
bildeten ursprünglich die Grenzscheide zweier Grundstücke. So nannte man die schmalen ungepflügt bleibenden 
Landstreifen von 2—3 Furchen Breite zwischen zwei Äckern. Die Raine waren in manchen Gegenden, z. B. Alt- 
bayern, um 1800 und später noch nicht verschwunden. — Weiter waren „Lochbäume“ oder „Logbäume“ allgemein 
verbreitete Grenzzeichen, sowohl für Gemarkungen als für Grundstücke und Wiesen. Das waren Bäume, an deren 
Stamm man ein Stück Rinde ausgeschält hatte oder in welchen man einen meist kreuzförmigen Einschnitt gemacht, 
auch wohl noch ein Loch eingebohrt hatte. Schon um 1012 findet sich die Bezeichnung „lachbuche“ in einer Ur- 
kunde. In den Weistümern der Hohen Mark bei Oberursel erscheinen öfters gelogte Bäume**). Auch einfache Orts- 
zeichen, Doppelhaken, Pfeile usw. wurden in solche Grenzbäume eingeritzt}). Diese Lochbäume waren noch bis in 
neuere Zeiten in Bayern üblich. Eine Instruktion für die Gemeindevorsteher von 1808 besagt: Anstatt der Feldraine 
und Markierungen durch Bäume sollen die Gemeindevorsteher auf Herstellung steinerner Grenzzeichen dringen 

*) Leider mußten die einzelnen Abschnitte und ausführlichen Abhandlungen sehr stark gekürzt werden, um den Umfang des Buches mög- 
lichst einzuschränken. 
**) Nassauische Annalen, Bd. 26. 1894, S. 168. — Das Wort Log — Lach — wird abgeleitet vom altd. Verbum lahhan, welches „einhauen“ 
bedeutet. 

t) Nassauische Annalen, Bd. 1925, S. 199 und Scharff, Das Recht der Hohen Mark, S. 363. 
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usw.*). Als ein glaubwtirdiges Zeichen eines Grenzbaumes wurde im Bayerischen Gesetzbuch von 1793 die sichtbare

Markierung durch Abschälung oder Durchlöcherung angesehen**).

Man kann annehmen, daß bei uns schon im 14. Jahrhundert die Abgrenzung von Grundstücken durch Grenz-

steine allgemein üblich war. Um diese Zeit fingen größere Grundherren auch an, an die Grenze ihrer Herrschaft

vierkantite, glatt behauene Steine mit Inschriften zu setzen. (Vergleiche Stein Nr. 347). Ihnen folgten spåter auch die

Landeshõrren, geistlichen Stifter und Städte, wobei die Grenzsteine auch mit Wappcn, Ortszeichen und andern

Symbolen und Kennzeichen geschmückt wurden. Schon von r53z ist uns eine Verordnung bekannt, in welcher der

kurtrierische Amtmann Dietrich vom Stein in Molsberg fWesterwald) empfielrlt, daß Mark- und Malsteine mit
rüTappen bezeichnet sein sollten.f) Später mehren sich die landesherrlichen Verftgungen tiber Herrichten und Setzen

der-ðrenzsteine, so z. B. die Churmainzische Wald-, !üild- und Fischerei-Ordnung vom Jahre ¡666.tt)
Bei der Wichtigkeit der Grenzsteine im Virtschefts- und öffentlichen Leben als Zeugen des Grundeigentums

ist es nicht verwunderlich, daß sich zahl¡eiche iuristische Werke und gelehrte Abhandlungen (Dissertationen),

meist zwischen 16oo und r75o, mit dem Grenzsteinwesen befassen, z.T.tn lateinischer Sprache. Als besonders

ausführlich seien hier nur genannt: r. Tractatrus de jure limitum oder vom Recht der Gränzen und Marksteine von

Joh. Jodocus Beck, Professor der UniverSität Altdorf. Nürnberg 1723,2. Vom Fluhr- und Wiesenrecht von Ahasver

F.itsch, Schwarzburg-Rudolstädtischer Rat, HoÞfaþgraf, Jeua 167o. 3. Vom Unterschied der Grån¿- und Mark-

steine und deren Befugnis von Heinr. Hildebrand, Altdorf t7ro.
In den alten Landordnl¡ngen, z. B. der Churmainzer von 1755' in der Solmser Gerichts- und Landordnung

von 1716, in der hessen-hanauischen Untergerichtsordnung von 1764 u. a., finden sich nähere Bestimmungen über

das Sitzen, ùber die Steinsetzer oder Landscheider, über die vorzuladenden Pcrsonen, über die Kosten, über die

Strafen für Venücken oder Entfernen von Grenzsteinen und vieles Andre. In den spåteren nassauischen und

hessischen Verordnungsblättern, Erlassen und Verfîigungen sind gleichfalls einschlågige Anweisungen für die

Feldgerichte, Feldgeschworene, Schultheißen und Landmesser enthalten. In ei¡em späteren Abschnitt wird da¡tiber

noch zu reden sei¡,
Alte, historisch-werwolle Gre¡zsteine unsercr Heimat werden dann und wann in u¡lseren heimatkundlichen

Zeitschriften, wie Nassovia, Volk und Scholle, Die Heimat, Nassauische Hei¡rat usw. enrähnt oder beschrieben.

Auch in den Sonntagsbeilagen der Tagesbläner liest man zuweilen etwas über alte Grcnzsteiner über Grcnzumgãnge,

Grenzstreitigkeit.n.trra a.igt.ichen.Übereinzel¡eGcma¡kungenund derenGrenzsteine undMarksteine sindAufsâ¿e

erschienen von V.H.Diehl,-Groß-Gerau, Ph.Buxbaum, Michelstadt i.O., Fr.Mößinger, Gernsheim. Dr.Durst, Alzey.

über größere Gebiete oderländcr sind noch keine Veröffentlichungen erfolgt. Zwar gibt es ein schönes Werk mit Ab-

bilduigen von Marksteinen, nåmlich: ,rDas \ffappenbuch aller Geureinden des Elsasses mit Darstcllung der Bann-

steine,. von L. Schö¡haupt. Straßburg r9oo. Die Steine sind aber alle nach eincr Schablone gezeichnet r¡nd mit den

entsprechendeu Ortswapien ve.r"t 
"ol 

Ot diese Merksteine in Wirklictrkeit so aussehcn, muß bezn'eifelt werdeofff).

II. ABSCHNITT

DIE ARTEN DER GRENZSTEINE
Das große Heer der Grenzsteine kann man in vier Hauptgruppen teilen, nämlich in

I. Landes-Grenzsteine (Hoheitssteine),

II. Gemarkungs-Grenzsteine (Bannsteine, Marksteine),

III. Gütersteine (Grundstäcks- oder Parzellensteine),

IV. Grenz- und Merksteine besonderer Art, wie Weide-, Hut- oder Schåfersteine, Zehntsteine, Jagdsteine,

Straßensteine, Steine der Landesvermessung u. A.
Betrachten wir nun einmal diese verschiedenen Arten nåher: Die Landesgrenzsteitæ odet Hoheitsstein¿ befinden

sich an den Grenzen eines Landes. Als Land oder selbständiges Territorium war im alten deutschen Reiche jeder

Kleinstaat aufzufassen, dessen Beherrscher reichsunmittelbar war, d. h. direkt unter dern Reichsoberhaupt, der¡

Kaiser, sand. Auch die Reichsstädte, Reichsdörfer und die der Reichsrinerschaft zustãndigen Orte könnte man dem-

gemäß als Klei¡staaten bezeichnen. Selbst die Abtei Arnstein war reichsunmittelba¡, ebeoso das Rinerstift Bleiden-

itadt mit seinen Besitzungen. Das hier behandelte Gebiet war besonders reich gesegnet mit solchen Ländchen, und

man kann an Hand der 
-Grenzsteine 

allein 5z selbstãndige Territorien nachweisen. Manche derselben waren im

Besitze mehrerer Herren - man sprach dann von zweiherrischen, drei- und vicrherrischen Gebieten. So gehörte

die Ganerbschaft Staden in der Wðtterau zu ttln Isenburg-Büdingen, zu s2/¡z desr Freiherrn Löw von Steinfurth,

zu t¿ j,,z der Reichsburg Friedberg. Diese Ganerbschaft besaß Souveränitãtsrechte (LandeshoheiQ und war somit

ein selbståndiges Sraarswesen. Die Stadt M¡nzenberg gehörte zu t6/rc dem Fürsten von Solms-Braunfels, zu á/ra Solms-

Laubach, 
"oñlo"dem 

Grafen von Stolberg un dzutlln"zur Grafschaft Hanau-Münzenberg. Assenheim gehörte zu 5/rz

Isenburg-S7ächtersbach, zu í,/rz Solms-Rödelheim, zu 2/rg Hanau-Münzenberg. - Besouders bunt sah es im soge-

nannten-Vierherrischen (Einrich) aus. So war das Dorf Rettert innerhalb der Bannzãune nassauisch, die Gemarkung

r) Kgt. Bayr. Regicrungsblatt r8o8, S. 2450.
ü) K¡cittmayr, Anmcrkungcn tbcr den Cod. Maximil. Bavaric. Civil. Ml¡ûchcn 1793'

f) Nassovia, r9o5. S.246.

ff) Naeoovia, 1906. S. t87.

iiil ¡o ¿"t Monatsschrift,,Pfätzische HeimatÌunde" (Kaiacrslautcm) wurdcn öftcrs ,,Loogfclscn" und ,,Loogstciac" abgcbildct' D¡s ¡ind

von dcr Natur gcschaffcnc Fclsen und Stcinblöckc, diC m¡¡ als G¡cnzzcichcn bcúutzt het.
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usw.*). Als ein glaubwürdiges Zeichen eines Grenzbaumes wurde im Bayerischen Gesetzbuch von 1793 die sichtbare 

Markierung durch Abschälung oder Durchlöcherung angesehen**). 

Man kann annehmen, daß bei uns schon im 14. Jahrhundert die Abgrenzung von Grundstücken durch Grenz- 

steine allgemein üblich war. Um diese Zeit fingen größere Grundherren auch an, an die Grenze ihrer Herrschaft 

vierkantige, glatt behauene Steine mit Inschriften zu setzen. (Vergleiche Stein Nr. 347). Ihnen folgten später auch die 

Landesherren, geistlichen Stifter und Städte, wobei die Grenzsteine auch mit Wappen, Ortszeichen und andern 

Symbolen und Kennzeichen geschmückt wurden. Schon von 1532 ist uns eine Verordnung bekannt, in welcher der 

kurtrierische Amtmann Dietrich vom Stein in Molsberg (Westerwald) empfiehlt, daß Mark- und Malsteine mit 

Wappen bezeichnet sein sollten.) Später mehren sich die landesherrlichen Verfügungen über Herrichten und Setzen 

der Grenzsteine, so z. B. die Churmainzische Wald-, Wild- und Fischerei-Ordnung vom Jahre 1666.77) 

Bei der Wichtigkeit der Grenzsteine im Wirtschafts- und öffentlichen Leben als Zeugen des Grundeigentums 

ist es nicht verwunderlich, daß sich zahlreiche juristische Werke und gelehrte Abhandlungen (Dissertationen), 

meist zwischen 1600 und 1750, mit dem Grenzsteinwesen befassen, z. T. in lateinischer Sprache. Als besonders 

ausführlich seien hier nur genannt: ı. Tractatus de jure limitum oder vom Recht der Gränzen und Marksteine von 

Joh. Jodocus Beck, Professor der Universität Altdorf. Nürnberg 1723. 2. Vom Fluhr- und Wiesenrecht von Ahasver 

Fritsch, Schwarzburg-Rudolstädtischer Rat, Hofpfalzgraf, Jena 1670. 3. Vom Unterschied der Gräntz- und Mark- 

steine und deren Befugnis von Heinr. Hildebrand, Altdorf 1710. 

In den alten Landordnungen, z. B. der Churmainzer von 1755, in der Solmser Gerichts- und Landordnung 

von 1716, in der hessen-hanauischen Untergerichtsordnung von 1764 u. 2., finden sich nähere Bestimmungen über 

das Setzen, über die Steinsetzer oder Landscheider, über die vorzuladenden Personen, über die Kosten, über die 

Strafen für Verrücken oder Entfernen von Grenzsteinen und vieles Andre. In den späteren nassauischen und 

hessischen Verordnungsblättern, Erlassen und Verfügungen sind gleichfalls einschlägige Anweisungen für die 

Feldgerichte, Feldgeschworene, Schultheißen und Landmesser enthalten. In einem späteren Abschnitt wird darüber 

noch zu reden sein. 

Alte, historisch-wertvolle Grenzsteine unserer Heimat werden dann und wann in unseren heimatkundlichen 

Zeitschriften, wie Nassovia, Volk und Scholle, Die Heimat, Nassauische Heimat usw. erwähnt oder beschrieben. 

Auch in den Sonntagsbeilagen der Tagesblätter liest man zuweilen etwas über alte Grenzsteine, über Grenzumgänge, 

Grenzstreitigkeiten und dergleichen. Übereinzelne Gemarkungen und deren Grenzsteine und Marksteine sind Aufsätze - 

erschienen von W.H.Diehl, Groß-Gerau, Ph.Buxbaum, Michelstadt i.O., Fr.Mößinger, Gernsheim. Dr.Durst, Alzey. 

Über größere Gebiete oder Länder sind noch keine Veröffentlichungen erfolgt. Zwar gibt es ein schönes Werk mit Ab- 

bildungen von Marksteinen, nämlich: „Das Wappenbuch aller Gemeinden des Elsasses mit Darstellung der Bann- 

steine“ von L. Schönhaupt. Straßburg 1900. Die Steine sind aber alle nach einer Schablone gezeichnet und mit den 

entsprechenden Ortswappen versehen. Ob diese Marksteine in Wirklichkeit so aussehen, muß bezweifelt werdentt}). 

1. ABSCHNITT 

DIE ARTEN DER GRENZSTEINE 

Das große Heer der Grenzsteine kann man in vier Hauptgruppen teilen, nämlich in 

I. Landes-Grenzsteine (Hoheitssteine), 

II. Gemarkungs-Grenzsteine (Bannsteine, Marksteine), 

III. Gütersteine (Grundstücks- oder Parzellensteine), 

IV. Grenz- und Merksteine besonderer Art, wie Weide-, Hut- oder Schäfersteine, Zehntsteine, Jagdsteine, 

Straßensteine, Steine der Landesvermessung u. A. . 

Betrachten wir nun einmal diese verschiedenen Arten näher: Die Landesgrenzsteine oder Hoheitssteine befinden 

sich an den Grenzen eines Landes. Als Land oder selbständiges Territorium war im alten deutschen Reiche jeder 

Kleinstaat aufzufassen, dessen Beherrscher reichsunmittelbar war, d. h. direkt unter dem Reichsoberhaupt, dem 

Kaiser, stand. Auch die Reichsstädte, Reichsdörfer und die der Reichsritterschaft zuständigen Orte könnte man dem- 

gemäß als Kleinstaaten bezeichnen. Selbst die Abtei Arnstein war reichsunmittelbar, ebenso das Ritterstift Bleiden- 

stadt mit seinen Besitzungen. Das hier behandelte Gebiet war besonders reich gesegnet mit solchen Ländchen, und 

man kann an Hand der Grenzsteine allein 52 selbständige Territorien nachweisen. Manche derselben waren im 

Besitze mehrerer Herren — man sprach dann von zweiherrischen, drei- und vierherrischen Gebieten. So gehörte 

die Ganerbschaft Staden in der Wetterau zu "*/s: Isenburg-Büdingen, zu °*/sr dem Freiherrn Löw von Steinfurth, 

zu '*!s» der Reichsburg Friedberg. Diese Ganerbschaft besaß Souveränitätsrechte (Landeshoheit) und war somit 

ein selbständiges Staatswesen. Die Stadt Münzenberg gehörte zu '*/«sdem Fürsten von Solms-Braunfels, zu ?/ss Solms- 

Laubach, zu !%/4s dem Grafen von Stolberg und zu '*/ıs zur Grafschaft Hanau-Münzenberg. Assenheim gehörte zu Sfıe 

Isenburg-Wächtersbach, zu °/ız Solms-Rödelheim, zu ?/ıs Hanau-Münzenberg. — Besonders bunt sah es im soge- 

nannten Vierherrischen (Einrich) aus. So war das Dorf Rettert innerhalb der Bannzäune nassauisch, die Gemarkung 

    
*%) Kgl. Bayr. Regierungsblatt 1808, S. 2450. 

**) Kreittmayr, Anmerkungen über den Cod. Maximil. Bavaric. Civil. München 1793. 

+) Nassovia, 1905. S. 246. 

+7) Nassovia, 1906. S. 187. 

+++) In der Monatsschrift „Pfälzische Heimatkunde“ (Kaiserslautern) wurden öfters ‚‚Loogfelsen‘“ und „Loogsteine“‘ abgebildet. Das sind 

von der Natur geschaffene Felsen und Steinblöcke, die man als Grenzzeichen benutzt hat. 
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vierherrisch; Eisighofen war im Ortsbcring nassau-idsteinisch, außerhatb dcselben nassau-weilburgisch. Das Do¡f
Buch war im Ortsbering nassau-saarbrückisch, die Genarkung vierherrisch. - Die Abtci Bleidensadt besaß inncr-
halb der nassau-saarbrückischen Gemaikung Bleidensadt einen abgesteinten Bezirk mit dcr Landeshohcit*).

Nach r8o3 resp. 1816 wa¡ die kleinst¿atliche Herrlichkeit zu Ende. An ih¡e Stelle traten Herzogom Nassau,
Großhcrzogtum Hcssen, Kurhessen und Reichssadt Frankfurt. ¡86ó blieben noch zwei Saaten übrig.

Die Landesgrenzstei¡e an den Gebietsgrcnzen waren ehemals wichtigc Zægen de¡ I¿ndeshoheit. Deshalb
heißen sie auch Hoheitssteine. Grenzverletzung€n seiteus der Nachbarlãndchen warin natürlich nicht seltenr*) und
gabeo Anlaß zu Protesten u¡d Prozessen. In seinem Trakat vom Flurrecht Hagt Friæch, daß man gar h:iufi'g die
schrrrcrsten AnHagen höre wegen vorgçg¡¡ngenen Streit, Zank, Drohungen, Sihlãgereien, Mord und fotschlag,
welche unter den ei¡ender benachbarten Fünten, Edelleuten, Btirgern und Bauem tibðr die Grenzen und Markungen,
Jurisdictionen, Jagden, Fischereien und audre Gerechtsame cntstehen. Allein die Reichssadt N. habe mit eiderr
benachbanen Fürsten über diese lura zoo Prozesse beim Kaiserlichen Kammergericdt aohångig! Gar ve¡zrryickte
Verhãltnisse, die oft ei¡es humoristischen Beig'eschmackes nicht entbehren, wurden durch die Grenzführung manch-
mal hervorgenrfen. So sand nach Wenck, Hessische Landesgeschichte I, Seite 3¡r, in der Kirche zu Habenscheid
unter den Aløre der Hessen-Darmstãdtische und Anhalt-Schaumburger Landesgrõnzstein. Daß die Grenze¡ manchmal
mitten durch llãuser und Stubcn ging mag auch vorgekommen seinj das war z. B. in Thtiringen mehrfach der Fal$).

fn neuerer Zeit, etria um r83>4o, wurde es auch üblich, daß die Landesfü¡sten - d.tr Haupteingängen in
ih¡ Land hohe G¡enzsåulen setzen ließen, geschmückt mit dem Landeswappen. Solche Sãulen stehen noch um die
Iandgrafschaft Hesse¡-Homburg bei Goozenheim, Oberursel u¡d bei aer 

-SaAUurg. 
Dæ Herzogtum Nassau hattc

Grcnzsäulen bei Griesheim, Niededahnstein, Kalteiche und Selter¡. Auch das eheuralige Großierzogtum Hessen
hat noch heute a! den Grenzen hohe Pfosten mit gußeisernen Landeswappen. Auch an der badischen Landesgrenze
gegen Würaemberg und Bayern stehen seit 1839 solche Hoheitsgrenzsräck{t).

Die Genarhoqsgrausteitu heißen auch Mark-, Bann- oder Malsteine. Ihr Zweck ist, die Grenzen eincr Orts-
gegarkung festzulegen. Vielfach sieht man noch unbehauene Bruchsteine, Wacken, Basalt, Schiefer usw. als Grenz-
stci¡c benutzt. In manchen Gegenden überwiegen aber die vierkantig behauenen Sandsteine, die darrr meist die
Anfangsbuchsaben der beiden a¡einandergrenzrnden orte u¡d Nu¡rmem haben-.

In frÍiheren Zeiten hatten die Kleinstãdte und Dörfer keine \Fappcn, sondcrn htichstens Oitszeichen und
Siegelfiguren. Man entnahm mitunter aus dem Siegelbild einen darin dargestellten Gegensta'd, um'denselbcn als
ortszeichen ar¡f Grenzstei¡en und Brennstempelo zu veryenden. Auf den Grenzsteiien von'iüdcsheim findet
men 2. ff,. eine Muschel. In den Schöffcnsiegetn dieser Sadt ist nãmlich dcr heilige Jakobus hoch zu Roß, begtei¡et
von zwei Pilgern, in der rechten Hand die Pilgermuschel haltend, dargestellt. Maoenmahn dem Siegel die Mischel
als Orszeichen zur Ken¡zeiehnr:og der Gcenzsteine ':nd des Gemeicdr-igent.u:.s (Feucrlutera, 

-Vächteæpieße,

Mcßruthen usw.). Das llattenheimer Schötrensiegel zeigte dcn heiligen Vab;ti¡¡ mit dèr Siegespalme des Mrnyt;;:
Man wãhltc nun die Palme als Ortszeichen. Mit der Zatveryaß man abe¡ gaqz diese nedeutung und aus der palme
wurde eine Gãnsefeder, wie man sie heute am Rathaus in Hattenheim tò*i. an Marlsteineã sehen kann. \vird
solches Ortszeichen i¡ einen Schild gestellt, so entsteht dadurch ein Ortnsappan Wir werden auf den Grenzstei¡en
allerlei Ortszeichen und Ortswappen ken¡en lernen.

tlnsere Alworderen müssen nach Bildung der Ortsgemartungen die prfahrung gemacht haben, daß eine ståndige
Aufsicht übcr die Marþrenzen 'lnd genaue Ke¡ntnis von deren Lage uod Lauf uJtrrendig war, um sich dcn Besitz-
staDd gegeEüber den angrenzenden Gcmeinden zù wabren, zumal ja ehemals keine Flu¡kanen und Pläne vorhanden
waren. So kame¡ denn die iãhrlichen Gemarkungsumgänge auf und waren in weiten Teilen Deutschlands in übung.
Auch für unsereo Bezirt kann man die f,ssr¡mmunge¡ in der Herzoglich Magdeburgischen Landesordnung als
ganz zutrcffend heranziehen, wo es heißt: ,rEs soll eine jede Gemeine mit Zuziihnng ihrer tugend vor oder nach
den Tagen \9alburgis oder Michaelis, oder welchen Tag es jedem On bequen ist, einnal áo ¡"nr.t ihre Mark-
gränze umziehen, alles rvohl bewahrschauen, die verfallenen Grãnzen und Mahlsteine, Grãben, Hügel, Hägesåulen,
Mablbäumc und andre alte Nachrichtung erneuen¡ u¡d die Alten denen Jungen davon Bericht thun,,.

Solche Bestimmungen gab es auch in u¡scren Gegenden. Der jährliche Grenz"ngang war bei uns in ältercr
Zcit ellgcmcin üblich; er verschwand erst nach und nach im 18. Jahrhundert. Einzelne ótte fei.tn sogar noch hcutc
slc 5-7 Jah¡e ein Grenzbegangsfest (Biedcnkopf, Wetter). In einigen Gegenden zog man mit Trommeln und
Pfcifcn oder gar in Wehr und Vaffen hinaus, in letztere¡ Falle wobl dann, wenn man mit Nachbarorten in Strcit
lebte. Sehr verbreitet wa¡ die Gewohnheit, die ålteren, n-t4jâhrtgenschulknaben miøunehmen. Sie sollten schon
frÍihzeitig die Marþrolen ih¡cr Heimat kennen lemen. såim ðrenz¡egang wurden den Knaben bei einzcl¡cn
Madsteinen Deakzenel verabfolgt in Form von Backenstreichen, Ohrcnzausen, Aufstoßen auf dic Steinc, damit
sic sich Art und Stand der Steine recht gut einpr¡¡gen sollte¡. Nach Beendigung des Umgangcs bel¡nen d¡nn die
Juogcn NÍisse oder Bretzeln, wurden auch wohl - wie in Patenberg - mit einem Trunk Wcin øfreut. In vielen
Grenzumgangs-Protokollen, Weisttimern und AttenstÍickenwird berichtet, daß auch die aagrcnzcndcn Ortsbehördcn
gleichzeitig mitzogen, soweit sie Angrenzer waren.

Vcn¡ dic Gcrnarkungcn sehr umfangreich waren, dauerte der Grcnzbegang min¡nter einco genzen Tag. Im
Iah¡c ¡6oo em 13. September fand ein Umg¡¡g zu Oberlah¡stein sran. Er begann mit fliegendco Fahnen, Pfeifcn,

r) Düæel, Rccht¡t¡rtc dcs O.L.-Gc¡ichtsbcz. Frentfurt a. M. S. 4.fi) Alt-N$reu, Bciþe zum Vicsb. Tegcblaa, rgno, S. ¡o scbildcrt ¡olchc¡ Grcnzstreit zwiEchc¡ Vilbna¡-Arfurt und Scctbsch.
f) lm Grcazonc Kür¡b¡ch war dic Landcsgrcnzc aicht durbhgehcnd, sondern dic hcssischen Häus€r w¡rc¡ mit hdi¡cbcn vcrmi¡cht.
Dcørcotcprechcod trug der bcidcgeitþ Onspolizist dcn g¡l¡¡el badiscl¡en Rock mit bcssische¡ bleucn Aufich[¡icn nnd cotrprcc.hadcr
M0tzc. Am ¡chw¡uc¡ Ledetzevg hiry cin b¡dische¡ Sãbel mit hcssischc¡ T¡oddel¡.
tt) Abgebildct in ,,À{cin Hcimatl¡nd... Ftciburg i, B. 1925, S.2tt-222.
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vierherrisch; Eisighofen war im Ortsbering nassau-idsteinisch, außerhalb desselben nassau-weilburgisch. Das Dorf 
Buch war im Ortsbering nassau-saarbrückisch, die Gemarkung vierherrisch. — Die Abtei Bleidenstadt besaß inner- 
halb der nassau-saarbrückischen Gemarkung Bleidenstadt einen abgesteinten Bezirk mit der Landeshoheit*). 

Nach 1803 resp. 1816 war die kleinstaatliche Herrlichkeit zu Ende. An ihre Stelle traten Herzogtum Nassau, 
Großherzogtum Hessen, Kurhessen und Reichsstadt Frankfurt. 1866 blieben noch zwei Staaten übrig. 

Die Landesgrenzsteine an den Gebietsgrenzen waren ehemals wichtige Zeugen der Landeshoheit. Deshalb 
heißen sie auch Hoheitssteine. Grenzverletzungen seitens der Nachbarländchen waren natürlich nicht selten**) und 
gaben Anlaß zu Protesten und Prozessen. In seinem Traktat vom Flurrecht klagt Fritsch, daß man gar häufig die 
schwersten Anklagen höre wegen vorgegangenen Streit, Zank, Drohungen, Schlägereien, Mord und Totschlag, 
welche unter den einander benachbarten Fürsten, Edelleuten, Bürgern und Bauern über die Grenzen und Markungen, 
Jurisdictionen, Jagden, Fischereien und andre Gerechtsame entstehen. Allein die Reichsstadt N. habe mit eirem 
benachbarten Fürsten über diese Jura 200 Prozesse beim Kaiserlichen Kammergericdt anhängig! Gar verzwickte 
Verhältnisse, die oft eines humoristischen Beigeschmackes nicht entbehren, wurden durch die Grenzführung manch- 
mal hervorgerufen. So stand nach Wenck, Hessische Landesgeschichte I, Seite 311, in der Kirche zu Habenscheid 
unter dem Altareder Hessen-Darmstädtische und Anhalt-Schaumburger Landesgrenzstein. Daß die Grenzen manchmal 
mitten durch Häuser und Stuben ging, mag auch vorgekommen sein; das war z. B. in Thüringen mehrfach der Fallf). 

In neuerer Zeit, etwa um 1830—40, wurde es auch üblich, daß die Landesfürsten an den Haupteingängen in 
ihr Land hohe Grenzsäulen setzen ließen, geschmückt mit dem Landeswappen. Solche Säulen stehen noch um die 
Landgrafschaft Hessen-Homburg bei Gonzenheim, Oberursel und bei der Saalburg. Das Herzogtum Nassau hatte 
Grenzsäulen bei Griesheim, Niederlahnstein, Kalteiche und Selters. Auch das ehemalige Großherzogtum Hessen 
hat noch heute an den Grenzen hohe Pfosten mit gußeisernen Landeswappen. Auch an der badischen Landesgrenze 
gegen Württemberg und Bayern stehen seit 1839 solche Hoheitsgrenzstöcketf). 

Die Gemarkungsgrenzsteine heißen auch Mark-, Bann- oder Malsteine, Ihr Zweck ist, die Grenzen einer Orts- 
gemarkung festzulegen. Vielfach sieht man noch. unbehauene Bruchsteine, Wacken, Basalt, Schiefer usw. als Grenz- 
steine benutzt. In manchen Gegenden überwiegen aber die vierkantig behauenen Sandsteine, die dann meist die 
Anfangsbuchstaben der beiden aneinandergrenzenden Orte und Nummern haben. \ 

In früheren Zeiten hatten die Kleinstädte und Dörfer keine Wappen, sondern höchstens Ortszeichen und 
Siegelfiguren. Man entnahm mitunter aus dem Siegelbild einen darin dargestellten Gegenstand, um denselben als 
Ortszeichen auf Grenzsteinen und Brennstempeln zu verwenden. Auf den Grenzsteinen von Rüdesheim findet 
man z. B. eine Muschel. In den Schöffensiegeln dieser Stadt ist nämlich der heilige Jakobus hoch zu Roß, begleitet 
von zwei Pilgern, in der rechten Hand die Pilgermuschel haltend, dargestellt. Man entnahm dem Siegel die Muschel 
als Ortszeichen zur Kennzeichnung der Grenzsteine und des Gemeindesigentums (Feuerleitern, Wächterspieße, 
Meßruthen usw.). Das Hattenheimer Schöffensiegel zeigte den heiligen Valentin mit der Siegespalme des Märtyrers. 
Man wählte nun die Palme als Ortszeichen. Mit der Zeit vergaß man aber ganz diese Bedeutung und aus der Palme 
wurde eine Gänsefeder, wie man sie heute am Rathaus in Hattenheim sowie an Marksteinen sehen kann. Wird 
solches Ortszeichen in einen Schild gestellt, so entsteht dadurch ein Ortswappen. Wir werden auf den Grenzsteinen 
allerlei Ortszeichen und Ortswappen kennen lernen, 

Unsere Altvorderen müssen nach Bildung der Ortsgemarkungen die Erfahrung gemacht haben, daß eine ständige 
Aufsicht über die Markgrenzen und genaue Kenntnis von deren Lage und Lauf notwendig war, um sich den Besitz- 
stand gegenüber den angrenzenden Gemeinden zu wahren, zumal ja ehemals keine Flurkarten und Pläne vorhanden 
waren. So kamen denn die jährlichen Gemarkungsumgänge auf und waren in weiten Teilen Deutschlands in Übung. 
Auch für unseren Bezirk kann man die Bestimmungen in der Herzoglich Magdeburgischen Landesordnung als 
ganz zutreffend heranziehen, wo es heißt: „Es soll eine jede Gemeine mit Zuziehnng ihrer Jugend vor oder nach 
den Tagen Walburgis oder Michaelis, oder welchen Tag es jedem Ort bequem ist, einmal des Jahres ihre Mark- 
gränze umziehen, alles wohl bewahrschauen, die verfallenen Gränzen und Mahlsteine, Gräben, Hügel, Hägesäulen, 
Mahlbäume und andre alte Nachrichtung erneuern und die Alten denen Jungen davon Bericht thun“. 

Solche Bestimmungen gab es auch in unseren Gegenden. Der jährliche Grenzumgang war bei uns in älterer 
Zeit allgemein üblich; er verschwand erst nach und nach im 18. Jahrhundert. Einzelne Orte feiern sogar noch heute 
alle s—7 Jahre ein Grenzbegangsfest (Biedenkopf, Wetter). In einigen Gegenden zog man mit Trommeln und 
Pfeifen oder gar in Wehr und Waffen hinaus, im letzteren Falle wohl dann, wenn man mit Nachbarorten in Streit 
lebte. Sehr verbreitet war die Gewohnheit, die älteren, 12—ı14jährigen Schulknaben mitzunehmen. Sie sollten schon 
frühzeitig die Markgrenzen ihrer Heimat kennen lernen. Beim Grenzbegang wurden den Knaben bei einzelnen 
Marksteinen Denkzettel verabfolgt in Form von Backenstreichen, Ohrenzausen, Aufstoßen auf die Steine, damit 
sie sich Art und Stand der Steine recht gut einprägen sollten. Nach Beendigung des Umganges bekamen dann die 
Jungen Nüsse oder Bretzeln, wurden auch wohl — wie in Patersberg — mit einem Trunk Wein erfreut. In vielen 
Grenzumgangs-Protokollen, Weistümern und Aktenstücken wird berichtet, daß auch die angrenzenden Ortsbehörden 
gleichzeitig mitzogen, soweit sie Angrenzer waren. 

Wenn die Gemarkungen sehr umfangreich waren, dauerte der Grenzbegang mitunter einen ganzen Tag. Im 
i i ann mit Siesenden Fahnen. Pfeifen Jahre 1600 am 13. September fand ein Umgang zu Oberlahnstein statt. Er begann mit fliegenden Fahnen, Pfeifen, 

*) Düssel, Rechtskarte des O.L.-Gerichtsbez. Frankfurt a. M. S. 4. 
**) Alt-Nassau, Beilage zum Wiesb. Tageblatt, 1900, S. 10 schildert solchen Grenzstreit zwischen Villmar-Arfurt und Seelbach. 
7) Im Grenzorte Kürnbach war die Landesgrenze nicht durchgehend, sondern die hessischen Häuser waren mit badischen vermischt. 
Dementsprechend trug der beiderseitige Ortspolizist den grünen badischen Rock mit hessischen blauen Aufschlägen und entsprechender 
Mütze. Am schwarzen Lederzeug hing ein badischer Säbel mit hessischen Troddeln. ° 
tr) Abgebildet in ‚Mein Heimatland“, Freiburg i. B. 1925, S. 218—222. 
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Trommeln und Feldgeschrei morg€ns r¡m 5 Uhr und war abcnds um 6 Uh¡ beendet. Es nahmen daran teil der kur-

mainzische Amtmann von Dalberg der Zollschreiber, die zwei Bürgermeister und ei¡e Anzahl alter und iunger

lOtg* f. über eioen Grenzbegai! um Wiesbaden am 6. Dezembcr ¡686 ist ein interessanter Bericht vorhanden,

¿erln ¿"n Mitteilungen des Nassauischen Altern¡ms-Vereins tgr¡ltgoz, S. z6 u¡d in der Nassovia 19o6' S. 34,

nachgelesen werden kan¡. Der letzte Grenzbegang um Viesbaden fand 1785 statt r*).

bi" dtitt" Hauptgruppc der Grenzsteinc bilden die Gütercteùu. Das sind die Grenzstei¡e an den einzelnen

GrundstÍicken oder Parzeilen, also an Äckern, Wiesen, Gärten, Veinbergen usw. Sie heißen auch Rainsteine, Feld-

steine, Fuchensteine, Schiedsteine, EigentumssteinJ, Zielsteine, Termstei¡e oder Parzellensteine. Die große Masse

dieser Gütersteine besteht aus Brucbsteinen, Basaltsteinen, Vacken, Taunusschiderr Keuper, Schalsteinen und

dergl. Sie sind roh und unbehauen und besiøen keinen geschichtlichen Vert. Immerhin findet man noch mancher-

ortreine Anzabl Güterstei¡e mit Kennzeichen, auch Vappen vom Adel, Stiftern, Klöstern und sonstigen Grund-

besitzern. Beso¡den rrn J\rt¿l¡z und Franlû¡rt, i¡ der Mainebene und in dem Weinbaugebiet des Rheingaues sind

diæe Art Güterstei¡e hâufig aa Ackern, Wiesen pnd Weinbergen. Ausgedehnten privaten Grundbesiø hanen auch

Landcsfürsten, wie Ernst iudwig von Hessen in Vallau, Langenhain, Trebur, Rüsselshein, Raunheim usw. Viel

Grundbesi¿ hatten ferner die Dómpropstei Mainz, das Liebfrauenstift u¡d Altmünsterkloster daselbst, die Abtei

Eberbach, das Heiliggeisthospiul Franlfürt a. M.
Eh órund, daßã¿.t uo¿ CArdichkeit ihre Grundstücke mit Vappensteinen oder sonstigen mit Buchstaben oder

Zeichen versehenen Steinen kennzeichneten, ¡nag dari¡ zu suchen sein, daß diese Grundstücke zehntfrei warent

doß also beim Einsammeln dcr FeldfrÍichte durch ãen Zehntpãchter oder Zeb¡tknecht diese Acker verschon¡ bleiben

mr¡ßten. Eine Aussteinung ihres Grundbesiøes geschah wohl auch zu dem Zwer}, daß bei Verpachtung die neuen

Påchter die bctr. Parzellen in de¡ Feldflur besser ertennen kon¡ten.
Bei dcn neu€rerr Umlegungen (Konsolidationen) venchwinden die alten Güterstein"***) und men ven'endet

trãufig Westerwãlder Basaltsteine a¡r ûeuen Aussteinung.

Wir kommen nun 2¡u vierten Gruppe, den Grenzsteinen oerschiedener Art, welche weder ein Lan4 ei¡e Orts-

gemarkung noch Grundstücke begrenzin, sondem, oft ohne Rücksicht auf Gemarkungsgteü¿ÊÃ, ein bcstio¡ntes

õ¿aoa" oãer Gewãsser für irgend ei¡en Nuøungsareck, wie Viehweide, Jagd, Fischfang abgrenzen. Zuerst seien

dte Weidc-, Hut- oder Sctøferstehæ ge¡rannt, die auch Trattsteine und Triffsteine heßen. Sie stehen gewöhnlich

an den sogeoan¡rten Koppelweiden (Koppelhut, Mitweide). Darunte¡ versteht man ein größeres Gellinde, auf welchem

zwei odeimeh¡ Gemeinden d¡s Veidiricht besitzen und welches meist gemeinsames Eigentun diæer Gcmeinden

ist. Diese Koppelweiden rüh¡en z. T. daher, daß schon in seh¡ früher Zeit vor Bildung fester Gcoarkungsgreuen

Ilaiden, f¡csc1¡UnA und Wtistungen durch die nãchstgelegenen Orte beweidet wurden und ståndig i¡ dieser Ge-

meinschaft geblieben sind. Infolge vieler Unzutrãglichkeiten suchten die Regierungen i¡ neuere¡ Zeit diese Koppel-

buten aufzuieilen oder die \Peidcrechte abzulösen. In Næsau geschah dies schon von r75o ¡¡D' zuerst auf dem Wester-

wald. Im lahre ryV wurde die Koppelhut zwischen dem franlfürtischen Dorfe Bornheim und den hessen-hanau-

ischen Dõrfe Pre¡ngesheim geteilt. 
-Si" 

t"g i¡ beiden Gemarkungen, zum größeren Tcil aber in der Bomhcimer

Gcmartung. Da Preungesheim auf die Hålfte der Koppelhut Anspruch hatte, mußçen im Bornheimer Feld z¡ Morgen

ats Weideúche zu¡ Schaf- und Viehweide denPreungesheinemanr alleinigen Benuøung zugesprochen werden.

Dicses Gcländc im sogcnannten Warthfelde wurde mit Hutstei¡en abgegrena, die z. T. noch heute vorhanden sind

(vergl. Nr. 751). Das Dorf Bornheim hatte noch i¡ der Seckbacher Gemarku¡g ein Weiderecht an der sogenannten

ðubcnweide. Diese Koppelhut wurde 1787 nicht geteilt aber mit Hutstei¡en eingcfaßt und fest begrenzt (vergl.

Nr. 75o).: In Altbayern wurden die Weide- oder Hutsteine zuweilen mit eincm SchafskoPf, das bloße Durchtriebo-

recfti-mit eincr ûicgcnden Geisel ar¡f den Steinen bezeichnet f). In manchen Gegenden wurde auch das Vort rrVaid"
oder ,rTratt" in die Steinc cingehauen.

In F¡a¡kfuner Stadtwald batte der Deutsche Orden das Veiderecht für die Schafe des dcm Orden gehörigen

Sandhofes. Dicse¡ Valddistrilt ar¡f der Königsheide westlich der Oberschweinstiege ist noch heute mit den so-

genannten Scbåferstei¡ren ausgesteitrt (vergl. Nr. 752).
Um ein Jagdgebiet innerhalb einer Waldung oder größeren Mark abzugrenzen, gab es früher auch Jagùtehr¿.

Zurrcilen wurdl¡ da"u auch hölzerne Jagdsåulen oder Hegesäulen benutzt. Solche lagdsteine ñnden sich noch

(außer Gebrauch) zç'ischen Urberach und Messel bei Dar¡nstadt (vergl. Nr. ZZS). Hierher dürfen wir auch die

iot rot-t"o hohen Stei¡e des alten Reichsforstes rechnen, die sich in dem Raume zwischen Braubach, Camp und

Wellmich am Rhein bcûnden. Hier war einst ei¡e alte Reicbsdomäne, die zur k¡iserlicheo Pfalz ii Boppard ge-

hörteff). Noch vor 7o tahrcn wurden die Steine als Grenzsteine der 
'Bopparder 

Reichsiagd" vo1 den Jägernbe-
zeichngt. Sie wurden lrrn rj2o gesetzt und sind geschmückt mit dem alten einköpfigen Reichsadler, der auch in
Bopparder Sødtwappen ist (vergl. Nr. 633-635). Bis r8o3 begrenaen sic auch das kurtrierer Gebict.- 

Da, wo an Flúis-en u¡d Bächen der Fischfang ausgeübt wurde, gab es auch hie und da sogenannæ Fischøasser'

steiæ.Die Gerechtsame des Fischfangs in den Flüssen war nicht immer a¡l die Landesgrenzen gebunden' So sund

z. B. die Fischerei in der Nidda von Rädelhcim bis zr¡m Maine hin teils dem Gnfen von Solms-Rädelhein' teils

der Sadt Franlñ¡rt zu. Ein Wappenstein mit den Wappen beider Berechtigten bildete die Grenzscheide am Nieder

Gcmeindcwald und am Flussc. Auch heute noch sind dort an der Nidda vom Fiskus bestimmte Suecken für die

Fischcreipãchter und Anglcr eusgestcint. - Mertwürdig sind auch die sogenannten Burgfriefunsteitæ. Uof.er Bwg-

r) Nrrrauirchc A¡D¡lct¡, tE79' S. zt4.
r¡ (lbcr dic GrcazumgÉn8c in dcn Merkwilldcrn siehc: Dr. F. Sch¡rfi, Da¡ Recht in dcr hohcn Mark. Fraûlfurt ¡88o.
*r) Sic ñndco blufu Vcrwcndung ale Anschlrg- uod Prcllstci¡c a¡ dcn Hoftorcn.

f) Krcittmeyr, Anmcrlungco t¡bcr dc! C,od. M¡¡im. B¡var. Civ. Mülchct¡ r79. lIl. S. 89o f' f.
tt) Vogcl, Bc¡ch¡. dc¡ !Jctzþg!. Norsau. S. 653.
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Trommeln und Feldgeschrei morgens um 5 Uhr und war abends um 6 Uhr beendet. Es nahmen daran teil der kur- 

mainzische Amtmann von Dalberg, der Zollschreiber, die zwei Bürgermeister und eine Anzahl alter und junger 

Bürger *). Über einen Grenzbegang um Wiesbaden am 6. Dezember 1686 ist ein interessanter Bericht vorhanden, 

der in den Mitteilungen des Nassauischen Altertums-Vereins 1901/1902, S. 26 und in der Nassovia 1906, S. 34, 

nachgelesen werden kann. Der letzte Grenzbegang um Wiesbaden fand 1785 statt **). 

Die dritte Hauptgruppe der Grenzsteine bilden die Gütersteine. Das sind die Grenzsteine an den einzelnen 

Grundstücken oder Parzellen, also an Äckern, Wiesen, Gärten, Weinbergen usw. Sie heißen auch Rainsteine, Feld- 

steine, Furchensteine, Schiedsteine, Eigentumssteine, Zielsteine, Termsteine oder Parzellensteine. Die große Masse 

dieser Gütersteine besteht aus Bruchsteinen, Basaltsteinen, Wacken, Taunusschiefer, Keuper, Schalsteinen und 

dergl. Sie sind roh und unbehauen und besitzen keinen geschichtlichen Wert. Immerhin findet man noch mancher- 

orts eine Anzahl Gütersteine mit Kennzeichen, auch Wappen vom Adel, Stiftern, Klöstern und sonstigen Grund- 

besitzern. Besonders um Mainz und Frankfurt, in der Mainebene und in dem Weinbaugebiet des Rheingaues sind 

diese Art Gütersteine häufig an Äckern, Wiesen und Weinbergen. Ausgedehnten privaten Grundbesitz hatten auch 

Landesfürsten, wie Ernst Ludwig von Hessen in Wallau, Langenhain, Trebur, Rüsselsheim, Raunheim usw. Viel 

Grundbesitz hatten ferner die Dompropstei Mainz, das Liebfrauenstift und Altmünsterkloster daselbst, die Abtei 

Eberbach, das Heiliggeisthospital Frankfurt a. M. 

Ein Grund, daß Adel und Geistlichkeit ihre Grundstücke mit Wappensteinen oder sonstigen mit Buchstaben oder 

Zeichen versehenen Steinen kennzeichneten, mag darin zu suchen sein, daß diese Grundstücke zehntfrei waren, 

daß also beim Einsammeln der Feldfrüchte durch den Zehntpächter oder Zehntknecht diese Äcker verschon bleiben 

mußten. Eine Aussteinung ihres Grundbesitzes geschah wohl auch zu dem Zweck, daß bei Verpachtung die neuen 

Pächter die betr. Parzellen in der Feldflur besser erkennen konnten. 

Bei den neueren Umlegungen (Konsolidationen) verschwinden die alten Gütersteine***) und man verwendet 

häufig Westerwälder Basaltsteine zur neuen Aussteinung. 

Wir kommen nun zur vierten Gruppe, den Grenzsteinen verschiedener Art, welche weder ein Land, eine Orts- 

gemarkung noch Grundstücke begrenzen, sondern, oft ohne Rücksicht auf Gemarkungsgrenzen, ein bestimmtes 

Gelände oder Gewässer für irgend einen Nutzungszweck, wie Viehweide, Jagd, Fischfang abgrenzen. Zuerst seien 

die Weide-, Hut- oder Schäfersteine genannt, die auch Trattsteine und Triftsteine heißen. Sie stehen gewöhnlich 

an den sogenannten Koppelweiden (Koppelhut, Mitweide). Darunter versteht man ein größeres Gelände, auf welchem 

zwei oder mehr Gemeinden das Weiderecht besitzen und welches meist gemeinsames Eigentum dieser Gemeinden 

ist. Diese Koppelweiden rühren z. T. daher, daß schon in sehr früher Zeit vor Bildung fester Gemarkungsgrenzen 

Haiden, Trieschland und Wüstungen durch die nächstgelegenen Orte beweidet wurden und ständig in dieser Ge- 

meinschaft geblieben sind. Infolge vieler Unzuträglichkeiten suchten die Regierungen in neuerer Zeit diese Koppel- 

huten aufzuteilen oder die Weiderechte abzulösen. In Nassau geschah dies schon von 1750 an, zuerst auf dem Wester- 

wald. Im Jahre 1787 wurde die Koppelhut zwischen dem frankfurtischen Dorfe Bornheim und dem hessen-hanau- 

ischen Dorfe Preungesheim geteilt. Sie lag in beiden Gemarkungen, zum größeren Teil aber in der Bornheimer 

Gemarkung. Da Preungesheim auf die Hälfte der Koppelhut Anspruch hatte, mußten im Bornheimer Feld 21 Morgen 

als Weidefläche zur Schaf- und Viehweide den Preungesheimern zur alleinigen Benutzung zugesprochen werden. 

Dieses Gelände im sogenannten Warthfelde wurde mit Hutsteinen abgegrenzt, die z. T. noch heute vorhanden sind 

(vergl. Nr. 751). Das Dorf Bornheim hatte noch in der Seckbacher Gemarkung ein Weiderecht an der sogenannten 

Sulzenweide. Diese Koppelhut wurde 1787 nicht geteilt aber mit Hutsteinen eingefaßt und fest begrenzt (vergl. 

Nr. 750). — In Altbayern wurden die Weide- oder Hutsteine zuweilen mit einem Schafskopf, das bloße Durchtriebs- 

recht mit einer fliegenden Geisel auf den Steinen bezeichnet }). In manchen Gegenden wurde auch das Wort „Waid“ 

oder „Tratt“ in die Steine eingehauen. 

Im Frankfurter Stadtwald hatte der Deutsche Orden das Weiderecht für die Schafe des dem Orden gehörigen 

Sandhofes. Dieser Walddistrikt auf der Königsheide westlich der Oberschweinstiege ist noch heute mit den so- 

genannten Schäfersteinen ausgesteint (vergl. Nr. 752). 

Um ein Jagdgebiet innerhalb einer Waldung oder größeren Mark abzugrenzen, gab es früher auch Jagdsteine. 

Zuweilen wurden dazu auch hölzerne Jagdsäulen oder Hegesäulen benutzt. Solche Jagdsteine finden sich noch 

(außer Gebrauch) zwischen Urberach und Messel bei Darmstadt (vergl. Nr. 775). Hierher dürfen wir auch die 

interessanten hohen Steine des alten Reichsforstes rechnen, die sich in dem Raume zwischen Braubach, Camp und 

Wellmich am Rhein befinden. Hier war einst eine alte Reichsdomäne, die zur kaiserlichen Pfalz in Boppard ge- 

hörte }}). Noch vor 70 Jahren wurden die Steine als Grenzsteine der „Bopparder Reichsjagd“ von den Jägern be- 

zeichnet. Sie wurden um 1520 gesetzt und sind geschmückt mit dem alten einköpfigen Reichsadler, der auch im 

Bopparder Stadtwappen ist (vergl. Nr. 633—635). Bis 1803 begrenzten sie auch das kurtrierer Gebiet. 

Da, wo an Flüssen und Bächen der Fischfang ausgeübt wurde, gab es auch hie und da sogenannte Fischwasser- 

steine. Die Gerechtsame des Fischfangs in den Flüssen war nicht immer an die Landesgrenzen gebunden. So stand 

z. B. die Fischerei in der Nidda von Rödelheim bis zum Maine hin teils dem Grafen von Solms-Rödelheim, teils 

der Stadt Frankfurt zu. Ein Wappenstein mit den Wappen beider Berechtigten bildete die Grenzscheide am Nieder 

Gemeindewald und am Flusse. Auch heute noch sind dort an der Nidda vom Fiskus bestimmte Strecken für die 

Fischereipächter und Angler ausgesteint. — Merkwürdig sind auch die sogenannten Burgfriedensteine. Unter Burg- 

*) Nassauische Annalen. 1879, S. 234. 

*%*) Über die Grenzumgänge in den Markwäldern siehe: Dr. F. Scharff, Das Recht in der hohen Mark. Frankfurt 1880. 

**%*) Sie finden häufig Verwendung als Anschlag- und Prellsteine an den Hoftoren. 

+) Kreittmayr, Anmerkungen über den Cod. Maxim. Bavar. Civ. München 1793. III. S. 890 £. f. 

+t) Vogel, Beschr. des Herzogt. Nassau. S. 653.



fricdcn rcrsand man u. a. auch einen ausgestcinten Bezirk um eine Burg henrn, i¡ welchesr alle Saeitigkeiten,
Schlägereien, Verwundungen du¡ch Vaffen usw. verboten waren. I[ir bcsitzen zahlreiche Urkunden und Vertrãge
über den Burgfrieden von vielen Burgen unseres Landes, worin die Grenzen des Burgfriedens genau beschrieben
sind. Als G¡e¡zsteine wurden in so früher Zat (ry,-t4. Jabrhunden) wohl nur einfache Bruchsteine benuøt.
Um die Burg Eppstein stehen noch soget¡annte Burgfriedensteine (vergl. Nr. 7JJ). Sie sind wohl erst nach rToo
an Stelle der alten Burgfriedeosteine gesetzt. Vahncheinlich hing die Aufrechterhaltung des alten Burgfriedcn-
bezirkes damit zusammen, daß Kurmainz u¡d Hessen-Darmstadt seit r59z ie zur Ilätfte im Besiøe von Burg und
On Eppstein waren und den Burgfriedenbczirk gemeinsam besaßen.

Noch sind zu erwãhnen die Geleißteirc rnd dre heiugssteiu.Die ersteren zagten an, nie weit das Geleitrecht
eines La¡desherrn a¡ den Landstraßen eiûg. So standen Geleitsteine vor der Reichsstadt Franlfürt bei der Bocken-
heimer Vane und an der Quirinspforte in Sachsenhausen. Bis dahin durfte Ku¡m¡inz das Geleitrecht ausübcn.
Der Landgraf von Hessen übte das Geleit aus voo Tüetzlar übcr Friedberg bis an die Fra¡lñ¡rter Warte, der pfalz-
Cref bei Rhein von der Bergstraße an durch Darmsudt bis vor Fra¡lñ¡rt.

Als Frefungssteítu kö¡nte ma¡ auch die Aglrechtssteiæ beg¡.lrclt¡en Manche Fürsten und Stände des Reiches
übten das lus Asylonrm aus und bestimmten gewisse Orre, Burgen, Höfe zu Asylen oder Zufluchtsståtten fíir Ver-
brecher, Mörder etc. So war der Hilchenhof in Vinterwerb bei Braubach ein solches Asyl, und an der Reichsburg
Kalsmunt bei Vetzl¡r wurde¡ rrm ¡fs9 einem kaiserlichen Commissarius zwischen der Stadt S7etzlar und der BÇ
Kalsmunt gewisse ,rFreisteine" gewiesen, von welchen der eine, uahe bei der Stadt, den Veibern, der andre aberl
ctwas weiter, dên Mãnnern, welche aus dcr Sadt flüchtig gingen, zur Freiheit gedient hat, wåhrend die taiserliche
Burg als Asyl galt). )rfscþ rrm rZ23 wlr dieses Asylrecht der Burg nicht aufgehoben und noch bekannt.

Kr¡¡z enpähnt seien hier noch die Grenzsteine an de¡ Landstrafln und Vizitølwegan, an den größeren Flüssen,
wie Rhein, Main, Lahn, an den lValdsclmeisan zur Abgrenzung ds¡ einzslns¡ Forstdistrikte und an den Eisentahn-
strechan; endlich die Aussteinung der Grubexfeldø beim Bergbau (vergt. Tafel 60).

Es mr¡ß hier noch der Zehntsteiæ gedacht werden. Man könnte sie zwar den Gütersteinen zurechnen, weil sie
gewöhnlich a¡ Stelle der Parzellensteine an GrundstückenrÄckern, Veinbergen stchen. Ihr Zweck war aber gteich-
zeitig der' die Belastung eines Grundsttickes durch Zebnten anzudcuten. Merkwürdig sind z. B. die Zehn-tsteihe
in der Delkenheimer Gemarkung die gleich dre ganze Belastung eines Ackers durch âen Rîarr¿æhnten verkünden
(Vet8l. Nr. 738). Um Frankfurt a. M. finden sich öfters Steine, welche das Wort Neubrug, Neubruch oder auch blos
N B zeigen. Sie künden an, daß das bctreffende Grundstück den Neubrucbzehnten, Nãurode- oder Novalzehnten
zu geben batte. Wenn nãmlich Vald, Haide oder Ö¿tan¿ in Ackerland, Veinberg oder Garten verwandelt wurde,
war dieser Zæb¡ten fÌi[ig. An vielen Orten hatten von alters her die Dompropstei iû Mainz, Stifter und Klöster den
tf^..-^J--L--^- 

-- 
L^-------L -- tt? -t- I r¡rçì¡roas¿e¡¡r¡Ee¡¡ zt¡ Dea¡¡Sprt¡cheû. - Vie¡tach kommen auch Grenzstei¡e Vor, weiche mit ZF i¡ezeichnet sind.

Das bedeutet ,rZehnt-frei". Sie stehen dqnn ¿¡ Êrundstticken oder Weinbergen, welche dem Adel, einem Kloster
oder ei¡erPfarrei gehörten oder aus andern Gründen zehntfrei waren. Dæ aufvielen Grenzstcinen als erstcr Buch-
fabe vorkommende J (vergl. Nr.65o,6r u.a) legt dieVermutung nahe, daß damit das Wort Immunis : abgabcnfrei¡
lastenfrei werden sollte.

Z"m Schlt¡sse m{lssen wi¡ noch ei¡e A¡t von Steinen erwåhnen, welche nicht gerade den Zweck einer bætimmten
Abgrenzung von Grund und Boden, Weide- oder Jagdgerechtigkeit haben. Da sind zuerst dte Steitæ der Latt&s:
oetmesstoV an nennenr die sogenannrcn trigonometrischen Punkte. Diese im Querschnitt guadratischen, oben ab.
geplaaeten Steine finden sich überall in Feld und Flur, besonders auch aufBerggipfeln. Sið sind unentbehrlich bei
der Anfertigung von Kataster- und Flurkarten, ç'eil ih¡ Søndort, Lage und a,r.h-Höhe, bereits fest þssr¡mm¡ is¡,
ebcnso wie ihr geographischer Ort (Iången- und Breitengrad). Das Verfab¡en der trþnonetrischen Landesversres-
s¡ng besteht darin, die Oberflãche eines Landes mit ei¡em zusammenhängenden Dieieckne¿e zu überziehen. Die
getulnten Steine sind Eckpunkte solche Dreiecke. Man u¡terscheidet vier Ordnungen ie nach Größe. In die ganz
g:oßcn Dreiecke I. Ordnung, deren Ecþunkte hohe weithin sichtbare Berge sind wie Großer Feldberg, Jägerhorn,
Melibokus, Dünsberg Montabaurer Höhe usw., hat man solche II. Ordnung und in diese noch kleinere Dreiecke
III. Ordnung hineinkonstruiert. Letztere sind am zablreichsten, im ehemaligen Herzogtum Nassau etwa 77oo. Wir
finden sie in allen Gemarkungenrtenntlich an dem stcts auf der Nordseitc befindlichen V À mit einer römischen
III darin. Im Großhetzogtun Hessen sind diese Stei¡e öfters mit NT - TRIG - ORD.IIL (Puncnrs trigono-
metricus ordinis III) bezeicbnet*). Vergl. Nr. 764-768.

An einigen Landstraßen finden sich noch alte Meilensteíne in Form von Obelisken, auch Steinpfeiler und runde
Sãulen. An der Landstraße von Oberbrechcn nach Limburg-Montabaur-Koblenz stehcn noch eine Anzahl alter
kurtrierischer Meilensteine, welche anzeigen, rrieviel Stunden Veges es bis Fra¡lfüa und bis Koblenz sind. Bei ,

Langenselbold steht eine vierkantige Steinsäule, welche die Endernung nach Kassel und nach Hanau in Meilen angibt.
A¡ den hessischen Landstraßen dcr Vctterau usw. fndet man niedrige neuere Steine mit Angabe der Kilometer bis
zur nächsten Stadt. - Hier sind auch noch dte Meilatsteiæ am Rlpinstront zu erwãhnen. An der altnassauischen
Grenze von Biebrich bis Niederlah¡stei¡ stehen sie alle ro Kilometer und geben in Kilometen die Entfernung
bis Bæef bis Rotterdam und bis zur Landesgrenze an.

Ei¡e besondere Art von Steinen sind auch dte Fhtrnanenstøitu. Ich habe sie bisher nur in der Gemarkung
Kiedrich im Rheingau in den Veinbergen gefrrnden. Sie zeigeu den Namen der einzelnen Flu¡stücke ao. Der Sand-
ort oder die Veinbergsflur, auf den ein Vein gewachsen ist, findet sich ia sehr oft in den Preisverzeichnissen der

*) Th. Nctz, Ge¡chichtc dcr Stedt Vctzlar, r9r3. S. r48. Auch das Deutechordcosheus in Sachsc¡he$en übtc das Äsylrccht aue,*r) Aus ncuercr Zeit gtammco dic Nivcltcocotrpuakte, abgçlatætc Steinc (z5xz5 cû) mit scitlich cingelasscncn eisc¡rc¡ Scheibcn odc¡
Bolzco, dic ci¡c Nunmcr h¡bco"
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frieden verstand man u. a. auch einen ausgesteinten Bezirk um eine Burg herum, in welchem alle Streitigkeiten, 
Schlägereien, Verwundungen durch Waffen usw. verboten waren. Wir besitzen zahlreiche Urkunden und Verträge 
über den Burgfrieden von vielen Burgen unseres Landes, worin die Grenzen des Burgfriedens genau beschrieben 
sind. Als Grenzsteine wurden in so früher Zeit (13.—ı4. Jahrhundert) wohl nur einfache Bruchsteine benutzt. 
Um die Burg Eppstein stehen noch sogenannte Burgfriedensteine (vergl. Nr. 755). Sie sind wohl erst nach 1700° 
an Stelle der alten Burgfriedensteine gesetzt. Wahrscheinlich hing die Aufrechterhaltung des alten Burgfrieden- 
bezirkes damit zusammen, daß Kurmainz und Hessen-Darmstadt seit 1592 je zur Hälfte im Besitze von Burg und 
Ort Eppstein waren und den Burgfriedenbezirk gemeinsam besaßen. 

Noch sind zu erwähnen die Geleitsteine und die Freiungssteine. Die ersteren zeigten an, wie weit das Geleitrecht 
eines Landesherrn an den Landstraßen ging. So standen Geleitsteine vor der Reichsstadt Frankfurt bei der Bocken- 
heimer Warte und an der Quirinspforte in Sachsenhausen. Bis dahin durfte Kurmainz das Geleitrecht ausüben. 
Der Landgraf von Hessen übte das Geleit aus von Wetzlar über Friedberg bis an die Frankfurter Warte, der Pfalz- 
graf bei Rhein von der Bergstraße an durch Darmstadt bis vor Frankfurt, 

Als Freiungssteine könnte man auch die Asylrechtssteine bezeichnen. Manche Fürsten und Stände des Reiches 
übten das Jus Asylorum aus und bestimmten gewisse Orte, Burgen, Höfe zu Asylen oder Zufluchtsstätten für Ver- 
brecher, Mörder etc. So war der Hilchenhof in Winterwerb bei Braubach ein solches Asyl, und an der Reichsburg 
Kalsmunt bei Wetzlar wurden um 1609 einem kaiserlichen Commissarius zwischen der Stadt Wetzlar und der Burg 
Kalsmunt gewisse „‚Freisteine‘“ gewiesen, von welchen der eine, nahe bei der Stadt, den Weibern, der andre aber, 
etwas weiter, den Männern, welche aus der Stadt flüchtig gingen, zur Freiheit gedient hat, während die kaiserliche 
Burg als Asyl galt*). Noch um 1723 war dieses Asylrecht der Burg nicht aufgehoben und noch bekannt. 

Kurz erwähnt seien hier noch die Grenzsteine an den Landstraßen und Vizinalwegen, an den größeren Flüssen, 
wie Rhein, Main, Lahn, an den Waldschneisen zur Abgrenzung der einzelnen Forstdistrikte und an den Eisenkahn- 
strecken; endlich die Aussteinung der Grubenfelder beim Bergbau (Vergl. Tafel 60). 

Es muß hier noch der Zehntsteine gedacht werden. Man könnte sie zwar den Gütersteinen zurechnen, weil sie 
gewöhnlich an Stelle der Parzellensteine an Grundstücken, Äckern, Weinbergen stehen. Ihr Zweck war aber gleich- 
zeitig der, die Belastung eines Grundstückes durch Zehnten anzudeuten. Merkwürdig sind z. B. die Zehntsteine 
in der Delkenheimer Gemarkung, die gleich die ganze Belastung eines Ackers durch den Pfarrzehnten verkünden 

. (Vergl. Nr. 738). Um Frankfurt a. M. finden sich öfters Steine, welche das Wort Neubrug, Neubruch oder auch blos 
NB zeigen. Sie künden an, daß das betreffende Grundstück den Neubruchzehnten, Neurode- oder Novalzehnten 
zu geben hatte. Wenn nämlich Wald, Haide oder Ödland in Ackerland, Weinberg oder Garten verwandelt wurde, 
war dieser Zehnten fällig. An vielen Orten hatten von alters her die Dompropstei in Mainz, Stifter und Klöster den 
Neurodezehnten zu beanspruchen. — Vielfach kommen auch Grenzsteine vor, weiche mit Z F bezeichnet sind. 
Das bedeutet „Zehnt-frei“. Sie stehen dann an Grundstücken oder Weinbergen, welche dem Adel, einem Kloster 
oder einer Pfarrei gehörten oder aus andern Gründen zehntfrei waren. Das auf vielen Grenzsteinen als erster Buch- 
stabe vorkommende ] (vergl. Nr. 650, 661 u.a.) legt die Vermutung nahe, daß damit das Wort Immunis — abgabenfrei, 
lastenfrei angedeutet werden sollte. 

Zum Schlusse müssen wir noch eine Art von Steinen erwähnen, welche nicht gerade den Zweck einer bestimmten 
Abgrenzung von Grund und Boden, Weide- oder Jagdgerechtigkeit haben. Da sind zuerst die Steine der Landes- 
vermessung zu nennen, die sogenannten trigonometrischen Punkte. Diese im Querschnitt quadratischen, oben ab- 
geplatteten Steine finden sich überall in Feld und Flur, besonders auch auf Berggipfeln. Sie sind unentbehrlich bei 
der Anfertigung von Kataster- und Flurkarten, weil ihr Standort, Lage und auch Höhe, bereits fest bestimmt ist, 
ebenso wie ihr geographischer Ort (Längen- und Breitengrad). Das Verfahren der trigonometrischen Landesvermes- 
sung besteht darin, die Oberfläche eines Landes mit einem zusammenhängenden Dreiecknetze zu überziehen. Die 
genannten Steine sind Eckpunkte solche Dreiecke. Man unterscheidet vier Ordnungen je nach Größe. In die ganz 
großen Dreiecke I. Ordnung, deren Eckpunkte hohe weithin sichtbare Berge sind, wie Großer Feldberg, Jägerhorn, 
Melibokus, Dünsberg, Montabaurer Höhe usw., hat man solche II. Ordnung und in diese noch kleinere Dreiecke 
III. Ordnung hineinkonstruiert. Letztere sind am zahlreichsten, im ehemaligen Herzogtum Nassau etwa 7700. Wir 
finden sie in allen Gemarkungen, kenntlich an dem stets auf der Nordseite befindlichen V A mit einer römischen 
III darin. Im Großherzogtum Hessen sind diese Steine öfters mit PCT — TRIG — ORD III. (Punctus trigono- 
metricus ordinis III.) bezeichnet**). Vergl. Nr. 764—768. 

An einigen Landstraßen finden sich noch alte Meilensteine in Form von Obelisken, auch Steinpfeiler und runde 
Säulen. An der Landstraße von Oberbrechen nach Limburg-Montabaur-Koblenz stehen noch eine Anzahl alter 
kurtrierischer Meilensteine, welche anzeigen, wieviel Stunden Weges es bis Frankfurt und bis Koblenz sind. Bei 
Langenselbold steht eine vierkantige Steinsäule, welche die Entfernung nach Kassel und nach Hanau in Meilen angibt. 
An den hessischen Landstraßen der Wetterau usw. findet man niedrige neuere Steine mit Angabe der Kilometer bis 
zur nächsten Stadt. — Hier sind auch noch die Meilensteine am Rheinstrom zu erwähnen. An der altnassauischen 
Grenze von Biebrich bis Niederlahnstein stehen sie alle 10 Kilometer und geben in Kilometern die Entfernung 
bis Basel, bis Rotterdam und bis zur Landesgrenze an. 

Eine besondere Art von Steinen sind auch die Fiurnamensteine. Ich habe sie bisher nur in der Gemarkung 
Kiedrich im Rheingau in den Weinbergen gefunden. Sie zeigen den Namen der einzelnen Flurstücke an. Der Stand- 
ort oder die Weinbergsflur, auf dem ein Wein gewachsen ist, findet sich ja sehr oft in den Preisverzeichnissen der 

*) Th. Netz, Geschichte der Stadt Wetzlar, 1913. S. 148. Auch das Deutschordenshaus in Sachsenhausen übte das Asylrecht aus. 
**) Aus neuerer Zeit stammen die Nivellementspunkte, abgeplattete Steine (25X25 cm) mit seitlich eingelassenen eisernen Scheiben oder 
Bolzen, die eine Nummer haben. 
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Veinhãndler, auf den Vei¡kartcn der Gasthöfe r¡nd auf den Flaschcn selbet angcgeben. - Eigentlich nicht hicrber

gehörig gioá ¿io"- Buche noch einrge Weintergspfosten bergegeben Den lVanderer im schönen Rheingau

ierdei-sie öfters an weinbergen u"g.sn*. Größerõ weinbergsbesitzer kennzeich¡en mit den vierkantigen wcißcn,

an Jer Spitze buntparbigen*) Pfostenr¿ie aucn mit Brrchsaben odet Vappen vcrsehen sind, ihren Besiø in'berühmten

Veinberçlagen. Mitunter iioa o auch niedrige Betonpfeiler, die farbig gestrichen sind.

Auf die eigentlich æ Geùnhstebp, Mord--ttnd Sülnæþra¿ze wie íibcrhaupt auf größere Steinmonumente kon¡te

nicht nãhcr 
"iog"g"og.o 

werden. Sie beanspruchen ein werk fiir sich u¡d eine bildliche Darstelluog nach photo-

graphischen Aufnahmen.

III. ABSCHNITT

UBER DAS SETZEN DER GRENZSTEINE UND DIE GEHEIMEN UNTERLAGEN

Das Setzen von Grenzsteinen und das Ausmessen von Grundstíicken geschah i¡ den ãlteren Zeiten du¡ch die

Ortsobrigkeit selber, also du¡ch den Schultheß, Feldgeschworene oder Ratsmãnner (RasverwandtQ, die ia alle

selbst Baluern waren. Von Landesherren, Amtleuten und Grundherren sowie größeren orten wurden aber schon in

sehr frtiher Zeit besondere S¡eimeøær, irod""n"id"t oder Feldmesser venrendet. Das waren Leute aus dem Volke,

die mit einiger Fertigkeit im Schreiben, Rechnen und Zeich¡eo begabt und durch öftere Übung eine gewisse Ge-

schicklichkeit und Brfahrung im Steinsetzen und Vermessen erlangt batten. In Süddeutschland wurden die Stei¡-

setzer gewöhnlich ,rUntergãnger" genannt. Schon im r5. Jahrhundert hatten viele Landesherrschaften amtlich

besteütã Landscheider, ,-ã ¿"r Amt erbte sich nicht selten vom Vater ar¡f den Sohn fort. Um r5oo und 1559 wird

in Viesbaden schon ein geschworener Steinsetzer ervãh¡t, der die ![eiher und ffiben ausmessen und absteinen

sollte. An vielen Orten eriielt sich noch lange der Brauch, daß Schultheiß und R¿t oder Ortsgericht die Grenzstei¡e

setzten, oder daß, wie in Usingen rO43 gna in Sutzbach-Soden, aus der Bärgenchaft 4{ Einwohner gevãhlt

wr¡¡den, die Allnende zu begeñen undiwo es nötig war, Grenzsteine zs seuleni d¡s waren also sogenannæ Feld-

geschworene.
Erst mit der ner¡e¡en Entwictlung des Schuhpesens war auch die Kunst des Feldm€sseos soweit vorgeschrittent

daß pute mit bessere¡ Schulbildung-den Beruf als Laodmesser ergriffen. Sie nan¡ten sich Geomct¡ici, wa¡en mit

den Grundregeln der ivfathenatik, -it Ooi-¿- und Regeldetri-Rechnung r¡nd kon¡ten_Fh¡rkartcn vo¡

ganzen C".""toog* anfertþen. ft¡it Oo¿* zwar noch rlzS eincn Bâcker aus Kostheim nemens Bu¿ als amtlich

teste¡ten Landmesser, der vin der Kurfürstlich ùtl"i"*; Hofþmmer beauftngt wurde, alle Acter, \Fieseo u¡d

Gíiter von Oberlah¡stein zu vennessen und cine Flu¡karte anzufertigen*r). Me¡ þ¡¡ aber doch a¡¡ehmen, daß um

diese Zeit - tTzB - bcreits Feldmesser von Beruf mit bessercr Fachbildung vo¡ha¡len wareo.-Wcn¡ auch dss

Setzen von Güter- und Gemarkungsstei¡cn oft noch bis in die Ner¡zeit vou Ortsgerichten*r*) und privaten Stein-

s€rz€m vorgenommcn wurde, ,o h"tt* doch die Landcsherrschaften dn gòß€s Interesse dâ¡an, daß ñir jedco Ort

vou beamteten I¿ndmesscrn Flurbücher oder Vetzcichnisse (Register) aufgestellt wurden, aus deneo ma¡ die Zabl

r¡nd Größe der Feld- und WiesengrundstÍicke und ibre Eigentümer e¡sehen konnte. Dadu¡ch lamen die Behörden

in die Lage, die Abgaben und Steùern ar¡f die eiüelnen Orte und Grundbesitzer besser und gteichmåßþr verteilen

und unlegen zu können sowie die lçþ¡¡-Finnahmen zu kontrollieren

Um auf das Seøen der Grenzstei¡e zurückzukommen, so galt von jeher als erstes Erfordernis, daß alle A¡-
greú¿er dæ betreffenden Gru¡dstückes zvgqrer-sein mußten. So bestimrnt ei¡e alte Verordnung: ,F ist i¡ Sondcr-

heit zu wissen, daß alle Steinseø¡ngen im Bcisein der Parteien, die daran interessiert sind und mit ihrer Eiàwillþung

werden, a¡$ionst dij-elben nicht gtiltig und nichtig si¡d." Das Sãchsische Landrecht sagt: TÍer Mahl-

bãume und M¿rksteine sctzct, soll die d¿bei laUen, ¿ie auf der anderen Seit¿ Land haben." Im Solnser Landrecht

von tTt1rdas in unserem Geúiet großc Verbreitung haae, heißt es: ,rSo lemand sein Gut oder Gelãnde auszusteinen

begeh¡t, sollen die Nebenlieger Jder nåchsten Naihbaren beideneits, welche Güter daran liegen haben oder Ar¡f-

ttOl"t ri"q du¡ch den Feldschüøæo oder Gerichtsknecht mit Benennung det Zat, Stunde und Mahlstatt geladen

werden... In dem Churmaintzischen Landrecht von rZ55 wird ve¡ordnet: ,rBeim Seøen von Gemarkungsgrenzsteinco

sollen die Beamten, sowie die beideneits angrenzenden Orts- oder Sadtgerichtc nebst Gemeindedçutierteo 
"'tg{l€n

sein, ferner ei¡ oder zwei unpaneüsche Feldmesse¡ei-Verstãndige. Die Güterstei¡e sollen iederzeit im Bcisein ller

Anstößer durch geschworene Feldschieder gesetzt werden.'f)
Für das Setzen der Steine wa¡en in den Landordnungen Taxen aufgestellt. So sagÍ die Fürstlich Hessen-Darm-

stådtische Accidenalien-Ordngng votr 1662: ,rVon einem Mark- oder Scheidstein zu setz€rl, gebübrt dellr Beamten,

wan¡ cr dazu erfordert rit4 dtä Nbus, den l-andmessern r¡¡d Stei¡setzern von ei¡ein bloßen Ausgang, ob sie

arrch schon einen ganzen fag mit solchem Steinsetzen oder Landmessen zu bråchten, ein bâlb Viertel Wei¡ oder

dafilir neun Albus, von iedem St.i" i* Feld zu setzeo, es seien Noth- oder Scheidstein, drei Albus". In der Ordnung

rmd Taxe der Landscheider im Bornheimer Berg (Grafschaft Hanau) von ¡68r heßt es: ,Ðem Schultheißen gebührt

für das Ausbeischen der Feldgeschworen* ziPfg., fi¡r das Ve¡messen pro Morgen in Weingårteo' Wiesen r¡Dd

r) Dic Farbcn d¡d dÆcû im Vappcorcbild dct bctr. Bc.ítzcrs glcich.
r.) Ness¡uilchc Hcin¡tblltt ß. ¡9¡¡, N¿ z.
r.r) Im frûhcrc! Hazogtum Ne¡¡au noc.h bb uD r88o.

t) lici d6¡ Ausetciagog ¿6 fo"mttt¡" St¡dtgtt¡zc r78ó b¡ttcn dic Fcldgcechworcnco dic Aufgebc, dic Batfcrnulgcn von Sæi¡ zu Sæi¡

ç-o "*u."r*r.¡tt-¿ 
¿¡. C.o-æ." dic Vi¡lcl aufzu¡chmcn hattcn, wo dic G¡cozlinic cinc BieXulg macbtc,

I

Weinhändler, auf den Weinkarten der Gasthöfe und auf den Flaschen selbst angegeben. — Eigentlich nicht hierher 

gehörig, sind diesem Buche noch einige Weintergspfosten beigegeben. Dem Wanderer im schönen Rheingau 

werden sie öfters an Weinbergen begegnen. Größere Weinbergsbesitzer kennzeichnen mit den vierkantigen weißen, 

an der Spitze buntfarbigen*) Pfosten, die auch mit Buchstaben oder Wappen versehen sind, ihren Besitz in- berühmten 

Weinbergslagen. Mitunter sind es auch niedrige Betonpfeiler, die farbig gestrichen sind. 

Auf die eigentlichen Gedenksteine, Mord- und Sühnekreuze wie überhaupt auf größere Steinmonumente konnte 

nicht näher eingegangen werden. Sie beanspruchen ein Werk für sich und eine bildliche Darstellung nach photo- 

graphischen Aufnahmen. 

Ill. ABSCHNITT 

ÜBER DAS SETZEN DER GRENZSTEINE UND DIE GEHEIMEN UNTERLAGEN 

Das Setzen von Grenzsteinen und das Ausmessen von Grundstücken geschah in den älteren Zeiten durch die 

Ortsobrigkeit selber, also durch den Schultheiß, Feldgeschworene oder Ratsmänner (Ratsverwandte), die ja alle 

selbst Bauern waren. Von Landesherren, Amtleuten und Grundherren sowie größeren Orten wurden aber schon in 

sehr früher Zeit besondere Szeinsetzer, Landscheider oder Feldmesser verwendet. Das waren Leute aus dem Volke, 

die mit einiger Fertigkeit im Schreiben, Rechnen und Zeichnen begabt und durch öftere Übung eine gewisse Ge- 

schicklichkeit und Erfahrung im Steinsetzen und Vermessen erlangt hatten. In Süddeutschland wurden die Stein- 

setzer gewöhnlich „Untergänger‘“ genannt. Schon im 15. Jahrhundert hatten viele Landesherrschaften amtlich 

bestellte Landscheider, und das Amt erbte sich nicht selten vom Vater auf den Sohn fort. Um 1500 und 1559 wird 

in Wiesbaden schon ein geschworener Steinsetzer erwähnt, der die Weiher und Gräben ausmessen und absteinen 

sollte. An vielen Orten erhielt sich noch lange der Brauch, daß Schultheiß und Rat oder Ortsgericht die Grenzsteine 

setzten, oder daß, wie in Usingen 1643 und in Sulzbach-Soden, aus der Bürgerschaft 4—6 Einwohner gewählt 

wurden, die Allmende zu begehen und, wo es nötig war, Grenzsteine zu setzen; das waren also sogenannte Feld- 

geschworene. 
: 

Erst mit der neueren Entwicklung des Schulwesens war auch die Kunst des Feldmessens soweit vorgeschritten, 

daß Leute mit besserer Schulbildung den Beruf als Landmesser ergriffen. Sie nannten sich Geometrici, waren mit 

den Grundregeln der Mathematik, mit Dezimal- und Regeldetri-Rechnung vertraut und konnten Flurkarten von 

ganzen Gemarkungen anfertigen. Wir finden zwar noch 1728 einen Bäcker aus Kostheim namens Butz als amtlich 

bestellten Landmesser, der von der Kurfürstlich Mainzer Hofkammer beauftragt wurde, alle Äcker, Wiesen und 

Güter von Oberlahnstein zu vermessen und eine Flurkarte anzufertigen**). Man kann aber doch annehmen, daß um 

diese Zeit — 1728 — bereits Feldmesser von Beruf mit besserer Fachbildung vorhanden waren. Wenn auch das 

Setzen von Güter- und Gemarkungssteinen oft noch bis in die Neuzeit von Ortsgerichten***) und privaten Stein- 

setzern vorgenommen wurde, so hatten doch die Landesherrschaften ein großes Interesse daran, daß für jeden Ort 

von beamteten Landmessern Flurbücher oder Verzeichnisse (Register) aufgestellt wurden, aus denen man die Zahl 

und Größe der Feld- und Wiesengrundstücke und ihre Eigentümer ersehen konnte. Dadurch kamen die Behörden 

in die Lage, die Abgaben und Steuern auf die einzelnen Orte und Grundbesitzer besser und gleichmäßiger verteilen 

und umlegen zu können sowie die Zehnt-Einnahmen zu kontrollieren. 

Um auf das Setzen der Grenzsteine zurückzukommen, so galt von jeher als erstes Erfordernis, daß alle An- 

grenzer des betreffenden Grundstückes zugegen sein mußten. So bestimmt eine alte Verordnung: „Es ist in Sonder- 

heit zu wissen, daß alle Steinsetzungen im Beisein der Parteien, die daran interessiert sind, und mit ihrer Einwilligung 

vorgenommen werden, ansonst dieselben nicht gültig und nichtig sind.“ Das Sächsische Landrecht sagt: Wer Mahl- 

bäume und Marksteine setzet, soll die dabei haben, die auf der anderen Seite Land haben.“ Im Solmser Landrecht 

von 1716, das in unserem Gebiet große Verbreitung hatte, heißt es: „So Jemand sein Gut oder Gelände auszusteinen 

begehrt, sollen die Nebenlieger oder nächsten Nachbaren beiderseits, welche Güter daran liegen haben oder Auf- 

stößer sind, durch den Feldschützen oder Gerichtsknecht mit Benennung der Zeit, Stunde und Mahlstatt geladen 

werden.“ In dem Churmaintzischen Landrecht von 1755 wird verordnet: „Beim Setzen von Gemarkungsgrenzsteinen 

sollen die Beamten, sowie die beiderseits angrenzenden Orts- oder Stadtgerichte nebst Gemeindedeputierten zugegen 

sein, ferner ein oder zwei unparteiische Feldmesserei-Verständige. Die Gütersteine sollen jederzeit im Beisein der 

Anstößer durch geschworene Feldschieder gesetzt werden.‘“f) 

Für das Setzen der Steine waren in den Landordnungen Taxen aufgestellt. So sagt die Fürstlich Hessen-Darm- 

städtische Accidentalien-Ordnung von 1662: „Von einem Mark- oder Scheidstein zu setzen, gebührt dem Beamten, 

wann er dazu erfordert wird, drei Albus, den Landmessern und Steinsetzern von einem bloßen Ausgang, ob sie 

auch schon einen ganzen Tag mit solchem Steinsetzen oder Landmessen zu brächten, ein halb Viertel Wein oder 

dafür neun Albus, von jedem Stein ins Feld zu setzen, es seien Noth- oder Scheidstein, drei Albus“. In der Ordnung 

und Taxe der Landscheider im Bornheimer Berg (Grafschaft Hanau) von 1681 heißt es: „Dem Schultheißen gebührt 

für das Ausheischen der Feldgeschworenen 21 Pfg., für das Vermessen pro Morgen in Weingärten, Wiesen und 

*) Die Farben sind denen im Wappenschild des betr. Besitzers gleich. 

*%) Nassauische Heimatblätter. I911, Nr. 2. . 

*%%) Im früheren Herzogtum Nassau noch bis um 1880. 

}) Bei der Aussteinung der Frankfurter Stadtgrenze 1786 hatten die Feldgeschworenen die Aufgabe, die Entfernungen von Stein zu Stein 

genau auszumessen, während die Geometer die Winkel aufzunehmen hatten, wo die Grenzlinie eine Biegung machte. 
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Hofraithen r8 Pfg.' im Feld pro Morgen rz Pfg. Von iedem Morgen zu teilen 2 gchilling, vom Stein zu rauffcn oder
heben im Feld rz Pfg.' in Weingårten, Wiesen, Gårten u¡d Hofraithen z Schilling, von einer Strcck abzusehen tzPfg."

Um im bestellten Felde keinen Schaden zu tutr, war das Steinsetzen von Mãrz bis ¡ach der Ernte
ve¡boten. So heißt es ia der Hanauischen Untergerichts-Ordnung: ,rUnd wo man im Saamenfeld soll landscheiden,
so soll solches vor St. Gertraudentag Q7. Mâuz) geschehen, weil nach solcher Zeit dielandscheidung darin sondern
Schaden nicht geschehen kann. Sie muß dem alrcn Brauch nach bis nach der Emte verschoben werãen. Im B¡ach-
feld Garten und Veingarten û¡ag man um das lah¡ tiber landscheiden".

Z'm Messen bediente man eiçþ der Rute oder Meßgerte. Sie war verschieden lang. Die rheinische Ruthc
wat 317 m lang, die nassauische Ruthe 4g7 m, die Franlfurter Ruthe 3156 6rdie }lanauer 3,57 m, die Homburger
3"45 m, die Hessen-Darmstådter 2149 m, die kurhessische 3199 mr die Fuldaer 3139 m. Es gab iedoch auch noch
lãngere Ruthen, sogetra¡rnte Valdruthen, ¡ einigen Saaten des Reiches. - In welchem Zustande manchmal die
Meßruthen gew€sen sein mögen, ersieht man aus einer Besch¡'erde des Stadt- und Landgerichts Hanau (Schult-
heiß und Schöffen) von 168t, daß im Amt Bticherthal (nit den Orten Hochsudt, Vachenbuchen, Minelbuchen
usw.) eine große Ungleichheit mit den Meßruthen bætehe, daß die eine kürzer als die a¡dere ist, welches sonder
Zwei'fel dahero entstanden sei, daß sie keine Kloben*) an den Kirchen und gemeinen Bãumen haben, daran sie
ih¡e Rutlen gerecht machen könnten. Man habe die Meßgenen von den alten Ruthen abgenommen, die mituntcr
krunm oder an den Enden durch steten Gebrauch angefault wären. So wollen wir - heißt es am Schluß - E. E.
hiermit gebeten haben, daß die Meßgerten in ganzen Büchertal gleich gemacht werden.

In manchcn Ä,mtern der Landgrafschaft He¡sen hanen die einzeloen Orte mitu¡ter verschiedenes Ruthenmaß,
z. B. im Amte Valleu. Der auf allen Gebieten der Saatsverwaltung tãtige Landgnf Ernst Ludwig (1683-1739)
führte aber übcrall dcn Ausgleich dcr Feldmaße herbei zwecls gleichmãßiger Güterbesteuerung. Auch im Kur-
trierischen wurde dies damals durchgeftihrt.

Die alten I¿¡dmesser unterschieden die Grenzsteine in Hauptsteine, Eck- oder Ortsteine u¡d låufer. l*aæte
waren etwas kleiner, r¡ngewappnet und wurden bei größeren Strecken arischen die Haupt- oder Ecksteinc gesetzt.
Der obere Teil eines Grenzsteines wurde Kopf genannt, der untere Teil, der in die Erde kommtr Fuß (Sockel);
die Grube, in welche der Stein eingelassen wir{ hieß Lager. Die behauencn Grenzsteine sind durchweg viereckig,
obcn meist abgerundet, seltener platt, noch seltener dachfÌirmig. Da, wo drei Gemarkungen.zusanrmenstoßeû, stehen
gewöhnlich dreikantige Grenzsteine, die sogenannten ,rDreinlirker" oder rrDreiherrensteiner', lmere, wenn gleich-
zeitig drei Länder oder Herrschaften zus¡mmenstießen. Es gibt auch Viermãrker oderVierherrensteine*r). Als größte
Seltenheit ist ein Fäu¡fürärker zu bczeichnen, ein einfacher frinftantiger Grenzstein, an dem die Gemarkungen
Rüsselsheim, Bischofsheim, Bauschhein, Hof Schönau und Königstädten zusammentreffen. Daß Gre¡zsteine auch
t- )^- f --È --^L^- L{--^- L--- 

-^- 
^- l^- ô^-:- ^- lt- -- -u scf lur slçutx ÁUucur Ãälu ¡l¡A¡I u t¡tU rtl,tUICU ñf. rg), t3l, 3l¿ Cnienen.

Es ist die Regel, daß Wappenr Ortszeichen, Anfangsbuchsaben des Namens usw. am Grenzstein stets nach
der Seite gerichtet sind, wo der Bcsiø liegt. Bei Landesgrenzsteinen sieht man mitunter zwei \Íappen auf eincr
Seite, wenn das betr. Territorium areiherrisch war (Vilbel, Praunheim). Ja, es kommen sogar drei Vappen auf einer
Seite vor, wie i¡ der Ganerbschaft Staden (vergl. Nr. 94,99.

Das Venllchen oder h¿i¡nlich¿ Entfmtn von Grenzstetren w¡¡r überall unter schwcre Strafen gestellt. In der
peinlichen Hatsgerichts-O¡d¡ung Kaiser Karls V. wird in Artikel rr4 festgeseøt, daß de4enige, welcher böslich
in gefährlicher Weise ei¡e UntermarkunS Rainung, Mal¡l- oder Markstein verãndert, abthut oder abhauet, nach
ffihrlichkeit, Größe, Gestalt und Gelegenheit der Sachen und Person nach Rath der Rechtsverståndigen entweder
mit ei¡er Geldst¡afe oder mit Landesve¡weisung oder mit Leibesstrafe zu belegen sci. - Im Sachsenspiegel wird
verordnet, wer Holz abhaut, das geseøt ist, oder tragende f,i,rmç oder grãbet Steine aus, so zu Marlsteinen gesetzt
sin4 soll 3o Schilling zur Buße geben. Im Jahre 1785 wurde zwischen der Reichsstadt Frankfurt u¡d der Grafschaft
I{a¡au eine Vereinbarung betr. die Forst-, Jagd-, Fisch-, Feld- und Gartenfrevel getrofen, wo es in Abt. IV (Feld-
fro'el) heßt: a) Wer einen Land-, Dorf-, Grenz- oder Ackerstein vorsä¿lich ausgrãbt oder versetzt oder die daran
bef¡dlichen Wappen und Zeichen aushauet oder sonsten unkenntlich macht, wird peinlich besuaft, b) wer einen
solchen Grenzstein durch Klopfen beschildigt oder aus Fahrlåssigkeit ausfährt, zahlt 5 Gulden, c) wer nach ge-
pflügtem Acker die mit Erde überdeckten Steine vor der Abfahrt nicht wieder bloßstellt, zahlt 3o K¡euzer. - In
den Rugeartikeln des Rugegerichts zu Langenschwalbach heißt eine Frage: Ob Jemand heimlich oder öffentlich
ohne Verwilligung u¡d Beisein der Termgenossen Malsteine ar¡sgetan oder verse¿t habe?

Da man in alter Zeít ggr keinen Anhaltspunkt hatte, ob ein vor Jahren geseøter Grenzstein auch wirklich noch
an seinem alten Platze stand - m.n b€sal$ ja noch keine Flurkarten mit eingetragenen Maßen - so suchtc man
die Lage oder den Sandort einæ Steines dadurch zu ken¡zeich¡en, ¡laß 6* geløhæ Unterlagn unter die Steine
brachte, welche nur den Steinsetzern und Feldgeschworenen bekannt waren. Man legtc nãmlich Kicselsteinchen,
Schiefer- oder Ziegelstäckchen, Topf- oder Glasscherben, Holzkohle und andere u¡vcrweslichc Dingc unter die
Grenzsteine und zwar i¡ bcstimmter Zahl und Anordnung z. B, zret Steinchen nach Norden, cins nach Süden.
[t¿¡ n¡nnte diese Unterlagen gewöhnlich Ei.er, laszeichcn, Gemerh, Bcilogen, Zeugen oder signa. Venn die Land-
scheidcr, Feldgeschworenen oder Untergänger prüfen wollten, ob ein frÍiher gesetzter.Grenzstein noch auf seinem
alten Platze sand und nicht etwa heimlich verrûckt wurde, leglc man ih¡ frei und sah nach, ob dic Eier odcr Merl-
zeichen noch vorhanden waren. - Eine andere Art dieser geheimen Ke¡nzcichen wareo die sogemt¡nte! Jwgat
r) Solchc Klobcr¡ mit anhångcndcm ciscmcm Sab als Maß ñndcn odcr fa¡deo sich noch ¡¡ dc¡ Domlirchc in Vormo, dcr Michcl¡-
tapcllc in Frantfurt, dcm Rathaus iû Obcrurgcl. (Vcrgl. B¡ao¡¡, örtt. Bcsch¡cib..g dcr St¿dt F¡¿¡tfurt ¡. M., Hcft 3, S. z¡¿ u. Hcft ¿ S. 6,)
r*) DGr Vicrnå¡ler bci Stet. Mitteldick Nr. 56 wird auf altcu Laodlarten ale .Vicrhcrrcnti¡cl¡" bczeich¡ct. Das 6i¡¡rcn ¡n dic s. Z. im
Vollc uml¡ufcodc sprßhaftc Erzåhlungr ¡l¡ß dic vicr Gcbictshcrrcû hic¡ ¡¡ cinco Tisch zu¡ammca csscn lönnten, wobci fcdcr i¡ eeinam
eignen l-andc silzco blcibc!
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Hofraithen 18 Pfg., im Feld pro Morgen 12 Pfg. Von jedem Morgen zu teilen 2 Schilling, vom Stein zu rauffen oder 
heben im Feld 12 Pfg., in Weingärten, Wiesen, Gärten und Hofraithen 2 Schilling, von einer Streck abzusehen 12 Pfg.“ 

Um im bestellten Felde keinen Schaden zu tun, war das Steinsetzen durchweg von März bis nach der Ernte 

verboten. So heißt es in der Hanauischen Untergerichts-Ordnung: „Und wo man im Saamenfeld soll landscheiden, 
so soll solches vor St. Gertraudentag (17. März) geschehen, weil nach solcher Zeit die Landscheidung darin sondern 
Schaden nicht geschehen kann. Sie muß dem alten Brauch nach bis nach der Ernte verschoben werden. Im Brach- 
feld, Garten und Weingarten mag man um das Jahr über landscheiden“. 

Zum Messen bediente man sich der Rute oder Meßgerte. Sie war verschieden lang. Die rheinische Ruthe 
war 3,77 m lang, die nassauische Ruthe 4,97 m, die Frankfurter Ruthe 3,56 m, die Hanauer 3,57 m, die Homburger 
3,45 m, die Hessen-Darmstädter 2,49 m, die kurhessische 3,99 m, die Fuldaer 3,39 m. Es gab jedoch auch noch 
längere Ruthen, sogenannte Waldruthen, in einigen Staaten des Reiches. — In welchem Zustande manchmal die 
Meßruthen gewesen sein mögen, ersieht man aus einer Beschwerde des Stadt- und Landgerichts Hanau (Schult- 
heiß und Schöffen) von 1681, daß im Amt Bücherthal (mit den Orten Hochstadt, Wachenbuchen, Mittelbuchen 

usw.) eine große Ungleichheit mit den Meßruthen bestehe, daß die eine kürzer als die andere ist, welches sonder 
Zweifel dahero entstanden sei, daß sie keine Kloben*) an den Kirchen und gemeinen Bäumen haben, daran sie 

ihre Ruthen gerecht machen könnten. Man habe die Meßgerten von den alten Ruthen abgenommen, die mitunter 
krumm oder an den Enden durch steten Gebrauch angefault wären. So wollen wir — heißt es am Schluß — E. E. 
hiermit gebeten haben, daß die Meßgerten im ganzen Büchertal gleich gemacht werden. 

In manchen Ämtern der Landgrafschaft Hessen hatten die einzelnen Orte mitunter verschiedenes Ruthenmaß, 

z. B. im Amte Wallau. Der auf allen Gebieten der Staatsverwaltung tätige Landgraf Ernst Ludwig (1688—1739) 
führte aber überall den Ausgleich der Feldmaße herbei zwecks gleichmäßiger Güterbesteuerung. Auch im Kur- 
trierischen wurde dies damals durchgeführt. 

Die alten Landmesser unterschieden die Grenzsteine in Hauptsteine, Eck- oder Ortsteine und Läufer. Letztere 
waren etwas kleiner, ungewappnet und wurden bei größeren Strecken zwischen die Haupt- oder Ecksteine gesetzt. 
Der obere Teil eines Grenzsteines wurde Kopf genannt, der untere Teil, der in die Erde kommt, Fuß (Sockel); 
die Grube, in welche der Stein eingelassen wird, hieß Lager. Die behauenen Grenzsteine sind durchweg viereckig, 
oben meist abgerundet, seltener platt, noch seltener dachförmig. Da, wo drei Gemarkungen zusammenstoßen, stehen 
gewöhnlich dreikantige Grenzsteine, die sogenannten ‚„‚Dreimärker“ oder „Dreiherrensteine“, letztere, wenn gleich- 

- zeitig drei Länder oder Herrschaften zusammenstießen. Es gibt auch Viermärker oder Vierherrensteine**). Als größte 
Seltenheit ist ein Fünfmärker zu bezeichnen, ein einfacher fünfkantiger Grenzstein, an dem die Gemarkungen 
Rüsselsheim, Bischofsheim, Bauschheim, Hof Schönau und Königstädten zusammentreffen. Daß Grenzsteine auch 

in der Luft stehen können, kann man an den Steinen Nr. 105, 131, 312 ersehen, 
Es ist die Regel, daß Wappen, Ortszeichen, Anfangsbuchstaben des Namens usw. am Grenzstein stets nach 

der Seite gerichtet sind, wo der Besitz liegt. Bei Landesgrenzsteinen sieht man mitunter zwei Wappen auf einer 
Seite, wenn das betr. Territorium zweiherrisch war (Vilbel, Praunheim). Ja, es kommen sogar drei Wappen auf einer 
Seite vor, wie in der Ganerbschaft Staden (vergl. Nr. 94, 95). 

Das Verrücken oder heimliche Entfernen von Grenzsteinen war überall unter schwere Strafen gestellt. In der 
peinlichen Halsgerichts-Ordnung Kaiser Karls V. wird in Artikel 114 festgesetzt, daß derjenige, welcher böslich 
in gefährlicher Weise eine Untermarkung, Rainung, Mahl- oder Markstein verändert, abthut oder abhauet, nach 

Gefährlichkeit, Größe, Gestalt und Gelegenheit der Sachen und Person nach Rath der Rechtsverständigen entweder 

mit einer Geldstrafe oder mit Landesverweisung oder mit Leibesstrafe zu belegen sei. — Im Sachsenspiegel wird 
verordnet, wer Holz abhaut, das gesetzt ist, oder tragende Bäume oder gräbet Steine aus, so zu Marksteinen gesetzt 
sind, soll 30 Schilling zur Buße geben. Im Jahre 1785 wurde zwischen der Reichsstadt Frankfurt und der Grafschaft 
Hanau eine Vereinbarung betr. die Forst-, Jagd-, Fisch-, Feld- und Gartenfrevel getroffen, wo es in Abt. IV (Feld- 

frevel) heißt: a) Wer einen Land-, Dorf-, Grenz- oder Ackerstein vorsätzlich ausgräbt oder versetzt oder die daran 
befindlichen Wappen und Zeichen aushauet oder sonsten unkenntlich macht, wird peinlich bestraft, b) wer einen 
solchen Grenzstein durch Klopfen beschädigt oder aus Fahrlässigkeit ausfährt, zahlt 5 Gulden, c) wer nach ge- 
pflügtem Acker die mit Erde überdeckten Steine vor der Abfahrt nicht wieder bloßstellt, zahlt 30 Kreuzer. — In 
den Rugeartikeln des Rugegerichts zu Langenschwalbach heißt eine Frage: Ob Jemand heimlich oder öffentlich 
ohne Verwilligung und Beisein der Termgenossen Malsteine ausgetan oder versetzt habe ? 

Da man in alter Zeit gar keinen Anhaltspunkt hatte, ob ein vor Jahren gesetzter Grenzstein auch wirklich noch 
an seinem alten Platze stand — man besaß ja noch keine Flurkarten mit eingetragenen Maßen — so suchte man 
die Lage oder den Standort eines Steines dadurch zu kennzeichnen, daß man geheime Unterlagen unter die Steine 
brachte, welche nur den Steinsetzern und Feldgeschworenen bekannt waren. Man legte nämlich Kieselsteinchen, 
Schiefer- oder Ziegelstückchen, Topf- oder Glasscherben, Holzkohle und andere unverwesliche Dinge unter die 
Grenzsteine und zwar in bestimmter Zahl und Anordnung, z. B. zwei Steinchen nach Norden, eins nach Süden. 
Man nannte diese Unterlagen gewöhnlich Eier, Loszeichen, Gemerk, Beilagen, Zeugen oder signa. Wenn die Land- 
scheider, Feldgeschworenen oder Untergänger prüfen wollten, ob ein früher gesetzter 'Grenzstein noch auf seinem 
alten Platze stand und nicht etwa heimlich verrückt wurde, legte man ihn frei und sah nach, ob die Eier oder Merk- 
zeichen noch vorhanden waren. — Eine andere Art dieser geheimen Kennzeichen waren die sogenannten ungen 

*%) Solche Kloben mit anhängendem eisernem Stab als Maß finden oder fanden sich noch an der Domkirche in Worms, der Michels- 

kapelle in Frankfurt, dem Rathaus in Oberursel. (Vergl. Battonn, Örtl. Beschreibung der Stadt Frankfurt a. M., Heft 3, S. 242 u. Heft 4 S. 6.) 

**) Der Viermärker bei Stat. Mitteldick Nr. 56 wird auf alten Landkarten als ‚‚Vierherrentisch‘ bezeichnet. Das erinnert an die s. Z. im 

Volke umlaufende spaßhafte Erzählung, daß die vier Gebietsherren hier an einem Tisch zusammen essen könnten, wobei Jeder in seinem 

eignen Lande sitzen bleibe! 
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oder Feldzeichen. Das waren kleine långlictre Steine, die nicht unter, sondern um die G¡enzsteine herum an den

Sockel derselben gestellt wurden, auch in gewisser Zahl und Anordnung. Diese ]ungen wa¡en besonders in der
Wenerau und im Sol¡nser Land gebrãuchlich. Vergl. Friedberger Geschichtsblätter r93o Nr. 8.

Schon bci den alten Römern waren die geheimen Unterlagen gebräuchlich, wie wir aus verschiedenen Schriften
erfahren. Auch i¡ anderen Lãndern waren die Geheimzeichen bckannt. Die Italiener nâñntep sie guardia, die Fran-
zosen la garde.

Die Landscheider, Untergãnger oder Geschworenen \raren eidlich verpflichtct, ihre Geheimzeichen weder

unter sich noch sonst iemandem zu ofenbaren, gcwisse FäIle ausgenommen. In den alten Landrechæn und Ord-
nungen fnden sich diesbezügliche Vorschriften. So heßt es im Solmser Landrecht von r57r (erneuert 1716): ,rSobald
die Gæchworenen ein Loch machen, Stein zu setzen, sollen alle Umstãnder hohen oder niederen Standes abweichen,
ihnen nicht zusehen bei Verlust eines h¿lben Viertheil Wein. Doch sollen die Geschworenen schuldig sein' diejenigen,

so diese Ordnung nicht beachten, einmal zu warnen. Letzlich ordnen und wolle¡ wh, daß die Geschworenen sich

der Jungen oder Loszeichen hãlingen (insgeheim) vergleichen, auch dasselbe kei¡es andcrn Fleckens Geschrrorenen

oder månniglich eröfnen, sondern bei sich verschwiegen behalten. Da sich's aber zutrüge, daß no Gemeinden mit
ei¡ander zu thun lrâtten, und auf den ffntzen Mark- oder andere Stei¡e setzen mißten und dann, wie zu erachten,

bcider Flecken Geschq¡orene einer des andern fungen oder Loszeichen sehen würden, sollen diesclbe Geschworenen,

ehe und zuvor sie die Neuseøuog beginnen, mit handgegebener Treue an Eidesst¡tt geloben, daß Keiner dem
Andern seine Jungen oder Loszeichen offenbaren, sondern verschweþen wollen, auch dieselbþ Jungcn oder Los-
zeichen nicht also öfe¡tlich oder ungeschickt ar¡flösen und sehen lassen, sondern so viel als möglich' inggeheim damit
umgehen: Alles bei Straf der häcbsten Buße und Ungnade, sâmmt Entsetzung des Amts u¡d Ehren". - In einer
anderen Landesordnung heißt es: ,rVird der Anfang mit der Hebung gemacht, ist den Parteien, wo sie zu nahe bei
der Steinseøung oder Hebung herzu treten wollen, zu gebieten, sich von dem Orte entfcrnt zu halten, wie de¡n
auch der Richter oder Commissarius nebst dem Adjunkt oder Protokollisten auf der Untergånger oder Steinseøer

Verlangen sich 6 oder 7 Schritt zu entfernen gehalten sind".
A¡satt der Scherben oder Steinchen usw. benutzten manche Lnndesherrschaften, auch einzelne Orte, Scheiben

von gebranntem Ton, in die das Landeswappen, Gerichtssiegel oder Ortszeichen eingeprãgt war. (Vergl. Nt. 775,

778). Auch Bleiplättchen mit Bucbstaben oder Figureo waren in Gebrauch. Solche liegen z. B. unter den Güter-
steinen des Landgrafen Emst Ludwig t688-r:'3g) und u¡ter den nassauisch-hessischen Landesgrenzsteinen..Die
Steine der Landesvermessung oder trigonometrischen Punkte sitzen auf eineur Fundamentstein auf, auf welchem

durch ei¡ Kreuz der trigonometrische Punkt markiert ist.
In ei¡em bayerischen Geseøbuch*) heißt es: Ob es sich 'm ei¡¡en Grenzstein handelt oder nicht, kann in be-

sonderen Fällen durch Hebung des Steines erschlossen werden, wobei festgestellt wird, ob sogenannrc Eier oder
7-evgen vorhanden sind - - -.

Bis in die Neuzcit war das Unterlegen von Eiern, Zeugæ oder Gemerk noch üblich. So hatten die nassauischen

Feldgerichtsschöffen an iedem Orte andre Geheinzeichen. Der Brauch verschwand erst, als die Kreislandmesser

aufk¡rmen, welche das Steinsetzen übernahmeo; etwa r¡m r88o-t89o. Inzwischen wareo auch für alle Orte im
Regierungsbezirk Viesbaden und in Hessen genaue Flurkarten angefertigt worden, so d"ß die geheimen Unterlagen
überfüissig wurden. In gewissen Fällen bedient man sich heute noch kleiner Glasröhrchen zun Unterlegen.

r) Cod, Ma¡. Bava¡. Civ. ¡I. S, 89o.

Nachschrift: In dcm Saalburgiat¡rbuch VII (rg3o) ûndet sich einc umfangreichc A¡bcit dcs Hcrrn E G. Stei¡mctz-Homburg obcr lGauc
und Valdrnarkcn dcs Taunus", worin auf Scite tg8-zo6 ausfüh¡lich llbcr Grcnzma¡kicnmgen berichtet wird. Ee sind auch Lochtrlumc,
Grenzstcine und Unterþen abgcbildet, Im Tcxt zu Ta"el óo ur¡tcr¡ sind drci Homburger G¡cnz¡ne¡fcn dcr gcoennten Abhandlung cot'
nðmmcn.

ll

oder Feldzeichen. Das waren kleine längliche Steine, die nicht unter, sondern um die Grenzsteine herum an den 

Sockel derselben gestellt wurden, auch in gewisser Zahl und Anordnung. Diese Jungen waren besonders in der 
Wetterau und im Solmser Land gebräuchlich. Vergl. Friedberger Geschichtsblätter 1930 Nr. 8. 

Schon bei den alten Römern waren die geheimen Unterlagen gebräuchlich, wie wir aus verschiedenen Schriften 

erfahren. Auch in anderen Ländern waren die Geheimzeichen bekannt. Die Italiener nannten sie guardia, die Fran- 

zosen la garde. 
Die Landscheider, Untergänger oder Geschworenen waren eidlich verpflichtet, ihre Geheimzeichen weder 

unter sich noch sonst jemandem zu offenbaren, gewisse Fälle ausgenommen. In den alten Landrechten und Ord- 
nungen finden sich diesbezügliche Vorschriften. So heißt es im Solmser Landrecht von 1571 (erneuert 1716): „Sobald 
die Geschworenen ein Loch machen, Stein zu setzen, sollen alle Umständer hohen oder niederen Standes abweichen, 

ihnen nicht zusehen bei Verlust eines halben Viertheil Wein. Doch sollen die Geschworenen schuldig sein, diejenigen, 
so diese Ordnung nicht beachten, einmal zu warnen. Letzlich ordnen und wollen wir, daß die Geschworenen sich 

der Jungen oder Loszeichen hälingen (insgeheim) vergleichen, auch dasselbe keines andern Fleckens Geschworenen 
oder männiglich eröffnen, sondern bei sich verschwiegen behalten. Da sich’s aber zutrüge, daß zwo Gemeinden mit 

einander zu thun hätten, und auf den Gräntzen Mark- oder andere Steine setzen müßten und dann, wie zu erachten, 

beider Flecken Geschworene einer des andern Jungen oder Loszeichen sehen würden, sollen dieselbe Geschworenen, 

ehe und zuvor sie die Neusetzung beginnen, mit handgegebener Treue an Eidesstatt geloben, daß Keiner dem 
Andern seine Jungen oder Loszeichen offenbaren, sondern verschweigen wollen, auch dieselbige Jungen oder Los- 
zeichen nicht also öffentlich oder ungeschickt auflösen und sehen lassen, sondern so viel als möglich, insgeheim damit 
umgehen: Alles bei Straf der höchsten Buße und Ungnade, sammt Entsetzung des Amts und Ehren“. — In einer 
anderen Landesordnung heißt es: „Wird der Anfang mit der Hebung gemacht, ist den Parteien, wo sie zu nahe bei 

der Steinsetzung oder Hebung herzu treten wollen, zu gebieten, sich von dem Orte entfernt zu halten, wie denn 
auch der Richter oder Commissarius nebst dem Adjunkt oder Protokollisten auf der Untergänger oder Steinsetzer 
Verlangen sich 6 oder 7 Schritt zu entfernen gehalten sind“. 

Anstatt der Scherben oder Steinchen usw. benutzten manche Landesherrschaften, auch einzelne Orte, Scheiben 

von gebranntem Ton, in die das Landeswappen, Gerichtssiegel oder Ortszeichen eingeprägt war. (Vergl. Nr. 775, 
778). Auch Bleiplättchen mit Buchstaben oder Figuren waren im Gebrauch. Solche liegen z. B. unter den Güter- 
steinen des Landgrafen Ernst Ludwig 1688—1739) und unter den nassauisch-hessischen Landesgrenzsteinen.. Die 
Steine der Landesvermessung oder trigonometrischen Punkte sitzen auf einem Fundamentstein auf, auf welchem 

durch ein Kreuz der trigonometrische Punkt markiert ist. 
In einem bayerischen Gesetzbuch*) heißt es: Ob es sich um einen Grenzstein handelt oder nicht, kann in be- 

sonderen Fällen durch Hebung des Steines erschlossen werden, wobei festgestellt wird, ob sogenannte Eier oder 

Zeugen vorhanden sind — — —. 
Bis in die Neuzeit war das Unterlegen von Eiern, Zeugen oder Gemerk noch üblich. So hatten die nassauischen 

Feldgerichtsschöffen an jedem: Orte andre Geheimzeichen. Der Brauch verschwand erst, als die Kreislandmesser 

aufkamen, welche das Steinsetzen übernahmen; etwa um 1880—ı1890. Inzwischen waren auch für alle Orte im 

Regierungsbezirk Wiesbaden und in Hessen genaue Flurkarten angefertigt worden, so daß die geheimen Unterlagen 
überflüssig wurden. In gewissen Fällen bedient man sich heute noch kleiner Glasröhrchen zum Unterlegen. 

*) Cod. Max. Bavar. Civ. II. S. 890. 

Nachschrift: In dem Saalburgjahrbuch VII (1930) findet sich eine umfangreiche Arbeit des Herrn E G. Steinmetz-Homburg über ‚„‚Gaue 

und Waldmarken des Taunus‘, worin auf Seite 198—206 ausführlich über Grenzmarkierungen berichtet wird. Es sind auch Lochbäume, 

Grenzsteine und Unterlagen abgebildet. Im Text zu Ta’el 60 unten sind drei Homburger Grenzmarken der genannten Abhandlung ent- 

nommen. 
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zu Tofel I TANDES-GRENZSTEINE (Nossouische Linien)
I Nasnu'tlskgø und oruníen - Kw-Mcínz. :E:. +der Genarkungr$euze Dausenau-Bad Ems in der Mohrendell,o, b einem engen valdtålchen. Ein Heiner Bach bfdet die Grenze des o6erhhnstei¡er valdes, dæsen östlicbste Grenzehier zwischen Ems und Sulzbach ist. Zahlreiche Gre¡zstei¡e zeigen gegen Dausenau den Nassauer Löwen. D A u s.N : Dausenau-Nassau. Rückseite bat Kurmainzer Rad, darunter 

-oi 
s o¿.r auch bloß o L : ober-I¿hnstein.

Graue Basaltlavat z4%xt7x4þ Ø,.
2 Nassøu-Iitstein - IQr-Mainz, t723. tn der Genarkungsgreoze Schientein-F¡auensteio stidwestlich vom Freu-o, b denberg tiber den 

{einbergenaZwei wappensæine zeþä,gegen schierstein das Nassauische wappen, darunterN I : Nassau-Idstein, gçgen Frauensteil das Kurmainzer ñ"ã, ¿"t*to C M : Chur-Mainz. Rote Sandsteine:
39xt9 x8o cm und 4r xz3x63 m,.

-3 Naswu-Usingøuttd orcttícn-Iútt-Makz. t724. laWalde zrrischenBecheln undschweighausen nahe dempfahl-o, b, graben an der ostecke des Bechelner G€mei¡¡dewaldes, der in ¿en oberlabnsteine, watá eñÇriogt. Daher hat auchc, d der Grenzstein eineo rechtwinkligen Ausscùnitt, dessen Innenfl¿ichen ie einen Nassauischen Iå*o zæigø,.Darunter
B E : Bechel¡er Eigenwald. Die zwei Seiten gegen den Oberlahnsteíoer Vald haben Mainzer Rad. Auf der Ober-fãche des abgcplatteten Steines steht A rZz4 : Anno 1724. No. z. Basaltlava: z6xr9*i *r.

1 Nassau-soarbrü¿hcn - Hessen-Dørmsl¿dl. Nahe der Landstraßevon oberfischbachnachRettertrwodie Gemarkungenq, b obe¡fschbacb Rettert und Berndroth zusammenstoßen. N S : Nassau-saarbrücken gegen Berndroth. Gegen ober-6schbach steht H D : Hessen-Darmstadt, wozu diescr ort gehörte. Renert istnichtvertreten. N ¡z : Nunmer rz.Weißcr Kalkstein: 24xr.Sx35 cm.

5 Næsatt-usiwen ttnd oranien - Ktr-Mainz. ry24. AmBechelner Gemeindewald angrenzend an den oberlahnsteinerVald am Wege von vorvorigem Stein zum Dachsenhåuser Feld oberhont. Zeþ den Nassauischen Löwen; darunterB E : Bechelnü Eigenwald. Rtickseite Msinzei Rad. Auf oberflãche des Sæioes steht A r7z4N t : I¡nno ry24Nr. ¡. Bæaltleva: 2þy2xr3 x33 cm.

6 Nasnu-Weílhng-Hessen. A¡ Stelle eincs Dreimãrkers an der Straße von R¡nsel'nach Rettershain im Valde, woo,b dieGemarkungenLippornrveiselundRettersh¡in7ss4nmç¡¡stoßen.z*igtgegenLippornÑv:Nassau-weilburg¡
gçgen Retærsbain H : Hcssen. Muß nach ry74 gc¡¡eat sein. Grauer 5ai¿itein: )j 

" ,ax 36 cm. Auf oberflåche
Scheidestrich.

7 Nassau-Sa¿rbtíickø - Kut-Ffalz- Dieser Landesgrenzstei:r steht æit dcnn folgeaden bei voriger, Stein, ist aber äiter.z*igt gegen Lipporn N S : Næsau-saarbrÍickeá, gegen den Veiseler w¿ã cp : r".pi¡z Gá;.; s;;h;27%xr9x37 @,. Vergl. Nr. 636.

8 Hessat-Rtuùfels - Ktr-PÍat*. stcht bei voriggn_Steinen- ryd zeigt gegcn Rettershain ein H R : Hessen-Rheinfels,gçgeo weisel CP : Kr¡rpfs¡lz. Vergl. Nr. 6316. Grauer Stein: z9-x íg'"lz cr¡r. Noch mehrfach bei der Alteburg anden Weiseler Viesen.

9 Nøssut'Weilhtg-Kw'Maìnz. 1697. An Stelle eines Dreim.ãrkers rechts der StraßeRansel-Renershrin imValde,o, b wo die Gemarkungen wollnenchied Lþporn-unj!öncheid lrreuzwaa¡ zusammensroß en. zøgtgegen Lippornden Nassauischen Läwen, gegen vollmerschied das Kurnainzeìrvappen. Die steine wurden gesetzt infolge vertragmit dem Erzbischof Lothar (vergl. schliepbake, Geschichte von Nassau] r8. Kapitel, seite 47). Roter sandstein: 34 lzz x
3J )<-8 .cn' Daneben ein schwãtzlicher Stein¡ wetcher gegen Lþporn N-s : Nassau-Saarbrücken (Vorgängerder Weilburger Linic) z,ctgt; gqen de¡ Dönchcidet C..4"¿.*¿¿ Cp : Kurpfalz. Der Stein ist gleich demNr. 7.

10 Nassau'saøbtíìcþ¿n7lessat (Rtøkfek). An Stelle eines Dreimärkers im valde, wo die Gemarkungen Laufen-o, b' selden, Berndroth und Renert zusammenstoßen, etwa 6oo m nordöstlich vom Römerkastell bei Holzhausen a. d. H.NS : Nassau-Saarbrücken zeigt gegen Rettert. H: Hessen zeigt gegen Laufenselden. Gelblicher Sandstein:29xrs x36 cm.

—
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zu Tafel 1 LANDES-GRENZSTEINE (Nassauische Linien) 
Nassau-Usingen und Oranien — Kur-Mainz. 1731. An der Gemarkungsgrenze Dausenau-Bad Ems in der Mohrendell, einem engen Waldtälchen. Ein kleiner Bach bildet die Grenze des Oberlahnsteiner Waldes, dessen östlichste Grenze hier zwischen Ems und Sulzbach ist. Zahlreiche Grenzsteine zeigen gegen Dausenau den Nassauer Löwen. DAU S. 
N = Dausenau-Nassau. Rückseite hat Kurmainzer Rad, darunter OL S oder auch bloß OL = Ober-Lahnstein. Graue Basaltlava: 24% x 17x40 cm. . 

Nassau-Idstein — Kur-Mainz. 1723. An der Gemarkungsgrenze Schierstein-Frauenstein südwestlich vom Freu- denberg über den Weinbergen. Zwei Wappensteine zeigen. gegen Schierstein das Nassauische Wappen, darunter 
NI = Nassau-Idstein, gegen Frauenstein das Kurmainzer Rad, darunter CM = Chur-Mainz. Rote Sandsteine: 39x19x8o cm und 41x23 x63 cm. 

Nassau-Usingen und Oranien — Kur-Mainz. 1724. Im Walde zwischen Becheln und Schweighausen nahe dem Pfahl- graben an der Ostecke des Bechelner Gemeindewaldes, der in den Oberlahnsteiner Wald einspringt. Daher hat auch der Grenzstein einen rechtwinkligen Ausschnitt, dessen Innenflächen je einen Nassauischen Löwen zeigen. Darunter BE = Bechelner Eigenwald. Die zwei Seiten gegen den Oberlahnsteiner Wald haben Mainzer Rad. Auf der Ober- fläche des abgeplatteten Steines steht A 1724 = Anno 1724. No. 2. Basaltlava: 26 x 19x37 cm. 
Nassau-Saarbrücken — Hessen-Darmstadt. Nahe der Landstraße von Oberfischbach nach Rettert, wo die Gemarkungen Oberfischbach, Rettert und Berndroth zusammenstoßen. N S — Nassau-Saarbrücken gegen Berndroth. Gegen Ober- fischbach steht H D = Hessen-Darmstadt, wozu dieser Ort gehörte. Rettert ist nicht vertreten. N ız = Nummer 12. Weißer Kalkstein: 24x 15x35 cm. 

Nassau-Usingen und Oranien — Kur-Mainz. 1724. Am Bechelner Gemeindewald, angrenzend an den Oberlahnsteiner Wald am Wege von vorvorigem Stein zum Dachsenhäuser Feld Oberhorst. Zeigt den Nassauischen Löwen, darunter BE = Bechelner Eigenwald. Rückseite Mainzer Rad. Auf Oberfläche des Steines steht A 1724 N ı = Anno 1724 Nr. 1. Basaltlava: 20% x 13 x33 cm. 
i 

Nassau-Weilburg — Hessen. An Stelle eines Dreimärkers an der Straße von Ransel nach Rettershain im Walde, wo die Gemarkungen Lipporn, Weisel und Rettershain zusammenstoßen. Zeigt gegen Lipporn NW = Nassau-Weilburg, gegen Rettershain H — Hessen. Muß nach 1774 gesetzt sein. Grauer Sandstein: 24 x 14x36 cm. Auf Oberfläche Scheidestrich. 

Nassau-Saarbrücken — Kur-Ffalz. Dieser Landesgrenzstein steht mit dem folgenden bei vorigem Stein, ist aber älter. Zeigt gegen Lipporn NS = Nassau-Saarbrücken, gegen den Weiseler Wald CP = Kurpfalz. Grauer Sandstein: 27%x19x37 cm. Vergl. Nr. 636. . 

Hessen-Rheinfels — Kur-Pfalz. Steht bei vorigen Steinen und zeigt gegen Rettershain ein HR = Hessen-Rheinfels, gegen Weisel CP = Kurpfalz. Vergl. Nr. 636. Grauer Stein: 29x 19x37 cm. Noch mehrfach bei der Alteburg an 
den Weiseler Wiesen. 

Nassau-Weilburg — Kur-Mainz. 1697. An Stelle eines Dreimärkers rechts der Straße Ransel-Rettershain im Walde, wo die Gemarkungen Wollmerschied, Lipporn und Dörscheid (Kreuzwald) zusammenstoßen. Zeigt gegen Lipporn den Nassauischen Löwen, gegen Wollmerschied das Kurmainzer Wappen. Die Steine wurden gesetzt infolge Vertrag mit dem Erzbischof Lothar (vergl. Schliephake, Geschichte von Nassau, 18. Kapitel, Seite 47). Roter Sandstein: 34%x 34x58 cm. Daneben ein schwärzlicher Stein, welcher gegen Lipporn NS = Nassau-Saarbrücken (V. orgänger der Weilburger Linie) zeigt; gegen den Dörscheider Gemeindewald CP = Kurpfalz. Der Stein ist gleich dem 
Nr. 7. 

Nassau-Saarbrücken — Hessen (Rheinfels). An Stelle eines Dreimärkers im Walde, wo die Gemarkungen Laufen- 
selden, Berndroth und Rettert zusammenstoßen, etwa 600 m nordöstlich vom Römerkastell bei Holzhausen a. d.H. NS = Nassau-Saarbrücken zeigt gegen Rettert. H = Hessen zeigt gegen Laufenselden. Gelblicher Sandstein: 
29x15 x36 cm.
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zuToÍel 2 tANDES-GRENZSTEINE (Nqssquische Linien)
11 Nassau-Usingø-Hessen-Dørmsto¿t, tL\der Gemarlungsgtenze lgsødt-Erbenheim auf der platte. Igsødt gehörte

o,b znt Hernchaft Eppstein (Amt vallau), war also hessen-dannstildtisch (: H D), Erbenheim war oarsao-*ingis"n(: N UÐ. Roter Sandstein i 32x21y2x54 Ø.
12 Nassau-Orøi¿n (Nasmu-Diez) 

-Kn-Trí.er.I ^ndes-Grenzstein an der Landstnße von Limburg nach Freiendiez,
o, b rechte Seite vor dem letzten Hause in Limburger Gemarkung also nicht an der Gemarkungsgreiue! Ist jedenfalls

zt¡¡Íickversetzt worden. Gegen Limburg ist zweiteiliger Schild mit kurtrierer Kreuz und dem Vappen des Stiftes
Limburg. Gegen Freiendiez ist Schild mit zwei Leoparden übereinander als Vappen der Grafschaft Dicz. Grauer
Stein, stark verwitært und beschädigt.41x23x jo cm.

13 Nassatt'ktstein- Nassau-Orcnien. 176r. An der Straße vom Zollhaus nach Kaøenel¡bogen, an der Gemarkung¡s-
o, b grenze }lahnstãtten-Mudershausen, ferner im Valde zwischen Hohlenfels und Zollhaus meh¡ere Steine. Geg;

Mudershausen-HohlenfelszeigtsteineinNl:Nassau-IdsteinrandreSeitebatONrdarunterHs:Oranién-
Nassau, Hahnstätten. Diezer Marmorstein: 39 x :o x z8 cm *).

71 Nasnu-Idstein - Ktn-Mainz. Im Valde zwischen Cröftel-Schloßbom an den Gemarkungsgrenzen mehrere Steine.
orb Gegen CröftelNI: Nassau-Idsteinrgegen Schloßborn CM: Kurmainz. Graue Sandsteine:23xt7y2x2gcin.
15 NassøuJdstek- Kur-Mainz. \Vie vorige Steine amPfablgraben zwischen Cröftel und Scbloßborn irn Walde, auch

o, b in den Wiesen nördlich der llasenmühle an der Gemarkunçgrenzc Schloßborn-Heftrich. Gegcn Heftrici und
Cröftel i¡t der Nassauische Löwe in runder Veniefung gegen Schloßborn das Kurrrainzer Rad. Graue Sandsteine:
34xzzlz x 52 cm. Die gleichen Landes-Grenzsteine ûnden sich auch an den Gemarkuogsgrenzen Naurod-Bremthal
sowÍe Niedernbausen-Niederiosbach ¡¡¡d Glashünen-Oberems.

16 Nassau'Iilstein- Kur'Mainz, ry23. Landæ-Grenzstein vo\ Í723, der ieøt in der Ortsstraße zu Frauenstein steht.
o, b Stand früher vielleicht gegen den Hof Grorod zu, der nassauisch war. Roter Sandstein: 4%xrgx34 @,.

17 Nassau-Saarb¡íìch¿n-StiÍt Bleid¿ßtadt In der Gemarkung Bleidensadt. Durch Vertrag von r7o5 mit Nasiau
o, b hatte das Stift die I:ndeshoheit in eioem kleinen abgesreinren Distrikt, mit Stifisgebäuden,-stiftsmtible uod Schaf-

hof ztt bchaupteo vermocht. (Düssel, Rechtskarte vom O. L. G. Bez. Frankfurt a. ¡r,f . S.¿). Grauer Saadsteia: z7 x
18 x45 cm**).

18 Nassau'Ushga-Nassau-lWeithrg. Im Valdc zwischen Dietenhausen-Grävenwiesbach an der Gemarkungsgrenzæ
orbrc von Grävenwiesbach gegen den l7eilmünsterer ![ald. Letzteret On war nassau-weilburgisch (: ¡ W) Gravenwies-

bach war nassau-usingisch (: ¡ U). Auf Schmalseite steht No. 5. Mehrerc Steine. Roter Sand-stein: ,j ,4 x 43 w.

') Infolç Ausstcrbcns dcr Li¡ícn Nassau-Hed'n¡' (r7rr), Nassau-Dillenburg (¡z¡g) u¡d Naosau-Siegcn (1743) wurdcn dicgc r l¡dcr mit
Nas¡au-Dicz vereinigt, dersen Fltrst TTilhetm IV. auch Erbgatthaltcr vo¡ Holla¡d war. Dic vicr vereinigtcn Funteûtfimcr wurdca vo¡ dcr
Zcntral-Regietung in Dillenbug mi¡ Oraahn-Nassaz bczcicbnct, wåhrcnd r¡an im Volke vor. Nassau-Orøtien sptach.r*) Das Stift Bleidc¡sadt be3eß auch in Schic¡stein ei¡cn Hof, In dcD abgestei¡tcr¡ Gcbietcn des stifti¡chc! Hofes h¡ttc da¡ Stift dic Zivil-,
K¡iminal- uad Konsiotorial-|uri¡dil¡ion. Am Zch¡thof ncbco dcm alte! F¡iedhof gi¡d ¡och Grc¡zsæi¡a i¡ ci¡cm Gcbäudc cingstrsue¡t,
wclchc N S : Nass¡u-Seârbrtctco zcigen. Rüctseitc zrreifelloc : Nr. 434 odcr N¿ q. Iler¿og Fricdrich Auguet (f 1916) uberticß dco
¡ðtul¿ri¡icttco Stiftshof gci¡cm Obc¡hofmanch¿ll Ludwig von Bisme*. Z¡b¡reicåc Grc¡z¡æi¡c in acr Gcnertung Schicntcio ¡¡¡¿ ¡nit
v. B. gczeich¡ct. Sie stchco ¡¡ dco frühcrc¡ Gru¡dsdfc&€a des Stiftshofcs.

11 

a,b 

12 

a,b 

13 

a,b 

14 

a,b 

15 

a,b 

16 

a,b 

17 

a,b 

18 
a,b,c 

zu Tafel 2 LANDES-GRENZSTEINE (Nassauische Linien) 
Nassau-Usingen — Hessen-Darmstadt. An der Gemarkungsgrenze Igstadt-Erbenheim auf der Platte, Igstadt gehörte 
zur Herrschaft Eppstein (Amt Wallau), war also hessen-darmstädtisch (= H D), Erbenheim war nassau-usingisch 
(= N Us). Roter Sandstein: 32x25 %x54 cm. 

Nassau-Oranien (Nassau-Diez) — Kur-Trier. Landes-Grenzstein an der Landstraße von Limburg nach Freiendiez, 
rechte Seite vor dem letzten Hause in Limburger Gemarkung, also nicht an der Gemarkungsgrenze! Ist jedenfalls 
zurückversetzt worden. Gegen Limburg ist zweiteiliger Schild mit kurtrierer Kreuz und dem Wappen des Stiftes 
Limburg. Gegen Freiendiez ist Schild mit zwei Leoparden übereinander als Wappen der Grafschaft Diez. Grauer 
Stein, stark verwittert und beschädigt: 45 x 23 x 50 cm. 

Nassau-Idstein — Nassau-Oranien. 1761. An der Straße vom Zollhaus nach Katzenelnbogen, an der Gemarkungs- 
grenze Hahnstätten-Mudershausen, ferner im Walde zwischen Hohlenfels und Zollhaus mehrere Steine. Gegen 
Mudershausen-Hohlenfels zeigt Stein ein NI — Nassau-Idstein, andre Seite hat O N, darunter HS = Oranien- 
Nassau, Hahnstätten. Diezer Marmorstein: 39 x20x28 cm*). 

Nassau-Idstein — Kur-Mainz. Im Walde zwischen Cröftel-Schloßborn an den Gemarkungsgrenzen mehrere Steine. 
Gegen Cröftel NI = Nassau-Idstein, gegen Schloßborn CM = Kurmainz. Graue Sandsteine: 23x17%x28 cm. 

Nassau-Idstein — Kur-Mainz. Wie vorige Steine am Pfahlgraben zwischen Cröftel und Schloßborn im Walde, auch 
in den Wiesen nördlich der Hasenmühle an der Gemarkungsgrenze Schloßborn-Heftrich, Gegen Heftrich und 
Cröftel ist der Nassauische Löwe in runder Vertiefung, gegen Schloßborn das Kurmainzer Rad. Graue Sandsteine: 
34 x22 %, x 52 cm. Die gleichen Landes-Grenzsteine finden sich auch an den Gemarkungsgrenzen Naurod-Bremthal 
sowie Niedernhausen-Niederjosbach und Glashütten-Oberems. 

Nassau-Idstein — Kur-Mainz. 1723. Landes-Grenzstein von 1723, der jetzt in der Ortsstraße zu Frauenstein steht. 
Stand früher vielleicht gegen den Hof Grorod zu, der nassauisch war. Roter Sandstein: 23%XxI9x34 cm. 

Nassau-Saarbrücken — Stift Bleidenstadt. In der Gemarkung Bleidenstadt. Durch Vertrag von 1705 mit Nassau 
hatte das Stift die Landeshoheit in einem kleinen abgesteinten Distrikt, mit Stiftsgebäuden, Stiftsmühle und Schaf- 
hof zu behaupten vermocht. (Düssel, Rechtskarte vom O.L.G. Bez. Frankfurt a. M. S.4). Grauer Sandstein: 27 x 
18x45 cm**), 

Nassau-Usingen — Nassau-Weilburg. Im Walde zwischen Dietenhausen-Grävenwiesbach an der Gemarkungsgrenze 
von Grävenwiesbach gegen den Weilmünsterer Wald. Letzterer Ort war nassau-weilburgisch (= NW) Grävenwies- 
bach war nassau-usingisch (= N U). Auf Schmalseite steht No. 5. Mehrere Steine. Roter Sandstein: 27X23x43 cm, 

*) Infolge Aussterbens der Linien Nassau-Hadamar (1711), Nassau-Dillenburg (1739) und Nassau-Siegen (1743) wurden diese Länder mit 
Nassau-Diez vereinigt, dessen Fürst Wilhelm IV. auch Erbstatthalter von Holland war. Die vier vereinigten Fürstentümer wurden von der 
Zentral-Regierung in Dillenburg mit Oranien-Nassau bezeichnet, während man im Volke von Nassau-Oranien sprach. 
**) Das Stift Bleidenstadt besaß auch in Schierstein einen Hof. In den abgesteinten Gebieten des stiftischen Hofes hatte das Stift die Zivil-, 
Kriminal- und Konsistorial-Jurisdiktion. Am Zehnthof neben dem alten Friedhof sind noch’ Grenzsteine in einem Gebäude eingemauert, 
welche NS = Nassau-Saarbrücken zeigen. Rückseite zweifellos = Nr. 434 oder Nr. 17. Herzog Friedrich August (} 1816) überließ den 
säkularisierten Stiftshof seinem Oberhofmarschall Ludwig von Bismark. Zahlreiche Grenzsteine in der Gemarkung Schierstein sind mit 
v. B. gezeichnet. Sie stehen an den früheren Grundstücken des Stiftshofes.
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zu Tofel 3 LANDES-GRENZSTEINE (Herzogtum Nqssqu)
Herzogtum Nassau-Reichsstadt Frønhfirt a. M. Diese l¿ndes-Grenzsäule stand früher an der trandesgrenze bei
Griesheim nahe Hof Rebstock, wo das Gebiet der Reichsstadt Frankfurt angrenzte. Die Säule von Lahn-Marmor
ist ca. z,8o m hoch und 55 cm breit. Der Sockel ist 65 cm bteit. Zeigt im Schilde den Nassauischen Löwen, darüber
Krone. Nach ¡866 wurde die Säule versteigert und kam nach Höchst a. M. Steht jeøt im Höchster Altern¡ms-
Museum am Zollturm. Gleiche Grenzsäulen befinden sich noch u. A. an der Landesgrenze zwischen Niederlahn-
stein und Horchheim a. Rh. sowie in Dillenburg beim Vilhelmsturm. Letztere stand früher auf der Kalteiche.

Hercogtum Nassau-Reichsstadt Frankfurt a, M. t8zz.An der Gemarkungsgrenze von Schwanheim gegen den Frank-
furter Sadtwald an der alten Mainzer Straße zwischen Oberforsthaus und Goldstein stehen eine Anzabl Landes-
Grenzsteine. Auf einer Seite der Frankfurter Adler, darunter F., auf der andern Seite der Nassauischeläwerdarunter
N. An Schmalseiæ: tïzz, Graue Steine: zBxzT x36 cm.

Herzogtum Nassau-Grophcrzogtum Hessen, Im Felde an der Gemarkungsgrenze Steinbach-Eschborn zahlreiche
Steine. G H, darunter St : Großherzogtun Hessen, Steinbach. H N, darunter E : Herzogtum Nassau, Eschborn.
Graue Sandsteine: 30 x20 x 35 cmr).

Herzoghtm Nassau-Grofherzogtum Hessen. 1824. An der Elisabethenstraße (Römerstraße), wo die Sossenheimer,
Rtidelheimer und Eschborner Gemarkungen zusammenstoßen, steht dieser Stein an Stelle eincs Dreimärkers.
Rödelheim war von 1816-1866 hessen-darmstädtisch, Sossenheim gehörte seit r8o3 zum Herzogtum Nassau. Ein
gleicher Stein steht an der Gemarkungsgrenze Rädelheim-Eschborn an der Elisabethenstraße. Roter Sandstein:
z8x16x34cm.

Herzogtum Nassau-Grofhcrzogttmt Hessen-Kurltcssen. 1829. In den Wäldern dcr Hohen Mark finden sich ver-
schiedene große Dreimårker, wo die Gemeinde-Waldungen von Praunheim, Harheim, Niederursel, Massenheim
etc. zusrürmenstoßen. Dieser steht am Pfahlgrabei tlstlich vom Sandplacken, wo die Waldungen von Niedcr-Esch-
bacþ Praunheim und Schmitten zusammentreffen. H N : Herzogtum Nassau zeigt gegen den Schmittener Vald.
G H und N E : Großherzogtum Hessen, Nieder-Eschbach. Die dritte Seite hat K H: Kurhessen¡ da Praunheim
bis 1866 kurhessisch war. Graucr Sandstein, auf Oberfläche r8z9: Jede Seite 4z-43 cm breit, Höhe 4z cm.

Herzogtun Nassau-GtoPherzogtum Hessan. t827. Ãnder östlichen Grenze des Krcises Usingen gegen Oberhessen
in den Ortsgcmarkungen von Cleeberg, Espa, Veiperfelden, Michelbach, Cransberg etc. Obiger steht an der Ge-
markungsgrenze Brandoberndorf-Bodenrod. Gelblicher Sandstein, auf Oberfläche 1827, z5 x 15 x50 cm.

Herzogtum Nassau-Grofhcrzogtum Hessen. ¡826. Dreimärker (eigentlich Viermârker) nahe der Landstraße Weiß-
kirchen-Kalbach, wo diese Gemarkungen mit Bommersheim und Niederursel zusammenstoßen. Die eine Hälfte von
Niederursel gehörte bis ¡866 zum Großherzogtum Hessen, die anderen Orte zu Nassau. Grauer dreikantiger Stein,
sark beschâdi*:33-37 qn breit, 44 cm hoch.

*) Steinbach, zum hessischen K¡eis Offenbach gehorig, wäre ¡866 von Preußen annektien worden, doch wurdc dice t¡bcrsehen odcrvcrgcsrcn.

zu Tafel 3 LANDES-GRENZSTEINE (Herzogtum Nassau) 

19 Herzogtum Nassau — Reichsstadt Frankfurt a. M. Diese Landes-Grenzsäule stand früher an der Landesgrenze bei 
a,b 
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a,b 

21 

a,b 

22 

a,b 

23 

24 
a,b,c 

25 
a,b,c 

Griesheim nahe Hof Rebstock, wo das Gebiet der Reichsstadt Frankfurt angrenzte. Die Säule von Lahn-Marmor 
ist ca. 2,80 m hoch und 55 cm breit. Der Sockel ist 65 cm breit. Zeigt im Schilde den Nassauischen Löwen, darüber 
Krone. Nach 1866 wurde die Säule versteigert und kam nach Höchst a. M. Steht jetzt im Höchster Altertums- 
Museum am Zollturm. Gleiche Grenzsäulen befinden sich noch u. A. an der Landesgrenze zwischen Niederlahn- 
stein und Horchheim a. Rh. sowie in Dillenburg beim Wilhelmsturm. Letztere stand früher auf der Kalteiche. 

Herzogtum Nassau—Reichsstadt Frankfurt a. M. 1822. An der Gemarkungsgrenze von Schwanheim gegen den Frank- 
furter Stadtwald an der alten Mainzer Straße zwischen Oberforsthaus und Goldstein stehen eine Anzahl Landes- 
Grenzsteine. Auf einer Seite der Frankfurter Adler, darunter F., auf der andern Seite der Nassauische Löwe, darunter 
N. An Schmalseite: 1822. Graue Steine: 28x 27x36 cm. 

Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. Im Felde an der Gemarkungsgrenze Steinbach-Eschborn zahlreiche 

Steine. GH, darunter St = Großherzogtum Hessen, Steinbach. HN, darunter E = Herzogtum Nassau, Eschborn. 

Graue Sandsteine: 30 x20x35 cm*). 

Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. 1824. An der Elisabethenstraße (Römerstraße), wo die Sossenheimer, 
Rödelheimer und Eschborner Gemarkungen zusammenstoßen, steht dieser Stein an Stelle eines Dreimärkers. 
Rödelheim war von 1816—1866 hessen-darmstädtisch, Sossenheim gehörte seit 1803 zum Herzogtum Nassau. Ein 
gleicher Stein steht an der Gemarkungsgrenze Rödelheim-Eschborn an der Elisabethenstraße. Roter Sandstein: 
28x1I6x34 cm. 

Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen — Kurhessen. 1829. In den Wäldern der Hohen Mark finden sich ver- 
schiedene große Dreimärker, wo die Gemeinde-Waldungen von Praunheim, Harheim, Niederursel, Massenheim 

etc. zusammenstoßen. Dieser steht am Pfahlgraben östlich vom Sandplacken, wo die Waldungen von Nieder-Esch- 

bach, Praunheim und Schmitten zusammentreffen. HN = Herzogtum Nassau zeigt gegen den Schmittener Wald. 
GH und NE - Großherzogtum Hessen, Nieder-Eschbach. Die dritte Seite hat KH = Kurhessen, da Praunheim 
bis 1866 kurhessisch war. Grauer Sandstein, auf Oberfläche 1829: Jede Seite 42—43 cm breit, Höhe 42 cm. 

Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. 1827. An der östlichen Grenze des Kreises Usingen gegen Oberhessen 
in den Ortsgemarkungen von Cleeberg, Espa, Weiperfelden, Michelbach, Cransberg etc. Obiger steht an der Ge- 
markungsgrenze Brandoberndorf-Bodenrod. Gelblicher Sandstein, auf Oberfläche 1827, 25 x15 x 50 cm. 

Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. 1826. Dreimärker (eigentlich Viermärker) nahe der Landstraße Weiß- 
kirchen-Kalbach, wo diese Gemarkungen mit Bommersheim und Niederursel zusammenstoßen. Die eine Hälfte von 
Niederursel gehörte bis 1866 zum Großherzogtum Hessen, die anderen Orte zu Nassau. Grauer dreikantiger Stein, 

stark beschädigt, 33—37 cm breit, 44 cm hoch. 

*) Steinbach, zum hessischen Kreis Offenbach gehörig, wäre 1866 von Preußen annektiert worden, doch wurde dies übersehen oder vergessen.
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zvTolel 4 TANDES-GRENZSTEINE (Kur-Trier)
26 Kn-Trier-Nassøu-Hadmu4Ð.tZg+. An dcr Gcmarkunggrenze von Malneneich gegen Nieder- r¡¡d Ober-

o, b erbach am Waldra¡d meh¡cre Steine. C T : Kurtrier: wozu Ober- und Niedcrerbach gehönen. Gegcn Malmeneich
N H' was Nassau-Hadamar bedeuten kön¡tc. Diese Linie st¿rb aber schon rTrr aus. Sollte vielleicht aus der Jah¡cs-
zabl ryo4 ein ry94 gemacht scin ? Sch¡lstein . 35 x 15 t/2 x 50 ø.

27 Kur-Trí.er - Nassau-Diez. Im Valde zwischen Heistenbach-Gtirgesharsen nahe dcm Eppenroder Fcld zieht die
Grenzschneise nach dcm läwenstein zu und steht dieser Stein gleich am Anfange. Gegco Heistenbach steht Nassaw-
Dietz' gegen Görgeshausen ist das Ku¡trierer Vappeo ganz wie bei Nr. z8b. Näheres daselbst. Schwärzliche Stein-
säule, r,o5 m hocb 15 cm dick und 3t % cmbteít.

28 Kfi-Trieî-Nassøu-Díez. Dieses ßt der ,J.ììwaætebf', nach dem der Walddistrikt seincn Namen hat, einer der
o, b größten und schönsten alten Grenzsteine Nassaus. Im Valde an der Gemarhrngsgrcnze Heistenbach-Görgeshausen

und fräheren kurtrierischen Landesgrenze. 7æigt gqen Gtirgesbausen einen \Íappenschild, der im r. und 3. Feld
das Kurtrierer Kreuz hat, im z. und 4. Feld einen senkrechten Balken - das Vappen ,rvon der Leyen". Es kommen
aber z Kurfürsten dieses Namens in Betracht, nämlich Johann VI. von der Lcycn t55Çt567 und Karl Kaspar
t65z-t676. Vennutlicb ist der Stein aber unter der Regierung des Ersteren errichtet, also um 156o. Gegen Heistco-
bach ist Schild mit Löwen und 9 Schindeln, darunter steht: Dietz. Schwårzliche S'ãule, r,ró m hoch, 14 cm dick
und 3o cm breit.

29 Kur-Trier - Nassøu-Catzenebúogen. Zwischen Malmeneictr und Nieder-Erbach irn Valde, wo die Gemeindewãlder
o, b von Ëlz, Niedererbach und Offheim zusammenstoßen. Vertritt die Stelle eines Dreirnãrkerc. Zeigt auf einer Scite

C T daru¡ter E G E Tf : Elzer Gemeinde-Eigenwald*). Rückseite gcgen den OffheimerVald hat N C: Nassau-
Catzenelnbogen. Gelblicher Sandstein: 32 x r4x 55 ø¡*r).

30 Kur'Tríø - Nassau-Di¿2. Im Valde in der Grenzschneise zwischen Heistenbach und Görgeshausen. Zeigt gegen
o, b Gtirgeshausen C T : Kurtrierr gegen Heistenbach N Dietz : Nassau-Diez. Es finden sich dazwischen noch Sæine

mit C T und N C : Nassau-C,atzenelnbogen. Grauweßer Kalksteio: z8 x 15 x52 cm.

31 Xur-fia - Nasnu-Oraniat Im Walde südlich der Landstraße Safel-Gärgesbausen an den Gemarkungsgrenzeo
o,b von Elz und Hambach. Gegen EÞ steht EGEW : Elzet Gemeinde-Eþnwald, darüber CT: Kurtrier. Rück-

seite hat ON darunter ONHV: Oranien-Nassauischer Herrschaftlicher Wald (heute Staarswald, Oberftirsterei
Diez). Kalksteini 42xr7 x43 cm. Zahlreiche Steine.

32 Kur-Ttiø - Nassau-Catzerchbogau Nahe der Landstraße von Hadamar nach Hundsangen, an Viesc und Wald-
ecke, wo die Gemarkungen lladamar, Hundsa¡rgen und Niederbadamar zusammenstoßen. N C : Nassau-Catzen-
elnbogen. Rückseite gegen Hundsangen bat C T : Kurt¡ierr Grauer Sandstein: z6 xt3 x23 cm.

r) Ia Urkuaden und Schriftrtl¡ckc¡ hcißt es in fruhcrer Zcit çwöholich ,rQanteítur" Vold ctc., dasVofi Gnte¡nde-Wald ctc. t¡itt erst n¡ch
rSoo allgcmein auf.
fi) Dcr Graf fohana V. von Naeseu-Dilteoburg uad -Diez b¡ttc ¡cho¡ bald nectr r5oo dco Titcl ci¡c¡ G¡afca von Catzcaelabogcn ¡¡genom-
rrc¡. Es war nämlich nach dcm Todc dcg letztco Grafen vø Catzcnclnbogcn dic¡c Grcfsch¡ft a¡ dcsgco Tochtcrm¡¡¡ Heinrich IV. von
Hcssen gefallen. Ihm folgtc scin Sohn Vilhelrn III., dcr aber schon r5oo etarb, ohnc Nacblommc¡ zu hintcrl¡ssco. Sci¡c Schwcstcr Eli¡ebcth
war an obigen fohaon V. verhciratet, wesbalb dicscr Anspruch auf dic G¡af¡ch¡ft erhob. B¡ kam zu hngiährigen Prozcs¡cû mit Hecscn (das
¡ich der G¡efsch¡ft bcmåchtigt hatte), abcr oh¡c vicl Erfolg. Trotzdem lcgtcn sich Joh¡¡¡ V. u¡d sei¡c Nechfoþcr dc¡ Titcl rrGrafvon
Catzeoclabogca" bci.

zu Tafel 4 LANDES-GRENZSTEINE (Kur-Trier) 

26 Kur-Trier — Nassau-Hadamar(?). 1794. An der Gemarkungsgrenze von Malmeneich gegen Nieder- und Ober- 

a,b erbach am Waldrand mehrere Steine. C T = Kurtrier, wozu Ober- und Niedererbach gehörten. Gegen Malmeneich 
NH, was Nassau-Hadamar bedeuten könnte. Diese Linie starb aber schon 1711 aus. Sollte vielleicht aus der Jahres- 
zahl 1704 ein 1794 gemacht sein? Schalstein: 35x15 %x5o cm. 

27 Kur-Trier — Nassau-Diez. Im Walde zwischen Heistenbach-Görgeshausen nahe dem Eppenroder Feld zieht die 
Grenzschneise nach dem Löwenstein zu und steht dieser Stein gleich am Anfange. Gegen Heistenbach steht Nassaw- 
Dietz, gegen Görgeshausen ist das Kurtrierer Wappen ganz wie bei Nr. 28b. Näheres daselbst. Schwärzliche Stein- 
säule, 1,05 m hoch, 15 cm dick und 31 % cm breit. 

28 Kur-Trier — Nassau-Diez. Dieses ist der „‚Löwenstein“, nach dem der Walddistrikt seinen Namen hat, einer der 
a,b größten und schönsten alten Grenzsteine Nassaus. Im Walde an der Gemarkungsgrenze Heistenbach-Görgeshausen 

und früheren kurtrierischen Landesgrenze. Zeigt gegen Görgeshausen einen Wappenschild, der im 1. und 3. Feld 
das Kurtrierer Kreuz hat, im 2. und 4. Feld einen senkrechten Balken — das Wappen „von der Leyen“. Es kommen 
aber 2 Kurfürsten dieses Namens in Betracht, nämlich Johann VI. von der Leyen 1556—1567 und Karl Kaspar 
1652—1676. Vermutlich ist der Stein aber unter der Regierung des Ersteren errichtet, also um 1560. Gegen Heisten- 
bach ist Schild mit Löwen und 9 Schindeln, darunter steht: Dietz. Schwärzliche Säule, 1,16 m hoch, 14 cm dick 
und 30 cm breit. 

29 Kur-Trier — Nassau-Catzenelnbogen. Zwischen Malmeneich und Nieder-Erbach im Walde, wo die Gemeindewälder 
a,b von Elz, Niedererbach und Offheim zusammenstoßen. Vertritt die Stelle eines Dreimärkers. Zeigt auf einer Seite 

CT darunter EGEW = Elzer Gemeinde-Eigenwald *). Rückseite gegen den Offheimer Wald hat N C = Nassau- 
Catzenelnbogen. Gelblicher Sandstein: 32 x 14x55 cm **). 

30 Kur-Trier — Nassau-Diez. Im Walde in der Grenzschneise zwischen Heistenbach und Görgeshausen. Zeigt gegen 
a,b Görgeshausen C T = Kurtrier, gegen Heistenbach N Dietz = Nassau-Diez. Es finden sich dazwischen noch Steine 

mit CT und NC = Nassau-Catzenelnbogen. Grauweißer Kalkstein: 28x15 x52 cm. 

31 Kur-Trier — Nassau-Oranien. Im Walde südlich der Landstraße Staffel-Görgeshausen an den Gemarkungsgrenzen 
a,b von Elz und Hambach. Gegen Elz steht EGEW = Elzer Gemeinde-Eigenwald, darüber CT = Kurtrier. Rück- 

seite hat ON darunter ON H W = Oranien-Nassauischer Herrschaftlicher Wald (heute Staatswald, Oberförsterei 
Diez). Kalkstein: 42 x 17x43 cm. Zahlreiche Steine. 

Kur-Trier — Nassau-Catzenelnbogen. Nahe der Landstraße von Hadamar nach Hundsangen, an Wiese und Wald- 

ecke, wo die Gemarkungen Hadamar, Hundsangen und Niederhadamar zusammenstoßen. NC = Nassau-Catzen- 

elnbogen. Rückseite gegen Hundsangen hat CT = Kurtrier, Grauer Sandstein: 26x13 x23 cm. 

ww N
 

*) In Urkunden und Schriftstücken heißt es in früherer Zeit gewöhnlich „„Gemeiner“‘ Wald etc., das Wort Gemeinde-Wald etc. tritt erst nach 
1800 allgemein auf. 

**) Der Graf Johann V. von Nassau-Dillenburg und -Diez hatte schon bald nach ı 500 den Titel eines Grafen von Catzenelnbogen angenom- 
men. Es war nämlich nach dem Tode des letzten Grafen von Catzenelnbogen diese Grafschaft an dessen Tochtermann Heinrich IV. von 
Hessen gefallen. Ihm folgte sein Sohn Wilhelm III., der aber schon 1500 starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Seine Schwester Elisabeth 

war an obigen Johann V. verheiratet, weshalb dieser Anspruch auf die Grafschaft erhob. Es kam zu langjährigen Prozessen mit Hessen (das 
sich der Grafschaft bemächtigt hatte), aber ohne viel Erfolg. Trotzdem legten sich Johann V. und seine Nachfolger den Titel ‚Graf von 
Catzenelnbogen“ bei,
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zu Tqfel 5 TANDES-GRENZSTEINE (Kur-Moinz)
33 Kn-Uaínz-Hessen-Da¡mstadt. f,Jter Landes-Grenzstein an der Gemarkungsgrenze Braubach-Oberlahnsæin rn

o, b Felde rrOberhohl". Braubach war hessisch, daher der läwe. Gegen Oberlahnstein das Kurm¿inzer Rad. Basaltlava:
19x14x35 cm.

31 rcr-*tøinz - Hessan-Darmstadt. It der Gemarkung Eppstein und Vockenhausen, auch am Delkenheimer Holz und
o, b Hof l{äusel öfters anzutreffen. Sie scheinen auf den gerneinsamen Besi¿ hiozuweisen. Im Fischbachtal und Vell-

bachtal sind abwechselnd Steine mit R¿d und solche mit H D gesetzt. Roter Sandstein : z¡ /2 x t5 x 36 w,.
35 Kur-Møinz - Nassau-Iilstein. 1723. An derNordostseite des Nonnen-Buchwaldes, der zu Frauenstein gehört, an der

o, b Georgenborner Gemarkungsgrenze nahe dem Grauen Stein. Gegen Frauenstein steht K M : Kurmainz r7z3No tz,
gegen Georgenborn ist N I : Nassau-Idstein eingeureißelt. Roter Sandstein: 34yzx22 x64 cm. Beschädigt.

36 rcu-¡,tainz-Reichsstqdt Franhfint ø. M. r79r, 1792. Itr- der GemarkungsgrenzeNiederunel-Ifleßkirchen zahl-
reiche Steine. Die balbe Geinarkung von Niederursel war frankfiutisch, daher F. Gegen Weißkirchen zeigen Steine

' ein K M : Kurmainz. Ganz gleiche Steine stehen auch in Gemarkung Heddernheim in den Wiesen an dcr Nidda
r¡nd nahe der Brücke nach Eschersheim. Wie bei Hausen, hatte sich Fnnkfu¡t an einem I¡ndstreifen vo¡ der Brticke
Hoheitsrechte angemaßt. Graue Steine: zSxzzx4o cm. Seitlich an Schmalseite r79r, auch mitunter 1792.

37 lQt-Mainz'- Hessan-Darrnsta¿t. Steht wie Nr. 33 an der Gemarkungsgrenze Braubach-Oberlahnstei¡ im Felde
o, b ,rOberhohl". Vergl. Nr. 33. Grauer Stein: zr x 16 x3o cm.

38 Ktn-Møínz - Ku-Pfalz. Auf der Höhe südwestlich vom Hof Sauerberg an der GemarkungBgrenze Lorchhausen-
o, b C,aub. Ein gleicher Stein steht auch im Niederal in den obersten Viesen. Gegen Caub zeigt Stein das KurpfÌitzer

Wappen (bayrische Rauten) darüber P : Pfalz. Gegen Lorchhausen ist Mainzcr Rad im Schilde, darÍiber M :
Mainz. Rote Sandsteinei 37 x3o x66 qn und 37 x23x41 cú'

39 Kur-Mainz - Hessen-Darmsta¿t. Irn dcr Gemarkungsgrenze Braubach-Oberlahnstein im T7alde n¿ch demPicken
o, b zr¡. Äh¡lich Nr. 33 und 37. Basaltlava z 2r xr1 x4o cm. Seh¡ alte Steinc, wohl vor 1600 gesetzr.

1O Kur-Møinz 
-Hessan-Darmstad.t. 

t724, Vie Nr. 33r 37r 39 an der Gemarkunçgrenze Braubach-Oberlahnstei¡ am
o, b Vege zur Oberhohl. Da hier die Grenze einen Winkel macht, zeþ auch der Stein einen entsprechenden Einschnin.

Die zwei inneren Seiten haben das Mainzer Ra{ die äußeren den Hessischeo Löwen. Basaltlava, c¡¡. 14 cm dick, die
inneren Flächen rg-:o cm breit, die äußeren'28-29 cm breit. Obenauf steht: t724.

1l Kur-Mainz - Hessan-Darmstadt An der Landstraße von Eppstein nach Niederjosbach, soweit der Wald des Hofes
o, b Häusel angre¡¡zt, auch auf der Höhe gegen den Niederjosbacher Vald. Hof Häusel, ieøt in Genarkung Vocken-

hfltsen, war Kurmainz und Hessen-Darmsadt gemeinsam. Graue Sandst€tne:, z6 x zo x 36 cn.

12 Ktn-Ma;nz - Hessen-Darmstadt. IL^ der Gemarkungsgrenze Manheim-Diedenbergen "ahlreiche Steine. Sic zeigcn
o, b gegen Diedenbergen denHessischen LÌiwen, gegen Marxheim das Ku¡mainzer Rad. Grauc Steine: z3 x 18 r/2x26 w,.

zu Tafel 5 LANDES-GRENZSTEINE (Kur-Mainz) 

33 Kur-Mainz — Hessen-Darmstadt. Alter Landes-Grenzstein an der Gemarkungsgrenze Braubach-Oberlahnstein ım 
a,b Felde „Oberhohl“. Braubach war hessisch, daher der Löwe. Gegen Oberlahnstein das Kurmainzer Rad. Basaltlava: 

I9OXI4X35 cm. 

34 Kur-Mainz — Hessen-Darmstadt. In der Gemarkung Eppstein und Vockenhausen, auch am Delkenheimer Holz und 
a,b Hof Häusel öfters anzutreffen. Sie scheinen auf den gemeinsamen Besitz hinzuweisen. Im Fischbachtal und Well- 

bachtal sind abwechselnd Steine mit Rad und solche mit H D gesetzt. Roter Sandstein: 21%x15x36 cm. 

35 Kur-Mainz — Nassau-Idstein. 1723. An derNordostseite des Nonnen-Buchwaldes, der zu Frauenstein gehört, an der 
a,b Georgenborner Gemarkungsgrenze nahe dem Grauen Stein. Gegen Frauenstein steht KM = Kurmainz 1723 No 12, 

gegen Georgenborn ist NI = Nassau-Idstein eingemeißelt. Roter Sandstein: 34 % x 22 x 64 cm. Beschädigt. 

36 Kur-Mainz — Reichsstadt Frankfurt a. M. 1791, 1792. An der Gemarkungsgrenze Niederursel-Weißkirchen zahl- 
reiche Steine. Die halbe Gemarkung von Niederursel war frankfurtisch, daher F. Gegen Weißkirchen zeigen Steine 

.ein KM = Kurmainz. Ganz gleiche Steine stehen auch in Gemarkung Heddernheim in den Wiesen an der Nidda 
und nahe der Brücke nach Eschersheim. Wie bei Hausen, hatte sich Frankfurt an einem Landstreifen vor der Brücke 

Hoheitsrechte angemaßt. Graue Steine: 28 x22x40 cm. Seitlich an Schmalseite 1791, auch mitunter 1792. 

37 Kur-Mainz — Hessen-Darmstadt. Steht wie Nr. 33 an der Gemarkungsgrenze Braubach-Oberlahnstein im Felde 
a,b „Oberhohl“. Vergl. Nr. 33. Grauer Stein: 21x 16x30 cm. 

38 Kur-Mainz — Kur-Pfalz. Auf der Höhe südwestlich vom Hof Sauerberg an der Gemarkungsgrenze Lorchhausen- 
a,b Caub. Ein gleicher Stein steht auch im Niedertal in den obersten Wiesen. Gegen Caub zeigt Stein das Kurpfälzer 

Wappen (bayrische Rauten) darüber P = Pfalz. Gegen Lorchhausen ist Mainzer Rad im Schilde, darüber M = 
Mainz. Rote Sandsteine: 37x30 x66 cm und 37x23 x45 cm. 

39 Kur-Mainz — Hessen-Darmstadt. An der Gemarkungsgrenze Braubach-Oberlahnstein im Walde nach dem Pickert 
a,b zu. Ähnlich Nr. 33 und 37. Basaltlava: 21 x 17x40 cm. Sehr alte Steine, wohl vor 1600 gesetzt. 

40 Kur-Mainz — Hessen-Darmstadt. 1724. Wie Nr. 33, 37, 39 an der Gemarkungsgrenze Braubach-Oberlahnstein am 
a,b Wege zur Oberhohl. Da hier die Grenze einen Winkel macht, zeigt auch der Stein einen entsprechenden Einschnitt. 

Die zwei inneren Seiten haben das Mainzer Rad, die äußeren den Hessischen Löwen. Basaltlava, ca. 14 cm dick, die 

inneren Flächen I9—20 cm breit, die äußeren 28—29 cm breit. Obenauf steht: 1724. 

Al Kur-Mainz — Hessen-Darmstadt. An der Landstraße von Eppstein nach Niederjosbach, soweit der Wald des Hofes 

a,b Häusel angrenzt, auch auf der Höhe gegen den Niederjosbacher Wald. Hof Häusel, jetzt in Gemarkung Vocken- 
hausen, war Kurmainz und Hessen-Darmstadt gemeinsam. Graue Sandsteine: 26 x 20x36 cm. 

42 Kur-Mainz — Hessen-Darmstadt. An der Gemarkungsgrenze Marxheim-Diedenbergen zahlreiche Steine, Sie zeigen 
a,b gegen Diedenbergen den Hessischen Löwen, gegen Marxheim das Kurmainzer Rad. Graue Steine: 23 x18 %, x26 cm.



tAN0å5 GÍ{LNZSTIINL rKur-Moinzj Taf.l I

þ{D
I lg S7 li

{l
t\

x
Z3
0rz

i

j

I
,i

i
I
I

i' þ '

d ffæz
_^v +_ -.,

':,..

-)

\ iTgl
rîK l'1

t

:

I
I
!

f1

I

I

I
1

I

:, ,; .)

¿r.' ,1 ,':f t ,t¿

t, ,-\

I
I

I ffi
','z':,

!

r" :'
þ
I'{,tt
!\l, --

{

ffi
\þþ

'iìr

l-1

12o 426 



zu Tofel ó TANDES-GRENZSTEINE (Kur-Pfolz)
13 Kur-Pfatz-Kn'Mainz. 1777. An der Gemarkungsgrenze Caub-Lorctrhausen auf einsamer Höhe zwischen Hof

o, b Kleiner Hahn und Hof Sauerberg. Zagt gegeo Caub deo PfÌilzer Löwen, gegen Lorchhausen das Mainzcr Rad mit
5 Speichen. Roter Sandstein i 27 x2t x 56 cm.

11 Kur-Pfalz - Ku¡-Mainz. r5rr. A¡ der Straße von Sauerthal nachRansel q¡. r5o m vorRa'sel linls an erhöhtem
o, b Acker hinter Gesträuch. Zeigt gqen S[/esten Kurpfålzer Spitzn'eck, geSen Osten das alte Kurmainzer Vappeo wie

Stein Nr. 45a. Die alte Kurpf?ilzer Greoze muß da¡nals durch den Ort Ransel hindurchgegangen sein, wie auch
Stein Nr. i7 ausweist. Stark verwittert. Roter Sandstein: 34xt1 / p cû*).

15 tAr-e¡alz-Kur-Mainz.r55r. An der Gemarkungsgrenze C,aub-Lorchhausen im Niederthal ziemlich 06g¡ am
o, b Waldrand. Zagtgegen C,aub Vappen mit Rauten oder Spiøweck, gegen Lorchhausen das alte Kurmainze¡ Wappen.

Sehr alt, doch gut erh¿lten. Roter Sandstein: 33 x 18 yzxTo crl..

16 rcr-f¡az-Hessat-Rlpinfets. An der Gemarkungsgrenze Veisel-Bornich an der Landstraße. Zeigt gegen Veisel
o, b Kurpfälzer Ilappen, gegen Bornich den Hessischen Löwen (Hessen-Rheinfels). Stark verwittert und bcschädigt.

Roær Sandsteis: z6xzzx46 w.
47 Xur-t'¡atz - Kur'Mainz. An der alten Höhenstraße von Ransel nach Rettersbain nahe Ransel am Wasserwerk steht

st¡rk verwitterter Stein ziemlich schief. Zeþ gegen die Straße (Osten) ein Rad in unkenntlichem Schilde. Rüclseite
gegen \Festen,bat ganz verwitterten Schil{ der zweifellos das Kurpfrilzer \[appen führte. Il¡eßer Sandstein: 3r x
z7 x36 øn*).

18 Xur'e¡ah-Ku-Trier. An der Gemarkungsgrenze Wellmich-Prath auf der Höhe im Hundsgraben. Hier oben
o, b stand frtiher der Søhsenhtiuser Hof - eine Kurpfälzer Enklave im Kurtrierer Gebiet. Zagt auf einer Seite den

PfÌ¡lzcr Löwen, auf dcr andern das Kurtrieier Balkenk¡euz. Gleiche Steine stehen noch an der Nordgrenze des
Sacbsenhãuser \traldes im Pulsbachthale gegen Kestert, IVeißer Sandstein: z6 x r4/2 t 40 cm. Vergl. Nr. 3 15.

19 Xn-e¡Az - Kur-Maínz. 1462. lVoht dcr cilteste bisher gefmdetu Gtøzstein im Bezirk Wiesbaden ! Steht am Ranseler
orb Gemeindewald nahe dem Ottesser Hof bei Sauerthal, an der alten Höhensnaße, die nach Lorch führt. Inschrift:

,rEin scheidstein zuschen Cubc (Caub) und Lorcher Marken. Anno dom 1462". Wurde bereits 1619 erwähnt, als
der Viøthr¡m des Rheingaues dic rheingauische Landweb¡ - das Gebück - besichtigte, das hier nahe vorbei zog.
Der Stein zeigt auf einer Seite flach eingeriøt den Schild mit Spitzweck, auf ei¡er anderen Seite, kaum noch erkennbar,
Sahilá mit Þaá fìi** La-- -"^l. l^. f ^-^L^- er^,|*---- -^:- ..,:^ ^^ l^-^l^ -. - n^- -^.^ c--i^-^:- :-^:- 

^--^-eu cslu @ 4¡!!!¡ el.erwcyl u oçu, w¡ç a s{¡¡u ||at. yEL tutç ùauuùttt¡¡ ¡¡tL uI¡ vuçr-
sch¡in quadratisch, jede Seite 34 cm breit, Höhe 47 cm.

i) Dic Stcilc Nr. 44 und 47 bcwcisen, daß 'ñ tsoo dic kurpfätzer G¡e¡ze du¡ch die altc Höhcastraßc gebildet wurde, dic da¡ Do¡f R¡¡¡cl
durch¡c;h¡eidet. Dic Acter uíd Vicsen det Rssseler wc¡tlicå dc¡ Straßc þco atro in kurpfäÞcr Gebiet (Cauber Marþ. Es echeint, doß crst
-'r¡ ¡782 dicser Gemarkungsteil zu Kurmainz kam. Vcr¡|. Richtcr, Der Rheingautrcie, l9oz, S, r9r; Nassovia ¡9o8 S, 7E; ¡9o4 S. 2jo¡ r9o2
S. 289 u¡d 3or.

zu Tafel 6 LANDES-GRENZSTEINE (Kur-Pfalz) 

43 Kur-Pfalz — Kur-Mainz. 1777. An der Gemarkungsgrenze Caub-Lorchhausen auf einsamer Höhe zwischen Hof 
a,b Kleiner Hahn und Hof Sauerberg. Zeigt gegen Caub den Pfälzer Löwen, gegen Lorchhausen das Mainzer Rad mit 

5 Speichen. Roter Sandstein: 27x21 x56 cm. 

4A Kur-Pfalz — Kur-Mainz. ısır. An der Straße von Sauerthal nach Ransel ca. 1so m vor Ransel links an erhöhtem 
a, b Acker hinter Gesträuch. Zeigt gegen Westen Kurpfälzer Spitzweck, gezen Osten das alte Kurmainzer Wappen wie 

Stein Nr. 45a. Die alte Kurpfälzer Grenze muß damals durch den Ort Ransel hindurchgegangen sein, wie auch 
Stein Nr. 47 ausweist. Stark verwittert. Roter Sandstein: 34x 15 740 cm*). 

45 Kur-Pfalz — Kur-Mainz. 1551. An der Gemarkungsgrenze Caub-Lorchhausen im Niederthal ziemlich oben am 
a,b Waldrand. Zeigt gegen Caub Wappen mit Rauten oder Spitzweck, gegen Lorchhausen das alte Kurmainzer Wappen. 

Sehr alt, doch gut erhalten. Roter Sandstein: 33 x 18 % x 70 cm. 

46 Kur-Pfalz — Hessen-Rheinfels. An der Gemarkungsgrenze Weisel-Bornich an der Landstraße. Zeigt gegen Weisel 
a,b Kurpfälzer Wappen, gegen Bornich den Hessischen Löwen (Hessen-Rheinfels). Stark verwittert und beschädigt. 

Roter Sandstein: 26x22 x46 cm. 

47 Kur-Pfalz — Kur-Mainz. An der alten Höhenstraße von Ransel nach Rettershain nahe Ransel am Wasserwerk steht 
stark verwitterter Stein ziemlich schief. Zeigt gegen die Straße (Osten) ein Rad in unkenntlichem Schilde. Rückseite 
gegen Westen, hat ganz verwitterten Schild, der zweifellos das Kurpfälzer Wappen führte. Weißer Sandstein: 31 x 
27x36 cm*). 

48 Kur-Pfalz — Kur-Trier. An der Gemarkungsgrenze Wellmich-Prath auf der Höhe im Hundsgraben. Hier oben 
a,b stand früher der Sachsenhäuser Hof — eine Kurpfälzer Enklave im Kurtrierer Gebiet. Zeigt auf einer Seite den 

Pfälzer Löwen, auf der andern das Kurtrierer Balkenkreuz. Gleiche Steine stehen noch an der Nordgrenze des 
Sachsenhäuser Waldes im Pulsbachthale gegen Kestert. Weißer Sandstein: 26 x 14% x40 cm. Vergl. Nr. 315. 

49 Kur-Pfalz — Kur-Mainz. 1462. Wohl der älteste bisher gefundene Grenzstein im Bezirk Wiesbaden! Steht am Ranseler 
a,b Gemeindewald nahe dem Ottesser Hof bei Sauerthal, an der alten Höhenstraße, die nach Lorch führt, Inschrift: 

„Ein scheidstein zuschen Cube (Caub) und Lorcher Marken. Anno dom 1462“. Wurde bereits 1619 erwähnt, als 
der Vitzthum des Rheingaues die rheingauische Landwehr — das Gebück — besichtigte, das hier nahe vorbei zog. 
Der Stein zeigt auf einer Seite flach eingeritzt den Schild mit Spitzweck, auf einer anderen Seite, kaum noch erkennbar, 

PERS N Schild mit Rad. Dieses kann auch das Lorcher Stadtwappen sein, wie es damals war. Der rote Sandstein ist im Quer- 

schnitt quadratisch, jede Seite 34 cm breit, Höhe 47 cm. 

*) Die Steine Nr. 44 und 47 beweisen, daß um 1500 die kurpfälzer Grenze durch die alte Höhenstraße gebildet wurde, die das Dorf Ransel 

durchschneidet. Die Äcker und Wiesen der Ranseler westlich der Straße lagen also im kurpfälzer Gebiet (Cauber Mark). Es scheint, daß erst 

um 1782 dieser Gemarkungsteilzu Kurmainz kam. Vergl. Richter, Der Rheingaukreis, 1902, S. 191; Nassovia 1908 S. 78; 1904 $. 250; 1902 
S. 289 und 301.
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zvTofel 7 TANDES-GRENZSTEINE (Hessen-Dqrmstodt)
50 Hessøt-Dønstq¿t-Iûr-Maínz. 1716. Dreimãrker imValde amloogwegbeiRüsselsheim nahe demObcrcnKönig-

q, b stãdter Forstbaus. Die erste Seite gegen den Rüsselsheimer Gemeinden'ald zeigt den Hessischen üiwen. Unteo
steht H D 1716. Die zweite Seite zeigt auch einen Löwen, d¿runter einen Doppelbaken, der das Zeichen der altcn
\Valdnark (vergl. Nr. 763) ist. Diese Seite steht gegen den Domanialwald. Die dritte Seite, gegen den llaßlocher
Gemeindewald - hatte unprtinglich das Kurrrainzer Rad, doch ist dieses spãter ganz ausgemeißelt worden. Unten
steht noch C M : Kurmainz. Haßloch war kurmainzisch. Roter Sandstein: 87 car hoch, 25, 38 und z4 cm breite
Seiten. Kanten abgestumpft.

51 Hessen-Darmstadt-Kur-Mainz. t7t6. Vom Ambrosiuskreuz an der Stoclstraße áeht ein Grenzweg nach Osten zu
orb dem obigen Dreimärker im Walde. Hier stehen noch mehrere alte Grenzsteine von t7t6, die gegen den Rtissels-
52 heimerVald den Hessischenlöwen zeigen darunter einenDoppelhaken, der das Zeichender alten Fti¡fdörfermark

ist. Die Rüclseite gegen den llaßlocher Gemeindewald hatte das Kurmainzer Rad, doch ist dieses - erwa nach ¡816

- bei allen Steinen ausgemeißelt. Rote Sandsteine: z6 xz3 x 48 cm und 3r xzz xg4 cm.

53 Hessen-Darmstadt-Kur-Mainz. t674, Dreimãrker u¡weit Sation Mitteldick, €. rooo m südwestlich vom Vier-
orbrc herrenstein. Hier an der Valldorfer Straße stoßen zusammen, r. der hessische Staaæwal{ e. der Gundwald 3. der

Kelsterbacher Gemeindewald. Der Gundwald war kunnainzisch. Gegen Kelsterbacb, das hessisch war, steht:
Eigenwald (vergl. Stein Nr. 66n 668). Roter Sandstein, dreikaotig sørk beschädigt, ca. 38 cm boc\ 3z-4o
cm breit.

51 Hessen-Darmstadt - Kur-Mainz. 1613. An der Gemarkungsgrenze Rtisselsheim-Haßloch an Südseite des Våldchens
nahe dem Rüsselsheimer Friedhof. Zergt gegen Rtisselsheim das Hessische \Íappen, gegen Haßloch das Mainz¿r
Rad, doch ist diesc Seite io leøten Jahren abgesprungen. Roter Sandstein: 26xÍ9x38 cm.

55 Hessen-Darnsta¿t - Kur-Mainz. t674. Zwisclrcn Vierherrenstein bci Mitteldick und Valldorf an der Hurenstraße
o, b war die Grenze des. Gundwaldes fturmainziscn) gegen den hessischen Staatswal{ damals isenburgisch. Mehrere

Steine. Roter Sandstein: z6xt7 x32 cm.

56 Hessen-Darmstadt - Reiclßstatt Frankfurt - Fíhstenttnt Isenburg - Kurmainz. Der Vi¿rher¡enstein utwett Station
Miaeldick. Hier stießen die 4 obigen Gebiete zusÍ¡mmcn. Der vierkantige Stein zeigt gegen Frankfurt den Adler
im Schilde. Die andern 3 Seiten sind leer. Grauer unebeoer Brucbstein, jede Seite 3È35 crn breit. Ganze Höhe
6o cm. Surk verwittert.

57 Hessøt-Dørmstadt - Kur Mainz. r7ro. Am Süaldrand der Haßlocher Tann, wo das Königstädter Feld angrenzt und
o, b die Dornbuscbschneise ausmündet. Königstiídten war seit 1696 hessisch, daher der Löwe. Haßloch war kumrainzisch.

Keuper, rot, stark verwittert: z7/2xr8 x37 cm.

58 Hessen-Darmstadt - Isenhûg. t7g3. lm Walde westlich Gebspitz am Wege zurr Steigweg mehrere Steine. Gegen
den ieøigen hessischen Staatswald zeigen die Steine H D. Die Rückseite hat Y : Ysenburg, welches Fürstentum
dieses ValdstÍick besaß. An einer Schmalseite steht 1793, an der andern N O 5 : Nr. 5. Roter Sandstein: z8 x z8 x
47 cû.

zu Tafel 7 LANDES-GRENZSTEINE (Hessen-Darmstadt) 

50 Hessen-Darmstadt — Kur-Mainz. 1716. Dreimärker im Walde am Loogweg bei Rüsselsheim nahe dem Oberen König- 
a,b städter Forsthaus. Die erste Seite gegen den Rüsselsheimer Gemeindewald zeigt den Hessischen Löwen. Unten 

steht HD 1716. Die zweite Seite zeigt auch einen Löwen, darunter einen Doppelhaken, der das Zeichen der alten 
Waldmark (vergl. Nr. 763) ist. Diese Seite steht gegen den Domanialwald. Die dritte Seite, gegen den Haßlocher 
Gemeindewald — hatte ursprünglich das Kurmainzer Rad, doch ist dieses später ganz ausgemeißelt worden. Unten 
steht noch CM = Kurmainz. Haßloch war kurmainzisch. Roter Sandstein: 87 cm hoch, 25, 38 und 24 cm breite 
Seiten. Kanten abgestumpft. 

51 Hessen-Darmstadt — Kur-Mainz. 1716. Vom Ambrosiuskreuz an der Stockstraße zieht ein Grenzweg nach Osten zu 
a,b dem obigen Dreimärker im Walde. Hier stehen noch mehrere alte Grenzsteine von 1716, die gegen den Rüssels- 
52 heimer Wald den Hessischen Löwen zeigen, darunter einen Doppelhaken, der das Zeichen der alten Fünfdörfermark 

ist. Die Rückseite gegen den Haßlocher Gemeindewald hatte das Kurmainzer Rad, doch ist dieses — etwa nach 1816 
— bei allen Steinen ausgemeißelt. Rote Sandsteine: 26x23 x48 cm und 31 x22x94 cm. 

53 Hessen-Darmstadt — Kur-Mainz. 1674: Dreimärker unweit Station Mitteldick, ca. 1000 m südwestlich vom Vier- 
a,b,c herrenstein. Hier an der Walldorfer Straße stoßen zusammen, r. der hessische Staatswald, 2. der Gundwald, 3. der 

Kelsterbacher Gemeindewald. Der Gundwald war kurmainzisch. Gegen Kelsterbach, das hessisch war, steht: 

Eigenwald (vergl. Stein Nr. 667, 668). Roter Sandstein, dreikantig, stark beschädigt, ca. 32 cm hoch, 32—40 
cm breit. 

54 Hessen-Darmstadi — Kur-Mainz. 1613. An der Gemarkungsgrenze Rüsselsheim-Haßloch an Südseite des Wäldchens 
nahe dem Rüsselsheimer Friedhof. Zeigt gegen Rüsselsheim das Hessische Wappen, gegen Haßloch das Mainzer 
Rad, doch ist diese Seite in letzten Jahren abgesprungen. Roter Sandstein: 26x 19x38 cm. 

55 Hessen-Darmstadt — Kur-Mainz. 1674. Zwischen Vierherrenstein bei Mitteldick und Walldorf an der Hurenstraße 
a,b war die Grenze des Gundwaldes (kurmainzisch) gegen den hessischen Staatswald, damals isenburgisch. Mehrere 

Steine. Roter Sandstein: 26 x17x32 cm. 

56 Hessen-Darmstadt — Reichsstadt Frankfurt — Fürstentum Isenburg — Kurmainz. Der Vierherrenstein unweit Station 
Mitteldick. Hier stießen die 4 obigen Gebiete zusammen. Der vierkantige Stein zeigt gegen Frankfurt den Adler 
im Schilde. Die andern 3 Seiten sind leer. Grauer unebener Bruchstein, jede Seite 30—35 cm breit. Ganze Höhe 
60 cm. Stark verwittert. 

57 Hessen-Darmstadt — Kur Mainz. 1710. Am Waldrand der Haßlocher Tann, wo das Königstädter Feld angrenzt und - 
a,b die Dornbuschschneise ausmündet. Königstädten war seit 1696 hessisch, daher der Löwe. Haßloch war kurmainzisch. 

Keuper, rot, stark verwittert: 27% x18x37 cm. 

58 Hessen-Darmstadt — Isenburg. 1793. Im Walde westlich Gehspitz am Wege zum Steigweg mehrere Steine. Gegen 
den jetzigen hessischen Staatswald zeigen die Steine HD. Die Rückseite hat Y = Ysenburg, welches Fürstentum 
dieses Waldstück besaß. An einer Schmalseite steht 1793, an der andern NO 5 = Nr. 5. Roter Sandstein: 28 x 28 x 

47 cm.
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.zu Tofel 8 TANDES-GRENZSTETNE (Oberhessen)
59 K¿rløssen- Reiclßstadt Frankfint. 1834. Dreimãrker an der Metzlerwiese, wo die Gemarkungen Gir¡nheim, praun-

heim und Har¡sen zusrmmensoßen. K H daru¡ter G heißt Kurhessen, Gin¡heim. Die zweite Sãte bat K H, danrnta
P, also Kurhessen-Praunheim. Die dritte Seite hat F : Fr¡nkfurt¡ da Hausen frankfurtisch war. Grauer, dreikantiger
stein, Ecken abgestumpft, iede seite zB% ø breit, 38 cm hoch. Auf oberflãcåe rg34.

60 Kwlussen-Herzogtuttt Nassau. Jeøt in der Ortssuaße von Harheim stehend früher an der Gemarkungsgre¡ze
o, b Harheim-Massenheim. H N, darunter H heßt Herzogtum Nassau, Harheim. K H, darunter M heißt fui¡êsen

Massenheim. Grauer Stein: z5 x 18 x39 cm.

61 Nassau-Usingn-Ku¡|pssen. r8o5. Jetzt io der Ortsstraße von llarheim stehend, vor der Ko¡solidation an der
o,b,c Gemarhrngsgrenze Harheim-Nieder-Eschbach. Diescr Ort war zwischen r8o3 und ¡816 kurhessiscb, während

Harheim nach r8o3 von Kurmainz an Nassau-Usingen fiel und dieses spãter in das Herzogtum Nassau aufging.
KHdarunterNE:KurhessenrNieder-Eschbach.NUd¿runterN(:NrJ:Nassau-Uiingen.GrauerSiein:
27 x 2r x 34 cm. Seitlich r 8o5.

62 Kulpssen-Grofherzogtum Hessen, An der Gemarkung;sgrenze Obermörlen-Bad Nauheim am \galdrand und an
o, b einem Grabcn. Nauheim war bis ¡866 ku¡hessisch, (: X lg ObermOtlen hessendarmstädtisch (: G lÐ. Gelb-

licher Sandstei¡: z7xz6x30 c'n.

63 Grophazogam llessen-Reíclæstadt Franhfut 1829. Dreimårker von runder Form an der Stelle, wo die Gemar-
o, b kungen Petterweil, Kloppenheim und Nieder-Erlenbach zusam-enstoßen. Gegeu erstere Orte steht ie ein G H :

Großherzogtum Hessen, darunter P : Pctterweil, resp. K : Kloppenheim. Gegen Niedcr-Erlenbach steht F :
Frankfirrt, darunter NE. Steckt in der Erde. Auf Oberfläche steht 1829. WeßerSandstei¡: 4o cn Durchoesser.

64 @ophcrzogturn Hessen. Dreimãrke¡ zwischen Ober- und Nieder-Eschbach und Ober-Erlenbach. Ist eigentlich kei¡
Landes-Grenzstein mehr, da alte Orte jcut hessisch sind. Vor r8o3 war Ober-Erlenbach aber dmGrafen von
Ingelheim zustilndig; die andern Orte waren hanauisch. Dreikantiger weißer Sandstcin, €. 35 cm hoc\ die Seiten
3ç39 cm breit.

65 furg Friedberg (Reichsrittencbaft) 
-&afscløft Hanau. Steht an der Landstraße von BadNauheim nachOckstadt

o, b unweit der Ockstädter Hohl und nahe der Gemarkunçgreoze. Nauheim gehörte zur Grafschaft Hanau (Hessen-
Hanau), daher H H. Burg Friedberg (: B Ð war reicbsunmittelbar und hatte hier in Ockstådter Gemarkung wohl
Besitzungen. Roter Sendstein: z6xztx27 æ,

66 ne¡cnssta¿tFtanhfutt.rTST.Gcmarkungs-Gre¡zsteinezwischenNieder-ErlenbachundDortelweilrzzweifrankfurrische
orb Dörfer (F: Frankfurt). Sie waren bis 1866 frantfurtiscb donn hessen-dannstädtisch. Graue Sandsteine: z6x

2tY2x3o @*

67 Kølussø-Gtofherzogtum Hessen, An der Gemarkungsgrerìze von Bönstadt gegen den Erbstãdter Domanialwald
o, b (zwischen Oberforst und ludenhain). Letzterer wa¡ kurhessisch, Bönstadt ist tressen-darnstädtisch. Roter Sandstein:

z4xt8x32 cm.

68 Gtoþløzogtun Hessen-Ktrlæssen Im Valde an der I-andstraße von Bönsadt nach Altensadt. Hier stoßen zu-
o, b sammen: die Gemarkrmgen Btinstadt und Wickstadt mit dem Erbstädter Domanialwald. Letzterer war kurhessisch.

Gtn V : Gem. Vickstadt. C'n B : Gen. Bönsadt. Das St. unten ist an den Suaßensteinen in Hessen angebracht :
Straßenverwalnug. Roter Sa¡dstein: 43 x 32y2x 6o cm.

69 Hetzogtum Nassau - Gtoplerzogtum Hessau ¡826. Im Valde a¡¡r Pfablgraben, wo die Gemarkungen Rodheim und
q, b Vehrheim zusanmenstoßeo. H N, darunter V: Herzogtr¡ar Nassau, \[ehrheim. G H, darunter R : Großherzog-

tum Hessen, Rodheim. Grauer Sandstein: 25x24x42 @,. Auf Oberfüiche: rgz6.

7O Rartpssen:Gtopherzoghm Hessen.An der Gemarkungsgrenze von Massenheim gegen Vilbel im Felde stehen zahl-
reiche Steine, die gegen Massenhcim ein K H : Kurhessen¡ gegen Vilbel G H : Großherzogtum Hæsen zeigen.
Grauc Sandsteine: 27x22x20 cm.

zu Tafel 8 LANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen) 
59 Kurhessen — Reichsstadt Frankfurt. 1834. Dreimärker an der Metzlerwiese, wo die Gemarkungen Ginnheim, Praun- 

heim und Hausen zusammenstoßen. K H darunter G heißt Kurhessen, Ginnheim. Die zweite Seite hat K H, darunter 
P, also Kurhessen-Praunheim. Die dritte Seite hat F — Frankfurt, da Hausen frankfurtisch war. Grauer, dreikantiger 
Stein, Ecken abgestumpft, jede Seite 284 cm breit, 38 cm hoch. Auf Oberfläche 1834. 

60 Kurhessen — Herzogtum Nassau. Jetzt in der Ortsstraße von Harheim stehend, früher an der Gemarkungsgrenze 
a,b Harheim-Massenheim. HN, darunter H heißt Herzogtum Nassau, Harheim. K H, darunter M heißt Kurhessen 

Massenheim. Grauer Stein: 25x18 x39 cm. 

61 Nassau-Usingen — Kurhessen. 1805. Jetzt in der Ortsstraße von Harheim stehend, vor der Konsolidation an der 
a,b,c Gemarkungsgrenze Harheim-Nieder-Eschbach. Dieser Ort war zwischen 1803 und 1816 kurhessisch, während 

Harheim nach 1803 von Kurmainz an Nassau-Usingen fiel und dieses später in das Herzogtum Nassau aufging. 
KH darunter NE = Kurhessen, Nieder-Eschbach. N U darunter N (= Nr.) = Nassau-Usingen. Grauer Stein: 
27x21X34 cm. Seitlich 1805. 

62 Kurhessen — Großherzogtum Hessen. An der Gemarkungsgrenze Obermörlen-Bad Nauheim am Waldrand und an 
a,b einem Graben. Nauheim war bis 1866 kurhessisch, (= KH) Obermörlen hessen-darmstädtisch (= GH). Gelb- 

licher Sandstein: 27x26 x30 cm. 

63 Großherzogtum Hessen — Reichsstadt Frankfurt. 1829. Dreimärker von runder Form an der Stelle, wo die Gemar- 
a,b kungen Petterweil, Kloppenheim und Nieder-Erlenbach zusammenstoßen. Gegen erstere Orte steht je ein GH = 

Großherzogtum Hessen, darunter P = Petterweil, resp. K = Kloppenheim. Gegen Nieder-Erlenbach steht F = 
Frankfurt, darunter NE. Steckt in der Erde. Auf Oberfläche steht 1829. Weißer Sandstein: 40 cm Durchmesser. 

64 Großherzogtum Hessen. Dreimärker zwischen Ober- und Nieder-Eschbach und Ober-Erlenbach. Ist eigentlich kein 
Landes-Grenzstein mehr, da alle Orte jetzt hessisch sind. Vor 1803 war Ober-Erlenbach aber dem Grafen von 
Ingelheim zuständig; die andern Orte waren hanauisch. Dreikantiger weißer Sandstein, ca. 35 cm hoch, die Seiten 
36—39 cm breit. 

65 Burg Friedberg (Reichsritterschaft) — Grafschaft Hanau. Steht an der Landstraße von Bad Nauheim nach Ockstadt 
a,b unweit der Ockstädter Hohl und nahe der Gemarkungsgrenze. Nauheim gehörte zur Grafschaft Hanau (Hessen- 

Hanau), daher HH. Burg Friedberg (= B F) war reichsunmittelbar und hatte hier in Ockstädter Gemarkung wohl 
Besitzungen. Roter Sandstein: 26 x 21 x27 cm. 

66 Reichsstadt Frankfurt. 1787. Gemarkungs-Grenzsteine zwischen Nieder-Erlenbach und Dortelweil, zwei frankfurtische 
a,b Dörfer (F = Frankfurt). Sie waren bis 1866 frarikfurtisch, dann hessen-darmstädtisch. Graue Sandsteine: 26 x 

211, x30 cm. 

67 Kurhessen — Großherzogtum Hessen. An der Gemarkungsgrenze von Bönstadt gegen den Erbstädter Domanialwald 
a,b (zwischen Oberforst und Judenhain). Letzterer war kurhessisch, Bönstadt ist hessen-darmstädtisch. Roter Sandstein: 

24 x18x32 cm. 

68 Großherzogtum Hessen — Kurhessen. Im Walde an der Landstraße von Bönstadt nach Altenstadt. Hier stoßen zu- 
a,b sammen: die Gemarkungen Bönstadt und Wickstadt mit dem Erbstädter Domanialwald. Letzterer war kurhessisch. 

Gm W = Gem. Wickstadt. Gm B = Gem. Bönstadt. Das St. unten ist an den Straßensteinen in Hessen angebracht = 
Straßenverwaltung. Roter Sandstein: 43 x 32% x 60 cm. 

69 Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. 1826. Im Walde am Pfahlgraben, wo die Gemarkungen Rodheim und 
a,b Wehrheim zusammenstoßen. HN, darunter W = Herzogtum Nassau, Wehrheim. G H, darunter R = Großherzog- 

tum Hessen, Rodheim. Grauer Sandstein: 25x24 x42 cm. Auf Oberfläche: 1826. 

70 Kurhessen — Großherzogtum Hessen. An der Gemarkungsgrenze von Massenheim gegen Vilbel im Felde stehen zahl- 
reiche Steine, die gegen Massenheim ein KH = Kurhessen, gegen Vilbel GH = Großherzogtum Hessen zeigen. 
Graue Sandsteine: 27x 22x20 cm.
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zu Tqfel 9 LANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen)
Kttr-Maìnz - Freih¿rr oon Frankenstein-Grafschaft Han¿u. Dreimärker an einer Waldecke @emmacker), wo dic
Gemarkungen Bad Nauheim, Ockstadt und Hof llasselheck 2¡s¡mms¡s1egen. Gegen Hof Hasselheck ist das
Kurmainzer Vappen, gegen Ockstadt (reichsritterschaftlich) steht das Vappen von Frankenstein, gegen Bad Nau-
heim ist Vappen der Grafschaft llanau. Hohe dreikantige Säule von rotem Sandstein. Ganze Höhe ca. rrzo m. Die
Seiten sind 3Í-32 cm breit. Ecken abgestumpft.

Herzogtum Nassau-Groþbzogtum Hessen. Dreimärker im Felde zwischen Dornassenheim uod Ober-Florsadt,
wo die Gemarkungen Dornassenheim, Reichelsheim und Nieder-Florstadt zusam¡renstoßen. Erstere Orte waren
bis 1866 nassauisch, daher H N. Gegen Reichelsheim steht H N, darunter R r : Reichelsheim Nr. r. Gegen Nieder-
Florstadt steht G H, darunter F: Großherzogtum Hessen, Florstadt. Roter Sandstein, jede Seite 3o crn breit,
Höhe 5o cm.

Rei¿hsstadt Frìalbøg - fueihqr aon Franhøætein A¡ der Gemarkungsgrenze Friedberg-Ockstadt meh¡ere Steine
an der Seewiese und Georgskapelle dicht bei der Stadt. Gegen Ocksudt zeigt der Stein dasVappen der voa Franken-
stein (Streitatt oder Wurfbeil), gegen Friedberg den Doppeladler mit Brustschild. Roter Sandstein: z8 x ¡8 x2g cm.

Grøfscløft Hanau-Freilæn oon Franh¿ttstein. 1747. Ptl der Gemarkungsgrenze zwischen Ocksadt und Bad Nau-
heim (Flur ,rauf dem Bock" ,jm Ried' und ,rPfaffenbnrnnen"). Mehrere Steine, doch sark beschädigt resp. tief
i¡ der Erde. Gegen Nauheim H H : Hessen-Hanau. Gegen Ockstadt Jahreszahl ry47, dantnter wah¡scheinlich
noch ein F (: Frankenstein). Gelblicher Sandstein: zTxztx2S w,.
Freiherr oon Frankenstein - F'eí¿hsstadt Frízdberg - Burg Friedberg. t77t. Drcimärker wcstlich der Sadt Friedberg
an der Grenze der stãdtischen Anlageo und Feld resp. Viesen. Gegen Oclstadt ist Wappen der Freiherrn von Fran-
kenstein, die zweite Seite bat Doppeladler mit Brustschild als Vappen dcr Sødt Friedberg. Die dritte Seite zeigt
in kleinerem Schilde einen einköpfigen Adler mit anhångendem Kreuze*), beides in einern gößeren Schilde einge-
scblossen. Die Buchstaben B F oben beleh¡en uns, daß es das Wappen der Burg Friedberg ist! Daß sie hier neben
der Stadt noch auftritt, hat seinen Grund daher, daß die Burg die anstoßende Seewiese in der Sadtgemarkung
besaß. Roter Sandsæin, dreikantþ die Ecken abgestumpft, Höhe ca. 76 øn, jede Seite 38 cm breit.

*) Dcr 8t, loecfsordcn, dcr dcm Burggrafen von Dalberg t768 vom K¿i¡cr verliehco war.

71 
a,b,c 

72 
a,b 

73 

a,b 

74 

a,b 

75 
a,b,c 

zu Tafel 9 LANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen) 

Kur-Mainz — Freiherr von Frankenstein — Grafschaft Hanau. Dreimärker an einer Waldecke (Dammacker), wo die 
Gemarkungen Bad Nauheim, Ockstadt und Hof Hasselheck zusammenstoßen. Gegen Hof Hasselheck ist das 
Kurmainzer Wappen, gegen Ockstadt (reichsritterschaftlich) steht das Wappen von Frankenstein, gegen Bad Nau- 
heim ist Wappen der Grafschaft Hanau. Hohe dreikantige Säule von rotem Sandstein. Ganze Höhe ca, 1,20 m. Die 
Seiten sind 37—32 cm breit. Ecken abgestumpft. 

Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. Dreimärker im Felde zwischen Dornassenheim und Ober-Florstadt, 
wo die Gemarkungen Dornassenheim, Reichelsheim und Nieder-Florstadt zusammenstoßen. Erstere Orte waren 
bis 1866 nassauisch, daher HN. Gegen Reichelsheim steht H N, darunter R ı = Reichelsheim Nr, ı. Gegen Nieder- 

Florstadt steht GH, darunter F = Großherzogtum Hessen, Florstadt. Roter Sandstein, jede Seite 30 cm breit, 
Höhe 50 cm. 

Reichsstadt Friedberg — Freiherr von Frankenstein. An der Gemarkungsgrenze Friedberg-Ockstadt mehrere Steine 
an der Seewiese und Georgskapelle dicht bei der Stadt. Gegen Ockstadt zeigt der Stein das Wappen der von Franken- 
stein (Streitaxt oder Wurfbeil), gegen Friedberg den Doppeladler mit Brustschild. Roter Sandstein: 28 x 18 x29 cm. 

Grafschaft Hanau — Freiherr von Frankenstein. 1747. An der Gemarkungsgrenze zwischen Ockstadt und Bad Nau- 
heim (Flur „auf dem Bock“ „im Ried“ und „Pfaffenbrunnen“). Mehrere Steine, doch stark beschädigt resp. tief 
in der Erde, Gegen Nauheim HH — Hessen-Hanau. Gegen Ockstadt Jahreszahl 1747, darunter wahrscheinlich 
noch ein F (= Frankenstein). Gelblicher Sandstein: 27x21 x25 cm. 

Freiherr von Frankenstein — Reichsstadt Friedberg — Burg Friedberg. 1771. Dreimärker westlich der Stadt Friedberg 
an der Grenze der städtischen Anlagen und Feld resp. Wiesen. Gegen Ockstadt ist Wappen der Freiherrn von Fran- 
kenstein, die zweite Seite hat Doppeladler mit Brustschild als Wappen der Stadt Friedberg. Die dritte Seite zeigt 
in kleinerem Schilde einen einköpfigen Adler mit anhängendem Kreuze*), beides in einem größeren Schilde einge- 
schlossen. Die Buchstaben B F oben belehren uns, daß es das Wappen der Burg Friedberg ist! Daß sie hier neben 
der Stadt noch auftritt, hat seinen Grund daher, daß die Burg die anstoßende Seewiese in der Stadtgemarkung 
besaß. Roter Sandstein, dreikantig, die Ecken abgestumpft, Höhe ca. 76 cm, jede Seite 38 cm breit. 

*%) Der St. Josefsorden, der dem Burggrafen von Dalberg 1768 vom Kaiser verliehen war.
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zu Tofel l0 LANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen)
76 @opherzogtum Hessen - Høzogtun Nassau. 1829. An der Gemarkungsgrenze von Cransberg gegen Langenhain

am lÍaldrande eine.lnzahl Steine. GH-VD-L : Großherzogtum Hessen - von Diede - tangintrain.
Die Herren von Diede besaßen Ziegenberg welches mit Langenhain eine Gemarkung bildet. Rückseite ft", ff N,
darunter C : Herzoglum Nassau, Cransberg. Gelblicher Sandstein: zz/2xz4x6 cm. Seitlich: 1829.

77 Hessen-Darmstadt - Solms-Braunfels. r8o4. An der Ostgrenze der Gemarkung Obbornhofen gegen Bersødt in
o, b der hinteren Steingerrann unweit der Gemarkung Bellenheün. S B, darunter O : Sotms-graunfãi Obbor¡hofen.

HD, darunter B : Hessen- Darrrstadt, Berstadt. Rote Sandsteine: z8/zx2rx27 ç¡'¡tr,

78 øa¡ o. Ingelheim-Reictßstadt hønkfurt-Grafsctøft Hønant. 1785. Dreimärker an der Landstraße von Nieder-
Eschbach nach Ober-Erlenbach, wo diese Gemarkungen mit Nieder-Erlenbach zusammenstoßen. Gegen Ober-
Erlenbach (reichsrittenchaftlich) steht das Wappen des Grafen von Ingelheim, gegen Nieder-Erlenbach ist der
Fra¡¡kfurter Adler, gegen Niede¡-Eschbach das Gråiflich Hanauische Vappen. Grauer Stein : 4z cm hoch, 33 x 36 r37
q¡r breit.

79 Sotns-*aunfets - Solms-Lích-Hohensolms, r8o4. An der Gemarkungsgrenze Sädel-Oppershofen am Valdrand
o, b rechts der Landstraße, am Hintèrfeld. Dieser Teil der Oppershofener Gemarkung war solms-braunfelsisch (: S B).

Sildel gehöne dem Grafen von Solms-Lich-Hohensolms (: SLÐ. SGMW: Södeler gemeiner Marhratd.
Mehrere Steine am Waldrand. I[eißer Sandstein: z}xzzx33 cm.

80 Hessat-Darmstadt-Genuinsclnft Efroldabach. 1728. Dreimä-rier auf dem Bieberberg wo die Gemarkung Ran-
sadt spitz zt¡låiuft und hier mit den Gemarkungen Bellmuth (hessisch) und Effolderbach (dreiherrisch) 

"u.amm"n-stößt. Stein lag ausgerissen am ïØaldrand. Vorderseite ist halbrund die platte Hinterseite nicht sichtbar. Der Hes-
sische Läwe wird gegen Bell¡nuth gezeigt haben. Grauer Sandstein, mit Sockel r,o9 m lang 3r3r qn breit, nach
oben sich verjüngend.

81 Grafschølt Isenburg - Gemeinschaft Effolilcrbach. Dreimärkel im Valde zwischen Ober-Mockstadt und Effolder-
bach (Steinknorre), wo diesc Gemarkung mit Leustadt zusammenstoßen. Der stark verstümmelte Stein lag ab-
gebrochen da,Er zeigt aufzwei Seiten das Isenburger Vappen. Leustadt war isenburgisch und iedenfalls auch d"t
Wald in der Ober-Mocksadter Gemarkung. Gegen Efolderbactr, das dreiherrisch (Gemeinschaft Isenburg-
Stolberg-Hanau) wa4 zeigc Stein ein G E. Gelblicher Sandstein, dreikantig jede Seite ca. 28 cm breit. Längc
des Brucbstückes ca. 45 cm.

$) Hømu-Münzenbag - Geneinschaft Effoklcrbach. An der Gemarkungsgrenze Wþenbach-Efolderbach, im Valde
am Fußpfad vom Biebcrberg nach Effolderbach, auch unweit vom Hof Konradsdorf zahlreicbe Steine. Wippenbach
-'-- t"^lL L¡-a.. 

-ii----L^--:^-L 
L^tL L^--^- l----^ar^!--r- ñ" rÍÕ^ ¡J4u @¿u-u¡uÆuwrË,¡Ðlur Ku ¡¡çùùçl¡-uarul¡tl,ãUusçIl. ¡f'UCKSelte \r.E: \remelnscnAn EIIOldefbaCn. Uelb-

licher Sandstein:3rxr7 x4r cm.
83 Hessø-Darmstadt-Hanau Münzenberg-Gemeinschaft Efioldøboch, 1728. Dreimärker am Vege von Konrads-

dorf nach Bell¡nuth nahe dem Bieberberg wo die Gemarkungen Bellmuth-Wippenbach und Efolderbach zu-
sammen$toßen. Lag ausgerissen ¡rm Vege. Bellmuth war darmstädtisch (: H D). Rückseite zeñ¡tört. Roter Sand-
stcin: z9 x 18 x6o sm.

81 BwS Fricdbetg-Datßchq Oñ¿n. r7r7. Landes- und Gemarkungsgrenzstein an der Straße von Ober-Erlenbach
o, b nach Kloppenheim, rechts, wo die Gemarkung Okarben an die von Ktoppenheim angrenzt. Gegen Okarben steht

B F : Burg Friedberg gegen Kloppenheim ist das Deutschordenskreuz darúber. C : Cloppenheim. Grauer
Sandstein: z4Yz x 17 y2 x 32 cm.

85 Burg Friedberg - Deutich¿r Otdn, Am Wege von Okarben zum Selzerbrunnen als Prellstein an einer Brücke über
o, b f9n Vassergraben. Stand iedenfalls vor der Konsolidation an der Gemarkungsgrenze Okarben-Kloppenheim

(siehe vorigen Stein). Die dritte Seite des dreikantigen Steines ist nicht zugånglich. Grauer Stein; jede Seite zz cm
breiq Höhe cz, 26 clî,

$$ Hessat-Datmstadt-Gesantthaus Solms (Kloster Ansbtrg). t792. Ãn Stelle eines Dreimãrkers im Valde am Pfahl-
graben sädlich dem Bahnwårterhaus, wo die Gemarkungen Arnsburg, Grüningen und Garbenteich zusammenstoßen,
steht der ca. 65 cm hohe Stein. C A : Closter Arnsburg. Rückseite H D : Hessen-Darmstadr, wozu Garbenteich
gehörte. Gräningen ist nicht vertreten; es gehörte zu Solms-Braiunfels. Grauer Sandstein: zïxz4x65 cm.

8l Xtoster Engelthatt)-Burggrafscþaft Kaichen, 1725. Landes- und Gemarhungsgrenzstein zwischen Kloster Engel-
o, b thal und Altensadt an der I¿ndstraße von Eichen (Hitcl$t) nach Altenstadt. Gøt"to gehörte zur Burggrafscñaft

Kaichen, daher der Doppeladler. Gegen Engelthal (: C E : Closter E) zeigt Stein einen Engelskopf mir Abtsrab.
(Vergl. Bl¿tt rr Nr. 9o usw.). Roter Sandstein: 27xzzx36 cm.

88 Burggrafschaft (Freígericht) Kaichn-Grafschaft Hatuu. An Stelle eines Dreimärkers stehr dieser Stein am Vald-
rande (Heldenberger Buchwald), wo die Gemarkungen Heldenbergen, Ostheim und Slindecken zusammensroßen.
Ersterer Ort gehörte zur Burggrafschaft Kaichen, daher der Doppeladler. !üohl nach ¡866 ist der obere Teil des
Steines neu behauen und G H : Großherzogtum Hessen eingemeißelt. Rückseite scheint auch neubehaueqzusein,
zagt jeøt K P : Königreich Preußen (Kreis Hanau). Ein gleicher Srein stehr an der Südseite des Herrenwaldes.
Roter Sandsteiî: 25x2o x4j cm.

8l Awg Fri¿ûerg-iolns-Bràtnfek? An der Gemarkungsgrenze zwischen Kloppenheim und Petterweil dicht bei
o, b der Okarbener Gemarkung an der Straße von Ober-Erlenbach nach Okarben.-Fragliches Feldstück scheint früher

nach Okarben gehört zu haben, deshalb B F : Burg Friedberg. Pettenreil *a. h"lb solmsisch und das S könnte
mit Solms gedeutet werden, aber E ist nicht zu deuten. Roter Sandsteirr:22x¡6x26 crn. Vergl. Nr. r37.

r) KlosterEngclthalsehörtczum Bu¡gfr¡cdenvonHöchst a. Nidder, waraber seit r5zzunter dcm Schutz und Schirm derReichsburgFriedberg.
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zu Tafel 10 LANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen) 

Großherzogtum Hessen — Herzogtum Nassau. 1829. An der Gemarkungsgrenze von Cransberg gegen Langenhain 
am Waldrande eine Anzahl Steine. GH—VD-—L = Großherzogtum Hessen — von Diede — Langenhain. 
Die Herren von Diede besaßen Ziegenberg, welches mit Langenhain eine Gemarkung bildet. Rückseite hat H N, 
darunter C = Herzogtum Nassau, Cransberg. Gelblicher Sandstein: 22 % x24x60 cm. Seitlich: 1829. 
Hessen-Darmstadt — Solms-Braunfels. 1804. An der Ostgrenze der Gemarkung Obbornhofen gegen Berstadt in 
der hinteren Steingewann unweit der Gemarkung Bellersheim. S B, darunter O = Solms-Braunfels, Obbornhofen. 
HD, darunter B = Hessen — Darmstadt, Berstadt. Rote Sandsteine: 28% x 21 x27 cm. 

Graf v. Ingelheim — Reichsstadt Frankfurt — Grafschaft Hanau. 1785. Dreimärker an der Landstraße von Nieder- 
Eschbach nach Ober-Erlenbach, wo diese Gemarkungen mit Nieder-Erlenbach zusammenstoßen. Gegen Ober- 
Erlenbach (reichsritterschaftlich) steht das Wappen des Grafen von Ingelheim, gegen Nieder-Erlenbach ist der 
Frankfurter Adler, gegen Nieder-Eschbach das Gräflich Hanauische Wappen. Grauer Stein: 42 cm hoch, 33x36 x37 
cm breit. 
Solms-Braunfels — Solms-Lich-Hohensolms. 1804. An der Gemarkungsgrenze Södel—Oppershofen am Waldrand 
rechts der Landstraße, am Hinterfeld. Dieser Teil der Oppershofener Gemarkung war solms-braunfelsisch (= SB). 
Södel gehörte dem Grafen von Solms-Lich-Hohensolms (= SLH). SGMW = Södeler gemeiner Markwald. 
Mehrere Steine am Waldrand. Weißer Sandstein: 28x22 x33 cm. 
Hessen-Darmstadt — Gemeinschaft Effolderbach. 1728. Dreimärker auf dem Bieberberg, wo die Gemarkung Ran- 
stadt spitz zuläuft und hier mit den Gemarkungen Bellmuth (hessisch) und Effolderbach (dreiherrisch) zusammen- 
stößt. Stein lag ausgerissen am Waldrand. Vorderseite ist halbrund, die platte Hinterseite nicht sichtbar. Der Hes- 
sische Löwe wird gegen Bellmuth gezeigt haben. Grauer Sandstein, mit Sockel 1,09 m lang, 30—31 cm breit, nach 
oben sich verjüngend. \ 
Grafschaft Isenburg — Gemeinschaft Effolderbach. Dreimärker im Walde zwischen Ober-Mockstadt und Effolder- 
bach (Steinknorre), wo diese Gemarkung mit Leustadt zusammenstoßen. Der stark verstümmelte Stein lag ab- 
gebrochen da. Er zeigt auf zwei Seiten das Isenburger Wappen. Leustadt war isenburgisch und jedenfalls auch der 
Wald in der Ober-Mockstadter Gemarkung. Gegen Effolderbach, das dreiherrisch (Gemeinschaft Isenburg— 
Stolberg—Hanau) war, zeigt Stein ein GE. Gelblicher Sandstein, dreikantig, jede Seite ca. 28 cm breit. Länge 
des Bruchstückes ca. 45 cm. 
Hanau-Münzenberg — Gemeinschaft Effolderbach. An der Gemarkungsgrenze Wippenbach—Effolderbach, im Walde 
am Fußpfad vom Bieberberg nach Effolderbach, auch unweit vom Hof Konradsdorf zahlreiche Steine. Wippenbach 
war halb hanau-münzenbergisch, halb hessen-darmstädüsch. Rückseite G E= Gemeinschaft Effoiderbach. Geib- 
licher Sandstein: 31 xI7x41 cm. . 
Hessen-Darmstadt — Hanau Münzenberg — Gemeinschaft Effolderbach. 1728. Dreimärker am Wege von Konrads- 
dorf nach Bellmuth nahe dem Bieberberg, wo die Gemarkungen Bellmuth—Wippenbach und Effolderbach zu- 
sammenstoßen. Lag ausgerissen am Wege. Bellmuth war darmstädtisch (= H D). Rückseite zerstört. Roter Sand- 
stein: 29x18x60 cm. 

Burg Friedberg — Deutscher Orden. 1717. Landes- und Gemarkungsgrenzstein an der Straße von Ober-Erlenbach 
nach Kloppenheim, rechts, wo die Gemarkung Okarben an die von Kloppenheim angrenzt. Gegen Okarben steht 
BF = Burg Friedberg, gegen Kloppenheim ist das Deutschordenskreuz darüber. C — Cloppenheim. Grauer 
Sandstein: 24% x17%x32 cm. 
Burg Friedberg — Deutscher Orden. Am Wege von Okarben zum Selzerbrunnen als Prellstein an einer Brücke über 
den Wassergraben. Stand jedenfalls vor der Konsolidation an der Gemarkungsgrenze Okarben—Kloppenheim 
(siehe vorigen Stein). Die dritte Seite des dreikantigen Steines ist nicht zugänglich. Grauer Stein; jede Seite 22 cm 
breit, Höhe ca. 26 cm. 

Hessen-Darmstadt — Gesamthaus Solms (Kloster Arnsburg). 1792. An Stelle eines Dreimärkers im Walde am Pfahl- 
graben südlich dem Bahnwärterhaus, wo die Gemarkungen Arnsburg, Grüningen und Garbenteich zusammenstoßen, 
steht der ca. 65 cm hohe Stein. CA = Closter Arnsburg. Rückseite HD — Hessen-Darmstadt, wozu Garbenteich 
gehörte. Grüningen ist nicht vertreten; es gehörte zu Solms-Braunfels. Grauer Sandstein: 28 x24x65 cm. 
Kloster Engelthal *) — Burggrafschaft Kaichen. 1725. Landes- und Gemarkungsgrenzstein zwischen Kloster Engel- 
thal und Altenstadt an der Landstraße von Eichen (Höchst) nach Altenstadt. Letzteres gehörte zur Burggrafschaft 
Kaichen, daher der Doppeladler. Gegen Engelthal (= CE = Closter E.) zeigt Stein einen Engelskopf mit Abtstab. 
(Vergl. Blatt ıı Nr. 90 usw.). Roter Sandstein: 27 x22x36 cm. 

Burggrafschaft (Freigericht) Kaichen — Grafschaft Hanau. An Stelle eines Dreimärkers steht dieser Stein am Wald- 
rande (Heldenberger Buchwald), wo die Gemarkungen Heldenbergen, Ostheim und Windecken zusammenstoßen. 
Ersterer Ort gehörte zur Burggrafschaft Kaichen, daher der Doppeladler. Wohl nach 1866 ist der obere Teil des 
Steines neu behauen und GH = Großherzogtum Hessen eingemeißelt. Rückseite scheint auch neu behauen zu sein, 
zeigt jetzt KP = Königreich Preußen (Kreis Hanau). Ein gleicher Stein steht an der Südseite des Herrenwaldes. 
Roter Sandstein: 25 x20x45 cm. 
Burg Friedberg — Solms-Braunfels? An der Gemarkungsgrenze zwischen Kloppenheim und Petterweil dicht bei 
der Okarbener Gemarkung an der Straße von Ober-Erlenbach nach Okarben. Fragliches Feldstück scheint früher 
nach Okarben gehört zu haben, deshalb BF = Burg Friedberg. Petterweil war halb solmsisch und das S könnte 
mit Solms gedeutet werden, aber E ist nicht zu deuten. Roter Sandstein: 22x16x26 cm. Vergl. Nr. 137. 

*) Kloster Engelthal gehörte zum Burgfrieden von Höchst a. Nidder, war aber seit 1522 unter dem Schutz und Schirm der Reichsburg Friedberg,
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zu Tofel ll TANDES-GRENZSTETNE (Oberhessen)
9p nurg Frícdberg-Kloster Engelthal-Ganabscluft Stadar. Dreimårker im Walde (Grãbenberg), wo die Gemar-

o, b kungen Altensødt, Stammheim und Oppelshãuser Hof zusammenstoßen. Gcgen Oppelsnäusðr ffof ist Wappen
des Klosters Engelthal, welches den Hof besaß, gegen Altensadt ein Doppeladlei : B*g Friedberg resp. Burggaf-
schaft Kaichen, wozu Altenstadt gehörte. Die dritte Seite bat drei Ifaþþn. Vergl. NrI94, 95. nóter areikaããger
Sandstein, iede Seite 33 cm breit, Höhe 4z crr.

9l BurggrøÍschøÍt Køiclr¿n - Stannlpìn. t742. Mehrete Steine an der Gemarkungsgrenze Sammheim-Altenstadt
o, b im I7alde (Winterberg). Gegen Altensadt der Reichsadler (Burg FriedberÐ, dari¡Iter B was wohl Forst bedeutet.

A : Altenstadt. Gegen Sammheim ein Reiter, St. Michael (in Vappen der Burg Frijberg und der mittelrhei¡.
Reichsriaerschaft). Grauer Sandstein: zg xzox4o cm.

92 BúggruÍscltaÍt Køi¿hat-Ktoster Engettløt. t725. ({eryl.Nr. 87 Anmerkung). Nahe dem Stein Nr. æ im Tüalde
o, b unweit des Feldes vom Oppelshâuser Hofan der Gemarkungssrenze Altensadt-Oppelshäuser Hof. Gegen Altenstadt

Doppeladler; vergl. Nr. 9o. Gegen den Hof Vappen des Klosters Engelthal. Róter Sa¡dstein : 2gx22y2xs7 Çt1t.

93 BurggrafsclraÍt Kaí¿hen-Stamnhein. t7og. ÌLn der Gemarkungsgrenze Altensadt-Sta¡nmheim am Valdrand
o, b nahe Landstraße Altensadt nach Stammheim auf der Hobe, wõ ãuch Straße nach Rodenbach abzweigt. Vergl.

Nr. 9ra, b und 94. Stammheim gehörte eigentlich zur Ganerbschaft Saden, war aber ß6zbei einer Vlerteil¡ig
zu Burg Friedberg gekommen. Roter sandsteio, sark verwittefti 3zx2rx64 cm.

94 &afschaft Hanau-Ganøbschaft Stad¿n. r78r. An der Gemarkung¡sgrenze und alter Landesgrenze vom Erbstådter
o, b Domaoialwald gegen-heutige Gemarkung S'tamnheim $uhmart).-flsrcrer gehörte zur G¡afschaft flanau, die seit

1736 Hessen-Kassel besaß, daher Hessischer Löwe und H C= Hessen-C,assel. Der heute zur Gemarkung Samm-
heim gæchlageoe Wald (Kubmark) gehörte zur Ganerbschaft Staden, an welcher sat tTzgbeteiligtwaien: Isen-
burg-Büdingen mit 18/rz, Burg Friedberg mitr}lnz, Löw von Stei¡funh mit seloz. Daher die drei fappcn. G S :
Ganerbschaft Saden. Roter Sandstein i 2T y2 x rg x 52 cm.

95 xtoster bgeltløt-GanerbschoÍt Stqd¿n. r78r. (Vergt. Nr. 87, Aun.). Dreimärker zwischen Erbstädter Gemeinde-
o, b wald und Engelthaler T7ald, wo diese mit ¿en Süãende ¿er samáneiner Gernarkuog zusammenstoßen. Gegen

Erbstadt ist Hessischcr Iäwe (wie Nr. g6a), gegeo Summheim die drei wappen der õnerbscbaft Staden, gelen
Engeltbal Wappeo des Klosters. Roter Sandstein; jede Seite z4-29 cn ¡riit. Höhe 4o crr.

96 GatqbscløÍt Stad¿n - Hessat-Hanau. r78r. Eine Anahl Qrenzsteiae zçische. den Steinen \¡. or rrrrt o< r? e -o,b Ganerbscbaft saden. HC : Hesseo-ilassel*). Roter sandstein: 23xr7yzx37 w,.
97 Xtoster Engelthal-Bìnslcdl (isenburgisch). r7r4. An der Ostecke des Erbstädter Gemeindewaldes, wo der Bön-

¡tädter und Engcltbaler llald außtoßen. C E : Kloster Engelthal. Rückseite bat nur ein B : Bönstadt. Erbsudt
ist nicht vertreten, doch scüeint hier ei¡ Dreimärker gætanãen zu haben, der zerstört ist. Roter Sandstein: z5 x
23x33 @.

98 xtostø &tgeltt al - Bèinstadt - Eiêt err. t725. /ittet Dreimärker von rz2s, der an der stelle steht, wo die Gecrar-
kungen llänsadt, Eichen und Kloster Engelthal zusa¡¡¡menstoßen. Zdr¡t gegen Engelthal schönes Klosterwappen.
Die andern Seircn sind abgescbliffen (nach 1866) und zeigen gegen Eichen ã¡" r È: Königreich preußen, 

iËgenBönstadt GH : Großherzogtum Hessen. Roter Sandstein, dreikantig, jedc Seite z6 cm-breit, rfone ij ãn.
Eichen gehörte zu Hesseo-Ilanau. Bönstadt war isenburgisch. Ben. fngatnal vergl. Anmerkung Tafel ¡o.

*) Nach dem Todc des letztct G¡afc¡ vo¡ Hanau q36 crbtc Hcssen-Ksssel cinen Teil dcr Grafschaft mit der sudt fl¡nqu als Hauptort,
blicb aber bis 18¡6 vollståldig getrcr¡nt mit cigcoer Verwattung. E¡ lem abcr nach q36 die Bezeichnung Hegs€û-Hanau auf, weehalb dic
G¡cozstcinc fast ¡Emes H H zcigeo.

zu Tafel 11 LANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen) 
90 Burg Friedberg — Kloster Engelthal — Ganerbschaft Staden. Dreimärker im Walde (Gräbenberg), wo die Gemar- 
a,b kungen Altenstadt, Stammheim und Oppelshäuser Hof zusammenstoßen. Gegen Oppelshäuser Hof ist Wappen 

des Klosters Engelthal, welches den Hof besaß, gegen Altenstadt ein Doppeladler = Burg Friedberg resp. Burggraf- 
schaft Kaichen, wozu Altenstadt gehörte. Die dritte Seite hat drei Wappen. Vergl. Nr. 94, 95. Roter dreikantiger 
Sandstein, jede Seite 33 cm breit, Höhe 42 cm. 

91 Burggrafschaft Kaichen — Stammheim. 1742. Mehrere Steine an der Gemarkungsgrenze Stammheim—Altenstadt 
a,b im Walde (Winterberg). Gegen Altenstadt der Reichsadler (Burg Friedberg), darunter F, was wohl Forst bedeutet. 

A = Altenstadt. Gegen Stammheim ein Reiter, St. Michael (in Wappen der Burg Friedberg und der mittelrhein. 
Reichsritterschaft). Grauer Sandstein: 28 x 20x40 cm. 

92 Burggrafschaft Kaichen — Kloster Engelthal. 1725. (Vergl. Nr. 87 Anmerkung). Nahe dem Stein Nr. 90 im Walde 
a,b unweit des Feldes vom Oppelshäuser Hofan der Gemarkungsgrenze Altenstadt—Oppelshäuser Hof. Gegen Altenstadt 

Doppeladler; vergl. Nr. 90. Gegen den Hof Wappen des Klosters Engelthal. Roter Sandstein: 29 x 221, x 57 cm. 
93 Burggrafschaft Kaichen — Stammheim. 1709. An der Gemarkungsgrenze Altenstadt— Stammheim am Waldrand 
a,b nahe Landstraße Altenstadt nach Stammheim auf der Höhe, wo auch Straße nach Rodenbach abzweigt. Vergl. 

Nr. 9ra, b und 94. Stammheim gehörte eigentlich zur Ganerbschaft Staden, war aber 1662 bei einer Vierteilung 
zu Burg Friedberg gekommen. Roter Sandstein, stark verwittert: 32x21x64 cm. 

94 Grafschaft Hanau — Ganerbschaft Staden. 1781. An der Gemarkungsgrenze und alter Landesgrenze vom Erbstädter 
a,b Domanialwald gegen heutige Gemarkung Stammheim (Kuhmark). Ersterer gehörte zur Grafschaft Hanau, die seit 

1736 Hessen-Kassel besaß, daher Hessischer Löwe und H C= Hessen-Cassel. Der heute zur Gemarkung Stamm- 
heim geschlagene Wald (Kuhmark) gehörte zur Ganerbschaft Staden, an welcher seit 1729 beteiligt waren: Isen- 
burg-Büdingen mit '*/s:, Burg Friedberg mit '?/s-, Löw von Steinfurth mit ?*/s». Daher die drei Wappen. GS = 
Ganerbschaft Staden. Roter Sandstein: 27% x 19 x 52 cm. 

95 Kloster Engelthal — Ganerbschaft Staden. 1781. (Vergl. Nr. 87, Anm.). Dreimärker zwischen Erbstädter Gemeinde- 
a,b wald und Engelthaler Wald, wo diese mit dem Südende der Stammheimer Gemarkung zusammenstoßen. Gegen 

Erbstadt ist Hessischer Löwe (wie Nr. 96a), gegen Stammheim die drei Wappen der Ganerbschaft Staden, gegen 
Engelthal Wappen des Klosters. Roter Sandstein; jede Seite 24—29 cm breit. Höhe 40 cm. 

96 Ganerbschaft Staden — Hessen-Hanau. 1781. Eine Anzahl Grenzsteine zwischen den Steinen Nr. 94 u ine zwischen Steine 94 un 
a,b Ganerbschaft Staden. HC = Hessen-Cassel*). Roter Sandstein: 23 x 17 %x37 cm. 

do G 2 (28 yJ. Wo 

97 Kloster Engelthal — Bönstadt (isenburgisch). 1714. An der Ostecke des Erbstädter Gemeindewaldes, wo der Bön- 
städter und Engelthaler Wald aufstoßen. CE = Kloster Engelthal. Rückseite hat nur ein B — Bönstadt. Erbstadt 
ist nicht vertreten, doch scheint hier ein Dreimärker gestanden zu haben, der zerstört ist. Roter Sandstein: 25x 
23x33 cm. 

98 Kloster Engelthal — Bönstadt — Eichen. 1725. Alter Dreimärker von 1725, der an der Stelle steht, wo die Gemar- 
kungen Bönstadt, Eichen und Kloster Engelthal zusammenstoßen. Zeigt gegen Engelthal schönes Klosterwappen. 
Die andern Seiten sind abgeschliffen (nach 1866) und zeigen gegen Eichen ein KP — Königreich Preußen, gegen 
Bönstadt GH = Großherzogtum Hessen. Roter Sandstein, dreikantig, jede Seite 26 cm breit, Höhe 35 cm. 
Eichen gehörte zu Hessen-Hanau. Bönstadt war isenburgisch. Betr. Engelthal vergl. Anmerkung Tafel 10. 

*%) Nach dem Tode des letzten Grafen von Hanau 1736 erbte Hessen-Kassel einen Teil der Grafschaft mit der Stadt Hanau als Hauptort, 
blieb aber bis 1816 vollständig getrennt mit eigener Verwaltung. Es kam aber nach 1736 die Bezeichnung Hessen-Hanau auf, weshalb die 
Grenzsteine fast immer HH zeigen.
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zvToÍel 12 TANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen)
99 rur-UAnz-@aÍshoÍt Stolberg. r7o4. kndes-Greozsæin inV¿lde recbts d€r kndstraß€ ron Heegheim oach

o, b Nieder-Moc[sadt, wo der Glaubcrgcr Gemeindewald an dcn Niedcr-Mocks6dter Wald angrcnzt, n¡he dcm He€-
beimcr Feld. Gegco Nieder-Mocbtadt ist das Kr¡¡nainzcr Rad, gcgarGlaubcrg das StolbergcrVappar (altcs Epp-
steiner Wappeo). Roter Sa¡d¡tein: 3oxt7 x85 on. In dcr Grenzlinie stehen noch mehrerc Ilappensteine i¡ ver-
schiedener Àrsführung dcr Vappco.

1æ lyie ooriger Stzht, r7o4. Die Buchsaben an oberen RaDd Heuten: Ludwíg Chrbtien, Graf zu Solberg-Credern.
o, b Rotcr Saodstei¡: 27 xts x45 cm. (Ar¡f dcm Stcine ist G unde¡¡tlich und fü¡ B gelesen.)

l0l lVic oorþer Stak, qo4. RÍickseite Kurnainzer Wappen. Roter Sa¡dstein 2 32xr1 x jo qn.

lO2 Hessa-Damstadt 
-@afsch$t Stnlberg.I¿ndes- und Gcmarkungsgreozstein an der Gemarkungsgrenze von Daue¡n-

o, b hcim-Ransødt nahc der l¡ndsuaße zwischcn beiden Orten. Gegcn Dauernheim ist der Hæsische Löwe, gegen
Ransadt das Stolberger Wappcn. Roter Sandstei¡i 32xzr xz¡ cm.

103 GraÍsclaft Stolberg - Gancínscløft Effoklerbach. r75r. Im Walde (Steinknone), wo die Gemarkuogcn Ranstadt r¡nd
Effolderbach zusammenstoßcn, stchen zahl¡eiche Steine. Sie zeigen gegen Ranstadt das $ãflichstolbcrgische Vappen.
Die Rüc*seite bat GE : Gemci¡sch¡ft Effolderbach. Dieser Ort war dreiherrisch und gcneinschaftlich Hanau,
Stolberg und Isenburg. Rotcr Sa¡dsæin: z6xz4x52 cm.

l0l Grutschaft Stolberg-Gencinscløft Efiotfurbøh, r75r. Auf dem Bieberberge an der Gcmarkungsgrenze Ranstadt-
Effolde¡bach ao Valdrande. Wcnige Sch¡itte davon lår¡ft die Ransadter Gcmarkung (Wald) spitz aus. Rückscite
GE vergl. Nr. ro3. Gelbliche¡ Sandstein: 29x2S x58 cm.

105 Hessen-Darnstadt - Grofschaft Stolberg. 1744. Landcs-Grenzstein mitten auf der BrÍicke über die Nidda diút bei
Daucrnbcim. Hier grena dic Rros6dter Gcmarkung an. Gegen Dauernheim der Hessische Ltiwe. Rücüseite des
Steincs zeigt Wappeoschild doch ist Inhalt wegen völliger Vemitterung unkenntlicl¡ (iedenfalls Stolberger Vappen).
Yon 1744. Grauer Sandstein: 37 x24x52 crn. Eingcmauerr im Brückengelãnder.

106 Hessat-Domstadt-Grafschaft Staberg. r7r7. Landæ- und Gemarkungs-Grenzstein zwisc.hcn Ranstadt und Bell-
o, b muth auf dcm Bieberberge. Gcgcn Bcllmuth ist der Hessische L,öwe, gegenRansadt das Stolberger Vappen. Roter

Sandstci¡: 37yzx2r x58 cm.

lO7 Herzogttm Nøssøu-Øofhcrzogtwtt Hessen. I¡ndes- und Gemarkunç-Grenzstei¡ zwischen Reichelsheim r¡nd
c, b Leidhe*en in dcn Wiescu núc dem Sæg über den Vassergraben. Reicheisheim rna¡ 'ois 1866 nassauisch, ciaher

HN : Herzogtum Næseu. Rüctseite ?Ãi,Sl G H, danrnter L: Großherzogtum Hessen-Leidhecken.Veißcr
Sendsæin : 25 x 2r /2 x zz ø.

zu Tafel 12 LANDES-GRENZSTEINE (Oberhessen) 

99 Kur-Mainz— Grafschaft Stolberg. 1704. Landes-Grenzstein im Walde rechts der Landstraße von Heegheim nach 
a,b Nieder-Mockstadt, wo der Glauberger Gemeindewald an den Nieder-Mockstädter Wald angrenzt, nahe dem Heeg- 

heimer Feld. Gegen Nieder-Mockstadt ist das Kurmainzer Rad, gegen Glauberg das Stolberger Wappen (altes Epp- 
steiner Wappen). Roter Sandstein: 30x 17x85 cm. In der Grenzlinie stehen noch mehrere Wappensteine in ver- 
schiedener Ausführung der Wappen. 

100 Wie voriger Stein. 1704. Die Buchstaben am oberen Rand bedeuten: Ludwig Christian, Graf zu Stolberg-Gedern. 
a,b Roter Sandstein: 27x15 x45 cm. (Auf dem Steine ist G undeutlich und für B gelesen.) 

101 Wie voriger Stein. 1704. Rückseite Kurmainzer Wappen. Roter Sandstein: 32 x15 x50 cm. 

102 Hessen-Darmstadt — Grafschaft Stolberg. Landes- und Gemarkungsgrenzstein an der Gemarkungsgrenze von Dauern- 
a,b heim-Ranstadt nahe der Landstraße zwischen beiden Orten. Gegen Dauernheim ist der Hessische Löwe, gegen 

Ranstadt das Stolberger Wappen. Roter Sandstein: 32 x21 x20 cm. 

103 Grafschaft Stolberg — Gemeinschaft Effolderbach. 1751. Im Walde (Steinknorre), wo die Gemarkungen Ranstadt und 
Effolderbach zusammenstoßen, stehen zahlreiche Steine. Sie zeigen gegen Ranstadt das gräflich Stolbergische Wappen. 
Die Rückseite hat GE = Gemeinschaft Effolderbach. Dieser Ort war dreiherrisch und gemeinschaftlich Hanau, 

Stolberg und Isenburg. Roter Sandstein: 26x24 x 52 cm. 

104 Grafschaft Stolberg — Gemeinschaft Effolderbach. 1751. Auf dem Bieberberge an der Gemarkungsgrenze Ranstadt- 
Effolderbach am Waldrande. Wenige Schritte davon läuft die Ranstadter Gemarkung (Wald) spitz aus. Rückseite 
GE vergl. Nr. 103. Gelblicher Sandstein: 29 x 25 x 58 cm. 

105 Hessen-Darmstadt — Grafschaft Stolberg. 1744. Landes-Grenzstein mitten auf der Brücke über die Nidda dicht bei 
Dauernheim. Hier grenzt die Ranstädter Gemarkung an. Gegen Dauernheim der Hessische Löwe. Rückseite des 
Steines zeigt Wappenschild, doch ist Inhalt wegen völliger Verwitterung unkenntlich, (jedenfalls Stolberger Wappen). 
Von 1744. Grauer Sandstein: 37x24 x52 cm. Eingemauert im Brückengeländer. 

106 Hessen-Darmstadt — Grafschaft Stolberg. 1717. Landes- und Gemarkungs-Grenzstein zwischen Ranstadt und Bell- 
a,b muth auf dem Bieberberge. Gegen Bellmuth ist der Hessische Löwe, gegen Ranstadt das Stolberger Wappen. Roter 

Sandstein: 37% x21x58 cm. 

107 Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. Landes- und Gemarkungs-Grenzstein zwischen Reichelsheim und 
&,b Leidhecken in den Wiesen nahe dem Steg über den Wassergraben. Reicheisheim war bis 1866 nassauisch, daher 

HN = Herzogtum Nassau. Rückseite zeigt GH, darunter L = Großherzogtum Hessen — Leidhecken. Weißer 
Sandstein: 25x21, x22 cm.
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zu Tqfel l3 LANDES-GRENZSTEINE (londgrofschoft Hessen-Homburg)
lO8 baguÍschøÍt Hessen'Honkrg-Herzoghan Nassau-Groflærzoghon Hessan. r8zz. Landes-Grcozstein und

Dreirnårker am Pfahlgraben nördlich dem Bahnhof Saalburg von t8zz. Hier stoßen die Genarkungen Kiþpern,
Vehrheim und Rodheim zusaûrmen. Der dreikantige Stein zeig gegcn Köppern L H : LandgrafJchaft fior"*
gegen Wchrheim H N : Herzognrm Nassau, gegen Rodheim G H : Großhãrzogtum Hessen. Rot und weiß mar-
morierter sandstein. Jede seite 44 cm breit. Ecken abgestumpft. Höhe ca. r m.

109 l^aîdgaÍschaît Hessen. Greozsãule. Um das Gebiet der Landgnfschaft Hessen waren drei Grenzsãule¡ gesetzt; die
o, b eine ¡rischen Oberursel und Homburg an der Landst¡aße (Fig. rogb), d.ie zweite bei Gonzenheim an der I-andstraße

nach Ober-Eschbacb die dritte hinter der Saalburg an der Landsuaße nach Usingen. Die Sãulen sind von rotem
Sandstein, ø, z16É- m hoch. Ein eingelassener Metallschild zeigt den Hessischen Läwcn. Darüber steht: ,r¡.and-grafihum Hessen".

ll0 Crta¡sctn¡t Hanau- Hessen-Honbwg" 1738. I-andes- und Gemarkungs-Grenzstein an der Landstraße von Rodheim
o, b nach Wehrheim, da wo sie im Valdwinkel in die Köpperner Gemaikung eintritt, auch unweit der Landstraße von

KöppernnachFriedberg.GegenRodheimzeigtSteineinHH:Hessen-Ilanau,gegenKöppernHHB:Hessen-
Homburg. Hellgrauer Stein: zz /sxzox3z æ,.*).

111 lyiz oorþet Stein. 1738. Nahe vorigem Stein an der Köppemer Gernarkungsgrenze gegen dic Rodheimer Gemar-
o, b kung. Hier durcbscbneidet ein schmaler I-andstreifen ¿õi Roaneimer GenÃrlung dL î<opp"ro", Gemarkung, so

daß das Köpperner Feld Töngesrod abgetrennt wird. Grauer Stein: z7 xt|x37 cn. Ve.gl. Nr. lza.
Itl 

1u,* oorooríger Stein 
_Lanles-_und Gemarkungs-Gre¡zstein an der Landstraße von Szulberg nach Holzhausen. Gegeno,b Holzbausen stehtHHA: Hessen-Hanau,g"g"o SeulbergHHO: Hessen-Hornburt. Dæ Dreieck dzutetan,

daß der Stein zugleich ein trþonometrischer Punkt der hessischen Landesvcrmest*gît (175,5 Höhe). Grauer
Sandstein : z6 /2 x zo y2 x 40 @.

113 Hazognm Nassøu-I^ødgrafscløft Hess¿n. ¡822. Landes-Grenzsrein hinter der Saalburg an der Landstraße Hom-
o, b burg-Usingen nahe bei der Grenzsâule. H N : Herzogtum Nassau zeigt geger die Weh¡heimer Gemarkung. L H

zeigtgega Homburg. Rötlichgrauer Sandstein: 35x2lyzxtoo c¡r. An Schmalseite steht r8zz. Zahl¡eiche Steine
der Grenze entlang.

ll1 t^atøgtøÍschnÍt Hessan- Herzogtwn Nassau-Groptøzogtum Hessan, 1832. Landes-Grenzstein u¡d Dreimärter im
Fcl¡le w¡ ¿lia l?o-o-L.'-¿a ¡?^---L-:- D^--^-L-:- ---i ^r- - F ' r¿ t'3-, -v È! vvr¿tí¡('r¿¡¡gsi¡ -úûrrzc¡¡¡¡c¡¡¡ì, ilommerSnelm Unú Uþet-.Esch'oach zuSammenStOßen. Die Seite gegen
Gonzenheim hat L H' danrnter G die Seite gegen Bommersheim zeþ H N : Herzogum Nassau, ¿a¡unrcr B,
die dritte Seite hat G H : Großherzogtum Hessen, darunter o n : obcr-Eschbach. Dieikantiger Stein von hell-
grauem Sandstein, Ecken abgestumpft. Auf Oberflãche die tahresz^ht ß32. leúe Seite 3o_3 r cn breiç Höhe 7o cm.

I 
"""h 

a.- T"t des lctzte¡ Grafcn von Hâ¡ru 1736 La¡¡ Hcese!-Ksssel in de! Bcgi¡z de¡ Grafschaft, Dicsc blicb bis ¡g¡6 fir¡ sich mit
cigcocr Vcrwaltung. E¡ tam abcr ¡ach 1736 dic Bøcichrtrtng Hesscn-Hoøt auf.

108 

109 

a,b 

110 

a,b 

111 

a,b 

112 

a,b 

113 

a,b 
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zu Tafel 13 LANDES-GREN ZSTEINE (Landgrafschaft Hessen-Homburg) 
Landgrafschaft Hessen - Homburg — Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. 1822. Landes-Grenzstein und 
Dreimärker am Pfahlgraben nördlich dem Bahnhof Saalburg von 1822. Hier stoßen die Gemarkungen Köppern, 
Wehrheim und Rodheim zusammen. Der dreikantige Stein zeigt gegen Köppern LH = Landgrafschaft Hessen, 
gegen Wehrheim HN = Herzogtum Nassau, gegen Rodheim GH = Großherzogtum Hessen. Rot und weiß mar- 
morierter Sandstein. Jede Seite 44 cm breit. Ecken abgestumpft. Höhe ca. ı m. 

Landgrafschaft Hessen. Grenzsäule. Um das Gebiet der Landgrafschaft Hessen waren drei Grenzsäulen gesetzt; die 
eine zwischen Oberursel und Homburg an der Landstraße (Fig. 109b), die zweite bei Gonzenheim an der Landstraße 
nach Ober-Eschbach, die dritte hinter der Saalburg an der Landstraße nach Usingen. Die Säulen sind von rotem 
Sandstein, ca. 2,60 m hoch. Ein eingelassener Metallschild zeigt den Hessischen Löwen. Darüber steht: „Land- 
grafthum Hessen“. 

Grafschaft Hanau — Hessen-Homburg. 1738. Landes- und Gemarkungs-Grenzstein an der Landstraße von Rodheim 
nach Wehrheim, da wo sie im Waldwinkel in die Köpperner Gemarkung eintritt, auch unweit der Landstraße von 
Köppern nach Friedberg. Gegen Rodheim zeigt Stein ein HH — Hessen-Hanau, gegen Köppern HH B = Hessen- 
Homburg. Hellgrauer Stein: 22% x 20x32 cm*). 

Wie voriger Stein. 1738. Nahe vorigem Stein an der Köpperner Gemarkungsgrenze gegen die Rodheimer Gemar- 
kung. Hier durchschneidet ein schmaler Landstreifen der Rodheimer Gemarkung die Köpperner Gemarkung, so 
daß das Köpperner Feld Töngesrod abgetrennt wird. Grauer Stein: 27x18x37 cm. Vergl. Nr. 124. 

Wie vorvoriger Stein. Landes- und Gemarkungs-Grenzstein an der Landstraße von Seulberg nach Holzhausen. Gegen 
Holzhausen steht HH A = Hessen-Hanau, gegen Seulberg HHO = Hessen-Homburg. Das Dreieck deutet an, 
daß der Stein zugleich ein trigonometrischer Punkt der hessischen Landesvermessung ist (175,5 Höhe). Grauer 
Sandstein: 26% x20%x4o cm. 

Herzogtum Nassau — Landgrafschaft Hessen. 1822. Landes-Grenzstein hinter der Saalburg an der Landstraße Hom- 
burg-Usingen nahe bei der Grenzsäule. HN — Herzogtum Nassau zeigt gegen die Wehrheimer Gemarkung. LH 
zeigt gegen Homburg. Rötlichgrauer Sandstein: 35 x25 % x100 cm. An Schmalseite steht 1822. Zahlreiche Steine 
der Grenze entlang. 

Landgrafschaft Hessen — Herzogtum Nassau — Großherzogtum Hessen. 1832. Landes-Grenzstein und Dreimärker im 
Felde, wo die Gemarkungen Gonzenheim, Bommersheim und Ober-Eschbach zusammenstoßen. Die Seite gegen 
Gonzenheim hat LH, darunter G, die Seite gegen Bommersheim zeigt HN — Herzogtum Nassau, darunter B, 
die dritte Seite hat GH — Großherzogtum Hessen, darunter OE = Ober-Eschbach. Dreikantiger Stein von hell- 
grauem Sandstein, Ecken abgestumpft. Auf Oberfläche die Jahreszahl 1832. Jede Seite 30—31 cm breit, Höhe 70 cm. 

*) Nach dem Tode des letzten Grafen von Hanau 1736 kam Hessen-Kassel in den Besitz der Grafschaft. Diese blieb bis 1816 für sich mit 
eigener Verwaltung. Es kam aber nach 1736 die Bezeichnung Hessen-Hanau auf,
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zv ToÍel 14 TANDES-GRENZSTETNE
l)5 &oghazogtto,t H\sat- Ktinisreich Preafat.viermãrker in der Hohen Mark im Tarm¡¡s zmiscbei¡ weißcr M¡ucro'b'c und dcn aken vi-Tå:lcr 

-0{t: ,ttz). úcr stoßcn a¡sammen: ¡. Masse¡hcimcr wald (Großhcrzogû¡m Hæscn),z' P¡aunheimer wald (Königreich Prarßcn), 3. Frankñrter sradrwel4 4. staaawald. di"*n rg66 geseet. Dievicrte seitc (staatswald) ist lær. Grarcr saodstein: z5 cm in qr¡a¿nç 3z cm hoch.
116 nr-uøAz-Pcìchsstadt Frlnhfu,rt. 1795. Landes- und Gcnarhmgs-Grenzsteinzrrisc.hcnweißki¡cbc¡rmdNieder-

1ryel ag Feldweger der vom Bahnhof Veißkirchcn n¿ch dem Niederrisele¡ Feld zieht. weißlirchcn war turmainziscbo
daber das Kurmainzer sflappen. Rüclseite zeigt den Franlû[ter Adler, denn Niedcrursel wa¡ balb frantñ¡rtisch. Artreiner Sch-qlseite steht 1795. Grauer Stein: 3r x2ox42 crn.

11.7 t^ønagraÍscltoft Hessn-Grcphazogtwtt Hessen-Kwfíbstmtum Hessen-Rei¿ltsstadt Fran$ut, rgz9. Dieses isto, b, der als Viermãrkcrsæin auf Landtarten und in BÍichÊ; ."gdìih",. St"io in de¡ hohen Ma¡k zwischen den pfahl-crde grabcn r¡nd der Kanonen¡traßc. Hier soßen obþ Staatco-** r¡nd zwar Kurhesscn mit dcn prau¡heimer
SfeH, La¡dgrafschaft Hessen mit Domainen-Vald (: D Ð, Großherzognrm Hcsscn mit Nieder-Eschbacher Wald(: NE), Reichssadt F-rySî (: Ð mit den \[àHern der zu Frankñ¡n gehörigcn Dörfer Dortelweil, Niedcr-crleobacb Bonames \nÃ yzNiederunel. Kune treisn¡nde Sûtk, 4zy, cm im Dr¡¡cbmesser, vom sockel ao 45 cm
hoc'ho von grau€m Sandstein. Ar¡f der abgeplatteæn obcrfläche airnor"n 1829. D¡rch st i"n" ist die Richtrmg
der vier Grenzlinica gptcnnzeic¡ner (Fþ. r-t7e).

118 sotns-n¡*neím-@Sscløft Hatøu'solms. \77g. ILn der Gemarlungsgrenze zwischco Nicdenrsel r¡nd prar¡¡-
heim stchcn zahlrei¡hc hoh: 

-steiûe 
vor- r77g, Das balbe Dorf rmd ¿ie ñalue ceoarruog v;iñi"¿*rrra (: N Ðgehörten dcm Grafm von Solms-Rädelheim (: S). Die Riickseite der Steine z¡igt áîí: praunheim. Dieses wargemeinscbaftlich und ungeteilt der Grafscbait lta¡rau und dem G¡afen von soläs-Riitelhcim. ff;t. s,.l* N"t39, r4t), Veiße Sandstci¡e. 29x2r x jo cm.

119 etoPhangt'o" Hessan - Reíckstadt Franhfirt. ß27. tnder Gemaúunçgrenze znischen Rtidelheim u¡d Fraolñ¡rto, b (Römcrhof) nahc der Nidda, wo auch in der Nãhe fu c"-*-j cion"i. anstößt. Rtidelheim wa¡ von 18o6-{6
hessen{armstâdtisch, daher de¡ Hæsische räwe in n¡nder scnJue. Gegen Fnolûut dcr Adlcr. Ar¡f Schnatscite
1827. Grauer Stein: 35 x23x4o crn.

120 rcr-*ta¡nz-Rehhdreíe NtterschaÍt Canto¡t Mitt¿Iilpin. r79o. EineAnzahlGrenzsteine r¡m einwãldchc¡¡zwiscbcn
O. b CfOnbers- Cronth¡l rrná M¡nm¡lchain -*^--. lri¡-^L--ri -r^- r'-.r---r-s- ¡iffiffir Ë,çi¡ö¡¡¡¡i irr¡'-i¡¡¡c¡¡wa¡q o(ler ¡lÃr¡nschwaici. Die Steine Zf,ligø <iaS VappeO VOnKur-Maina dan¡ntcr im Schilde einco lliwen, von einèm Schrãgbalken belegt. Letaerer finãa sich i- w"pp.

{er Rcichsbrug Fricdberg und der mittel¡heiniscben neicns¡ttersãun. Diese wird hier als Bcsitzer unter kurmeinzcr
Obcrboheit in Betracht komneo. Grarrc Sæíne: z7/2xt8y2x52 m.. Auf Schmalseite ryg¡'.

l2l lafldgrcîschaÍt Hessøt-Herzoghmt Nassau.Dreimãrker im Felde zwischen oben¡rsel und Homburg (im Ftemig),
It--d" fPa¡tung:n -oberursel, 

Homb'urg und Bommersheim asamme¡rstoßen. Die Scite gegen Homburg zeigtL H : Landg¡afschaft Hessen, d¿runter St H- : Sadt Hombrug. Gegen obcn¡rsel stent-ù N, darunter o U,gegen Bommersheim H N, danrnter B. Drcikantiger grauer Sandsteii, tu'ik bo"hadigt, a" iat 
" 

zg, 3z und.35 cmbrcit, Höhe 37 cû.
122 tandsraÍschaÍt Hessen - Kuhessen An der Gemarkung¡sgrenzæ zwischen Köppern und Holzbausen nahe der Tannen-
o, b müble und am spießwald. Ge_gen Köppern steht H rl : uot*-Hombrul. r : Koppei, Holzh¡usen nar vo¡r18o3-16 kurhessisch, daher K H. Meh¡ere Steine am Spießwaldrand. Rotcr sanastein i z5 x rg x 4o cm.
123 Hessen'Dømstadt - Iûn-Møínz. t7zz. Itnder Landstraße ve¡ Fhthntteu nach schloßbom ao der Gemarkungsgrenze
o, b beider Oræ. Die Seiæ gegea Scbloßborn zßigt das Mainzer Rad darunter S B M : Scbloßborner lVterk. Rüclseiteh¡t H D : Hessen-Da¡msedt. Di€ses scheint damal, den Waid zwischen Ehlbalten *a fpp.on"i" besessen zubabcn. Vergl. Nassor¡ia r9o8 Seite 84 und Alt-Næsau r9r4 Scite 48. Grauer Sandstein: z7 ,Zi 4a ø.
121 erofhazogtun Hessen-Iandgafschaft Hesse¡t.|1 do Gemarhmgsgrenze Köppem-Rodheim am Töngesrod naheo,b der La¡¡dstraßevon Köppern nach Fiiedberg. GH: Großherzoiãrn Hessen. R: Rodheim¡ HH: Hesscn-Homburg K : Kö,ppern. Mehrcre steine. Grauer sandstein: zzíßyzx2g Ø,.vergr. Nr. rrr.

zu Tafel 14 LANDES-GRENZSTEINE 
115 Großherzogtum Hessen — Königreich Preußen. Viermärker in der Hohen Mark im Taunus zwischen Weißer Mauer a,b,c und dem alten Viermärker (Nr. 117). Hier stoßen zusammen: ı. Massenheimer Wald (Großherzogtum Hessen), 2. Praunheimer Wald (Königreich Preußen), 3. Frankfurter Stadtwald, 4. Staatswald. Ist nach 1866 gesetzt. Die vierte Seite (Staatswald) ist leer. Grauer Sandstein: 25 cm im Quadrat, 32 cm hoch. 
116 Kur-Mainz — Reichsstadt Frankfurt. 1795. Landes- und Gemarkungs-Grenzstein zwischen Weißkirchen und Nieder- 

ursel am Feldwege, der vom Bahnhof Weißkirchen nach dem Niederurseler Feld zieht. Weißkirchen war kurmainzisch, 
daher das Kurmainzer Wappen. Rückseite zeigt den Frankfurter Adler, denn Niederursel war halb frankfurtisch. Auf einer Schmalseite steht 1795. Grauer Stein: 31x20x42 cm. 

117 Landgrafschaft Hessen — Großherzogtum Hessen — Kurfürstentum Hessen — Reichsstadt Frankfurt. 1829. Dieses ist 
a, b, der als Viermärkerstein auf Landkarten und in Büchern angeführte Stein in der hohen Mark zwischen dem Pfahl- c,d,e graben und der Kanonenstraße. Hier stoßen obige Staaten zusammen und zwar Kurhessen mit dem Praunheimer Wald, Landgrafschaft Hessen mit Domainen-Wald (= DW), Großherzogtum Hessen mit Nieder-Eschbacher Wald (= NE), Reichsstadt Frankfurt (= F) mit den Wäldern der zu Frankfurt gehörigen Dörfer Dortelweil, Nieder- 

erlenbach, Bonames und 1, Niederursel. Kurze kreisrunde Säule, 42% cm im Durchmesser, vom Sockel an 45 cm 
hoch, von grauem Sandstein. Auf der abgeplatteten Oberfläche ist Jahreszahl 1829. Durch Striche ist die Richtung 
der vier Grenzlinien gekennzeichnet (Fig. 117e). 

118 Solms-Rödelheim — Grafschaft Hanau-Solms. 1779. An der Gemarkungsgrenze zwischen Niederursel und Praun- 
heim stehen zahlreiche hohe Steine von 1779. Das halbe Dorf und die halbe Gemarkung von Niederursel (=NU) 
gehörten dem Grafen von Solms-Rödelheim (= $). Die Rückseite der Steine zeigt ein P = Praunheim. Dieses war 
gemeinschaftlich und ungeteilt der Grafschaft Hanau und dem Grafen von Solms-Rödelheim. (Vergl. Steine Nr. 
139, 141). Weiße Sandsteine: 29x 21x50 cm. 

119 Großherzogtum Hessen — Reichsstadt Frankfurt. 1827. An der Gemarkungsgrenze zwischen Rödelheim und Frankfurt a, b (Römerhof) nahe der Nidda, wo auch in der Nähe die Gemarkung Griesheim anstößt. Rödelheim war von 1806-66 hessen-darmstädtisch, daher der Hessische Löwe in runder Scheibe, Gegen Frankfurt der Adler. Auf Schmalseite 1827. Grauer Stein: 35 x23 x4o cm. 

120 Kur-Mainz — Reichsfreie Ritterschaft Canton Mittelrhein. 1790. Eine Anzahl Grenzsteine um ein Wäldchen zwischen a,b Cronberg, Cronthal und Mammolshain, genannt Münchwald oder Münschwald. Die Steine zeigen das Wappen von 
Kur-Mainz, darunter im Schilde einen Löwen, von einem Schrägbalken belegt. Letzterer findet sich im Wappen 
der Reichsburg Friedberg und der mittelrheinischen Reichsritterschaft. Diese wird hier als Besitzer unter kurmainzer Oberhoheit in Betracht kommen. Graue Steine: 27%x18%x52 cm. Auf Schmalseite 1790. 

121 Landgrafschaft Hessen — Herzogtum Nassau. Dreimärker im Felde zwischen Oberursel und Homburg (im Flemig), 
wo die Gemarkungen Oberursel, Homburg und Bommersheim zusammenstoßen. Die Seite gegen Homburg zeigt 
LH = Landgrafschaft Hessen, darunter StH — Stadt Homburg. Gegen Oberursel steht HN, darunter O U, 
gegen Bommersheim H N, darunter B. Dreikantiger grauer Sandstein, stark beschädigt, die Seiten 28, 32 und 35 cm 
breit, Höhe 37 cm. 

122 Landgrafschaft Hessen — Kurhessen. An der Gemarkungsgrenze zwischen Köppern und Holzhausen nahe der Tannen- a,b mühle und am Spießwald. Gegen Köppern steht HH — Hessen-Homburg. K = Köppern, Holzhausen war von 1803—16 kurhessisch, daher KH. Mehrere Steine am Spießwaldrand. Roter Sandstein: 25 x18 x40 cm. 
123 Hessen-Darmstadt — Kur-Mainz. 1722. An der Landstraße von Ehlhalten nach Schloßborn an der Gemarkungsgrenze a, b beider Orte. Die Seite gegen Schloßborn zeigt das Mainzer Rad, darunter SBM = Schloßborner Mark. Rückseite hat HD = Hessen-Darmstadt. Dieses scheint damals den Wald zwischen Ehlhalten und Eppenhain besessen zu 

haben. Vergl. Nassovia 1908 Seite 84 und Alt-Nassau 1914 Seite 48. Grauer Sandstein: 27 x21 x36 cm. 
124 Großherzogtum Hessen — Landgrafschaft Hessen. An der Gemarkungsgrenze Köppern-Rodheim am Töngesrod nahe a,b der Landstraße von Köppern nach Friedberg. GH = Großherzogtum Hessen. R = Rodheim, HH = Hessen- 

Homburg, K = Köppern. Mehrere Steine. Grauer Sandstein: 22 x 18 %x29 cm. Vergl. Nr. ııı.



 



zu Tqfel l5 tANDES-GRENzSTEtNE (Reichssrqdt Frqnkfu*)
125 ne;ctssta¿t Franhfurt - Datßcher Oñ¿n. 1786. An der Gemarkungsgrenze Nieder-Erlenbach-Kloppenheim öften
o, b vorkomneú.zetgtgegen Kloppenheim ein Kreuz in einem Ringe] ã".*t", steht C C, was C:stnerá Ooppenneim

heißt (nicht Commende). Der ort gehörte dem Deutschen orden und kam r8o9 an Hessen. Rtickseite åigt den
Frankfurrcr Adler, da Nieder-Erlenbach fra¡kfurtisch war (bis 1866). An Schmalseite: 1786. Grauer Sandstein:
33 x r8 x46 cm.

126 ne;cnssøat Franhfirt - Deutsch¿r Or&n. 1786. Steht an der Gcmarkungsgrenze Nieder-Erlenbach-Kloppenheim
o,b,c anr Schäferkippel und den 2¡¡rsi Kast¡nienbáumen. Öfters vorkommend und als sogenannter Läufer zwischen obigen

Steinen stehend. Gegen Nieder-Erlenbach steht F : Frankfi¡rtr gegeo Kloppedeim C C und Kreuz; vergl. obin.' Graue Sandsteine: z6/2xt7 x30 cm.

127 ne¡clustadt Frankftrt - Geneinsctøft Hesen-Hatuu-Kur-Mainz. 1785. Schöne große Landesgrenzsteine an der Ge-
o. b markungsgrenze Vilbel-Dortclweil an der Landstraße von Vilbel nach ponelweil und auf ãer Höhe im Feld je

ein Stein. Dortelweil war frankfurtiscl¡ daher der Frankfurter Adlcr. Das eingeriøte Dreieck am Kopf des Adlers
deutet darauf hin, doß der eine Stein ein trigonometrischer Punkt der hessischen Landesvermess,,rg ist. Gegen
Vilbel zeþ Stein aüei Vappen, das von Hessen-Ha¡au und das von Kurrrainz, da Vilbel zweiherrisch war. An
Sch¡ralseite: 1785. Grauer Sandstein: 5tx2gxg4 cm.

128 nc;znsstadt Frankfint-Geneinschaft Hessat-Hanat*Kur-Maínz. 1785. An der Vilbel-Dortelweiler und an der
Vilbcl-Nieder-Erlenbacher Gemarkuogsgrenze mehrfach. Zagt gegen Dortelweil und Nieder-Erlenbach ein
F - Frykñrt; gegen Vilbel steht K M H H : Kurrrainz-Hesseo-ttaoau. Auf Schmalseire steht 1785. Grau-
rötlicher Sandstein: 3o xz8 x3o cm.

129 po¡cnssø¿t Franhfurt4rafscluft Hanau, 1786. Dreimärker an der Nordostecke des Frankfurter Friedhofes. Hier
stießen einst die Gemarkungen Frankfurt, Bornheim und Eckenheim ansartmen. Gegen Fnnkfun und Bornheim
zeigt der dreikantige Stein den Frankfi¡rter Adler, gegen Eckenheim das gräflich haiauische Wappen. Vurde am
17. Iuni 1786 geseøt. Grauer Stein von dreieckiger Form, jede Seite ca. z9 cm breit, Höhe ca.5o cm. S-ark beschädigt.

l3O ne;ctustaat Frankfint - Deußcher Otlcn. 1786. Im Felde an der Stelle, wo die Gemarkungen Kloppcnheim, Nieder-
o, b Erlenbach und Dortelweil zusamnenstoßen, steht dieser Dreimårker*). Hat auf zwei Seiteo den Frankfurter Adler

rùd gegen Kloppenheim ein K¡euz im Ringe. Steckt tief in der Erde. Grauer dreikantiger Sandstein, dic Ecken
abgestumpft, jede Seite 35 cm breit. Die Frankñ¡rter Dörfer ka¡ren am 3. September lgæ ^ Hessen.

t ôl

'J' l<etchsstodt Franhfurt-Fíhstentun Isenhng. Ein in der Luft hãngender Landesgrenzstei¡! Er befindet sich im
BrÍickenbogen an dem überbrückten Grenzgraben zwischen Obenaã und Offenbach (dem Rädergraben). Der pfeil

i1 der lllitte zergt auf die Grenzlinie im Graben. Gegen Ofenbach steht das Füntiich Isenburgcr Vappen. Der
Hetzschild mit Ltiwen ist Vappen der Linie Isenburg-Büdingen. Gegen Obenad beñndet sich der Fra¡kfurter Adler.
Roter Sa¡rdstein, uoten 46 cn breit, obên 56 cm breit. Höhe 4z cm.

r) Auch an de¡ Stelle irn Feld, wo die Gem. Vilbel, Dortclweil uod Nieder-Erlenbach zusammcnstoße¡ (auf der Schanze), stcht ein Drei-
mårker, der aber ganz in dc¡ Erde steckc Er zcigt aufzwei Sciten dco Fraûkfurter Adlcr, gegeo Vilbet abe¡ die beiden Vappen, wie bei
Sæin Nr. rz7.

zu Tafel 15 LANDES-GRENZSTEINE (Reichsstadt Frankfurt) 
125 Reichsstadt Frankfurt — Deutscher Orden. 1786. An der Gemarkungsgrenze Nieder-Erlenbach—Kloppenheim öfters 
a,b vorkommend. Zeigt gegen Kloppenheim ein Kreuz in einem Ringe, darunter steht C C, was Castnerei Cloppenheim 

heißt (nicht Commende). Der Ort gehörte dem Deutschen Orden und kam 1809 an Hessen. Rückseite zeigt den 
Frankfurter Adler, da Nieder-Erlenbach frankfurtisch war (bis 1866). An Schmalseite: 1786. Grauer Sandstein: 
33 x18x46 cm. 

126 Reichsstadt Frankfurt — Deutscher Orden. 1786. Steht an der Gemarkungsgrenze Nieder-Erlenbach—Kloppenheim 
a,b,c am Schäferkippel und den zwei Kastanienbäumen. Öfters vorkommend und als sogenannter Läufer zwischen obigen 

Steinen stehend. Gegen Nieder-Erlenbach steht F = Frankfurt, gegen Kloppenheim C C und Kreuz; vergl. oben. 
Graue Sandsteine: 26% x17x30o cm. 

127 Reichsstadt Frankfurt — Gemeinschaft Hessen-Hanau—Kur-Mainz. 1785. Schöne große Landesgrenzsteine an der Ge- 
a, b markungsgrenze Vilbel—Dortelweil an der Landstraße von Vilbel nach Dortelweil und auf der Höhe im Feld je 

ein Stein. Dortelweil war frankfurtisch, daher der Frankfurter Adler. Das eingeritzte Dreieck am Kopf des Adlers 
deutet darauf hin, daß der eine Stein ein trigonometrischer Punkt der hessischen Landesvermessung ist. Gegen 
Vilbel zeigt Stein zwei Wappen, das von Hessen-Hanau und das von Kurmainz, da Vilbel zweiherrisch war. An 
Schmalseite: 1785. Grauer Sandstein: 51 x29x84 cm. 

128 Reichsstadt Frankfurt — Gemeinschaft Hessen-Hanau—Kur-Mainz. 1785. An der Vilbel—Dortelweiler und an der 
Vilbel—Nieder-Erlenbacher Gemarkungsgrenze mehrfach. Zeigt gegen Dortelweil und Nieder-Erlenbach ein 
F = Frankfurt; gegen Vilbel steht KMHH — Kurmainz—Hessen-Hanau. Auf Schmalseite steht 1785. Grau- 
rötlicher Sandstein: 30x28 x30 cm. 

129 Reichsstadt Frankfurt—Grafschaft Hanau. 1786. Dreimärker an der Nordostecke des Frankfurter Friedhofes. Hier 
stießen einst die Gemarkungen Frankfurt, Bornheim und Eckenheim zusammen. Gegen Frankfurt und Bornheim 
zeigt der dreikantige Stein den Frankfurter Adler, gegen Eckenheim das gräflich hanauische Wappen. Wurde am 
17. Juni 1786 gesetzt. Grauer Stein von dreieckiger Form, jede Seite ca. 29 cm breit, Höhe ca. 50 cm. Stark beschädigt. 

130 Reichsstadt Frankfurt — Deutscher Orden. 1786. Im Felde an der Stelle, wo die Gemarkungen Kloppenheim, Nieder- 
a, b Erlenbach und Dortelweil zusammenstoßen, steht dieser Dreimärker*). Hat auf zwei Seiten den Frankfurter Adler 

und gegen Kloppenheim ein Kreuz im Ringe. Steckt tief in der Erde. Grauer dreikantiger Sandstein, die Ecken 
abgestumpft, jede Seite 35 cm breit. Die Frankfurter Dörfer kamen am 3. September 1866 zu Hessen. 

Reichsstadt Frankfurt — Fürstentum Isenburg. Ein in der Luft hängender Landesgrenzstein! Er befindet sich im 
Brückenbogen an dem überbrückten Grenzgraben zwischen Oberrad und Offenbach (dem Rödergraben). Der Pfeil 
in der Mitte zeigt auf die Grenzlinie im Graben. Gegen Offenbach steht das Fürstlich Isenburger Wappen. Der 
Herzschild mit Löwen ist Wappen der Linie Isenburg-Büdingen. Gegen Oberrad befindet sich der Frankfurter Adler. 
Roter Sandstein, unten 46 cm breit, oben 56 cm breit. Höhe 42 cm. 

*) Auch an der Stelle im Feld, wo die Gem. Vilbel, Dortelweil und Nieder-Erlenbach zusammenstoßen (auf der Schanze), steht ein Drei- 
märker, der aber ganz in der Erde steckt. Er zeigt auf zwei Seiten den Frankfurter Adler, gegen Vilbel aber die beiden Wappen, wie bei 
Stein Nr. 127.
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zu Tqfel ló TANDES-GRENZSTEINE (Grqfschofr Honou)
132 Hessn-Harut¿-Reichsstadt Franhfurt. 1785. Zahlreiche Steine an der Frankfurter Sudtgrenze gegen Bocken-
o, b heim, Eckenheim, Pranngesheim, Seckbacbo Fechenheim, welche Orte bis r8o3 zur Grafschaft Hanãu 1: Hessen-

Hanau) gehörten, daher dasHanauiscbeVappen. Gegen Frankfurt den Adler). GraueSteine: zï/2xzr x45 cm.

133 Hessat-Harutt - Rei¿lßstadt Frunhfurt. t779 rnd 1786. 7-ahbache Steine an der Gemarkungsgrenze Eschershe¡m-
o, b Bonames und Bonames-Berkersheim; ferner an der Gemarkungsgretve }lausen-Bockenheim und llausen-

Gnnheim (von t779). H H : Hessen-Hanau. Rückseite F : Frankfurt. Graue Sandstei¡e: z6 xzo x48 und 3o x
22yzx,z (xÃ.

131 Hessat'Hanau - Reichsstadt Frønhfurt - Kur-Maínz. 1786. Dreimärker im Felde nördlich von Bonamesr wo die
o,b,c Gemarkungen Bonames, Kalbach und Nieder-Eschbach zusammenstoße¡ . Zeígt gegenNieder-Eschbach das Hanau-

ische Vappen, gegen Kalbach das Kurrrainzer Rad und gegen den Fra¡kfi¡rter Ort Bo'ames den Adler. Grauer
Stein, dreikantig jede Seite 36-38 cm breit, 6o cm hoch.

735 Hæsat-Hanau-Kur'Mainz. t7tt. An der Gemarkungsgrenze Bad-Nauheim-Obermörlenam\[aldrand(Hoch-
o, b wald Lichteberg)' auch nach der Usinger Straße zu. Bad Nauheim gehörte zur Grafschaft Hanau, daher das io"a,t-

ische Wappen. Obcrmörlet war kurrrainzisch. Grauweißer Sandstein: 24xr7y2x4o cm.

136 HessarHanau- Solms-Räd¿th¿im. r78o. An der Gemarkunçgrenze Nieder-Völlsødt-Rodheim im Felde zwischen
o, b Rabenstein und Streitberg. Auf einer Seite steht S : Solms, darunter N V : Nieder-I?iillstadt. Auf der anderen

Seite ist H H : Hessen-Haoau, dancben R : Rodheim. Da ein Stück des Steines abgesprungen, hát Steinmeø
das eine H in die øveíte 7*ile eingemeißelt. \veißer Sandstein: 26x2ox33 cm.

137 Hessen'Hanau? - Sotms-Nid¿theim. ró98. Nahe dei Stelle im Felde, wo die Gemarkungen Pctterweil, Nieder-Erlen-
o, b bach und Ober-Erlenbach zusammenstoßen. Petterweil war halb solmsisch, halb hessen-homburgisch. 1yie Hanau

hierher kommt, ist uklar. Einige Schritte davoo steht Grenzstein, der auf einer Seite ein F, darunter N E : Frank-
furt' Nieder-Erlenbach haç auf anderer Seite ein O E: Ober-Erlenbach (dem Grafen von Ingelheim zuständig).
Roter Sandsteinz zíyzx2ß xz8 cm.

738 Hessen-Hanau-Graf Jngethcim. (Reichsunmittelbar). ry|r,Im Felde von Ober-Erlenbach bei der Hubschanze,
o, b wo die Gemarkungen Holzbauscn, Rodheim r¡nd Ober-Erlenbach zusammenstoßen. Rodheim gehörte zu Hessen-

lla¡au (: H : H A). ober-Erlenbach war dem Erbherrn Graf v. Ingelheim (: G. ING.). Grauer sandstein:
24x2t x2o cm.

*) (Ìber die um das Stadtgcbict Frânkfurts stattgehabtc Gtenzsteiruetzung vom r5,-zr. tuni 1786 berichtet cingehend dag lrerk: Abdrucù
des zwischen dcr Grafschaft Ha¡¿u und dc¡ Reichsstadt F¡anlfurt errichtcte¡ Hauþt$eîfiags zu gfrtticher Beilegung der Grenz-, fagd-,
Gcleits-, Gt¡ter-Freiheits- und Verlcihungs-Irnrngen ncbst Beilagen betr. Ausstcinung von Koppelhuten zwischen Bornheim-preuagesheim
u¡d Bornhcim-Seckbach, Absteinuag dcr G¡enze zwischcn Donclweil und Gronau, Sctzung eines Geleitsteincs vor der Boctenhcimcr
Varæ usw.
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zu Tafel 16 LANDES-GRENZSTEINE (Grafschaft Hanau) 
Hessen-Hanau — Reichsstadt Frankfurt. 1785. Zahlreiche Steine an der Frankfurter Stadtgrenze gegen Bocken- 
heim, Eckenheim, Preungesheim, Seckbach, Fechenheim, welche Orte bis 1803 zur Grafschaft Hanau (= Hessen- 
Hanau) gehörten, daher das Hanauische Wappen. Gegen Frankfurt den Adler*). Graue Steine: 281, x21x45 cm. 

Hessen-Hanau — Reichsstadt Frankfurt. 1779 und 1786. Zahlreiche Steine an der Gemarkungsgrenze Eschersheim— 
Bonames und Bonames—Berkersheim; ferner an der Gemarkungsgrenze Hausen—Bockenheim und Hausen— 
Ginnheim (von 1779). HH = Hessen-Hanau. Rückseite F = Frankfurt. Graue Sandsteine: 26x20 x48 und 30 x 
22%x52 cm. 

Hessen-Hanau — Reichsstadt Frankfurt — Kur-Mainz. 1786. Dreimärker im Felde nördlich von Bonames, wo die 
Gemarkungen Bonames, Kalbach und Nieder-Eschbach zusammenstoßen. Zeigt gegen Nieder-Eschbach das Hanau- 
ische Wappen, gegen Kalbach das Kurmainzer Rad und gegen den Frankfurter Ort Bonames den Adler. Grauer 
Stein, dreikantig, jede Seite 36—38 cm breit, 60 cm hoch. 

Hessen-Hanau — Kur-Mainz. 1711. An der Gemarkungsgrenze Bad-Nauheim — Obermörlen am Waldrand (Hoch- 
wald Lichteberg), auch nach der Usinger Straße zu. Bad Nauheim gehörte zur Grafschaft Hanau, daher das hanau- 
ische Wappen. Obermörlen war kurmainzisch. Grauweißer Sandstein: 24x17%x4o cm. 

Hessen-Hanau — Solms-Rödelheim. 1780. An der Gemarkungsgrenze Nieder-Wöllstadt—Rodheim im Felde zwischen 
Rabenstein und Streitberg. Auf einer Seite steht S = Solms, darunter NW = Nieder-Wöllstadt. Auf der anderen 
Seite ist HH — Hessen-Hanau, daneben R = Rodheim. Da ein Stück des Steines abgesprungen, hät Steinmetz 
das eine H in die zweite Zeile eingemeißelt. Weißer Sandstein: 26x 20x33 cm. 

Hessen-Hanau? — Solms-Rödelheim. 1698. Nahe der Stelle im Felde, wo die Gemarkungen Petterweil, Nieder-Erlen- 
bach und Ober-Erlenbach zusammenstoßen. Petterweil war halb solmsisch, halb hessen-homburgisch. Wie Hanau 
hierher kommt, ist unklar. Einige Schritte davon steht Grenzstein, der auf einer Seite ein F, darunter NE = Frank- 
furt, Nieder-Erlenbach hat, auf anderer Seite ein O E= Ober-Erlenbach (dem Grafen von Ingelheim zuständig). 
Roter Sandstein: 25%x20x28 cm. 

Hessen-Hanau — Graf Ingelheim. (Reichsunmittelbar). 1771. Im Felde von Ober-Erlenbach bei der Hubschanze, 
wo die Gemarkungen Holzhausen, Rodheim und Ober-Erlenbach zusammenstoßen. Rodheim gehörte zu Hessen- 
Hanau (= H: HA). Ober-Erlenbach war dem Erbherrn Graf v. Ingelheim (= G.ING.). Grauer Sandstein: 
24X21x20 cm. 

*) Über die um das Stadtgebiet Frankfurts stattgehabte Grenzsteinsetzung vom 15.—21. Juni 1786 berichtet eingehend das Werk: Abdruck 
des zwischen der Grafschaft Hanau und der Reichsstadt Frankfurt errichteten Hauptvertrags zu gütlicher Beilegung der Grenz-, Jagd-, 
Geleits-, Güter-Freiheits- und Verleihungs-Irrungen nebst Beilagen betr. Aussteinung von Koppelhuten zwischen Bornheim-Preungesheim 
und Bornheim-Seckbach, Absteinung der Grenze zwischen Dortelweil und Gronau, Setzung eines Geleitsteines vor der Bockenheimer 
Warte usw.
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zu Tofel lT TANDES-GRENZSTEINE (Grofen von Solms)
SõIms-Röil¿lheim-ùafscløft Hanau- Kur-Makz. 1779. Dreimãrker an der Elisabethenstraße (Römerstraßc) a6
Bahnwârterhaus der Homburger Bahn, wo die Ger¡¿rhmgen Eschborn, Rtidelheim und Praunheim zusammenstoßen.
Gegen Rödelheim bef¡det sich Vappen der Grafen von Sol¡ns-Rädelheim, gegen Praunheim, das zwefüerisch war,
ist das Solmser und das Hanauische Vappen, gegen Eschborn zeigt Stein das Kurmainzer Ra{ da Eschborn zu Kur-
mainz gehörte. Das eingemeißelte Dreieck deutet ao, daß hier ein trigonometrischer Punkt der Nassauischenlandes-
vennessr¡ng ist (1853-6o). Grauer Stein, die Seiten 38, 39 und 47 ør.bteit, ca. 45 cm hoch.

SoLms-Röd¿llpim-Grafscløft Hatuu. 1793. An der T7estspiøe des Biegwaldes an einem Graben und nahe der
Bahnstrecke, wo die Gemarkuogen Rödelheim und Bockenheim zusaÍunenstoß en, Zeigt gegen Rödelheim das Sol¡nser
Wappen'gegen Bockenheim das HanauischeVappen. Ein gleicher Stein stand am Rödelheimer Parkrreg nach Hausen
zu. Grauer Sandstein: 3oy2x2r x4j cm. Steckt halb in der Erde. (Maßstab r cm : z mm).

Solms-Rödclh¿im-&afschaft Hanau. 1779. Drdmârker im Felde zwischen Praunheim-Niederursel, wo beide Gc-
markungen a¡saûrmenstoßen. Auf eine¡ Seite gegen Praunheim sieht man wieder wie bei Nr. r39 b die \Pappen der
beiden Landesherren. Niederursel unrrde rTrz mit seiner Gemarkung i¡ wtei Teile geteilt. Der Dreimärker bat
gegen die Frankfurter Hâlfte den Adler, gegen die Solmser Hälfte das Solmser lVappen. Grauer Sandstein, iede
Seite 37-38 cm breit. Ganze Höhe 65 csr.

Solms-Rõd¿lh¿im-Grafscløft Isenburg. 1746. An der Landstraße von Nieder-Wöllstadt nach Ober-Völlstadt.
Nieder-Vôllstadt gehörte zu Solms-Rti'delheim (S : Solrns). Ober-IVöllstadt war isenburgisch (Y : Ysenburg),
muß aber wohl spãter an Kurmainz (Amt Rockenberg)gekommen sein. Grauer Sandstein: z8xz3x53 crri.

Solms'Räd¿llæim-Hessm-Hotttbttrg. r8o3. Am P.etterweiler Gemeinde-I7ald zwischen der Saalburg und Köppern,
an der Vestgrenze südlich der Lochmühle. Petterweil war halb solmsisch und halb zu Hessen-Homburg gehörig.
Rüclseite bat H H (: Hessen-Homburg), darunter F : Friedrichsdorf, da dessen Gemeindewald angrenzt. Veißer
Sandstein: 3ot/zx2,o x52 cm.

Solms-Röd¿lhcim-&afscltaft Hanau. 1793. An der Gemarkuogsgrenze Rödelheim-Bockenheim zahl¡eiche Steine
am Ocbsengraben etc. zwischen Hausen und Biegwald. Gegen Rödelheim S R : Solms-Rödelheim. Rückseite zeigt
gegen Bockenheim H H : Hessen-Hanau. Grauer Saudstein: 33 x24 x 48 cm. An Schmalseite des Grenzsteinsi 1793.

Solms-Röd¿lh¿im-Reichsstadt Frieilberg-Isenburg-lYö¿htersba¿h. Dreimärker im Felde, wo die Gemarkungen
Friedberg, Fauerbach und BnÍchenb¡üçls¡ zus¡mmenstoßen. S F : Sadt Friedberg. S R : Sol¡ms-Rödelheim,
welches Faucrbach besaß. I W : Isenburg-Vãchtenbach, welches Bruchenbrücken innebaue. Dreikantiger weißer
Saodstein, iede Seite 3r-32 car breit, Höhe zo cn. Ecken abgestumpft.
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zu Tafel 17 LANDES-GRENZSTEINE (Grafen von Solms) 

Solms-Rödelheim — Grafschaft Hanau — Kur-Mainz. 1779. Dreimärker an der Elisabethenstraße (Römerstraße) am 
Bahnwärterhaus der Homburger Bahn, wo die Gemarkungen Eschborn, Rödelheim und Praunheim zusammenstoßen. 

Gegen Rödelheim befindet sich Wappen der Grafen von Solms-Rödelheim, gegen Praunheim, das zweiherrisch war, 
ist das Solmser und das Hanauische Wappen, gegen Eschborn zeigt Stein das Kurmainzer Rad, da Eschborn zu Kur- 
mainz gehörte. Das eingemeißelte Dreieck deutet an, daß hier ein trigonometrischer Punkt der Nassauischen Landes- 
vermessung ist (1853—60). Grauer Stein, die Seiten 38, 39 und 47 cm breit, ca. 45 cm hoch. 

Solms-Rödelheim — Grafschaft Hanau. 1793. An der Westspitze des Biegwaldes an einem Graben und nahe der 
Bahnstrecke, wo die Gemarkungen Rödelheim und Bockenheim zusammenstoßen. Zeigt gegen Rödelheim das Solmser 
Wappen, gegen Bockenheim das Hanauische Wappen. Ein gleicher Stein stand am Rödelheimer Parkweg nach Hausen 
zu. Grauer Sandstein: 30% x21x45 cm. Steckt halb in der Erde. (Maßstab ı cm = 2 mm). 

Solms-Rödelheim — Grafschaft Hanau. 1779. Dreimärker im Felde zwischen Praunheim-Niederursel, wo beide Ge- 
markungen zusammenstoßen. Auf einer Seite gegen Praunheim sieht man wieder wie bei Nr. 139 b die Wappen der 
beiden Landesherren. Niederursel wurde 1712 mit seiner Gemarkung in zwei Teile geteilt. Der Dreimärker hat 
gegen die Frankfurter Hälfte den Adler, gegen die Solmser Hälfte das Solmser Wappen. Grauer Sandstein, jede 
Seite 37—38 cm breit. Ganze Höhe 65 cm. 

Solms-Rödelheim — Grafschaft Isenburg. 1746. An der Landstraße von Nieder-Wöllstadt nach Ober-Wöllstadt. 
Nieder-Wöllstadt gehörte zu Solms-Rödelheim (S = Solms). Ober-Wöllstadt war isenburgisch (Y = Ysenburg), 
muß aber wohl später an Kurmainz (Amt Rockenberg) gekommen sein. Grauer Sandstein: 28x23 x53 cm. 

Solms-Rödelheim — Hessen-Homburg. 1803. Am Petterweiler Gemeinde-Wald zwischen der Saalburg und Köppern, 
an der Westgrenze südlich der Lochmühle. Petterweil war halb solmsisch und halb zu Hessen-Homburg gehörig. 
Rückseite hat HH (= Hessen-Homburg), darunter F = Friedrichsdorf, da dessen Gemeindewald angrenzt. Weißer 
Sandstein: 30% x20x52 cm. 

Solms-Rödelheim — Grafschaft Hanau. 1793. An der Gemarkungsgrenze Rödelheim-Bockenheim zahlreiche Steine 
am Ochsengraben etc. zwischen Hausen und Biegwald. Gegen Rödelheim SR = Solms-Rödelheim. Rückseite zeigt 
gegen Bockenheim H H = Hessen-Hanau. Grauer Sandstein: 33 x 24 x48 cm. An Schmalseite des Grenzsteins: 1793. 

Solms-Rödelheim — Reichsstadt Friedberg — Isenburg-Wächtersbach. Dreimärker im Felde, wo die Gemarkungen 
Friedberg, Fauerbach und Bruchenbrücken zusammenstoßen. SF = Stadt Friedberg. SR = Solms-Rödelheim, 

welches Fauerbach besaß. I W — Isenburg-Wächtersbach, welches Bruchenbrücken innehatte. Dreikantiger weißer 
Sandstein, jede Seite 31—32 cm breit, Höhe 20 cm. Ecken abgestumpft.
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zu Tqfel 18 tANDES-GRENZSTEINE (Grofschqfr Honou etc.)
116 Hønatt-Münzenbøg TKttr-Mainz. 1784. Dreimãrker im walde an der alten Hanauer Straße, die von Babenhauseno,b,c nach Hainsadt und Hanau zieht. Hier sto&n zusammen die Gemeinderralduogen u*-s"íg*raat, Dude¡hofen

und Babenhausen. Gegen Seligensadt zeigt der stein c M : Chur-Mainz, tegen nabenfuusen steht H M :
Hanau-Müurzenberg, daruoter B H M : Babentøuser Mark. Gegen Dudenhoõn-steht H M, darunter ein T wasnicht zu erküiren ist (vielleicht Teutschordenswald). Rote Sanditeinsãule, dreikantig, jede Seite 3s-37 cm breiç
Höhe 77 cm.

117 eru¡sctø¡t Hanau-Grafscløft Isenburg. An der Landstraße von Laogeudiebach nach Bruchköbe! wo diese Ge-
o, b markungen mit der von Oberissigheim zusammenstoßeo, stehen mehreie Steinc an ¿eoÄcte-. Langendiebach warisenburgisch, die andern orte hanauisch. Roter sandstein: 22x2ox47 crn.

118 ea¡sctn¡t Hatuu-Kur'Mainz. Landes-Grenzstei¡ an der Gemarkungsgrenze Groß-Auheim gegen staatswald
o, b Volfgang nahe der Landstraße Hanau-Aschaffenburg gegenüber dem For-stLuse (nicht weit vom Neuwirtshause).

Alter bemooster uneþer_eraler Stein, der gegen ¡une¡n ¿as rurmainzer Rad und rùckseitig das Hanauische wappen
zeigt. Graurötlicher Bruchstein: 4o x rg x 55 cn.

119 otafscna¡t Hanau 
-Grafscløft Isenburg, An der Gemarkungsgrenze Hanau-Langendiebact¡ zugleich an der Südost-spize des Bruchköbeler Valdes, ebenso an der Nordostspitã der Hanauer Bruchwiesen. c"g.n rr**;dg.;;,

Stein H I, gegen Langendiebach I I. Hier ist das erstere I : Isenburg zu deuten, das zweitã I könnte vielleicht
furisdiktion heißen? Roter Sandstein: 4z xzg x4o cm.

l5O @$scløft Hanatt - Ktr'Mainz. An der Gemarkûngsgrenze Hanau-Groß-Auheim, mehrere Steine. Die Gre nze zieht
o, b im Valde südwestlich der Pulverfabrik an dem G.læo vorbci gçgen den Bahnctamm. Gegen Hanau zeigt der Stein

das Hanauische Vappen, gegen Groß-Auheim das kurrrainz". úapp*. Grauer Stein:3-o x21'x35 ç¡¡r.

l5l Gafschaft Hanau-Grafrclnft Isenbury.In Nähe les Steines Nr. r49, sowie an dcr Grenze des Langendiebacher
o, b Valdes gegen llanau bis zur Kinzig hin stehen zahl¡eiche Steine, aie'iegen Langendiebach yscnburg, gegen Hanau

Hanau (Grafschaft) zeigen. Schwä¡zliche Brucbsteine: 25x23x34 cm.

t!? 
?:!:Y¡:"Isenturg. t724. ob diese steine als Landes-Grenzsteine anzusprechen sind ist schr fraglich. r? E wirdorD wohl wolf$ang Ernst, Graf von Isenburg-Bintein (t rySÒ heißen, CF könntc als Carl Friedricñvon Isenburg-153 Btidingen in Meerholz (t tllù zu deuten se¡. oie'ste¡ne stehen in den llaldungen - Jo i-g"orelbolder Ge-

o, b markungsgtenze arn großen ':nd kleinen B'uchberg, gegen dic Iseab',irger Hecken; ierne, im tsirsteiner Forst gegen
die Rothenberger Gemarkung. Rote sandsteine: 3r ,,ia x32 emuo¿ ìo xzzxzg ø.
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zu Tafel18 LANDES-GRENZSTEINE (Grafschaft Hanau etc.) 
Hanau-Münzenberg — Kur-Mainz. 1784. Dreimärker im Walde an der alten Hanauer Straße, die von Babenhausen 
nach Hainstadt und Hanau zieht. Hier stoßen zusammen die Gemeindewaldungen von Seligenstadt, Dudenhofen 
und Babenhausen. Gegen Seligenstadt zeigt der Stein CM — Chur-Mainz, gegen Babenhausen steht HM — 
Hanau-Münzenberg, darunter BHM = Babenhäuser Mark. Gegen Dudenhofen steht HM, darunter ein T was 
nicht zu erklären ist (vielleicht Teutschordenswald ?). Rote Sandsteinsäule, dreikantig, jede Seite 3 5—37 cm breit, 
Höhe 77 cm. 

Grafschaft Hanau — Grafschaft Isenburg. An der Landstraße von Langendiebach nach Bruchköbel, wo diese Ge- 
markungen mit der von Oberissigheim zusammenstoßen, stehen mehrere Steine an den Äckern. Langendiebach war 
isenburgisch, die andern Orte hanauisch. Roter Sandstein: 22 x 20 x47 cm. 

Grafschaft Hanau — Kur-Mainz. Landes-Grenzstein an der Gemarkungsgrenze Groß-Auheim gegen Staatswald 
Wolfgang nahe der Landstraße Hanau-Aschaffenburg gegenüber dem Forsthause (nicht weit vom Neuwirtshause). 
Alter bemooster unebener grauer Stein, der gegen Auheim das Kurmainzer Rad und rückseitig das Hanauische Wappen 
zeigt. Graurötlicher Bruchstein: 40x 18x55 cm. 

Grafschaft Hanau — Grafschaft Isenburg. An der Gemarkungsgrenze Hanau-Langendiebach, zugleich an der Südost- 
spitze des Bruchköbeler Waldes, ebenso an der Nordostspitze der Hanauer Bruchwiesen. Gegen Hanau zeigt der 
Stein HI, gegen Langendiebach II. Hier ist das erstere I — Isenburg zu deuten, das zweite I könnte vielleicht 
Jurisdiktion heißen? Roter Sandstein: 42 x28 x40 cm. 

Grafschaft Hanau — Kur-Mainz. An der Gemarkungsgrenze Hanau-Groß-Auheim, mehrere Steine, Die Grenze zieht 
im Walde südwestlich der Pulverfabrik an dem Galgen vorbei gegen den Bahndamm. Gegen Hanau zeigt der Stein 
das Hanauische Wappen, gegen Groß-Auheim das Kurmainzer Wappen. Grauer Stein: 30x23 x35 cm. 

Grafschaft Hanau — Grafschaft Isenburg. In Nähe des Steines Nr. 149, sowie an der Grenze des Langendiebacher 
Waldes gegen Hanau bis zur Kinzig hin stehen zahlreiche Steine, die gegen Langendiebach Ysenburg, gegen Hanau 
Hanau (Grafschaft) zeigen. Schwärzliche Bruchsteine: 25 x23x34 cm. 

Grafschaft Isenburg. 1724. Ob diese Steine als Landes-Grenzsteine anzusprechen sind, ist sehr fraglich. WE wird 
wohl Wolfgang Ernst, Graf von Isenburg-Birstein (} 1754) heißen, C F könnte als Carl Friedrich von Isenburg- 
Büdingen in Meerholz (} 1774) zu deuten sein. Die Steine stehen in den Waldungen an der Langenselbolder Ge- 
markungsgrenze am großen und kleinen Buchberg, gegen die Isenburger Hecken; ferner im Birsteiner Forst gegen 
die Rothenberger Gemarkung. Rote Sandsteine: 31x28x32 cm und 26x22x28 cm.
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zu Tofel l9 LANDES-GRENZSTEINE (Fürstentum lsenburg)

154 F¡¡stattun Isenburg - Kw-Maínz. r78r. Landes- und Gemarkungs-Grenzstein zwischen Ok¡iftel und Sindlingen,

o, b nahe der Landsuaße zwischen beiden Orten. Okriftel war iseuburgisch, daher das Isenburger Vappen; gegen Sind-
lingen zeigt Stein das Kurmainzer Rad. Roter Sandstein: z8xz5x4z øn.

155 lI/ie ooriger Stein. An der Gemarkungsgrenze von Okriftel gegen Hattersheim in den Wiesen, nahe dem Velsch-

o. b graben. Gegen Okriftel hat Stein das Isenburger Vappen, gegen Hattersheim das Mainzer Rad. Roter Sandstei¡:

3o/2xt8/2x38 ø,.

156 Vi¿ ooriger Stein, An Stelle eines Dreimãrkers am Welschgraben, wo die Gemarkungen Sindlingen, Hattersheim
q, b und Okriftel zusammenstoßen. Wappen wic oben. Rotgrauer Sandstein: zSxto/2 x36 crn.

157 @afscløft Iseiburg*)-Kw-Mainz. 1593.An der Gemarkungsgrenze zwischenHaßlochundKönigstädtenamWald-

o, b rand stehen zwei Steine. Königstädten war um 1593 noch isenburgiscb d¿her das Isenburger Wappen. Haßloch war
ftr¡¡n¡inzisçh, deshalb das Rad. Rote Sandsteine: z6/z x 17 x 50 cm.

158 @afschaft Isenburg-Reiclustadt Fridberg. 1746, Am Ober-Völlstadter Hang im Felde, wo die Gemarkungen

o, b Friedberg Ober-Wöllstadt und Bruchenbrúcken zusammenstoßen. Stein, an Stelle eines Dreimãrkers, zeigt gegen

Ober-Völlstadt das IsenburgerWappen (dieser Ort war aber eigentlich kurmainzisch und zum Amt Rockenberg

gehôrig). Gegen Friedberg bat Stein S F : Stadt Fricdberg. Vom Jabre r 746. Roter Sandstein : 33 x 17 x 30 cm.

Steckt in der Erde.

159 Crra¡sctw¡t Hanau-Grafscløft Isnburg, Alter Landes-Grenzstein im WaldtåI, südlich dem Großen Buchberg, wo
o, b die Gemarkungen Langenselbold, Forst Volfgang uud Isenburger Hecken zusammenstoßen. Der Forst Wolfgang

war hanauisch, Langenselbold war isenburgisch, daher die cntsprechenden I7appen. Roter Sandstein, stark ver-
stifur¡melt und verwittert: z6xz5x32 Ø. Ein zweiter Stein abgebrochen weiter östlich.

160 f¡¡rstntum Isenburg - Hessøt-Da¡msta¿t. t7g3, Zahlreiche Landes-Grenzsteine an den Gemarkunçgrenzen von
Langen, Dreieichenhain, Götzenhain. Isenburg wurde füiher mit Y geschrieben, weshalb sich häuûg auf ãltcren

Steinen bei Trebur, Valldorf etc. ein Y findet. Göøenhain und Dreieichenhain $/¿¡ç¡ isenburgisch. Iangen war
darmstãdtisch, weshalb die Grenzsteine auf der Rüclseite HD : Hessen-Darsrstadt zeigen. Rote Sandsteine:

32x27 x43 cm.

161 f¡¡rstentum Isenburg-Reichsstadt Frankfur¿. Ai der Landesgrenze gegen Hessen am Frankñuter Sadtn'ald mdtrfach
vorkommend, z. B. am äcusenstammer ifeg, an <ier Babeniúuser Lancistraße, am Grafenbruchweg an der ìieu-
Isenburger Gemarkungsgrenze. FI : Fürstentum Isenburg. Rückseite leer. Graue Steine: 18xr6xz4 on, auch

breiter.

162 C'ta¡scøJt Haruu-Grafschaft Isenburg. An dcr Landstraße von Nieder-Rodenbach n¿ch Neuen-I{aßlau an der

o, b Gemarkungsgrenze Nieder-Rodenbach-Langenselbold, am Waldrande. Zeigt gegen Laogenselbold das Isenburger

lfappen, auf Rückseite das Hanauer Wappen. Das Loch im Stein wird zumDurchziehen einer Sange zwecksVeg-

sperrung (Zollschranke) gedient haben. Graue Sandsteinsäule, 9o cm hoch, z8 cm breit, zo cm dick.

i) Iseoburg-Birstein crhiclt erst t744 die Reichsfü¡ste¡wl¡rde.

zu Tafel 19 LANDES-GRENZSTEINE (Fürstentum Isenburg) 

154 Fürstentum Isenburg — Kur-Mainz. 1781. Landes- und Gemarkungs-Grenzstein zwischen Okriftel und Sindlingen, 
a,b nahe der Landstraße zwischen beiden Orten. Okriftel war isenburgisch, daher das Isenburger Wappen; gegen Sind- 

lingen zeigt Stein das Kurmainzer Rad. Roter Sandstein: 28x25 x42 cm. 

155 Wie voriger Stein. An der Gemarkungsgrenze von Okriftel gegen Hattersheim in den Wiesen, nahe dem Welsch- 
a,b graben. Gegen Okriftel hat Stein das Isenburger Wappen, gegen Hattersheim das Mainzer Rad. Roter Sandstein: 

30%x18%x38 cm. 

156 Wie voriger Stein. An Stelle eines Dreimärkers am Welschgraben, wo die Gemarkungen Sindlingen, Hattersheim 
a,b und Okriftel zusammenstoßen. Wappen wie oben. Rotgrauer Sandstein: 28x 10%x36 cm. 

157 Grafschaft Isenburg*)— Kur-Mainz. 1593. An der Gemarkungsgrenze zwischen Haßloch und Königstädten am Wald- 
a,b rand stehen zwei Steine. Königstädten war um 1593 noch isenburgisch, daher das Isenburger Wappen. Haßloch war 

kurmainzisch, deshalb das Rad. Rote Sandsteine: 26% x 17x50 cm. 

158 Grafschaft Isenburg — Reichsstadt Friedberg. 1746. Am Ober-Wöllstadter Hang im Felde, wo die Gemarkungen 
a,b Friedberg, Ober-Wöllstadt und Bruchenbrücken zusammenstoßen. Stein, an Stelle eines Dreimärkers, zeigt gegen 

Ober-Wöllstadt das Isenburger Wappen (dieser Ort war aber eigentlich kurmainzisch und zum Amt Rockenberg 
gehörig). Gegen Friedberg hat Stein SF = Stadt Friedberg. Vom Jahre 1746. Roter Sandstein: 33x17 x30 cm. 

Steckt in der Erde. 

159 Grafschaft Hanau — Grafschaft Isenburg. Alter Landes-Grenzstein im Waldtal, südlich dem Großen Buchberg, wo 

a,b die Gemarkungen Langenselbold, Forst Wolfgang und Isenburger Hecken zusammenstoßen. Der Forst Wolfgang 
war hanauisch, Langenselbold war isenburgisch, daher die entsprechenden Wappen. Roter Sandstein, stark ver- 

stümmelt und verwittert: 26x25 x32 cm. Ein zweiter Stein abgebrochen weiter östlich. 

160 Fürstentum Isenburg — Hessen-Darmstadt. 1793. Zahlreiche Landes-Grenzsteine an den Gemarkungsgrenzen von 

Langen, Dreieichenhain, Götzenhain. Isenburg wurde früher mit Y geschrieben, weshalb sich häufig auf älteren 

Steinen bei Trebur, Walldorf etc. ein Y findet. Götzenhain und Dreieichenhain waren isenburgisch. Langen war 

darmstädtisch, weshalb die Grenzsteine auf der Rückseite HD = Hessen-Darmstadt zeigen. Rote Sandsteine: 

32 x27x43 cm. 

161 Fürstentum Isenburg—Reichsstadt Frankfurt. An der Landesgrenze gegen Hessen am Frankfurter Stadtwald mehrfach 

vorkommend, z. B. am Heusenstammer Weg, an der Babenhäuser Landstraße, am Grafenbruchweg, an der Neu- 

Isenburger Gemarkungsgrenze. FI = Fürstentum Isenburg. Rückseite leer. Graue Steine: 18x 16x24 cm, auch 

breiter. 

162 Grafschaft Hanau — Grafschaft Isenburg. An der Landstraße von Nieder-Rodenbach nach Neuen-Haßlau an der 
a,b Gemarkungsgrenze Nieder-Rodenbach-Langenselbold, am Waldrande. Zeigt gegen Langenselbold das Isenburger 

Wappen, auf Rückseite das Hanauer Wappen. Das Loch im Stein wird zum Durchziehen einer Stange zwecks Weg- 
sperrung (Zollschranke) gedient haben. Graue Sandsteinsäule, 90 cm hoch, 28 cm breit, 20 cm dick. 

*) Isenburg-Birstein erhielt erst 1744 die Reichsfürstenwürde.



 



zu Tofel 20 TANDES-GRENZSTEINE (Großherzogtum Fronkfurr)
163 crofhøzogt'/n hanhflyt-Gro9herzogtum Hessen. r8¡o. Dreimärker im valde, wo die Gemarkungen stockstadt-o, b Zellhausen und Maioflingen zusammeistoßen. Gegen stockstadt ist vappenschild mit Rad, darüber G F : Groß-herzogtum Fra¡kfun, weiter uDten FP : Fürst Primas *). unten s r : stockstadt. Die areite uod dritte seite desvierkantigen steines haben schild mit dem Hessischen íöwen. oben r8ro, unten G H : Großherzogtum Hessen.z : zellhzvsen' Die vierte ganz schnale seite hat Nummern. Hoher roter sandstein : zg x 3t x 3t x tz /2 m, breiteSeiten.

164 xaageiclt Bø1tøn-Hessat-Darmstadt.A¡ dcr r-andesgrenze am s?ege von Stocksadt nach Zellbausen im Valdeo, b (Abtwald) in Gemartuog Mainflingen und Stockstãdte-r Gemeinde-Wald. Gegen Stockstadt das stark verwittertevappen mit Herzschild von Kurbãyern(?), darunter st : stoclsudt. Rtic[seiteHessischæwappen. Roter sand-stein: 33 xrT x32 crn.

165 Gtofhøzogtum Hasen-Grofhøzogtwn Franhfint. r8¡o. An der Landstraße von seligensødt nach stockstadt, ano' b der südostecke des Kreises offenbaãh. seite gegen Mainflingen zeigt schild mit Hessischem Lijwen, daruntcr GH:Großherzogtum Hessen. seite gegen stocksãdt 
1"is, R"d ilt s"rti¿", daneben G F : Großherzogtum Frankfurt,FP: FtirstPrimas. u¡ten sr : stocksadt. Zañlreiche srcine, sei¿¡ctr r8¡o. Roter sandstci¡: 3zxr6x42 cm.

166 ctophctzogttt,, Hessen - Könígreich Bayern An der Landesgrenze zwischen Ab¡rald und Stockstãdter Unterhubner-wald-'- Die Seite gegen Gemarkung Mainflingeo (AbtwaH) hat schil¿ mit Hessischem Löwen, darunter G H :Großherzogtum Hessen. Die seite gegen stoãlstadt zeigt bayrisctr", w"pp.o, ähnlich dem von Nr. 5gb. G¡auerSandstein: 35 x r8 x 50 cm.

167 Kðtn¡geích Bayern - Groplterzogtum Hessen, An der Landesgrenze am Valdrand zwischen Stockstådter und Baben-häuser Gemeinde-wal4 anstoßeod die scbaafleimer wiesãn. c.g* sto"trt¿dt das B;yr. w"pp"., gegen Baben-hausen das Hessische wappen gúz srs bei Nr. i3 und 5s. weißJr Sandstcin ; 33 x 17 
" ¡g "..168 Haøu-Mihzenbag 

--Kttr--Møinz, umgewandelt in Gtofherzogtum Hessen-Grofherzogtum Franhfurtl An der stelleq, b im tiden valde, wo die Gemarkuog"o z"[h"*en, Babenhausen und stoclstadt zus¡mmenstoßen, nahe der Forst-meisterschneise' Man hat 'm l8¡o unter H M : Hanau-Münzenberg G H : Großherzogtr¡¡n Hessen gesetzt.Fernerbatm¡nausCM:Chur-MainzeinGFgemachtralso:GroßherzogtumFrankfurt.Fp:Fürstprimas.
An einer schmalseite z : zeflbawen. veißgerbicher sandstein r-i3yrr"oyrx37 æt.

169 ctofhøzogtt¿n Hesslnl-Kt;ttigrlth Bay¡n. 1858. An der südgrenze-fes,Abnraldes (Ge-m:rh.rug Mainlir¡gÐo, b gegen den stockstädter unterñubnerwaíd .ror.ír sæio Ñ;. ü. i,1 : Mainflingen, st : stockstadt. Roter sand-stein: 35 x r7 x 56 crn.

l7O rcaøgeich Bayern - Gto9herzogtum Hessen, ¡82¡. Im walde zwischcn Stockstãdter und Babenhãuser Gemei¡de-vald unweit schaafheimer viesenschneise. von ¡82¡. K B : Ktinigreich Bayern. Rückseite G H : GroßherzogtumHessen. Rötlicher Saodstein: 32xtS/2x62 cn.
177 rcttr-*tøinz - Hanau'Münzøberg. vor r8oo. wie Nr. r.68a, b, umgeirandelt in G F : Grcßheuogtum Franhfurt.FP: FüntPrimas. st: stocksadt' Rtickseite wie Nr. ied". ¡vrîn.r"steine anderlandesgrenze bis zu denschaafheimer viesen. Gelblichweißer sandstein; z5 xrgx6o cm.

t) Als Prirus wjrd dcr erstc Biechof des Rcichcs bcz.ichnet.

zu Tafel 20 LANDES-GRENZSTEINE (Großherzogtum Frankfurt) 
163 Großherzogtum Frankfurt — Großherzogtum Hessen. 1810. Dreimärker im Walde, wo die Gemarkungen Stockstadt- a,b Zellhausen und Mainflingen zusammenstoßen. Gegen Stockstadt ist Wappenschild mit Rad, darüber GF = Groß- herzogtum Frankfurt, weiter unten FP— Fürst Primas *). Unten ST= Stockstadt. Die zweite und dritte Seite des vierkantigen Steines haben Schild mit dem Hessischen Löwen. Oben 1810, unten GH = Großherzogtum Hessen. Z = Zellhausen. Die vierte ganz schmale Seite hat Nummern. Hoher roter Sandstein: 28x31 x31 x12%% cm breite Seiten. 

164 Königreich Bayern — Hessen-Darmstadt. An der Landesgrenze am Wege von Stockstadt nach Zellhausen im Walde a,b (Abtwald) in Gemarkung Mainflingen und Stockstädter Gemeinde-Wald. Gegen Stockstadt das stark verwitterte Wappen mit Herzschild von Kurbayern(?), darunter St = Stockstadt. Rückseite Hessisches Wappen. Roter Sand- stein: 33 X 17x32 cm. 

165 Großherzogtum Hessen — Großherzogtum Frankfurt. 1810. An der Landstraße von Seligenstadt nach Stockstadt, an a, b der Südostecke des Kreises Offenbach. Seite gegen Mainflingen zeigt Schild mit Hessischem Löwen, darunter GH= Großherzogtum Hessen. Seite gegen Stockstadt zeigt Rad im Schilde, daneben GF = Großherzogtum Frankfurt, FP = Fürst Primas. Unten ST = Stockstadt. Zahlreiche Steine, seitlich 1810. Roter Sandstein: 32XI6x42 cm. 
166 Großherzogtum Hessen — Königreich Bayern. An der Landesgrenze zwischen Abtwald und Stockstädter Unterhubner- wald. Die Seite gegen Gemarkung Mainflingen (Abtwald) hat Schild mit Hessischem Löwen, darunter GH = . Großherzogtum Hessen. Die Seite gegen Stockstadt zeigt Bayrisches Wappen, ähnlich dem von Nr. 58b. Grauer Sandstein: 35 x18 x 50 cm. 

167 Königreich Bayern — Großherzogtum Hessen. An der Landesgrenze am Waldrand zwischen Stockstädter und Baben- häuser Gemeinde-Wald, anstoßend die Schaafheimer Wiesen. Gegen Stockstadt das Bayr. Wappen, gegen Baben- hausen das Hessische Wappen ganz wie bei Nr. 53 und 58. Weißer Sandstein: 33 x 17x39 cm. 
168 Hanau-Münzenberg — Kur-Mainz, umgewandelt in Großherzogtum Hessen— Großherzogtum Frankfurt! An der Stelle a,b im tiefen Walde, wo die Gemarkungen Zellhausen, Babenhausen und Stockstadt zusammenstoßen, nahe der Forst- meisterschneise. Man hat um 1810 unter HM — Hanau-Münzenberg GH = Großherzogtum Hessen gesetzt. Ferner hat man aus CM = Chur-Mainz einGF gemacht, also = Großherzogtum Frankfurt. FP — Fürst Primas. An einer Schmalseite Z = Zellhausen. Weißgelblicher Sandstein: 23 % x 20 % x37 cm. 
169 Großherzogtum Hessen — Königreich Bayern. 1858. An der Südgrenze des Abtwaldes (Gemarkung Mainflingen) a,b gegen den Stockstädter Unterhubnerwald, unweit Stein Nr. 55. M = Mainflingen, St = Stockstadt. Roter Sand- stein: 35 xI7x56 cm. 

170 Königreich Bayern — Großherzogtum Hessen. 1821. Im Walde zwischen Stockstädter und Babenhäuser Gemeinde- Wald unweit Schaafheimer Wiesenschneise. Von 1821. KB — Königreich Bayern. Rückseite GH = Großherzogtum Hessen. Rötlicher Sandstein: 32x15 %x62 cm. 

171 Kur-Mainz — Hanau-Münzenberg. Vor 1800. Wie Nr. 168a, b, umgewandelt inGF = Großherzogtum Frankfurt. FP = Fürst Primas. St = Stockstadt. Rückseite wie Nr. 1682. Mehrere Steine an der Landesgrenze bis zu den Schaafheimer Wiesen. Gelblichweißer Sandstein: 25 x18x60 cm. 

*) Als Primas wird der erste Bischof des Reiches bezeichnet.
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zvTolel 2l LANDES-GRENZSTEINE (EínrÍch)
Das Vierlprrisch¿-Nassau-Idstek. 1774. Merkwärdig geformter Dreimãrker an der Nordspiøc des Bcrndrothcr
Feldes, wo zugleich der Mittel-Fischbacher und der Berghãuser Gcneindewald damit zusammenstoßen. 4 H :
Vierhcrrisch (Minel-Fischbach), Rückseite N V I, was Nassau-Usingen-Idstein heißen könnte, aber wohl nu¡ das
I-eeterc (Berghausen).Dergranitartige Steinbesteht aus einen Stück und ist doppelt gevölbt (r7zc), vordere
Seite abgerundet. ry74 ist das Jahr, wo das Vierherrische geteilt wurde.

Nassau-Iilstein- Hessen-Darmstadt. t723. Landesgroazrteia an der alten Veinstraße, die voo Lorch nach Limburg
führt, an der Gemarkungsgr€nze zwischen Bergbausen und Allendorf, nahe dem l[alde. Allendorf gehtirte zqi
Nieder-Grafscbaft C,aøenelnbogen (Hessen-Darmstadt), Bergbausen zr¡ Nassau-Idstein. Die merkwtirdile Inschrift
Ilaas-Stein ist nicht zu deuten (vielleicht lagd-Stein?). Marmor- oder Kaltstein | 4ox3oyzx6z m,.
Hessen-Darmstad.t - Hæsat-Rheinfels. An der Gemarkunçgrenze zwischen Dacbsenbausen und Ober-Bachheim, im
TÍalderstehen eine AnzahlVappenstei¡e. Sie zeigen gegenDacbsenbausen den zweischwänzigen Hessen-Darmstãdti-
schen Löwen, rückseitig steht O B : Ober-Bacbheim. Wenn die Steine vor rTT4gesetzt sin4 wate nicht Hessen-
Rheinfels' sondern das Vierherrische die Landes-Hernchaft von Ober-Bacbheim. Grauer Steiu: z8xr9x46 cm.

Hessen'Rløinfels - ilas Vierh¿rrísche - Hesen-Darmsta¿t. Aî Stclle eines Dreimãrkers unweit des Römer-Kastells
Holzhausen a. d. H. im Valde. Hier soßen die Gemarkungen Laufenselden, Rettert und Holzbar¡sen zusflmmen,
zugleich die drei K¡eise Untertaunus, Unterlaþu uod St. Goarshausen. Gegen Laufenselden zeþ der Stein den
Iáwen, darurter H R : Hessen-Rheinfels. G L : Gemeinde l¿ufenselden. Dieser Ort r"t t.it 1774 hessen-
rheinfelsisc\ vorher vierherisch. Rückseite leer. Grauer Stein: zr xr3 x4o cm. Auch am Vege von Ackerbach
nach Laufenselden an der Gemarkungsgrenze Berndroth-Laufenselden stehen solche Steine im \Falde.

Kur-Trícr - Hessar-Rheinfels. r7og. At der Landstraße von St. Goarshausen nach Vellnich, an der Gemarkungs-
grenze am Gartenzaun einæ }Iauses. Die Seite gegen Vellnich (: \Ð zetst bs Kurtrierer Kranz, gegen St. Go-
arshauscn (: s G) ist der Hessen-Rheinfelser Löwe. Grauer sandstein : 23 x ro x 3 j cm.

Nassau-Idstein - Hessat-Rheinfels. Í758. Landes-Grenzstein und Dreimärker an der Südspitze der Katzeneln-
bogener Gemarkung, wo sie mit den Mittel-Fischbacher und Berghåuser Gemeindewäldern zusammenstößt. Gegen
Berghausen steht Löwe und N I: Nassau-Idstein. Wie Hcssen-Rheinfels hierher kommt, ist nicht klar, da bis rl44
die Geoarkung Minelfischbach vierhe¡risch u¡d da¡¡ darmstlidtisch war. Von 1758, Grauer Sandstein, ncken aú-
cæhrmnlÈ. r¡ vr.JT '\ ¡' ^ +J !u.

Ku-Maínz - Kw-Pfalz. Im Krzuzwald an der Landstraße von Ransel nach Rettershain an der Gemarkungsgrenze
Döncheid-Vollmerschied. Letzterer Ort wa¡ kurmainzisch, Dörscheid kurpfÌilzisch. Rüclseite stark zerstörr und
verwittert. Roter Sandstein: z8 x 13 x52 cm.

Kw-Mainz - Das Viqhetische. Sehr alter Grenzstein im V¿lde am Pfahlgraben, südlich Hof Dörstheck an der
Oberlahnsteiner Gemarkungsgrcü¿e, wo auch die Vãlder von Domholzbauscn und Dessinghofen (beide bis :1775
vierherrisch) zusa¡¡rmentreffen. Sark beschädigt und verwittert. Im Schilde das Kurmainzer Rad.-Rückscite leer.
Grauer Stein: zr x 8 xz4 cm.

Hessen'Rheínfels - Nassau-Idstein, t757, An der Vestecke des Reckenrother Feldes am Waldrande, wo die Laufen-
seldener uod Eisighofener Gemeinderilãlder aufstoßen. Reckenroth war hessen-¡heinfelsisch (- H). Rückseite
gegen Eisighofen zeigt N : Nassau (Idstcin). Grauer Sandstein: 34xt4x4g cm.

Hessen-Rbinfets- Nassau-Idstein. Gemarktngs- und Landes-Grenzstein bei Holzhausen über Aar, an der Eisen-
straße, an das Michelbacher Feld angrenzend. Auch gegen Strinz-Margarethä steht ein Stein. Gegen HoÞhausen
stcht H R : Hcsen-Rhei¡fels' gegen Michelbach und Strinz ist ein N : Nassau. Bunter Marmontein: z8xt4x
50 cm.

zu Tafel 21 LANDES-GRENZSTEINE (Einrich) 
172 Das Vierherrische — Nassau-Idstein. 1774. Merkwürdig geformter Dreimärker an der Nordspitze des Berndrother 

a,b,c Feldes, wo zugleich der Mittel-Fischbacher und der Berghäuser Gemeindewald damit zusammenstoßen. 4H= 
Vierherrisch (Mittel-Fischbach), Rückseite N V I, was Nassau-Usingen-Idstein heißen könnte, aber wohl nur das 
Letztere (Berghausen). Der granitartige Stein besteht aus einem Stück und ist doppelt gewölbt (172c), vordere 
Seite abgerundet. 1774 ist das Jahr, wo das Vierherrische geteilt wurde. 

173 Nassau-Idstein — Hessen-Darmstadt. 1723. Landesgrenzstein an der alten Weinstraße, die von Lorch nach Limburg 
a,b führt, an der Gemarkungsgrenze zwischen Berghausen und Allendorf, nahe dem Walde. Allendorf gehörte zur 

Nieder-Grafschaft Catzenelnbogen (Hessen-Darmstadt), Berghausen zu Nassau-Idstein. Die merkwürdige Inschrift 
Haas-Stein ist nicht zu deuten (vielleicht Jagd-Stein?). Marmor- oder Kalkstein: 40 x 30%x62 cm. 

174 Hessen-Darmstadt — Hessen-Rheinfels. An der Gemarkungsgrenze zwischen Dachsenhausen und Ober-Bachheim, im 
Walde, stehen eine Anzahl Wappensteine. Sie zeigen gegen Dachsenhausen den zweischwänzigen Hessen-Darmstädti- 
schen Löwen, rückseitig steht O B = Ober-Bachheim. Wenn die Steine vor 1774 gesetzt sind, wäre nicht Hessen- 
Rheinfels, sondern das Vierherrische die Landes-Herrschaft von Ober-Bachheim. Grauer Stein: 28 x 19x46 cm. 

175 Hessen-Rheinfels — das Vierherrische — Hessen-Darmstadt. An Stelle eines Dreimärkers unweit des Römer-Kastells 
Holzhausen a. d. H. im Walde. Hier stoßen die Gemarkungen Laufenselden, Rettert und Holzhausen zusammen, 
zugleich die drei Kreise Untertaunus, Unterlahn und St. Goarshausen. Gegen Laufenselden zeigt der Stein den 
Löwen, darunter HR = Hessen-Rheinfels. GL = Gemeinde Laufenselden. Dieser Ort war seit 1774 hessen- 
rheinfelsisch, vorher vierherrisch. Rückseite leer. Grauer Stein: 21x13 x40o cm. Auch am Wege von Ackerbach 
nach Laufenselden an der Gemarkungsgrenze Berndroth-Laufenselden stehen solche Steine im Walde. 

176 Kur-Trier — Hessen-Rheinfels. 1709. An der Landstraße von St. Goarshausen nach Wellmich, an der Gemarkungs- 
a,b grenze am Gartenzaun eines Hauses. Die Seite gegen Wellmich (= W) zeigt das Kurtrierer Kreuz, gegen St. Go- 

arshausen (= $ G) ist der Hessen-Rheinfelser Löwe. Grauer Sandstein: 23 x 10x 35 cm. 

177 Nassau-Idstein — Hessen-Rheinfels. 1758. Landes-Grenzstein und Dreimärker an der Südspitze der Katzeneln- 
a,b bogener Gemarkung, wo sie mit den Mittel-Fischbacher und Berghäuser Gemeindewäldern zusammenstößt. Gegen 

Berghausen steht Löwe und N I= Nassau-Idstein. Wie Hessen-Rheinfels hierher kommt, ist nicht klar, da bis 1744 . 
die Gemarkung Mittelfischbach vierherrisch und dann darmstädtisch war. Von 1758. Grauer Sandstein, Ecken ab- 
gestumpft: 34x13 x45 cm. 

178 Kur-Mainz — Kur-Pfalz. Im Kreuzwald an der Landstraße von Ransel nach Rettershain an der Gemarkungsgrenze 
a,b Dörscheid-Wollmerschied. Letzterer Ort war kurmainzisch, Dörscheid kurpfälzisch. Rückseite stark zerstört und 

verwittert. Roter Sandstein: 28x13 x52 cm. 

179 Kur-Mainz — Das Vierherrische. Sehr alter Grenzstein im Walde am Pfahlgraben, südlich Hof Dörstheck an der 
Oberlahnsteiner Gemarkungsgrenze, wo auch die Wälder von Dornholzhausen und Dessinghofen (beide bis 1775 
vierherrisch) zusammentreffen. Stark beschädigt und verwittert. Im Schilde das Kurmainzer Rad. Rückseite leer. 
Grauer Stein: 21x8x24 cm. 

180 Hessen-Rheinfels — Nassau-Idstein. 1757. An der Westecke des Reckenrother Feldes am Waldrande, wo die Laufen- 
seldener und Eisighofener Gemeindewälder aufstoßen. Reckenroth war hessen-rheinfelsisch (= H). Rückseite 
gegen Eisighofen zeigt N — Nassau (Idstein). Grauer Sandstein: 34x 14x48 cm. 

181 Hessen-Rheinfels — Nassau-Idstein. Gemarkungs- und Landes-Grenzstein bei Holzhausen über Aar, an der Eisen- 
straße, an das Michelbacher Feld angrenzend. Auch gegen Strinz-Margarethä steht ein Stein. Gegen Holzhausen 
steht HR = Hessen-Rheinfels, gegen Michelbach und Strinz ist ein N = Nassau, Bunter Marmorstein: 28 x 14x 
50 cm.
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zv Tofel22 TANDES-GRENZSTE¡NE (Lohnsesend)
182 Fíhstentum lVi¿¿l-P,larh¿l - Kur-Tri¿r. Am Fahrwege von Hasselbach nach Sflolfenhausen, wo die Gemarlung
o, b Laubus-Eschbach (tlarmannsholz) außtößt. An diese letztere grelzer- auch die Gemarkungen Haintchen und Ifol-

fenhausen an. Volfenhausen und Laubuseschbach waren wied-runkelisch, daher W R, Haintchen war in der
Gcmeinschaft Camberg (vergl. Stein Nr. zo9). \Vie Kurtrier (: C T) hierher kommt, ist nicht zu erklãreo. Hcll_
grauer Schiefersteiü 42xr' x37 cm. Noch mehrere Steine an den llaintchener !?iesen in der Nåhe.

183 F*statu¡t lVi¿d-Rîtttk¿l - Kur-Trier. Am Vill¡narer Gemeinde-Wald - Südgrenze gegen das Münsterer Feld. Gegen
Münster steht V R, Rüclseite gçgen Viltnar hat C T : Kurtrier. Es stehen noch mJb¡cre klcinere Steine an diÃer
Grenze. Bläulichgrauer Stein:3zx14x5o cm. Vergl. Nr. rg7.

181 F*stennmlVied-Runh¿t - Nassø-Veílburg. Im Valde am Kircbküppel, am Vege von Emmershausen nach Laubus-
o, b eschbach, wo die Gemarkungen Langenbach, I¿ubuseschbach uoA ffa¡¡tcnen zusanmenstoßen. Ersterer Ort

war zr¡ Nassau-veilburg (: N w) gehörig der zweite ort gehörte zu vied-Ruukel (: w R). veißer sandstein:
29xfgx32 cm.

185 &aÍschaft Antølt-Scløwiburg - Oruniet-Nassau. 1769. A¡ der südöstlichen Gemarkungsgretue von Eppenrod
o, b gegcn Hirschbcrg und Heistenbach am \Faldrande mehrere Steine. Eppenrod war anhalt-scliumburgisch (: a S),

die andern Orte nassau'oranisch (: O DÐ. Von 1769. Kalk- oder Scb¿lstein: 3r x rr x 5j cm, auch lfeinet. Verg¡.
Nr. zrz.

186 @afscløft V/ied-kûrh¿t")-Nasnu-Hadanat Vor r7rr. Im Valde zwischen Ennerich uod Dchrn, wo diese
o, b Gemarkungen mit dem Gemeindewald von Steeden zusammenstoßen. Ennerich und Steeden gehörten zu Wied-

Runkel (: W R), Dehrn zu Nassau-Iladamü (: N Ð. Da diese Linie schon rTrr aussørb, muß der Stein schon
vor rTrr gesetzt sein. Ein zweiter gleicher Stei¡ steht weiter südwestlich, wo die Gemarkungen Ennerich, Dehrn
und Mtihlen zusammeostoßen. Mäùlen war kurtrierisch, bat keinen besondcren Stein. Graúbrauner Brucbstein:
zgxrg x6o cn.

187 xut-f* - Gtafsctøft lÍ/i¿d-furrh¿L Am Villmarer Gemeindewald gegen Münster. Vergl. Nr. r83. C T: Kurtrier,
V: E wi¡d wohl Villmarer Eigenwald heißen. Rückseite gegen Münster bat W R : Wied-Runkcl. Grü'nlicher Schal-
steiû:52 x12x42 cu. Mehrere Steine. Vergl. Nr.63r.

188 Kur-Ti¿î 
-Grafschaft Anløk-Scløunikng. r73o. An der Gemarkungsgrenzc zwischen Schaumburg und Balduin-

o, b stein, westlich der Landstra3e v.on Rirlellbach ¡ach Beldui:tstein'¡nd aao Vege nach Hausea, auch nahe dei Ge:¡¡ar-
kung Fachingen. Balduinstein-flausen war kurtrierisch (: ç a¡ Schaumburg war um r73o im Besi¿ des Fürsten
Viktor Amadeus Adolf von Anhalt-Bernburg-Hoym Q7o7-72). Mehrere gröõ.t" Steine'ioch an der Straße nach
Balduinstein. Schalstein: z8 x ¡8 x3r cm.

189 Nasnu'orunien-Grafscløft Anhalt-Schaffiúurg. An der Straße von obernhof nach Cbarlottenberg, wo die Ge-
o, b markung Dörnbcrg an die Gemarkung Obernhof angrenzt. Dörnberg gehörte zur Graßchaft ftoUappet 1:enn4t-

Scbaumburg), Obernhof zu Nassau-Oranien (: O ìÐ. N I : Nr. r. ôrau", Sandstein: 30 x 13 x 30 cm.

190 eta¡scna¡t lyied-furîh¿t - Nøssau-lkeilburg. Auf dem Hähnerküppel an der Gemarkungsgrenze zwischen Rohn-o,b stadt und Laubuseschbach. Ersterer Ort war nassau-weilburg¡cl t: NW), letzterer-gãhort" zu Wied-Runkcl(: VR). Kalkstei¡: z6 x 18 x47 w..

r) Dic Grafcn vo¡ vicd-Ru¡lcl erhietten erst ¡zg4 vom K¡ise¡ deo Reichsfurste¡titcl.

zu Tafel 22 LANDES-GRENZSTEINE (Lahngegend) 
182 Fürstentum Wied-Runkel — Kur-Trier. Am Fahrwege von Hasselbach nach Wolfenhausen, wo die Gemarkung 
a,b Laubus-Eschbach (Hartmannsholz) aufstößt. An diese letztere grenzen auch die Gemarkungen Haintchen und Wol- 

fenhausen an. Wolfenhausen und Laubuseschbach waren wied-runkelisch, daher WR, Haintchen war in der 
Gemeinschaft Camberg (vergl. Stein Nr. 209). Wie Kurtrier (= CT) hierher kommt, ist nicht zu erklären. Hell- 
grauer Schieferstein: 42 x 15x37 cm. Noch mehrere Steine an den Haintchener Wiesen in der Nähe. 

183 Fürstentum Wied-Runkel — Kur-Trier. Am Villmarer Gemeinde-Wald— Südgrenze gegen das Münsterer Feld. Gegen 
Münster steht W R, Rückseite gegen Villmar hat CT = Kurtrier. Es stehen noch mehrere kleinere Steine an dieser 
Grenze. Bläulichgrauer Stein: 32 x 14x 50 cm. Vergl. Nr. 187. 

184 Fürstentum Wied-Runkel — Nassau- Weilburg. Im Walde am Kirchküppel, am Wege von Emmershausen nach Laubus- 
a,b eschbach, wo die Gemarkungen Langenbach, Laubuseschbach und Haintchen zusammenstoßen. Ersterer Ort 

war zu Nassau-Weilburg (= N W) gehörig, der zweite Ort gehörte zu Wied-Runkel (= WR). Weißer Sandstein: 
29x19x32 cm. 

185 Grafschaft Anhalt-Schaumburg — Oranien-Nassau. 1769. An der südöstlichen Gemarkungsgrenze von Eppenrod 
a,b gegen Hirschberg und Heistenbach am Waldrande mehrere Steine. Eppenrod war anhalt-schaumburgisch (= A S), 

die andern Orte nassau-oranisch (= O N). Von 1769. Kalk- oder Schalstein: 31x11x55 cm, auch kleiner. Vergl. 
Nr. 212, 

186 Grafschaft Wied-Runkel*) — Nassau-Hadamar. Vor ı7ır. Im Walde zwischen Ennerich und Dehrn, wo diese 
a,b Gemarkungen mit dem Gemeindewald von Steeden zusammenstoßen. Ennerich und Steeden gehörten zu Wied- 

Runkel (= WR), Dehrn zu Nassau-Hadamar (= N H). Da diese Linie schon 1711 ausstarb, muß der Stein schon 
vor 1711 gesetzt sein. Ein zweiter gleicher Stein steht weiter südwestlich, wo die Gemarkungen Ennerich, Dehrn 
und Mühlen zusammenstoßen. Mühlen war kurtrierisch, hat keinen besonderen Stein. Graubrauner Bruchstein: 
29 xI9Yx60 cm. 

187 Kur-Trier — Grafschaft Wied-Runkel. Am Villmarer Gemeindewald gegen Münster. Vergl. Nr. 183. CT = Kurtrier, 
V:E wird wohl Villmarer Eigenwald heißen. Rückseite gegen Münster hat W R — Wied-Runkel. Grünlicher Schal- 
stein: 52x 12x42 cm. Mehrere Steine. Vergl. Nr. 631. 

188 Kur-Trier — Grafschaft Anhalt-Schaumburg. 1730. An der Gemarkungsgrenze zwischen Schaumburg und Balduin- 
a,b stein, westlich der Landstraße von Birlenbach nach Balduinstein und am Wege nach Hausen, auch nahe der Gemar- 

kung Fachingen. Balduinstein-Hausen war kurtrierisch (= CT), Schaumburg war um 1730 im Besitz des Fürsten 
Viktor Amadeus Adolf von Anhalt-Bernburg-Hoym (1707—72). Mehrere größere Steine noch an der Straße nach 
Balduinstein. Schalstein: 28 x 18x31 cm. 

189 Nassau-Oranien — Grafschaft Anhalt-Schaumburg. An der Straße von Obernhof nach Charlottenberg, wo die Ge- 
a,b markung Dörnberg an die Gemarkung Obernhof angrenzt. Dörnberg gehörte zur Grafschaft Holzappel (=Anhalt- 

Schaumburg), Obernhof zu Nassau-Oranien (= ON). NI = Nr. ı. Grauer Sandstein: 30x13 x30 cm. 

190 Grafschaft Wied-Runkel — Nassau-Weilburg. Auf dem Hühnerküppel an der Gemarkungsgrenze zwischen Rohn- 
a,b stadt und Laubuseschbach. Ersterer Ort war nassau-weilburgisch (= N W), letzterer gehörte zu Wied-Runkel 

(= WR). Kalkstein: 26x18 x47 cm. 

*) Die Grafen von Wied-Runkel erhielten erst 1784 vom Kaiser den Reichsfürstentitel.
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zu Tofel23 TANDES-GRENZSTE¡NE (Kr. Wetzlqr)
191 Hessø-Darmstad.t - Hessen-Kassel. 166g. Im Valde beim Dreiherrenstein (Nr. r94) an der Gemarhmgsgrenze Crum-
o, b bach-Kirchvers nahe dem Vege vom Gleiberger Forsthaus nach Kirchvers. Crumbach, Kr. Biedenkopf, war bis

1866 hessen-darmstädtisch. Kirchvers, Kr. Marburg, war kurhessisch. Weßer Sandstein: 4ox2oyzxTo crn.

192 Øoptøngtwn Hessen-Känigreich PrcuPen. Dreimârker an der Straße von Rodheim nach Krofdorf, wo die Ge-
o, b markungen Kroftlorf, Rodheim undVeøberg zusammenstoßen. GH : Großherzogtum Hessen. R D H :Rodheim.

.KP : Königreich Preußen. VBG : Veøberg. KFD : Krofdorf. Rodheim, Kr. Biedenkopf, war bis ¡8óó
hessen-darmstädtisch. Vetzberg und Krofdorf liegen im Kr. Veølar. Grauer Sandstei¡: zz cnim Quadrat. Höhe

50 c¡n.

193 Hessn-Kasset-Nassau-lYeilburg. 1736. Im Krofdorfer Walde am sog,enannten Dreiherrenstein und weiterhin an

der Gemarkungsgrenze Kirchvers-Krofdorf. Kirchvers war kurhessisch. Rückseite N \V : Nassau-Ileilburg, wozu
Krofdorf-Gleiberg bis r8o3 gehörten. Graue Steine: 3oxr7x6z cl.rt.

194 Hessn-Darmstadt - Nassau-lWeilburg. r77z.Im Krofdorfer Síalde, wo die Gemarkungen Cnrmbach, Krof<lorf und
Kirchvers zusammenstoßen, am sogenannten Dreiherrenstein. H D : Hessèn-Darmstadt, wozu Crumbach ge-

hörte. Rückseite NV : Nassau-Weilburg, wozu Krof<lorf gehörte. Heller Sandstein:36xt6x56 cm.

195 Nassau-l%eilburg - Hessen-Køssel, t:¡l6. Im nördlichsten Teile des Krofdorfer Valdes, wo die Gemarkungen Kirch-
ø, b vers, Reimershausen und Krofdorf zusammenstoßen. Erstere Orte waren kurhessisch, letzterer nassau-weilburgisch.

IÍeißer Sandstein: 29yz x r4%x 56 cm.

796 Grophøzogtum Hessan-KänígreichPreufen. Vor r83o. Das ,rFraucnkreul' im Walde an der Gemarkungsgrenze Rod-
heim-Atzbach nahe der Schanze am Köniçstuhl. Dieser Grenzstein steht an Stelle eines alten Kreuzes, das einst
hier stand. Vergl. Hinterländer Geschichtsbl. rgrr Nr. ¡z und Veølarer Heimathefte, z. Folge, S. 6o. G H :
Großherzogtum Hessen. RD H : Rodheim. HCH :Heuchelhein. RückseitezeigtKP:KönigreichPreußen.
A Z B : I¡vbach. Grauweißer Kallstein: 46 x r8 x 95 cm.

197 Hessen-Darmstadt-Nassøu-Weíhurg. r7gt, In Allendorf, Kr. Gießen, mitten im Orte bei der Lindc. Im tahre
orb t7o3 wu¡de der Hünenberg geteilt, wobei Hessen-Darmstadt Allendorf erhielt. Rückseite N V : Nassau-Veil-

burg, welchcs damals die angrenzenden Orte D'udenhofen, Lüøellinden usw. erhielt. Der Stei¡ stand jedenfalls

früúrer an der Gemarkungsgreize, Grauweißer Marmontein: 38 xzox6o cm.

198 &oþhøzogtum Hessen- Känigeich Preupen. Im Krofdorfer Valde am Dreiherrenstein, wo die Gemarkung Crum-
o,b bach, Kr. Biedenkopf, angrenzt. KRB : Krumbach. Rückseite GBF : Gleiberger Forst. Grauer Sandstei¡:

abgeplattet, zz ø im Quadrat, ca. 5o cm hoch.

199 Sotns-Braunfels-&ofhøzogtwn Frankfurt. r8o3. An der Landstraße von Wetzlar nach Steindorf an der Ge-
markungsgrenze, wo der Veg nach Magdelenenhausen abzweigt. Die Reichsstadt \Veølar war r8o3 an das Groß-
herzogÍum Frankfurt gekommen. Der Stein steckt leider fast ganz in der Erde. Zeigt gegen Steindorf das Solmser
Wappcn (Löwen), gegen Veølar das Mainzer Rad mit Kurhut *). Beschrieben in den \Vetzlarer Geschichtsbl.
19o6, S. 64. Marmontein: 45xzzx?

Vcrgl. Sæiae Nr. 163, ró5.

*

zu Tafel 23 LANDES-GRENZSTEINE (Kr. Wetzlar) 

191 Hessen-Darmstadt — Hessen-Kassel. 1669. Im Walde beim Dreiherrenstein (Nr. 194) an der Gemarkungsgrenze Crum- 
a,b bach—Kirchvers nahe dem Wege vom Gleiberger Forsthaus nach Kirchvers. Crumbach, Kr. Biedenkopf, war bis 

1866 hessen-darmstädtisch. Kirchvers, Kr. Marburg, war kurhessisch. Weißer Sandstein: 40x201%x70 cm. 

192 Großherzogtum Hessen—Königreich Preußen. Dreimärker an der Straße von Rodheim nach Krofdorf, wo die Ge- 
a,b markungen Krofdorf, Rodheim und Vetzberg zusammenstoßen. GH = Großherzogtum Hessen. RD H =Rodheim. 

KP = Königreich Preußen. VBG = Vetzberg. KFD = Krofdorf. Rodheim, Kr. Biedenkopf, war bis 1866 

hessen-darmstädtisch. Vetzberg und Krofdorf liegen im Kr. Wetzlar. Grauer Sandstein: 22 cm im Quadrat. Höhe 

so cm. 

193 Hessen-Kassel — Nassau-Weilburg. 1736. Im Krofdorfer Walde am sogenannten Dreiherrenstein und weiterhin an 
der Gemarkungsgrenze Kirchvers—Krofdorf. Kirchvers war kurhessisch. Rückseite NW = Nassau-Weilburg, wozu 
Krofdorf-Gleiberg bis 1803 gehörten. Graue Steine: 30x 17x62 cm. 

194 Hessen-Darmstadt — Nassau-Weilburg. 1772. Im Krofdorfer Walde, wo die Gemarkungen Crumbach, Krofdorf und 

Kirchvers zusammenstoßen, am sogenannten Dreiherrenstein. HD = Hessen-Darmstadt, wozu Crumbach ge- 
hörte. Rückseite NW = Nassau-Weilburg, wozu Krofdorf gehörte. Heller Sandstein: 36 x 16x 56 cm. 

195 Nassau-Weilburg — Hessen-Kassel. 1736. Im nördlichsten Teile des Krofdorfer Waldes, wo die Gemarkungen Kirch- 
a,b vers, Reimershausen und Krofdorf zusammenstoßen. Erstere Orte waren kurhessisch, letzterer nassau-weilburgisch. 

Weißer Sandstein: 29% x14%x56 cm. 

196 Großherzogtum Hessen — Königreich Preußen. Vor 1830. Das „‚Frauenkreuz‘‘ im Walde an der Gemarkungsgrenze Rod- 
heim—Atzbach nahe der Schanze am Königsstuhl. Dieser Grenzstein steht an Stelle eines alten Kreuzes, das einst 
hier stand. Vergl. Hinterländer Geschichtsbl. 1911 Nr. 12 und Wetzlarer Heimathefte, 2. Folge, S. 60. GH = 

Großherzogtum Hessen. RDH = Rodheim. HCH =Heuchelheim. Rückseite zeigt KP = Königreich Preußen. 
AZB =Atzbach. Grauweißer Kalkstein: 46x 18x95 cm. 

197 Hessen-Darmstadt — Nassau-Weilburg. 1791. In Allendorf, Kr. Gießen, mitten im Orte bei der Linde. Im Jahre 
a,b 1703 wurde der Hüttenberg geteilt, wobei Hessen-Darmstadt Allendorf erhielt. Rückseite NW = Nassau-Weil- 

burg, welches damals die angrenzenden Orte Dudenhofen, Lützellinden usw. erhielt. Der Stein stand jedenfalls 

früher an der Gemarkungsgrenze. Grauweißer Marmorstein: 38 x20x60 cm. 

198 Großherzogtum Hessen — Königreich Preußen. Im Krofdorfer Walde am Dreiherrenstein, wo die Gemarkung Crum- 
a,b bach, Kr. Biedenkopf, angrenzt. KRB —= Krumbach. Rückseite GBF = Gleiberger Forst. Grauer Sandstein: 

abgeplattet, 22 cm im Quadrat, ca. 5o cm hoch. 

199 Solms-Braunfels — Großherzogtum Frankfurt. 1803. An der Landstraße von Wetzlar nach Steindorf an der Ge- 

markungsgrenze, wo der Weg nach Magdelenenhausen abzweigt. Die Reichsstadt Wetzlar war 1803 an das Groß- 
herzogtum Frankfurt gekommen. Der Stein steckt leider fast ganz in der Erde. Zeigt gegen Steindorf das Solmser 
Wappen (Löwen), gegen Wetzlar das Mainzer Rad mit Kurhut *). Beschrieben in den Wetzlarer Geschichtsbl. 
1906, S. 64. Marmorstein: 45 x22x ? 

Vergl. Steine Nr. 163, 165.
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zv ToÍel24 TANDES-GRENZSTETNE (Kr. Werzlor)
200 Ctopnazogm Heswt - Kô;nigreith Preuþen. Hessat-Darmstadt - Fürstentum Solms-Brau{els utd Solms-Hohc¡t-2Ol nlns-Li¿h. Die Dreih¿nnsteiru iî den Wildcrn zçrischen Hermannstein und Groß-Altenstädten! Hier stoßen die2!l WaUunæn_dieser Orte mit GemarkungAßlar zusammen. Vor 18o6 gehörten die Orte zu folgenden Landesherr-o¿Þ schaften: Hermannstein war hessen-darmstãdtisch (nach 1866 preußisch), Groß-Altenstâdtergehörte zu Sol¡ns-

Hohensol¡ns-Lich und Aßlar zu Sol¡ns-Braunfels (beide Orte nach r8r5 preußisch). Der hohe Sæin Nr. zæa zeigt
gcgen Aßlar die Buchstaben A T F S, die nicht zu deuten sin4 höchstenJ könnte F S : Fürstentum Solms heißen.
DarunterAL:Aßlar.RüctseitevonNr. zoobhatGH:GroßherzogtumHessen;darunterHMS:Hermann-
stein' Nr. 5o. Veißer Kalkstein : 22 x tg x 68 cm. Der Stein Nr. zot ist ein Dreinãrker, der gegen Aßlar und Groß-
Altenstädten K P : König¡eich Preußen zeigt, gegen Hermannstein H D : Hessen-Darmstidt. Bräunlicher Bruch-
steio, ca. z5 cm hogb drcikantig, Ecken abgestumpft. Der Stein Nr. zoza istdreikantig sta* besch¡idigt, voî 1757,
Die Seite gegen Aßlar wfud S G : Solns-Greifenst€n gezergt haben, ist nach r8r5-aber durch Kp ers"øt.'ói"
Seite gegen Groß-Altenstädten, Nr. zozb, hat HS : Hohen-Sol¡ns, 1757. Die dritte Seite gegen Hermannstei¡
zeigt undeutlich I G H O, wovon die Bucbst¿ben G H : Großhetzogtr¡m Hessen, woht auch eni siater eingemeißelt
sind da vor r8o3 resp. 18o6 stets H D : Hessen-Darmsadt auf den hessischen Steinen s¡sþ¡. f,¡lrhtichèr Bruch-
stein, die seiten unten 3n 38 und z8 cm brcit. Höhe 5g cm. sark verwittert.

203 øa¡tscna¡t Sotms-Gteifensteí.n- Solnu-Braunfels r68t Im Valde an der hohen Suaße, d.ie vom ]unker Johannes-
o, b krcuz nach Berghausen fiihrt, stehen mehrere Steine von 168r (Gemarkung Ehrinçhausen) G : Grãifenstein,VM : Vilhelm Moriø. Rückseite BF : Braunfels. H : Heinrich (r6a8-r691). Rötlichgrauer Bruchstein:

z8/2x9x56 cm. Seh¡ dünne Steinplatten.

201 Kúge;cn Preupen-Groftørzogtum Hessen. An der Gemarkungsgrenze Lützellinden-Großcnlinde¡. L ZL:
o,b Lüøellinden. GLD : Großenlinden. Grauer Stein: zz xzzxst w.
205 X¿Ageicl, Preupen - Groþherzogtuttt Hessen.In den !7äldern zwischen Groß-Altenstãdten-Hermannstein, an der

Gemarkungsgrenze Hemrannstein-Bl¿sbach-Hohensoftns. Der Stein scheint einen Dreimärker daizustellen.Vorder-
seite hat KP : Königrcich Preußen, darunter BB : Blasbach, darunter HHS : Hohensolms Nr.47. Rück-
seite GH, darunrer HMs (vergl. Nr. zoob). Heller Kalkstein: zzxtgyzxTo l¡¡r..

206 Hazogtum Nassau - Ktinigreich Pratfø.In deh Wäldern an dcr Gemarkungsgrerze von Kröffelbach gegen Dieten-
o, b hausen unweit des Dreiherrensteins, an welchem bis r8o3 die Saaten Nassau-VeilUurg, GemeinscÍah Cheberg

und Sol¡ns-Braunfels zusam'ne¡stießen. Der Stein zeigt gegen Kröffelbach K P : Königreich preußeo, darunterGCFB:Gem. Cröffeibach, Füntentum Braunfels (Ð, Nr. zo6. Rückseite hat HÑ:Herzogtum Nassau,
Gem. Dietenhausen, Gem. Weilmänster, Nr. zo6. S[eilmünster ist heute nicht meh¡ Angrenzer. Grauer Sand-
stein: zz x zo x 56 cm.

2O7 ercphozogtum Hessen - Känigrei¿h Preuþen, An der Gemarkungsgrenze von Allcndorf gegen Dutenhofen rechts der
orbrc LandsraßeKleinlinden-Dutenhofen. Vergl. SteinNr. zo4. ALD :Allcndorf. DTH :Dutenhofen. Auf der

Oberflãche wohl Vermessu gszeichen. Weißcr Kalkstein: 46xz3x5r cm. Zahbeiche Steine an der Grenze.

200 
201 
202 
a,b 

203 

a,b 

204 

a,b 

205 

206 

a,b 

207 
a,b,c 

zu Tafel 24 LANDES-GRENZSTEINE (Kr. Wetzlar) 
Großherzogtum Hessen — Königreich Preußen. Hessen-Darmstadt — Fürstentum Solms-Braunfels und Solms-Hohen- 
solms-Lich. Die Dreiherrensteine in den Wäldern zwischen Hermannstein und Groß-Altenstädten! Hier stoßen die 
Waldungen dieser Orte mit Gemarkung Aßlar zusammen. Vor 1806 gehörten die Orte zu folgenden Landesherr- 
schaften: Hermannstein war hessen-darmstädtisch (nach 1866 preußisch), Groß-Altenstädten gehörte zu Solms- 
Hohensolms-Lich und Aßlar zu Solms-Braunfels (beide Orte nach 1815 preußisch). Der hohe Stein Nr. 2004 zeigt 
gegen Aßlar die Buchstaben A T F S, die nicht zu deuten sind, höchstens könnte F S — Fürstentum Solms heißen. 
Darunter AL = Aßlar. Rückseite von Nr. 200b hat GH = Großherzogtum Hessen; darunter HM S — Hermann- 
stein. Nr. 50. Weißer Kalkstein: 22 x 19 x 68 cm. Der Stein Nr. 207 ist ein Dreimärker, der gegen Aßlar und Groß- 
Altenstädten KP = Königreich Preußen zeigt, gegen Hermannstein H D — Hessen-Darmstadt. Bräunlicher Bruch- 
stein, ca. 25 cm hoch, dreikantig, Ecken abgestumpft. Der Stein Nr. 202a ist dreikantig, stark beschädigt, von 1757. 
Die Seite gegen Aßlar wird SG = Solms-Greifenstein gezeigt haben, ist nach 181 5 aber durch KP ersetzt. Die 
Seite gegen Groß-Altenstädten, Nr. 202b, hat HS = Hohen-Solms, 1757. Die dritte Seite gegen Hermannstein 
zeigt undeutlich IG H O, wovon die Buchstaben G H = Großherzogtum Hessen, wohl auch erst später eingemeißelt 
sind, da vor 1803 resp. 1806 stets HD — Hessen-Darmstadt auf den hessischen Steinen steht. Bräunlicher Bruch- 
stein, die Seiten unten 37, 38 und 28 cm breit. Höhe 58 cm. Stark verwittert. 

Graftschaft Solms-Greifenstein — Solms-Braunfels 1681 Im Walde an der hohen Straße, die vom Junker Johannes- 
kreuz nach Berghausen führt, stehen mehrere Steine von 1681 (Gemarkung Ehringshausen) G = Greifenstein, 
WM = Wilhelm Moritz. Rückseite BF = Braunfels. H — Heinrich (1648—1693). Rötlichgrauer Bruchstein: 
28%,x9x56 cm. Sehr dünne Steinplatten. 

Königreich Preußen — Großherzogtum Hessen. An der Gemarkungsgrenze Lützellinden—Großenlinden. LZL = 
Lützellinden. GLD = Großenlinden. Grauer Stein: 22x22x51 cm. 

Königreich Preußen — Großherzogtum Hessen. In den Wäldern zwischen Groß-Altenstädten—Hermannstein, an der 
Gemarkungsgrenze Hermannstein—Blasbach—Hohensolms. Der Stein scheint einen Dreimärker darzustellen. Vorder- 
seite hat KP = Königreich Preußen, darunter BB — Blasbach, darunter HH S — Hohensolms Nr. 47. Rück- 
seite GH, darunter HM SS (vergl. Nr. 200b). Heller Kalkstein: 22 x 18 % x70 cm. 

Herzogtum Nassau — Königreich Preußen. In den Wäldern an der Gemarkungsgrenze von Kröffelbach gegen Dieten- 
hausen unweit des Dreiherrensteins, an welchem bis 1803 die Staaten Nassau-Weilburg, Gemeinschaft Cleeberg 
und Solms-Braunfels zusammenstießen. Der Stein zeigt gegen Kröffelbach KP — Königreich Preußen, darunter 
GCFB=Gem. Cröffelbach, Fürstentum Braunfels (?), Nr. 206. Rückseite ht HN — Herzogtum Nassau, 
Gem. Dietenhausen, Gem. Weilmünster, Nr. 206. Weilmünster ist heute nicht mehr Angrenzer. Grauer Sand- 
stein: 22x20x56 cm. | 

Großherzogtum Hessen — Königreich Preußen. An der Gemarkungsgrenze von Allendorf gegen Dutenhofen rechts der 
Landstraße Kleinlinden—Dutenhofen. Vergl. Stein Nr. 204. ALD = Allendorf. DT H = Dutenhofen. Auf der 
Oberfläche wohl Vermessungszeichen. Weißer Kalkstein: 46x23 x5ı cm. Zahlreiche Steine an der Grenze.
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zu Tolel 25 TANDES-GREN ZSTEINE (Gemeinschofren)
2OB eene;nscna¡t Cleeberg (Hessen-Darrrstadt und Nassau-Veilbug).- Nassau-weilburg - Nøssau-Usinserr. t1g¡. -q-d Dreimärker im Valde, wo die Gemarkungen Veilmünster, Grävenwiesbach und Brandoberndorf zuso--enstõßen.

Der Stein hat rechnrinkligen Ausschnitt gegen den Weilmünsterer Wald. Dieser Ort gehörte zu Næ¡au-Veil-
burg (N V). Grävenwiesbach gehörte zu Nassau-Usingen (V : U). Brandobemdorf war in der Gemeinschaft
Cleeberg daher G C. Heller Schalstein, st¿rk beschädigt. Die Seiten 5o, 22r 27,26 cm breit, 34 cm hoch.

2O9 ¿nt Canberg (Gemeinschaft Nassau-Oranien, Kur-Trier, Freihen von Hohenfeld) 
-lyi¿d-Runþ¿l.An der Ge-

o, b markungsgrenze Eisenbach-Münster (Oberlahnkreis) mehrere Steine. Gegen Eisenbach A C : Amt C,amberg.
RÍiclseite gegen Münster hat WR : !Íied-Runkel. Hellgrauer Schicferstein:4zxr3x4z cn*).

2lO Ant Canberg - Nassau-Usingen Am Camberger Stadrwald beim Eichelbacher Hof und auch nach Riedelbach zu
o, b mehrere Steine. A C :Amt Camberg. C M : CambergerMark (dazugehörten nochDombach, Schwickershausen,

Eichelbacher Hof und Steinfischbach). Gegen Eichelbacher Hof (Gemeinde Rod an der Veil) N U : Nassau-
Usingen. Grauer Stein: 3ox18 x46 cm**).

211 Geneinscløft Cteeberg - Nassau-lØeitbtng. 1786. Im IValde an der Gemarkungsgrenze Brandoberndorf-\geil-
o,b mülrster. Gegen Brandoberndorf GC : Gemeinschaft Cleeberg. GegenVeilnüniter NV :Nassau-Weilburg.

Grauer Scb¡lstein: 2T y2 x t3 x 47 c;rrtt).

212 Ant Camberg-Kur-Tríer. (Gtætstein?). In der Gemarkung Haintchen an den Wiesen in Nähe des Fahrwegs
o, b Wolfenhausen-Hasselbach, wo auch die Gemarkung Laubuseschbach angrenzt. Da Haintchen zur Gemeinschaft

Camberg gehörte (:AC), so kann Kur-Trier (:CT) hier nur als Alleinbesitzer eines Valdes oder Wiesen in
Frage kommen. Meh¡ere Steine am Waldrand. Bläulichgrauer Schiefersrein: 3gxr1x44. Vergl. Nr. r8z.

213 eerc;wctta¡t Clzeberg - Nassau-lWeilburg. t786. Wie vorvoriger Stein an der Gemarkungsgrenze Brandobern-
dorf-Veilmünster im Valde. G C : Gemeinschaft Cleeberg. Die Rückseite zeigt N W : N"rt"o-Veilburg.
Grauer Schalstein: 27xt4x58 cm.

2'14 Ant Khberg (Gemeinschaft Nassau-Usingen und Nassau-Oranien) - Nøssau-Usingen - Nassau-otanin. lxm
o, b Dauborner Gemeindewald (Katharinenhecke) an der Stelle, wo die Gemarkungen bauborn, Ohren und Beuer-

bach zusammenstoßen. O N : Oranien-Nassau, wozu Dauborn gehörte. Gegen Ohren A K : Amt Kirberg.
Grauer Schalstein: 29 x t4x 4o cmff).

2i5 am Kirberg-Nassau-Ushgau A¡ der Südostseite der Gemarkung ohren stehen gegen Beuerbach und Becht-
o, b heim mehrere Steine. Leøtere Orte ware¡ nassau-usingisch (: ¡ U). Oh¡en gehöni ä. A-t Kirberg. Grauer

Schalstein: z8 x tzx 30 c¡n.

r) Biscnbach schei¡t dem Amt Cambcrg zugcteilt gewcEcn zu sein. Es war iedoch ei¡e Her¡schaft ftir sich und gchörtc ¡/: dem Frcihcr¡¡
von Hobcofcld, r/r Kur-Tricr "d r/r Nasgau-Oraoicn (aach Spiclnann, Gc¡chichte von Nassau I, S. 247 war Nassau-Vcilburg Tcilhabc¡).rr) Das lxmt Cambery gehörtc Kur-Trier u¡d Nassau-Orauieo gemeinsch¿fttich. Es umfaßte die One Camberg, Erbach, Obeceltets,
Schwictenhaurco, Dombach, Vurgcs und Haintchen.
f) Dar Amt Chebøg tlrorúJaßte die Orte Cleeberg, Brandobcmdorf, Obc¡ctccn und Ebcrsgöns. Naseau-Veilburg bcsaß l/3 und Hcsscr-
Dr¡mst dt zþ davon bis r8o3.
tt) D¡¡ ltmt Kirberg u¡¡faßt dic Ortc Kirbcrg, ofuen, Nauheim, Neesbach uad Hcringcn. La¡dcshcren waren ic zu¡ llålftc Nasr¡u-
On¡ico *'d Nulu-Urirycn

zu Tafel 25 LANDES-GRENZSTEINE (Gemeinschaften) 
208 Gemeinschaft Cleeberg (Hessen-Darmstadt und Nassau-Weilburg). -— Nassau-Weilburg — Nassau-Usingen. 1785. — 
a-d Dreimärker im Walde, wo die Gemarkungen Weilmünster, Grävenwiesbach und Brandoberndorf zusammenstoßen. 

Der Stein hat rechtwinkligen Ausschnitt gegen den Weilmünsterer Wald. Dieser Ort gehörte zu Nassau-Weil- 
burg (N W). Grävenwiesbach gehörte zu Nassau-Usingen (V =U). Brandoberndorf war in der Gemeinschaft 
Cleeberg, daher G C. Heller Schalstein, stark beschädigt. Die Seiten 50, 22, 27, 26 cm breit, 34 cm hoch. 

209 Amt Camberg (Gemeinschaft Nassau-Oranien, Kur-Trier, Freiherr von Hohenfeld) — Wied-Runkel. An der Ge- 
a,b markungsgrenze Eisenbach—Münster (Oberlahnkreis) mehrere Steine. Gegen Eisenbach AC = Amt Camberg. 

Rückseite gegen Münster hat WR — Wied-Runkel. Hellgrauer Schieferstein: 42 x 13 x42 cm*). 

210 Amt Camberg — Nassau-Usingen. Am Camberger Stadtwald beim Eichelbacher Hof und auch nach Riedelbach zu 
a,b mehrere Steine. AC = Amt Camberg. CM = Camberger Mark (dazu gehörten noch Dombach, Schwickershausen, 

Eichelbacher Hof und Steinfischbach). Gegen Eichelbacher Hof (Gemeinde Rod an der Weil) NU = Nassau- 
Usingen. Grauer Stein: 30x18x46 cm**). 

211 Gemeinschaft Cleeberg — Nassau-Weilburg. 1786. Im Walde an der Gemarkungsgrenze Brandoberndorf—Weil- 
a,b münster. Gegen Brandoberndorf GC = Gemeinschaft Cleeberg. Gegen Weilmünster NW — Nassau-Weilburg. 

Grauer Schalstein: 27% x 13x47 cm}). 

212 Amt Camberg — Kur-Trier. (Güterstein?). In der Gemarkung Haintchen an den Wiesen in Nähe des Fahrwegs 
a,b Wolfenhausen—Hasselbach, wo auch die Gemarkung Laubuseschbach angrenzt. Da Haintchen zur Gemeinschaft 

Camberg gehörte (=A.C), so kann Kur-Trier (=CT) hier nur als Alleinbesitzer eines Waldes oder Wiesen in 
Frage kommen. Mehrere Steine am Waldrand. Bläulichgrauer Schieferstein: 39 x 15x44. Vergl. Nr. 182. 

213 Gemeinschaft Cleeberg — Nassau-Weilburg. 1786. Wie vorvoriger Stein an der Gemarkungsgrenze Brandobern- 
dorf-Weilmünster im Walde. G C = Gemeinschaft Cleeberg. Die Rückseite zeigt NW = Nassau -Weilburg. 
Grauer Schalstein: 27x14x58 cm. 

214 Amt Kirberg (Gemeinschaft Nassau-Usingen und Nassau-Oranien) — Nassau-Usingen — Nassau-Oranien. Am 
a,b Dauborner Gemeindewald (Katharinenhecke) an der Stelle, wo die Gemarkungen Dauborn, Ohren und Beuer- 

bach zusammenstoßen. O N = Oranien-Nassau, wozu Dauborn gehörte. Gegen Ohren AK = Amt Kirberg. 
Grauer Schalstein: 29x 14x40 cmf}). 

215 Amt Kirberg — Nassau-Usingen. An der Südostseite der Gemarkung Ohren stehen gegen Beuerbach und Becht- 
a,b heim mehrere Steine. Letztere Orte waren nassau-usingisch (=N U). Ohren gehörte zum Amt Kirberg. Grauer 

Schalstein: 28x 12x30 cm, 

*) Eisenbach scheint dem Amt Camberg zugeteilt gewesen zu sein. Es war jedoch eine Herrschaft für sich und gehörte '/2 dem Freiherrn 
von Hohenfeld, '/s Kur-Trier und '/s Nassau-Oranien (nach Spielmann, Geschichte von Nassau 1, S. 247 war Nassau-Weilburg Teilhaber). 
**) Das Amt Camberg gehörte Kur-Trier und Nassau-Oranien gemeinschaftlich. Es umfaßte die Orte Camberg, Erbach, Oberselters, 
Schwickershausen, Dombach, Würges und Haintchen. 

1) Das Amt Cleeberg umfaßte die Orte Cleeberg, Brandoberndorf, Obercleen und Ebersgöns. Nassau-Weilburg besaß 1/3 und Hessen- 
Darmstadt 2/3 davon bis 1803. 

17) Das Amt Kirberg umfaßte die Orte Kirberg, Ohren, Nauheim, Neesbach und Heringen. Landesherren waren je zur Hälfte Nassau- 
Oranien und Nassau-Usingen.
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zu Tofel 2ó TANDES-GRENZSTEINE (Reichsritterschqftlíche Orte*)
216 r¡¿lprr von¿ Steín-oott da L¿ln. 1726. t758. A¡ der Gemarkungsgreoze Frücht-Nicvern iE waldÊ nach dcm
o, b Hohen Malbcrg zu. Gegen Fd¡cht zeigl Stein eine Rose(vom Steins Vappen),gegcn Niarern Schild mit scnlrechtcm

Balken als Wappen vo¡ der Lcyen's. Mertwtirdig sind die venchiedenen lahreszabten. Basaltlava?: 2t xt2r.at *.
217 n¿lut¡ oottt Steín-oott da I'eyn. t726. 1758. Wic voriger Stein im Valde bis zr¡m Hohen Malbcrg bci Bad Ems
or b hin mehrere Steine. Vappen vom Stei¡ und Fürst von der Lcyen . Leu¿tercr war seit 1683 mit der l-andcshohcit

von Nievern, Fachbach und Miellen belehnt, erste¡cr seit 1613 mit FrÍicht. Basaltlava?:Árrrx35 cm.

218 r¡anen oottt Stein-Bad Ens. (Zweihcrrsch). Auf dem Matbcrgskopf über Ems an dcr Gemarlungsgrcnzc Ems-
FrÍicht' zugleich Grcnzn, des Schöuechwaldes, mehrere Steine bis zr¡m Lahnal herab. Rückseite Wappen vom Sæin
(Rose). Weiß. Marnontein: z5x18x33 cn.

219 Freílæn oon Stein- Stút Obøtalmsteìn (Kur-Mainz). A¡ der Gemarluogsgrenzc Schweigbarscn-Hof Dörgthccl
o, b (Gemarkung Obertahnstein). Mit Scbweigbausen waren die Freiherren vom Stein sert r4i7 belehnt. Infoþ dc in

das Gebiet von Hof Dörstheck einspringcnden Waldes zeþ auch der Grenzstein einen Áusschnitt, io waõnem eln
St (: vo- Stein) bemerkbar ist. Rúclseite O L : Obedahnstein. Hellgrauer Stein, z3 cn breit, 7 rmd 15 cm dict,
3r cn hoch.

22O franer sorn Steín - Kut-Mo;nz. Wie vorigcr an Vege von Oberwies nac.h Schweighausen. Rocc zcigt gcgen dcoo,b,c v. Stein'schen Vald Gcnarkung Scbweighausen. Dæ Rad zÅgt gegæ,Hof Dönthõt, Gcmarh¡¡¡g Oklainsæin.
,An Schmalseirc eine Figur. Basaltlava?: 23xr3x30 cîn.

221 heíheft votn Stek-oott d¿t Leyn.Im walde an der Gemarkungsgrenze Frücht-Nievern nech dcm Hohen Mal-
bery a¡. 7Ågtdre Rose im Schilde. Rückseite Wappen von deil-eyen. Basaltlava?: 18x¡zx3o cm.

222 Hessen'Darmstdt Her¡ oon WaþìbrrS. (vor 1774). Viermårkcr zwiscbeo Dacbsenher¡scn und Hof Erlenborn,
.o, b 9. Walde' w-9 die Gemarkungen Dachsenh¡r¡sen, Oberbachheim, Winterwerb und Osterspai zr¡sanmeostoßcn.

7*igt gegen die breite Dachsenhäuser Gemarkung zwei Löwen, gegen Oberbachhcim-llinterwerb 4H : vicr-
herriscb, gegen Ostenpai (reicbsrittcrscbaftlich) Doppeladler, dei sich im Wappen der Hcrren 

"oo 
V"td*brr.g

gen. Schenkern, Fû"^d"r'welche voo 1637-1783 mit Ostenpai belehnt warln. Gtauer Stcin, im eucnchniñstumpfwinklig, iede Seite r7-¡7/z cm breit, ganze Höhe 68 cm. Steht auf kleiucm Erdhügel.

223 Boos oon Waldeck-Hessen-Darnstadt tn4 Nahe der Kirche und Ort Schönborn am Ausgang zr¡m Feld. Dic
Boos von Vaideck hatten seit ryzo den Kirchensatz, Zeirnten usw. von Schönborn, ¿ocn uesie¡i¿ie Vcrmutung,
daß der Stein von der nahen Gemarkuogsgrenze von lVasenbach stammt, welcher reichsrinerscbafrliche On den
Booa von Waldeck zustand. Sa¡L ve¡witterær GrÍinstein, Wappen unkenntlich:4oxrz-rgx9o cm.

221 ftalør oø Krí¿stett - Kur-Mainz. C'a. úgo.An der Gemarkungsgrenze Niederhofheim-Münsær a¡ dcr Straßc
o, b nach Hofheim. Die Freihenen von Kniætett waren von 168ó-17ø mit Niedcrhofleim belebnt, dahcr ibr Wappcn.

Rückseite Kurmainzer Rad, da Mifu¡ster m¡inzisçþ war. Roter Sa¡dstein: z8xz5x3o cm.

225 rrAne¡r oon Bettendaf - Kur-Mainz. (nach rTro). Vie voriger mehrfach an der Gcmarkungsgrcnze gegcn Mänster.o'b kigt gcgen Niederhofheim das Bcttendorflsche wappen (einen Ring). Nachfolger 
"oo 

uI-roiotJtiqrÈr1g4.
G'¡arcr Støtz z7 xzoxzS cm.

*) Dic Rcicûcrittcrrcùlft DCr¡toû Mittctrùci¡" brttc ibm Si¿ i¡ dcr L¡¡¡c¡lichco Buû F¡icdbctg.

216 

a,b 

217 

a,b 

218 

219 

a,b 

220 
a,b,c 

221 
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zu Tafel 26 LANDES-GRENZSTEINE (Reichsritterschaftliche Orte*) 
Freiherr vom Stein — von der Leyen. 1726. 1758. An der Gemarkungsgrenze Frücht—Nievern im Walde nach dem 
Hohen Malberg zu. Gegen Frücht zeigt Stein eine Rose(vom Steins Wappen), gegen Nievern Schild mit senkrechtem 
Balken als Wappen von der Leyen’s. Merkwürdig sind die verschiedenen Jahreszahlen. Basaltlava?: 21 x 12 x 4I cm. 

Freiherr vom Stein — von der Leyen. 1726. 1758. Wie voriger Stein im Walde bis zum Hohen Malberg bei Bad Ems 
hin mehrere Steine. Wappen vom Stein und Fürst von der Leyen. Letzterer war seit 1683 mit der Landeshoheit 
von Nievern, Fachbach und Miellen belehnt, ersterer seit 1613 mit Frücht. Basaltlava?: 20x12 x35 cm. 

Freiherr vom Stein — Bad Ems. (Zweiherrisch). Auf dem Malbergskopf über Ems an der Gemarkungsgrenze Ems— 
Frücht, zugleich Grenze des Schöneckswaldes, mehrere Steine bis zum Lahntal herab. Rückseite Wappen vom Stein 
(Rose). Weiß. Marmorstein: 25x18 x33 cm. 

Freiherr vom Stein — Stadt Oberlahnstein (Kur-Mainz). An der Gemarkungsgrenze Schweighausen—Hof Dörstheck 
(Gemarkung Oberlahnstein). Mit Schweighausen waren die Freiherren vom Stein seit 1427 belehnt. Infolge des in 
das Gebiet von Hof Dörstheck einspringenden Waldes zeigt auch der Grenzstein einen Ausschnitt, in welchem ein 
St (= vom Stein) bemerkbar ist. Rückseite O L — Oberlahnstein. Hellgrauer Stein, 23 cm breit, 7 und 15 cm dick, 
31 cm hoch. 

Freiherr vom Stein — Kur-Mainz. Wie voriger am Wege von Oberwies nach Schweighausen. Rose zeigt gegen den 
v. Stein’schen Wald, Gemarkung Schweighausen. Das Rad zeigt gegen Hof Dörstheck, Gemarkung Oberlahnstein. 

‚An Schmalseite eine Figur. Basaltlava?: 23 x 13 x30 cm. 

Freiherr vom Stein — von der Leyen. Im Walde an der Gemarkungsgrenze Frücht—Nievern nach dem Hohen Mal- 
berg zu. Zeigt die Rose im Schilde. Rückseite Wappen von der Leyen. Basaltlava?: 18x 12x30 cm. 

Hessen-Darmstadt — Herr von Waldenburg. (vor 1774). Viermärker zwischen Dachsenhausen und Hof Erlenvorn, 
im Walde, wo die Gemarkungen Dachsenhausen, Oberbachheim, Winterwerb und Österspai zusammenstoßen. 
Zeigt gegen die breite Dachsenhäuser Gemarkung zwei Löwen, gegen Oberbachheim—Winterwerb 4H = vier- 
herrisch, gegen Osterspai (reichsritterschaftlich) Doppeladler, der sich im Wappen der Herren von Waldenburg 
gen. Schenkern, befindet, welche von 1637—1783 mit Osterspai belehnt waren. Grauer Stein, im Querschnitt 
stumpfwinklig, jede Seite 17—17% cm breit, ganze Höhe 68 cm. Steht auf kleinem Erdhügel. 

Boos von Waldeck — Hessen-Darmstadt. 1774. Nahe der Kirche und Ort Schönborn am Ausgang zum Feld. Die 
Boos von Waldeck hatten seit 1720 den Kirchensatz, Zehnten usw, von Schönborn, doch besteht die Vermutung, 
daß der Stein von der nahen Gemarkungsgrenze von Wasenbach stammt, welcher reichsritterschaftliche Ort den 
Boos von Waldeck zustand. Stark verwitterter Grünstein, Wappen unkenntlich: 40 x12—18 x90 cm. 

224 Freiherr von Kniestett — Kur-Mainz. Ca. 1690. An der Gemarkungsgrenze Niederhofheim— Münster an der Straße 
a,b 

225 

nach Hofheim. Die Freiherren von Kniestett waren von 1686—1706 mit Niederhofheim belehnt, daher ihr Wappen. 
Rückseite Kurmainzer Rad, da Münster mainzisch war. Roter Sandstein: 28 x25x30 cm. 

Freiherr von Bettendorf — Kur-Mainz. (nach 1710). Wie voriger mehrfach an der Gemarkungsgrenze gegen Münster. 
a,b Zeigt gegen Niederhofheim das Bettendorf’sche Wappen (einen Ring). Nachfolger von v. Kniestett 1710—1794. 

Grauer Stein: 27x20x28 cm. 

*) Die Reichsritterschaft „Canton Mittelrhein“ hatte ihren Sitz in der kaiserlichen Burg Friedberg.
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zuTofel 27 LANDES-GRENZSTEINE (Reichsritterschoft)
226 Henschaft Reifiettberg-Herrscluft Cronberg. 1576. Interessanter alter Grenzstein. Er befindet sich am Südende
o, b der Niederreifenberger Viesen nahe dem Feldbergtastell in Richtung nach dem Roten Kreuz. Die Seite gegen

Reifenberg zeigt die Wappen der Herren von Reifenberg. Die Rückseite gegen Cronbery zeist & Vappen der
Herren von Cronberg vom Kronen- und Flügelsumm). Hoher roter Sandstein, a, Í,42 m hoch, unten ca. 36 cm
breit, 15 ca dick. Ein zweiter Stein steht a. 24o m weiter westlich nach dem Roten Kreuz zu*).

227 Hmschaft Cransbag - Nassau-Usingen - A¡nt lYeblpim.In den Väldern zwischen Usingen und Pfafenwiesbach,
q, b wo diese Gemarkungen mit Gemarkung Weh¡heim zusammenstoßen, steht dieser Stein an Stelle eines Drelmârkers.

Gegen Pfafenwiesbach steht Nr. r3r. V B : Waldboa-Bassenheim (Graf), da dieser Ort zur Herrschaft Crans-
berg gehörte. Gegen Usingen steht N U Nr. r3r : Nassau-Usingen. Die drine Seite zeigt W H : Wehrheim.
Braungrauer Bruchstein: z4 x r6x 48 cm**).

228 Nasnu-Idstein-Henscløfi Reiffaùerg, An der Landstraße von Köniçtein nach Niederreifenberg nördlich vom
o, b Rotcn Kreuz an der Gemarkungsgrenze Oberems-Niederreifenberg. Gegen Oberems steht N : Nassau, gegen

Reifenberg$flB:Valdbott-Bassenheim,welchebis13o6dieseHerrschaftbesaßen.WeißerSandstein:z8x19 xzgcm.

229 Gemeinschaft Nassau-ùaniat-Kur-Tri¿r (Amt Wehrheim)-Nassau-Usingen t@4. lmValde nahe dcr Land-
straße von Weh¡hcim nach Usingen, wo die Gemarkungen Veh¡heim, Usingen mit Vesterfeld zusammenstoßen.
Sørk verwitterter, schwärzlicber Basaltstein. Auf der Vorderseite dúrfte A \[ : Amt Vehrheim gestanden haben,
aber nur noch W und 1694 sichtbar. Aufder Rückseite gegen denUsinger Stadtwald ist nur noch ein N 1694 sicht-
bar : Nassau. 29,1.3re breit, r4-zo em dick, 38 cm hoch.

230 Hessen-Darmstadt - oon dø Leyen. Inder Gemarkungsgrenze Osterspai-Gemmerich beim Hof Büchelborn. Dieser
o, b Hof war bis 1806 reicbsritterschaftlich und im Besitz des Fürsten von der læyen, daher dessen Vappen. Gemmerich

war hessen-darmstãdtisch, daher der Löwe. Basaltlava: z3xÍ4x55 cûl.

231 ¡¡nsen-p.rmstadt -oon der Leyen.In Nähe des vorigen an einer einspringenden Ecke der Gemarkung Gemmerich.
o, b Daher der rech¡¡'inklige Ausschnitt mit zwei líappen. Vergl. vorigen Stein. Kallstein, die Außenseiten 3r cm brei6

die Innenseiten r8 cm breit, die Schmalseiten 13 cm breit. Steckt fast ganz im Rasen uad scheint seit roo Jahren
noch nie beachtet und freigelegt worden zu sein, n'ie das ¡¡,¡fig der Fall ist!

232 Hessø-Darmstadt-Herrschaft Cransberg. t767.Im Valde ao Wege von Ziegetberynach Maibach, wo die Ge-
mcrÞrrno lV¡mhnm rrn¡l Førrarlra¡h zrrcammp¡ctnll-- n-1'.-.- -. flo Q+oi-- l: IYt Þ 

-l:-f 
II7^t,lL^e D^-^^-L-l-v¡¡t ¡¡¡r¡4!¡! 6rv!v srwue. 

- 
vr4 w 4swlt-Dóùùçu¡çq¡t

da Vernborn zur Herrschaft Cransberg gehörte. Rückseite H D : Hessen-Darmst¿dt. Heller Marmorstein: 4z x
z¡ x 8o cm.

233 Von tla L"lrn - Das Vierherisch¿. An der Gemarkungsgrenze. Osterspai-Winterwerb nahe der alten Braubacher
Straße am Büchelborner Feld. Gegen Büchelborn das Wappen von der Leyen (vergl. Nr. z3o). Gegen Winterwerb
ein verkehrtes V -Winterwerb. Grauer Sandstein: 23yz xtoyz x 33 cm. 1774 kam Winterwerb zu Hessen-Rheinfels.

r) letzt Gemarku'g Glashf¡tten. Nach dem Saalburgiahrbuch VII r93o, S. r48 waren ncben den Hauptlinien aucl¡ dic Seitc¡li¡ie¡ Mitin-
habe¡ de¡ Herr¡chaften Reiffenberg bzw. Cronberg, so daß auch diese durch ih¡e von den Hauptlinien ctwas abwcichc¡de Vappea zur
Geltung kamen. Die Stei¡e wurden 1576 gesetzt.
ri) I7ehrheim bildetc mit Obemhaia, Anspach u¡d Kloster Th¡on das Amt Wehtheim, ç'elchce ei¡Ê Gcmei¡¡cb¡ft zsi¡cbea Ku¡-Tric¡
u¡d Nasseu-Oranie¡ war.
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zu Tafel 27 LANDES-GRENZSTEINE (Reichsritterschaft) 

Herrschaft Reiffenberg — Herrschaft Cronberg. 1576. Interessanter alter Grenzstein. Er befindet sich am Südende 
der Niederreifenberger Wiesen nahe dem Feldbergkastell in Richtung nach dem Roten Kreuz. Die Seite gegen 
Reifenberg zeigt die Wappen der Herren von Reiffenberg. Die Rückseite gegen Cronberg zeigt das Wappen der 
Herren von Cronberg vom Kronen- und Flügelstamm). Hoher roter Sandstein, ca. 1,42 m hoch, unten ca. 36 cm 

breit, 15 cm dick. Ein zweiter Stein steht ca. 240 m weiter westlich nach dem Roten Kreuz zu*). 

Herrschaft Cransberg — Nassau-Usingen — Amt Wehrheim. In den Wäldern zwischen Usingen und Pfaffenwiesbach, 
wo diese Gemarkungen mit Gemarkung Wehrheim zusammenstoßen, steht dieser Stein an Stelle eines Dreimärkers. 
Gegen Pfaffenwiesbach steht Nr. 131. W B —= Waldbott-Bassenheim (Graf), da dieser Ort zur Herrschaft Crans- 
berg gehörte. Gegen Usingen steht N U Nr. 131 = Nassau-Usingen. Die dritte Seite zeigt WH = Wehrheim. 
Braungrauer Bruchstein: 24x 16x48 cm**). 

Nassau-Idstein — Herrschaft Reiffenberg. An der Landstraße von Königstein nach Niederreifenberg nördlich vom 
Roten Kreuz an der Gemarkungsgrenze Oberems—Niederreifenberg. Gegen Oberems steht N = Nassau, gegen 
Reifenberg W B =Waldbott-Bassenheim, welche bis 1806 diese Herrschaft besaßen. Weißer Sandstein: 28 x 19 x29cm. 

Gemeinschaft Nassau-Oranien — Kur-Trier (Amt Wehrheim) — Nassau-Usingen 1694. Im Walde nahe der Land- 
straße von Wehrheim nach Usingen, wo die Gemarkungen Wehrheim, Usingen mit Westerfeld zusammenstoßen. 
Stark verwitterter, schwärzlicher Basaltstein. Auf der Vorderseite dürfte AW —= Amt Wehrheim gestanden haben, 

aber nur noch W und 1694 sichtbar. Auf der Rückseite gegen den Usinger Stadtwald ist nur noch ein N 1694 sicht- 
bar = Nassau. 29—39—cım breit, I14—20 em dick, 38 cm hoch. 

Hessen-Darmstadt — von der Leyen. An der Gemarkungsgrenze Osterspai—Gemmerich beim Hof Büchelborn. Dieser 

Hof war bis 1806 reichsritterschaftlich und im Besitz des Fürsten von der Leyen, daher dessen Wappen. Gemmerich 
war hessen-darmstädtisch, daher der Löwe. Basaltlava: 23 x14x55 cm. 

Hessen-Darmstadt — von der Leyen. In Nähe des vorigen an einer einspringenden Ecke der Gemarkung Gemmerich. 
Daher der rechtwinklige Ausschnitt mit zwei Wappen. Vergl. vorigen Stein. Kalkstein, die Außenseiten 31 cm breit, 
die Innenseiten ı8 cm breit, die Schmalseiten 13 cm breit. Steckt fast ganz im Rasen und scheint seit 100 Jahren 

noch nie beachtet und freigelegt worden zu sein, wie das häufig der Fall ist! 

Hessen-Darmstadt — Herrschaft Cransberg. 1767. Im Walde am Wege von Ziegenberg nach Maibach, wo die Ge- 
ww —lteaf WoaelAhas_D %h markung Wernborn und Fauerbach zusammenstoßen, mehrere große Steine. GWB =Graf Waldbott-Bassenheim, 

da Wernborn zur Herrschaft Cransberg gehörte. Rückseite HD = Hessen-Darmstadt. Heller Marmorstein: 42 x 
21x80 cm. 

Von der Leyen — Das Vierherrische. An der Gemarkungsgrenze Osterspai—Winterwerb nahe der alten Braubacher 
Straße am Büchelborner Feld. Gegen Büchelborn das Wappen von der Leyen (vergl. Nr. 230). Gegen Winterwerb 

ein verkehrtes W ==Winterwerb. Grauer Sandstein: 23% x10% x33 cm. 1774 kam Winterwerb zu Hessen-Rheinfels. 

*) Jetzt Gemarkung Glashütten. Nach dem Saalburgjahrbuch VII 1930, S. 148 waren neben den Hauptlinien auch die Seitenlinien Mitin- 

haber der Herrschaften Reiffenberg bzw. Cronberg, so daß auch diese durch ihre von den Hauptlinien etwas abweichende Wappen zur 

Geltung kamen. Die Steine wurden 1576 gesetzt. 

*%*) Wehrheim bildete mit Obernhain, Anspach und Kloster Thron das Amt Wehrheim, welches eine Gemeinschaft zwischen Kur-Trier 

und Nassau-Oranien war.
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zvTolel2S GEMARKU NGS-GRENZSTEINE
Sulzba¿h-Soilen-Klein-Schoolba¿h-Neuenlnk. r72j. Drcimãrker an der Landstraße von Klein-Schwalbach
nach Neuenhain, da, wo die Straße nach Cronthal abzweigt. Soden r¡nd Sulzbach waren Reicbsdôrfer und hatten
ehemals eine gemeinsame Geurarkung. Daher erscheinen bcide mit ihren Ortszeichen - Reichsapfel und Sporn -
ansammen ar¡f einer Seitc des Dreimårkers. Gegen Klein-Schwalbach sieht man i¡ einem Ringe einen Schwalbeo-
schwanz als Ortszeichen, daoebcn S B, darunter Schw und q2S, C;qle^ Neuenhain zeigt Stein N H, darüber cin
Ornament. Dreikantiger grauer Stein mit abgestumpftcn Ecken, jede Seite 3e3z cm breit, 43 cm hoch.

Lorsba¿h-Langenløín-lVildsachsen. t846. Dreimãrter in d€û Wãldern unterhalb des Judenkopfes am Wege
von Langenhain nach Bremtbal. Gegen I¡rsbach zei$ Stein R 1846, zr3 und T H U I. Um 1846 verteilte die
Nassauische Regierung die saatlichen Valdungcn, die seither eigene Gemarkungen bildeten, an die angrcnzendco
Gemeinden. Die Inschrift wãre etwa so zr¡ deuten: Rezeß 1846. Nr. zr3. Theilung (der Valdungen) um den luden-
kopf. Gegen Langenh¡in steht L H, gegen Vildsacb¡en V S. Grarrcr Sandstein, iede Seite ulte\ 24-25 cn breit,
oben r7-r8 co breit, Höhe 5o cm.

lVeh¿n-Wi¿sbod¿n. Auf der Platte an der Nordostecke des eingezãuntcn GrundstÍickes nebeo der Landstraße
nach Neuhof: Hier stoßen die Gemarkungen Viesbaden, \Pehen und Neuhof zuszmñren. Gegen \[iesbaden zeig
Stein die d¡ei Lilien des Stadrwappeos und WSBD : Viesbadcn. Roter Sandstein: 26x22x5o cm.

Unter-Li¿d¿rba¿h- Höclut am Main. Zahlreiche Steine an der ehemaligeo I¿ndes- und GcmarkungsgeÂzß. Eigent-
lich als l-andesgrenzsteine zu betrachten, doch kann dås Rad auch das Hächster Sadtwappen vorstellen. Uoter-
Liederbach war bis r8o3 hessen-darmstãdtisch, daher der Hessische Löwe. Auch an der Gemarkungsgrenze von
Unter-Liederbach gegen Shdlingn finden sich solche Steine, doch wäre das Rad hicr als Kurmainzer Wappen zu
bezeichnen. Rote Sandsteinei 27xz;X4o cm und größer.

Unter-Li¿il¿rbach - Ober-Lí¿l¿rba¿h - Sulzbach. Dreimärker im Felde westlich der Landstraße Hthbst-Soden,
wo die drei Gemarkungen ansaû¡menstoßen. Auf der Oberfläche des vierkantigen Steines sind die drei One durch
Buchsaben bezeicbnet. Schwärzlicher Stein: z8 % w im Quadrat, niedrig. Einzig in seiner Art!

Igstadt - Nord¿nstadt. Links der Landstraße von Igstadt nach Erbenheim. I : Igsadt. Rückseite N : Norden-
sadt. Roter Sandstein: z8x18r/2x3o @,.

Bad Sodn-Nat¿nltain-Altethain. r8r3. Dreinãrker am Fahrwege von Soden nach Altenhain im Wiesentãl.
Hier stoßen die d¡ei Gemarkungen a¡srmñren. Gegen Soden zeigt Stein dessen Ortszeichen, den Reichsapfel (vergl.

Nr. ¡¡+) zwischen den Bucbstaben S D : Soden. Darunter r8r3. Gegen Altenhain steht A H, gegen Neuenhain
N H. Grauer dreikantiger Stein, abgçlattet mit abgestumpften Ecken. Iede Seite zz cm breit, Höhe 39 cm.

Hoclth¿ím-Delh¿nlpím. 1614. Nahe der Elissbethen-(Römer)straße, arischen beiden Orten. MH wohl :Mark
Hochheim. Der Vi¡kel zwischen der Jah¡eszahl unter D : Delkenheim wi¡d wohl die hier einen T[inkel bildendc
Grenzlinie andeuten. Roter Sandstein: z8x18x43 cm.

Castel-Kostheim. AmVege vou Castel zum Mechtilshâuser Hof meh¡ere Steinb. Castcl bat ei¡e Muschel im
Wappen, Kostheim eine Zange (wohl desbalb, weil ehemals zahl¡eiche Sichel- und Werkzeugschmiede i¡ Kostheim
ansåssig waren). Rote Sandsteine, oben abgeplanet: 36x24x35 cm.

Castel - Kosthcim. \Vie voriger Stein stehen diese Steine an der Gemarkuogsgrenze. Ausführung verschieden.
CO : Costheim. Rote Sandsteinei 22xr4x27r 27xzo/2xz8r26x2ox2r cm. Vergl. auch Nr.259-265.
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zu Tafel 28 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE 

Sulzbach-Soden — Klein-Schwalbach — Neuenhain. 1725. Dreimärker an der Landstraße von Klein-Schwalbach 
nach Neuenhain, da, wo die Straße nach Cronthal abzweigt. Soden und Sulzbach waren Reichsdörfer und hatten 

ehemals eine gemeinsame Gemarkung. Daher erscheinen beide mit ihren Ortszeichen — Reichsapfel und Sporn — 
zusammen auf einer Seite des Dreimärkers. Gegen Klein-Schwalbach sieht man in einem Ringe einen Schwalben- 
schwanz als Ortszeichen, daneben S B, darunter Schw und 1725. Gegen Neuenhain zeigt Stein N H, darüber ein 
Ornament. Dreikantiger grauer Stein mit abgestumpften Ecken, jede Seite 30—32 cm breit, 43 cm hoch. 

Lorsbach — Langenhain — Wildsachsen. 1846. Dreimärker in den Wäldern unterhalb des Judenkopfes am Wege 
von Langenhain nach Bremthal. Gegen Lorsbach zeigt Stein R 1846, 213 und TH UI. Um 1846 verteilte die 
Nassauische Regierung die staatlichen Waldungen, die seither eigene Gemarkungen bildeten, an die angrenzenden 
Gemeinden. Die Inschrift wäre etwa so zu deuten: Rezeß 1846. Nr. 213. Theilung (der Waldungen) um den Juden- 
kopf. Gegen Langenhain steht L H, gegen Wildsachsen W S. Grauer Sandstein, jede Seite unten 24—25 cm breit, 
oben 17—ı8 cm breit, Höhe 5o cm. 

Wehen — Wiesbaden. Auf der Platte an der Nordostecke des eingezäunten Grundstückes neben der Landstraße 
nach Neuhof: Hier stoßen die Gemarkungen Wiesbaden, Wehen und Neuhof zusammen. Gegen Wiesbaden zeigt 

Stein die drei Lilien des Stadtwappens und WSBD = Wiesbaden. Roter Sandstein: 26 x22x5o cm. 

Unter-Liederbach — Höchst am Main. Zahlreiche Steine an der ehemaligen Landes- und Gemarkungsgrenze. Eigent- 
lich als Landesgrenzsteine zu betrachten, doch kann das Rad auch das Höchster Stadtwappen vorstellen. Unter- 
Liederbach war bis 1803 hessen-darmstädtisch, daher der Hessische Löwe. Auch an der Gemarkungsgrenze von 
Unter-Liederbach gegen Sindlingen finden sich solche Steine, doch wäre das Rad hier als Kurmainzer Wappen zu 
bezeichnen. Rote Sandsteine: 27x25 x40 cm und größer. 

Unter-Liederbach — Ober-Liederbach — Sulzbach. Dreimärker im Felde westlich der Landstraße Höchst—Soden, 

wo die drei Gemarkungen zusammenstoßen. Auf der Oberfläche des vierkantigen Steines sind die drei Orte durch 
Buchstaben bezeichnet. Schwärzlicher Stein: 28% cm im Quadrat, niedrig. Einzig in seiner Art! 

Igstadt — Nordenstadt. Links der Landstraße von Igstadt nach Erbenheim. I = Igstadt. Rückseite N —= Norden- 

stadt. Roter Sandstein: 28x 1814 x30 cm. 

240 Bad Soden — Neuenhain — Altenhain. 1813. Dreimärker am Fahrwege von Soden nach Altenhain im Wiesental. 

241 

a,b 

242 

a,b 
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a,b 
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Hier stoßen die drei Gemarkungen zusammen. Gegen Soden zeigt Stein dessen Ortszeichen, den Reichsapfel (vergl. 
Nr. 334) zwischen den Buchstaben SD = Soden. Darunter 1813. Gegen Altenhain steht A H, gegen Neuenhain 
NH. Grauer dreikantiger Stein, abgeplattet mit abgestumpften Ecken. Jede Seite 22 cm breit, Höhe 39 cm. 

Hochheim — Delkenheim. 1614. Nahe der Elisabethen-(Römer)straße, zwischen beiden Orten. MH wohl = Mark 

Hochheim. Der Winkel zwischen der Jahreszahl unter D = Delkenheim wird wohl die hier einen Winkel bildende 

Grenzlinie andeuten. Roter Sandstein: 28x 18x43 cm. 

Castel— Kostheim. Am Wege von Castel zum Mechtilshäuser Hof mehrere Steine. Castel hat eine Muschel im 
Wappen, Kostheim eine Zange (wohl deshalb, weil ehemals zahlreiche Sichel- und Werkzeugschmiede in Kostheim 

ansässig waren). Rote Sandsteine, oben abgeplattet: 36x24 x35 cm. 

Castel— Kostheim. Wie voriger Stein stehen diese Steine an der Gemarkungsgrenze. Ausführung verschieden. 
CO = Costheim. Rote Sandsteine: 22x 14x27, 27x20%x28, 26x20x21 cm. Vergl. auch Nr. 259—265.
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zuTofel 29 GEMARKUNGS-GRENZSTETNE
216 Xlek-Scnwat¡ach- Sulz'ba¿h. 1725. An der Gemarkungsgrenze am Vege von Sossenheim nach Klein-Schwalbach

o,b,c stehen meh¡ere alte Steine, jedoch mit verschiedener Inschrift. Gegen Klãn-Schwalbach zeigt Stein das Ortszeichen

- einen Schwalbenschwanz - zwischen den Buchst¿ben S B : Schwalbach, darunter S*CHW. Gegen Sulzbach
@eicbsdorf) steht als ortszeichen ein Sporn, darunter S B : Sulzbach. An der Schmalseite: 1725. Schwârzliche
Basaltlava: 27 x2Í x32 cm. Vergl. Nr. 234.

217 Sod¿n-Sutzta¿n - Kbin-Schwalba¿h. In der Landsnaße von Klei¡-Schwalbach nach Neue¡hain meh¡ere Steine.
o, b Soden und Sulzbach bildeten ehernals eine Gemeinde mit gemeinsamer Gemarkung, weshalb beide Orte mit ihren

Ortszeichen (vcrgl. Nr. 234) auf einer Seite der Grenzsteine vereint auftreten. Rückõite S B mit zwischenstehendem
Schwalbenschwanz, daruoter SCHI7 : Schwalbach. Graue Sandsteine: 2zy2xr7xz6 ç¡¡t.

218 Sutztach-Ktein-Schwalbach. An der Landstraße znrischen beiden Orten. Gegen SulzbachzøgtStein den Spòrn,
darunter S. Rückseite hat s : schwalbach. Graucr sandstein: zzxt6x25 cm,

219 so¿¿n-sulzba¿h. An der heutigen Gemarkungsgrenze nahe dem ober-Liederbacher llasserbehälter und naheorb dem Fahnrege von Ober-Liederbach nach Sulzbach. Reichsapfel zwischen S und D : Soden. Sporn zwischen
S und B : Sulzbach. Mehrere Steine: z2y2xztxz6 crn.

250 Ùonbøg-Kèinigstein. t79. In den Wiesen nahe der Landstraße Cronberg-Königstein. CBERG : Cronberg,
o,b,c KSTEIN : Königsrein. Auf schmalseite: r79o. Graue sandsteine: z7x27x4o cm.

251 Zeilslæin - ober-Liedcrbæh. Im Felde nahe 'der Stelle, wo beide orte mit der Unter-Liederbacher Gemarkung
o, b zusarnmentr€ffen. Z : Zetlsheim. Das Rechteck scheint ein altes Ortszeichen zu sein, wobei Ober-Liederbach

einen senkrechten und unter-Liederbach einen wagerechten strich im viereck hat. Im unter-Liedcrbacher Feld
tnden sich solche Steine mit D auch an Feldgorannen*). Rotgraue Steine: 2r.xr3xz5 und 23xr7x27 cm.

252 Praunheim - Eschbo¡n 1788. Mehrere Steine im Felde nahe der Homburger Bahn. Gegen praunheim steht p, gegen
Eschborn E. Schmalseite hat 1788. Graue Sandsteine zz/2xzox37 crrr,

253 Fl¿hsheín-V/ich¿r. 18o6. Meh¡ere Steine zwischen Bad Veilbach und Wiesenmühle, am Herrnberg, Geißberg
o, b usw. Gegen Flörsheim (: Ð ist das ortszeichen (soll ein Steuerlad bedeuten), darunter rgø. Gegen Wicker eiiV ¡8o6. Grauer Sandstein: z3xr6x21 ñ,.
254 Flasn¿im-Eildøsh¿tm. r75r. Mehrere Stehe,¡cm Main an bis z'¿m À-teigraben. Gegen Fiörsheim F un<i orts-
o, b zeichen (vergl. Nr. 253). Gegen Eddersheim E, darunter eine nicht zu deutend-e Fþt. voä l.nt r75r. Rötlichgrauer

Sandstein: 21y2x2t x25 cm.

255 førsn¿;n - lVeilba¿h. Nahe dem Bad Veilbach. Das alte ortszeichen von Flörsheim ist verändert, da n¡ohl der
Sinn desselben vergessen war. Rückseite \[ B : Weilbach. Roter Sandstein: z6 xzox 30 cm. Auch gegen lficker
stehen gleiche Steine. Vergl. Nr.253.

256 Btenthal-lVildsachsan. ry7r.Iø Walde beim Judenkopf. B : Bremthal, W : Wildsachsen. Von r77r. Graueo.b Sandsteine:. 2zxr7xz6 w,.
257 ttosha¿n ßi¿brich) - ErbenJein, r5r5. Sehr alter Markstbin er\r'a 25o m nördlich vom Fahrwege Erbenheim-
o, b Biebrich im lläschbachtal. M : Mosbach, darüber r5r5 und laus deo : Lob Gott. Gegen Erbenheim wie Fþr

257b. Roter Sandstein: 46x32-37 x54 cm. Beschrieben uod abgebildet in Alt-Nassau.

258 Scnøsøn-Dotzh¿im. An der Westseite des Exerzierplatzes bei der Besitzung Freudenberg. vrie Bad Soden hat
auch Schierstein den Reicbsapfel als Ortszeichcn. Rückseite hat D : Dotzheim. Roter Sandsrcin : 23 % x tg x 35 cm

t) Vcrgl. Stcirn Nr. 4or.

246 
a,b,c 

247 

a,b 

248 

249 

a,b 

250 
a,b,c 

zu Tafel 29 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE 
Klein-Schwalbach — Sulzbach. 1725. An der Gemarkungsgrenze am Wege von Sossenheim nach Klein-Schwalbach 
stehen mehrere alte Steine, jedoch mit verschiedener Inschrift. Gegen Klein-Schwalbach zeigt Stein das Ortszeichen 
— einen Schwalbenschwanz — zwischen den Buchstaben SB = Schwalbach, darunter SCHW. Gegen Sulzbach 
(Reichsdorf) steht als Ortszeichen ein Sporn, darunter SB — Sulzbach. An der Schmalseite: 1725. Schwärzliche 
Basaltlava: 27x21 x32 cm. Vergl. Nr. 234. 

Soden-Sulzbach — Klein-Schwalbach. An der Landstraße von Klein-Schwalbach nach Neuenhain mehrere Steine. 
Soden und Sulzbach bildeten ehemals eine Gemeinde mit gemeinsamer Gemarkung, weshalb beide Orte mit ihren 
Ortszeichen (vergl. Nr. 234) auf einer Seite der Grenzsteine vereint auftreten. Rückseite S B mit zwischenstehendem 
Schwalbenschwanz, darunter SCHW = Schwalbach. Graue Sandsteine: 22 1%x17X26 cm. 

Sulzbach — Klein-Schwalbach. An der Landstraße zwischen beiden Orten. Gegen Sulzbach zeigt Stein den Sporn, 
darunter $. Rückseite hat S = Schwalbach. Grauer Sandstein: 22 x 16 x25 cm. 

Soden — Sulzbach. An der heutigen Gemarkungsgrenze nahe dem Ober-Liederbacher Wasserbehälter und nahe 
dem Fahrwege von Ober-Liederbach nach Sulzbach. Reichsapfel zwischen S und D — Soden. Sporn zwischen 
S und B = Sulzbach. Mehrere Steine: 22% x21 x26 cm. 

Cronberg — Königstein. 1790. In den Wiesen nahe der Landstraße Cronberg— Königstein. CBERG — Cronberg, 
KSTEIN = Königstein. Auf Schmalseite: 1790. Graue Sandsteine: 27Xx27xX40 cm. 

251 Zeilsheim — Ober-Liederbach. Im Felde nahe ‘der Stelle, wo beide Orte mit der Unter-Liederbacher Gemarkung 
a,b 

252 

253 

a,b 

254 

a,b 

255 

256 
a,b 

257 

a,b 

258 

zusammentreffen. Z = Zeilsheim. Das Rechteck scheint ein altes Ortszeichen zu sein, wobei Ober-Liederbach 
einen senkrechten und Unter-Liederbach einen wagerechten Strich im Viereck hat. Im Unter-Liederbacher Feld 
finden sich solche Steine mit DD auch an Feldgewannen *). Rotgraue Steine: 21x13 x25 und 23x 17x27 cm. 
Praunheim — Eschborn. 1788. Mehrere Steine im Felde nahe der Homburger Bahn. Gegen Praunheim steht P, gegen 
Eschborn E. Schmalseite hat 1788. Graue Sandsteine: 22% x 20 x 37 cm. 

Flörsheim — Wicker. 1806. Mehrere Steine zwischen Bad Weilbach und Wiesenmühle, am Herrnberg, Geißberg 
usw. Gegen Flörsheim (= F) ist das Ortszeichen (soll ein Steuerrad bedeuten), darunter 1806. Gegen Wicker ein 
W 1806. Grauer Sandstein: 23 x16x25 cm. ; 

Flörsheim — Eddersheim. 1751. Mehrere Steine vom Main an bis zum Artelgraben. Gegen Fiörsheim F und Orts- 
zeichen (vergl. Nr. 253). Gegen Eddersheim E, darunter eine nicht zu deutende Figur. Vom Jahre 1751. Rötlichgrauer 
Sandstein: 25% x21x25 cm. 

Flörsheim — Weilbach. Nahe dem Bad Weilbach. Das alte Ortszeichen von Flörsheim ist verändert, da wohl der 
Sinn desselben vergessen war. Rückseite WB — Weilbach. Roter Sandstein: 26 x 20 x 30 cm. Auch gegen Wicker 
stehen gleiche Steine. Vergl. Nr. 253. 

Bremthal — Wildsachsen. 1771. Im Walde beim Judenkopf. B — Bremthal, W — Wildsachsen. Von 1771. Graue 
Sandsteine: 22x17x26 cm. 

Mosbach (Biebrich) — Erbenheim. 1515. Sehr alter Markstein etwa 250 m nördlich vom Fahrwege Erbenheim— 
Biebrich im Wäschbachtal. M = Mosbach, darüber 1515 und laus deo — Lob Gott. Gegen Erbenheim wie Figur 
257b. Roter Sandstein: 46 x32—37 x 54 cm. Beschrieben und abgebildet in Alt-Nassau. 

Schierstein — Dotzheim. An der Westseite des Exerzierplatzes bei der Besitzung Freudenberg. Wie Bad Soden hat 
auch Schierstein den Reichsapfel als Ortszeichen. Rückseite hat D — Dotzheim. Roter Sandstein: 231% x18x35 cm 

*) Vergl. Stein Nr. yo1.
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zu Tofel 30 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE
259 Kosthcin - Hochheim. r75r. Am Vege von Hochheim nach dem Mecltilshåuser Hof am Kãsbache. Gegen Kosc
o, b heim dessen Ortszeichen' die Zange (vergl. Nr. z4z), gegen Hochheim das alte Hochheimer Stadtwappen, cin Krerø).

Grauer Sæín: z7%x271/2xSS @..

26O lcostlø¡n - Hochh¿im. r8o5. Nahe der Elisabethenstraße im Ackerfeld unweit der Delkenheimer Gemarkung. Gegcn
o, b Hocbheim das dte Sadtwappen, darunter r8o5. Gegen Kostheim eine merkwürdig gcformte Zange. Crauâ Sand-

stein: z6-19r-35 cm.

261 nocnn¿¡n-Kostlt¿im. Am Kãsbach in den nassen Wiæcn. Scheint seh¡ alt zu sein, da st¿rk verwiaert! Gçgen
o,b Hochheim ein Kreuz als altcs Ortszeichen, gegen Kostheim dreTange. Roter Sandstein:34t/2x27x64ç¡¡'.

262 Kostluin - Hochheim. r7ro. r7t5. Såmtlich an der Gemarkungsgeüe nahe der Elisabethenstraße bci der Kreuzung

^":! *i, dem Wege Hochheim-Erbenheim, ferner südlich dem i¡ibactr auf der Höhe i¡ den Baumstücken und noch
ZoJ weiter súdlich in den Veinbergen. Graue und rote Sandsteine:25y2xzoy2x37, 27xÍ7x31r 3oftxt1x4t,
ìâ2 

ttxr6/2x36 wr.

orb
265
qrb

266 nocnne;n-Delhenh¿im.1855. Mehrere Steine an der Eüsabethenstraße. Von 1855. Auf eincr Seite GH:Ge-
o,b markung Hochheim, daräber das neuere Ortewappen: Stern, Kreuz, A¡ker und Weinbergskant. Gegen Delken-

heim ist ein merkwütdiges Ortszeichen, das noch nicht gedeutet wurde. Darunter G D : Gemarkung óefteohein.
Rote Sandsteine: 32yzxzt x46 cm. - An der Hochheimer Gemarkung;sgrenze gegen Wíchzr am Landwebrgraben
und nahe der wiesenmühle haben die steine nur v : wicker, darunter rg56.-

r) Das alte Gemeindesicgel von r73o war cin rotcs Kreuz i¡ bleuem Fcldc. Das Siçgel von r8oo zeigt schon das neue Wappca. Vcrgl. Nr. 266.

259 

a,b 

260 

a,b 

261 

a,b 

262 
a,b 

263 
a,b 

264 
a,b 

265 
a,b 

266 

a,b 

zu Tafel 30 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE 

Kostheim — Hochheim. 1751. Am Wege von Hochheim nach dem Mechtilshäuser Hof am Käsbache. Gegen Kost- 
heim dessen Ortszeichen, die Zange (vergl. Nr. 242), gegen Hochheim das alte Hochheimer Stadtwappen, ein Kreuz*). 
Grauer Stein: 27%x27%x55 cm. 

Kostheim — Hochheim. 1805. Nahe der Elisabethenstraße im Ackerfeld unweit der Delkenheimer Gemarkung. Gegen 
Hochheim das alte Stadtwappen, darunter 1805. Gegen Kostheim eine merkwürdig geformte Zange. Grauer Sand- 
stein: 26—19—35 cm. 

Hochheim — Kostheim. Am Käsbach in den nassen Wiesen. Scheint sehr alt zu sein, da stark verwittert! Gegen 
Hochheim ein Kreuz als altes Ortszeichen, gegen Kostheim die Zange. Roter Sandstein: 34% x27x64 cm. 

Kostheim — Hochheim. 1710. 1715. Sämtlich an der Gemarkungsgrenze nahe der Elisabethenstraße bei der Kreuzung 
mit dem Wege Hochheim—Erbenheim, ferner südlich dem Käsbach auf der Höhe in den Baumstücken und noch 
weiter südlich in den Weinbergen. Graue und rote Sandsteine: 25% x20%,x37, 27Xx17x38, 30%, XI5SX4I, 
19x161,x36 cm. 

Hochheim — Delkenheim. 1855. Mehrere Steine an der Elisabethenstraße. Von 1855. Auf einer Seite GH =Ge- 
markung Hochheim, darüber das neuere Ortswappen: Stern, Kreuz, Anker und Weinbergskarst. Gegen Delken- 
heim ist ein merkwürdiges Ortszeichen, das noch nicht gedeutet wurde. Darunter GD — Gemarkung Delkenheim. 
Rote Sandsteine: 32 7, x21 x46 cm. — An der Hochheimer Gemarkungsgrenze gegen Wicker am Landwehrgraben 
und nahe der Wiesenmühle haben die Steine nur W = Wicker, darunter 1856. 

*) Dasalte Gemeindesiegel von 1730 war ein rotes Kreuz in blauem Felde, Das Siegel von 1800 zeigt schon das neue Wappen. Vergl. Nr. 266.
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zu Tqfel 3l GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Rheinsou)

267 øU¿ne - Schlangenbad. ¡8¡o; An der Nordostspitze des Elwiller Stadtwaldæ an der Bãrstadter Gemarkung. Hicr
o, b, c stoßen die Genartungen Elwille, Bärstadt und Rauenthal a¡sr¡mmeû. Gegen Elwille ist das Stadtwappen, darunter

G E : Gemarkung Elwille*). Die Rückseite zeigt G S : Gemarkung Schlangenbad**). Da abcr ieøt Rauenthal
der Grenznachbar ist, so muß wohl ein Besitzwechsel eingetreten sein. Ar¡f der Schmalseite ¡8ro. - Es findct sich
noch weiter westlich ein alter Stein von ry72 mit enras kleineren Vappen, femer weiter südlic\ wo Eltville, Kied-
rich t¡nd Hausen zusammenstoßen, ein alter salk beschädigter Stein mit Elwiller Sadtwappen, rückseitig mit dsn
Kiedricher Ortswappen (Turm). Roter Sandsteini 29x24x49 c-.

268 Eheitle - Oberwatluf . 1773 rnd r8o9. Hinter dem Steinheimer Hofe am Feldwege zu dcn Tfleinbergen. Hier ist
o, b die Südwcstecke der Oberwallufcr Gemarkung. Gegen Eltville das Stadtwappen, gegen Obenralluf O V. Merk-

wtirdig die verschiedcnen Jahreszahlen. Roter Sandstein: z8xz5 x56 cm.

269 natn¡pin-Abtei Eberbach. Am Vege, der vom Aliment tiber die Landstraße weg nach Halþarten zu Euft,
o, b an der alten Gemarkungsgrenze von Eberbach (heute zu Hatte¡heim gehörig). Dcr unffirmlich dicke Abtsub er-

innert fast an einen Faßkranen. Vielleicht eine leise Anspielung auf die Trinkfradigkeit der Eberbachcr Patres!
E B : Eberbach. Rückseite zeryc H H : Hattenheim, dazndschen das llattenheimer Ortszeicben - eine Feder.
Nachtrãglich bat man auf der eineo Schnalseite H N D : Herzoglich Næsauische Domãne angcbracht. Roter Sand-
stein: zzxtS/2x52 ø,.

270 nauenlæim- Neuhof. An der Südostecke der Mauer des Paulinenberges beim Neuhof. H H : Hattenheim. Das
Ortszeichen ist eine Feder (Gänsefeder?), wai unprünglich der Palmwedel des Schuøpatrons. Die drei andercn
Seiten dcs Steines z*rgæ,IJND : Herzoglich Nassauische Domâne. Roter Sandsteini 25xzox35 cm.

271 ZrOach-Hattenløim. r7o3. Nördlich Marcobrunnen nahe dem Bildstock. Gegen Erbach ein gem'ellter Schråg-
o, b balken im Schilde (vergl. Nr. 286) als Ortswappen. E B : Erbach. Rúckseite Schild mit Feder (vergl. Nr. z7o).

Surk verwitterter roter Sandstein von r7o3: z8xt4x4o cm.

272 frOacn-Hattøtløim. Am Flur Aliment, wo der Fußpfad nach Kiedrich abgeht, sind mehrere Steine (vergl. Nr.
orb z7t), Roter Sandstein:, z5lzx 18 x3o cm.

273 Öst*n-Hallgartm. 1738. An der Landsnaße von Hattenheim nach Hallgarten, auch an der l-andstraße von
o, b Ostrich nach Hallgarten. Gegen östrich ist ím Schitde das Ostricher Ortswappen - zwei Rãder r¡nd Kreuz - gçgen

Hallgarten eine Zange. Dieses Ortszeichen erinnert an die Hallgartener Zqnge. Der Na¡¡re des Berges hzt mit 7.atge
nichts zu tun und komnt sehr wah¡scheinlich aus dem Keltischen. Roter Sandstein:36xt6/2x86 cm.

271 ttaua*in- F,rba¿h. Vor dem Kloster Eberbach auf der tiefliegenden Wiese südlich der zwei Weiher. Auf beiden
Seiten des Steines ist das Hattenheimer Orezeichen im Schilde, obgleich an der Gemarkungsgrenze von Erbach
stehend. GH : Genarkung Hattenheim. Roter Sandstein. 2syzx23%x36 ú.

275 ¿uhausø-Ríid¿sfuim. r75r. Am Valdraod östlich von Ar¡lh¡usen und am Rüdesheimer Feld. MH : Mariiþ
hausen. Dieses dicht bei Aulhausen gelegeoe Kloster besaß den größtco Teil der Gemarkung Aulhauscn. Vergl.
Nr. 6zr. Roter Sandsteini zoyzx rj x37 cm.

i) Übã dar Eltviller Stadtwappen ¡. Na¡¡. A¡¡¡len r9o2 I. Seitc ro2.
**¡ Vctgl. C-ohaurca, Der Rhcingauer Gebl¡cl, Nass. A¡¡e¡en ¡874 S. ¡6r.

267 
a,b,c 

268 
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269 
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270 

271 
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272 
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zu Tafel 31 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Rheingau) 

Eltville — Schlangenbad. 1810. An der Nordostspitze des Eltviller Stadtwaldes an der Bärstadter Gemarkung. Hier 
stoßen die Gemarkungen Eltville, Bärstadt und Rauenthal zusammen. Gegen Eltville ist das Stadtwappen, darunter 
GE = Gemarkung Eltville*). Die Rückseite zeigt GS —= Gemarkung Schlangenbad**). Da aber jetzt Rauenthal 
der Grenznachbar ist, so muß wohl ein Besitzwechsel eingetreten sein. Auf der Schmalseite 1810. — Es findet sich 
noch weiter westlich ein alter Stein von 1772 mit etwas kleineren Wappen, ferner weiter südlich, wo Eltville, Kied- 

rich und Hausen zusammenstoßen, ein alter stark beschädigter Stein mit Eltviller Stadtwappen, rückseitig mit dem 
Kiedricher Ortswappen (Turm). Roter Sandstein: 29x24 x49 cm. 

Eltville — Oberwalluf. 1773 und 1809. Hinter dem Steinheimer Hofe am Feldwege zu den Weinbergen. Hier ist 
die Südwestecke der Oberwallufer Gemarkung. Gegen Eltville das Stadtwappen, gegen Oberwalluf O W. Merk- 
würdig die verschiedenen Jahreszahlen. Roter Sandstein: 28x25 x 56 cm. 

Hattenheim — Abtei Eberbach. Am Wege, der vom Aliment über die Landstraße weg nach Hallgarten zu läuft, 
an der alten Gemarkungsgrenze von Eberbach (heute zu Hattenheim gehörig). Der unförmlich dicke Abtstab er- 

innert fast an einen Faßkranen. Vielleicht eine leise Anspielung auf die Trinkfreudigkeit der Eberbacher Patres! 
EB = Eberbach. Rückseite zeigt HH = Hattenheim, dazwischen das Hattenheimer Ortszeichen — eine Feder. 

Nachträglich hat man auf der einen Schmalseite HN D = Herzoglich Nassauische Domäne angebracht. Roter Sand- 
stein: 22x181,x52 cm. 

Hattenheim — Neuhof. An der Südostecke der Mauer des Paulinenberges beim Neuhof. HH = Hattenheim. Das 

Ortszeichen ist eine Feder (Gänsefeder?), war ursprünglich der Palmwedel des Schutzpatrons. Die drei anderen 
Seiten des Steines zeigen HN D = Herzoglich Nassauische Domäne. Roter Sandstein: 25 x20x35 cm. 

Erbach — Hattenheim. 1703. Nördlich Marcobrunnen nahe dem Bildstock. Gegen Erbach ein gewellter Schräg- 
balken im Schilde (vergl. Nr. 286) als Ortswappen. EB = Erbach. Rückseite Schild mit Feder (vergl. Nr. 270). 
Stark verwitterter roter Sandstein von 1703: 28xI4x40 cm. 

Erbach — Hattenheim. Am Flur Aliment, wo der Fußpfad nach Kiedrich abgeht, sind mehrere Steine (vergl. Nr. 
271). Roter Sandstein: 25% x18x30 cm. 

Östrich — Hallgarten. 1738. An der Landstraße von Hattenheim nach Hallgarten, auch an der Landstraße von 

Östrich nach Hallgarten. Gegen Östrich ist im Schilde das Östricher Ortswappen — zwei Räder und Kreuz — gegen 
Hallgarten eine Zange. Dieses Ortszeichen erinnert an die Hallgartener Zange. Der Name des Berges hat mit Zange 
nichts zu tun und kommt sehr wahrscheinlich aus dem Keltischen. Roter Sandstein: 36x 16% x86 cm. 

Hattenheim — Erbach. Vor dem Kloster Eberbach auf der tiefliegenden Wiese südlich der zwei Weiher. Auf beiden 
Seiten des Steines ist das Hattenheimer Ortszeichen im Schilde, obgleich an der SOME ENDE von Erbach 
stehend. GH = Gemarkung Hattenheim. Roter Sandstein: 25% x23%x36 cm. 

Aulhausen — Rüdesheim. 1751. Am Waldrand östlich von Aulhausen und am Rüdesheimer Feld. MH = Marü- 

hausen. Dieses dicht bei Aulhausen gelegene Kloster besaß den größten Teil der Gemarkung Aulhausen. Vergl. 
Nr. 621. Roter Sandstein: 20% x15x37 cm. 

*) Über das Eltviller Stadtwappen s. Nass. Annalen 1902 I. Seite 102. 

%*) Vergl. Cohausen, Das Rheingauer Gebück, Nass. Annalen 1874, S. 161.
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zuToÍel32 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Rheinsou)
276 Haltgarten - Hattenheim. Am Deutelsberg an einei¡ steilen Abbange. Dreikantiger Stein, der ar¡f zwei Seiten das
o. b Hallgartener Ortswappen - die Zarge - hat. Gegen Hattenheim ist Schild mitPal¡nwedelals Ortszeichcn. Seh¡alter

Stein, aber noch gut erhalten. Roter Sandstein, abgçlattet, Ecken abgestumpft. Seiteo 27-36 cm breit. Höhe ohne
Sockcl ca. 44 cm, Sockel ca. 4o cur hoch. Räckseite desselben im Bodeo.

277 Kí¿bich-Erba¿h. Zwischen Kiedrich und dem Eichberg nahe dcm Vasenplaø an einem Fahrwege zur Höhe.
o. b Gegen Kiedrich ist zwischen K und R als Kiedricher Ortswappen ein Tu¡m - es soll der Scharfeosteinturm sein -vergl. Nr. 284. Gegen die Erbacher Gemarkung steht E B : Erbacb dazwischen eine gewelltc Doppellinie. (VerSl.

Nr. z8ó, z7t, z7z). Roter Sandstein:. z7 xtï x 39 cm.

278 lVíilkcl-Johannisberg. Nahe der Landstraße von Jobanoisberg nach Stçbanshausen am Vald¡and unweit des
Kriegerdenkmals. Gcgen den Vinkeler Wald ist das Ortszeichen von Vinkel in viereckiger Vertieñrng. Rückseite
hat cin Rad (wie Nr. z7g und zSrb) als Johannisberger Vappcn. Roter Sandstein: z8 xr5 x 33 cm.

279 Johannisbøg - ly;nhit. Südöstlich vom Schloß tohannisbcrg an ei¡em Veiobergsweg. Gegen Vinkel zeigt Stein
o, b das Vinkeler Ortswappen, ein Winkel im Schilde, gegeo lobannisberg ein Rad (vergt. Nr. 278). Roter Sandstein:

3ox23 x4o cm.

280 øø;Ue-Rauøtlul. t7ôr,Indcn Weinbergen an ei¡em Hohlwege, der von der Landstraße Eltville-Neudorf ab
o, b nach Rauenthal führt. Sehr alter verwitterter beuliger Kallstein vom Jahre qor.DieBucbsaben G E : Gemarkung

Elwille und G R : Gemarkung Rauenthal müssen ent nach r8o3 eingemeißelt sein, da vorher nicht gebrãuchlich.
S7eßer Kalk¡tei¡: 34x26 x 39 cm.

281 Ce;sarn¿ín - Jolwmísberg - Winh¿\. Dreimãrker nahe der Klarue bei Johannisberg an dem kleinen Bache, wo die
o, b drei Gemarkungen Gcisenheim, Winkel und fohannisberg ar'mmsîstoßen. Vierkantiger Stein, der gegeo Geisen-

heim dessen Ortswappen - eine Kirche - zeþ. Die zweite Seite h¿t Rad als tohannisberger Ortswappen, die drittc
Seite gegen \Finkel hat einen Vinkel in viereckiger Vertieñrng wie i¡ Nr. zTg,Yierte Seite ist leer. Roter Sandstein,
abgeplattet, jede Seite 3o/z cm breit, Höhe 42 cß.

282 nattørn¿in - Öst*n, 1613. Rechts der Landstraßc von }lattenheim nach Hallgarten in einem Acker an der ahen
o,b Genarkungsgrcnze' zugleich wohl Zehntgenze des Petenstiftes und des St. Vihorstiftes. Ersteres hat zwei ge-

kreuzte Schlüssel *) im Wappen-gegen Hanenhcim zeigend. Das Viktontift, welches in ösuich einen Hof besaß
(am Torbogen die Inschrift Curia decimalis S. Victoris ¡68¡) he¡ ein sogenanntes Kleeblatt]¡er:z im Scbilde. Hoher
roter Sandstein : 45 x t6 x72 cm.

283 lWinh¿l - Johamisberg, An der Landstraße von Johannisbcrg nach Ste¡rlranr¡"ur* nahe dem Kriegerdeokmal am
Valdrand in einem Acker-Baumstück steht der hohe seh¡ verwitterte alte Markstein von r53o oder r55o. Hat auf
drei Seiten Wappenschilder, von denen das eine gegen ï[inkel einen Vinkel zeigt. Die zwei andern scheinen ei¡
Rad zu haben (vergt. Nr. 279a, zSrb). Roter Sandstein 48-53 cm brcit, z6 cm dick, 77 cm hoch.

*) Vcrgl. Nr. 5r3 u. 5zr.
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zu Tafel 32 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Rheingau) 

Hallgarten — Hattenheim. Am Deutelsberg an einem steilen Abhange. Dreikantiger Stein, der auf zwei Seiten das 
Hallgartener Ortswappen — die Zange — hat. Gegen Hattenheim ist Schild mit Palmwedel als Ortszeichen. Sehr alter 
Stein, aber noch gut erhalten. Roter Sandstein, abgeplattet, Ecken abgestumpft. Seiten 27—36 cm breit. Höhe ohne 
Sockel ca. 44 cm, Sockel ca. 40 cm hoch. Rückseite desselben im Boden. 

Kiedrich — Erbach. Zwischen Kiedrich und dem Eichberg nahe dem Wasenplatz an einem Fahrwege zur Höhe. 
Gegen Kiedrich ist zwischen K und R als Kiedricher Ortswappen ein Turm — es soll der Scharfensteinturm sein — 
vergl. Nr. 284. Gegen die Erbacher Gemarkung steht E B = Erbach, dazwischen eine gewellte Doppellinie. (Vergl. 
Nr. 286, 271, 272). Roter Sandstein: 27x18 x 39 cm. 

Winkel — Johannisberg. Nahe der Landstraße von Johannisberg nach Stephanshausen am Waldrand unweit des 

Kriegerdenkmals. Gegen den Winkeler Wald ist das Ortszeichen von Winkel in viereckiger Vertiefung. Rückseite 
hat ein Rad (wie Nr. 279a und 281b) als Johannisberger Wappen. Roter Sandstein: 28 x 15 x33 cm. 

279 Fohannisberg — Winkel. Südöstlich vom Schloß Johannisberg an einem Weinbergsweg. Gegen Winkel zeigt Stein 
a,b 

280 

a,b 

281 

a,b 

282 

a,b 

283 

das Winkeler Ortswappen, ein Winkel im Schilde, gegen Johannisberg ein Rad (vergl. Nr. 278). Roter Sandstein: 
30x23 x4o cm. 

Eltville — Rauenthal. 1761. In den Weinbergen an einem Hohlwege, der von der Landstraße Eltville-Neudorf ab 
nach Rauenthal führt. Sehr alter verwitterter beuliger Kalkstein vom Jahre 1701. Die Buchstaben G E = Gemarkung 
Eltville und GR = Gemarkung Rauenthal müssen erst nach 1803 eingemeißelt sein, da vorher nicht gebräuchlich. 
Weißer Kalkstein: 34 x 26x39 cm. 

Geisenheim — Johannisberg — Winkel. Dreimärker nahe der Klause bei Johannisberg an dem kleinen Bache, wo die 
drei Gemarkungen Geisenheim, Winkel und Johannisberg zusammenstoßen. Vierkantiger Stein, der gegen Geisen- 
heim dessen Ortswappen — eine Kirche — zeigt. Die zweite Seite hat Rad als Johannisberger Ortswappen, die dritte 
Seite gegen Winkel hat einen Winkel in viereckiger Vertiefung wie in Nr. 279. Vierte Seite ist leer. Roter Sandstein, 
abgeplattet, jede Seite 30% cm breit, Höhe 42 cm. 

Hattenheim — Östrich. 1613. Rechts der Landstraße von Hattenheim nach Hallgarten in einem Acker an der alten 
Gemarkungsgrenze, zugleich wohl Zehntgrenze des Petersstiftes und des St. Viktorstiftes. Ersteres hat zwei ge- 
kreuzte Schlüssel *) im Wappen — gegen Hattenheim zeigend. Das Viktorstift, welches in Östrich einen Hof besaß 
(am Torbogen die Inschrift Curia decimalis $. Victoris 1681) hat ein sogenanntes Kleeblattkreuz im Schilde Hoher 

roter Sandstein: 45 x16x72 cm. 

Winkel — Johannisberg. An der Landstraße von Johannisberg nach Stephanshausen nahe dem Kriegerdenkmal am 
Waldrand in einem Acker-Baumstück steht der hohe sehr verwitterte alte Markstein von 1530 oder 1550. Hat auf 
drei Seiten Wappenschilder, von denen das eine gegen Winkel einen Winkel zeigt. Die zwei andern scheinen ein 
Rad zu haben (vergl. Nr. 279a, 281b). Roter Sandstein 48—53 cm breit, 26 cm dick, 77 cm hoch. 

*) Vergl. Nr. 513 u. 521.
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zuTofel33 GEMARKUNGS-GRENZSTETNE(Rheinsou)
281 zttv¡tte-Kiehí¿h. An dcr Nordgrenze der Erbachcr Tfleinberge, wo unweir davon auch die Gemarkung Elwille
o, b nnd das Kiedricher Feld aufstoßen. Sehr alter Stein, etwa von rj5o. Zagt gegen Elwille das Stadtwappel, gegen

Kiedrich das Schild mit Tunn. Im Jah¡e ¡686 berichten Schultheis und-Rat fi"¿ti"tr an den Lan¿sónraUer ¿cs
Rheingaues, daß sie dcn Scbarfenstein (Burg) vor viel hunden Jahren hero in ih¡ein \[appen und Gerichtssiegel
allezeit g€führt hãtten (vergt. Nr. 277). Roter Sandstein z 44 x 16 x 4r w,t).

285 øtø¡tt¿ - Kied¡ich - bba¿h. Alter Dreimãrker an dcr Nordseite der Erbacher Ireinberge am Hühnerberg. Gegeo
Elwille zeigt der sark verstÍi¡nnelæ Stein das Sadtwappen. Die Rückseite gegen Kiedricñist sehr vemittert, scheint
aber den Tr¡¡m wieNr. zS4bundzgzgehabt zu baben. Erbacb ist nicht verrreten. Roter Sandstein :34-3gcn breit,
¡g cn diclç 47 cm boch.

286 grtacn-Eltoille. Am Feldwege von Erbach zum Eltviller \Fasserw-erk (Kiedricher Landstraße). Gegen Erbach
orb zagt dcr Stein einen gewellten und gerippten Schrãgbalken (soll nach Äußerung eines alten Mannes den Rheinstrom

in einem tartschenfìirmigen Schilde. Gegen Elwille ist das Eltviller Sadtwappen, jedoch nur mit ei¡em
Rad, dargestellt. Es bcfinden sich noch zwei gleiche Stei¡e an der Landstraße von Uwilte nach ¡rUach nahe dear
Hof D¡ais r¡nd a¡ dcr Eisenbahn. Roter Sandstein : 37 x 23 x 45 @.

287 u¡tetlu;n-lVinh¿t (schbb vokads). An dcm Greozrrege nordöstlich von schloß vollrads zwischen vein-
o, b bergcn r¡nd Wãldchen. Das Ortszeichen von Mittelheim hat die Forrr eines Z úer die eines Doppelhakens (vergl.

Nr. z89b). Ist auch am Ratharse angebracht. Ggeen die Gemartung Wiokel zeigtdet Stein ein verschiungenes V G:
Vo¡ Greifenklau. Vielleicht hatte diese Adelsfamilie ehemals um ihren Burgsitz und Schloß Voll¡ads eine eigene
Gcmarhmg ehe sie zu winkel gescbtagco wurde. Roter sandstein | 2zxr7 x42 cIî.

288 ntOacn- Ebítte. t7ß. ÍD dcn Weinbergen südlich dem Hühnerberg ao der Gemarkungsgrenze. Der Sæin zcigt
o, b das ncr¡ere Erbacher Ortswappen - einen gcflügelten Uiwen. Auch am nördlichen Ausganie-des Friedhofs ist dieses

Vappcn angcbracht. Gçgen Elwille ist dcssen Stadtwappen, darunter ryp. Stark uCcMãigter Stcin; roter Sand-
stcin: 28 x22x42 cnt.

289 u;ttettu¡n - Östríeh. 17o6. Am Grcnzwcge, dcr von dcr Rheinstraße nach Gottestbal zu zÅeht etwa 3oo m wætlich
o, b vm St. Oeoens-Hospial. Gegcn östrich das Orswappcn im Schildc, dan¡nter 17o6. Gçgen Minelheim dcssen

ortszeicb€û - cin Doppclhakeo (vergl. Nr. 287). Roter sandstein: 34xz6x6g cm.
a9(l pl*;n.-v:.);-L :r¡¡ y- r- v^:-L^--^- ^- r^- ^-^--!-z'-r tö.v.&-ltwuí7on. 1775. rû qç¡¡ -rrye¡¡¡ûer e:u a¡¡ oer iJsfse¡fe Ces UditeoircrgS Und an Vege von KiCdrich nach
o, b Raucntbal (Hohlweg). Gegen die Elwiller Gemarkung dessen ortswappeu, gegen Kiedrich ¿"t rot- und die auch

im Eloillcr, östrichcr ¡¡nd Oberwalh¡fer \Fappeo võ¡kommenden zwei Reder mit Kreuz. Darüb€r 1773. Roter
Sandsæin: 2oxt7 x32 ctn.

291 Bttv¡tte - Kíethich. r77. trmEltville¡ Wald ,,Dicknet'' östlich dem Scharfenstein meb¡ere Steine mit Sadtwappen,
Rückseitc leer. Roter Sandsæin: 2gx23x jo cm.

292 Kí¿dtich - Ettnitþ. Sehr ahcr Ma¡lstein an einem alten Hohlweg übcr den Veinbergen vor eincm Tanneupãldchen
"nd uureit der Schutzhtitte. Sark verwittert und beschädigt. Gegen Kiedricå der iurm, gegen Eltville dcssen nu¡
noch schlecht erten¡bares Orswappcn. Roter Sandstein: z3/2xzox35 ø,.
*) VcrSl, Mitt. d. Vcr. f. N¡¡¡. Gc¡ch. u. Alært. 19¡¡ S. ?9.
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zu Tafel 33 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Rheingau) 
Eitville — Kiedrich. An der Nordgrenze der Erbacher Weinberge, wo unweit davon auch die Gemarkung Eltville 
und das Kiedricher Feld aufstoßen. Sehr alter Stein, etwa von 1550. Zeigt gegen Eltville das Stadtwappen, gegen 
Kiedrich das Schild mit Turm. Im Jahre 1686 berichten Schultheis und Rat Kiedrichs an den Landschreiber des 
Rheingaues, daß sie den Scharfenstein (Burg) vor viel hundert Jahren hero in ihrem Wappen und Gerichtssiegel 
allezeit geführt hätten (vergl. Nr. 277). Roter Sandstein: 44 x 16x41 cm*), 

Eltville — Kiedrich — Erbach. Alter Dreimärker an der Nordseite der Erbacher Weinberge am Hühnerberg. Gegen 
Eltville zeigt der stark verstümmelte Stein das Stadtwappen. Die Rückseite gegen Kiedrich ist sehr verwittert, scheint 
aber den Turm wie Nr. 284b und 292 gehabt zu haben. Erbach ist nicht vertreten. Roter Sandstein: 34—38 cm breit, 
ı9 cm dick, 47 cm hoch. 

Erbach — Eltville. Am Feldwege von Erbach zum Eltviller Wasserwerk (Kiedricher Landstraße). Gegen Erbach 
zeigt der Stein einen gewellten und gerippten Schrägbalken (soll nach Äußerung eines alten Mannes den Rheinstrom 
darstellen) in einem tartschenförmigen Schilde. Gegen Eltville ist das Eltviller Stadtwappen, jedoch nur mit einem 
Rad, dargestellt. Es befinden sich noch zwei gleiche Steine an der Landstraße von Eltville nach Erbach nahe dem 
Hof Drais und an der Eisenbahn. Roter Sandstein: 37 x23 x45 cm. 

Mittelheim — Winkel (Schloß Vollrads). An dem Grenzwege nordöstlich von Schloß Vollrads zwischen Wein- 
bergen und Wäldchen. Das Ortszeichen von Mittelheim hat die Form eines Z oder die eines Doppelhakens (vergl. 
Nr. 289b). Ist auch am Rathause angebracht. Gegen die Gemarkung Winkel zeigt der Stein ein verschlungenes VG = 
Von Greifenklau. Vielleicht hatte diese Adelsfamilie ehemals um ihren Burgsitz und Schloß Vollrads eine eigene 
Gemarkung, ehe sie zu Winkel geschlagen wurde. Roter Sandstein: 22 x 17x42 cm. 

Erbach — Eltville. 1773. In den Weinbergen südlich dem Hühnerberg an der Gemarkungsgrenze. Der Stein zeigt 
das neuere Erbacher Ortswappen — einen geflügelten Löwen. Auch am nördlichen Ausgange des Friedhofs ist dieses 
Wappen angebracht. Gegen Eltville ist dessen Stadtwappen, darunter 1773. Stark beschädigter Stein; roter Sand- 
stein: 28x22x42 cm. 

Mittelheim — Östrich. 1706. Am Grenzwege, der von der Rheinstraße nach Gottesthal zu zieht, etwa 300 m westlich 
vom St. Clemens-Hospital. Gegen Östrich das Ortswappen im Schilde, darunter 1706. Gegen Mittelheim dessen 
Ortszeichen — ein Doppelhaken (vergl. Nr. 287). Roter Sandstein: 34 x 26 x68 cm. Ä 

Elteille — Kiedrick. 1773. In den Weinbergen an der Ostseite des Gräfenbergs und am Wege von Kiedrich nach 
Rauenthal (Hohlweg). Gegen die Eltviller Gemarkung dessen Ortswappen, gegen Kiedrich der Turm und die auch 
im Eltviller, Östricher und Oberwallufer Wappen vorkommenden zwei Räder mit Kreuz. Darüber 1773. Roter 
Sandstein: 20x17 x32 cm. 

Eltville — Kiedrich. 1773. Am Eltviller Wald „‚Dicknet“ östlich dem Scharfenstein mehrere Steine mit Stadtwappen, 
Rückseite leer. Roter Sandstein: 29x23 x 50 cm. 

Kiedrich — Eltville. Sehr alter Markstein an einem alten Hohlweg über den Weinbergen vor einem Tannenwäldchen 
und unweit der Schutzhütte. Stark verwittert und beschädigt. Gegen Kiedrich der Turm, gegen Eltville dessen nur 
noch schlecht erkennbares Ortswappen. Roter Sandstein: 23% x20x35 cm. 

*) Vergl. Mitt. d. Ver. f. Nass. Gesch. u. Altert. 1911 S. 79.
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293 lv;nP¿t 

-Geísenh¿in. 
r78o. An der Landstraße von Johannisberg nach Geisenheim, nahe ersterem orte an wein-

o, b bergen. Gegen Vinkel Ortswappen, ebenso gegen Geisenheim dessen Sadnvappen. Dieses stellt eine Kirche mit
zwei Türmen dar, nämlich die Vestfront der doppeltürmigen Pfarrkirche von Geisenheim. Unter dem Sødt-
\üappen: r78o. Roter Sandstein: 39x37 x36 cm.

291 e¿smne¡n- Eihhgn. t774¡ 1794. Einige Grenzsteine irn Walde nordwestlich vorn Plixholz an der Gemarkungs-
o, b grenze des Eibinger und Geisenheimer Gemeindewaldes. Vahncheinlich ist hier auch die alte Grenze vom No-th-

gotteshloster, welches damals wohl der Familie vo¡ Metternich gehörte, deren Ilappen drei Muscheln enthãlt.
Rückseite zeigt das sark beschädigte Geisenheimer Sadrwappen, darunter G : Gãisenheim und die Jahreszahlt794. Vetßer Sandstein: 2r x 14 x 37 crn.

295 øbhgerr-Geisenløbu 1795. rJnweit vorigen Steinen im Valde. Y : Ybingen, der alte Namen für Eibingen, zeigt
o, b gegen den Eibinger Gemeindewald. Rückseite hat das Geisenheimer Vappen, darunter ry95. Am Eibinþr-Vali

kommen zwischen Plixholz und Forsthaus Rüdesheim am Feldrande noch Steine vor mit y I Eibingen, a:uf Rück-
seite V Z :ao¡tZwíerlein, späterer Besitzer des Gutes Nothgottes. Roter Sandstein: 19x tS%x3S cr¡..

296 ceisenheim-Steplønshausen. t748. Am Geisenheimer St¿dn+,ald westlich von Stephanshausen bei den s[iesen.
o, b Gegen den Vald das Geisenheimer Sødrwappen in einfachster Ausführung; Rückseite zeigt Abtstab mit A B :

Abtei Bleidensadt, in deren Besiu wohl die anliegenden Ländereien in dãr Gemarkung 
-stephanshausen 

waren.
Roter Sandstein: 23xr3x34 cm.

297 Geisathein-Eibbgn. r48o. Einer der liltesten Marksteine Nassaus zwischen Nonnenmüüle und Windeck und
o, b unterhalb der Straße von Eibingen nach Nothgones am Bergabhang. Da das Kloster Nothgottes erct t1zzerrichtet

wurde, kann der Stei¡ nicht damit in Verbindung gebracht werdcn, eher mit dem Mainzei Domkapitel als Zehnt-
herrn von Geisenheim. - Vorderseite zeigt den heil. Martinus, seinen Mantel teilend. Rückseite hat jahreszahl r4go.
Roter Sandstein:58x27 x78 cm.

298 näaesne;n - Eíbingen. An der Gemarkungsgrenze gegen Eibingen im Feld nördlich des Friedhofs, auch öfters
vorkomrnend im Valde am Eichberg östlich vom Nationaldenkmal. Jedenfalls war hier ehemals die Ostgrenze des
Nicderwaldes, der dem Grafen Ostein gehörte. Im Ortswappcn von Rüdesheim ist eine Muschel; sie wird daher
srâmmen, daß i¡ den alten Schöffensiegeh der heil. Jakobus hoch zu Roß, begleitet von zwei pilgern, die in de¡
rechtcn Hand die Pilgermuschel halten, dargestellt ist. Rúckseite leer. Roter Sandstein: z8/2xr5 x ?o cm.

299 Geisenlpin - Eibingm. Seh¡ alter verwittcrter Markstein an der Südostecke der Eibinger Gemarkung uud unweit
vom Rüdesheimer Friedhof. Zeigt das Geisenheimer Ortswappen (vergl. Nr. 293). Rtðtseite sehr verwitterr, hane
wahrscheinlich die Heiligenfigur Nr. 3oob. Roter Sandstein: 2gxtgx55 cm.

300 Case*;n - Eíbhgett. Im Ackerfeld zwischen Iæideck uod Mückenberg nahe dem Feldwege von Eibingen nach
o, b Marientlal. Ganz wie voriger Stein, etwas besser erbalten. Gegen Eibingin die HeiligenfigurlHitaegardisl¡. Rot.,

Sandsteio: z8 x r8 x 58 cm.

301 C¿senlp¡n-Johatmisberg. Die Häuser von letzterem Ort liegen z. T. schon in Geise¡heimer Gemarkung. Der
Stein steht in einer Gasse des Ortes. Das Geisenheimer Ortswappen wieder in anderer Ausführung als oben.-Rück-
seite hat das Johannisberger wappen, wie Nr. 279, zïr. Roter sandstein : zg/2xz3x 30 cm.

302 n¡¡¿¿slu¡n-Eibùgn. Meh¡ere Steine östlich der Eibinger Straße am Feldwege, der nach Geiseoheim füh¡t. Im
Schilde ein f, - Rüdesheim. Rückseite hat Y wie Nr. z9la. I(/eßer Sandstein: 

-zd 
x \g x 29 ç¡t.

303 n¿¡*sle;n-Geísntpim. An der Südostecke des Rüdesheinrer Friedhofcs an Feldweg. Steckt in der Erde. Stei¡o,b zeígt die beiderseitigen Ortswappen. Roter Sandstein: zïxtgx2o cm.
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zu Tafel 34 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Rheingau) 
Winkel — Geisenheim. 1780. An der Landstraße von Johannisberg nach Geisenheim, nahe ersterem Orte an Wein- 
bergen. Gegen Winkel Ortswappen, ebenso gegen Geisenheim dessen Stadtwappen. Dieses stellt eine Kirche mit 
zwei Türmen dar, nämlich die Westfront der doppeltürmigen Pfarrkirche von Geisenheim. Unter dem Stadt- 
wappen: 1780. Roter Sandstein: 38 x 37x36 cm. 

Geisenheim — Eibingen. 1774, 1794. Einige Grenzsteine im Walde nordwestlich vom Plixholz an der Gemarkungs- 
grenze des Eibinger und Geisenheimer Gemeindewaldes. Wahrscheinlich ist hier auch die alte Grenze vom Noth- 
gotteskloster, welches damals wohl der Familie von Metternich gehörte, deren Wappen drei Muscheln enthält. 
Rückseite zeigt das stark beschädigte Geisenheimer Stadtwappen, darunter G — Geisenheim und die Jahreszahl 
1794. Weißer Sandstein: 21x 14x37 cm. 

Eibingen — Geisenheim. 1795. Unweit vorigen Steinen im Walde. Y — Ybingen, der alte Namen für Eibingen, zeigt 
gegen den Eibinger Gemeindewald. Rückseite hat das Geisenheimer Wappen, darunter 1795. Am Eibinger Wald 
kommen zwischen Plixholz und Forsthaus Rüdesheim am Feldrande noch Steine vor mit Y — Eibingen, auf Rück- 
seite V Z = von Zwierlein, späterer Besitzer des Gutes Nothgottes. Roter Sandstein: I9x15%x35 cm. 

Geisenheim — Stephanshausen. 1748. Am Geisenheimer Stadtwald westlich von Stephanshausen bei den Wiesen. 
Gegen den Wald das Geisenheimer Stadtwappen in einfachster Ausführung; Rückseite zeigt Abtstab mit AB = 
Abtei Bleidenstadt, in deren Besitz wohl die anliegenden Ländereien in der Gemarkung Stephanshausen waren. 
Roter Sandstein: 23 x 13 x34 cm. 

Geisenheim — Eibingen. 1480. Einer der ältesten Marksteine Nassaus zwischen Nonnenmühle und Windeck und 
unterhalb der Straße von Eibingen nach Nothgottes am Bergabhang. Da das Kloster Nothgottes erst 1622 errichtet 
wurde, kann der Stein nicht damit in Verbindung gebracht werden, eher mit dem Mainzer Domkapitel als Zehnt- 
herrn von Geisenheim. — Vorderseite zeigt den heil. Martinus, seinen Mantel teilend. Rückseite hat Jahreszahl 1480. 
Roter Sandstein: 58 x27x78 cm. 

Rüdesheim — Eibingen. An der Gemarkungsgrenze gegen Eibingen im Feld nördlich des Friedhofs, auch öfters 
. vorkommend im Walde am Eichberg östlich vom Nationaldenkmal. Jedenfalls war hier ehemals die Ostgrenze des 
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Niederwaldes, der dem Grafen Ostein gehörte. Im Ortswappen von Rüdesheim ist eine Muschel ; sie wird daher 
stammen, daß in den alten Schöffensiegeln der heil. Jakobus hoch zu Roß, begleitet von zwei Pilgern, die in der 
rechten Hand die Pilgermuschel halten, dargestellt ist. Rückseite leer. Roter Sandstein: 28 %XxISx30 cm. 

Geisenheim — Eibingen. Sehr alter verwitterter Markstein an der Südostecke der Eibinger Gemarkung und unweit 
vom Rüdesheimer Friedhof. Zeigt das Geisenheimer Ortswappen (vergl. Nr. 293). Rückseite sehr verwittert, hatte 
wahrscheinlich die Heiligenfigur Nr. 300b. Roter Sandstein: 29x 19x55 cm. 

Geisenheim — Eibingen. Im Ackerfeld zwischen Leideck und Mückenberg nahe dem Feldwege von Eibingen nach 
Marienthal. Ganz wie voriger Stein, etwas besser erhalten. Gegen Eibingen die Heiligenfigur (Hildegardis ?). Roter 
Sandstein: 28 x18x58 cm. 

Geisenheim — Johannisberg. Die Häuser von letzterem Ort liegen z. T. schon in Geisenheimer Gemarkung. Der 
Stein steht in einer Gasse des Ortes. Das Geisenheimer Ortswappen wieder in anderer Ausführung als oben. Rück- 
seite hat das Johannisberger Wappen, wie Nr. 279, 281. Roter Sandstein: 28 % x 23 x30 cm. 

Rüdesheim — Eibingen. Mehrere Steine östlich der Eibinger Straße am Feldwege, der nach Geisenheim führt. Im 
Schilde ein R = Rüdesheim. Rückseite hat Y wie Nr. 295. Weißer Sandstein: 26 x 19x29 cm. 

Rüdesheim — Geisenheim. An der Südostecke des Rüdesheimer Friedhofes an Feldweg. Steckt in der Erde. Stein 
zeigt die beiderseitigen Ortswappen. Roter Sandstein: 28 x19 x20 cm.
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zu Tofel 35 GEMARKUNGS-GRENZSTETNE
301 Schtangerrbd¿-Ober-lYailuf. r8ro. \Pestlich vom Kurhaus in Schlangenbad hinter dem Lawn-tennis-spielplatz
o,b am Kranzplatz und nÍald. Gegen Scblangenbad steht unter der Nummer und verwitterten Jahreszahl: ,,Uoto-

Erlweg". Die Gemarkung gehörte ehemals halb zu Bärsødt und der Ort vnude erst im vorigen tahrhundert eine
selbstãndige Gemeinde, die nicht zum Rheingau gehört. Rüclseite hat O V ¡8ro : Ober-Walluf, doch ist heute
der Vald staatlich. Roter Sandsteini 2oxt7 x38 cm.

305 bnnurg - Eschløfau An der Straße nach Eschhofen neben der Eisenbahn und Lahn a¡¡r Fuße des Berges und an
o. b Ecke eines Gartens. Gegen Limburg zeigt Stein das alte Limburger Sadtwappen (vergl. Nass. Annalen nd. 4r, I.

S.5r), das auch auf der Lahnbrücke angebracht ist. Gegen Eschhofen ist ein Baun @sche?) als Orazcichen sicht-
bar. Heller Kallstein: 4rxz6 x53 cm.

309 StiÍt Linburg - Freiaùiez. t764, Zahhache Steine an der Gemarkungsgenze Limburg-Freiendiez wesrlich vomqab Limburger Friedhof anfangend und rechts und links von der Landstraßi nach Holzheiä. Gegen Limburg S L :
302 qdft Limburg 1764, gegen Freiendiez FD. Blåulichgraue Schalsteine: 2gxr3y2x5o @,. Gelen Holzheim haben

die Steine anstan FD die Bucbstaben HH : Holzheim.

308 V;tnno - lWqer - Míinster. 1754? An Stelle eines Dreimärkers am Villmarer Gemeindewald, wo die genannren
drei Gemarkungen zusammenstoßen. An dem verwittcrten rauh behauenen Stein ist nur auf einer Seite die Jahres-
zahl ry54, darunter V : Villmar: erkennbar. Marrrorstein: 36xzox5o cm.

3O9 Cøa¿lt - lVeilburg. 1788. An der Landstraße von Veilburg nach Usingen. Gegen Cubach steht C B 1788, gegen
o,b veilburg srwB : sadt weilburg. Rötlich-weißer Bruchstein: z6xr5yzx4o ç¡¡n.

31O oaøorn-Eufingen - Beuøbo¿h. Unweit der Stelle im wald, wo die Gemarkungen C,amberg, Beuerbach und
Dauborn-Eufingen zus¡mmentrefen. Letztere zwei Orte wurden r8z4za einetn Gemeindebezirk vereinigt. Noch
mehrere Steine am Gebticþrabeo bis zur Katharinenheck. Rüclseite gegen Bzuerbach hat nur Nummern. Schiefer-
oder Schalsteine: 25xr4x23 Ø,.

311 V¡tnna¡-Níed¿rb¡ech¿n-Línd¿nløtzluuserr. r7::. A¡ Stelle eines Dreimärkers im Felde, wo die Gemarkungen
o, b Viltnar, Lindenholzhausen und Niederbrechen zusammenstoßen, nahe der Landstraße von Runkel nach Niedir-

brechen. Gegen Villnar zæigt Stein S M : Sankt Mathias, darüber zwei gekreuzte Abtsrãbe. Die Âbtci St. Mathias
in Trier besaß schon seit ro73 Villmü ali königtiche Schenkung hatte noch bis r8o3 großen Landbesitz und Hof
¡la¡ (1anon Xf:-,f--L--^L-- -^2* A^^ L:-^L|:^L^ c-.-L^t I tt o 

-:^¿!¡Ér \5ù Nrç¡uç¡¡ç eJ¡¡¡wr r n ù uL I\rçl¡2, wöö aucll a¡$ Jesullcnzetctrcn ge(leutet
wird. Das Jesuiten-Kolleg zu Koblenz besaß seit r58z den Pfarrzehnten daselbst. \Feißlicher Marmorstein: zzx
13x24 c.jrû,.

312 nannsøttm-Burgschwalbo¿h-Schi¿slvim. r8o7. Ein in der Luft hängender Grenzsteür! Nämlich eingemauert
o, b in Mitte des Brückenbogens (Aarbrücke) in Zollhaus an der Straße nach Burg¡schwalbach. Hier stoßen óben ge-

ru¡nnte drei Orte zusammen. An der Südseite ist rote Sandsteintafel mit Krone, darunter F A und H V N: Friedrich
August (f l8ló), Hetz'og von Nassau. Auf der andern Seite der Briicke sind die zahlreichen Bucbstaben der Tafel
nicht zu deuten, hächstens die Buchstaben der Mitte - H : Hahnstättcn, B : Burgschwalbach. Der Ort Zol!-
haus, in dem die Brücke liegt, gehört zu vier Gemeinden - Hahnståtten, Burgschwalbach, Mudershausen und Schies-
heim!

313 Ransel - Sauerthal. 1788. Zahlreiche Gemarkungsgrenzsteine, z. B. beim Ottesser Hof bis zum Lorcher Sødtwald
o, b hin. Gegen Ransel zeigen die Steine ein n im Si¡it¿e, gegen Sauertbal ein S. Verschiedene Steine haben beider-

seitig noch die Jahreszahl 1788. Rötliche Bruchsteine: r6/2xt4yzx24 ú.
311 Caø - lVeisel. t782. AmVege von Weisel nach Sauerthal südöstlich der Volßheck. Gegen den Cauber Stadrwald

zeigt Stein ein verschlungenes ST und C : Stadt Caub 1782. Gegen IVeisel ist nur W : Weisel sichtbar; ein zweiter
Buchstabe scheint endernt zu sein! Gegen Gemarkung Ransel stehen ähnliche Steine am Cauber !ûald und Viesen
Gelblicher Sandstein: z6xt7 x36 crn.

315 Prath- Ehrnthal, 1755. Auf der Höhe über Ehrenthal im Felde. Bis hierher geht die Prather Gemarkung so daß
o, b für Eh¡enthal nur eine sehr kleine Feldmark übrig bleibt, die vom Rheintal her nur sehr mühselig auf steilem pfad

zu erreichen ist. PM : Prather Mark, EM : Ehrenthaler Mark. Das Kreuz deutet wohl auf Kurtrier, zu dem
die Orte gehörten. Basaldava: 17 xr6r/zx4o crî.

r) Dieser stdliche Teil der Prather Gemarkung war einst cine kurpfålzer Enklave mit dem Sachsenhäuscr Hofe. Vergl. Nr. 48.
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zu Tafel 35 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE 
Schlangenbad — Ober-Walluf. 1810. Westlich vom Kurhaus in Schlangenbad hinter dem Lawn-tennis-Spielplatz 
am Kranzplatz und Wald. Gegen Schlangenbad steht unter der Nummer und verwitterten Jahreszahl: „Unter- 
Erlweg‘“. Die Gemarkung gehörte ehemals halb zu Bärstadt und der Ort wurde erst im vorigen Jahrhundert eine 
selbständige Gemeinde, die nicht zum Rheingau gehört. Rückseite hat O W 1810 = Ober-Walluf, doch ist heute 
der Wald staatlich. Roter Sandstein: 20x17x38 cm. 

Limburg — Eschhofen. An der Straße nach Eschhofen neben der Eisenbahn und Lahn am Fuße des Berges und an 
Ecke eines Gartens. Gegen Limburg zeigt Stein das alte Limburger Stadtwappen (vergl. Nass. Annalen Bd. 41, I. 
S. 51), das auch auf der Lahnbrücke angebracht ist. Gegen Eschhofen ist ein Baum (Esche?) als Ortszeichen sicht- 
bar. Heller Kalkstein: 41 x26x53 cm. 

Stift Limburg — Freiendiez. 1764. Zahlreiche Steine an der Gemarkungsgrenze Limburg—Freiendiez westlich vom 
Limburger Friedhof anfangend und rechts und links von der Landstraße nach Holzheim. Gegen Limburg SL = 
Stift Limburg 1764, gegen Freiendiez FD. Bläulichgraue Schalsteine: 29 x13 14 x 50 cm. Gegen Holzheim haben 
die Steine anstatt FD die Buchstaben HH = Holzheim. 

Villmar — Weyer — Münster. 1754? An Stelle eines Dreimärkers am Villmarer Gemeindewald, wo die genannten 
drei Gemarkungen zusammenstoßen. An dem verwitterten rauh behauenen Stein ist nur auf einer Seite die Jahres- 
zahl 1754, darunter V = Villmar, erkennbar. Marmorstein: 36 «20x50 cm. 

Cubach — Weilburg. 1788. An der Landstraße von Weilburg nach Usingen. Gegen Cubach steht C B 1788, gegen 
Weilburg STWB = Stadt Weilburg. Rötlich-weißer Bruchstein: 26x15 %x4o cm. 

Dauborn-Eufingen — Beuerbach. Unweit der Stelle im Wald, wo die Gemarkungen Camberg, Beuerbach und 
Dauborn—Eufingen zusammentreffen. Letztere zwei Orte wurden 1824 zu einem Gemeindebezirk vereinigt. Noch 
mehrere Steine am Gebückgraben bis zur Katharinenheck. Rückseite gegen Beuerbach hat nur Nummern. Schiefer- 
oder Schalsteine: 25x14 x23 cm. 

Villmar — Niederbrechen — Lindenholzhausen. ı711. An Stelle eines Dreimärkers im Felde, wo die Gemarkungen 
Villmar, Lindenholzhausen und Niederbrechen zusammenstoßen, nahe der Landstraße von Runkel nach Nieder- 
brechen. Gegen Villmar zeigt Stein SM = Sankt Mathias, darüber zwei gekreuzte Abtstäbe. Die Abtei St. Mathias 
in Trier besaß schon seit 1073 Villmar als königliche Schenkung, hatte noch bis 1803 großen Landbesitz und Hof 
dort. Gegen Niederbrechen zeigt das kirchliche Symbol IH S mit Kreuz, was auch als Jesuitenzeichen gedeutet 
wird. Das Jesuiten-Kolleg zu Koblenz besaß seit 1582 den Pfarrzehnten daselbst. Weißlicher Marmorstein: 22 x 
13x24 cm. 

Hahnstätten — Burgschwalbach — Schiesheim. 1807. Ein in der Luft hängender Grenzstein! Nämlich eingemauert 
in Mitte des Brückenbogens (Aarbrücke) in Zollhaus an der Straße nach Burgschwalbach. Hier stoßen oben ge- 
nannte drei Orte zusammen. An der Südseite ist rote Sandsteintafel mit Krone, darunter FAundH VN = Friedrich 
August (f 1816), Herzog von Nassau. Auf der andern Seite der Brücke sind die zahlreichen Buchstaben der Tafel 
nicht zu deuten, höchstens die Buchstaben der Mitte — H — Hahnstätten, B = Burgschwalbach. Der Ort Zoll- 
haus, in dem die Brücke liegt, gehört zu vier Gemeinden — Hahnstätten, Burgschwalbach, Mudershausen und Schies- 
heim! 

Ransel — Sauerthal. 1788. Zahlreiche Gemarkungsgrenzsteine, z. B. beim Ottesser Hof bis zum Lorcher Stadtwald 
hin. Gegen Ransel zeigen die Steine ein R im Schilde, gegen Sauerthal ein S. Verschiedene Steine haben beider- 
seitig noch die Jahreszahl 1788. Rötliche Bruchsteine: 16% x14%x24 cm. 

Caub — Weisel. 1782. Am Wege von Weisel nach Sauerthal südöstlich der Wolfsheck. Gegen den Cauber Stadtwald 
zeigt Stein ein verschlungenes ST und C = Stadt Caub 1782. Gegen Weisel ist nur W = Weisel sichtbar; ein zweiter 
Buchstabe scheint entfernt zu sein! Gegen Gemarkung Ransel stehen ähnliche Steine am Cauber Wald und Wiesen 
Gelblicher Sandstein: 26x 17x36 cm. 

Prath — Ehrenthal. 1755. Auf der Höhe über Ehrenthal im Felde. Bis hierher geht die Prather Gemarkung, so daß 
für Ehrenthal nur eine sehr kleine Feldmark übrig bleibt, die vom Rheintal her nur sehr mühselig auf steilem Pfad 
zu erreichen ist. PM = Prather Mark, EM = Ehrenthaler Mark. Das Kreuz deutet wohl auf Kurtrier, zu dem 
die Orte gehörten. Basaltlava: 17x16%x4o cm. 

*) Dieser südliche Teil der Prather Gemarkung war einst eine kurpfälzer Enklave mit dem Sachsenhäuser Hofe, Vergl. Nr. 48.
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zu Tofel 3ó GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Oberhessen)
316 Obq-Rosbath - Ockstadt. Alter Dreimärker und früherer Landes-Grenzstein in den lVäldern östlich der Kapers-
o, b burg am Marienbildstock. Hier ist die !?estspitze det Mainzer Hecken - der Mainzer Dom-Propstei ehemals ge-

höug (: MDP an der ersten Seite des dreikantigen Steines). Gleichzeitig stößt an: derOber-RosbacherVald,
hessen-darmstãdtisch, daher auf der zweiten Seite H D O R. Die dritte Seite hat F. VON F. : Freiherr von Franken-
stein, der Ocksadt besaß. Grauer Stein, abgeplattet, die Seiten 43 yrr 3r% und 4g crn breir, 36 cm hoch.

317 StraQheína Hof - Freifun oon Franh¿nsteín An der alten Veinstraße südlich dem Hofe, wo d.ie Ober-Rosbacher
o,b,c Gemarkung im spiøen Winkel einspringt. Der Staßheimer Hof bildet eine eigene Gemarkung. Er heißt auch

Löwenhof (wohl von Löw von Steinfurt), daher L H auf einer Seite des Steines. Rückseite zøgt F. v. F. : Freiherr
von Frankenstein, der wohl hier angrenzend Besitz hatte, der aber heute zur Gemarkung Ober-Rosbach ge-
hört. Rötlichweßer Sandstein, verwittert und beschädigt; 27x2ty2y2g crl.

318 Ocnsta¿t - Freihcrr oon Franhenstein An der lfeinstraße am Valde bei den Schießständen, wo diese in den Vald
o, b einmünden (Sauweide). Von Frankenstein besaß Ockstadt als Landesherr. Auf einer Seite des Steines ist sein Vappen,

auf der anderen Seite steht G O, : Gem. Ockstadt. Es bleibt unklar, rrarum hier Feldmark und Waldmark abge-
grenzt wurde. Grauweißer Sandstein: 33/2xz6x42 cm.

319 ¡,1*a¿t-UocksÍadt-Glauberg. Als Beispiel eines neuzeitlichen Marksteines hier veröfentlicht! Er steht in den
o, b Väldern südlich der Landstraße von Nieder-Mockstadt nach Hof Leustadt (Florathöhe), wo die Gemarkungen

Nieder-Mockstadt und Glauberg aneinandergrenzen. Roter Sandstein: 36xzr x4o øn.

320 friedbøger Burgwatd-Hof Hasselluch¿-Ochstadt. Dreimärker an der alten Veinstraße (Vetzlarer Straße), wo
o, b, c das Hasselhecker Feld (in der Wann) in die Välder einspringt. Die eine Seite des dreikantigen, abgeplatteten Steines

hat G H, darunter Burg Friedberg, und ist gegen den Friedberger Burgwald gerichtet. Gegen Ockstadt steht VF:
von Frankenstein, darunter v. Rod (?). Gegen Hof Hasselhecke zeigt Stein v.R.(: von Ritter). Roter Sandstein:
Seiten zz-24 crn breit, Höhe 4o cm.

321 Ocnsn¿t - Hof Strar\heim - Obr-Rosbach. Dreimärker in den Iíäldern zwischen der Kapersburg und Hof Straß-
o, b heim am Hübnerschaftswald. Die Seite gegen den Ockstadter Iíald hat v. F., darunter G O : von Frankenstein,

Gem. Ocksadt. Gegen Hof Straßheim steht nochmal v. F., darunter O. St., was wohl Ober-Straßheimer Hof heißt.
Auf der dritten Seite gegen Ober-Rosbach ist wohl spãter erst G H : Großherzogtum Hessen angebracht, nach-
dem r8o3 der betr. Wald (Mainzer Hecken der Dompropstei Mainz) an Hessen fiel und Staatswald wurde. Grauer,
l-^il-^-+i-^- ê-^:- l:^ C^:-^- .^ .^ 

- 

L-^:- tt!L^ -- ^-s¡ç&¡¡uË,ç¡ 9.çu, qç ogLtçu T+¿ !¡u ulç¡t, r¡'utrc )) Lur.

322 frieabrgel Burgwald-Nied¿r-Mörlen-Pfaffemoiesbach. t828. Dreimärker tief im Wald zwischen Forsthaus
Winterstein und Pfafenwiesbach an der Landesgrenze. Auf der einen Seite steht G H : Großherzogtum Hessen,
darunter B F : Burg Friedberg. Die Reichsburg Friedberg bildete bis 1834 eine Gemeinde für sich und wurde
erst dann mit der Stadt Friedberg vereinigt. Jedenfalls gehörte auch der Wald bis dahin der Burggemeinde. Die
zweite Seite hat G H, darunter N M : Nieder-Mörlen (Gemeindewald). Die dritte Seite ?ßrgcH N : Herzogtum
Nassau, darunter P H : Phaffenwiesbach (Gemeindewald). - Auf Oberfläche des abgeplatteten Steines steht ¡828.
Ein gleicher Dreimärker steht an der Südwestecke des Burgwaldes, nur steht statt N M ein G O, da hier der Ock-
städter Vald angrenzt. Die beiden Dreimärker können auch zu den I-andesgrenzsteinen gezàblt werden. Grauer
Stein, dreikantig, jede Seite 4o cm breit, Höhe 55 cm.
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zu Tafel36 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Oberhessen) 

Ober-Rosbach — Ockstadt. Alter Dreimärker und früherer Landes-Grenzstein in den Wäldern östlich der Kapers- 
burg am Marienbildstock. Hier ist die Westspitze der Mainzer Hecken — der Mainzer Dom-Propstei ehemals ge- 
hörig (= MDP an der ersten Seite des dreikantigen Steines). Gleichzeitig stößt an: der Ober-Rosbacher Wald, 
hessen-darmstädtisch, daher auf der zweiten Seite H DOR. Die dritte Seite hat F. VON F. = Freiherr von Franken- 

stein, der Ockstadt besaß. Grauer Stein, abgeplattet, die Seiten 43 %, 31% und 49 cm breit, 36 cm hoch. 

Straßheimer Hof — Freiherr von Frankenstein. An der alten Weinstraße südlich dem Hofe, wo die Ober-Rosbacher 
Gemarkung im spitzen Winkel einspringt. Der Straßheimer Hof bildet eine eigene Gemarkung. Er heißt auch 
Löwenhof (wohl von Löw von Steinfurt), daher L H auf einer Seite des Steines. Rückseite zeigt F. v. F. = Freiherr 
von Frankenstein, der wohl hier angrenzend Besitz hatte, der aber heute zur Gemarkung Ober-Rosbach ge- 

hört. Rötlichweißer Sandstein, verwittert und beschädigt: 27x21 %x29 cm. 

Ockstadt — Freiherr von Frankenstein. An der Weinstraße am Walde bei den Schießständen, wo diese in den Wald 

einmünden (Sauweide). Von Frankenstein besaß Ockstadt als Landesherr. Aufeiner Seite des Steines ist sein Wappen, 
auf der anderen Seite steht GO, = Gem. Ockstadt. Es bleibt unklar, warum hier Feldmark und Waldmark abge- 

grenzt wurde. Grauweißer Sandstein: 33 %,x26x42 cm. 

Nieder-Mockstadt — Glauberg. Als Beispiel eines neuzeitlichen Marksteines hier veröffentlicht! Er steht in den 
Wäldern südlich der Landstraße von Nieder-Mockstadt nach Hof Leustadt (Florathöhe), wo die Gemarkungen 

Nieder-Mockstadt und Glauberg aneinandergrenzen. Roter Sandstein: 36x21 x40 cm. 

Friedberger Burgwald — Hof Hasselhecke — Ockstadt. Dreimärker an der alten Weinstraße (Wetzlarer Straße), wo 

das Hasselhecker Feld (in der Wann) in die Wälder einspringt. Die eine Seite des dreikantigen, abgeplatteten Steines 
hat G H, darunter Burg Friedberg, und ist gegen den Friedberger Burgwald gerichtet. Gegen Ockstadt steht VF= 
von Frankenstein, darunter v. Rod (?). Gegen Hof Hasselhecke zeigt Stein v. R. (= von Ritter). Roter Sandstein: 
Seiten 22—24 cm breit, Höhe 4o cm. 

Ockstadt — Hof Straßheim — Ober-Rosbach. Dreimärker in den Wäldern zwischen der Kapersburg und Hof Straß- 
heim am Hübnerschaftswald. Die Seite gegen den Ockstadter Wald hat v. F., darunter GO = von Frankenstein, 
Gem. Ockstadt. Gegen Hof Straßheim steht nochmal v. F., darunter O. St., was wohl Ober-Straßheimer Hof heißt. 

Auf der dritten Seite gegen Ober-Rosbach ist wohl später erst GH = Großherzogtum Hessen angebracht, nach- 
dem 1803 der betr. Wald (Mainzer Hecken der Dompropstei Mainz) an Hessen fiel und Staatswald wurde. Grauer, 
Araikantione Asa 4 se dreikantiger Stein, die Seiten 40-42 cm breit, Höhe 55 cm. 

Friedberger Burgwald — Nieder-Mörlen — Pfaffenwiesbach. 1828. Dreimärker tief im Wald zwischen Forsthaus 
Winterstein und Pfaffenwiesbach an der Landesgrenze. Auf der einen Seite steht GH = Großherzogtum Hessen, 
darunter BF = Burg Friedberg. Die Reichsburg Friedberg bildete bis 1834 eine Gemeinde für sich und wurde 
erst dann mit der Stadt Friedberg vereinigt. Jedenfalls gehörte auch der Wald bis dahin der Burggemeinde. Die 
zweite Seite hat GH, darunter NM = Nieder-Mörlen (Gemeindewald). Die dritte Seite zeigt HN = Herzogtum 
Nassau, darunter PH = Phaffenwiesbach (Gemeindewald). — Auf Oberfläche des abgeplatteten Steines steht 1828. 
Ein gleicher Dreimärker steht an der Südwestecke des Burgwaldes, nur steht statt NM ein G O, da hier der Ock- 

städter Wald angrenzt. Die beiden Dreimärker können auch zu den Landesgrenzsteinen gezählt werden. Grauer 
Stein, dreikantig, jede Seite 40 cm breit, Höhe 55 cm.
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zu Tqfel3Z GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Kr. Groß-Gerou etc.)
Astløim-Bauschlpim-Tre.bur. Dreimärker an der I¿ndstraße von Bauschheim nach Astheim, linls nebcn
ei¡er Brücke (Holzlachd. Iedc Seite des vierkantigen Steines bat den Ortsnamen mit darunter beûndlichen Orts-
zeichen. Das Astheimer Ortszeichen soll einen Srrñm mit .Asten darstellen; das von Bauschheim einen Spatcn
(vergl. Nr. 3z5a' 326). Hier ist aber eine geometrische Fþr daraus gewordcn ! Trebur hat einen Kreis mit drei
zapfenãhnlichen Anså¿en als Ortszeichen, was d€n ehemaligen Zusammcnluß vom Rheia, Neckar uÌrd Main bei
Trebur versinnbildlichen soll. Der Stein hat vier Seiten, wovon zwei Seiten auf Bauschheim kommen. Abgeplatteter
roter Sandstein, jede Seite 3z on breit, Höhe 6o cm.

Raunløim - Fütfikhfer Mark. Komnt mehrfach an dcr Stoctstraße vor sowie am Fußpfad nach Haßloch am süd-
licbsten Ende der Raunheimer Gemarkung am HaßlocherFeld. Das Ortszcichen ist ein Ring mit IIafte oder Krampe.
Die Steinc steheo an der alten Raunheimer Gemarkungsgrenze und zeigen gegen die alte Fünfdörfermarþrenzæ
und gegen Rüsselsheim einen Doppelhaken oder etnem Z ähnliche Figur. Dies soll das alte Rüssel¡heimer Orts-
zeichen sein und wru auch das der Fünfttörfermark. (Vergl. Nr. 762, 763). Keuper: 25 x za x 30, 30 x 16 x 35 cm.

Bauschh¿ím - Bischofsheim. Am BauschheimerVeg im Valde zwischen Rüsselsheim-Bauschheim. Gegen Bischofs-
heim ist eine Brille als Ortszeichen dargestellt*), gegen Bauschheim ein Spaten. Keuper: zz/2xtïx23 cß.
Hof Scluittau- Bauschheim. t6g4. Aî der Ostecke der großen Hofrricse, wo die Gemarkuog Bauschheim angrcDzt.
Gegen Hof Schönauzagt Stein fìinf Buchsabcn, die Aofangsbuchstaben von ,rErnst LudwigrLatdgraf za Hessen".
Dieser war Besitzer des Hofes um 1694.Gegen Bauschheim ein Spaten, wie Nr.325. Roter Sandstein: z1xrTt/z
x23 cm.

lYorfetdcn-Klein-Gerau. Il¡ der Geørarkungsgrenze in einem Vassergraben westlich vom Groben See und nahe
der alten Gerauer Saaße (Renzentbal) .7*igt gegen Vorfelden W F : Worfelden und Ortszeichen - einen Reichs-
apfel. Rückseite hat das Klein-Gerauer Ortszeichen - ein Joch (wie Nr. 41,-41). Roter Sandstein z5 x 18 x zo cur.

GtopGerau - Treh¿¡.Am Feldwege südlich der Neuwiesen und Bodenplacken, wo die Steinerne Straße einmündet,
jedoch mehr westlich. Gegen Gro$Gerau G G, darunter das alte Ortszeichen - ein Krzuz. Gegen Trebur dessen
Ortszeichen (vergl. Nr. 323), darüber T. Roter Sandstein: zgxtox34 cm.

Ttekn-lYallerstãdtø-Grop4erøø. An Stelle eines Dreimãrkers am Landgraben zwischen Halbcr Mond und
Brügel, wo obige drei G. emarkungen zùsammenstoßen. G T : Gemarkung Trebur, daruntcr Ortszeichen. Rück-
ceit¡ læ' Þato. Qo-,|"+-i rQ t/ - ¡¡ ^-/2 ^ 

'- 'u.
Gtop-Gerau-Donathlwald. 1613. Großer alter Markstein von rór3 an der Mönchbrucþfadschneise nördlich
vom Forsthaus Voogdamm. 7Ãrgl M Schilde ein Kreuz als altes Groß-Gerauer Wappen. Rúckseite leer. Gelblich-
weißer Sandstein: 33 x27x72 cm.

Trebur - Märfeldøt In denWãldern an der alten Rússelsheimer Straße, die von Mörfelden nach Königstãdten führt,
an der östlichsten Ecke des Treburer Unterwaldes. Auf einer Seite steht Trebur Eigen-Valdauf derRückseite:
Merfeld Eigcn Wald. Sark verwinert. Keuper: 3zxr6/2x25 cm.

Kelsterba¿h- Mänclwald. r7r3. Am Grenzweg nahe der Kelsterbach-Walldorfer Suaße, wo der Kelsterbacher
Gemeindentald mit Mönchwald und Gundwald zusammenstoßen. Auf der einen Seite steht: Kelsterbager Gemeiner'Valt ryt3. Rückseite hat zwei ineinander verschlungene C : Clarissen Closter Mainz. Roter Sandstein:30x15
x6z c¡¡t.

Klein-Gerau-GroþGerau. Im \Falde an der alten Gerauer Sraße. Klein-Gerau hat ein Joch als Ortszeichen.
G : Gerau. F : wohl Forst. Rüclseite gegen Groß-Gerau zeigt ein Kreuz als Groß-Gerauer Ortszeichen. Keuper:
20 x 2ß x zz, 19 y2 x t9 /2 x z6 crn.

Klein&erau - Donanialwøld. An der Geleitsstraße von Worfelden nach Mörfelden bei der Apfelbachbräcke. Hier
ist die Nordostecke des Klein-Gerauer Gemeindewaldes. K G : Klein-Gerau, dazwischen Orszeichen. Rückseite
hat LL : Landgraf Ludwig. Keuper: z8xt6xj2 cm.

Messenløusen - Urbaach. Zwischen beiden Orten westlich vom Heinchesbuckel. M : Messenhausen. Das D in
dem M ist nicht zu deuten. Merkwürdig ist das U : Urberach. Keuper: zíx2rx24crn.

r) Soll sich aus cine¡ Brszcl herausgcbildct habcn,
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zu Tafel 37 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE (Kr. Groß-Gerau etc.) 

Astheim — Bauschheim — Trebur. Dreimärker an der Landstraße von Bauschheim nach Astheim, links neben 
einer Brücke (Holzlache). Jede Seite des vierkantigen Steines hat den Ortsnamen mit darunter befindlichen Orts- 
zeichen. Das Astheimer Ortszeichen soll einen Stamm mit Ästen darstellen; das von Bauschheim einen Spaten 
(vergl. Nr. 325a, 326). Hier ist aber eine geometrische Figur daraus geworden! Trebur hat einen Kreis mit drei 
zapfenähnlichen Ansätzen als Ortszeichen, was den ehemaligen Zusammenfluß vom Rhein, Neckar und Main bei 
Trebur versinnbildlichen soll. Der Stein hat vier Seiten, wovon zwei Seiten auf Bauschheim kommen. Abgeplatteter 
roter Sandstein, jede Seite 32 cm breit, Höhe 60 cm. 

Raunheim — Fünfdörfer Mark. Kommt mehrfach an der Stockstraße vor sowie am Fußpfad nach Haßloch am süd- 
lichsten Ende der Raunheimer Gemarkung am Haßlocher Feld. Das Ortszeichen ist ein Ring mit Hafte oder Krampe. 
Die Steine stehen an der alten Raunheimer Gemarkungsgrenze und zeigen gegen die alte Fünfdörfermarkgrenze 
und gegen Rüsselsheim einen Doppelhaken oder einem Z ähnliche Figur. Dies soll das alte Rüsselsheimer Orts- 
zeichen sein und war auch das der Fünfdörfermark. (Vergl. Nr. 762, 763). Keuper: 25 x20x30, 30 x16x35 cm. 

Bauschheim — Bischofsheim. Am Bauschheimer Weg im Walde zwischen Rüsselsheim—Bauschheim. Gegen Bischofs- 
heim ist eine Brille als Ortszeichen dargestellt *), gegen Bauschheim ein Spaten. Keuper: 22% x18x23 cm. 

Hof Schönau — Bauschheim. 1694. An der Ostecke der großen Hofwiese, wo die Gemarkung Bauschheim angrenzt. 
Gegen Hof Schönau zeigt Stein fünf Buchstaben, die Aufangsbuchstaben von „Ernst Ludwig, Landgraf zu Hessen“. 
Dieser war Besitzer des Hofes um 1694. Gegen Bauschheim ein Spaten, wie Nr. 325. Roter Sandstein: 25 x 17% 
x23 cm. 

Worfelden — Klein-Gerau. An der Gemarkungsgrenze in einem Wassergraben westlich vom Groben See und nahe 
der alten Gerauer Straße (Renzenthal). Zeigt gegen Worfelden W F = Worfelden und Ortszeichen — einen Reichs- 
apfel. Rückseite hat das Klein-Gerauer Ortszeichen — ein Joch (wie Nr. 233—235). Roter Sandstein: 25 x 18 x20 cm. 

Groß-Gerau — Trebur. Am Feldwege südlich der Neuwiesen und Bodenplacken, wo die Steinerne Straße einmündet, 
jedoch mehr westlich. Gegen Groß-Gerau G G, darunter das alte Ortszeichen — ein Kreuz. Gegen Trebur dessen 
Ortszeichen (vergl. Nr. 323), darüber T. Roter Sandstein: 29x 10x34 cm. 

Trebur — Wallerstädten — Groß-Gerau. An Stelle eines Dreimärkers am Landgraben zwischen Halber Mond und 
Brügel, wo obige drei Gemarkungen zusammenstoßen. GT = Gemarkung Trebur, darunter Ortszeichen. Rück- 
seite leer. Roter Sandstein: 20x18%,x32 cm. 

Groß-Gerau — Domanialwald. 1613. Großer alter Markstein von 1613 an der Mönchbruchpfadschneise nördlich 
vom Forsthaus Woogdamm. Zeigt im Schilde ein Kreuz als altes Groß-Gerauer Wappen. Rückseite leer. Gelblich- 
weißer Sandstein: 33 x27x72 cm. 

Trebur — Mörfelden. In den Wäldern an der alten Rüsselsheimer Straße, die von Mörfelden nach Königstädten führt, 
an der östlichsten Ecke des Treburer Unterwaldes. Auf einer Seite steht Trebur Eigen-Wald, auf der Rückseite: 
Merfeld Eigen Wald. Stark verwittert. Keuper: 32x16%x25 cm. 

Kelsterbach — Mönchwald. 1713. Am Grenzweg nahe der Kelsterbach—Walldorfer Straße, wo der Kelsterbacher 
Gemeindewald mit Mönchwald und Gundwald zusammenstoßen. Auf der einen Seite steht: Kelsterbager Gemeiner 
Walt 1713. Rückseite hat zwei ineinander verschlungene C —= Clarissen Closter Mainz. Roter Sandstein: 30x15 
x62 cm. 

Klein-Gerau — Groß-Gerau. Im Walde an der alten Gerauer Straße. Klein-Gerau hat ein Joch als Ortszeichen. 

G = Gerau. F = wohl Forst. Rückseite gegen Groß-Gerau zeigt ein Kreuz als Groß-Gerauer Ortszeichen. Keuper: 
20X20X22, II% xI9%x26 cm. 

Klein-Gerau — Domanialwald. An der Geleitsstraße von Worfelden nach Mörfelden bei der Apfelbachbrücke. Hier 
ist die Nordostecke des Klein-Gerauer Gemeindewaldes. KG — Klein-Gerau, dazwischen Ortszeichen. Rückseite 

hat LL = Landgraf Ludwig. Keuper: 28x 16x32 cm. 

Messenhausen — Urberach. Zwischen beiden Orten westlich vom Heinchesbuckel. M — Messenhausen. Das D in 

dem M ist nicht zu deuten. Merkwürdig ist das U = Urberach. Keuper: 26x21 x24 cm. 

*) Soll sich aus einer Brezel herausgebildet haben.
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zu Tqfel 38 GEMARKUNGS-GRENzSTEtNE, GUTER-sTErNE
und Andere (Kr. Großgerou)

337 Bauschlæim - Ginsheim. Sehr alter Markstein am Fuße des Dammes zwischen Beineweide und Wahlweide. Gegen
o, b Bauschheim ein Spaten (vergl. Nr. 325, 326). Gegen Ginsheim dessen Ortszeichen, das ein y darstellen so[. bie

Grafen von Isenburg, die sich ehemals auch mit Y schrieben, waren bis 16oo Besitzer von Ginsheim. Roter Sand-
stein: 34 x20x42 cm^.

338 Bauschh¿in-Asthein. Zwischen Mellsee und Zweilsand. Auf Vorder- und Rückseite die betreffenden Orrszeichen
o,b (vergl. Nr.3z3, 325,326). Keuper: 29xr7%x44cm.
339 Danlæin-l%allerstddten Auf der Landwiese bei Geinsheim mehrere Steine. Dornheim hat einen Dornzweig als
o, b Ortszeichen, Wallerstädten ein Dreieck mit Kreuz. Auf iedem Stein befindet sich ein eiserner Knopf oder ei-nge-

lassener Bolzen, bisher noch nie auf Grenzsteinen bemerkt. Keuper; 24 x t4x 40 cm.

Güterstein¿
340 smst Lttdatig, Landgraf zu Hessen, (r68s-1739). Mehrfach in der Gemarkung Trebur. HZ ntchtzu deuten (Herr-

schaftlicher Zehnten?). Roter Sandstein: 23y2xrSxzg c.rn.

341 W;e ooríger Stein. r7or. Ernst Ludwig war vielerorts Besitzer von Höfen und Gru¡dstiicken, deshalb finden sich
diese Steine an verschiedenen Orten, besonders io den Gemarkungen Raunheim, Rüsselsheim, Ginsheim, König-
städten, Trebur, Groß-Gerau, sowie in der ehemals hessischen Herrschaft Eppstein in den Gemarkungen Wa[ãu
und Langenhain. Graue Sandsteine: 23x2ox24 crî und größer.

312- tøøg, Lødgraf. (r3yr768). Auch diese Steine finden sich noch mehrfach in den Feldern der Gemarkungen
Qi! Ginsheim, Trebur, Groß-Gerau, Ilallau und Unter-Liederbach bei Höchst a. M. Einige in Gemarkung Tre[ur
344 ttagendieJahreszahlry5r,ZFdürfteZehnt-freiheßen.RoteSandsteine:20xt6xz6ørauchgrößerund-kleiner*).

315 Sta¿t Mainz. Neuere Grenzsteine mit Mainzer Stadtwappen, um den Hof Schönau bei Rtisselsheim, der jetzt im
Besi¿e der Stadt ist. Weßer Sandstein: ryx4y2x2z cm,

346 Daúschordøs-Gut (DG).Im Groß-Gerauer Feld zwischen Groß-Gerau und Trebur. Rückseite ZF : Zehnt-frei.
o, b Die Buchstaben D. G. im Rüsselsheimer Feld. auch anderwärts, sind aber als DonainenG¿¿f zu deuten ! Weßer Sand-

stein: zo x 13 x 19 cm.

349 nosp;tat Hoflein. Am Georgenheckweg und in ¿en W'iesln gegen Nauheim in der Gemarkung Groß-Gerau. Die
349 Steine zeigen das Vappen des Hospitals Hofheim bei Darcrsadt. S H dürfte Samt-Hospitien heißen. Rote Sand-

steine : z5 x t7 x 42 cm und 22 x r.z % x 23 çrrt.

Steine andqer Art
317 Henen oon Cronberg - Domstift Mainz. 136o. Der ölteste Grenzstein unseres Gebietes! Er stand in der Gemarkung

Rüsselsheim am Main. Die lateinische Inschrift auf den vier Seiten besagt, daß der Domherr Friedrich von Nassaú
im Jahre 136o die Grenze festlegte zwischen dem Erzstift Mainz ¡¡d den llerren von Rüsselsheim - d¿mals den
Cronbergern gehörig. Viereckiger oben abgeplatteter roter Sandstein, die Seiten 22r/2y.24 cm breit. Höhe vom
Sockel an 88 cm. Befindet sich ieøt im I-andesmuseum zu Viesbaden. Beschreibung in den Nassauischen Heimat-
blättern ryß|ry, Seite 5r und r9r7l18 Seite 46.

350 Di¿ Kaisersteitæ bei Wálldorf und Station Mineldick. Keine Grenzsteine, sondern nur Gedenksteine zur Erinnerung
351 an Hinchjagden Kaiser Karls VII. Nr. 35o steht östlich vom Vierherrenstein (Nr. S6) unweit Sation Mineldick im

Hessischen Saatswald. Inschrift auf den vier Sciten: Carl VII. Römischer Kaiser hat anno MDCCXLII (t742) anr
XXX. Iuni diesen Hirsch allhier geschossen. Roter Sandstein: r m hoch, jede Seite 25/z qn breit. - Der Stein
Nr. 35r steht im Tieburer Gemeindcwald tistlich Valldorf unweit dem Egelsbacher IValá zwischen Brunnenschneise
und der alten Aschaffenburger Straße. Die vier Seiten des rro4 m hohen oben abgerundeten Steines haben folgende
Inschrift: C,arl VII. Römischer Kayser hat Anno MDCCXLIIII (tlqù den V. May diesen Hirsch per forãe ge-
fangen. Roter Sandstein: Breite 29 cm, Dicke z3 crn.

i) Auch beim HofHaina bei Bieber (Kreis Biedenkopf) ûndea sich diese steine im Felde.

zu Tafel 38 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE, GÜTER-STEINE 
und Andere (Kr. Großgerau) 

337 Bauschheim — Ginsheim. Sehr alter Markstein am Fuße des Dammes zwischen Beineweide und Wahlweide. Gegen 
a,b Bauschheim ein Spaten (vergl. Nr. 325, 326). Gegen Ginsheim dessen Ortszeichen, das ein Y darstellen soll. Die 

Grafen von Isenburg, die sich ehemals auch mit Y schrieben, waren bis 1600 Besitzer von Ginsheim. Roter Sand- 
stein: 34 x20x42 cm. 

338 Bauschheim — Astheim. Zwischen Mellsee und Zweilsand. Auf Vorder- und Rückseite die betreffenden Ortszeichen 
a,b (vergl. Nr. 323, 325, 326). Keuper: 29x 17% x44 cm. 

339 Dornheim — Wallerstädten. Auf der Landwiese bei Geinsheim mehrere Steine. Dornheim hat einen Dornzweig als 
a,b Ortszeichen, Wallerstädten ein Dreieck mit Kreuz. Auf jedem Stein befindet sich ein eiserner Knopf oder einge- 

lassener Bolzen, bisher noch nie auf Grenzsteinen bemerkt, Keuper: 24x14 x40 cm. 

Gütersteine 
340 Ernst Ludwig, Landgraf zu Hessen. (1688—1739). Mehrfach in der Gemarkung Trebur. HZ nicht zu deuten (Herr- 

schaftlicher Zehnten?). Roter Sandstein: 23 % x15 x28 cm. 

341 Wie voriger Stein. 1701. Ernst Ludwig war vielerorts Besitzer von Höfen und Grundstücken, deshalb finden sich 
diese Steine an verschiedenen Orten, besonders in den Gemarkungen Raunheim, Rüsselsheim, Ginsheim, König- 
städten, Trebur, Groß-Gerau, sowie in der ehemals hessischen Herrschaft Eppstein in den Gemarkungen Wallau 
und Langenhain. Graue Sandsteine: 23 x20 x24 cm und größer. 

342 Ludwig, Landgraf. (1739—1768). Auch diese Steine finden sich noch mehrfach in den Feldern der Gemarkungen 
343 Ginsheim, Trebur, Groß-Gerau, Wallau und Unter-Liederbach bei Höchst a. M. Einige in Gemarkung Trebur 
344 tragen die Jahreszahl 1751. Z F dürfte Zehnt-frei heißen. Rote Sandsteine: 20 x 16 426 cm, auch größer und kleiner*). 

345 Stadt Mainz. Neuere Grenzsteine mit Mainzer Stadtwappen, um den Hof Schönau bei Rüsselsheim, der jetzt im 
Besitze der Stadt ist. Weißer Sandstein: 19x 14% x22 cm. 

346 Deutschordens-Gut (DG). Im Groß-Gerauer Feld zwischen Groß-Gerau und Trebur. Rückseite ZF = Zehnt-frei. 
a,b Die Buchstaben D.G. im Rüsselsheimer Feld. auch anderwärts, sind aber als Domainen-Gut zu deuten! Weißer Sand- 

stein: 20XI3xI9 cm. 

348 Hospital Hofheim. Am Georgenheckweg und in den Wiesen gegen Nauheim in der Gemarkung Groß-Gerau. Die 
349 Steine zeigen das Wappen des Hospitals Hofheim bei Darmstadt. SH dürfte Samt-Hospitien heißen. Rote Sand- 

steine: 25x17x42 cm und 22X12%x23 cm. 

Steine anderer Art 
347 Herren von Cronberg — Domstift Mainz. 1360. Der älteste Grenzstein unseres Gebietes! Er stand in der Gemarkung 

Rüsselsheim am Main. Die lateinische Inschrift auf den vier Seiten besagt, daß der Domherr Friedrich von Nassau 
im Jahre 1360 die Grenze festlegte zwischen dem Erzstift Mainz und den Herren von Rüsselsheim — damals den 
Cronbergern gehörig. Viereckiger oben abgeplatteter roter Sandstein, die Seiten 22 % x24 cm breit. Höhe vom 
Sockel an 88 cm. Befindet sich jetzt im Landesmuseum zu Wiesbaden. Beschreibung in den Nassauischen Heimat- 
blättern 1916/17, Seite 5ı und 1917/18 Seite 46. 

350 Die Kaisersteine bei Wälldorf und Station Mitteldick. Keine Grenzsteine, sondern nur Gedenksteine zur Erinnerung 
351 an Hirschjagden Kaiser Karls VII. Nr. 350 steht östlich vom Vierherrenstein (Nr. 56) unweit Station Mitteldick im 

Hessischen Staatswald. Inschrift auf den vier Seiten: Carl VII. Römischer Kaiser hat anno MDCCXLII (1742) am 
XXX. Juni diesen Hirsch allhier geschossen. Roter Sandstein: ı m hoch, jede Seite 251, cm breit. — Der Stein 
Nr. 351 steht im Treburer Gemeindewald östlich Walldorf unweit dem Egelsbacher Wald zwischen Brunnenschneise 
und der alten Aschaffenburger Straße. Die vier Seiten des 1,04 m hohen oben abgerundeten Steines haben folgende 
Inschrift: Carl VII. Römischer Kayser hat Anno MDCCXLIIN (1744) den V. May diesen Hirsch per Force ge- 
fangen. Roter Sandstein: Breite 29 cm, Dicke 23 cm. 

*) Auch beim Hof Haina bei Bieber (Kreis Biedenkopf) finden sich diese Steine im Felde.
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zu Tofel 39 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE
Babenluusen-Zellluusen, t749.lm Valde östlich des Weges von Zellh¿usen nâch Harreshausen. B H M : Batæn-
hãuser Mark. Rückseite gegen Zellhausen nicht zu deuten. Grauer Sand¡tein: zoy2xrgx3T w.
Zellløusen-Babenløusen. ImValde östlich der Dickestein-Schneise. Gegen Zellbausen zeigt Stein C M : Chur-
Ivlalnz, daruoter O M (: Oberer Markwald?). Z : 7*llhavsen. Rückseite zetgl H M : Ilaoau-Míinzcnberg. Ist
auch alter Landes-Grenzstein. Roter Sa¡dstein: 27xt8 x4r cm.

Selþenstadt - Froschhausen. 167.lm Walde am Grenzweg (Walddistrikt kndwehr). S L : Seligeustadt, darunter
1667. Unten A mit Quentrich, was Abtei bedeutet. Gegen Froschhausen ist F und neuere Jahreszahl (1784?) ange-
bracht. Roter Sandsteini zTxt3yzx42 crî.

Abtei Selþensta¿t - Sta¿t Selþatstadt. 1755. Im Walde unweit der Dudenhöfer Feldschneise (Kieselhecke) stehen
zahlreiche Steine in einer Grenzlinie. Im Jabre 1755 wurde der Vald bei Seligensadt zwischen Abtei und Sudt
geteilt (vergl. Steiner, Geschichte von Seligenstadt r8zo, Seite 397). Die eine Seite zeigt das Abteiwappen in ovaler
Vertiefung. Darunter Nr. 3r und 1755. Rückseite S L : Seligenstadt. Rote Sandsteinei 28 x2oy2 x 50 cm.

Bergen - Bischofslæím. 1545. Einer der ältesten Grenzsteine um Frankfurt. Im S7alde in der Grenzschneise zwischen
dem Bergener und Bischofsheimer Gemeindewald. Gegen Bergen zeigt Stein ein altertümliches B. Auch die Rúck-
seite hat B : Bischofsheim. Jabreszahl ry45 auf Schmalseite. Grauer Sandstein: r9/2xtïxsz cú.

Bisc@sheim-Fe¿h¿¡tløim. Í754. ILÃder Grenzschneise im Walde (Iæuchte) unweit der Landstraßc von Mainkur
nach Bischofsheim. Auch dcr Bergener Wald'stößt hier auf. Rückseite hat F : Fechenheim. Rötlicher Bruchstein:
3r x 19 x4r cm.

Abtei Seligenstadt-Hausen. 1729. Im nördlichsten Zipfel der Gemarkung Veiski¡chen nördlich der Landstraße
von Offenbach nach llainsadt, unweit vom Straßenwärterhaus. Die Steine steh€n am Valdrand bei deo \Íiesen an
der Modau. Ob sie alte Gemarkungs-Grenzsteine sind - obgleich sie daran stehen - ist unsicher. Auf einer Seite das
Vanpen der Abtei, auf der andern die lahreszahl ry29, daruber A mit Querstrich, was auch Vahrzeichen der Abtei
ist. Roter Sandstein: 2ßxt1 x3r cmr).

Hoclutadt - Bischofsheim. 1615. Nahe dem Walde Große Loh im Lohfelde, wo die zryei Gemarkungen mit Ge-
markung Nieder-Dorfelden a¡s¡unmenstoßen. Stein vertritt die Stelle eines Dreimårkers. Gegen Hocbstadt steht
eiû H, in welchem sich ein llaken bcfindet. Dieser merhrürdige Haken beûndet sich auf fast allen Gemarkungs-
Grenzsteinen v-on Hochsadt. Er d¡irfre wohi das aite Oræzeichen - eine Hacke oder Karst - darsteüen, wie sie auch
am Kirchn¡rm im Schilde dargestellt war (durch Kanonenschuß unkeontlich). Gegen Bischofsheim ein b, da-
runter 1615. Grauer Bruchstein: z3 x r8 x42 ('n.

Hoclutadt - Däntigheim. Am Kiefernwalde nahe den Hocbstädter Sportplatz stehen an der Grenze mehrere Steine
mit dem Haken im H. Rückseite gegen Dörnigheim zeþ E ar¡f allen Gemarkungp-Grenzsteinen dieses Ortes, was
völlig rãtsclhaft ist. Grauer Bruchstein: z6xzrx5z und ähnlich.

Prarngæhzim - Sechba¿h, Nördlich vom Eselsweg meh¡ere Steine. Sie zeigen gegen Preungesheim ein P und Kreuz.
Dices scheint auf den Deutscheo Orden hinzuweisen. Die C-ommende zu Sachsenbausen besaß um 168o in Przunges-
heim rz Hufen : 365 Morgen Land und Höfe (Hessenland 1897, Heft z). Gegen Seckbach haben die Steine S :
Seckbach. Bruchstei¡e: z7 x r3-t8 x 30 cm.

Nieclcr-Dorfelden - Hochstadt. 16o3. Alter Markstein an der Gemarkungsgrenze im Lohfeld unreit der Waldecke.
D : Dorfelden. Rüclseite zerstört. Roter Sandsteini 32xrg x25 cm.

lVa¿h¿tibu¿Iun - Mittelhrch¿n - Kilianstddten Im Felde südlich der Hohenstraße, wo obige drei Gemarkungen
2ss¡mmçs¡çffsq. \g B : Vachenbuchen. Rückseite M B : Mittelbuchen. Auf einer Schmalseite Figur ähnlich St'
was Stådten oder Steten, wie Kilianstãdten früher kurz genannt wurde, heißen dürfte. Auf Obeneite 4 Furchen.
Grauer Saudstein: z4xtB x20 cm.

lViît¿echcn- Ostheim. r8rz. Großer Grenzstein an der Südseite des Geigerwaldes bei Eichen, an die Viesen gren-
zend. Der Windecker Sadnryald beûndet sich innerhalb der Ostheimer Gemarkung weshalb der Stein eigentlich
kein echter Gemarkuogs-Grenzstein ist. Inschrift R J 55 nicht zu deuten. !l: Windeckenruoten r8rz. Grobkörniger
weßer Sandstein: 35 Y2x3r x77 Ø,

*) Obigca Hauser hat det Bcin¿meu,,hiater der Soane". Das Gegensttick ist dc¡Hof Hausen ,,vor der So¡¡c" bci Hofhcim am Tau¡us.
Vc¡mutlich kommt dicsc Bczcicbnung d¿hcr, daß beidc One ci¡st den Herrcn von Eppstcin gchörtcn.
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zu Tafel 39 GEMARKUNGS-GRENZSTEINE 

Babenhausen — Zellhausen. 1749. Im Walde östlich des Weges von Zellhausen nach Harreshausen. BHM = Baben- 
häuser Mark. Rückseite gegen Zellhausen nicht zu deuten, Grauer Sandstein: 20% x 19x37 cm. 

Zellhausen — Babenhausen. Im Walde östlich der Dickestein-Schneise. Gegen Zellhausen zeigt Stein CM = Chur- 
Mainz, darunter OM (= Oberer Markwald?). Z = Zellhausen. Rückseite zeigt HM = Hanau-Münzenberg. Ist 
auch alter Landes-Grenzstein. Roter Sandstein: 27x18 x4ı cm. 

Seligenstadt — Froschhausen. 1667. Im Walde am Grenzweg (Walddistrikt Landwehr). SL = Seligenstadt, darunter 
1667. Unten A mit Querstrich, was Abtei bedeutet. Gegen Froschhausen ist F und neuere Jahreszahl (1784 ?) ange- 
bracht. Roter Sandstein: 27x13 12x42 cm. 

Abtei Seligenstadt — Stadt Seligenstadt. 1755. Im Walde unweit der Dudenhöfer Feldschneise (Kieselhecke) stehen 
zahlreiche Steine in einer Grenzlinie. Im Jahre 1755 wurde der Wald bei Seligenstadt zwischen Abtei und Stadt 
geteilt (vergl. Steiner, Geschichte von Seligenstadt 1820, Seite 397). Die eine Seite zeigt das Abteiwappen in ovaler 
Vertiefung. Darunter Nr. 31 und 1755. Rückseite SL = Seligenstadt. Rote Sandsteine: 28 x20% x 50 cm. 

Bergen — Bischofsheim. 1545. Einer der ältesten Grenzsteine um Frankfurt. Im Walde in der Grenzschneise zwischen 
dem Bergener und Bischofsheimer Gemeindewald. Gegen Bergen zeigt Stein ein altertümliches B. Auch die Rück- 
seite hat B = Bischofsheim. Jahreszahl 1545 auf Schmalseite. Grauer Sandstein: 19% x18x52 cm. 

Bischofsheim — Fechenheim. 1754. An der Grenzschneise im Walde (Leuchte) unweit der Landstraße von Mainkur 
nach Bischofsheim. Auch der Bergener Wald ’stößt hier auf. Rückseite hat F = Fechenheim. Rötlicher Bruchstein: 
Z3IXI9Xx4I cm. 

Abtei Seligenstadt — Hausen. 1729. Im nördlichsten Zipfel der Gemarkung Weiskirchen nördlich der Landstraße 
von Offenbach nach Hainstadt, unweit vom Straßenwärterhaus. Die Steine stehen am Waldrand bei den Wiesen an _ 
der Modau. Ob sie alte Gemarkungs-Grenzsteine sind — obgleich sie daran stehen — ist unsicher. Auf einer Seite das 
Wanpen der Abtei, auf der andern die Jahreszahl 1729, darüber A mit Querstrich, was auch Wahrzeichen der Abtei 
ist. Roter Sandstein: 20x15 x31 cm*). 

Hochstadt — Bischofsheim. 1615. Nahe dem Walde Große Loh im Lohfelde, wo die zwei Gemarkungen mit Ge- 
markung Nieder-Dorfelden zusammenstoßen. Stein vertritt die Stelle eines Dreimärkers. Gegen Hochstadt steht 
ein H, in welchem sich ein Haken befindet. Dieser merkwürdige Haken befindet sich auf fast allen Gemarkungs- 
Doanwetrsinen 37 starr 
Grenzsteinen von Hochstadt. Er dürfte wohl das alte Oriszeichen — eine Hacke oder Karsi — darstellen, wie sie auch 

am Kirchturm im Schilde dargestellt war (durch Kanonenschuß unkenntlich). Gegen Bischofsheim ein b, da- 
runter 1615. Grauer Bruchstein: 23 x 18x42 cm. 

Hochstadt — Dörnigheim. Am Kiefernwalde nahe dem Hochstädter Sportplatz stehen an der Grenze mehrere Steine 
mit dem Haken im H. Rückseite gegen Dörnigheim zeigt E auf allen Gemarkungs-Grenzsteinen dieses Ortes, was 
völlig rätselhaft ist. Grauer Bruchstein: 26x21 x 52 und ähnlich. 

Preungesheim — Seckbach. Nördlich vom Eselsweg mehrere Steine. Sie zeigen gegen Preungesheim ein P und Kreuz, 
Dieses scheint auf den Deutschen Orden hinzuweisen. Die Commende zu Sachsenhausen besaß um 1680 in Preunges- 
heim ı2 Hufen = 365 Morgen Land und Höfe (Hessenland 1897, Heft 2). Gegen Seckbach haben die Steine S = 
Seckbach. Bruchsteine: 27 x 13—18 x 30 cm. 

Nieder-Dorfelden — Hochstadt. 1603. Alter Markstein an der Gemarkungsgrenze im Lohfeld unweit der Waldecke, 
D = Dorfelden. Rückseite zerstört. Roter Sandstein: 32x 19x25 cm. 

Wachenbuchen — Mittelbuchen — Kilianstädten. Im Felde südlich der Hohenstraße, wo obige drei Gemarkungen 
zusammentreffen. W B = Wachenbuchen. Rückseite M B = Mittelbuchen. Auf einer Schmalseite Figur ähnlich St; 
was Städten oder Steten, wie Kilianstädten früher kurz genannt wurde, heißen dürfte. Auf Oberseite 4 Furchen. 

Grauer Sandstein: 24x18 x20 cm. 

Windecken — Ostheim. 1812. Großer Grenzstein an der Südseite des Geigerwaldes bei Eichen, an die Wiesen gren- 
zend. Der Windecker Stadtwald befindet sich innerhalb der Ostheimer Gemarkung, weshalb der Stein eigentlich 
kein echter Gemarkungs-Grenzstein ist. Inschrift R J 55 nicht zu deuten. W = Windecken, unten 1812. Grobkörniger 
weißer Sandstein: 3514, x31 x 77 cm. 

*) Obiges Hausen hat den Beinamen ‚hinter der Sonne‘. Das Gegenstück ist der Hof Hausen ‚‚vor der Sonne“ bei Hofheim am Taunus. 

Vermutlich kommt diese Bezeichnung daher, daß beide Orte einst den Herren von Eppstein gehörten.
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zv ToÍel 40 G UTE R-STE I N E

377 Xttr-¡,¡afuz. (Chur-Mainzer Hoftammer). Meb¡ere Steine in Gemarkung Ober-Liederbach nabe deo Fahrwcgcn
nach Soden und nach Niederhofheim. Graue Steine: t8xr7 x¡8 cm.

378 AanGut, t73o. In Geurarkung Ober-Liederbach nach Sulzbach zu. Auch in Gemarkung Unter-Liederbach.
orb PFG: Pfarr-Gut. ZF : Zehnt-frei. Rücheite r73o. Graue Sandsteine: z3xt6xzzcm.
379 I ryg6, ln Gemarkung Unter-Liederbach mehrfach, ferner an der Grenze des Mtinstercr Feldes nahe dem Hof

Hausen. Vohl Namen einæ Landwirts Mü{ler, Meyer oder Milch. Rotgraue Sandsteine: ztxr1x23 cm.

38O nosp;nt (HeíIiggeistlrosPitol) hanhfurt. r7r7. Nahe der Gemarkr¡ngsgrenze Ober-Liederbach-Sulzbach unweit
o, b vom Vasserbehãlter. Die Fþr auf Vorderseite ist zusammengesetzt ar¡s H O S P. Diæe Steine ûnden sich sehr

zahlreich um Frankfurt hen¡m. Rotgraue Sandsteine: 2rxr4yzx27 cm.

3g1 øa¡ zton Coudenhoue. r8r3. Im Felde von Niederhofheim, auch in Gemarkung Ober-Liederbach, wo diese mit
o, b Unter-Liederbach und Zeilsheim zusaûtmenstößt. Der Graf war als Nachfolger und Erbe des Freiherrn von Bctten-

dorf seit ry73 mit Niede¡hofTeim belehnt (vergl. Nr. zz5). Z wohl : Zebntfel4 d. h. dem G¡afen zehnçflichtig.
Graue Sandsteine: 20 x rr x 20 cm.

382 Franzishts oon Cronbøg. r59r. In dcn Genrarkungen Münster, Niedcrhofheim und Häcbst am Main. Alte, ver-
witterte, beulige und bemooste Steine. Die Krone zeigt ao, daß F. v. Cronberg dem Kronenstamm angehörte (es
gab noch eine Seitenlinie ohne Krone im Wappen, den Flügelstamm). Er war Sohn des Hartmut XIII und st¡rb
16o5. Rote Sandsteine : 3rxr2x35 und åh¡lich.

383 Alnosat'Kasten Frankfurt.167.,. ImFelde in GemarkungBommershein. AC:Almosen-Casten 167.. Grauer
o, b Sandstein. 2r xr4 x 30 cm.

384 Dompropstei Mainz. t6r,4. In Gemarkung Ober-Liederbach, auch in Gemarkung Hattersheim, Okriftel u. a. O.
im Felde. Das Wappen der Dompropstei ist ein Schild mit drei Querbalken. Roter Sandstein: 23y2xr1x3o cm.

385 Freih¿rr oon Sioers. t7z7,In der Gem¿rkungUntcr-Liederbach anÄcker¡. Graue Sandsteine: zoxrS yzxzl @,.

386 Antoxiteronl¿¡t Hitchst a. M. 7-ahhetche Steine in der Gemarkung Unter-Liederbach nahe dem Orte, kenntlich
an dem Antonius-Kreuz. Graue Sandsteine: ztxtíx16 cm.

387 oon Bteidbach-Bünesheim, t842, r853..In der Gemarkr¡ng Heddemheim öfters im Feld und am Ort. Rückscite
zeþ Jahreszahl 1842, auch 1853. Graue Sandsteine: rgx14xzzçm und ¡6xr3x2o cûr.

388 oon Rieitt. h der Gemarkung Heddernheim an der Nidda, an Wiesen r¡od an Äckern. Das Geschlccht erlosch 1764,
somit müssen die Steine schon vorher geseøt sein. Rötliche Sandsteine: 2rxr7x22 q.

389 ? In Seulberg bei Homburg am Orte beim Friedhofe an Feldweg. Grauer Stein: z4 /2xr9x36 øn.
390 ? In Heddernheim, jetzt als Prellstein an der Ecke der Herborner Straße nahe den Niddawiesen. Grauer Bruch-

stei¡: z8 x 23 x 50 cm.

391 øon Reifienberg ? Grenzstcin aus dem Eschborner FeId, jetzt im Altern¡ms-Museum zu Htichst a. M. Wappen
gleich dem von Hattstein (vergl. Nr. U7, M8} Das W könnte Valdbott (von Bassenheim) bedeuten, den Erben des
letzten Reifenbergen. Gelblicher Sandstein: r8xr3x3o cm. Vcrgl. auch Nr.447.

392 ? In Veißkirchen bei Oberusel z. Zt, als Prcllstein an Toreinfahrt in der Mittelgasse. Rüctseite nicht zugânglich.
Grauer Stein: zr xr7x2S crn.

393 Knfíirstlich Mainzer Hofkànmn Mehrfach in den Wiesen zwischen Schneidhain und Beidenauer Müüle. Auch
anderwårts häufig. Graue und rötliche Sandsteine: ztxtíxzS cm.

Jll, Freilærr oon Døhøg.In der Gemarkung Höchst a. M. im Oberfeld. Auch in der Kostheimer Gemarkung zahlreich
(vergl. Nr. 495). Vohl yo\ t77Í. Graue Sandsteine. 2rxt4/2x23 rrrr,

395 zton lbell. Sehr häufig im Unter-Liederbacher Feld. Im Jahre r8o3 war der Herzog von Nassau in den Besitz von
Grundstücken gekommen, die er 18¡6 dem Regierungspräsidenten von Ibell ftir rreue Dienste schenkte. Graue
Steine: 17xr4x¡8 cm und größcr.

396 wn Bettendaf ? In der Gemarkung Klein-schwalbach am Wege von Eschborn nach Sulzbach. V B G : Von
Bettendorf's Gut? Graurötlicher Sandstein: zoxtíxrS cm.

397 vott Bettndmf. \Vie voriger in Gcmarkung Klein-Schwalbach bei obigøn Stein. Zeigt auf einer Seite das Betten-
q,5 dgrfer Wappen. Rüclseite stark verschlitfen; zeigte wahrscheinlich BD : Bettcndorf? Grauer Sandstein: r9x

r8 x z4 co.
398 oon I¿tst¿r. Im Ober-Liederbacher Feld häufig. Die Buchsaben sind aufzulösen in I M v L : Johaon llt¡vimitian

von Lcrsner. Vergl. Nr.4z8. Rückseite mit großen Zalrleo. Graue Steine: r9xr3xr8 øn, auch größer.
399 tøøg, Lafldgraf zu Hessan-Darmstadt (: L L ZHD). Mehrfach im Fetde von Unte¡-Liederbach. Graue Steine:

ztxt6 x2j cm. Ved. Nr.34z.
400 ? Im Ober-Liederbacher Felde am Wege zur Abdeckerei rechts. Rückseite leer. Roter Sandstein: z3xznxzS w,
401 Genêindc lJntø-Li¿d¿rbach. Mehrfach im Felde von Unter-Liederbach. Die Steine slanden jedenfalls an Gemeinde-o,b Grundstücken oderanFeldgewannen. Vergl. Nr. z5r. Rückseite zeigt die Jahreszahlen í722, t726, r7z1, t7zg.

Rotgraue Sandsteine: r9xt8xz4 cm und größer.
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zu Tafel 40 GÜTER-STEINE 

Kur-Mainz. (Chur-Mainzer Hofkammer). Mehrere Steine in Gemarkung Ober-Liederbach nahe den Fahrwegen 
nach Soden und nach Niederhofheim. Graue Steine: 18x 17x18 cm. 

Pfarr-Gut. 1730. In Gemarkung Ober-Liederbach nach Sulzbach zu. Auch in Gemarkung Unter-Liederbach. 
PFG = Pfarr-Gut. ZF = Zehnt-frei. Rückseite 1730. Graue Sandsteine: 23x16x22 cm. 

? 1796. In Gemarkung Unter-Liederbach mehrfach, ferner an der Grenze des Münsterer Feldes nahe dem Hof 
Hausen. Wohl Namen eines Landwirts Müller, Meyer oder Milch. Rotgraue Sandsteine: 21x15 x23 cm. 

Hospital (Heiliggeisthospital) Frankfurt. 1717. Nahe der Gemarkungsgrenze Ober-Liederbach—Sulzbach unweit 
vom Wasserbehälter. Die Figur auf Vorderseite ist zusammengesetzt aus HOSP. Diese Steine finden sich sehr 
zahlreich um Frankfurt herum. Rotgraue Sandsteine: 21x14%x27 cm. 

Graf von Coudenhove. 1813. Im Felde von Niederhofheim, auch in Gemarkung Ober-Liederbach, wo diese mit 
Unter-Liederbach und Zeilsheim zusammenstößt. Der Graf war als Nachfolger und Erbe des Freiherrn von Betten- 
dorf seit 1773 mit Niederhofheim belehnt (vergl. Nr. 225). Z wohl = Zehntfeld, d. h. dem Grafen zehntpflichtig. 
Graue Sandsteine: 20XIIx20 cm. 

Franziskus von Cronberg. 1591. In den Gemarkungen Münster, Niederhofheim und Höchst am Main. Alte, ver- 
witterte, beulige und bemooste Steine. Die Krone zeigt an, daß F, v. Cronberg dem Kronenstamm angehörte (es 
gab noch eine Seitenlinie ohne Krone im Wappen, den Flügelstamm). Er war Sohn des Hartmut XIII und starb 
1605. Rote Sandsteine: 31 x12x35 und ähnlich. 

Almosen-Kasten Frankfurt. 167... Im Felde in Gemarkung Bommersheim. AC= Almosen-Casten 167... Grauer 
Sandstein: 21x14x30 cm, 

Dompropstei Mainz. 1604. In Gemarkung Ober-Liederbach, auch in Gemarkung Hattersheim, Okriftel u. a. O. 
im Felde. Das Wappen der Dompropstei ist ein Schild mit drei Querbalken. Roter Sandstein: 23% x15 x30 cm. 

Freiherr von Sivers. 1727. In der Gemarkung Unter-Liederbach an Äckern. Graue Sandsteine: 20x 18%x24 cm. 

Antoniterorden. Höchst a. M. Zahlreiche Steine in der Gemarkung Unter-Liederbach nahe dem Orte, kenntlich 
an dem Antonius-Kreuz. Graue Sandsteine: 21 xI6x16 cm. 

von Breidbach-Bürresheim. 1842. 1853. .In der Gemarkung Heddernheim öfters im Feld und am Ort. Rückseite 
zeigt Jahreszahl 1842, auch 1853. Graue Sandsteine: 19x 14x22 cm und I6x13x20 cm. 

von Riedt. In der Gemarkung Heddernheim an der Nidda, an Wiesen und an Äckern, Das Geschlecht erlosch 1764; 
somit müssen die Steine schon vorher gesetzt sein. Rötliche Sandsteine: 21 x17x22 cm. 

? In Seulberg bei Homburg am Orte beim Friedhofe an Feldweg. Grauer Stein: 24% x19 x36 cm. 

? In Heddernheim, jetzt als Prellstein an der Ecke der Herborner Straße nahe den Niddawiesen. Grauer Bruch- 
stein: 28x23 x50 cm. 

von Reiffenberg ? Grenzstein aus dem Eschborner Feld, jetzt im Altertums-Museum zu Höchst a. M. Wappen 
gleich dem von Hattstein (vergl. Nr. 447, 448). Das W könnte Waldbott (von Bassenheim) bedeuten, den Erben des 
letzten Reiffenbergers. Gelblicher Sandstein: 18x 13 x30 cm. Vergl. auch Nr. 447. 

? In Weißkirchen bei Oberursel z. Zt. als Prellstein an Toreinfahrt in der Mittelgasse. Rückseite nicht zugänglich. 
Grauer Stein: 21x17x25 cm. 

Kurfürstlich Mainzer Hofkammer. Mehrfach in den Wiesen zwischen Schneidhain und Beidenauer Mühle, Auch 
anderwärts häufig. Graue und rötliche Sandsteine: 21x16x28 cm. 

Freiherr von Dalberg. In der Gemarkung Höchst a. M. im Oberfeld. Auch in der Kostheimer Gemarkung zahlreich 
(vergl. Nr. 495). Wohl von 1771. Graue Sandsteine: 21 x14%x23 cm. 

von Ibell. Sehr häufig im Unter-Liederbacher Feld. Im Jahre 1803 war der Herzog von Nassau in den Besitz von 
Grundstücken gekommen, die er 1816 dem Regierungspräsidenten von Ibell für treue Dienste schenkte. Graue 
Steine: 17x14x18 cm und größer. 

von Bettendorf ? In der Gemarkung Klein-Schwalbach am Wege von Eschborn nach Sulzbach. VBG = Von 
Bettendorf’s Gut? Graurötlicher Sandstein: 20x16x18 cm. 

von Bettendorf. Wie voriger in Gemarkung Klein-Schwalbach bei obigem Stein. Zeigt auf einer Seite das Betten- 
dorfer Wappen. Rückseite stark verschliffen; zeigte wahrscheinlich BD = Bettendorf? Grauer Sandstein: 19x 
18x24 cm. 

von Lersner. Im Ober-Liederbacher Feld häufig. Die Buchstaben sind aufzulösen nIMyL— Johann Maximilian 
von Lersner. Vergl. Nr. 428. Rückseite mit großen Zahlen. Graue Steine: 19 x 13x18 cm, auch größer. 
Ludwig, Landgraf zu Hessen-Darmstadt (= LLZH D). Mehrfach im Felde von Unter-Liederbach. Graue Steine: 
21x16x25 cm. Vergl. Nr. 342. 

? Im Ober-Liederbacher Felde am Wege zur Abdeckerei rechts. Rückseite leer. Roter Sandstein: 23x20x28 cm. 
Gemeinde Unter-Liederbach. Mehrfach im Felde von Unter-Liederbach. Die Steine standen jedenfalls an Gemeinde- 
Grundstücken oder an Feldgewannen. Vergl. Nr. 251. Rückseite zeigt die Jahreszahlen 1722, 1726, 1728, 1729. 
Rotgraue Sandsteine: 19x18x24 cm und größer. \
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4O2 ? *) Aus der Gemarkung Hanersheim. Nach der Konsolidation nach Sindlingen gekommen. Liegt im Hofe des

Landwirts J. Sänger als Pflastentein. Rücheite deshalb nicht sichtbar. Roter Sandstein: z6x .. x45 crri.

403 I Aus dcr Gemarlung Hattersheim. Jeøt als Prellstein an einem Hoftor in der Hofheimer Straße daselba t. Yon 1725.
o,b Grauer Stein: zr xr7x21 anÃ.

1O4 Steptønsstift Mainz. Aus der Gemarkung Hattersheim. Jeøt im Hofe des Landwirts Nix daselbst. Von 1676. Roter
o, b Sandstein | 24xÍ5 x32 cm, In der Ortsstraße a¡n }Iause des Landwirts Vollstadt steht ein anderer, noch größerer

Stein des Stephansstiftes von t676. Roter Sandstein: z8x18x56 cm.

105 nonpropstei Mainz. In der Gemarkung Okriftel mehrfach vorkommend. Von ¡68o. HI : r Hufe? Auf andern
Steinen kommt MZ vor, was wohl : z Morgen bedeutet. Roter Sandstein i 26 x rg x 43 cm, avch z4x 18 x 3z cm.

106 Xtosta Alte¡münstø Mainz. In der Gemarkung Okriftel mehrfach, auch an der Gemarkungsgrenze gegen }latten-
heim in den Okrifteler Viesen. Am Fuße des Abtstabes ist ein V mit angehãngtem C sichtbar, was Vetus Cella
(Alt-Münster) bedeutet. Diese Steine kommen auch in der Gemarkung Hattersheim håufig vor, sowie im Kostheimer
Feld. Roter Saudstein: z7xt8x45, auch z4xt6x38 cm.

1O7 Xøstq Altemúinster Maínz. ¡68o. In der Gemarkung Okriftel nach Weilbach zu. Vorderseire zeigt Abtstab in Ver-
o, b tieñrng. Räckseite hat V C : Vetus Cella. An der einen Schmalseite stehen die Buchstaben N und darunrer R,

an der andern die Zahlen 58 und darunter 5..Bedeutet also Nr. 58, 5 Ruten. Ein ganz gleicher Stein von ¡68o steht
im Htþhster Alterhrms-Muszun, wohl aus der Gemarkung Höchst a. M. Roter Sandstein: 2rxr5x2o cm.

1OB Totwntteroraen In der Gemarkung Okriftel nach dem Linsenberg zu. Von ¡68¡. An den Schmalseiren srehr Nr. 7r,r/2 Morgen, Roter Sandsteinl. ztxt6x27 cm.

109 Kloster Maria ad Grudus : Li¿bf¡auastift Mainz. In der Gemarkung Nied bei Höchst öfters vertreten. Von 1693.
o,b Das AinderInschriftistaufeinigenStei¡endeutlicher,wie Figur 4o9bzeigl GraueSteine: zrxt1xz8crn.
110 naren oon Hattstein ? In der Gcmarkung Okriftel mehrfach an Äckern und Wiesen. Das Wiederkrer¡z soll ieden-
4l I fa[s an den Orden vom Heiligen Grabe Jrinnern, den !Íolfgang von Hattstein (f 1588) durch eine Pilgerfahrt cr-

worben batte. In Okriftel befand sich eþ Hattsteiner Hof, wie auch in Weilbach. Roter Sandstein : 2oxÍ4x z8 cm.

112 I fn der C*m¡rÞrrno ÔkriÊel ¡n pi¡m A¡Þpr ¡a¡h If/aifl.a^l. .-- .l-- E.^-LG,*Ã. IY/ôô.--,--L -r D¡+¡- Qa¡,lc+¡i¡.¡rrP. sv¡s

2txt4x22 c,'¡.

113 ? Im Walde der Gemarkung Nied am Tfege zum Römerhof linls an einer Brücke, die über einen Graben führt
orb und unweit der Griesheimer Gemarkunçgrenze. Rückseite: r75o. Grauer Stei¡: zzxr8x3o cm.

114 Xøstq AlterûNíinste\ Mainz. Dieser Stein beûndet sich im Altern¡ms-Museum an Höchst a. M., wohl aus der Ge-
o,b, markungHächstsrtmmend. Von168o. IstsonstgteichdemsteinNr.4oTa,b.AndenSchmalseiten:Nr.z. rr/2úoryer,
c,d Roter Sandstein: zzxtïx4o cm.

115 Hartm¿th XIII oon Croiberg. Der Stein beûndet sich im Altern¡ms-Museum zu Höchst a. M. H. v. Cronberg war
Oberamtmann zu Htichst und Hofheim. t ¡Sgl.Roter Sandstein: z8xt7 x5o cm.

416 Xtostq Satþt lahob ? Mainz. In der Gemarkung Hattersheim (evtim Hofe von J. Heisliø, Hofheimer Srraße).
o, b Von 1696. Grauer Saodstein: zo/2xt7 xz6 c¡rt. Auch in der Gemarkung Okriftel im Felde mehrfach. Graue Sand-

st€LBei tgyzxt4xz6 m,.

117 Kørtluiu¡erhløsta Maínz. In der Gemarkung Hattersheim häufig, wie auch in den Gemarkungen Okriftel Vicker,
Flönheim¡ Langenhain, Marxhcin. Roter Sandsteinz 2J/zxr7x27 cr¡r. Kommt auch als grauer Sandstein vor.

418 narut ooù Crotùerg, 16o5. Der hohe dreikantige Stein stand in der Gemarkung Sossenheim am Umsgrabei, iezt
im Höchster Altern¡ms-Museum. Von 16o5. Ganze Höhe des Steines mit Sockel ist rrSz m. Breite jeder Seite 36
bis 37 cm. Jede Seite ist mit dem Vappen versehen. Roter Sandstein.

r) Dic K¡oae dcutet auf die Hcr¡cn von Cronberg,

zu Tafel 41 GÜTER-STEINE 
402 ? *) Aus der Gemarkung Hattersheim. Nach der Konsolidation nach Sindlingen gekommen. Liegt im Hofe des 

Landwirts J. Sänger als Pflasterstein. Rückseite deshalb nicht sichtbar. Roter Sandstein: 26x .. x45 cm. 

403 ? Aus der Gemarkung Hattersheim. Jetzt als Prellstein an einem Hoftor in der Hofheimer Straße daselbst. Von 1725. 
a,b Grauer Stein: 21x17x25 cm. 

AO4 Stephansstift Mainz. Aus der Gemarkung Hattersheim. Jetzt im Hofe des Landwirts Nix daselbst. Von 1676. Roter 
a,b Sandstein: 24x15 x32 cm. In der Ortsstraße am Hause des Landwirts Wollstadt steht ein anderer, noch größerer 

Stein des Stephansstiftes von 1676. Roter Sandstein: 28x18 x56 cm. 

405 Dompropstei Mainz. In der Gemarkung Okriftel mehrfach vorkommend. Von 1680. HI = ı Hufe? Auf andern 
Steinen kommt M Z vor, was wohl = 2 Morgen bedeutet. Roter Sandstein: 26x 19 x 43 cm, auch 24x18 x32 cm. 

406 Kloster Altenmünster Mainz. In der Gemarkung Okriftel mehrfach, auch an der Gemarkungsgrenze gegen Hatters- 
heim in den Okrifteler Wiesen. Am Fuße des Abtstabes ist ein V mit angehängtem C sichtbar, was Vetus Cella 
(Alt-Münster) bedeutet. Diese Steine kommen auch in der Gemarkung Hattersheim häufig vor, sowie im Kostheimer 
Feld. Roter Sandstein: 27x18 x45, auch 24x 16x38 cm. 

407 Kloster Altenmünster Mainz. 1680. In der Gemarkung Okriftel nach Weilbach zu. Vorderseite zeigt Abtstab in Ver- 
a,b tiefung. Rückseite hat VC = Vetus Cella. An der einen Schmalseite stehen die Buchstaben N und darunter R, 

an der andern die Zahlen 58 und darunter 5. Bedeutet also Nr. 58, 5 Ruten. Ein ganz gleicher Stein von 1680 steht 
im Höchster Altertums-Museun, wohl aus der Gemarkung Höchst a. M. Roter Sandstein: 21x15 x20 cm. 

408 Johanniterorden. In der Gemarkung Okriftel nach dem Linsenberg zu. Von 1681. An den Schmalseiten steht Nr. 71, 
1% Morgen. Roter Sandstein: 21 x16x27 cm. 

409 Kloster Maria ad Gradus = Liebfrauenstift Mainz. In der Gemarkung Nied bei Höchst öfters vertreten. Von 1693. 
a,b Das A in der Inschrift ist auf einigen Steinen deutlicher, wie Figur 409b zeigt. Graue Steine: 21 x17x28 cm. 

AlO Herren von Hattstein ? In der Gemarkung Okriftel mehrfach an Äckern und Wiesen. Das Wiederkreuz soll jeden- 

411 falls an den Orden vom Heiligen Grabe erinnern, den Wolfgang von Hattstein (f 1588) durch eine Pilgerfahrt er- 

worben hatte. In Okriftel befand sich ein Hattsteiner Hof, wie auch in Weilbach. Roter Sandstein: 20x14 x28 cm. 

412 ? Inder Gemarkung Okriftel an einem Acker nach Weilbach resn, dem Frankfurter Wasserwerk zu. Roter Sandstein: 2 EI SIEINAL RAIL SU Sail AA weuuauiı ivop. Uta Z ialımiisiiti vr asoni rim Bis, ARULnE OGiitistuäiie 

21XI4x22 cm. 

413 ? Im Walde der Gemarkung Nied am Wege zum Römerhof links an einer Brücke, die über einen Graben führt 
a,b und unweit der Griesheimer Gemarkungsgrenze. Rückseite: 1750. Grauer Stein: 22x 18 x30 cm. 

Al4 Kloster Altenmünster, Mainz. Dieser Stein befindet sich im Altertums-Museum zu Höchst a. M., wohl aus der Ge- 
a,b, markung Höchst stammend. Von 1680. Istsonst gleich dem Stein Nr. 407, b. Anden Schmalseiten:Nr.2. 1% Morgen. 
c,d Roter Sandstein: 22x18x4o cm. 

415 Hartmuth XIII von Cronberg. Der Stein befindet sich im Altertums-Museum zu Höchst a.M. H. v. Cronberg war 
Oberamtmann zu Höchst und Hofheim. } 1591. Roter Sandstein: 28x 17x50 cm. 

416 Kloster Sankt Jakob ? Mainz. In der Gemarkung Hattersheim (jetzt im Hofe von J. Heislitz, Hofheimer Straße). 
a,b Von 1696. Grauer Sandstein: 20% x 17x26 cm. Auch in der Gemarkung Okriftel im Felde mehrfach. Graue Sand- 

steine: 19% xI4x26 cm. 

417 Karthäuserkloster Mainz. In der Gemarkung Hattersheim häufig, wie auch in den Gemarkungen Okriftel Wicker, 
Flörsheim, Langenhain, Marzheim. Roter Sandstein: 23% x 17x27 cm. Kommt auch als grauer Sandstein vor. 

Al8 Herren von Cronberg. 1605. Der hohe dreikantige Stein stand in der Gemarkung Sossenheim am Umsgraben, jetzt 
im Höchster Altertums-Museum. Von 1605. Ganze Höhe des Steines mit Sockel ist 1,82 m. Breite jeder Seite 36 
bis 37 cm. Jede Seite ist mit dem Wappen versehen. Roter Sandstein. 

*) Die Krone deutet auf die Herren von Cronberg.
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zv ToÍel 42 GUTER-STEINE (Moin-Tounus-Kr.)

119 Va.ldbesitzer ín dcr Gemarkng Inngnhain bei Hofheim. Am T7ege nach Wildsachsen stehen auf zwei Seitco dcs
o, b sogenannten Mertes-Iläldchens eine Anzahl Steine mit merh¡rür,{ig zusammengehäogten Buchstaben. Es sind ca.
12O 4 Steine auf jeder Seite. Wah¡scheinlich bilden die Buchstaben Võr- und Zunamen von Bauern der umliegenden
o, Þ Orte. Hier sind nur drei Steine zur Probe vorgefrihrt. Graue Sandsteine: zo/zxt6x3o cm.
121
qrb

122 tøat;g, Land.graf zu Hessan-Darnstadt. (Ludwig YÍII, t73yr768). Die Steine stehen in der Gemarkung Vallau
123 auf Wiesen beim Vanderstnann, in den Harbachwiesen und an der Gemarkungsgrenze gegen Langenhain am

Hübener (Waldecke). Graue Steine: z6xt9x3r cm und z3 xr8x3o cm. Auch in Genarkung Langenhain und
Unter-Liederbach. Vergl. auch Nr. 342 wd,399.

424 nrnst Ludwig, Landgraf zu Hessen. (1688-1739). In Gemarkung Langenhain im Walde (Carthause) nahe dem Fest-
plau, auch in Wallau. Graue Steine: z3xr8x2g orn. Vergl. Nr.34o.

425 lyattauer Kirche? Vier Steine an den sogenannteû Delkenheimer \[äldern in Gemarkung Langenhain bei Hofheim,
angrenzend an das Lorsbacher Feld. Rote Sandsteinei 24 t 17 yz x 25 cm.

126 Schulgut Langenhain. In der Gemarkung Langenhain im Walde bei der Hammerschlucht am Walddistrikt ,,Schul-
haag". Die Bucbstaben C C dürften mit Cameral und Cultus in irgend eine Beziehung zu bringen sein. Roter Sand-
stein: ¡8 2.9:<38 øn.

427 Køtnatserhloster Møinz, r73o. Mehrfach i¡ Gemarkung Langenhain an dem Karthause-Valdstreifen. C M mit
o, b Kreuz ist das Zeichen des Karthäuserklosters Mainz und findet sich vielfach an Grenzsteinen in Hattersheim, Okriftel,

Flörsheim, Marxheim, auch an Gebåuden in Hallgarten, Erbach u.a.O. Das Kurmainzer Vappen scheint anzudzuten¡
daß der Klosterbcsitz in dem damals hessen-darmstädtischen Langenhain unter Kurmainzer Hoheit steht. Rotcr
Sandstein: z3xr8 x30 cm. Vergl. Nr.4r7.

128 oan Lersrer, Johann Marinilian, r75o. In Gemarkung Langenhain am sogenannten Amtmannswald eine Anzahl
Steine, auch am Wege nach Medenbach am lfaldrand. v. Lersner war Amrmann in Wallau, dem Hauptort der
hessen-darmstädtischen Herrschaft Eppstein. Graue Sandsteine: 22 tt6 zz8 qn, Vergl. auch Nr. 398.

129 oon Crottbøg. In der GemarkungVallau;auf den l7iesen südlich der Schlagmühle nahe der Gemarkung Delken-
heim. Im -Iahre r4rt8 erhielt Phil. v. Cronberg, der Junge, von Gotdried VIII. von Eppstein Güter in Valtau. Später
müssen diese wohl wieder veräußert sein, da obige Vieseu heute ,,Greifenklauer Wiesen" benannt sind. Roter
Sandstein: z5/2xt6 x40 cm.

13O Sült Bleid¿ìtsta¿t.In der Gemarkung Wallau zahlreich vorhanden. Das Stift besaß seit aker Zeít einen Hof und viele
Grundstücke in Vallau. Rote Sandsteiîe:25 tt4x3o cm und größer.

131 Herzogliclæ Domainc.In der Gemarkung Vallau wurden um r8o5 die zahl¡eichen Domainenäcker ausge$teinr. Rote
Sandsteine: 2r x17 xz6 cnrt,

432 Pfangut lVallau. In der Gemarkung Wallau mehrfach. Auf Rückseite steht Z F : zehnten-frci. Roter Sandstein:
23%xî4x25 cm.

133 Steplansstift Mainz. r7r8. In der Gemarkung Delkenheim an der Elisabethen-(Römer-)straße und an der Ge-
markungsgrenze gegenKostheimauch unweit vom Mechtilshåuser Hof. S S : Stçhans-Stift (oder Sankt Stepr'rn)
60 M : Morgen, zusammenhångendes Ackerfeld. Veißer Kalkstein, ca.48 cm breit,3o cm dick und 6ó cm hoch.

434 StíÍt Bteidenstadt. t747. Ehemals in der Gemarkung Bientadt, jetzt in Ortsstraße als Prellstein. Das Stift hatte in
Bierstadt einen Hof und Grundbcsitz. Auch in Gemarkrrng Bleidenstadt. Vergl. Nr. 623. Veiße Sandsteine: zz % x
18 x 3o cm.

135 St;¡ts-frnno¡ Münster.Im Felde der Gemarkung Lorsbach am Gundelhard nahe dem Hause, jetzt Sporçlatz. Der
o. b Fronhof zu Münster (Main-Taunuskreis) gehörte dem Stephansstifte, welches ihn um ¡6zo an den Erzbischof

Joh. Schweikard verkaufte. G H : Gundelbard. Bei Teilung der Ober-Liederbacher Mark r8o8 wird das Feld i¡
die Gemarkung Lorsbach gefallen sein. Grauer Sandstein: z8 x 18 x32 crl.

136 Kassernløf .In der Gemarkung Diedenbergen nahe dem \Fege von Hofheim nach Breckenheim im V'alde war früher
o, b der Kassernhof, dessen Besitz mit den Steinen eingefaßt war. C V/ : Kassern-Vald, Rückseite C H : Kassern-Hof.

Das N : Nr. ist erst später eingehauen, als Hof und S!¡ald in den Besiø der Gemeinde kam und heßt Nr. Veiße
Sandsteine: 2r x15/2x28 øn.

437 nAuetgut lVallau. fn Gemarkung Langenhain im Forstdistrikt ,,Büttelgut" nahe dem Loøenwald. Zu hessischer
Zeitbatte der Büttel (Amtsdiener) zu Wallau die Nuøung als Teil seiner Besoldung. Das C B W dürfte mit rrCame-
ralforst-Büttelgut-Wallau" zu übersetzen sein. Weißer Sandstein: z6xzt x4o cm.

138 Totarhof Wbhßî. 1846. Am Friedhof bei Tlicker an der Straße nach Massenheim T H : Toten-Hof. Roter Sand-
stein: z3 Yz x r.2 x 42 (,rî,

439 Pfaftgut Massenheim? In der Gemarkung Massenheim häufrg an ^A,ckern. Diese könnten vielleicht auch zu herrschaft-
lichem oder freiadligem Hofe gehört haben, denn Z F ist : Zehnten-frei. Rote Sandsteine: 23 x r8 x z5 crn.

419 
a,b 

420 
a,b 

421 
a,b 

422 
423 

424 

425 

426 

zu Tafel 42 GÜTER-STEINE (Main-Taunus-Kr.) 

Waldbesitzer in der Gemarkung Langenhain bei Hofheim. Am Wege nach Wildsachsen stehen auf zwei Seiten des 
sogenannten Mertes-Wäldchens eine Anzahl Steine mit merkwürdig zusammengehängten Buchstaben. Es sind ca. 
14 Steine auf jeder Seite. Wahrscheinlich bilden die Buchstaben Vor- und Zunamen von Bauern der umliegenden 
Orte. Hier sind nur drei Steine zur Probe vorgeführt. Graue Sandsteine: 20% x 16x30 cm. 

Ludwig, Landgraf zu Hessen-Darmstadt. (Ludwig VIII, 1739—1768). Die Steine stehen in der Gemarkung Wallau 
auf Wiesen beim Wandersmann, in den Harbachwiesen und an der Gemarkungsgrenze gegen Langenhain am 
Hübener (Waldecke). Graue Steine: 26x19x31 cm und 23x18x30 cm. Auch in Gemarkung Langenhain und 
Unter-Liederbach. Vergl. auch Nr. 342 und 399. 

Ernst Ludwig, Landgraf zu Hessen. (1688—1739). In Gemarkung Langenhain im Walde (Carthause) nahe dem Fest- 
platz, auch in Wallau. Graue Steine: 23 xı8 x29 cm. Vergl. Nr. 340. 

Wallauer Kirche? Vier Steine an den sogenannten Delkenheimer Wäldern in Gemarkung Langenhain bei Hofheim, 
angrenzend an das Lorsbacher Feld. Rote Sandsteine: 24%X171x25 cm. 

Schulgut Langenhain. In der Gemarkung Langenhain im Walde bei der Hammerschlucht am Walddistrikt „Schul- 
haag“. Die Buchstaben C C dürften mit Cameral und Cultus in irgend eine Beziehung zu bringen sein. Roter Sand- 
stein: 13X9x38 cm. 

427 Karthäuserkloster Mainz. 1730. Mehrfach in Gemarkung Langenhain an dem Karthause-Waldstreifen. CM mit 
a,b 

428 

429 

430 

Kreuz ist das Zeichen des Karthäuserklosters Mainz und findet sich vielfach an Grenzsteinen in Hattersheim, Okriftel, 
Flörsheim, Marxheim, auch an Gebäuden in Hallgarten, Erbach u.a.O. Das Kurmainzer Wappen scheint anzudeuten, 
daß der Klosterbesitz in dem damals hessen-darmstädtischen Langenhain unter Kurmainzer Hoheit steht. Roter 
Sandstein: 23 x 18x30 cm. Vergl. Nr. 417. 

von Lersner, fohann Maximilian. 1750. In Gemarkung Langenhain am sogenannten Amtmannswald eine Anzahl 
Steine, auch am Wege nach Medenbach am Waldrand. v. Lersner war Amtmann in Wallau, dem Hauptort der 
hessen-darmstädtischen Herrschaft Eppstein. Graue Sandsteine: 22 X16 <28 cm. Vergl. auch Nr. 398. 

von Cronberg. In der Gemarkung Wallau; auf den Wiesen südlich der Schlagmühle nahe der Gemarkung Delken- 

heim. Im Jahre 1438 erhielt Phil. v. Cronberg, der Junge, von Gottfried VIII. von Eppstein Güter in Wallau, Später 
müssen diese wohl wieder veräußert sein, da obige Wiesen heute „Greiffenklauer Wiesen‘ benannt sind. Roter 
Sandstein: 25 %,x16x4o cm. 

Stift Bleidenstadt. In der Gemarkung Wallau zahlreich vorhanden. Das Stift besaß seit alter Zeit einen Hof und viele 
Grundstücke in Wallau. Rote Sandsteine: 25 14x30 cm und größer. 

A431 Herzogliche Domaine. In der Gemarkung Wallau wurden um 1805 die zahlreichen Domainenäcker ausgesteint. Rote 

Sandsteine: 21x 17x26 cm. 

432 Pfarrgut Wallau. In der Gemarkung Wallau mehrfach. Auf Rückseite steht ZF = zehnten-frei. Roter Sandstein: 

433 

434 

435 

a,b 

436 

a,b 

437 

438 

23%, xI4x25 cm. 

Stephansstift Mainz. 1718. In der Gemarkung Delkenheim an der Elisabethen-(Römer-)straße und an der Ge- 
markungsgrenze gegen Kostheim auch unweit vom Mechtilshäuser Hof. SS = Stephans-Stift (oder Sankt Stephan) 
60 M = Morgen, zusammenhängendes Ackerfeld. Weißer Kalkstein, ca. 48 cm breit, 30 cm dick und 66 cm hoch. 

Stift Bleidenstadt. 1747. Ehemals in der Gemarkung Bierstadt, jetzt in Ortsstraße als Prellstein. Das Stift hatte in 
Bierstadt einen Hof und Grundbesitz. Auch in Gemarkung Bleidenstadt. Vergl. Nr. 623. Weiße Sandsteine: 22 1, x 
18x30 cm. 

Stifts-Fronhof Münster. Im Felde der Gemarkung Lorsbach am Gundelhard nahe dem Hause, jetzt Sportplatz. Der 
Fronhof zu Münster (Main-Taunuskreis) gehörte dem Stephansstifte, welches ihn um 1620 an den Erzbischof 
Joh. Schweikard verkaufte. GH = Gundelhard. Bei Teilung der Ober-Liederbacher Mark 1808 wird das Feld in 
die Gemarkung Lorsbach gefallen sein. Grauer Sandstein: 28x 18x32 cm. 

Kassernhof. In der Gemarkung Diedenbergen nahe dem Wege von Hofheim nach Breckenheim im Walde war früher 
der Kassernhof, dessen Besitz mit den Steinen eingefaßt war. CW — Kassern-Wald. Rückseite CH = Kassern-Hof. 
Das N = Nr. ist erst später eingehauen, als Hof und Wald in den Besitz der Gemeinde kam und heißt Nr. Weiße 
Sandsteine: 21x15 %x28 cm. 

Büttelgut Wallau. In Gemarkung Langenhain im Forstdistrikt „Büttelgut‘“ nahe dem Lotzenwald. Zu hessischer 
Zeit hatte der Büttel (Amtsdiener) zu Wallau die Nutzung als Teil seiner Besoldung. Das C B W dürfte mit „‚Came- 
ralforst-Büttelgut-Wallau‘‘ zu übersetzen sein. Weißer Sandstein: 26 x 21 x40 cm. 

Totenhof Wicker. 1846. Am Friedhof bei Wicker an der Straße nach Massenheim T H = Toten-Hof. Roter Sand- 
stein: 23% xI2x42 cm. 

439 Pfarrgut Massenheim? In der Gemarkung Massenheim häufig an Äckern. Diese könnten vielleicht auch zu herrschaft- 
lichem oder freiadligem Hofe gehört haben, denn ZF ist = Zehnten-frei. Rote Sandsteine: 23 xı8x25 cm.



GOTER-STtlNE 1ÅÂoin "lounus' Kr.i fsfcl 42

.:.,.'' ,*.i\
t7 {8

Ft

l. CH ICþI '

Ptfr
,\]

ilü-{l l-*l
G{P{

\
i
i

I

I

D_ltt
, ¿:r,. ."ti&. e-r.. J;3_sO.

l
I

{

I
ì:¡

'tt ifø**g¡n:;rþI

I '.1 .Lt-

z-H-
D" L.Z

r'L'
L"Z.H.

,'+
l\)øK

/,,

,!2,

L .,"

4.'t:' .i: ,

L ^

-¡-, ¡¡,;¡t&{y'.-?.;:

*---rr¡-

:,/,,

,

4 t,..

".'t',

173 l-lL
5.ß

/"'? / c invI
*

^tu
fr-\?

¿¡

fv
mt'"'ç
I

i

/. ¿',

I :'.:;

4'14,

PTC

{þr
a

{jf, ..

7, 1

""a

(t
.1t..

þ

|' : ,,

,./' f*\
íst ts

rll47
**{*&

I

i
t

'ì
¡

.t

r7¿-.

r-\
,-¿' iUi

l

,}

/ .t; TþJ
r l8 +6

tt,,

C
Ç,\Y/ sø

¿ ',.ì
4'',ô c 4 tLl, 



440
11t
112

143
444

415

116

117
448

449

450
451

452
orb
/E^¡lJ.t

454

455
456
457

458

459
qrb

160
46r
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zu ToÍel 43 G UTE R-STE I N E (Weilboch etc.)
St. Jahibsúoster Makz? In der Gemarkung Veilbach zahl¡eich an Grundstücken. Der Abtsub ist tideingehauen
in die Steine. Rotgraue Brucbsteine, beulig, uneben und vcrwittert: t6xt5z.2o cm und größer. Von sehr hohem
Alter!

Deußcher Oùten, Commendc Frankfurt.In der Gemarkung Weilbach öfters an Äckern. Meist verschliffen und daher
seh¡ alt. Die C.ommende batte in Veilbach viel Grundbesitz und eine eigene Kastnerei (RentamQ. Graue Sandsteine:
22x17 x35 crfi.

? In der Gemarkung Veilbach mehrfach an Äckern. Scheinbar seh¡ alt (etwa vor r5oo). Die Figur auf den Steinen
däLrfte ein S sein mit einem llaken. Vielleicht St. Sebastians-Altargut. Veiße Kallsteine, unregelmåißig beulig und
unbehauen.

? In der Gemarkung Veilbach zwischen Landstraße nach Eddersheim und Bach an Gewannecke. Sehr merkwÍirdiger
Stein. Die Zeichnung stellt jedenfalls den Grundriß des Burgsiøes (Hofes) in Veilbach vor, der vier Fæktürme haae
(2. T. noch vorhanden). Die krallen- oder fingerartige Figur doneben soll sinnbildlich andeuten, doß die Erzeugnisse

des Feldes hierhin, also in die Burg gehören! Vielleicht von einem Herm von Hattstein ges€tzt. Veißcr Kalkstein,
unregelmäßig und unbehauen, zT32 cm breit, r5-2o cm dick, 35 cm hoch.

z:on Reiffenberg odet oon Hattstein. fn der Gemarkung Weilbach häufig. Beide Adelsfamilien ftihrten dasselbe Wappen,
beide hatten auch Höfe in Veilbach. Das W über den Wappen dürfte Weilbach heißen, doch wäre auch an Waldbott
von Bassenheim zu denken, weil auch im Eschborner Feld die gleichcn Steine mit W standen. Vergl. Nr. 391. \Pald-
boa v. B. war Erbe der Reiffenberger. Graue Sandsteine, auch Basaltlavat zz)<t4 x34 cm uod größer.

Johanniterordat. tTzr.ln Gemarkung Veilbach im Felde oach dem Frankfurter Wasserwerk zu. Auch in Gemarkung
Ok¡iftel und Oberrad. Grauer Sandstein: zolzxt6x27 crí.

Abtei Eberbath. r575.Tn Gemarkuog Veilbach öfters vertreten. E b und E B : Eberbach. Seh¡ alte Steine voo 1575

mit Abtstab . Graue Sandsteine : z8 x 12 x 40 cm und 16 r. 13 x z4 cm. Im lahre 444 kaufte das Kloster von Gotdried
von Eppstein einen Hof und 7 Hufen Land, nachdem es vorher schon zwei Höfe und z¡ Hufen Land von Eppstein
erworben hatte.

oon lVolfr-Metteni¿h, t744 urd 1675. ln der Gemarkung Weilbach hãufig. Nr. 452 steht an der Gemarkungsgrenze
gegen Diedenbergen sowie gegen Kriftel (im Klostergrund), ferner auch im Felde öfters. Das Vappcn der von
Volff-MetterÃich ist ein Voif. Rüclseite zeigt das Mainzer Râd, da die von Voifl-Metternich von Kurm¿i¡z mit
dem Hofe und Burgsiø belehnt waren. Sie waren seit 16zr Reicbsfreiherren und seit t74z Grafen. Nr. 453 hat
Inschrift F Herr (: Freiherr) Volf-Metternich 1675, Rote Sandsteinei 23 >¿ t7 y2 x25 und z3 lr x 13 xz6 cm.

Jesuiten-Collegium Maínz. In der Gemarkung Vicker, ietzt als Prellstein im Orte. Die in der katholischen Kirche
viel angewendeten Buchstaben J H S (Jesus-Heiland-Seligmacher) werden auch als Jesuitenzeichen gedeutet. Vergl.
Nr. 3rr und 468. Grauer Stein, stark verschliffen, 23xt7 x20 cm.

Deutscher Ordett, Commendc Frankfurt. Häufig in der Gemarkung Weilbach an Äckern. Vergl. oben Nr. 443. Sand-
steine und Brucbsteine: rSxr4x2o cm, 20 x ¡8 x ¡8 crn und größer.

Ritterstift Sanht Alban Mainz.Mehrfach in der Gemarkung Eddersheim am Artelgraben, am Bahnwãrterhaus beim
Frankfurter'Wasserwerk etc. Auch in Gemarkung Rüsselsheim. Graue Sandsteine: z5/2xt8yrx38 cnrr.

KartluiuserWoster Mainz. t766, ln der Gemarkung Flörsheim (Feldflur Ahler) mehrfach. Vergl. auch Nr. 4r7 und

427. Roter Sandstein: 23xr7 x34 cm.

? In der Gemärkung Vicker mehrfach auf !?iesen bei der Steinmühle etc. Auch im Orte öften als Prellsteine an

Hoftoren. Graue und schwärzliche Steine: 22 x t7 x 2j cm.

? In der Gemarkung Eddersheirn im Felde. Könûte þsûr¡insn-fisþlisches Gut heßen (?). Roter Sandstein: 14 x
t6lrxzo c,øit.

? t8oz. In der Gemarkung Flörsheim mehrfach am Herrnberg und Geißberg. Graue Sandsteine: 20 yz x t7 x 23 cm.

Preiligerhloster Fronhfurt. In der Gemarkung Flörsheim nahe der Landstraße nach Weilbach. C F : Conventus
Francofurtensis. Àuch in Gemarkung Scckbach und llochhcim. Vcrgl. Nr. 684. Das Klostcr hattc zwei sich kreu-
zende Hacken als Hauszeichen. Rotgraue Sandsteine: 22xr1l2x28 c;orr.

zu Tafel 43 GUÜTER-STEINE (Weilbach etc.) 

440 St. Jakobskloster Mainz? In der Gemarkung Weilbach zahlreich an Grundstücken. Der Abtstab ist tief eingehauen 
44] in die Steine. Rotgraue Bruchsteine, beulig, uneben und verwittert: 16%I5 20 cm und größer. Von sehr hohem 

442 Alter! 

443 Deutscher Orden, Commende Frankfurt. In der Gemarkung Weilbach öfters an Äckern. Meist verschliffen und daher 
A44 sehr alt. Die Commende hatte in Weilbach viel Grundbesitz und eine eigene Kastnerei (Rentamt). Graue Sandsteine: 

22x17x35 cm. 

445 ?In der Gemarkung Weilbach mehrfach an Äckern. Scheinbar sehr alt (etwa vor 1500). Die Figur auf den Steinen 
dürfte ein S sein mit einem Haken. Vielleicht St. Sebastians-Altargut. Weiße Kalksteine, unregelmäßig beulig und 
unbehauen. 

446 ?Inder Gemarkung Weilbach zwischen Landstraße nach Eddersheim und Bach an Gewannecke. Sehr merkwürdiger 
Stein. Die Zeichnung stellt jedenfalls den Grundriß des Burgsitzes (Hofes) in Weilbach vor, der vier Ecktürme hatte 
(z. T. noch vorhanden). Die krallen- oder fingerartige Figur daneben soll sinnbildlich andeuten, daß die Erzeugnisse 
des Feldes hierhin, also in die Burg gehören! Vielleicht von einem Herrn von Hattstein gesetzt. Weißer Kalkstein, 
unregelmäßig und unbehauen, 29—32 cm breit, 15>—20 cm dick, 35 cm hoch. 

447 von Reiffenberg oder von Hattstein. In der Gemarkung Weilbach häufig. Beide Adelsfamilien führten dasselbe Wappen, 
448 beide hatten auch Höfe in Weilbach. Das W über den Wappen dürfte Weilbach heißen, doch wäre auch an Waldbott 

von Bassenheim zu denken, weil auch im Eschborner Feld die gleichen Steine mit W standen. Vergl. Nr. 391. Wald- 

bott v. B. war Erbe der Reiffenberger. Graue Sandsteine, auch Basaltlava: 22x 14x34 cm und größer. 

A4AY Yohanniterorden. 1721. In Gemarkung Weilbach im Felde nach dem Frankfurter Wasserwerk zu. Auch in Gemarkung 
Okriftel und Oberrad. Grauer Sandstein: 20% x 16x27 cm. 

A5O Abtei Eberbach. 1575. In Gemarkung Weilbach öfters vertreten. E b und E B = Eberbach. Sehr alte Steine von 1575 
451 mit Abtstab. Graue Sandsteine: 28 x 12 x4o cm und 16x13 x24 cm. Im Jahre 1344 kaufte das Kloster von Gottfried 

von Eppstein einen Hof und 7 Hufen Land, nachdem es vorher schon zwei Höfe und 21 Hufen Land von Eppstein 
erworben hatte. 

452 von Wolff-Metternich. 1744 und 1675. In der Gemarkung Weilbach häufig. Nr. 452 steht an der Gemarkungsgrenze 
a,b gegen Diedenbergen sowie gegen Kriftel (im Klostergrund), ferner auch im Felde öfters. Das Wappen der von 

453 Wolff-Meiternich ist ein Wolf. Rückseite zeigt das Mainzer Rad, da die von Woiff-Metternich von Kurmainz mit 

dem Hofe und Burgsitz belehnt waren. Sie waren seit 1621 Reichsfreiherren und seit 1742 Grafen. Nr. 453 hat 
Inschrift F Herr (= Freiherr) Wolff-Metternich 1675. Rote Sandsteine: 23 x 17% x25 und 23% x13x26 cm. 

454 Jesuiten-Collegium Mainz. In der Gemarkung Wicker, jetzt als Prellstein im Orte. Die in der katholischen Kirche 

viel angewendeten Buchstaben J HS (Jesus-Heiland-Seligmacher) werden auch als Jesuitenzeichen gedeutet. Vergl. 
Nr. 311 und 468. Grauer Stein, stark verschliffen, 23 x 17x20 cm. 

455 Deutscher Orden, Commende Frankfurt. Häufig in der Gemarkung Weilbach an Äckern. Vergl. oben Nr. 443. Sand- 
456 steine und Bruchsteine: 15x14 x20 cm, 20x18 x18 cm und größer. 
457 

458 Ritterstift Sankt Alban Mainz. Mehrfach in der Gemarkung Eddersheim am Artelgraben, am Bahnwärterhaus beim 
Frankfurter Wasserwerk etc. Auch in Gemarkung Rüsselsheim. Graue Sandsteine: 25% x18%x38 cm. 

459 Karthäuserkloster Mainz. 1766. In der Gemarkung Flörsheim (Feldflur Ahler) mehrfach. Vergl. auch Nr. 417 und 
a,b 427. Roter Sandstein: 23 x17x34 cm. 

460 ? In der Gemarkung Wicker mehrfach auf Wiesen bei der Steinmühle etc. Auch im Orte öfters als Prelisteine an 
A461 Hoftoren. Graue und schwärzliche Steine: 22x 17x25 cm. 

462 ?In der Gemarkung Eddersheim im Felde. Könnte Domainen-fiskalisches Gut heißen (?). Roter Sandstein: 14 x 
161, x20cm. 

463 ? 1802. In der Gemarkung Flörsheim mehrfach am Herrnberg und Geißberg. Graue Sandsteine: 20% x17x23 cm. 

464 Predigerkloster Frankfurt. In der Gemarkung Flörsheim nahe der Landstraße nach Weilbach. CF = Conventus 

Francofurtensis. Auch in Gemarkung Seckbach und Hochheim. Vergl. Nr. 684. Das Kloster hatte zwei sich kreu- 

zende Hacken als Hauszeichen. Rotgraue Sandsteine: 22x 151, x28 cm.
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zu Tofel 44 GUTER-STE|NE (Hochheim q. M.)
Sämtliche Steine beûnden sich in der Gemarkung Hochheim ?m Main, meist in weinbcrgen.

165 Graf oon Schhborn. r74. (: Gvs). Rückseite tGN nicht zu deuren. In den Veinbergen. Roter Sandstei¡:z5xr9 x45 cm.

466 craÍ son sch(mborn rm Dompräsenz-veinberg unterhalb der Kirche. G v s in einem wappenschild mit Krone.o, b Rückseitige Bucbsaben könnten ein viertcl (Morgen) gelesen werden. Roter sandstein i 23 yz x Í3 x 32 crn.
467 I lnden weinbergen am slege vom Monument nach Norden. v von s ? Rückseite ze$tört. Roter sandste in: zr /2 xr8 x 4o crn.

468 Jesuiten-cottegium Mainz. Es hatte in Hochheim ein Haus und acht Morgen veinberge. J H N gilt als Jesuiten-zeichen. Vergl. Nr.454. Roter Sandstein: 2txt7 xzg crn.

469 t;on Boircburg. In den Weinbergen östlich der Ki¡che und zwischen Ki¡che und Bahnhof. Nr.+os hat auf der Rück-470 sate %M : /2 Motgen, Nr.J7o hzt tyrl/.: tt/z Morgen O*Lr."i"rische Oberammann Joh. Christ. vono, b Boineburg erwarb ¡66o von Landgraf Georg von Hessen ãurch Tausch mit Massenheimer Besiø einen Hof undr[einberge' Am Hofe Aichstraße 3 ist noch das Eharappen von Boincburg und Anna christina schütz von Holz-
hausen. Rote und weiße sandsteinei 22xqx36 

"-, zi-, 16 x3o cn und-24 x 15 x3r cln.
471 Høzogtum Nassau.,ln den Weinbergen súdlich der Kirche, als Dom-Dechaoeigut bekannt. Dieses Gelände von ca.

8 Morgen gehörte dear Mainze¡ Domkapitel.und wurde r8o3 Nassauisches oomãinengut. noter san¿stei ¡; zr x 16 x29 crn. Auch in Gemarkung Kelkheim.

172 1' Hum¡nel ? Stein eines bürgerlichen Weinberçbesitzers von 1776. Solche Steine mit Herz und kranzförmiger Figurdarüber kommen in Hochheim öfters vor. Es ist ein christliches'symbol, das um r6orrgoo in den Rheingegenden
Mode war und sich auch oft an Hauseingängen findet. Rotcr Sandstein': z3 x t6t 3, *r. v"tg. auch Nr. 4g7-4gg.

473 rr¿nerr oon.lungenfeld, In den !Íeinbergen zerstreut, aus verschiedenen Zeiten*). Nr.476 ist von r7or,N t.473von474 ry25,Nr.475 istaus neuer Zeit (Beton-). Rote Sandsteine: 2rxr4x37 ær, z6xr4x3z çm,22y2t,zt33 út,575 z8xt7/2x49 cø,.
476

477 Donstif*-Prôsenz? Am IVege nach Erbenheim meh¡ere Steine. Graue Steine: zzxt6r/2xzg wr.Vergl. Nr. 4gz-
486.

!/l øø o'n Ingetheín, t728, t733.Hatte in Hochheim einen Hof und veinberge. Auch im Felde am wege zur wiesen-479 mäbte stehen steine. not"'St¿rt"ioe:2sx19x36 crr und zgxzox36 cÍi.

ff, y:::?y::!y!. ,8o3 und später in verscbiedenen orten der Veinberge, teilweise vorqrals Boineburgische Güter.¡lor l(ote Sandsteine: zZt/2xt6 x30 cm und z6 x 16 xzg sn.
482 DomÞro\stei, Domstífts'Prdsanz, Domdechanei-Prtisenz, Präsenzh¿mm¿r des Domhnpitels, Dond¿chanei:prcilatur.483 unter diesen verschiedenen Namen gehen d.ie oberen Verwaltungsbehörden oder -Ämter des Erzbistums Mainz484 und es ist nicht ohue veiteres mtigücl d.ie Grenzsteine Nr. 4az--4eó aus dem Hochheimer Feld und weinbergen
{!5 genauer zu bczeichnen. Hochheim-mit Flörsheirn und Astheiir war ein mittelbarcs Amt des Maimze¡ Kurstaares.48ó' Nicnt der Erzbischof, sondern das Domkapitel-an seiner Spitze det Dorulzchazl - bildeten die Landesherzschaft.

- Ausschließlich der Dontpro4slø zustehend waren Güter in den onen Eddersheim, Heddernheim, Lorch, ober-liederbach, okriftel, Rüdesheim u. a. o. Rote und weiße Sandstcine verschiedener Größen.

r) Von r8o4-r3 kaufte von fungcnfeld 45 Morgcn Stephansstiftsgurund ro4 Morgea Domstifta-prásenzgut,

zu Tafel 44 GUTER-STEINE (Hochheim a. M.) 
Sämtliche Steine befinden sich in der Gemarkung Hochheim am Main, meist in Weinbergen. 

465 Graf von Schönborn. 1714. (= Gv S). Rückseite JGN nicht zu deuten. In den Weinbergen. Roter Sandstein: 25 x18x45 cm. 

466 Graf von Schönborn. Im Dompräsenz-Weinberg unterhalb der Kirche. GvS in einem Wappenschild mit Krone. a,b Rückseitige Buchstaben könnten ein Viertel (Morgen) gelesen werden. Roter Sandstein: 231, x13x32 cm. 
467 ?Inden Weinbergen am Wege vom Monument nach Norden. V von S? Rückseite zerstört. Roter Sandstein: 21 4, x 

18x40 cm. 

468 fesuiten-Collegium Mainz. Es hatte in Hochheim ein Haus und acht Morgen Weinberge. JHN gilt als Jesuiten- zeichen. Vergl. Nr. 454. Roter Sandstein: 21 x 17X28 cm. 

469 von Boineburg. In den Weinbergen östlich der Kirche und zwischen Kirche und Bahnhof. Nr. 469 hat auf der Rück- 470 seite %M = %, Morgen, Nr. 470 hat 1,M = ı % Morgen. Der kurmainzische Oberamtmann Joh. Christ. von a,b Boineburg erwarb 1660 von Landgraf Georg von Hessen durch Tausch mit Massenheimer Besitz einen Hof und Weinberge. Am Hofe Aichstraße 3 ist noch das Ehewappen von Boineburg und Anna Christina Schütz von Holz- hausen. Rote und weiße Sandsteine: 22 x 13 x36 cm, 21 x 16 x30 cm und 24xI5x31 cm. 
471 Herzogtum Nassau. In den Weinbergen südlich der Kirche, als Dom-Dechaneigut bekannt. Dieses Gelände von ca. 8 Morgen gehörte dem Mainzer Domkapitel. und wurde 1803 Nassauisches Domainengut. Roter Sandstein: 21 x 16x 

29 cm. Auch in Gemarkung Kelkheim. 

472 5. Hummel? Stein eines bürgerlichen Weinbergsbesitzers von 1776. Solche Steine mit Herz und kreuzförmiger Figur darüber kommen in Hochheim öfters vor. Es ist ein christliches Symbol, das um 1600—1800 in den Rheingegenden 
Mode war und sich auch oft an Hauseingängen findet. Roter Sandstein: 23x16x32 cm. Vergl. auch Nr. 487-488. 

473 Freiherr von Jungenfeld. In den Weinbergen zerstreut, aus verschiedenen Zeiten*). Nr. 476 ist von 1701, Nr. 473 von 474 1725, Nr. 475 ist aus neuer Zeit (Beton). Rote Sandsteine: 21x14 x37 cm, 26x14x32 cm, 224,412 % 33 cm, 575 28x17%x49 cm. 
476 

477 Domstifts-Präsenz? Am Wege nach Erbenheim mehrere Steine. Graue Steine: 22x16%,x28 cm. Vergl. Nr. 482— 
486. 

478 Graf von Ingelheim. 1728, 1733. Hatte in Hochheim einen Hof und Weinberge. Auch im Felde am Wege zur Wiesen- 479 mühle stehen Steine. Rote Sandsteine: 25x19x36 cm und 28x 20x36 cm. 
A8O Fürst von Isenburg. 1803 und später in verschiedenen Orten der Weinberge, teilweise vormals Boineburgische Güter. 481 Rote Sandsteine: 224, xı6x 30 cm und 26x16x28 cm. 

482 Dompropstei, Domstifts-Präsenz, Domdechanei-Präsenz, Präsenzkammer des Domkapitels, Domdechanei =Prälatur. 483 Unter diesen verschiedenen Namen gehen die oberen Verwaltungsbehörden oder -Ämter des Erzbistums Mainz 484 und es ist nicht ohne Weiteres möglich, die Grenzsteine Nr. 482—486 aus dem Hochheimer Feld und Weinbergen 485 genauer zu bezeichnen. Hochheim mit Flörsheim und Astheim war ein mittelbares Amt des Mainzer Kurstaates. 486. Nicht der Erzbischof, sondern das Domkapitel — an seiner Spitze der Domdechant — bildeten die Landesherzschaft. 
— Ausschließlich der Dompropstei zustehend waren Güter in den Orten Eddersheim, Heddernheim, Lorch, Ober- 
liederbach, Okriftel, Rüdesheim u. a. ©. Rote und weiße Sandsteine verschiedener Größen. 

») Von 1804—13 kaufte von Jungenfeld 45 Morgen Stephansstiftsgut und 104 Morgen Domstifts-Präsenzgut.
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zv ToÍel 45 GUTER-STEINE
? In der GenatkttogHochheim am Main, in den Veinbergeo. V S ist Name eines bürgerlichen Besi¿ers. Von r79r.
Roter Sandsteini 2r.Yzxr4x3r cm.

P In der Gemarkung Hochh¿im am Main unweit der Wiesenmüüle nahe dem Bache. G H ist Name des Besitzers.

Die Figur in Form einer 4 findet sich öfters auf Grenzsteinen von Hochheim. wie auch vielerorts an Häusem und
wird als ei¡ christliches Symbol bezeichnet. Roter Sandstein: ztxt6x32 cm.

? Wie vorige Stei¡e in det Ganorhmg Hochheim. J E ist Name des Besiøers des am Wege von der Kirche nach

Flörsheim zu gelegenen Veinbergs. Veinfaß und A¡ker. Roter Sandsteiîi 22 x 16 x z5 cm.

? In il¿r Gena¡kury Hochheim am Main in Weinbergen und am Vege nach Massenheim. J St ist Name des Besiøers.

IÍeinfaß mit Hebevorrichtung. Roter Sandstein: ztxt& x30 cm.

? In der Gemarkung Kostheim, westlich der Donnermühle an Acker. Von 16o3. Die Fþr im Schild könnte auf ein

Kloster, Stift oder Kirche Bezug haben. Roter Sandstein : zz x t6 yz x 35 crî.

Ilbenstddter Fronhof. In der Gemarktng Kostheim im Felde südlich des Fähnchenkreuzes. Die Abtei Ilbensødt
(Vetterau) hatte in Kostheim Besiø. Roter Sandstein: 27y2xr9 238 cm.

Freih¿r¡ oon Dalberg. 1737.lnder GemarkungHochheim in den Aschrot'schen lleinbergen. Die Inschrift ist aufzu-
lösen mit: Volfgang Eberhard, Cãmmerer von l7orms, Freiherr von Dalberg. Veißer Sandstein: 30 y2 x 14 z 50 cm.

? In den Gemarkungen Kostlvim :uurd, Caslel mehrfach vorkommend, z. B. an Vege von Kostheim nach dem
Kâferberg. Rückseite bat Zatúen, wie zr u. a. Roter Sandstei¡: ztt/zxt6x23 w,.

Freih¿rr oon Dalberg, In der Gemarkung Kostheim öfters vorkommend; auch in der Gemarlrurg Hõchst am Main.
Yon r77t. Die heraldische Lilie ist im Dalberg'schen Vappen sechsmal vertreten. Roter Sandstei\: zt x rg x3z c:î.

Ktoster Akennünster Mainz. In der Gemarkng Kosthzim häufig vorkommend, auch in der iremarkwg Castel.

Vergl. auch Nr. +ø, 4o7, 4r4.(OkiÍte|). Von rTro und 1716, auch älter. V C: Vetus Cella (: Alt-Münster). Rote

Sandsteine: z8xz7 x36 cm, z6xz4x39 cm und ähnliche Malße.

? In der Gemarkung Kostlwim im Felde zwischen der Steinernen Straße und Landstraße nach Hochheim meh¡fach

vorkommend iedoch zeigen die anderen Steine E B V J und nicht V H. Rtickseite zeigt Zøbl r58 u. a. Rote Sand-

steine: 23 x ¡ r x z8 cm, 24 x to x 25 cm und andere Maße.

2 Meh¡fach in der Gemarkung Kostheim nahe dem Delkenheimer Veg, auch nördlich vom Käsbach im östlichen
Feld. Sark verwittert. Buchsaben z. T. zerstört. Rote Sandsteine 23 xr7 xz9 ørn.

Liebfrøuenstift Mainz. t77o, Ín der Gemarkung Castel häufig. B M V : Beata Maria Virgo. In den Veinbergen am
Petersberg auch westlich der Landstraße nach Erbenheim u. a. O. Auch häufrg in den Gemarkungen Eckenheim,
Hausen, Harheim. Siehe Nr. 654, 6go. Rote Sandsteinei 22 x r8 x z7 cm.

Stephøntstiît Mainz. r74t.In der Gemarkung Kostheim bei der Donnermühle und östlich davon im Felde. S S :
Sankt Stephan. Schon lm 1224 hatte das Stift einen Hof in Kostheim. Roter Sandstein: z5xr6xz4 cm,

? tl53.In der Gemarkung Viesbaden an der Idsteiner Straße an Acker. Auch im Landes-Museum. Nicht zu deuten.
Rúckseite hat No r5z. Grauer Stein: z3 x r8 x 3z cm.

? An der Gemarkungsgrenze Schierstein-Dotzheim auf dem Gräselberge. Lag ausgerissen am Grenzwege. Basalt-
lava:. z4 x 13 x 36 cm.

Donínihana-Gut? Í747. Meh¡fach in der Gemarkurg Kostheim im östlichen und westliche¡ Feld. Rote Sand-
steine: 22 xry x)4 ø..
? In Gesrarkung Castel östlich der Castel-Erbenheimer Landstraße, am Feldwege von der Varte zu¡¡r Vasserwerk
ferner i¡ Gemarkung Kostheim zwischen Hochheimer Landstraße und Steinernen Straße. An der Schmalseite ein
Dreiecþ also vielleicht Vermessungsstein (im Festungsrayon). Basaltlava: 25x2zx21 cm.

? In der Gemarkung Kostheim öfters im Felde, mitunter stark verschliffen und seh¡ alt erscheinend. Rückseite meist
mit Zahlen. Rote Sandsteine: z3 x r8 x2z oort.

? t7t4. In der Gemarkung Kostheim rechts und links der Landstraße nach Hochheim, in den Weinbergen. Graue
Sandsteine: 22 x 17 x z6 cm.

Altenmünstøhloster.Ein Grenzstein von historischem Interesse!Man hat ihn als Landesgrenzstein benutzt, als 18o6

Castel und Kostheim an Frankreich abgetreten werden mußten. Das F bedeutet also Fra¡kreich oder France. Ur-
sprünglich war der Stein an einem Grundsttick in der Gemarkung Castel, wo jetzt Amöneburg liegt. Er stanrmt von
1716 und zeigt am Abtst¿b das V C : Vetus Cela. Vergl. Nr. 4g7. Heute im Hofe des Herrn Kraus, Biebrich,
Viesbadener Straße. Roter Sandstein:25x25 x40 cm.

zu Tafel 45 GÜTER-STEINE 

487 ? Inder Gemarkung Hochheim am Main, in den Weinbergen. W S ist Name eines bürgerlichen Besitzers. Von 1791. 
Roter Sandstein: 21%, xI4x31 cm. 

488 ? In der Gemarkung Hochheim am Main unweit der Wiesenmühle nahe dem Bache. GH ist Name des Besitzers. 
Die Figur in Form einer 4 findet sich öfters auf Grenzsteinen von Hochheim. wie auch vielerorts an Häusern und 
wird als ein christliches Symbol bezeichnet. Roter Sandstein: 21 x 16x32 cm. 

489 ? Wie vorige Steine in der Gemarkung Hochheim. JE ist Name des Besitzers des am Wege von der Kirche nach 
Flörsheim zu gelegenen Weinbergs. Weinfaß und Anker. Roter Sandstein: 22x 16x25 cm. 

490 ? Inder Gemarkung Hochheim am Main in Weinbergen und am Wege nach Massenheim. J St ist Name des Besitzers. 
Weinfaß mit Hebevorrichtung. Roter Sandstein: 21 x 18x30 cm. 

491 ? In der Gemarkung Kostheim, westlich der Donnermühle an Acker. Von 1603. Die Figur im Schild könnte auf ein 
Kloster, Stift oder Kirche Bezug haben. Roter Sandstein: 22 x 1614 x35 cm. 

492 Ilbenstädter Fronhof. In der Gemarkung Kostheim im Felde südlich des Fähnchenkreuzes. Die Abtei Ilbenstadt 
(Wetterau) hatte in Kostheim Besitz. Roter Sandstein: 27% x 19.38 cm. 

A93 Freiherr von Dalberg. 1737. In der Gemarkung Hochheim in den Aschrot’schen Weinbergen. Die Inschrift ist aufzu- 
lösen mit: Wolfgang Eberhard, Cämmerer von Worms, Freiherr von Dalberg. Weißer Sandstein: 30 % x 14 X 50 cm. 

494 ? In den Gemarkungen Kostheim und Castel mehrfach vorkommend, z. B. am Wege von Kostheim nach dem 
Käferberg. Rückseite hat Zahlen, wie 21 u. a. Roter Sandstein: 21% xı16x23 cm. 

495 Freiherr von Dalberg. In der Gemarkung Kostheim öfters vorkommend; auch in der Gemarkung Höchst am Main. 
Von 1771. Die heraldische Lilie ist im Dalberg’schen Wappen sechsmal vertreten. Roter Sandstein: 21x 19x32 cm. 

A496 Kloster Altenmünster Mainz. In der Gemarkung Kostheim häufig vorkommend, auch in der Gemarkung Castel. 
497 Vergl. auch Nr. 406, 407, 414. (Okriftel). Von 1710 und 1716, auch älter. V C= Vetus Cella (= Alt-Münster). Rote 

Sandsteine: 28x27 x36 cm, 26x24 x39 cm und ähnliche Maße. 

498 ? In der Gemarkung Kostheim im Felde zwischen der Steinernen Straße und Landstraße nach Hochheim mehrfach 
vorkommend, jedoch zeigen die anderen Steine EBVJ und nicht V H. Rückseite zeigt Zahl 158 u. a. Rote Sand- 

steine: 23 XII x28 cm, 24xIox25 cm und andere Maße. 

499 ? Mehrfach in der Gemarkung Kostheim nahe dem Delkenheimer Weg, auch nördlich vom Käsbach im östlichen 
Feld. Stark verwittert. Buchstaben z. T. zerstört. Rote Sandsteine 23 x 17x28 cm. 

500 Liebfrauenstift Mainz. 1770. In der Gemarkung Castel häufig. BM V — Beata Maria Virgo. In den Weinbergen am 
Petersberg auch westlich der Landstraße nach Erbenheim u. a. ©. Auch häufig in den Gemarkungen Eckenheim, 
Hausen, Harheim. Siehe Nr. 654, 690. Rote Sandsteine: 22x 18x27 cm. 

501 Stephansstift Mainz. 1741. In der Gemarkung Kostheim bei der Donnermühle und östlich davon im Felde. SS = 
a,b Sankt Stephan. Schon um 1224 hatte das Stift einen Hof in Kostheim. Roter Sandstein: 25 x16x24 cm. 

502 ? 1753. In der Gemarkung Wiesbaden an der Idsteiner Straße an Acker. Auch im Landes-Museum. Nicht zu deuten. 
Rückseite hat No 152. Grauer Stein: 23 x 18x32 cm. 

503 ? An der Gemarkungsgrenze Schierstein-Dotzheim auf dem Gräselberge. Lag ausgerissen am Grenzwege. Basalt- 
lava: 24x 13 x 36 cm. 

504 Dominikaner-Gut? 1747. Mehrfach in der Gemarkung Kostheim im östlichen und westlichen Feld. Rote Sand- 
steine: 22x17 x24 cm. 

505 ?In Gemarkung Castel östlich der Castel-Erbenheimer Landstraße, am Feldwege von der Warte zum Wasserwerk 
ferner in Gemarkung Kostheim zwischen Hochheimer Landstraße und Steinernen Straße. An der Schmalseite ein 
Dreieck, also vielleicht Vermessungsstein (im Festungsrayon). Basaltlava: 25 x22x25 cm. 

506 ? Inder Gemarkung Kostheim öfters im Felde, mitunter stark verschliffen und sehr alt erscheinend. Rückseite meist 
mit Zahlen. Rote Sandsteine: 23 x 18x22 cm. 

507 ? 1714. In der Gemarkung Kostheim rechts und links der Landstraße nach Hochheim, in den Weinbergen. Graue 
Sandsteine: 22 x 17x26 cm. 

508 Altenmünsterkloster. Ein Grenzstein von historischem Interesse! Man hat ihn als Landesgrenzstein benutzt, als 1806 

a,b Castel und Kostheim an Frankreich abgetreten werden mußten. Das F bedeutet also Frankreich oder France. Ur- 

sprünglich war der Stein an einem Grundstück in der Gemarkung Castel, wo jetzt Amöneburg liegt. Er stammt von 
1716 und zeigt am Abtstab das VC = Vetus Cella. Vergl. Nr. 497. Heute im Hofe des Herrn Kraus, Biebrich, 
Wiesbadener Straße. Roter Sandstein: 25 x25 x40 cm.
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zu Tolel 46 GUTER-STEINE (Rheingqu)

509 DonstiÍts-Prôsnz. In der Gemarkung Elwille öfters vorkommend, auch an der Gemarkungsgrenze gegen Kiedrich.
Vergl. unter Nr. 482-486, was über die Verwaltungsämter des Erzbistums Mainz g.r.gt irt. Graue Sandsteine:
z3xr6 x35 cm.

510 Petasst;ft Mainz. In Gemarkung Elwille an einem Hohlwege in den Veinbergen am Sonnenberg. An den anderen
Seiten des alten Steines ist ein V eingehauen (: vinea : Weinberge). Über dem Schltissel - dem Vah¡zeichen des
Petersstiftes - stand SPZ: St. Peters Zehnten. Kalkstein: z9xzox4o cm.

511 ¿tta Ebqba¿h. 1687. An der Gemarkungsgrenze Elwille-Erbach, auch unweit der Kiedricher Straße. Scheint das
Gelände vom Hof Drais begrenzt zu haben. Der damalige Abt Alberich Kraus hatte drei Kreuze im ïlappen (das
dritte Krer¡z wi¡d vom Abtsab gebildet). Vergl. Nr.533. Roter Sandstein: z6xt6t31 crr,rz4xr6x38 cm.

512 ? In Gemarkung Eltville mehrfach in Weinbergen. Wohl Namen eines bürgerlichen Besitzen. Roter Sandstein:
2r x t5 x32 cm,

513 Petøsstift Maínz. Diesæ Stift, dessen Wahrzeichen ein Schlüssel ist, war Zehntherr von Elwille, weshalb man
514 ofters die Steine desselben mit den Schlüsseln in verschiedener Ausführung in den Weinbergen von Eltville antrift.
515 Der Stein Nr. 5r5 liegt an der Seitenwand eines alten Hohlweges am Sonnenberg, der direkt nach Neudorf fühn.

Die Schlüssel übereinander erinnern an die Grenzsteine der Abtei Otterberg(Pfab), welche ihre S7appen, Jahreszahl
und Nummern an iedem Steine doppelt anbrachte, also auch am Sockel, d. h. dem in die Erde kommenden Teil.
Wurde ein Stein über der Erde abgebrochen, so blieb noch die Inschrift etc. in der Erde am Stein erhalten. Der
Stein Nr. 5r3 ist weißer Sandstein: z8 x ¡8 x32 qn (steckt in der Erde); Nr. 5r4 Bruchstein: z6 xz3 x37 cmrNr. 5r5
Kalkstein, 9z cm hoch, 25-35 cm breit, 23-25 cm dick. Seitlich V : vinea.

516 Graf zu Eltz.lnder Gemarkung Elwille öfters in Feld und Weinbergen, als Besitzer ehemals reichsritterschaftlicher
517 Gäter, so an der Straße nach Kiedrich, im Albus u. a. O. Einige zeigen Jahreszahl r77r, einzelne G v E : Graf von
518 Elø. Veiße und rote Sandsteine: z4xt6x3r æ¡23/ 15 x30 cm.

519 Preufisclu Weinbau-Donairc. In Gemarkung Rauenthal an den staatlichen Weinbergen. Veße Sandsteine, der
schwarze Adler auf weßem Grunde mit Farben dargestellt: 2ot15 x30 cm.

520 Xtosta Tiefntlø\. An der nordwestlichen Gemarkunçgrenze von Oberwalluf gegen Elwille in Feldflur Große Hub.
Das Kloster schrieb sich früher mit D auch im Siegel (Nassovia r9or, Seite 5o). Steckt in der Erde. Roter Sandstein:
29 x L9 x-,

521 Petersstift Møinz. 1724. ln Gemarkung Eltville am Sonnenberg, wo sich zwei große quadratische Steine (Würfel)
o, b an den Wegeecken gegenüberstehen. Sie zeigen zwei gekreuzte Schlüssel, darunter 1724, auf Rüclseiten V (: vinea)

9 und V ¡o. Rote Sandsteine: 45x40 x 50 cm. Vergl. Nr. 5r3.

522 eru¡ zu Eltz. Kein Grenzstein, sondern Betonpfosten an Weinbergen der Gemarkungen Elwille und Rauenthal.
Zøgt das Wappen der Grafen sowie gelbroten Streifen als Farben desselben. Diese Pfosten, sonst meist von Hoþ
ñnden sich im Rheingau häufig an Weinbergen größerer Weingutsbesitzer, besonders auch in Rüdesheim und Jo-
hrnnisþs¡g. Beton: zo xzo x r8o cm. Vergl. Nr. 578 etc.*)

523 Domstif*-Prösøta (Dompropstei). In !?einbergen der Gemarkung Elwille. Vergl. Nr. 485. Roter Sandstein: zr x
16 x-.

521 oon Nttq. ln, Kiedrich alteingesessene Adelsfamilie mit großem Grundbesiø io der Gemarkung Kiedrich. Unter
dem Wappen grün und gelber Streifen an den Betonpfosten in den Weinbergen. Mitunter sind Pfosten mit grün-
gelbroten Streifen versehen, die dem Wappen der Reicbsfreiherm oon Rittø zu GroanestEtn entsprechen. Auch
Grenzstcine mi¡ v R finden sich im Felde nach Erbach zu. Vergl. Nr. 5zz.

525 Nassauisch¿ Do¡naín¿, Dieser Grenzstein ist eingemauert in Weinbergsmauer nahe Aßmannshausen östlich vom
Orte in dem Tale nach Aulhauseo zu. Insch¡ift: Herzoglich Nassauische Dom¡ine. Roter Sandstein; 33 cm brei6
8o cm hoch.

*) Die schwarzgelben Veinbergspfosten am SchlosseJohannisberg erinnem uns daran, ¡laß q¿ç!¡ det¡F¡efüeitsk¡iegen r8r5 derKaieervon
Osterreich das Scbloß e¡halten hatte. Er {¡berließ es dem Fûrsten Mettemich im tahre ¡816. Osteneich behielt sich den RûcKaIl des Lebcns
u¡d cinen iährliche¡ Vei¡zeh¡ten vor. In Nähe des Scl¡losses sowie io angrenzender Vinkeler Gemartung stehen in Weinbergcn auch bl,au-
wcißc Vcinbcrgepfostca, H v M gezcichnet (Mumm von Schwarzenstein).
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zu Tafel 46 GÜTER-STEINE (Rheingau) 

Domstifts-Präsenz. In der Gemarkung Eltville öfters vorkommend, auch an der Gemarkungsgrenze gegen Kiedrich. 
Vergl. unter Nr. 482—486, was über die Verwaltungsämter des Erzbistums Mainz gesagt ist. Graue Sandsteine: 
23 x16x35 cm. 

Petersstift Mainz. In Gemarkung Eltville an einem Hohlwege in den Weinbergen am Sonnenberg. An den anderen 
Seiten des alten Steines ist ein V eingehauen (= vinea = Weinberge). Über dem Schlüssel — dem Wahrzeichen des 
Petersstiftes — stand SPZ = St. Peters Zehnten. Kalkstein: 28 x 20x40 cm. 

Abtei Eberbach. 1687. An der Gemarkungsgrenze Eltville-Erbach, auch unweit der Kiedricher Straße. Scheint das 
Gelände vom Hof Drais begrenzt zu haben. Der damalige Abt Alberich Kraus hatte drei Kreuze im Wappen (das 
dritte Kreuz wird vom Abtstab gebildet). Vergl. Nr. 533. Roter Sandstein: 26x 16x35 cm, 24x16x38 cm. 

? In Gemarkung Eltville mehrfach in Weinbergen. Wohl Namen eines bürgerlichen Besitzers. Roter Sandstein: 
21x15x32 cm. 

Petersstift Mainz. Dieses Stift, dessen Wahrzeichen ein Schlüssel ist, war Zehntherr von Eltville, weshalb man 
öfters die Steine desselben mit den Schlüsseln in verschiedener Ausführung in den Weinbergen von Eltville antrifft. 
Der Stein Nr. 5ı5 liegt an der Seitenwand eines alten Hohlweges am Sonnenberg, der direkt nach Neudorf führt. 
Die Schlüssel übereinander erinnern an die Grenzsteine der Abtei Otterberg (Pfalz), welche ihre Wappen, Jahreszahl 
und Nummern an jedem Steine doppelt anbrachte, also auch am Sockel, d. h. dem in die Erde kommenden Teil. 

Wurde ein Stein über der Erde abgebrochen, so blieb noch die Inschrift etc. in der Erde am Stein erhalten. Der 
Stein Nr. 513 ist weißer Sandstein: 28 x 18 x 32 cm (steckt in der Erde); Nr. 514 Bruchstein: 26 x 23 x 37 cm, Nr. 515 
Kalkstein, 92 cm hoch, 25—35 cm breit, 23—25 cm dick. Seitlich V = vinea. 

Graf zu Eltz. In der Gemarkung Eltville öfters in Feld und Weinbergen, als Besitzer ehemals reichsritterschaftlicher 
Güter, so an der Straße nach Kiedrich, im Albus u. a. O. Einige zeigen Jahreszahl 1771, einzelne GvE = Graf von 

Eltz. Weiße und rote Sandsteine: 24x 16x31 cm, 23715 x30 cm. 

Preußische Weinbau-Domaine. In Gemarkung Rauenthal an den staatlichen Weinbergen. Weiße Sandsteine, der 
schwarze Adler auf weißem Grunde mit Farben dargestellt: 20x15 x 30 cm. 

Kloster Tiefenthal. An der nordwestlichen Gemarkungsgrenze von Oberwalluf gegen Eltville in Feldflur Große Hub. 
Das Kloster schrieb sich früher mit D auch im Siegel (Nassovia 1901, Seite 50). Steckt in der Erde. Roter Sandstein: 
ZI XI9Xx—. 

Petersstift Mainz. 1724. In Gemarkung Eltville am Sonnenberg, wo sich zwei große quadratische Steine (Würfel) 
an den Wegeecken gegenüberstehen. Sie zeigen zwei gekreuzte Schlüssel, darunter 1724, auf Rückseiten V (= vinea) 
9 und V 10. Rote Sandsteine: 45 x 40 x 50 cm. Vergl. Nr. 513. 

Graf zu Eltz. Kein Grenzstein, sondern Betonpfosten an Weinbergen der Gemarkungen Eltville und Rauenthal. 
Zeigt das Wappen der Grafen sowie gelbroten Streifen als Farben desselben. Diese Pfosten, sonst meist von Holz, 
finden sich im Rheingau häufig an Weinbergen größerer Weingutsbesitzer, besonders auch in Rüdesheim und Jo- 
hannisberg. Beton: 20 x20 x 180 cm. Vergl. Nr. 578 etc. *) 

Domstifts-Präsenz (Dompropstei). In Weinbergen der Gemarkung Eltville. Vergl. Nr. 485. Roter Sandstein: 2ı x 
I6x—. 

von Ritter. In Kiedrich alteingesessene Adelsfamilie mit großem Grundbesitz in der Gemarkung Kiedrich. Unter 
dem Wappen grün und gelber Streifen an den Betonpfosten in den Weinbergen. Mitunter sind Pfosten mit grün- 
gelbroten Streifen versehen, die dem Wappen der Reichsfreiherrn von Ritter zu Groenesteyn entsprechen. Auch 
Grenzsteine mit vR finden sich im Felde nach Erbach zu. Vergl. Nr. 522. 

Nassauische Domaine. Dieser Grenzstein ist eingemauert in Weinbergsmauer nahe Aßmannshausen östlich vom 
Orte in dem Tale nach Aulhausen zu. Inschrift: Herzoglich Nassauische Domaine. Roter Sandstein: 33 cm breit, 
80 cm hoch. 

*) Die schwarzgelben Weinbergspfosten am Schlosse Johannisberg erinnern uns daran, daß nach den Freiheitskriegen 1815 der Kaiser von 

Österreich das Schloß erhalten hatte. Er überließ es dem Fürsten Metternich im Jahre 1816. Österreich behielt sich den Rückfall des Lehens 

und einen jährlichen Weinzehnten vor. In Nähe des Schlosses sowie in angrenzender Winkeler Gemarkung stehen in Weinbergen auch blau- 

weiße Weinbergspfosten, H vM gezeichnet (Mumm von Schwarzenstein).
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zu ToÍel 47 GUTER-STEINE (Rheingqu)

526 Petøsstift Mainz.In Gemarkung Kiedrich an Weinbergen am Gräfenberg. Dieses Stift besâß seit alten Zetten den
527 Zehnten von einem großen Teile der Gemarkung Kiedrich. Vergl. auch Nr. 5r3. Nr. 526 ist in ïTeinbcrgmauer

eingelassen. Nr. 527 steht gegen eine Mauer, hat auf der Rückseite einen leeren Tfappenschild. Rote Sandstei¡e:

32-34 cm brei6 56{o cm hoch.

528 Abtei Eberba¿h.Dieselbe war in der Gemarkung Kiedrich sehr begütert, løtte t74o einen Hof, zwei Mühlen, 15 Mor-
529 gen Veinberge, r53 Morgen Ackerland, 56 Morgen Viesen. Zahbeiche Steine im hohen Felde bis Hühnerberg.

Veiße Sandsteine: z4 x r8 x 36 cr¡r und t8 x. t5 x 35 cm. Auch in Gemarkung }lallgarten sind gleiche Steine.

530 A.M.oonLindau.rTz4.ZahkeichinderGemarkungErbac\auchinGemarkungKiedrichaufdemhohenFeldean
Äckern. Rote Sandsteine: 37xzzxØ ø,.

531 ? ry62. 1764. r7@. ln den Gemarkungen Hanenheim und Erbach in !Íeinbergen, Baumstíicken und Feld öften
532 vertreten.SteinezeigenwohldasVahrzeicheneinesMainzerKlosters.RoteSandsteine:18x13x35bisz4xr1x3ócm.

533 .aner¡¿n Kraus (r66Hr695). Abt von Eberbach. In der Gemarkung Erbach am Vege zum Neuhofe linls, am Endc
der Baumstiicke am Acker, der gegen den Flur Aliment zieht. Das Vappen findet sich auch im Kloster Eberbach
und im Neuhof an Gebäuden. Vergl. auch Nr.5rr. Roter Sandstein:3ox15x53 cm.

534 I r73r.In der Gemarkung Mittelheim in Weinbergen und Feld nahe der Gemarkungsgrenze gegen Winkel. Rote
535 Sandsteine:, 2Jt/zxrSx34 c7r,.

536 ¿øt¿ Ebqba¿h, t777. h der Gemarkungsgrerize ErbacFHaaenheim rechts der Landstraße von Neuhof nach
Kloster Eberbach. Ähnliche Steine sind Nr. 55o und 613. Weiße Sandsteinei 2oxr3/rx36 ø.

537 øa¡ oon Westphalen In der Gemarkung Erbach an der Landstraße nach llattenheim, ¡echts am Weinberg, gleich
am Ortsausgang gegenüber dem Schloß Reichartshausen. lleße Sandsteinc: 2rxr7 x34 crn.

538 oon Grorod ? 1638. Aus der Gemarkung Kiedrich, ietzt im Hofe des Herrn Kroneberger daselbst. Basaltlava: z3 x
I4x .. cm.

539 n. e. nasùg, t8rr. In der Gemarkung Mittelheim im Felde mehrfach vorkommend, so am Mittelheim-Ostricher
Grenzweg. Namen eines Bürgers von Minelheim. Rote Sandsteinei rTxtsxz4 c¡r u¡d größer.

{^d.fì ) raaa r¡ l:--..!,,-- Iøi^,l.;^I ^,,ç Å^ L^L-- F-1,{- Díi¡Lc¡i+¡ ,âR+äÉ tifT;ll-. Qa-á.r-i-. ¡t vtav¡Q m

511 ¿ Mehrfach in der Gema¡kuog Kiedrich südlich dem Orte. Jedenfalls bürgerlicher Besieer. Roter Sandstein:
zzxt6/2x24 cm.

542 naøssffi - St. Valefltin ? In den Weinbergen an der Gemarkunggenze Eltville-Kiedricb" etrra zwischen Albus
und Rehms Mühle. Die Heiligenfigur mit Sab findet sich auch am Gråfenberg am unteren Fahrweg. Rückseite
dieses Steines nicht zugãnglich, wird aber auch den Schlüssel zæigen, da das Petersstift den Zehnten vom C4åfenberg
bis zur Eltviller Gemarkung hane. Vom heil. Valentin beñnden sich Reliquien in der Kiedricher Ki¡che seit 1454.

weshalb jåihrlich Ilallfahrten dahio statt6nden. Der Stein ist stark vendttert und verschlifen, wohl 4oo Jahre alt,
Roter Sandsteint 3oxt7 x48 cm.
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zu Tafel 47 GÜTER-STEINE (Rheingau) 

Petersstift Mainz. In Gemarkung Kiedrich an Weinbergen am Gräfenberg. Dieses Stift besaß seit alten Zeiten den 
Zehnten von einem großen Teile der Gemarkung Kiedrich. Vergl. auch Nr. 513. Nr. 526 ist in Weinbergmauer 
eingelassen. Nr. 527 steht gegen eine Mauer, hat auf der Rückseite einen leeren Wappenschild. Rote Sandsteine: 
32—34 cm breit, 56—60 cm hoch. 

Abtei Eberbach. Dieselbe war in der Gemarkung Kiedrich sehr begütert, hatte 1740 einen Hof, zwei Mühlen, 15 Mor- 
gen Weinberge, 153 Morgen Ackerland, 56 Morgen Wiesen. Zahlreiche Steine im hohen Felde bis Hühnerberg. 
Weiße Sandsteine: 24x 18x36 cm und 18x15x35 cm. Auch in Gemarkung Hallgarten sind gleiche Steine. 

A. M. von Lindau. 1724.Zahlreich in der Gemarkung Erbach, auch in Gemarkung Kiedrich auf dem hohen Felde an 
Äckern. Rote Sandsteine: 37x22 x60 cm. 

? 1762. 1764. 1769. In den Gemarkungen Hattenheim und Erbach in Weinbergen, Baumstücken und Feld öfters 
vertreten. Steine zeigen wohl das Wahrzeichen eines Mainzer Klosters. Rote Sandsteine: 18 x 13 x 35 bis24 x 15 x 36cm. 

Alberich Kraus (1668—1695). Abt von Eberbach. In der Gemarkung Erbach am Wege zum Neuhofe links, am Ende 
der Baumstücke am Acker, der gegen den Flur Aliment zieht. Das Wappen findet sich auch im Kloster Eberbach 
und im Neuhof an Gebäuden. Vergl. auch Nr. sıı. Roter Sandstein: 30x15 x53 cm. 

? 1731. In der Gemarkung Mittelheim in Weinbergen und Feld nahe der Gemarkungsgrenze gegen Winkel. Rote 
Sandsteine: 231, x15x34 cm. 

Abtei Eberbach. 1777. An der Gemarkungsgrenze Erbach—Hattenheim rechts der Landstraße von Neuhof nach 
Kloster Eberbach. Ähnliche Steine sind Nr. 550 und 613. Weiße Sandsteine: 20x13 %x36 cm. 

Graf von Westphalen. In der Gemarkung Erbach an der Landstraße nach Hattenheim, rechts am Weinberg, gleich 
am ÖOrtsausgang, gegenüber dem Schloß Reichartshausen. Weiße Sandsteine: 21 x17x34 cm. 

von Grorod ? 1638. Aus der Gemarkung Kiedrich, jetzt im Hofe des Herrn Kroneberger daselbst. Basaltlava: 23 x 
14x... cm. 

B.A.Basting. ı811. In der Gemarkung Mittelheim im Felde mehrfach vorkommend, so am Mittelheim — Östricher 
Grenzweg. Namen eines Bürgers von Mittelheim. Rote Sandsteine: 17x15 x24 cm und größer. 

? 1808. In Gemarkune Kiedrich auf dem hohen Felde, Rückseite zerstört, Weißer Sandstein: 21x 16x22 cm © 2508. „0 Semarruns NleGiich au Gem 2Onen SEGE, NUCHSEHE ZEISION, WOuißer Sandstein: 21 XIOX25 CH, 

? Mehrfach in der Gemarkung Kiedrich südlich dem Orte. Jedenfalls bürgerlicher Besitzer. Roter Sandstein: 
22x16%x24 cm. 

Petersstift— St. Valentin ? In den Weinbergen an der Gemarkungsgrenze Eltville—Kiedrich, etwa zwischen Albus 
und Rehms Mühle. Die Heiligenfigur mit Stab findet sich auch am Gräfenberg am unteren Fahrweg. Rückseite 
dieses Steines nicht zugänglich, wird aber auch den Schlüssel zeigen, da das Petersstift den Zehnten vom Gräfenberg 
bis zur Eltviller Gemarkung hatte. Vom heil. Valentin befinden sich Reliquien in der Kiedricher Kirche seit 1454. 
weshalb jährlich Wallfahrten dahin stattfinden. Der Stein ist stark verwittert und verschliffen, wohl 400 Jahre alt, 

Roter Sandstein: 30x17x48 cm.



Tolel 17GUTËR-STEIN€ íRheingou)

i

r
¡

.,¿

l

€¡t

/*..4 '1

t;ì
t

i
I
i,

t
i
i

t..
V*

k-
\ç,
l¿.

t.
ì.

(
i

, -' f--- -'
¡

1

#
i-,-J---

\]

,l

f.'l
t

tl
;j.

&lf,ü.r.
Éi.-..1

..J

l

I

I

',..1,

Ð
/\\,/

/..
*

&,7 (, ?

1

I

/l

l

,.i/

.1

/'
,ml"v k w

ry,fu+'
6+1Iil-I

t
I

¡

'.- 't.111''aét:^

íl-*r.{rr
. ..':,I;l

q-¿

'19

¡51 :-. .r*.:*".-* '*

lo,\ /,. L-:1t

:,.('l{
*Jj,-7-( 

I, I ,,r ¡

I|:\
i

'.J

)/

ìi

.rt.. l'it
!

' l--r
,i;

t

I

t/
AI<1t lJ

)
I

¡

()
.,1i

?,

', /'
{'

\

1

I
i
i

{
i

I

i
I
t

t

I
i
t 



zvToÍel 48 GUTER-STEINE (Rheingou)
543 Abtei Eberba¿h. In der Gernarkuog Hattenheim am Feldwege, der vom Aliment über die Landsrraßc hinweg nach

Hallgarten zu in das Tal stidwestlich dem Neuhof fü,lut, stehen zwei wobl 4ooiährige Steine. Sie zeigen den Abt-
stab und ,,çr-ba". Im Vollsmunde hieß Eberbach auch Erbach. (Richter, Der Rheingau, S. z6). Sark verwittert.
Rote Sandsteine. 4jxr5 x50 cm.

544 Petøsstift Mainz. An der Hattenheim-östrichèr Gemarkungsgrenze im Felde zwischen Hallgarten und Hatten-
heim. Hier standen ehemals Veinberge, denn Rückseite zerytY : Vinea : Veinberg. Auch in den Hattenheimer
Weinbergen unweit der Erbacher Gemarkungsgrenze steht solcher Stein. Vergl. auch Nr. z8zb. Abgeplatteter,
¡oter Sandsteini 34xz2x4o cm und z9x19x4o cm.

545 Petøsstift-GroÍ oon Sclxinborn In der Gemarkung Hanenheim nördlich ds¡ f,isç¡þ¡hn und Schtoß Reicharts-
o, b hausen an Ecke eines Weinbergs, angrerìzend an Wiese. Wappen des Petersstiftes, das in Hanenheim Zehntherr

war, und rüclseitig IVappen des Grafen von Schönborn. Etw¿s verwittert. Vergl.auch Nr.544 und z8zb. Rote Sand-
steine: z3 x 15 x38 cm.

516 faøsstift Mainz,In Gemarkung Hattenheim unweit dem vorigen im Veinberg, ieat z.T. Ackerfeld (Flur Ernet).
Sehr alter Kalkstein, unregelmlißig, c . 27 crî breit, r5-zo cm dick, 3r cnr hoch.

517 tangwøth oon Sbmøn In der Gemarkung Hattenheim a¡r Feldwege nach Hallgarten zu (im Lehn). Die altein-
gesessene Adelsfamilie mit großem Weinbergsbesitz fiihrt eine heraldische Lilie im Wappen, darüber einen drei-
[Åtzigen Turnierkragen. Roter Sandstein: 23xr4x34 cm.

518 tanguerth oon Simnøn An zahl¡eichen Weinbergen in Gemarkung llattenheim gegen Erbach zu (Markobrunnen,
Nußbrun¡en usw.) stehen quadratische Betonsteine mit der Lilie, öfters mit schwarz-gelbem Anstrich als Vappen-
farbe.

519 ? In Gemarkung Hattcnheim in den Weinbergen westlich der Landstraße nach Kloster Ebcrbach iq einem Hohl-
weg, der von der Eisenbahn nach Norden zieht. Rätselhafte Figur. Weißer Kalkstein:3rxr5x4r cm.

550 ¿U¿ Eberbach. t754.7.ahbeiche Steine in Gemarkung llattenheim im Ftur Lehn, im Aliment, auch westlich dem
Steinberg r¡sw. Veiße Sandsteine: z5xr8 x36 on.

551 Abtei Ebqba¿h.In der Gemarkung llatte¡iheim öfters vorkommend, im Lehn, im Leimersbachtal nach Neuhof zu;
552 im Aliment usw. Weiße Sandsteine: 24xr7x34r 23x16x4o csr. Nr. 553 ist Kallstein: 2oxt¡X3o cm.
553

554 Ctaf oon Schõnborn,In Gemarlung }lattenheim in den Veinbcrgen (ErneQ unweit den Steinen Nr. 545 und 546.
Grauer Stein: zz Y2xt7 x24 ffi,.

555 ? q3z. In der Gemarkung östrich an der Landstraße nahe Schloß Reichartshausen zwei Steine im Felde. Rück-
seite zeigt P G : Pfarr-Gut. Weiße Sandsteine; zzxr7x32 cm.

556 Cene;* Hallgartan, 1832. In der Gernarkung Hallgarten am Leimersbach uod am \9ege zum Neuhof. Steht wohl
an Gemeindegrundstück. Als Ortszeichen ist die Zange vertreten. Roter SandsteiÃ: r7xr7x32 cm.

557 ¿UA Eberbach. Nr. 552 steht in Gemarlung Hallgarten am Sporrplatz. Veißer Sandstein: 2oxr1x2o cm. Nr. 558
558 steht in Gemarkung Erbach, vom Feldwege nach dem Neuhof links an der Gemarkungsgrenze gegen Haaenheim

(Aliment)' wo die Baumstücke aufbören. Seh¡ alter Stein von t573, gleich dem Stein Nr. 45o in Weilbach. Ein
gleicher Stein steht rechts von obigem Feldwege nach dem Erbache zu. Graue Sandsteine:3oxr3x4o cm und
zoy2xr3 x4o cm.

559 Zun lurrgrn.In Éer Gemarkung Hattenheim rechts von der Landstraße nach Eberbach an einem Acker. Das Horn
(Hüftborn) ist im \Pappen ds¡ ¡vininzs¡ patrizierfamilie zum Jungen, seit r44o in Haaenheim ansässig. Grauer Sand-
stein: zzxrjx4o crr. Vergl. auch Stein Nr.646.

560 von der Lqten. In der Gemarkung Hattenheim im Veinberg a¡'ischen Aliment und Visselbrunnen. Von der Adels-
familie von der Leyen war einer Er¿bischof von Mainz, f t678rein anderer Dompropst zulvlatnzum r7o5. Schwärz-
licher Stein: zrxt6x24 cm.

561 Cra¡ oon lYestplulen Vergl. Nr. 532. In der Gemarkung ösaic\ in den Veinbergen nahe der Landstraße von
Hattenheim nach Hallgarten. Veißer Sandstein: 2oxr4x34 crn.

562 ? ry77.ln der Gemarkung Erbach, ieetinder Friedrichstraße daselbst als Prellstein, ferner in Gemarkung östrich
zwischen Clemenshospital uod Minelheimer Feld am Vege nach Gottesthnl, auch in Gemarkung Elwille zwischen
Landstraße nach Kiedrich und Erbach. Das G könnte sich auf Gottesthal beziehen. Rote Sandsteine :2r. x16 x 35 cm.

zu Tafel 48 GÜTER-STEINE (Rheingau) 

543 Abtei Eberbach. In der Gemarkung Hattenheim am Feldwege, der vom Aliment über die Landstraße hinweg nach 
Hallgarten zu in das Tal südwestlich dem Neuhof führt, stehen zwei wohl 4oojährige Steine. Sie zeigen den Abt- 
stab und „er—ba“. Im Volksmunde hieß Eberbach auch Erbach. (Richter, Der Rheingau, S. 26). Stark verwittert. 
Rote Sandsteine: 43x15 x5o cm. 

544 Petersstift Mainz. An der Hattenheim—Östricher Gemarkungsgrenze im Felde zwischen Hallgarten und Hatten- 
heim. Hier standen ehemals Weinberge, denn Rückseite zeigt V = Vinea = Weinberg. Auch in den Hattenheimer 
Weinbergen unweit der Erbacher Gemarkungsgrenze steht solcher Stein. Vergl. auch Nr. 282b. Abgeplatteter, 
roter Sandstein: 34x22x40 cm und 29xI9x40 cm. 

545 Petersstift' — Graf von Schönborn. In der Gemarkung Hattenheim nördlich der Eisenbahn und Schloß Reicharts- 
a,b hausen an Ecke eines Weinbergs, angrenzend an Wiese. Wappen des Petersstiftes, das in Hattenheim Zehntherr 

war, und rückseitig Wappen des Grafen von Schönborn. Etwas verwittert. Vergl. auch Nr. 544 und 282b. Rote Sand- 
steine: 23x15 x38 cm. 

546 Petersstift Mainz. In Gemarkung Hattenheim unweit dem vorigen im Weinberg, jetzt z.T. Ackerfeld (Flur Ernet). 
Sehr alter Kalkstein, unregelmäßig, ca. 27 cm breit, 15>—20 cm dick, 31 cm hoch. 

547 Langwerth von Simmern. In der Gemarkung Hattenheim am Feldwege nach Hallgarten zu (im Lehn). Die altein- 
gesessene Adelsfamilie mit großem Weinbergsbesitz führt eine heraldische Lilie im Wappen, darüber einen drei- 
lätzigen Turnierkragen. Roter Sandstein: 23.x14x34 cm. 

548 Langwerth von Simmern. An zahlreichen Weinbergen in Gemarkung Hattenheim gegen Erbach zu (Markobrunnen, 
Nußbrunnen usw.) stehen quadratische Betonsteine mit der Lilie, öfters mit schwarz-gelbem Anstrich als Wappen- 

farbe. \ 

549 ? In Gemarkung Hattenheim in den Weinbergen westlich der Landstraße nach Kloster Eberbach in einem Hohl- 
weg, der von der Eisenbahn nach Norden zieht. Rätselhafte Figur. Weißer Kalkstein: 31x15 xgı cm. 

550 Abtei Eberbach. 1754. Zahlreiche Steine in Gemarkung Hattenheim im Flur Lehn, im Aliment, auch westlich dem 
Steinberg usw. Weiße Sandsteine: 25x18 x36 cm. 

551 Abtei Eberbach. In der Gemarkung Hattenheim öfters vorkommend, im Lehn, im Leimersbachtal nach Neuhof zu; 

552 im Aliment usw. Weiße Sandsteine: 24x17 X34, 23x16x40 cm. Nr. 553 ist Kalkstein: 20x15 x30 cm. 
993 

554 Graf von Schönborn. In Gemarkung Hattenheim in den Weinbergen (Ernet) unweit den Steinen Nr. 545 und 546. 
Grauer Stein: 22% x17x24 cm. 

555 ? 1732. In der Gemarkung Östrich an der Landstraße nahe Schloß Reichartshausen zwei Steine im Felde. Rück- 
seite zeigt PG = Pfarr-Gut. Weiße Sandsteine: 22x17x32 cm. 

556 Gemeinde Hallgarten. 1832. In der Gemarkung Hallgarten am Leimersbach und am Wege zum Neuhof. Steht wohl 
an Gemeindegrundstück. Als Ortszeichen ist die Zange vertreten. Roter Sandstein: 17x17x32 cm. 

557 Abtei Eberbach. Nr. 557 steht in Gemarkung Hallgarten am Sportplatz. Weißer Sandstein: 20 x 15 x20 cm. Nr. 558 
558 steht in Gemarkung Erbach, vom Feldwege nach dem Neuhof links an der Gemarkungsgrenze gegen Hattenheim 

(Aliment), wo die Baumstücke aufhören. Sehr alter Stein von 1573, gleich dem Stein Nr. 450 in Weilbach. Ein 
gleicher Stein steht rechts von obigem Feldwege nach dem Erbache zu. Graue Sandsteine: 30x13 x40 cm und 
20% xI3x40o cm. 

559 Zum Jungen. In der Gemarkung Hattenheim rechts von der Landstraße nach Eberbach an einem Acker. Das Horn 
(Hüfthorn) ist im Wappen der Mainzer Patrizierfamilie zum Jungen, seit 1440 in Hattenheim ansässig. Grauer Sand- 
stein: 22x15 x40 cm. Vergl. auch Stein Nr. 646. 

560 von der Leyen. In der Gemarkung Hattenheim im Weinberg zwischen Aliment und Wisselbrunnen. Von der Adels- 
familie von der Leyen war einer Erzbischof von Mainz, } 1678, ein anderer Dompropst zu Mainz um 1705. Schwärz- 
licher Stein: 21x16x24 cm. . 

561 Graf von Westphalen. Vergl. Nr. 537. In der Gemarkung Östrich, in den Weinbergen nahe der Landstraße von 
Hattenheim nach Hallgarten. Weißer Sandstein: 20x14 x34 cm. 

562 ? 1777. In der Gemarkung Erbach, jetzt in der Friedrichstraße daselbst als Prellstein, ferner in Gemarkung Östrich 
zwischen Clemenshospital und Mittelheimer Feld am Wege nach Gottesthal, auch in Gemarkung Eltville zwischen 
Landstraße nach Kiedrich und Erbach. Das G könnte sich auf Gottesthal beziehen. Rote Sandsteine: 21 x 16x35 cm.



515b515o

517

5W

' 'il:':.

,..::'.

55t

551533

5ôt
56t

559  



5ó3
561

5ó5

566
orb

567
orb

5ó8

569

570
qrb

571

572
qrb

573

574

575

576
orb

577

578
579

zu Tafel 49 GT TER-STEINE und Andere
eot Gteifencl.au zuVollrads. 1735. ln der Gcmarkung Vinkel in Nåhe von Schloß Vollrads an Gn¡ndstäckeo. Roæ
Sandsteine: 25xt7 x3j cD.

Fbstabt oon Fulda,Freihcrr son Dalberg, 1728. ÍJîter dem Johannisberge auf einer Viese bei der Kl¡use (Gemar-
kung Winkel). Hier wiid der Grenzstein ausdrücklich ,rGüterstein" genannt, zum Unterschied von L¿odes-Grenz-
steiû, Zebntstein r¡nd dergleichen. Das Vappen enthãlt im r. und 4. Feld das des derzeitigen FüLrsabtes Adolf
von Dalberg (t7zÇ32), das z. und 3. Feld und Mittelschild ein schwarzes Kreuz ar¡f silbernem Gn¡¡d als Wappen
der Abtei Fr¡lda. Cl wird Clause Jobannisberg heißen. Rücheite zeþ Nr. 43. 1728. Roter Sandstein:27xzßx
40 cm.

Fíirstabt oøt Fulda, Freih¿n oon Dalbag, 1728. In Gemarkung tohannisberg, an der Landstraßc nach Stçbanshausen
links, wo Veg nach Schloß Ilansenberg abzweigt. Auch noch mehrfach in der Gemarlung am Valde und am Orte
und Schlosse, auch in Gemarkung Winkel. Rückseite zeigt Jahreszahl 1728. Rote Sandsteine: 35x22x6o cn und
Heiner.

Vihtorsffi Møinz. An Veinbcrgen am Fuße des lohannisbcrges und súdöstlich vom Schlosse nach der Höhe zu,
wohl nach Gemarkung Winkel. Die Steine sollen die Zehntfreiheit der betreffenden Veinbcrge ausdrúcken. Rote
Sandsteine : 3jx22xz6 w..

Von Gilsa. In Gemarkung Jobannisberg am Vege nach Marienthal, gegenüber der Ostermüble in Wiesen. Die von
Gilsa waren bis 1845 Besitzer von Marienthal. Roter Sandstein: 2oxr4x32 cm.

Fíi¡stabt oon Fulda, Co¡tstøntin oon Buttla¡. t7t9. ln der Gemarkung Winkel, unter dem Johannisberge am Eingang
zur Klause. Im Wappenschilde ist irn z. und 3. Felde das Familienwappen der von Buttlar - eine Büne - im r. und

4. Feld das Abteiwappen. CP heißt C-onsantinPrinceps, AF: Abbas Fuldensis. Dieser Fürstabt regiertevon
t7r4-26 Roter Sandsteint 33yzx2oy2x38 cm Rtickseite leer. Bei den Steinen 565, 56 und 569 ist Maßsab
¿usn¡hmsweise: t cm : 2 rnrtr.

Fíirstabt oon Fulda, Heiûich oon Bibra. 1768. In der Gemarkung Vinkel, am Vege von Grund Johannisberg zur
I-a¡dstraße Vinkel-fobannisberg an den Baurnstücken und Wiesen. Von 1768. Mehrere Steine. Roter Sandstein:

?3x17 x27 cm.

Abteí Eberbach. t747.lnder Gemarkung Creiseoheim in Weinbergen westlich der Obstbau-Leh¡anstalt nach Eibingen
zu u¡d mehrP¿ch andenrãræ. Yon- 1747. Schwärzliche Stei¡e: 22xr4x27 cm.

Kloster Tiefathal. 1779. lrn der Nordseite des Non¡en-Buchwaldes an der Gemarkungsgrenze Georgenborn-
Frauenstein, mehrere Steine. Das Kloster, das sich Diefenthal schrieb, besaß diesen Wald bis r8oz. Roter Sand-
stein: zot/zxt4x33 cm. Vergl. Nr. 5zo.

Nassauisclæ Huba Auf der Schaoze rechts der Landstraße Wiesbaden-Langenschwalbach in Gemarkung Seitzenhahn,
steht im Ackerfeld dieser Stein. Hier war die alte nassauische Grenze gegen Hessen-Rheinfels. Nach Kehrein hângt
der Name Hube, Hub, mit Hof zusammen. So hieß nach Vogel der Haupthof in Langenschwalbach die Fronhube.
Die Nassauische Hube wird also wohl ein bei der Schanze befindlicher Hof gewesen sein. Weißer Sandstein: z5 x
17Yzx38 w.
? t795? An der Nordwestgrenze des Erbachcr Gemeindewaldes am Gebück, angrenzend an das Obergladbacher
Feld. Sark verwittert und beschãdigf. Jafueszahl ry25 oder 1795 ? Wappenschild mit drei Nägeln ist wohl ein Kloster-
wappen. Roter Sandsteinz z3xt8 x38 cm.

Rlpin-Inlm-Bahn An der Eisenbahnsuecke Biebrich-Oberlahostein häufig zu finden. Roter Sandstein, Ecken abge-
stumpft: 19 x 18 x 3o cm.

? In der Gemarkung Renershain an \Valdrändern, an der St¡aße nach Lipporn und nach Ransel sowie an der Ge-
markunpgrenze gegen Oberwallmenach. HN: Herzog von Nassau? VG: Von Greifenclau? Graue Steine:
t$/zxtt xz6 cm.

F¡eilpr¡ ootn Stein, Am Vege von Obernhof nach Seelbach am Fußpfad, der steil bergauf führt, am Valdrande.
Der Wald gehörte dem Freiherrn vom Stein, spätcr scinem Erben Graf Kielmannsegge. Weißer Sandstein: z4x
14 x20 Cm.

hatþschc lYeinbau-Domaíne. Der Preußische Saat besiøt im Rheingau viel Weinberge in Gemarkung Rauenthal,
Erbac\ Ilattenheim, Rüdesheim. Diese \[einberge sind vielfach mit Weinbergspfosten (Besitzerzeichen) versehen,
keine eþentlichen Grenzsteine. (Vergl. Nù. 5r9 wd 5zz.)

zu Tafel 49 GÜTER-STEINE und Andere 

563 von Greiffenclau zu Vollrads. 1735. In der Gemarkung Winkel in Nähe von Schloß Vollrads an Grundstücken. Rote 
564 Sandsteine: 25x17x35 cm. 

565 Fürstabt von Fulda, Freiherr von Dalberg. 1728. Unter dem Johannisberge auf einer Wiese bei der Klause (Gemar- 
kung Winkel). Hier wird der Grenzstein ausdrücklich „Güterstein“ genannt, zum Unterschied von Landes-Grenz- 
stein, Zehntstein und dergleichen. Das Wappen enthält im ı. und 4. Feld das des derzeitigen Fürstabtes Adolf 
von Dalberg (1726—32), das 2. und 3. Feld und Mittelschild ein schwarzes Kreuz auf silbernem Grund als Wappen 
der Abtei Fulda. CJ wird Clause Johannisberg heißen. Rückseite zeigt Nr. 43. 1728. Roter Sandstein: 27 x 20 x 
40 cm. 

566 Fürstabt von Fulda, Freiherr von Dalberg. 1728. In Gemarkung Johannisberg, an der Landstraße nach Stephanshausen 
a,b links, wo Weg nach Schloß Hansenberg abzweigt. Auch noch mehrfach in der Gemarkung am Walde und am Orte 

und Schlosse, auch in Gemarkung Winkel. Rückseite zeigt Jahreszahl 1728. Rote Sandsteine: 35 x22x60 cm und 

kleiner. 

567 Viktorstift Mainz. An Weinbergen am Fuße des Johannisberges und südöstlich vom Schlosse nach der Höhe zu, 
a,b wohl nach Gemarkung Winkel. Die Steine sollen die Zehntfreiheit der betreffenden Weinberge ausdrücken. Rote 

Sandsteine: 33 x 22x26 cm. 

568 Von Gilsa. In Gemarkung Johannisberg am Wege nach Marienthal, gegenüber der Ostermühle in Wiesen. Die von 
. Gilsa waren bis 1845 Besitzer von Marienthal. Roter Sandstein: 20x14 x32 cm. 

569 Fürstabt von Fulda, Constantin von Buttlar. 1719. In der Gemarkung Winkel, unter dem Johannisberge am Eingang 
zur Klause. Im Wappenschilde ist im 2. und 3. Felde das Familienwappen der von Buttlar — eine Bütte — im ı. und 
4. Feld das Abteiwappen. CP heißt Constantin Princeps, AF = Abbas Fuldensis. Dieser Fürstabt regierte von 
1714—26 Roter Sandstein: 33% x20%x38 cm Rückseite leer. Bei den Steinen 565, 566 und 569 ist Maßstab 
ausnahmsweise: 1 cm = 2 mm. 

570 Fürstabt von Fulda, Heinrich von Bibra. 1768. In der Gemarkung Winkel, am Wege von Grund Johannisberg zur 
a,b Landstraße Winkel-Johannisberg an den Baumstücken und Wiesen. Von 1768. Mehrere Steine. Roter Sandstein: 

33 x17X27 cm. 

571 Abtei Eberbach. 1747. In der Gemarkung Geisenheim in Weinbergen westlich der Obstbau-Lehranstalt nach Eibingen 
zu und mehrfach anderwärts. Von 1747. Schwärzliche Steine: 22x 14x27 cm. 

572 Kloster Tiefenthal. 1779. An der Nordseite des Nonnen-Buchwaldes an der Gemarkungsgrenze Georgenborn- 
a,b Frauenstein, mehrere Steine. Das Kloster, das sich Diefenthal schrieb, besaß diesen Wald bis 1802. Roter Sand- 

stein: 20%x14x33 cm. Vergl. Nr. 520. 

573 Nassauische Hube. Auf der Schanze rechts der Landstraße Wiesbaden-Langenschwalbach in Gemarkung Seitzenhahn, 
steht im Ackerfeld dieser Stein. Hier war die alte nassauische Grenze gegen Hessen-Rheinfels. Nach Kehrein hängt 
der Name Hube, Hub, mit Hof zusammen. So hieß nach Vogel der Haupthof in Langenschwalbach die Fronhube. 

Die Nassauische Hube wird also wohl ein bei der Schanze befindlicher Hof gewesen sein. Weißer Sandstein: 25 x 
171,x38 cm. \ 

574 ? 1795? An der Nordwestgrenze des Erbacher Gemeindewaldes am Gebück, angrenzend an das Obergladbacher 
Feld. Stark verwittert und beschädigt. Jahreszahl 1725 oder 1795 ? Wappenschild mit drei Nägeln ist wohl ein Kloster- 
wappen. Roter Sandstein: 23 x 18 x 33 cm. 

575 Rhein-Lahn-Bahn. An der Eisenbahnstrecke Biebrich-Oberlahnstein häufig zu finden. Roter Sandstein, Ecken abge- 

stumpft: 19x18 x30 cm. 

576 ? In der Gemarkung Rettershain an Waldrändern, an der Straße nach Lipporn und nach Ransel sowie an der Ge- 
a,b markungsgrenze gegen Oberwallmenach. HN = Herzog von Nassau? VG = Von Greiffenclau? Graue Steine: 

18% xI1x26 cm. 

577 Freiherr vom Stein. Am Wege von Obernhof nach Seelbach am Fußpfad, der steil bergauf führt, am Waldrande. 

Der Wald gehörte dem Freiherrn vom Stein, später seinem Erben Graf Kielmannsegge. Weißer Sandstein: 24 x 
14x20 cm. 

578 Preußische Weinbau-Domaine. Der Preußische Staat besitzt im Rheingau viel Weinberge in Gemarkung Rauenthal, 
579 Erbach, Hattenheim, Rüdesheim. Diese Weinberge sind vielfach mit Weinbergspfosten (Besitzerzeichen) versehen, 

keine eigentlichen Grenzsteine. (Vergl. Nr. 519 und 522.)
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zu Tofel 50 GIITER-STEINE (Rheingou)

580 ? ry35. ltRüdesheimerVeinberg, jeøt ab Trçpenstufe benutzt und stark abgetreten. Scheint ein Ehewappen

orb zu sein. Auf rechter Hälfte ist Wappen (der Ehefrau) mit 6 Lilien, das auch dic Brömser von Rúdesheim führten.
Diese Familie ist aber schon 1668 ausgestorben. Weißer grobkörniger Saudstein: 32 x2Í x 50 cm. Das V auf Rúck-
seite bedzutet vi¡ea : Weinbcrg.

581 xo¡t Metterni¿h. t7zt. In Rüdesheimer Weinberg nachBurg Eh¡enfels zu. ImVappen drei Muscheln. Gelblicher
o, b Sandstein: t8t/2x14%x3S cnrt.

582 ZetngAU;t In den Veinbergen bei Rüdesheim unter desr Rammstein bis zur Eisenbahn hiîab. Z F : Zehnt-f¡ei.
Bei einem Weinberge sind 5{ solcher Stei¡e als freischwebende Treppenstufen an einer Veinbergsmauer benutzt.
Nach Nassauischen Annalen r9zr, Seitc 242rwaren die verschiedenen Zehntgebiete sorgfältig abgesteint und wruden
regelmãßig besichtigt. Roter Sandstein. 2oy2xt4xz6 w.

583 Cra¡ oon Ingelhcim. ró82. Am Stidabbange des Rotenberges in der'Gemarkung Geisenheim. Roter Sandstein, vcr-
wittert: 23xt2x30 cm.

581 fr¿nctr oonZwí¿rlek.In Gemarkung Geiseoheim am Fuße desRotenbergesrnahe derBrÍicke tiber dem Bach (hinter
dem Friedhofe). Roter Sandstein: z4yzxts x35 cm.

585 fr¿ncn oon Dalberg? 1723. Mehrfach in Rúdesheimer lleinbergen gegen Burg Ehrenfels zu. Einzæl¡e Steine zeigen

auch FHYD t723. Roter Sandstein z7xt9x40 cm und kleiner.

586 øaf oon Sichingen. t78z.In den Weinbergen von Rüdesheim unter dem Rammstein, auch am Tlege zum National-
o, b Denkmal und nahe der Eibinger Gemarkungsgrenze . Grobkörniger weißer Sandstein : 23 x r.4 x 39 cm.

587 fr¿ne¡¡ oøt ZwiøIein - Gruf oon IngeUøin. 1698. Am Fuße des Rotenberges östlich vom Friedhof und Bach in
orb \Feinberg. Vergl. Nr. 583, 584. Roter Sandstein: 2zxt1 x29 cm.

588 y. M. oon Schwei¿khant. q94. Am Fuße der Burg Ehrenfels nahe dem Bahnkörper, eingemauert in Weinbergs-
ûuuer. von Schweickhard war kurpf?ilzischer Oberamtstruchseß zu Kreuznach, geb, 1744, gest. r8r9. Veßer
Sandstein: zz cm breit, z¡ cm hoch.

589 øaf Aoos oon l%alil¿ch. 17o6. lt den Rüdesheimer Weinbergen am Vege zur Burg Ehrenfels mehrere Steine. Im
Vappen drei Schnallen. Roter Sandstei¡: z8xt7 x58 cm.

59O Craf oon Ostein. t6g3. Die Herren von Ostein - seit rTrz Grafen - hattcn den Niederwald in Gernarkung Rüdes-
591 hein im Besiø. Zahlreiche Grenzsteine, auch nahe dem Nationaldenkmal und an der Aulhausener Gemarkungs-

grenze.Im Vappen ein springender Hund. Das Gescblecht starb r8o9 aus. Roter Sandstein: z3xt6 x35 cm.

592 Kurmainze¡ Hofhamncr. t777. f'm zweiten Fahrwege in die Weinberge zu Rüdesheim unter dem Rammstein in
Veinbergsmauer eingemauert,YonrTTT. Die jetzt unter dem Rad befindliche Jahreszahl 1899 ist neueren Ursprungs.
Veißer Sandstein: zr cn breit.

593 frAnøroonDalberg? 1825. ImVeinbergsflurHinterhausbeiRüdesheim,ieøtalsVegeinfassung. r/o wird 1/rMorgen

o, b bedeuten. SÍeßer Sandstei¡: zo x ¡8 x2z c¡n.

594 xon Metternich? t7ß. ttÃ der Nordgrenze des Eibinger Feldes am Valdrand nach Noth-Gottes at. Kalkstein:
20xtovzx24 cfn.

595 Domprasaø oiler Dompropstei Mainz? In RtidesheimerVeinbergen, ersterer am Fahrwege nach dem Kapellchen am
59ó nammstein, der zweite nach Burg Ehrenfels zu (ausgerissen). Vergl. Nr. 482-486, Nr. 595 ist weißer Sandstein:

tgy2xrSx24 ry. Nr. 596 roter Sandstein: zzxt6x32 cm.

597 Domprdsaø oder Donpropstei Møínz ? In Veinbergen bei Eibingen nahe über dem Orte. Vergl. Nr. 482-48ó. Veiße
598 San¿ste¡ne i zr xt7 y2x2S qn und ¡8 xr3y2x33 w.

zu Tafel 50 GÜTER-STEINE (Rheingau) 

580 ? 1735. In Rüdesheimer Weinberg, jetzt als Treppenstufe benutzt und stark abgetreten. Scheint ein Ehewappen 
a,b zu sein. Auf rechter Hälfte ist Wappen (der Ehefrau) mit 6 Lilien, das auch die Brömser von Rüdesheim führten. 

Diese Familie ist aber schon 1668 ausgestorben. Weißer grobkörniger Sandstein: 32 x21 x 50 cm. Das V auf Rück- 

seite bedeutet vinea = Weinberg. 

581 zon Metternich. 1721. In Rüdesheimer Weinberg nach Burg Ehrenfels zu. Im Wappen drei Muscheln. Gelblicher 
a,b Sandstein: 181% x14%x35 cm. 

582 Zehntfreiheit. In den Weinbergen bei Rüdesheim unter dem Rammstein bis zur Eisenbahn hinab. Z F = Zehnt-frei. 
Bei einem Weinberge sind 5—6 solcher Steine als freischwebende Treppenstufen an einer Weinbergsmauer benutzt. 
Nach Nassauischen Annalen 1921, Seite 242, waren die verschiedenen Zehntgebiete sorgfältig abgesteint und wurden 

regelmäßig besichtigt. Roter Sandstein: 20% x 14x26 cm. 

583 Graf von Ingelheim. 1682. Am Südabhange des Rotenberges in der Gemarkung Geisenheim. Roter Sandstein, ver- 
wittert: 23 xI2x30 cm. 

584 Freiherr von Zwierlein. In Gemarkung Geisenheim am Fuße des Rotenberges, nahe der Brücke über dem Bach (hinter 
dem Friedhofe). Roter Sandstein: 24% x15x35 cm. 

585 Freiherr von Dalberg? 1723. Mehrfach in Rüdesheimer Weinbergen gegen Burg Ehrenfels zu. Einzelne Steine zeigen 
auch FHVD 1723. Roter Sandstein: 27x18x40 cm und kleiner. 

586 Graf von Sickingen. 1782. In den Weinbergen von Rüdesheim unter dem Rammstein, auch am Wege zum National- 
a,b Denkmal und nahe der Eibinger Gemarkungsgrenze. Grobkörniger weißer Sandstein: 23 x 14x39 cm. 

587 Freiherr von Zwierlein — Graf von Ingelheim. 1698. Am Fuße des Rotenberges östlich vom Friedhof und Bach in 
a,b Weinberg. Vergl. Nr. 583, 584. Roter Sandstein: 22x15 x29 cm. 

588 7. M. von Schweickhard. 1794. Am Fuße der Burg Ehrenfels nahe dem Bahnkörper, eingemauert in Weinbergs- 

mauer. von Schweickhard war kurpfälzischer Oberamtstruchseß zu Kreuznach, geb. 1744, gest. 1819. Weißer 

Sandstein: 22 cm breit, 21 cm hoch. 

589 Graf Boos von Waldeck. 1706. In den Rüdesheimer Weinbergen am Wege zur Burg Ehrenfels mehrere Steine. Im 
Wappen drei Schnallen. Roter Sandstein: 28x 17x58 cm. 

590 Graf von Ostein. 1693. Die Herren von Ostein — seit 1712 Grafen — hatten den Niederwald in Gemarkung Rüdes- 

591 heim im Besitz. Zahlreiche Grenzsteine, auch nahe dem Nationaldenkmal und an der Aulhausener Gemarkungs- 
grenze. Im Wappen ein springender Hund. Das Geschlecht starb 1809 aus. Roter Sandstein: 23 x 16x35 cm. 

592 Kurmainzer Hofkammer. 1777. Am zweiten Fahrwege in die Weinberge zu Rüdesheim unter dem Rammstein in 
Weinbergsmauer eingemauert. Von 1777. Die jetzt unter dem Rad befindliche Jahreszahl 1899 ist neueren Ursprungs. 

Weißer Sandstein: 21 cm breit. 

593 Freiherr von Dalberg? 1825. Im Weinbergsflur Hinterhaus bei Rüdesheim, jetzt als Wegeinfassung. !/s wird !/s Morgen 
a,b bedeuten. Weißer Sandstein: 20x18x22 cm. 

594 von Metternich? 1773. An der Nordgrenze des Eibinger Feldes am Waldrand nach Noth-Gottes zu. Kalkstein: 
20x101%,x24 cm. 

595 Dompräsenz oder Dompropstei Mainz? In Rüdesheimer Weinbergen, ersterer am Fahrwege nach dem Kapellchen am 
596 Rammstein, der zweite nach Burg Ehrenfels zu (ausgerissen). Vergl. Nr. 482—486, Nr. 595 ist weißer Sandstein: 

19% x15x24 cm. Nr. 596 roter Sandstein: 22 x 16x32 cm. 

597 Dompräsenz oder Dompropstei Mainz? In Weinbergen bei Eibingen nahe über dem Orte. Vergl. Nr. 482—486. Weiße 
598 Sandsteine: 21x17%x25 cm und 18x13 14x33 cm.



8ôç

{ . ,l

-\->

l

.t 1,{;

__,".;f1

Õ.
t¡rt t
þË¡d

d,0
( 
) r',(/

t. ,/ i:';

í..,¿,,

ç

tLl
I'O NJ

'JCIJ; '.JQ .J'']-' a1 lLt)

qt1,ço i.L.i/. /,,,

a r,',

t68\'
I
I

års _- --

.t,1,)

.s 0
' L'l'ui

Cl gh6 Lt

"ti:

f\
I

I

I

v r.i

' /.1 .,:,,,i'',,
l

I

ì

gL
tz L?

S

:

" 
qfi

t. t,i ,,

-'\1'r
)-,-.'| : 

;¡..|t
",tþ

' : ital'
'.) tt t,t

,l

I

I
I

I

{

J'.1
l

s{/}) ', 
'(
6(i

0ç l.rol{nñ0,ulequl lNtlls-tlloc
 



zu Tofel 5l GUTER-STEINE (Rheingou u.Kr.St.Goorshousen)
599 1 oo¡t Høusen-G. oon Soht¿rn. 1669. Am Tor der Apotheke in Lorch als Prellstein. Sand icdeofalls fräher in

IVeinberg. Schild schei¡t ein Ehewappen enthalten zu haben, ieetlær. Roter SandsteinzzBxztxT5 @.
600 oon Sohl¿rn, r7zz. ln den Veinbergen von Lorch östlich vom Bahnhof, auch im Visperal an Wiesen öfter ver-

treten. Dunkler Stein (Basaltlava?): z8 x 15x47 @,.
601 Crc¡ oon Sclúnbon A¡ der alten Ranseler Suaßc hoch über dem Wispertal bei Lorch, vor dem Hochwald agf
- ^^ ö¿Un¿. Wappen des Grafen von Schönborn. Grauer Sandstei¡r: zB xzzx4o cm.
6O2 C.Kilp.t789,Ar¡fdernördlichstenFeldflurvonCaub,aufderPlatte,unweitvomGattertor(amVegenachsauerthal)

an einem Acker. In der Metzgergasse zu Caub ist am Gasthaus zur Stadt Mannheim ein Anker als }lausmarke dcr

--- Familie Kilp von r78o angebracht. Schwårzlicher Stein: z6x15x4j cm
603 Graf oon Ostein, I¡ den Veinbergen von Lorch am Vege vom 

-nanlnof 
nach dem Bãchergrund zu. Das W könnte

waldbott (von Bassenheim) heißen, welcher r8o9l vom letzten Grafen von Ostein zu seinem Erben eingesetzt var.
Rüclseite verwittert. Roter Sandstein z3xt6 x3r cm.

604 tandgraf oon Hessan-Darmstadt. r78. fn ¿en úeinbergen von Well¡nich, ietzt vor einem llause daselbst. Der
IÌiwe dürfte nicht der Pfâlze\ Nassauer oder Hesscn-Rheinfelser l.iiwe sein. Rückseite hat ry38, Basaltlava: z3 x
t4x4o cm. De¡ Landgraf könnte hier einen Veinberg als Privateigentum besessen b¿ben.

ó05 ? 1575. Sehr alter Stein von ÍS7S in den Veinbcrgen von Caub, nahe Bah¡linie und Stellwerk, gegenúbcr dcn
Schieferlager. Das Vappen könnte sehr vielseitig gedeutet werden; nach Vogel hatten die Jesuiten in Köþ die
Minoriten r¡nd rlqs Martinsstift in Oberwesel Besiøungen in C,aub. Vergl. Nr. 6o7. Bæaltlava z 22 çm breit, 3o cm
hoch. Eingemauert in Veinbergsmauer.

606 Cra¡ oon Schhborn In den Lorcher Weinbergen am \[ege nach Lorchbausen und am Wege zum Båchergrund.
Sehr verwittert und alt. Weißer Sandstein: ztxt6xz6 w.

607 ? r75r. Aus den Vellmicher Veinbergen, jevt aneinem Har¡se daselbst. Grauer Sandstein: 2t xr3xz8 cm.
6O8 taøgra¡ oon Hessen-R|øínfels. A¡ der Gemarkungsgrenze von Reichenberg und am Valdrande gegen den Bornicher

Vald auch an Wege nach Patersberg. Alte Grenzsteine des Offenthaler Hofes, den Hessen-Rheinfels im |ahre 1678
vom Junker Brömser von Rüdesheim kaufte. H R : Hesseo-Rheinfels¡ O H : Ofenthaler Hof. Grar¡c Sandstei¡e:
2ryzxt3x37 @.

609 fr¿nqr oon Pranscha. r8r9. Am Waldrand in der Gemarkung Filsen. Die Herren von Preuschen haben viel Grund-
bcsitz und waren seit 1783 mit dem reichsiitterscbaftlichen Dorf Ostenpai belehnt, nebst Brug Liebensteio. Schrrã¡z-
licher Stein: 23x13 x40 cm.

6iA F. F. oo¡t Lí¿ibaxftin. lt der Gemarkung Filsen in der Rheinebene mehrere Steine an Ä,ckem, wohl auch in der Gc-
markung Osterspai in Weinbergen. Da Franz Friedrich von Liebenstein ¡5g6 starb, mtissen die Steine also vor 1596
gesetzt sein. Man sieht ihnen ih¡ hohes Alter an. Basaltlava: 2t xrt x z8 cm.

611 wn Witø ? 1585. Sehr alter Stein im \flellmicher Fetd oben auf der Höhe, an Hecke (am Feldweg zum HundsSraben).
Scheint ein Zehntstein zu sein. Nahe dabei wa¡ die KurpfäÞær Enklave ,rSacbsenhÍiuser Hof'. Grauer Stein: zr x
rr x 34 cm.

612 st. Florinsstift Koblenz. Seh¡ alte Steine im Filsener Feld an der Landstraße nach Osterspai. Basaltlava: 24xrr x
24qn.

613 ntA Eberbarh. Aus der Gemarkung Lorch. Stand im Feld in Nähe des s7asserwerþ jetzt als prellstein an ci¡em
Hause der Schwalbacher Straße. \[eßer Saadstein: Ígxtgx44 cm.

611 I ry$. tn Stelle eines Dreimårkers im Felde bei Liebenecþ wo die Gemarkungen Ostenpai, Filsen und C,amp
zusammenstoßen. Diese Seite zeigt gegen das C,amp-Filsener Feld. Rückseite }utt7,ahl5z. Roter Sandstein:3zx
18 x 34 cm. Ist wohl ci¡ Güterstein?

6'15 Kurmainzer Hofkamner. 1744. Avsder Gemarkuog Lotch, jevtan dem Hause Schwalbacher Straße 25 eingemauert.
Das Mainzer Domkapitel ist jedenfalls die gleiche Stelle; æ besteht wohl keinUnterschied. GelblicherSaodstein:
r9 cm breit.

616 son dcr Lqen, Kurfürst oon Trier. Am Vege von Bomhofen nach Ca-F, an einem Veinberge nahe Bornhofen. Es
regierten von der I*yen 155647 un¡d. t65z-76 als Kurff¡nteo von Trier. Es dtirftc ersterer in Betracht kommen.
Grauer verwitterter Stein: zo xgx24 cm. Vergl. Nr. z7 und 28.

617 nqr zu Eltz. Stark verwitterter sehr alter Stein in Cemartung Camp, an dem breiten Fußwege nach Bornhofcn in
Baumstücken (ehemals Weinberge). Der läwenschwanz wird öfter zusammengebunden dargesællt. Inschrift schwer
zu entzifern. Vielleicht kommt die Seitenlinie Eltz-Rtibenach in Bcuacht. Basaltlava: 2oxtÍx2o cm.

618 oon Breidba¿h-Bünesleim. In Gemarkung Lorch in den weinbergen östlich vom Ort. Roter Saodstein: 19 x 15 x
z8 cm.

619 ¿tt¿ Blei(t¿nsta¿t. 1748. In der Gemarkung Gcisenheim inlleinbergen, am Fuße des Kilzberges nahe Grund to-
hannisberg, auch in Gemarkung Vinkel, in Weinberg südöstlich dcr Klause. Vergt. Nr. 2916. Graue und rote Sand-
steine: zz xr4yzx2f @.

620 I ryzo, ln der Gemarkung Geisenheim am Vege nach Noth-Gottes, wo dieser den Fußweg Eibingen-Marienthal
kreuæ' jedoch auf der Höhe' an Weinberg. Rücheite zeigt t7zo. Roter Sandstein: 30 x r j x 34 crri.

621 Xtoster Mariötøusen. An det Gemarkungsgrenze Aulbar¡sen-Aßmannsbausen hinter dem Bacbaracher Kopf, nahc
dem Nãhpfuhl, auch unweit davon in der Gema¡kung Aßmannshausen. Das Kloster liegt dicht bei Aulhausen.
Rüctseite V : vine¿, was auf Veinberge dantet, doch sind solche nicht mehr bei den Steinen. Sark verwinert.
Abtst¡b wohl unvollständig? Roter Sandstein: z8/2xr3x47 w. Vergl. Nr.275.

zu Tafel 51 GÜUTER-STEINE (Rheingau u. Kr. St. Goarshausen) 
599 % von Hausen—G. von Sohlern. 1669. Am Tor der Apotheke in Lorch als Prellstein. Stand jedenfalls früher in 

Weinberg. Schild scheint ein Ehewappen enthalten zu haben, jetzt leer. Roter Sandstein: 28 x21 x75 cm. 
600 von Sohlern. 1722. In den Weinbergen von Lorch östlich vom Bahnhof, auch im Wispertal an Wiesen öfter ver- 

treten. Dunkler Stein (Basaltlava?): 28x 15 x47 cm. 
601 Graf von Schönborn. An der alten Ranseler Straße hoch über dem Wispertal bei Lorch, vor dem Hochwald auf 

Ödland. Wappen des Grafen von Schönborn. Grauer Sandstein: 28 x 22 x 40 cm. 
602 C. Kilp. 1789. Auf der nördlichsten Feldflur von Caub, auf der Platte, unweit vom Gattertor (am Wege nach Sauerthal) 

an einem Acker. In der Metzgergasse zu Caub ist am Gasthaus zur Stadt Mannheim ein Anker als Hausmarke der 
Familie Kilp von 1780 angebracht. Schwärzlicher Stein: 26x15 x45 cm 

603 Graf von Ostein. In den Weinbergen von Lorch am Wege vom Bahnhof nach dem Bächergrund zu. Das W könnte 
Waldbott (von Bassenheim) heißen, welcher 1809 vom letzten Grafen von Ostein zu seinem Erben eingesetzt war. 
Rückseite verwittert. Roter Sandstein: 23 x16x31 cm. 

604 Landgraf von Hessen-Darmstadt. 1738. In den Weinbergen von Wellmich, jetzt vor einem Hause daselbst. Der 
Löwe dürfte nicht der Pfälzer, Nassauer oder Hessen-Rheinfelser Löwe sein. Rückseite hat 1738. Basaltlava: 23x 
14x40 cm. Der Landgraf könnte hier einen Weinberg als Privateigentum besessen haben. 

605 ? 1575. Sehr alter Stein von 1575 in den Weinbergen von Caub, nahe Bahnlinie und Stellwerk, gegenüber dem 
Schieferlager. Das Wappen könnte sehr vielseitig gedeutet werden; nach Vogel hatten die Jesuiten in Köln, die 
Minoriten und das Martinsstift in Oberwesel Besitzungen in Caub. Vergl. Nr. 607. Basaltlava: 22 cm breit, 30 cm 
hoch. Eingemauert in Weinbergsmauer. 

606 Graf von Schönborn. In den Lorcher Weinbergen am Wege nach Lorchhausen und am Wege zum Bächergrund. 
Sehr verwittert und alt. Weißer Sandstein: 21 x16x26 cm. 

607 ? 1751. Aus den Wellmicher Weinbergen, jetzt an einem Hause daselbst. Grauer Sandstein: 21 x 13 x28 cm. 
608 Landgraf von Hessen-Rheinfels. An der Gemarkungsgrenze von Reichenberg und am Waldrande gegen den Bornicher 

Wald, auch am Wege nach Patersberg. Alte Grenzsteine des Offenthaler Hofes, den Hessen-Rheinfels im Jahre 1678 
vom Junker Brömser von Rüdesheim kaufte. HR = Hessen-Rheinfels, OH = Offenthaler Hof. Graue Sandsteine: 
21% x13X37 cm. { 

609 Freiherr von Preuschen. 1819. Am Waldrand in der Gemarkung Filsen. Die Herren von Preuschen haben viel Grund- 
besitz und waren seit 1783 mit dem reichsritterschaftlichen Dorf Osterspai belehnt, nebst Burg Liebenstein. Schwärz- 
licher Stein: 23 x 13x40 cm. 

610 F. F. von Liebenstein. In der Gemarkung Filsen in der Rheinebene mehrere Steine an Äckern, wohl auch in der Ge- 
markung Osterspai in Weinbergen. Da Franz Friedrich von Liebenstein 1596 starb, müssen die Steine also vor ı 596 
gesetzt sein. Man sieht ihnen ihr hohes Alter an. Basaltlava: 21 xır x28 cm. 

611 von Wiler? 1585. Sehr alter Stein im Wellmicher Feld, oben auf der Höhe, an Hecke (am Feldweg zum Hundsgraben). 
Scheint ein Zehntstein zu sein. Nahe dabei war die Kurpfälzer Enklave „Sachsenhäuser Hof“. Grauer Stein: 21 x 
II Xx34 cm. 

612 St. Florinsstift Koblenz. Sehr alte Steine im Filsener Feld, an der Landstraße nach Osterspai. Basaltlava: 24 x 11 x 
24 cm. 

613 Abtei Eberbach. Aus der Gemarkung Lorch. Stand im Feld in Nähe des Wasserwerks, jetzt als Prellstein an einem 
Hause der Schwalbacher Straße. Weißer Sandstein: I9x 19x44 cm. 

614 ? 1753. An Stelle eines Dreimärkers im Felde bei Liebeneck, wo die Gemarkungen Osterspai, Filsen und Camp 
zusammenstoßen. Diese Seite zeigt gegen das Camp-Filsener Feld. Rückseite hat Zahl 52. Roter Sandstein: 32 x 
18x34 cm. Ist wohl ein Güterstein ? 

615 Kurmainzer Hofkammer. 1744. Aus der Gemarkung Lorch, jetzt an dem Hause Schwalbacher Straße 25 eingemauert. 
Das Mainzer Domkapitel ist jedenfalls die gleiche Stelle; es besteht wohl kein Unterschied. Gelblicher Sandstein: 
19 cm breit. ' 

616 von der Leyen, Kurfürst von Trier. Am Wege von Bornhofen nach Camp, an einem Weinberge nahe Bornhofen. Es 
regierten von der Leyen 1556—67 und 1652—76 als Kurfürsten von Trier. Es dürfte ersterer in Betracht kommen. 
Grauer verwitterter Stein: 20x9x24 cm. Vergl. Nr. 27 und 28. 

617 Herr zu Eltz. Stark verwitterter sehr alter Stein in Gemarkung Camp, an dem breiten Fußwege nach Bornhofen in 
Baumstücken (ehemals Weinberge). Der Löwenschwanz wird öfter zusammengebunden dargestellt. Inschrift schwer 
zu entziffern. Vielleicht kommt die Seitenlinie Eltz-Rübenach in Betracht. Basaltlava: 20 xI1 x20 cm. 

618 von Breidbach-Bürresheim. In Gemarkung Lorch in den Weinbergen östlich vom Ort. Roter Sandstein: 19 x 5x 
28 cm. 

619 Abtei Bleidenstadt. 1748. In der Gemarkung Geisenheim in Weinbergen, am Fuße des Kilzberges nahe Grund Jo- 
hannisberg, auch in Gemarkung Winkel, in Weinberg südöstlich der Klause. Vergl. Nr. 296. Graue und rote Sand- 
steine: 22x14%x2I cm. 

620 ? 1720. In der Gemarkung Geisenheim am Wege nach Noth-Gottes, wo dieser den Fußweg Eibingen-Marienthal 
kreuzt, jedoch auf der Höhe, an Weinberg. Rückseite zeigt 1720. Roter Sandstein: 30x15 x34 cm. 

621 Kloster Mariähausen. An der Gemarkungsgrenze Aulhausen-Aßmannshausen hinter dem Bacharacher Kopf, nahe 
dem Nähpfuhl, auch unweit davon in der Gemarkung Aßmannshausen. Das Kloster liegt dicht bei Aulhausen. 
Rückseite V = vinea, was auf Weinberge deutet, doch sind solche nicht mehr bei den Steinen. Stark verwittert. 
Abtstab wohl unvollständig? Roter Sandstein: 28%, x13 x47 cm. Vergl. Nr. 275.
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zv ToÍel 52 GUTER-STEINE und Andere
622 ? In der Gema¡kung Lindeoholzhausen, am östlichsten Ende nahe der Straße von Niederbrechen nach Runke! an

einem Acker. Sørk beschädi4er und verwitterter Stein, an dem zweí gektau;te Stãbe sichtbar sind, jedenfalls ein
Stifts- oder Klosterwappen. Die Stifter und Kltister Dietkirchen, Gnadentbal, Arnstein und andere batten Hofgütcr
hier. Blaugrauer Schalstein: 20xr3y2x3o cú,.

623 Du Thit. t778.Im !Íalde zwischen Ehringshausen und Oberbiel an der hohen Sraße, dic von Junker Johannisk¡,err"
nach Bergbausen zu führt, stehen mehrere Steine. Der Obentlzutnant Du Thil besaß in Leun den tunkernhof und
hatte hier einVãldchen. Hellgraue Bn¡cbsteine: zo/2xto/2 xz6 cmrauch größer und abgeplattet. I'eu;tercvott773.

621 X;¡t Bteilt¿nstadt.In der Gemarkung Bleidensødt ûnden sich mehrfach Steine desStiftes,die wohl außerhalb des
stiftischen Hoheitsgebietes (vergl. Nr. 17) stehen und deshalb nur das Eigentum an Grundstücken, Wiesen und 1fald
begrenzen, z, B. at der Landstraße nach Langenschwalbach bei der Vagner'schen Müùle u¡d an einer Waldecke.
Rückseite hat N S : Nassau-Saarbrücken als Landesherrn außerbalb des Stifisgebietes. Graue Sandsteine: z5 x
r9x42 çm.

625 Sø¡t Bteid¿nstd¿t, An der GemarkungsgreDze von Strinz-Trinitatis gegen Hennethal an der Landstraße und Vald-
rand. Näheres über diese Grenz- und Zehntstcine des Stiftes in der Sainzer Gemarkung und den Streit zwischen
Ortspfarrer und Stift in Næsovia r9zo, Seite ¡r8. N6 : Nr. 6. Veßer Sandstein: z6xr4x35 cm.

626 Xtosta Gtonau.In den I?ãldern in Nãhc des Römerkastells Holzhausen a. d. H., an der Gcmarkungsgrenze Laufen-
selden-Berndroth, unweit den Höfen }lasenberg und Rotherhof, zablreiche Steine. Höfe und lVald waren im Be-
sitz des Klosters Gronau. Vergl. AleNassau r9o7, Seite 46. lleßgelbe Sand- oder Bruchsteine, srark bemoost:
30x15x36cm.

627 frAner oon Hohznfeld. Am Vege von Hof Hausen nach Hasselbach im Walddistrikt Suder, avischen dem Hof
Häusem'ald und Erbacher Gemeindewald. Rückseite hat E B No. ¡o : Erbach. Christoph Philipp von Hohenfeld
sarb ¡8zz und der Hof Hausen kam als Lchen an Nassau zurücþ dan¡ als Geschenk an den Geoeral von Kruse.
Grauer Stein: zo Y2xt4x31 cm,.

628 f*st oon lYied-Runh¿l - Pførei Eisenba¿h? An der Gemarkungsgrenze Eisenbach-Mtinster (Oberlahn), nahe der
o,b Hessenstraße und nordöstlich der Lausbuche. FW: Fibstentum ViedrZ: Zehntstein. Rtickseite FvS (Frei-

herr von ?) P E : Pfarrei Eisenbach. Blaugrauer Schieferstein : 24 x 14 x 3z cm *).

629 f¡¡rst oøt Nassau-Saarbríichen.In der Gemarkung Haintchen, nahe der Hessenstraße und der Eisenbacher Gemar-
kung. Mehrere Steine am sogeñânntcn Herrenwãldchen. Graublaue Schiefersteine : 26 t/2 x rz x 34 ú.

630 Pfarci Habenschei¿, t779. ttmWege von Schloß Schaumburg nach Habenscheid an der östlichen Spitze der Cram-
berger Gemarhung, zugieich l.Iordgrcnzæ <ier Gemarkung Wasenbach. Hof Haberschei<i mit cier Mutterkirche ge-
hörte bis 18o6 zur Hernchaft Schaumburg. Nach Wencþ Hess. Landesgeschichte I, Seite 3ro, stand in der Kirche
zu Habenscheid unter dem Alar der Anhalt-Schaumburger undHessen-Darmstlidter Grenzstein!-Rückseite hat
G V : Gemarkung \Fascnbach, wozu Habenscheid ieøt gehört. Schalstein: z3 x t6 x 42 cm.

631 Vittna¡ø Eigemoatit? In Gemarkung Villmar auf dem Galgenberge, neben dem trigonometrischen Steine. Obgleich
hier kein Vald ist, könnte V E doch wohl Villmarer Eigenwald heißeu. Das Balkenkreuz ist das kurtrierische Vappen.
Weißer Marmorstein: 25xtz x ¡7 cm. Vergl. Nr. r87.

632 Xaisatiches Stift zu Aacha. 1754, In der Gemarkung Oberlahnstein, nahe der Stadt nach B¡aubach zu, zwischen
Gärten und Baumstücken zwei Stcine am Wege. Das Aachener Domstift besaß schon im Mittelalter Grundstücke in
Oberlahnstein. Basaltlava : 27 x 13 x 29 cm.

633 noppørdø Reichsforst. r5zo. Diese interessanten Grenzsteine ûnden sich um einen Bezirk zwischen Braubach und
ó34 WeUm¡ch..Nach Vogel war hier in der Gegend von Camp eine alte Reichsdomaine, die zur kaiserlichen Pfalz in Bop-
ó35 pard gehörte. Der alte einköpñge Reichsadler ist auch das Wappen der Reichssødt Boppard. In dem durch die

Grenzsteine abgegrenaen Gebiet befinden sich die Gemarkungen Camp, Osterspai, Prath, Lykershauseo, Dablheim,
Vell¡nich r¡nd Kestert und mehrere Häfe . Noch vor 7o Jahrsn \ü¿ren bei Jägern und Forstleuten diese Grenzsteine als
die Steine der ;rBopparilø Reíchsjagd" bekannt. Nr. 635 steht heute an der Gemarkungsgrenze von Vellmich gegen
Ehrentbal an der Rheinst¡aße und an der Eisenbahnböschungsmauer. Er stand ehemals wohl da, wo der Wellmicher
Bach in den Rhein mündet. Nr. 633 steht im Ilell¡nicher Bachal unterhalb der neuen Brücke, wo der Weg nach
Weyer abzweigt. Ein dritter Stein steht im Felde unterhalb vom Hofe Büchelborn am Berge, ein vierter 5oo m südlich
vom Hofe an der Nordostecke des Dahlheimer Gemeindewaldes, sehr versteckt. Ein fünfter Stein (Nr. 634) findet
sich an der Grenze des Camper und Osterspaier Gemeindewaldes am Ende der Wiesen vom Heiligenbachal, ver-
steckt im Gebüsch. Schließlich soll früher noch ein Stein am Rhein zwischen Osterspai und Braubach gestanden
haben, der wohl beim Bahn- und Straßenbau beseitigt wurde. Die Stelle heißt ietæ noch ,rAm Adelstein" (: ¡¿¡..-
stein). Graue oder schwärzliche Steine, bis 3r cm breit, t4-zz cm dicþ or1Èr.rzo m hoch. Vergt. S.7.

636 Kurpføtz - Nassau-lYeilburg - Hæsen-Rheinfels. Jene Stelle im Valde zwischen Ransel und f,çts¡sh¡in, wo Lip-
pornr Weiscl und Rettersbain uod ehemals Kurpfalz, Hessen-Rheinfels und Nassau-IÍeilburg 2us¡mmsnsti¿gç¡.
An Stelle eines Dreimãrkers stehen d¡ei Steine. Näheres unrer Nr. 6, 7 und 8.

637 Astøspai - lYinterzterb. Ein Gemarkungsgrenzstein an der alten Straße über dem Hofe Büchelborn nach Gernmerich
zu. Der alte ehemals reicbsritterschaftliche Hof Büchelborn gehört zur Gemarkung Osterspai. Die Buchsøben
OSTP: Osterspai. Rüclseite GW: Gemarkung Winterwerb. Schwärzliche Steine: 2rxzox58 crn.

638 F¡¡rst oon rtq Lqen.In Pissighofen an der Ortsstraße an einem Vassergrãbchen und Ecke einer Hofreite. Die Herren
von der Leyen hatten im Einrich verschiedene Besiøuogen und Zehnten. Rotgrauer Stein: z6 /2xr8x4o cm.
r) Übcr Eisenbach siche Tafel z5 Aancrkung.

zu Tafel 52 GÜUTER-STEINE und Andere 

622 ? In der Gemarkung Lindenholzhausen, am östlichsten Ende nahe der Straße von Niederbrechen nach Runkel, an 
einem Acker. Stark beschädigter und verwitterter Stein, an dem zwei gekreuzte Stäbe sichtbar sind, jedenfalls ein 
Stifts- oder Klosterwappen. Die Stifter und Klöster Dietkirchen, Gnadenthal, Arnstein und andere hatten Hofgüter 
hier. Blaugrauer Schalstein: 20x13, x3o cm. 

623 Du Thil. 1778. Im Walde zwischen Ehringshausen und Oberbiel an der hohen Straße, die von Junker Johanniskreuz 
nach Berghausen zu führt, stehen mehrere Steine. Der Oberstleutnant Du Thil besaß in Leun den Junkernhof und 

hatte hier ein Wäldchen. Hellgraue Bruchsteine: 201 x 10% x 26 cm, auch größer und abgeplattet. Letztere von 1773. 

624 Stift Bleidenstadt. In der Gemarkung Bleidenstadt finden sich mehrfach Steine des Stiftes, die wohl außerhalb des 
stiftischen Hoheitsgebietes (vergl. Nr. 17) stehen und deshalb nur das Eigentum an Grundstücken, Wiesen und Wald 
begrenzen, z. B. an der Landstraße nach Langenschwalbach bei der Wagner’schen Mühle und an einer Waldecke. 
Rückseite hat NS = Nassau-Saarbrücken als Landesherrn außerhalb des Stiftsgebietes. Graue Sandsteine: 25 x 
19x42 cm. 

625 Stift Bleidenstadt. An der Gemarkungsgrenze von Strinz-Trinitatis gegen Hennethal an der Landstraße und Wald- 
rand. Näheres über diese Grenz- und Zehntsteine des Stiftes in der Strinzer Gemarkung und den Streit zwischen 
Ortspfarrer und Stift in Nassovia 1920, Seite 118. N6 = Nr. 6. Weißer Sandstein: 26x14 x35 cm. 

626 Kloster Gronau. In den Wäldern in Nähe des Römerkastells Holzhausen a. d. H.,an der Gemarkungsgrenze Laufen- 
selden-Berndroth, unweit den Höfen Hasenberg und Rotherhof, zahlreiche Steine. Höfe und Wald waren im Be- 
sitz des Klosters Gronau. Vergl. Alt-Nassau 1907, Seite 46. Weißgelbe Sand- oder Bruchsteine, stark bemoost: 
30xI5x36 cm. 

627 Freiherr von Hohenfeld. Am Wege von Hof Hausen nach Hasselbach im Walddistrikt Suder, zwischen dem Hof 
Häuserwald und Erbacher Gemeindewald. Rückseite hat EB No. 10 = Erbach. Christoph Philipp von Hohenfeld 
starb 1822 und der Hof Hausen kam als Lehen an Nassau zurück, dann als Geschenk an den General von Kruse. 
Grauer Stein: 20% x14x35 cm. 

628 Fürst von Wied-Runkel — Pfarrei Eisenbach? An der Gemarkungsgrenze Eisenbach-Münster (Oberlahn), nahe der 
a,b Hessenstraße und nordöstlich der Lausbuche. FW = Fürstentum Wied, Z = Zehntstein. Rückseite F v S (Frei- 

herr von ?)PE = Pfarrei Eisenbach. Blaugrauer Schieferstein: 24x 14x32 cm *). 

629 Fürst von Nassau-Saarbrücken. In der Gemarkung Haintchen, nahe der Hessenstraße und der Eisenbacher Gemar- 
kung. Mehrere Steine am sogenannten Herrenwäldchen. Graublaue Schiefersteine: 2645 x12 x34 cm. 

630 Pfarrei Habenscheid. 1779. Am Wege von Schloß Schaumburg nach Habenscheid an der östlichen Spitze der Ciam- 
berger Gemarkung, zugieich Nordgrenze der Gemarkung Wasenbach. Hof Habenscheid mit der Mutterkirche ge- 
hörte bis 1806 zur Herrschaft Schaumburg. Nach Wenck, Hess. Landesgeschichte I, Seite 310, stand in der Kirche 

zu Habenscheid unter dem Altar der Anhalt-Schaumburger und Hessen-Darmstädter Grenzstein ! — Rückseite hat 
GW = Gemarkung Wasenbach, wozu Habenscheid jetzt gehört. Schalstein: 23 x 16x42 cm. 

631 Villmarer Eigenwald? In Gemarkung Villmar auf dem Galgenberge, neben dem trigonometrischen Steine. Obgleich 

hier kein Wald ist, könnte V E doch wohl Villmarer Eigenwald heißen. Das Balkenkreuz ist das kurtrierische Wappen. 
Weißer Marmorstein: 25 x12x 17 cm. Vergl. Nr. 187. 

632 Kaiserliches Stift zu Aachen. 1754. In der Gemarkung Oberlahnstein, nahe der Stadt nach Braubach zu, zwischen 
Gärten und Baumstücken zwei Steine am Wege. Das Aachener Domstift besaß schon im Mittelalter Grundstücke in 
Oberlahnstein. Basaltlava: 27x13 x29 cm. 

633 Bopparder Reichsforst. 1520. Diese interessanten Grenzsteine finden sich um einen Bezirk zwischen Braubach und 
634 Wellmich..Nach Vogel war hier in der Gegend von Camp eine alte Reichsdomaine, die zur kaiserlichen Pfalz in Bop- 
635 pard gehörte. Der alte einköpfige Reichsadler ist auch das Wappen der Reichsstadt Boppard. In dem durch die 

Grenzsteine abgegrenzten Gebiet befinden sich die Gemarkungen Camp, Osterspai, Prath, Lykershausen, Dahlheim, 
Wellmich und Kestert und mehrere Höfe. Noch vor 70 Jahren waren bei Jägern und Forstleuten diese Grenzsteine als 
die Steine der „‚Bopparder Reichsjagd“ bekannt. Nr. 635 steht heute an der Gemarkungsgrenze von Wellmich gegen 

Ehrenthal an der Rheinstraße und an der Eisenbahnböschungsmauer. Er stand ehemals wohl da, wo der Wellmicher 

Bach in den Rhein mündet. Nr. 633 steht im Wellmicher Bachtal unterhalb der neuen Brücke, wo der Weg nach 
Weyer abzweigt. Ein dritter Stein steht im Felde unterhalb vom Hofe Büchelborn am Berge, ein vierter 500 m südlich 
vom Hofe an der Nordostecke des Dahlheimer Gemeindewaldes, sehr versteckt. Ein fünfter Stein (Nr. 634) findet 
sich an der Grenze des Camper und Osterspaier Gemeindewaldes am Ende der Wiesen vom Heiligenbachtal, ver- 
steckt im Gebüsch. Schließlich soll früher noch ein Stein am Rhein zwischen Osterspai und Braubach gestanden 
haben, der wohl beim Bahn- und Straßenbau beseitigt wurde. Die Stelle heißt jetzt noch „Am Adelstein“ (= Adler- 

stein). Graue oder schwärzliche Steine, bis 31 cm breit, 14—22 cm dick, 0,50—1,20 m hoch. Vergl. S. 7. 

636 Kurpfalz — Nassau-Weilburg — Hessen-Rheinfels. Jene Stelle im Walde zwischen Ransel und Rettershain, wo Lip- 

porn, Weisel und Rettershain und ehemals Kurpfalz, Hessen-Rheinfels und Nassau-Weilburg zusammenstießen. 
An Stelle eines Dreimärkers stehen drei Steine. Näheres unter Nr. 6, 7 und 8. 

637 Osterspai — Winterwerb. Ein Gemarkungsgrenzstein an der alten Straße über dem Hofe Büchelborn nach Gemmerich 
zu. Der alte ehemals reichsritterschaftliche Hof Büchelborn gehört zur Gemarkung Osterspai. Die Buchstaben 
OSTP = Osterspai. Rückseite GW = Gemarkung Winterwerb. Schwärzliche Steine: 21x20x58 cm. 

638 Fürst von der Leyen. In Pissighofen an der Ortsstraße an einem Wassergräbchen und Ecke einer Hofreite. Die Herren 
von der Leyen hatten im Einrich verschiedene Besitzungen und Zehnten. Rotgrauer Stein: 26% x 18x40 cm. 

*%) Über Eisenbach siehe Tafel 25 Anmerkung.
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zu Tofel 53 GUTER-STEINE
612 Hèiliggeístløspitat fuankfint. ryß.In dem Gelilnde zwischen Friedberger Warte und Franlfürter Friedhof am Nord-
q, b ende von Bar¡mstÍicken. War ehemals Bornheimer Gemarkung. Die Steine finden sich zahlreich um Franlû¡rt' hen¡m bis nach Harheim, Kalbacb Obcrliederbach etc. Die Figur löst sich auf in die Buchstaben H O S P : Hospital.

Roter Sandstei¡i 22xr4\zx32 ß.
613 Oeu*cnorAen¡-Cottt¡tt¿nd¿ Frankfurt. Zwischen Friedberger lfarte und \trasserwerþ am Rande von Ackergrundstückcn

an einer Gartenhecke, die nach der Friedberger Landstraße zieht. Vergl. Nr. 689. Der beschådigte Stein zeigtc früher
C F : Commcode Frankfurt: dazwischen das Kreuz. Roter Sandstein . 23 % x t6 x z9 w.

611 Catlu¡na*toster? Stehtnahe dem vorigen an der Hecke. Auch beim Heimgarten (Seckbach), doch wohl noch ehe-
mals Bornheimcr Gemarkung stehen solche Steine. Graue Sandsteine : zr x t4 x 23 c.trr und zo x 13 x 23 @.

615 on lØíesnhí¿tÍ¿n? r75g. îLîder Eschersheimerlandstraße, gegentiber derMelemstraße, ausgerissen an einem Feld-
wege. Könnte ,rVon Viesenhütten" heißen. Grauer Stein: zo /"xr4xz6 clorr.

646 Zun fingerr. A¡ der Ostseite des Rebstöcker Valdes und an der äußersten Ostecke bei den Schrebergãrten mehre¡e
Steine. Die Familie von und zum Jungen war ein altes Patriziergeschlecht, seit etwa r45o in Frankñ¡¡t ansässig
(vergl. Humbracht, Seite +ç+Ð,Sie fühne drei Hüfthörner (JagdhömeÐ im Vappen. Grauer Stein: zr x 17 i
35 cm. Vergl. Nr. 559.

617 ? r7r9. An der Eschersheimer Landstraße, wo die Völkerstraße einnündet, rechts am Knoblauchsfeld. Grauer Stein:q,b 2txt6xz6 ø..
618 Ba*løtomãusstift Frankfurt.In Gemarkung llausen auf einer Viese links vom Wege Rtxlelheim-Hausen (am Bren-

tanoschen Park entlang gehend). Die beiden P sind spãter angebracht. Auf Oberflâche neun runde Vertiefungen.
Schwãr¿licher Brucbstein: z8-32 qn breit, z3 cm dick,6o cm hoch.

649 Bartlnlonãussffi Franhfurt. t755.loden Wiesen stidlich von Har¡sen nahe am Orte, durch Landmesser r9z4 heraus-
geworfen. Vergl. Nr. 648. Auch in den lliesen bei der Badeanstalt (Pfarrwiesen). Grauer Stein: z¡ xt7 /2-xz8 c:n.

ó50 ? In der Gemarkung Bockenheim dicht an der alten Landesgrenze gegen Frankfirrt, vor der Maschinenfabrik Moenus
und bei den Kuhwald-Schrebergãrten. Das häufig vorkommende I als erster Buchstabe deutet auf immunis, im-
munitas : abgBben- oder zehnten-frei! Grauer Stein: 16 yzxt4xzo Ø'
oon Holzløusen - Catlurinenhloster. An der Südseite des Rebstäcker Valdes in dem Grenzgraben, in Nähe der
hohen Bahnhofanlagen des Gúterbahnhofs, W : Vald. Auch mehrfach an der Nordostecke des llaldes bei den
Dammwiesen. Graue Steine: 22xtS x20 cm,

ó5t
o.b

652 ? 1748. Unweit von Nr. 65o, in Gemarkung Bockenheim, vor der Maschinenfabrik Moenus. Grauer Stein i 22 x 17 x
24Cû.

653 C. oon Rotluchild. Hãuñg il Nãhe des Bertramshofes und Kühhornshofes (Knoblauchsfeld) nahe der Rüppelstraße.
Graue Steine: t8lzxt'yzx2o cut. Auch Steine mit A. v. R. am Grünhofe und bei Ginnheim.

651 t*tftauenstift Frankfurt md Mainz. r75o. B M V : Be¿ta Maria Virgo. Das Stifiswappen (auch am Portal der
fi$ Licbfrauenkirche in Fmnlû¡rt) bat im Schild einen gewellten Schrãgbalken. Nr. 654 stanð auf den Wicsen südlich
555 llausen nahe dem Orte (durch Landmesser herausgeworfen), ferner an der Gemarkungsgrenze von Rtidelheim gegen--- den Römerhof hin auf cinen Damme. Nr. ó55 stðht an dellVestecke des Biegwaldeía-m.Romerhofgelände bãiäer

Homburger Bahnstrecke. Neubrug : Neubn¡ch bezeichnet brach oder wüst gelegenes Odland, das zu Ackerland
um-gewrn4elt wird und deshalb den Neubruch- oder Neurode-Zehnten (Novalzèhntèn) geben muß. Das Liebfrauen-
stift besaß diesen Zehnteu schon in diescr Gegend, als das ausgegangene DorfBiegen noch hier lag. (Vergt. Nassovia
I9o7- S: rz). Yergl. auch den Zeh¡tstein Nr. 243. Der Stein Nr. 656 steht an der Gemarkungsgienze Ginnheim-
Bockenheim (Marbach) an einem zum Grünhof gehôrigen Acker. L F S : Liebfrauenstifi. Graue Sandsteine:
zr x 2.o x 37, 23 x 18 /2 x 28, z4 x t6 t/2 x z6 m..

657 ? .1685. In der Gemarkung Praunheim am Fahrwege nach Ginnheim nördlich vom Pumpwerke. Grauer Sand-
o,b stein: 2þxt7x24 crn.

658 Daßchonlcns-Comncndz Frankfurt. 1684, Steht neben obigem Stein inGemarkungPraunheim am lÍege nach Gin¡-
heim. In dieser Gemarkung hatte die Commende 39 Morgen. Alle Ãcker wareñ mit BockenheimeiBruchsteinen

- darar¡f das Ordenskreuz u¡d dic lahreszabl 1684 und i685 eingehauen - ausgestcint. Diese Nachricht kann
wohl auch auf diesen Stein bezogen werden. Grauer Sandstein: itxt6yrxz4 clrr.

659 p_attsclgnlcns-Çry@ Ftankfurt. rn der Gemarkung Bonames zahlreich im Felde, gegen Berkersheim zwiscben
Niddafluß und Eisenbahn, Ga z gleiche Steine ûnden sich in der Gemarkung NiedbeiHöchsta.M. Hier besaß
die Commende 9o Morgen Land, welche im Jahre r4j4 gemessen uud ausgestefut wurden. Graue Steine: 19 x 13 x
z¡ cn und kleiner.

660 Fri¿dhofstein? In Ginnheim als Prellstein an derEcke derValdstraße, gegenüber der Schule. Soll aus der Frankfurter
Gemarkung stammen. Rückseite zæigt eine III. Graue¡ Stein: z6 x r8x3r crr.

ó61 ? In der Gemarkung Bockenheim an der Nordwestecke der Kuhwald-Gartenkolonie, nahe der Straße zum Reb-
st(þker Vald. Der Stein scheint unprünglich N B gezeigt zu haben, also : Neubruch (vergl. Nr. 654); spãter ist
wohl I und B angefügt worden. Grãuer Bruchstein: t6-zt w, breit, ¡6 car dicþ 3o cm hoch.

662 ? ry66. It der Gemarkung Bockenheim, am Vege von der Molkerei nach Ginnheim, an der Ecke eines vertieft-
liegenden Gartens. H H könnte Hessen-Hanau bedeuten. Grauer Stein: z¡ x rj x23 cm.

663 Ft¿¡scløeb oon Cleúerg. 1145. ID der Gemarkung Ginnheim, an dem Grenzgraben gegen Bockeohein-Ihusen,
an einem Acker. Grauer Stein: z3/2xt6yrxzz ø,.

661 natiggeist-Hos4itot FîørrkfinL r77g. Avs Gemarkung Ginnhein, ieøt Prellstein in der Woogstnße. Vergl. Nr. 642.
Roter Sa¡dsteini 22xt1yzx2; w,

665 ? 1684. An der Landst¡aße zwischen Bockenheimer Friedhof und Ginnheim. Sankt Petersstift? Stei¡e mit S P
sind euch in Gcoarkung Därniglæim öfters anzutreffen. Grauer Stein: z3 r/2xt8xz7 ø,.

zu Tafel 53 GÜTER-STEINE 

642 Heiliggeisthospital Frankfurt. 1718. In dem Gelände zwischen Friedberger Warte und Frankfurter Friedhof am Nord- 
a,b ende von Baumstücken. War ehemals Bornheimer Gemarkung. Die Steine finden sich zahlreich um Frankfurt 

herum bis nach Harheim, Kalbach, Oberliederbach etc. Die Figur löst sich auf in die Buchstaben H O S P = Hospital. 
Roter Sandstein: 22x14 1% x32 cm. 

643 Deutschordens-Commende Frankfurt. Zwischen Friedberger Warte und Wasserwerk, am Rande von Ackergrundstücken 
an einer Gartenhecke, die nach der Friedberger Landstraße zieht. Vergl. Nr. 689. Der beschädigte Stein zeigte früher 
C F = Commende Frankfurt, dazwischen das Kreuz. Roter Sandstein: 23 15x 16x29 cm. 

644 Catharinenkloster? Steht nahe dem vorigen an der Hecke. Auch beim Heimgarten (Seckbach), doch wohl noch ehe- 
mals Bornheimer Gemarkung, stehen solche Steine. Graue Sandsteine: 21x 14x23 cm und 20x13 x23 cn. 

645 von Wiesenhütten? 1759. An der Eschersheimer Landstraße, gegenüber der Melemstraße, ausgerissen an einem Feld- 
wege. Könnte „Von Wiesenhütten“ heißen. Grauer Stein: 20%x14x26 cm. 

646 Zum Jungen. An der Ostseite des Rebstöcker Waldes und an der äußersten Ostecke bei den Schrebergärten mehrere 
Steine. Die Familie von und zum Jungen war ein altes Patriziergeschlecht, seit etwa 1450 in Frankfurt ansässig 
(vergl. Humbracht, Seite 46—49). Sie führte drei Hüfthörner (Jagdhörner) im Wappen. Grauer Stein: 21x 17x 
35 cm. Vergl. Nr. 559. 

647 ? 1719. An der Eschersheimer Landstraße, wo die Völkerstraße einmündet, rechts am Knoblauchsfeld. Grauer Stein: 
a,b 21x16x26 cm. 3 

648 Bartholomäusstift Frankfurt. In Gemarkung Hausen auf einer Wiese links vom Wege Rödelheim-Hausen (am Bren- 
tanoschen Park entlang gehend). Die beiden P sind später angebracht. Auf Oberfläche neun runde Vertiefungen. 
Schwärzlicher Bruchstein: 28—32 cm breit, 23 cm dick, 60 cm hoch. 

649 Bartholomäusstift Frankfurt. 1755. In den Wiesen südlich von Hausen nahe am Orte, durch Landmesser 1924 heraus- 
geworfen. Vergl. Nr. 648. Auch in den Wiesen bei der Badeanstalt (Pfarrwiesen). Grauer Stein: 21x17%,x28 cm. 

650 ? In der Gemarkung Bockenheim dicht an der alten Landesgrenze gegen Frankfurt, vor der Maschinenfabrik Moenus 
und bei den Kuhwald-Schrebergärten. Das häufig vorkommende I als erster Buchstabe deutet auf immunis, im- 
munitas = abgaben- oder zehnten-frei! Grauer Stein: 16% x14x20 cm. 

651 von Holzhausen — Catharinenkloster. An der Südseite des Rebstöcker Waldes in dem Grenzgraben, in Nähe der 
a,b hohen Bahnhofanlagen des Güterbahnhofs, W = Wald. Auch mehrfach an der Nordostecke des Waldes bei den 

Dammwiesen. Graue Steine: 22x15 x20 cm. 

652 ? 1748. Unweit von Nr. 650, in Gemarkung Bockenheim, vor der Maschinenfabrik Moenus. Grauer Stein: 22 x 17 x 
24 cm. fi 

653 C. von Rothschild. Häufig in Nähe des Bertramshofes und Kühhornshofes (Knoblauchsfeld) nahe der Rüppelstraße. 
Graue Steine: 18% x15%x2o cm. Auch Steine mit A. v. R. am Grünhofe und bei Ginnheim. 

654 Liebfrauenstift Frankfurt und Mainz. 1750. BMV = Beata Maria Virgo. Das Stiftswappen (auch am Portal der 
655 Liebfrauenkirche in Frankfurt) hat im Schild einen gewellten Schrägbalken. Nr. 654 stand auf den Wiesen südlich 
656 Hausen nahe dem Orte (durch Landmesser herausgeworfen), ferner an der Gemarkungsgrenze von Rödelheim gegen 

den Römerhof hin auf einem Damme. Nr. 655 steht an der Westecke des Biegwaldes am Römerhofgelände bei der 
Homburger Bahnstrecke. Neubrug = Neubruch bezeichnet brach oder wüst gelegenes Ödland, das zu Ackerland 
umgewandelt wird und deshalb den Neubruch- oder Neurode-Zehnten (Novalzehnten) geben muß. Das Liebfrauen- 
stift besaß diesen Zehnten schon in dieser Gegend, als das ausgegangene Dorf Biegen noch hier lag. (Vergl. Nassovia 
1907, S. 127). Vergl. auch den Zehntstein Nr. 743. Der Stein Nr. 656 steht an der Gemarkungsgrenze Ginnheim— 
Bockenheim (Marbach) an einem zum Grünhof gehörigen Acker. LFS = Liebfrauenstift. Graue Sandsteine: 
21x20x37, 23x1814x28, 24x161%x26 cm. 

657 ? 1685. In der Gemarkung Praunheim am Fahrwege nach Ginnheim nördlich vom Pumpwerke. Grauer Sand- 
a,b stein: 20x17x24 cm. 

658 Deutschordens-Commende Frankfurt. 1684. Steht neben obigen Stein in Gemarkung Praunheim am Wege nach Ginn- 
heim. In dieser Gemarkung hatte die Commende 39 Morgen. Alle Äcker waren mit Bockenheimer Bruchsteinen 
— darauf das Ordenskreuz und die Jahreszahl 1684 und 1685 eingehauen — ausgesteint. Diese Nachricht kann 
wohl auch auf diesen Stein bezogen werden. Grauer Sandstein: 21x16%x24 cm. 

659 Deutschordens-Commende Frankfurt. In der Gemarkung Bonames zahlreich im Felde, gegen Berkersheim zwischen 
Niddafluß und Eisenbahn. Ganz gleiche Steine finden sich in der Gemarkung Nied bei Höchst a.M. Hier besaß 
die Commende 90 Morgen Land, welche im Jahre 1454 gemessen und ausgesteint wurden. Graue Steine: II9x13 x 
2ı cm und kleiner. 

660 Friedhofstein? In Ginnheim als Prellstein an der Ecke der Waldstraße, gegenüber der Schule. Soll aus der Frankfurter 
Gemarkung stammen. Rückseite zeigt eine III. Grauer Stein: 26 x18x31 cm. 

661 ? In der Gemarkung Bockenheim an der Nordwestecke der Kuhwald-Gartenkolonie, nahe der Straße zum Reb- 
stöcker Wald. Der Stein scheint ursprünglich N B gezeigt zu haben, also = Neubruch (vergl. Nr. 654); später ist 
wohl I und B angefügt worden. Grauer Bruchstein: 16—21 cm breit, 16 cm dick, 30 cm hoch. 

662 ? 1766. In der Gemarkung Bockenheim, am Wege von der Molkerei nach Ginnheim, an der Ecke eines vertieft- 
liegenden Gartens. HH könnte Hessen-Hanau bedeuten. Grauer Stein: 21x15x23 cm. 

663 Fleischbein von Cleeberg. 1745. In der Gemarkung Ginnheim, an dem Grenzgraben gegen Bockenheim—Hausen, 
an einem Acker. Grauer Stein: 23% x16%x22 cm. 

664 Heiliggeist-Hospital Frankfurt. 1779. Aus Gemarkung Ginnheim, jetzt Prellstein in der Woogstraße. Vergl. Nr. 642. 
Roter Sandstein: 22x15%x25 cm. 

665 ? 1684. An der Landstraße zwischen Bockenheimer Friedhof und Ginnheim. Sankt Petersstift? Steine mit SP 
sind auch in Gemarkung Dörnigheim öfters anzutreffen. Grauer Stein: 23% x18x27 cm.
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zu ToÍel54 GUTER-STEINE (Fronkf. Stqdtwold etc.)
Diese Gre¡zsteine aus der Umgeb"ng des Frankfi¡rter Sudtq¡aldes und von Sachsenhausen können zum Teil auch
zu den Landes- und Gemarkungs-Grenzsteinen gezÀblt werden; sie deuten aber auch $Taldbesitz an.

666 erc¡scta¡t Isenkûg-@aÍ oo¡t Schìhíborn-Deutschorilens-Connpnd¿ Franhfurt. r73o. Der Dreilærrnsteín nörd-
o, b c lich vom Hof G¡afenbruch ! Hier stießen die Wälder dreier Herren zusarnrnen; des Grafen von Isenburg, des Grafen

von Schönborn u¡d des Deutschen Ordens. Der Stei¡ zæigt aú drei Seiten die Wappen derselben. Die er¡teren
beiden si¡d noch heute im Bcsiø der Välder. Der Deutsche Orden besaß den sogenanntenHainbachswald mitdæ
Wildhof bei Heusenstamm in seiner Mitte, seit 1343. Er war r8o9r noch r5oo Morgen groß und fiel nach f,¡¡flösrhg
des Ordens zu dieser Zettan den Hessische¡ Staat. Hcller Sandsteini 34x3ox4j w.

667 Xelstatacna Eigatuatd. An der Grenze des Frankfurter Stadtwaldes gegen den Kelsterbacher Gemeindewald stehen
zahlreiche Steine bis zum Vierherreas¡sin hin. Diese alten bemoosten Brucbsteine sind mit E W : Eþn-Wald
bezeichnet. Rückseite bat F : Franlfürt. Nzuerdings sind sie wobl meist herausgeworfen und durch neue Grenz-
steine ersetzt. Bruchsteine: 33 x r8 x37 crî und größer.

668 Sta¿t Frankfurt - Ketsterbach. 1599. Vie vorige an derselben Grenze. Ein Stein steht nahe beim Vierherrenstein,
o, b s¡ark verstümnreh ein andere¡ unweit des Hainpfades nach Westen zu. Gegen Frankfurt im Schilde ein F, Rück-

seite zcigt: Kelsterbacher Eigenwalt 1599. Schwãrzliche, sark vcrwitterte Steine: 4-38 cm breit, t8-zz qn dick,

54 cm boch. Vergl. Nr. 53.

669 fr¿nar oon Franh¿wtein- Stodt FrønkJurt.Im Stad¡r'ald am Königsbrunnenweg bis gegen die Oberschweinstiege
o, b mehrere Steine. Sie begrenzen das sogenannte Cleeische !Íäldchen, so benannt nach den Herren von Cleen. Durch

eine Erbtochter kam r5zr das Wäldchen an Hans von Frankenstein, dessen Vappen eine Streitaxt bildct. Rück-
seite F : Frankfurt. Keuper: 3rx2zx42 cm.

670 lohannitøortten In der Gemarkung Oberrad häufig, auch in Gemarkung Sachsenhausen. Der Orden besaß die
Fläschenburg in Oberrad als seinen Hof, dazu etrva 50 Morgen Land, auch in Sachsenhai¡sen einige Grundstücke
Ihren Besiø ließen die Johanniter mehrmals vermessen, so 1683, r77t, Graue Sandsteine: r8xr3xz5, t9/rx
I4x22 cm.

671 ? ry65. In Gemarkung Sachsenhausen, etwa loo m westlich der Goetheruhe (hinterer Landwehrweg). Grauer
Sandstein: 22 x 17 t/2 x 24 cr:r..

672 forstant. t836. Zahlreiche Steine an der Sachsenhäuser und Oberräder Gemarkungsgrenze gegen den Frankñ¡rter
Stadtwald. Die Steine sollen also diesen begrenzen. Graue Sandsteine: 27xzs x55 crn. Vergl. Nr.747.

673 Sø¿t Frankfurt-@aÍsctøft Isenburg. In Sacbsenhausen im zweiten Sandberggäßchen als Prellstein an einem
o, b Gartenzaun. Scheint ein alter Landesgrenzstein zu sein, der vielleicht am Frankfurter Stadrwald sand. Obgleich

F¡ankfurt diesen Wald schon r37z vom Kaiser erworben hatte, machten die Herren von Isenburg noch allerlei
Ansprúche auf Jagdrecht, Gerichtsbarkeit und dergl. Aufeiner Seite ist Schild mit F : Frankfr¡rt, aufder anderen
Seite Schild mit Y : Ysenburg sichtbar, doch sehr verwinert. Brucbstein: 65-7o cm hoch, oben z3 cm breit,
unten breiter.

671 Oeu*cnor¿ar-Comnendc F¡ankfurt. q3r. Am Deutscbherrenwald, inGemarkung Heusenstamm an der Babenhäuser
o, b Landstraße. Grauer Sandstein: 2ty2;ryyzx2o c:m,.- Nr. 675 steht in Gemarlung Sacbsenhausen am westlichen
ó75 Bischofsweg und ist von r74z.Da der Deutsche Orde¡r in Sacbsenhausen sein Ordenshaus hatte, so waren sei¡e

Besiøungen daselbst auch groß. Er besaß r5o Morgen Land den Riedhof mit 3oo Morgen, den Sandhof und viel
Vald. Graucr Stein: zox16xzo cm.

676 Atmsn-Kastan Frankfurt. Am westlichen Bischofsweg, an dem zur Isenburger Landstraße fi,ih¡enden Feldwege,
an einem BaumstÍick gegentiber dem Wald. Rotgrauer Sandstein: 4r xr8 x27 cm.

671 f*sU;cn kenbøgø lWakt-Gmeind¿ Offnbach. Mehrere Steine an der vom Buchrainweiher nach Osten ziehenden
o, D Gemarkungsgrenze ar¡ischen Genarkung Offenbach und dem frintlich Isenburger Wald (: F I w). Die Buch-
ó78 staben F D O kOn¡ten heißen: Füntliches Dorf Ofenbach? Rote Sandsteine: 33 r, 17 xz7 cm und 3txt7 xz8 cm.

zu Tafel 54 GÜTER-STEINE (Frankf. Stadtwald etc.) 

Diese Grenzsteine aus der Umgebung des Frankfurter Stadtwaldes und von Sachsenhausen können zum Teil auch 
zu den Landes- und Gemarkungs-Grenzsteinen gezählt werden; sie deuten aber auch Waldbesitz an. 

666 Grafschaft Isenburg — Graf von Schönborn — Deutschordens-Commende Frankfurt. 1730. Der Dreiherrenstein nörd- 
a,b,c lich vom Hof Grafenbruch! Hier stießen die Wälder dreier Herren zusammen, des Grafen von Isenburg, des Grafen 

von Schönborn und des Deutschen Ordens. Der Stein zeigt auf drei Seiten die Wappen derselben. Die ersteren 
beiden sind noch heute im Besitz der Wälder. Der Deutsche Orden besaß den sogenannten Hainbachswald mit dem 
Wildhof bei Heusenstamm in seiner Mitte, seit 1343. Er war 1809 noch 1500 Morgen groß und fiel nach Auflösung 
des Ordens zu dieser Zeit an den Hessischen Staat. Heller Sandstein: 34 x30x43 cm. 

667 Kelsterbacher Eigenwald. An der Grenze des Frankfurter Stadtwaldes gegen den Kelsterbacher Gemeindewald stehen 
zahlreiche Steine bis zum Vierherrenstein hin. Diese alten bemoosten Bruchsteine sind mit EW = Eigen-Wald 

bezeichnet. Rückseite hat F = Frankfurt. Neuerdings sind sie wohl meist herausgeworfen und durch neue Grenz- 
steine ersetzt. Bruchsteine: 33 x18x37 cm und größer. 

668 Stadt Frankfurt — Kelsterbach. 1599. Wie vorige an derselben Grenze. Ein Stein steht nahe beim Vierherrenstein, 
a,b stark verstümmelt, ein anderer unweit des Hainpfades nach Westen zu. Gegen Frankfurt im Schilde ein F, Rück- 

seite zeigt: Kelsterbacher Eigenwalt 1599. Schwärzliche, stark verwitterte Steine: 23—38 cm breit, 18—22 cm dick, 
54 cm hoch. Vergl. Nr. 53. 

669 Freiherr von Frankenstein — Stadt Frankfurt. Im Stadtwald am Königsbrunnenweg bis gegen die Oberschweinstiege 
a,b mehrere Steine. Sie begrenzen das sogenannte Cleeische Wäldchen, so benannt nach den Herren von Cleen. Durch 

eine Erbtochter kam 1521 das Wäldchen an Hans von Frankenstein, dessen Wappen eine Streitaxt bildet. Rück- 
seite F = Frankfurt. Keuper: 31 x22x42 cm. 

670 fohanmiterorden. In der Gemarkung Oberrad häufig, auch in Gemarkung Sachsenhausen. Der Orden besaß die 
Fläschenburg in Oberrad als seinen Hof, dazu etwa 5o Morgen Land, auch in Sachsenhausen einige Grundstücke 
Ihren Besitz ließen die Johanniter mehrmals vermessen, so 1683, 1771. Graue Sandsteine: 18x13 x25, 19% x 
14x22 cm. 

671 ? 1765. In Gemarkung Sachsenhausen, etwa 100 m westlich der Goetheruhe (hinterer Landwehrweg). Grauer 
Sandstein: 22x17%x24 cm. " - 

72 Forstamt. 1836. Zahlreiche Steine an der Sachsenhäuser und Oberräder Gemarkungsgrenze gegen den Frankfurter 

Stadtwald. Die Steine sollen also diesen begrenzen. Graue Sandsteine: 27x25 x55 cm. Vergl. Nr. 747. 

673 Stadt Frankfurt — Grafschaft Isenburg. In Sachsenhausen im zweiten Sandberggäßchen als Prellstein an einem 
a,b Gartenzaun. Scheint ein alter Landesgrenzstein zu sein, der vielleicht am Frankfurter Stadtwald stand. Obgleich 

Frankfurt diesen Wald schon 1372 vom Kaiser erworben hatte, machten die Herren von Isenburg noch allerlei 
Ansprüche auf Jagdrecht, Gerichtsbarkeit und dergl. Auf einer Seite ist Schild mit F = Frankfurt, auf der anderen 
Seite Schild mit Y = Ysenburg sichtbar, doch sehr verwittert. Bruchstein: 65—70 cm hoch, oben 23 cm breit, 

unten breiter. 

674 Deutschordens-Commende Frankfurt. 1731. Am Deutschherrenwald, in Gemarkung Heusenstamm an der Babenhäuser 
a,b Landstraße. Grauer Sandstein: 21% x 1 51x20 cm. — Nr. 675 steht in Gemarkung Sachsenhausen am westlichen 
675 Bischofsweg und ist von 1742. Da der Deutsche Orden in Sachsenhausen sein Ordenshaus hatte, so waren seine 

Besitzungen daselbst auch groß. Er besaß 150 Morgen Land, den Riedhof mit 300 Morgen, den Sandhof und viel 
Wald. Grauer Stein: 20x16x20 cm. 

676 Almosen-Kasten Frankfurt. Am westlichen Bischofsweg, an dem zur Isenburger Landstraße führenden Feldwege, 
an einem Baumstück gegenüber dem Wald. Rotgrauer Sandstein: 41 x18x27 cm. 

677 Fürstlich Isenburger Wald — Gemeinde Offenbach. Mehrere Steine an der vom Buchrainweiher nach Osten ziehenden 
a,b Gemarkungsgrenze zwischen Gemarkung Offenbach und dem fürstlich Isenburger Wald (= FIW). Die Buch- 
678 staben F D O könnten heißen: Fürstliches Dorf Offenbach ? Rote Sandsteine: 33xX17x27 cm und 31x17x28 cm.
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zu Tofel 55 GUTERSTEINE
679'Xøster Høhø. In der Gemarkung Bcrgen mehrere Steine. Einer steht am Ausgang dcs Ortes nach Biscbofshcim

zu an der Stmße. Die Figur im Schild stellt einen Abat¿b vor. Rückseite bat auch einen Schil{ de¡ abcr le¡r ist.
he¡me: I{aina. Grauer Stein: 25x2ox3j cm. llohl 4o*45o Jahre alt.

982 er.¡ oon Isenburg. In deo Weinbergen von Bergen. Iahreszahl verwittert, wohl 1777. Nr.68r steht
oö I iE Feld nahe der hohen Straßc, unweit des Ortes nach Osten. Roter Sandstein : z6 x t37, x 38 cm und grauer Sand-

sæio,z z3xt7t/2x27 ø.
682 I In der Genarkung Seckbach, zwischen der.Bergerllarte und demVald rechts und li¡ls der Landstraße nach Vil-

bel, an Äckern. Rötlichgraue Steine: z5x18 x34 @ und klei¡er.

683 Oe p¿m oil¿r Ron.In der Gemarkung Bergen öfters vertretcn ; z, B. an der hohen Straße unweit dem Valde Großc
Loh, ferner nahe dem T7alde nach Vilbel zu bei dem Wæserwerke. Über de Ron Nãheræ: Dr. A. v. d. Veldcn:
Genealog. Nachrichten über Familien der llanauer Neustadt. Ileimar r9or. Auch in Gemarkung Bornheim zwiscben
Felseokeller und Enkheimer Straße, am Rande des Bergabhanges und der Baumstäcke. Graue Stèioe: z3 x tB x z6 ø
r¡nd klei¡er.

681 rran$urtzr Predígerhlastû. t735, In der Gemarkrmg Seckbach öfters vorkommexd, z. B. an der Ostgrenze des
o, b Huçarkes, südlich vom Denkmal, in den Baumstücken. Auch in Hochheim und Flönheim. Graue StaÁe: zty2x

16 x z5 cn. wappen in der Klosrergasse Frankfurt tiber Tür (Battonnschule).

ó85 ¡ In Gemarkung Seckbach hi¡ter dem Heimgarten, nahe der Gemarkunçgrenzc gegen Bomheim, am Fgßpfad
zum Hupark. Sfobl bürgerlichæ Wappen eines Einwohners. Roter Sandstein: 2ot/2xr5x27 cm,

ó8ó I In dcr Genarkung Bornheim hinter dem Heimgarten, ¡qhe der Secfbacher Gemarkungsgrenze, auch an dcr
Enl¡heimer Stnße nach dem Herrenbruch zu, am Bergabbang in Bar¡mstt¡ck. Stellt eine ¡larfe vor und wird btirgcr-
liches Vappcn sein. Graue Steine: 21xr7x23 cm.

687 løttdstcl Wíttptn. q9t. In Gemarhrmg Seckbach hinter der S[arte steht ein Monunent, gen¡¡not Ehrensãule, mit
Inschrift: \[ilhelmus llassiae Landgravius etc. r79r.. Der Platz ist mit vier Stei¡cn aurgesi"iot. Tl L : Vilhe¡n,
I-andgr¿f r79r. Graue Steine: 21xzrx3;2 fi.

ó88 p. Fleischbein oon Clæberg. tTzr.Io Genarkung Seckbach in den BaumstÍicken nahe der Stelle wo die Straßeobahr
die Seckbach-Bctgener Landstraße durcbschaeidet. v.eryL Nr.6ó3. Grauer Stein: z¡ xt6xz3 æ,.

689 Oattscnor¿a¡-Comødc Fronhfint 1683. In der Genarkung Eckenheim sehr bãufig. Die Commende batæ daselbst
um ¡68o über 5oo Morgen l-an4 die an drei Bestãnder verliehen waren. Vergl. Hessenland 1897, Nr. r-3. Auch
in der Gsnarkung Preungesheim öfters vertreten. Rote Sa¡dsteite: zzt/2xr8xz5 cn.

690 t;et¡auercffi Frankfurt wd Mqinz. 1686. In Gemarkung Eckenheim westlich vom 016 hinter den Baumstíictcn.
BMV: Beata Maria Virgo. Rotgrauer Sandstein: z3xtïyzx21 cû. Vergl. Nr.654.

621 I In der Gemarkung Eckc¡heim nördlich vom Orte. Nr. 69r steht in den Zwetschen-Baumstücken nahe dem
ll!^ SpAlzun, wo ei¡ Stück mit vier Steinen bcgrenzt ist. Auctr-noch a¡ den Gårten weiter westlich. G¡aue Stei¡c:
9Y-J. ztxtS/2x 18 cm. - Nr. 692 steht i¡ den Bar¡mstÍicken nahe dem Fahnrege nach Eschersheim zu, ist sehr alt691 aústark verscblifen. Könnte das Zeichen oder Hausmarke eines Klosters sein. Die Kltiater HeÛnersbausen, Arns-

bur8, Patershausen und lhina batten Grundbesie in Eckenheim. Grauer Stein: zr xt1x2a cm. - Nr. ó93 sæht
an einem Grabcn, an dem ein Fußpfad nach Eschersheim geht. B därfte wobl auf das Bartholomãusstift in Èra¡t-
furt hiaweisen, wâhrend P spätcr 

^gefüEt 
wurde. Vergl. Nr. 6+3. - Der Steín Nr. Ø4 steht an den Graben, dcr

von Fækenheim nach Eschersheim hin zieht, an Bar¡mstüctcn. M v G:M von GÍinderode oder auch Maxi¡¡litian
von Glauburg. Grar¡cr St€n: zo/2xt6xzo m.

02-9 ¡ In der Gemarkung Berkenheim rechts vom Vege nach dem Honigbcrg und Bergen. C L könote Kloster Lorschó9ó neig€n. Grauer Bruchstein, unregetrnãßig: zr x 18 ,32 w.Es kommh auch öfters Steine mit C A besonders n¡ch
Vilbcl zu, was Kloster Arnsbu^g oder auch Kasten-Amt (Fmntñ¡rr) bedeuæn könnte. Nr. 696 steht am Honigberg
unweit der Vilbeler k¡rdstraße, fe¡ner am Wege nach Preungesheim reche, wo die Bar¡mstíickc aufhOrcn. Aucñ
in Bonames. Graue Stei¡e: zzxt6x2o cm.

697 Sclptn oon Bergen. ry23. It der Gemarhrng Berkersheim zahlreicb vorhaoden. Die Adelsfamilie der Schelm von
Bcrgcn b¡tæ i¡ Be¡kenheim Hof r¡nd größercn Grundbesitz. Sie sarb 1768 aus. Graue Steine: z3 x 18 xz8 cn rmd
Heiner.

698 nat;gSasthospítat hankfint 176r. Aus der Gemarkung Gro!âu, jetzt in der Dorfstraße nabe der Kirche an eincm
ÉIause. Wcißer Sa¡dstein: 22xÍSX4o crn.

699 çn Veitersluusen? In lI¿nau im StådtischenMuscum. tedenfalls aus dcr Umgegend. Gelblicher Sandstein: 18 r/¿ x
14 x 3() cm.

7-V I Aus dcr Gcmarhrng Niederunel, ielzt als Prellstei¡ mehrfach im Orte. Nr. 7oo von t727 æiS¡ CC was al¡f d¡s
701 c¡th¡rincotloster i¡ Fr"nlfut dzutei. Vcrgl. Nr. 644. Das S davor ist nachträglich ,"géuootlsoltns?). Nr. 7or

von' t72o nahe der Kirche ?ßi'glDP C' dan¡¡ter E. Dartung? Grarrc Saodsteinc: ztxt6xz6 m,.

zu Tafel 55 GÜTERSTEINE 
679 Kloster Haina. In der Gemarkung Bergen mehrere Steine. Einer steht am Ausgang des Ortes nach Bischofsheim 

zu an der Straße. Die Figur im Schild stellt einen Abtstab vor. Rückseite hat auch einen Schild, der aber leer ist. 
heyne = Haina. Grauer Stein: 25x20x35 cm. Wohl 400—450 Jahre alt. 

680 Graf von Isenburg. In den ehemaligen Weinbergen von Bergen. Jahreszahl verwittert, wohl 1777. Nr. 681 steht 
681 im Feld nahe der hohen Straße, unweit des Ortes nach Osten. Roter Sandstein: 26 x ı 3%x38 cm und grauer Sand- 

stein: 23 X 17% x27 cm. 

682 ? In der Gemarkung Seckbach, zwischen derBerger Warte und dem Wald rechts und links der Landstraße nach Vil- 
bel, an Äckern. Rötlichgraue Steine: 25x18x34 cm und kleiner. 

683 De Rhon oder Ron. In der Gemarkung Bergen öfters vertreten; z. B. an der hohen Straße unweit dem Walde Große 
Loh, ferner nahe dem Walde nach Vilbel zu bei dem Wasserwerke. Über de Ron Näheres: Dr. A. v. d. Velden: 
Genealog. Nachrichten über Familien der Hanauer Neustadt. Weimar 1901. Auch in Gemarkung Bornheim zwischen 
Felsenkeller und Enkheimer Straße, am Rande des Bergabhanges und der Baumstücke. Graue Steine: 23x18x26cm 
und kleiner. 

684 Frankfurter Predigerkloster. 1735. In der Gemarkung Seckbach öfters vorkommend, z. B. an der Ostgrenze des 
a,b Hutparkes, südlich vom Denkmal, in den Baumstücken. Auch in Hochheim und Flörsheim. Graue Steine: 211%, x 

16x25 cm. Wappen in der Klostergasse Frankfurt über Tür (Battonnschule). 

685 ? In Gemarkung Seckbach hinter dem Heimgarten, nahe der Gemarkungsgrenze gegen Bornheim, am Fußpfad 
zum Hutpark. Wohl bürgerliches Wappen eines Einwohners. Roter Sandstein: 20% x 15x27 cm. 

686 ? In der Gemarkung Bornheim hinter dem Heimgarten, nahe der Seckbacher Gemarkungsgrenze, auch an der 
Enkheimer Straße nach dem Herrenbruch zu, am Bergabhang in Baumstück. Stellt eine Harfe vor und wird bürger- 
liches Wappen sein. Graue Steine: 25x17x23 cm. 

687 Landgraf Wilhelm. 1791. In Gemarkung Seckbach hinter der Warte steht ein Monument, genannt Ehrensäule, mit 
Inschrift: Wilhelmus Hassiae Landgravius etc. 1790. Der Platz ist mit vier Steinen ausgesteint. WL = Wilhelm, 
Landgraf 1791. Graue Steine: 25 x21x32 cm. 

688 P. Fleischbein von Cleeberg. 1721. In Gemarfkung Seckbach in den Baumstücken nahe der Stelle wo die Straßenbahn 
die Seckbach—Bergener Landstraße durchschneidet. Vergl. Nr. 663. Grauer Stein: 21 x16x23 cm SISLEIEIE IE. V Ni De 2 “2 NAUNRNSZ vie J 

689 Deutschordens-Commende Frankfurt. 1683. In der Gemarkung Eckenheim sehr häufig. Die Commende hatte daselbst 
um 1680 über 500 Morgen Land, die an drei Beständer verliehen waren. Vergl. Hessenland, 1897, Nr. 1—3. Auch 
in der Gemarkung Preungesheim öfters vertreten. Rote Sandsteine: 22%, xı8x25 cm. 

690 Liebfrauenstift Frankfurt und Mainz. 1686. In Gemarkung Eckenheim westlich vom Ort, hinter den Baumstücken. 
BMV = Beata Maria Virgo. Rotgrauer Sandstein: 23x 18%, x25 cm. Vergl. Nr. 654. 

691 ? Inder Gemarkung Eckenheim nördlich vom Orte. Nr. 691 steht in den Zwetschen-Baumstücken nahe dem 
692 Sportplatze, wo ein Stück mit vier Steinen begrenzt ist. Auch noch an den Gärten weiter westlich. Graue Steine: 
693 21x18%,x18 cm. — Nr. 692 steht in den Baumstücken nahe dem Fahrwege nach Eschersheim zu, ist sehr alt 
694 und stark verschliffen. Könnte das Zeichen oder Hausmarke eines Klosters sein. Die Klöster Helmershausen, Arns- 

burg, Patershausen und Haina hatten Grundbesitz in Eckenheim. Grauer Stein: 21x15 x20 cm. — Nr. 693 steht 
an einem Graben, an dem ein Fußpfad nach Eschersheim geht. B dürfte wohl auf das Bartholomäusstift in Frank- 
furt hinweisen, während P später zugefügt wurde. Vergl. Nr. 648. — Der Stein Nr. 694 steht an dem Graben, der 
von Eckenheim nach Eschersheim hin zieht, an Baumstücken. MvG=M von Günderode oder auch Maximilian 
von Glauburg. Grauer Stein: 20% xı16x20 cm. 

695 ? Inder Gemarkung Berkersheim rechts vom Wege nach dem Honigberg und Bergen. CL könnte Kloster Lorsch 
696 heißen. Grauer Bruchstein, unregelmäßig: 21 x18 x32 cm. Es kommen auch öfters Steine mit C A besonders nach 

Vilbel zu, was Kloster Arnsburg oder auch Kasten-Amt (Frankfurt) bedeuten könnte. Nr. 696 steht am Honigberg 
unweit der Vilbeler Landstraße, ferner am Wege nach Preungesheim rechts, wo die Baumstücke aufhören. Auch 
in Bonames. Graue Steine: 22x16x20 cm. 

697 Schelm von Bergen. 1723. In der Gemarkung Berkersheim zahlreich vorhanden. Die Adelsfamilie der Schelm von 
Bergen hatte in Berkersheim Hof und größeren Grundbesitz. Sie starb 1768 aus. Graue Steine: 23x18x28cm und 
kleiner. 

698 Heiliggeisthospital Frankfurt. 1761. Aus der Gemarkung Gronau, jetzt in der Dorfstraße nahe der Kirche an einem 
Hause. Weißer Sandstein: 22x15 x4o cm. 

699 zon Weitershausen? In Hanau im Städtischen Museum. Jedenfalls aus der Umgegend. Gelblicher Sandstein: 18 % x 
14x30 cm. 

700 ? Aus der Gemarkung Niederursel, jetzt als Prellstein mehrfach im Orte. Nr. 700 von 1727 zeigt CC was auf das 
701 Catharinenkloster in Frankfurt deutet. Vergl. Nr. 644. Das S davor ist nachträglich angebracht (Solms?). Nr. 701 

von 1720 nahe der Kirche zeigt DPC, darunter E. Deutung? Graue Sandsteine: 21 x16x26 cm.
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zu Tofel 5ó GUTER-STEINE (Oberhessen)

In der l[etterau sind ältere Gütersteine infoþe der Konsolidation (Umlcgrrng) in den meistcn Gcmarkungcn nirht
mehr vorhanden.

702 Alnosn-Kasten, Kaslenamt? In de¡ Gemarkung Dortelweil, das bis t866 ntr Reicbsstadt Franlfurt gehörte. Dcr
allgemeine Alnosen-Kasten, eine rein stãdtische Stiftung füh¡te seit ry35 den Nameo Kastenamt (Casteo-AmQ.

703 Ê AC dürfte also Frankfurter Almosen-Kasten heißen, wohl auch bei dem Sæin von ¡8r2. Es gab in Frankfurt
7Ol noch ein Kornamt, dessen Steine nach Battonn, Bæchr. der Sødt Fnntfu¡tr Bd. I, S.238, mit KA bez¿icbnct

o, b wurden. Ob Nr. 7o4 vort rSzo dem Kastenamt zuzuteilc! ist, bleibt zu untenuchen. Auch in Niedererlenbachcr

Feld sind Steine mit C A von t743, tSzo rsw. hãufig. Graue Sandsteine: zoxt6 x2o cm und kleiner.

705 naÛggastltoqitat FrankfurL t7tz. ln der Gemarkung Petterweil an Grenzweg gegen Olarben, im Bnrch. Vergl.
o,b Nr.64z. Auch in Gronau, Bonames, Kalbach, Harheim usp. Veißer Sa¡dstein: 2Íxt5x2r cm.

706 l. Fay. ßrl.Im Niedereschbacher Feld öfters anzutreffen. Namen einæ Guæbesitz¿n daselbst. Grauer Sandstein:
25x15x24 c7n.

7O7 øon E . . . . ? In den Gemarkungen Niedereschbach und Niederdorfelden mehrfach vorkommend. Rötlichgrauer
208 Stein: 2txr: x24 cm und Heiner.

709 I q76. In der Gemarkung Holzhausen bei Obererlenbach am Vege zum Beinharahofi wo der Hoblweg zur
o, b Schüúermtihle hinabführt, auch im Dorfe als Prellstei¡. P G könntc Pfangut heißco. Hessen-Darmsadt hatte die

kirchliche Souverãnitilt über die katholische Kírche in Holzhausen um r7o8. E L Lönnte daher Ernst Ludwig (Land-
gxaf) heißen, aber da dieser schon 1739 starb, etimmt Jahreszahl q76 nrcbt, Grauer Stein: zz xr4x32 crn.

71O ? An der Gernarkungsgrcnze Niedereschbach-Niedererlenbach, nahe der l-and$nße zwischen beiden Orten.
Gehört iedenfalls nach Niederæchbach. Vird ein verschlungcnes C L dantellcn. Stein steckt in der Erde. Roær
Sandstein: zzxtS x20 cm.

717 on Lersner? ¡816. In der Genarkung Niedererlenbacb am Galgeuberg und Stcinstraße anÄclern. RoterSand-
o, b stein: z5 x 18 Yzx3o Ø,.

712 ? 1685. An der Gemarkung¡sgrenze Massenheim-Vilbel an den Riedwiesen, zu Vilbel gehörend. Altcr Stei¡
o, b von 1685. MerkwÍirdig ist die Fþr hinter z. Könnte vielleicht ein Zeichen für ,rHufe" sein? Grauer Sa¡dstei¡¡

ttYfawtl ñ
--.\-t.'út -.g.

713 I An dein \flãldchen zwischen Rodheim v. d. H. und Okarben, an der Gcmarkungsgrenze beider Orte. Vielleicht

,rvon Riedt''? Veißer Sandstein: z5xt8 x2r cm.

711 t;et¡raw*stift tuankføt (und Mainz). An der Genarkung'sgrenze von Niederwöllsadt-Rodheim. Inschrift zeigt
gegen Rodheimer Gemarkung. B M V : Beaø Maria Virgo. Vergl. Nr. 654. Auch hãu6g in dcr GemarkungPcttcr-
weil. Graue Sandsteine: 22xr7x24 cm.

715 I In Vilbel an der Straße zur aangelischen Kirche, nahe über den Niddaufer (gegentibcr der Burg). Schuårz-
licher Bruchstein mit nur zunTeil noch lescrlicher Inschrift. Steht ietzt vielleicht alsPrellstei! hien z5 x23 x 42cm.

716 Xtostq Arnsburg. Es ist zweifelhaft, ob es sich hier u¡n ei¡en Güterstein oder Gemarkungsstein b¿ndelt. Er steht
als Prellstein an einem Gebãudc imKlosterArnsburg. Räckscite bescbadigt, zcigt ein L (Lich?). Der vcrschwundcnc
entc Bucbsabe könnte ein G gewesen sein (: Gcnarlung). Kloster Arnsburg gehörte dem Gesamthause Solms.
Roter Sandstein: z6xr4 x68 cm.

717 oon Busech? In Obe¡eschbach als Prellstein an der Ecke der Kirchgasse . Zet* b einem Schilde die halbc Figur
eines Wolfes, Hundes, Schafes oder dergl. An einem Grabnal an der alten Kirchc ist gleichæ Vappen, wahnchein-
lich des Ehemannes einer Catbarina von Roh¡bach. (Inschrift ve¡wittcrt). Rotgrauer Stein: zzxr5x35 cm.

718 eru! w Stotberg.In der Gemarkung Ranstadt an einem Walde. Die Grafen babcn großcn Gn¡ndbesitz hier und
o, b in der Gegend. Ihr Woh¡sitz ist in Ortenberg. Warcn ehenals auch Landeshenen. Vergl. Nr. 9¡1o6. lfcißc

zt, :1îtä";;il;ffi."-rlenbach öfters anzutreffen. Rückseite tñt r6z4.rn den Gemarkungen Bergen und
Sachsenhausen sind auch Steine mit HL von ¡8or. Craue Steine: zzlzxt$ x2r cm.

720 nrgaøh.s-Grcnzstein. Kein eigentlicher Güterstein. Die Aussteinung eines Gn¡bcnfeldes, d. h eines größeren Ge-
o, b ländes, auf dessen unteri¡dischc Ausbcutung vom Staate ein Mutr¡ngsrecht erworben wurde, ñndet sich in der

Gemarkung Kirchgöos, an der Gemarkungsgrcnze Kirchgöns-Gambach am Pfahlgraben und Waldrand. Dic
Steine zeigen auf einer Seite ein L und zwei gekreuztc Hänmer, auf einer anderen Seite ein V und zwei sich kreu-
zcnde Hauen. Schwãr¿lichc Steine: 2.ox2ox37 Ø,. Gehört eigeotlich zuTaÍel 6.

721 neøscnord¿ns-Commende Markrg. Diese Steine gehöreo eigcntlich nicht hierher, da außcrbalb des Gebietes liegend.
722 S¡e wurden zur Ausfüllung lecren Platzes aufgenommen und zr¡m Vergleich mit anderen Deuechordens-Stei¡ent

Die Steine befinden sich a¡ der Landstnße von Obcrwalgern nach D¡mm an einem Valde (Kreis Marburg). Dic
Deutschordens-Ballei Hessen hatte bedzuteuden Grundbesitz in der Marburger Gcgend (vergl. Hessenland r9rz,
Nr. zo und zr). Graue Steinei 25xrg xóo cn und 3ox2ox4o cm.

zu Tafel 56 GUÜTER-STEINE (Oberhessen) 

In der Wetterau sind ältere Gütersteine infolge der Konsolidation (Umlegung) in den meisten Gemarkungen nicht 

mehr vorhanden. 

702 Almosen-Kasten, Kastenamt? In der Gemarkung Dortelweil, das bis 1866 zur Reichsstadt Frankfurt gehörte. Der 
allgemeine Almosen-Kasten, eine rein städtische Stiftung, führte seit 1735 den Namen Kastenamt (Casten-Amt). 

703 FAC dürfte also Frankfurter Almosen-Kasten heißen, wohl auch bei dem Stein von 1812. Es gab in Frankfurt 
704 noch ein Kornamt, dessen Steine nach Battonn, Beschr. der Stadt Frankfurt, Bd. I, S.238, mit KA bezeichnet 
a,b wurden. Ob Nr. 704 von 1820 dem Kastenamt zuzuteilen ist, bleibt zu untersuchen. Auch im Niedererlenbacher 

Feld sind Steine mit C A von 1743, 1820 usw. häufig. Graue Sandsteine: 20x16x20 cm und kleiner. 

705 Heiliggeisthospital Frankfurt. 1712. In der Gemarkung Petterweil am Grenzweg gegen Okarben, im Bruch. Vergl. 
a,b Nr. 642. Auch in Gronau, Bonames, Kalbach, Harheim usw. Weißer Sandstein: 21x15x21 cm. 

706 5. Fay. 1818. Im Niedereschbacher Feld öfters anzutreffen. Namen eines Gutsbesitzers daselbst. Grauer Sandstein: 
25x15x24 cm. 

707 von E....? In den Gemarkungen Niedereschbach und Niederdorfelden mehrfach vorkommend. Rötlichgrauer 
708 Stein: 21x17x24 cm und kleiner. 

709 ? 1776. In der Gemarkung Holzhausen bei Obererlenbach am Wege zum Beinhartshof, wo der Hoblweg zur 
a,b Schülermühle hinabführt, auch im Dorfe als Prellstein. P G könnte Pfarrgut heißen. Hessen-Darmstadt hatte die 

- kirchliche Souveränität über die katholische Kirche in Holzhausen um 1708. E L könnte daher Ernst Ludwig (Land- 
graf) heißen, aber da dieser schon 1739 starb, stimmt Jahreszahl 1776 nicht. Grauer Stein: 22x14 x32 cm. 

710 ? An der Gemarkungsgrenze Niedereschbach—Niedererlenbach, nahe der Landstraße zwischen beiden Orten. 
Gehört jedenfalls nach Niedereschbach. Wird ein verschlungenes CL darstellen. Stein steckt in der Erde. Roter 

Sandstein: 22x18 x20 cm. 

711 von Lersner? 1816. In der Gemarkung Niedererlenbach, am Galgenberg und Steinstraße an Äckern. Roter Sand- 
a,b stein: 25x181,x3o cm. . 

712 ? 1685. An der Gemarkungsgrenze Massenheim— Vilbel an den Riedwiesen, zu Vilbel gehörend. Alter Stein 
a,b von 1685. Merkwürdig ist die Figur hinter 2. Könnte vielleicht ein Zeichen für „Hufe“ sein? Grauer Sandstein: 

22XI7X24 cm Ryan 

713 ? An dem Wäldchen zwischen Rodheim v. d. H. und Okarben, an der Gemarkungsgrenze beider Orte. Vielleicht 

„von Riedt“? Weißer Sandstein: 25 x18x21 cm. 

7I4 Liebfrauenstift Frankfurt (und Mainz). An der Gemarkungsgrenze von Niederwöllstad—Rodheim. Inschrift zeigt 
gegen Rodheimer Gemarkung. BM V = Beata Maria Virgo. Vergl. Nr. 654. Auch häufig in der Gemarkung Petter- 

weil. Graue Sandsteine: 22x17x24 cm. 

715 ? In Vilbel an der Straße zur evangelischen Kirche, nahe über dem Niddaufer (gegenüber der Burg). Schwärz- 
licher Bruchstein mit nur zum Teil noch leserlicher Inschrift. Steht jetzt vielleicht alsPrellstein hier. 25 x 23 x42cm. 

716 Kloster Arnsburg. Es ist zweifelhaft, ob es sich hier um einen Güterstein oder Gemarkungsstein handelt. Er steht 
als Prellstein an einem Gebäude im Kloster Arnsburg. Rückseite beschädigt, zeigt ein L (Lich?). Der verschwundene 
erste Buchstabe könnte ein G gewesen sein (= Gemarkung). Kloster Arnsburg gehörte dem Gesamthause Solms. 

Roter Sandstein: 26x14 x68 cm. 

717 von Buseck? In Obereschbach als Prellstein an der Ecke der Kirchgasse, Zeigt in einem Schilde die halbe Figur 
eines Wolfes, Hundes, Schafes oder dergl. An einem Grabmal an der alten Kirche ist gleiches Wappen, wahrschein- 
lich des Ehemannes einer Catharina von Rohrbach. (Inschrift verwittert). Rotgrauer Stein: 22xI5x35 cm. 

718 Graf zu Stolberg. In der Gemarkung Ranstadt an einem Walde. Die Grafen haben großen Grundbesitz hier und 
a,b in der Gegend. Ihr Wohnsitz ist in Ortenberg. Waren ehemals auch Landesherren. Vergl. Nr. 99—106. Weiße 

Sandsteine: 21x15 x22 cm. 

719 ? In der Gemarkung Niedererlenbach öfters anzutreffen. Rückseite hät da: In den Gemarkungen Bergen und 
Sachsenhausen sind auch Steine mit HL von 1801. Graue Steine: 22% x18x21 cm. 

720 Bergwerks-Grenzstein. Kein eigentlicher Güterstein. Die Aussteinung eines Grubenfeldes, d. h eines größeren Ge- 
a,b ländes, auf dessen unterirdische Ausbeutung vom Staate ein Mutungsrecht erworben wurde, findet sich in der 

Gemarkung Kirchgöns, an der Gemarkungsgrenze Kirchgöns—Gambach am Pfahlgraben und Waldrand. Die 
Steine zeigen auf einer Seite ein L und zwei gekreuzte Hämmer, auf einer anderen Seite ein V und zwei sich kreu- 
zende Hauen. Schwärzliche Steine: 20x20x37 cm. Gehört eigentlich zu Tafel 60. 

721 Deutschordens-Commende Marburg. Diese Steine gehören eigentlich nicht hierher, da außerhalb des Gebietes liegend. 
722 Sie wurden zur Ausfüllung leeren Platzes aufgenommen und zum Vergleich mit anderen Deutschordens-Steinen! 

Die Steine befinden sich an der Landstraße von Oberwalgern nach Damm an einem Walde (Kreis Marburg). Die 
Deutschordens-Ballei Hessen hatte bedeutenden Grundbesitz in der Marburger Gegend (vergl. Hessenland 1912, 

Nr. 20 und 21). Graue Steine: 25x19x60 cm und 30x20x40 cm.



 



zu Tolel ST GT TER-STEINE (Hessen)

723 oonVatlbrum-Moibøh oøt Líndctfek - Eberslpim-uon Ficht¡it. rór3. Dieser interessanæ und grt erh¿ltcne
o, b Grenzstein von 1613 bef¡da sich an der Ludwigsaue, Gemarlung Trebur, r¡¡weit dem hohen Damme (Landteich)r

der die Felder von Astheim' Trebur, Geioshein ur¡w. vor RheinÍiberschwemmungen schützt. Diese Rhei¡aue bc-
saßcn dic Her¡eo von Vallbrunn {td Mcb€ch von Lindcnfels gemeinschaftlich. Im Jahre ß76 kanfte It¡úgraf
Ludwþ VI. dicsclbe, wodurch sie den Namen Ludwigsarrc erhielt (S. \Fenck, Hess. Landcgcschichæ I, S.4o und
ó5o). Nr. 74a znígt das Ehewappen Vallbrunn-Mosbach v. L. Die Rückseite des Grenzsteinæ znígt arei \Fap-
penschilde. Der obcre Schild zeigt Ehcwappeo Ebersheim-von Fichard. D€r untere Schild hat unbekanntæ Igap-
pcn. Weißer Sandstei!: 3zxt6/2x94 cm.

721 eonVotlbnmt-MosbæhoøtLí@ek-Ebersheim-sonFichørd, 1613. Nabe dem obþen Steine stehen etwa50
o,b,c Schritt nördlich r¡¡d ebeosoviel sädlich von ihm noch zwei niedrige Vappeosteine. Ar¡f dem einen ist auf einer

Scite das Wappcn Wallbn¡nn-Mosbach v. L., auf der Rüclseite das Wappen Ebersheim - v. Fichard. Der andere
(südliche) Stein h¡t gegcn den Rheindamm (Asthein) das Wappen 724c. Rüclseite ist leer. Auf den Schmalseiten
sind dic Vappcoschilde 7z4a rlcid 724b, Wøßer Stein: 3o x z7 x z8 cm.

725 Xtostet Møríenbon¿.In der Gcnarkung Geirsheim, ¡¡ch der Astheimer Gemarkung anrin der Flur rrMarienkron"
sæht diescr Srcio an einem Acker. Das Klosterzeichen kön¡te ein M oder a bedeuten, dazu d.rs Kreuz. Weißer Kalt-
stein: q-25 cn breit, ¡8-zr crn dick, ¡¡ cm hoch*).

726 tøw;g edtfusoî oon Weítzkhausen, gen. Schrautenbæh. In Gemarkung Trebur amRheindamm, an derLudwigsaue
o, b (¡ach Nordeo zu). Ludwig Bakbasar v. V. war'der Sohn des Georg Friedr. Balth. v. Weitelshausen, Hess.-D¡rm-

städt. Regicrungsrat. Er starb 1738. Rticlseite dcs Steincs zéLgt das kirchliche Symbol I H S (auch Jesuitenzeichen).
Rotcr Sandsæinz 33x28x36 cm.

727 nAfi$*túost¿r? In dcr Gcmarkung Trebur sÍidlich dem Auenweg in der Flur ,,Heiliger Geist''. Hier steht der
Stein an eincr Ge*anngrenze zwischen Wiese r¡nd Acter. Er ist seh¡ stark verwittert. Das F vor S könnte auch ei¡
E scin. Rotcr Sandsæin.2txt4x3r cn*r).

728 I In dcr Gcm¡rh¡¡g Gcinshcim, ctwa zwischeo der Flur ,rÀ4arienkron" und ,rOchscüiegel", in einer Actcr-
furchc. Vappcn dcutct auf cineo Mainzcr Dompropot odcr Etzbischof. Weißcr Kalkstein, stark venchlifen r¡nd
bcschãdigt, schcinba¡ schr alt, 24xrr.xz6,w.

729 ? Sch¡ akcr Grenzstcin, ge¡unat der Pfaffeosæia, welcher a¡ der Gcmarkungsgreoze von Rüsseisheim gçgen

Bfucûofshcim steod. Ictzt im Stadtpark aufgesællt. Das Wappen wird das eines Abtæ oder Propstes vom St. Albans-
odcr von St. Viktorstift vorstellcn, ied€nfalls aus seh¡ friuher 7Åt. SÍeißer Kalkstein: z4xz4x6 ø.

73O I Bcidc Sæinc stammen a¡¡s dcr Gcmarhrng Rüssclsheim und sind wohl schon im 14. Jahrhundert gesetzt. Es
731 tonmcn dom¡ls schon verschiedene Adlige in Seitfurt r¡nd Rüsselsheim vor, so ein Volfram von Lynrilre r3i45;

dso m'g das Wappen ei¡en diescr Gnmdbcsi¿er argehören. Weiße Kalksteine, uuegelnãßige Brucbsæine, ietzt
in Stadpart zr¡ Rässclsheim.

732 era¡ oø Iseíhrg. In dcr Gemarkung Trcbur, an der Landstraße nach Nauheim, rechs in Baumstücken, fcrner
wcitcr &tlich im Fcld. Isenburg wurdc fríirher Ysenburg geschrieben, daher das Y. Viereckige Bruchsteine, schwãrz-
icb, unregclnãßþ 4-3o cm breit, zo cm dick, 33 cm hoch.

733 I In dcr Gcmartung Giñheim, an Wege von Bischofshein nach Bauschheim, unweit der Krer¡zlache, an Eckc
eines Feldwegcs. Roter Sa¡dstein: t8xt7r¿x3o cm.

n D$Kloflcr Me¡Gttboru rrr cin adliger Non¡cnllo¡tc¡ i¡ Oppcnhcim am Rhci¡,
*Ð E¡ lõn¡tc d¡¡ Ci¡¡crzico¡c¡tlo¡tcr aon luilþctt C.ßt iî Atz.! i¡ Bct¡¡cht lom¡neu.

zu Tafel 57 GÜTER-STEINE (Hessen) 

723 von Wallbrunn- Mosbach von Lindenfels — Ebersheim-von Fichard. 1613. Dieser interessante und gut erhaltene 
a,b Grenzstein von 1613 befindet sich an der Ludwigsaue, Gemarkung Trebur, unweit dem hohen Damme (Landteich), 

der die Felder von Astheim, Trebur, Geinsheim usw. vor Rheinüberschwemmungen schützt. Diese Rheinaue be- 
saßen die Herren von Wallbrunn und Mosbach von Lindenfels gemeinschaftlich. Im Jahre 1676 kaufte Landgraf 
Ludwig VI. dieselbe, wodurch sie den Namen Ludwigsaue erhielt (S. Wenck, Hess. Landesgeschichte I, S. go und 

650). Nr. 723a zeigt das Ehewappen Wallbrunn—Mosbach v. L. Die Rückseite des Grenzsteines zeigt zwei Wap- 

penschilde. Der obere Schild zeigt Ehewappen Ebersheim-von Fichard. Der untere Schild hat unbekanntes Wap- 
pen. Weißer Sandstein: 32x16%x94 cm. 

724 von Wallbrunn- Mosbach von Lindenfels — Ebersheim - von Fichard. 1613. Nahe dem obigen Steine stehen etwa so 
a,b,c Schritt nördlich und ebensoviel südlich von ihm noch zwei niedrige Wappensteine. Auf dem einen ist auf einer 

Seite das Wappen Wallbrunn—Mosbach v._L., auf der Rückseite das Wappen Ebersheim — v. Fichard. Der andere 
(südliche) Stein hat gegen den Rheindamm (Astheim) das Wappen 724c. Rückseite ist leer. Auf den Schmalseiten 
sind die Wappenschilde 724a und 724b. Weißer Stein: 30x27x28 cm. 

725 Kloster Marienkrone. In der Gemarkung Geinsheim, nach der Astheimer Gemarkung zu, in der Flur „Marienkron“ 
steht dieser Stein an einem Acker. Das Klosterzeichen könnte ein M oder a bedeuten, dazu das Kreuz. Weißer Kalk- 

stein: 17—25 cm breit, 18—21 cm dick, 33 cm hoch*). 

726 Ludwig Balthasar von Weitelshausen, gen. Schrautenbach. In Gemarkung Trebur am Rheindamm, an der Ludwigsaue 
a,b (nach Norden zu).: Ludwig Balthasar v. W. war der Sohn des Georg Friedr. Balth. v. Weitelshausen, Hess.-Darm- 

städt. Regierungsrat. Er starb 1738. Rückseite des Steines zeigt das kirchliche Symbol IH S (auch Jesuitenzeichen), 
Roter Sandstein: 33 x28x 36 cm. 

727 Heiliggeistkloster? In der Gemarkung Trebur südlich dem Auenweg in der Flur „Heiliger Geist“. Hier steht der 
Stein an einer Gewanngrenze zwischen Wiese und Acker. Er ist sehr stark verwittert. Das F vor S könnte auch ein 
E sein. Roter Sandstein: 21x14 x31 cm**), 

728 ? In der Gemarkung Geinsheim, etwa zwischen der Flur „‚Marienkron‘“ und „Ochsenriegel“, in einer Acker- 
furche. Wappen deutet auf einen Mainzer Dompropst oder Erzbischof. Weißer Kalkstein, stark verschliffen und 
beschädigt, scheinbar sehr alt, 24 x II x 26. cm. 

727 ? Sehr alter Grenzstein, genannt der Pfaffenstein, weicher an der Gemarkungsgrenze von Rüsselsheim gegen 
Bischofsheim stand. Jetzt im Stadtpark aufgestellt. Das Wappen wird das eines Abtes oder Propstes vom St. Albans- 
oder vom St. Viktorstift vorstellen, jedenfalls aus sehr früher Zeit. Weißer Kalkstein: 24 x24x60 cm. 

730 ? Beide Steine stammen aus der Gemarkung Rüsselsheim und sind wohl schon im 14. Jahrhundert gesetzt. Es 
731 kommen damals schon verschiedene Adlige in Seilfurt und Rüsselsheim vor, so ein Wolfram von Lytwilre 1345; 

also mag das Wappen einem dieser Grundbesitzer zugehören. Weiße Kalksteine, unregelmäßige Bruchsteine, jetzt 
im Stadtpark zu Rüsselsheim. 

732 Graf von Isenburg. In der Gemarkung Trebur, an der Landstraße nach Nauheim, rechts in Baumstücken, ferner 
weiter östlich im Feld. Isenburg wurde früher Ysenburg geschrieben, daher das Y. Viereckige Bruchsteine, schwärz- 
ich, unregelmäßig, 23—30 cm breit, 20 cm dick, 33 cm hoch. 

733 ? In der Gemarkung Ginsheim, am Wege von Bischofsheim nach Bauschheim, unweit der Kreuzlache, an Ecke 
eines Feldweges. Roter Sandstein: 18x 17%,x30 cm. " 

*%) Das Kloster Marienkrone war ein adliges Nonnenkloster in Oppenheim am Rhein. 

*%*) Es könnte das Cisterzienserkloster zum heiligen Geist in Alzey in Betracht kommen.



 



zu Tofel 58 ZEHNT-STEINE und Andere
731 p*stfcn Nassau-Uittgischc Zelmt4raøe. In dcr Gcmarkung Weilbach im Flur Jobanniskirctrhof, ¡ahc dcn dtcn
o,b Sæinkranzc. Dic eine Scitc zeigt ei¡cn ¡ückrrãrtsscbaucnden Löwcn. Rúckseite batFZG: Färstlichc ?*;hît-

Grcnzc. In der Nåhc lag das ausgcgaûgcûc Dorf Obcrwcilbach, auf dessen Gemarkung wohl dcr Zehntco ruhtc.
Roter Sandsæi¡: 45%xr8/2x35 ø,.

735 Zent-Søn (Neubruch). In dcr Gemarhrng Bornheim am Räderbergwcg. Lag ausgerisscn an den l¡ingang au
orb Brarrcrei unwcit der Valdschmidtstraßc. G¡auer Stein: 19xt7x21 cm. Vcrgl. Nr. 654.

736 Waltaua Sclwlzelmt¿n. ry47.In der GemarkuogWallau am nördlichen Ende derVeinberge und an der Südwcstecke
des No¡denstãdtcr Gcmeindcwaldes unweit der Lochmühle. Grauer Sandstein: z¡ x 18 xz6 ø.

737 Lwktehr-Stein. Damit waren Teilc der alæn Frankfurter Landweh¡ (Walgraben) arü¡ge$teint, als dieselbe ein-
o, b geebnet wurde. Das N B : Ncr¡bruch dcr¡æt wobl an, daß das dadu¡ch gewon¡ene Ackerland mit einen Zú¡tcn

von der Sadt belastet war. Der Stein steht nahe der Nordostecke dcs Fraolû¡rter Friedhofes und des Dreimã¡kers
Eckenheim-Bornheim-Fn¡kfurt. (Vergl. Archiv für Fraûlf,. Gcschichte 1895, S. 297). Auch i¡ Nãhe dcs G¡än-
hofes ausgerissen a¡n Hofe. Grauc Steinei 23xrgx2r cm u¡d kleiner.

738 PÍanzelmt-Stehe. In der C.-"tl-g Delkcnheim. Nr. 738 steht an der Elisabethenstraße unweit der Straßcn-
o, b mühle. Nt. 739 im Feld nach Diedcnbergo zu. Die Stcine zeigen an, inwieweit die betreffenden Äcker mit dcm
739 Pfaruæbnæn belastet warcn. Z F bedq¡tet zehntfrei (d. h. vom großen Zehnten). r R : r Ruthe. Venn der Aclcr

Vurzeþcn'ãchse, Rüben, Möh¡cn usw. trub, erhielt der Pfarrer eioe Flãche von ¡ [ Ruthe als Z€hntco. 8 G
: 8 Garbcn (Korn), 3 S : 3 Simmem (Hafer oder sonstiges Geaeide). Diese Zehntsteine sind zwischen 1754

und 1785 gesetzt, als loh. Mårt. Ruths Pfarrer war. Rote Saodsteine: zSxztxzí cm und kleiner.

71O Herzqlbh Nøssauisch¿r Dottøitt¿n-Zehmten. Fruhet trãu6g in der Gemarkung Prath bei \Fellnich. Nach Abläs."g
o, b dcs 7.eh¡terrrm ¡84ejo von denÄcke¡n entfernt. Einige liegen an einemKnzifix am!Íege ¡achWellmicb. Graue

Steine: 3oY2x2r. x35 cm.

711 Zelmtst¿in oøt Bergan. Meh¡fach in der Crcmarkung Bergen, am Wege nach Niederdorfelden vor dem Hohlwege, am
o, b Wcge nach dcm Wasserverl und Wald. H Y+ dittfte wohl Hcssen (tlanau) mit 7¿ des Zebntens, SB t/+ : Schelm

von Bcrgen nttt 3/4 dcs ganzcn Zehntens bedeut€n. Grar¡c Steine: z3xr8r/2x26 w, und Heiner.

712 Ompopst¿i-Zelntat Am Wegc ¡ach Sulzbach in der Gcmarkung Oberliederbach, unweit der Gemarkungsgrenzc.
o,b DPZ: Dom-Propatei-Zehnten.Rtictscite GZ: G¡oßer 7*hnten. öften im Feldevertreten. Grauc Sandstcine:

2f xr5x24 cm.

713 XatlwherKtostø-Zelmt¿n. þ'm Rebetöckcr Hof bci Fnnkfurt ao dessen Nordwestecke, arrch an der Ostscitc des

Rcbstocker Valdcs gegcnüber dcr Tornowstraßc. Weu¡ scither unbebautes Odtand, Wald usw. zu Feld aûSeleSt

und gepflügt wrrde, hane der Acker den Neubruch-, Ncr¡rodc- oderNovd-Zehnteo an gebeo. Obigcs Kloeter bc-
saß jcdenfalls scit alter 7*it das Zeh¡r&ccht in diesen Gebiet, wie das Liebfrauenstift das Nachbargelånde hinter
dem Römcrbof an Stelle des ausgcgangeocn Dorfes Biegen. Vergl. Nr. 655. Graue Sandsteíte: zzxtgx24 cñ.

711 franrytnur Kastenantß-Zelmtstein. Inder Gemarkung Rädelheim z¡rischen Eschborn und Rtidelheim an dcr Elisa-
bethcnstraße. Nach Battonn: Beschr. der Sadt Fnnkfurt 186r, I. S. 238 zeigten die Grenzsteine des Korn-Amtcs
im Ricdcrbruche K A : Korn-Amt. Das Kastenamt hieß früher (vor 1735) Al¡noscn-Kasten (: e C¡ u¡d hatte vicl
ar¡swãrtigcn Grundbesitz und wohl auch Zehnten (: Z), so daß hier wobl dieses Amt und nicht das Korn-Amt
in Frage kommt. Grauer Sandstein: 2oxr3y2x27 w, Vergl. Nr. 7o2-7o4.

715 ttæhgaÍücn Isatburger Gofer Zelmten. 1738. Nr. 745 steht mehrfach in den ehemaligen Weinbergen und Baum-
o, b sd¡cken unter der Ki¡che von Bcrgen; auch als Prellstein im Ort an der Günthersgasse. Grarrc Steine: z5 x 19 x 50 cm.

716 *.746 steht in der Gcmarkung Seckbach nahe dcrGcmarkung Bergcn auf einerViese, links der I¡ndstraßc vou
o, b Seckbach nach E¡kheim. Ob die Buchsaben HD Z : Hcssen-Darmstãdter-Zehten an der¡ten sin4 ist fraglich.

Grauer Stein: z4xt6xz7 cm.

717 forstanttsG¡enzsteh¿. t777, Keíne eigentlichen Zeh¡tsteine. Sie begrenzen die Valdungen in dcn Gemarkungcn
o, b Sachscnhausen gegen das Acker-, Viæar- uud Veidcland. F A : Forst-Amt. W : Veide¡ Wiese oder Weg? Graue

Stei¡c: 24xr4x25 cm.

718 forstant-Achergericht hanswt ø. M. 1788. Dcn Ackergericht standen bis rSzo die Feld- und Baupolizei, die Feld-
o, b streitþkeiten, die Stnßcn- und Wcgeverwaltung in dcr Gemarkung zu. Dice Steine begrenaen dcn Wald in der

Gemarkung Sacbsenbausen gcgco das Ackerland. Noch öfters in der Gemarlung anzutr€ff€n, z. B. in den hzutigen
Geni¡sclãndereieo nördlich der Offenbachcr l-andstraße gegen Oberrad. Auch Steine mit A G r¡nd Rüclseite mit
V (Weg, Weide, \Íiæe?) f¡den sich noch öfters in Gcmarkung Bornheim an der Seckbacher Iandstraþ an der
Saalburgallec (wo die Frciligrathstnßc cinmündct), i¡ Gcmarkung Sachse¡hauscn nahe dcm Wendelsweg am Bcrgcs-

r¡sw. Auch im heutþen Zoologischen Gartcn, frühere Pñngsnneide. G¡aue Steine: z6xzo xz4 cn und
Hcincr.

719 Xøstauøs-Antsþitt. r8o8. Vergl. Nr. 744. ttÃ der I¿ndstraße zwischen Bornheim und Seckbach in Obstgãrtclr.
o,b Hcllcr S¡¡dstcin: tïxr2/zx2r cm. NB: Ncubruch. Vcrgl.Nr.Z44.

zu Tafel 58 ZEHNT-STEINE und Andere 

734 Fürstlich Nassau-Usingische Zehnt-Grenze. In der Gemarkung Weilbach im Flur Johanniskirchhof, nahe dem alten 
a,b Steinkreuze. Die eine Seite zeigt einen rückwärtsschauenden Löwen. Rückseite hat FZG = Fürstliche Zehnt- 

Grenze. In der Nähe lag das ausgegangene Dorf Oberweilbach, auf dessen Gemarkung wohl der Zehnten ruhte. 
Roter Sandstein: 45% x18%x35 cm. 

735 Zehnt-Stein (Neubruch). In der Gemarkung Bornheim am Röderbergweg. Lag ausgerissen an dem Eingang zur 
a,b Brauerei unweit der Waldschmidtstraße. Grauer Stein: 19x17x25 cm. Vergl. Nr. 654. 

736 Wallauer Schulzehnten. 1747. In der Gemarkung Wallau am nördlichen Ende der Weinberge und an der Südwestecke 
des Nordenstädter Gemeindewaldes unweit der Lochmühle. Grauer Sandstein: 21x18 x26 cm. 

737 Landwehr-Stein. Damit waren Teile der alten Frankfurter Landwehr (Wallgraben) ausgesteint, als dieselbe ein- 
a,b geebnet wurde. Das NB = Neubruch deutet wohl an, daß das dadurch gewonnene Ackerland mit einem Zehnten 

von der Stadt belastet war. Der Stein steht nahe der Nordostecke des Frankfurter Friedhofes und des Dreimärkers 
Eckenheim—Bornheim— Frankfurt. (Vergl. Archiv für Frankf. Geschichte 1895, S. 297). Auch in Nähe des Grün- 
hofes ausgerissen am Hofe. Graue Steine: 23x19x21 cm und kleiner. 

738 Pfarrzehnt-Steine. In der Gemarkung Delkenheim. Nr. 738 steht an der Elisabethenstraße unweit der Straßen- 
a,b mühle. Nr. 739 im Feld nach Diedenbergen zu. Die Steine zeigen an, inwieweit die betreffenden Äcker mit dem 
739 Pfarrzehnten belastet waren. Z F bedeutet zehntfrei (d. h. vom großen Zehnten). ı R= ı Ruthe. Wenn der Acker 

Wurzelgewächse, Rüben, Möhren usw. trug, erhielt der Pfarrer eine Fläche von ı OD) Ruthe als Zehnten. 8G 

= 8 Garben (Korn), 3 S = 3 Simmern (Hafer oder sonstiges Getreide). Diese Zehntsteine sind zwischen 1754 
und 1785 gesetzt, als Joh. Mart. Ruths Pfarrer war. Rote Sandsteine: 28x21 x26 cm und kleiner. 

740 Herzoglich Nassauischer Domainen-Zehnten. Früher häufig in der Gemarkung Prath bei Wellmich. Nach Ablösung 
a,b des Zehnten um 1840—5o von den Äckern entfernt. Einige liegen an einem Kruzifix am Wege nach Wellmich. Graue 

Steine: 30% x21x35 cm. 

741 Zehntstein von Bergen. Mehrfach in der Gemarkung Bergen, am Wege nach Niederdorfelden vor dem Hohlwege, am 
a,b Wege nach dem Wasserwerk und Wald. H Y, dürfte wohl Hessen (Hanau) mit Y, des Zehntens, SB %4 = Schelm 

von Bergen mit %, des ganzen Zehntens bedeuten. Graue Steine: 23x181,x26 cm und kleiner. 

742 Dompropstei-Zehnten. Am Wege nach Sulzbach in der Gemarkung Oberliederbach, unweit der Gemarkungsgrenze. 
a,b DPZ = Dom-Propstei-Zehnten. Rückseite GZ — Großer Zehnten. Öfters im Felde vertreten. Graue Sandsteine: 

21 xI5x24 cm. 

743 Katharinen-Kloster-Zehnten. Am Rebstöcker Hof bei Frankfurt an dessen Nordwestecke, auch an der Ostseite des 

Rebstocker Waldes gegenüber der Tornowstraße. Wenn seither unbebautes Ödland, Wald usw. zu Feld angelegt 
und gepflügt wurde, hatte der Acker den Neubruch-, Neurode- oder Noval-Zehnten zu geben. Obiges Kloster be- 

saß jedenfalls seit alter Zeit das Zehntrecht in diesem Gebiet, wie das Liebfrauenstift das Nachbargelände hinter 

dem Römerhof an Stelle des ausgegangenen Dorfes Biegen. Vergl. Nr. 655. Graue Sandsteine: 22x19x24 cm. 

744 Frankfurter Kastenamts-Zehntstein. In der Gemarkung Rödelheim zwischen Eschborn und Rödelheim an der Elisa- 
bethenstraße. Nach Battonn: Beschr. der Stadt Frankfurt 1861, I. S. 238 zeigten die Grenzsteine des Korn-Amtes 
im Riederbruche KA = Korn-Amt. Das Kastenamt hieß früher (vor 1735) Almosen-Kasten (= A C) und hatte viel 
auswärtigen Grundbesitz und wohl auch Zehnten (= Z), so daß hier wohl dieses Amt und nicht das Korn-Amt 

in Frage kommt. Grauer Sandstein: 20x13%x27 cm. Vergl. Nr. 702—704. 

745 Hochgräflich Isenburger Großer Zehnten. 1738. Nr. 745 steht mehrfach in den ehemaligen Weinbergen und Baum- 
a,b stücken unter der Kirche von Bergen; auch als Prellstein im Ort an der Günthersgasse. Graue Steine: 25 x 19 x 50 cın. 

746 Nr. 746 steht in der Gemarkung Seckbach nahe der Gemarkung Bergen auf einer Wiese, links der Landstraße von 
a,b Seckbach nach Enkheim. Ob die Buchstaben H DZ = Hessen-Darmstädter-Zehnten zu deuten sind, ist fraglich. 

Grauer Stein: 24x 16x27 cm. 

747 Forstamts-Grenzsteine. 1777. Keine eigentlichen Zehntsteine. Sie begrenzen die Waldungen in den Gemarkungen 
a,b Sachsenhausen gegen das Acker-, Wiesen- und Weideland. F A = Forst-Amt. W = Weide, Wiese oder Weg? Graue 

Steine: 24x14x25 cm. 

748 Forstamt-Ackergericht Frankfurt a. M. 1788. Dem Ackergericht standen bis 1820 die Feld- und Baupolizei, die Feld- 
a,b streitigkeiten, die Straßen- und Wegeverwaltung in der Gemarkung zu. Diese Steine begrenzten den Wald in der 

Gemarkung Sachsenhausen gegen das Ackerland. Noch öfters in der Gemarkung anzutreffen, z. B. in den heutigen 
Gemüseländereien nördlich der Offenbacher Landstraße gegen Oberrad. Auch Steine mit AG und Rückseite mit 
W (Weg, Weide, Wiese?) finden sich noch öfters in Gemarkung Bornheim an der Seckbacher Landstraße, an der 
Saalburgallee (wo die Freiligrathstraße einmündet), in Gemarkung Sachsenhausen nahe dem Wendelsweg am Berges- 
grundweg usw. Auch im heutigen Zoologischen Garten, frühere Pfingstweide. Graue Steine: 26x20x24 cm und 

kleiner. . 

749 Kastenamts-Zehntstein. 1808. Vergl. Nr. 744. An der Landstraße zwischen Bornheim und Seckbach in Obstgärten. 
a,b Heller Sandstein: 18x12%x21 cm. NB = Neubruch. Vergl. Nr. 744.



ZËHNf-STËil.lÉ: u. Andere lofel 58

rZC --'7 1^t \
/\ld.tti

I

,i, É##.

\
:r\

/..:.t,

/ :'. " /'.t i ¡:

'17+7
SY, ,'t T' :r' ,'hl n}\ D \

U

SB%

;

/:/,t ,/ ,.j :i:l/ '' !; ,.¡

rltl
Irl
'--r r I1ri.¿*7

1-

t1
R

G
5

F-
I r

R
6
s

Z
I

I
a\)

?Z

z
,1
7

7

/qK

fr a

I

/ :,1 :,/ lt:. :;

/.j'/

þl ¿c4,_4n

tJ Uil ,/
.iJ l-

¡
,
I

ì

\SL

7"

CZ
/ /,: i¡

r
\! ¿. ! tt

CC
¡J ru"

1.,:\w.

8 {rn

,/ /:( r¿

/ 11: i;

AC
t7 88

/ /,/,

,' '\,
' H I-l ',,

tlL/'

"-r I*ì¿.¿ I

,lit
.*rütg¡,pffiitb

/ t''',

71,/'t

,! 1,,, ..,

K M
/4/i¡

/ 1,2 r; /42it

I
I I

749b 



zu Tofel 59 GRENZ-STEINE verschiedener Art
75O Secþba¿h-Bornheùn¿r Koppelhutslcin..17,87. Unter Koppelhut oder Koppclweideversteht m?' das gerneinsame

Veiderecht zweier oder meh¡erer Gemeinden an einem ffi¡nti¡ct, trift, Oitiana, Heideland. Die Bornhåm"t natteo
das Recht der Mitweide in-der Gemarkung Seckbach, das zur Giafschfft llanaú gehörte. Im Jahre ¡ZS7 wurãã diã
l(oppclweide geteilt und der den Bornhe-imern úberlassene Teil durch Hutstciãe fest abgeþenzt.'Verschiedene
Steine stehen noch an dem_Vicsengrun4 der von der Bergentraße zur Zeul¡ickeËtraße herãbäeht. S und B;K H
bedeutet Seckbacher und Bor¡heimer Koppelhut. An dei Schmalseite der Stei¡e steht 1787. noter Sanóteh:
zBxzSx30 cm.

751 Preungesh¿itner þ*tgin, t787. Zwischen den Orten Bornheim und Preungesheim bestand eine geneinsame Koppel-
hut, die in der Bornheimer Gemarkung lag und 4z Morgen groß war. õavon wurden zr Moigen abgetrennt'i¡n¿
!11 lreungesheimern zur a_lleinig.en Beweìãung übe¡lassãn. EIs wurden 8 Grenzsteine gesetzt ñit aen" buctstaUcn
I l_I S -: Preungesheimer Hutstein. Auf der Sõhmalseite steht 1787. Noch heute steheñmeh¡ere Steine rechts und
links der Friedberger Landstraße bis zur Festeburg hia. Rotei Sandstein: 27y2x25x3j crn.

752 Die Deußchhqren-Scluiferstehæ. (t$-a\. Im Frankfuner Stadtwald westlich der Oberschweinstiege bei der Vald-
o, b bahnstation an der so!. nonigshei¿é ívar den Deutschordenshenen das Weiderecht fd ihr¿ a,ä ¿"m S*¿¡¡oi"

gehaltene Schaflerde ein_gerjiumt worden- Das betr. Gelände wu¡de mit Steinen abgegrenzt, die auf einer Seite den
Vappenschild qit d"g Ordenskreuz, auf der-Rückseite ein gotisches (aber verkehñõ) F : Frankfurt zeigen. Sie
stehe_n noch großenteils, auch vom Oberforsthaus zur Btirgelrriese unä weiter nach Ósten. Unebene schw?tz[che
Bruchsteine: 30 x z4x 50 cm.

753 tøøzgaøeidstein, r8o9. Die Frankfurter Metzger hatten r8o9 die Hundswiesen als Weideplatz für ih¡ Vieh vom
Rate.^zugewiesen bekommen. Noch ieøt stehen am Feldwege-von der Miquelstraße zum Grünhofe Steine mit Io-
schrift: Meøgcrweit r8o9. Graue Steine: z6y.zo%\ß crî.

7 54 ? In Niederselters steht unweit der berühmten Mineralqrrelle am Klosterweg ein Stein mit Inschrift z5 ? Ruthen
auf beiden Seiten. Vielleicht war das Quellengebiet mit soichen Steinen ausges-teinr, etwa zur Sicherungãer Qu.lliHeller Sandstein: z5 t2ot/22 42 crn.

7 55 Burgfriedenstþ dq Burg Eppstein. Der Burgfrieden war eine Einrichtung bei solchen Burgen, die meh¡eren Herrenq, b - de.n sog. _Ganerben -gemeinschaftIch war oder welche zu ihrer Venèidigung Burgmadieá hane, die in der Burg
oder ihre¡ Umg_ebung wohnten. Das Wort Burgfrieden besaß mehrfache BedJutuãg; u.-a. war damit aích ein kleinerei
oder größerer Bezirk um die Burg herum_ bezeichnet, in welchem alle Scblâgereién, Verunrndungen r¡sw. streng ver-
boten waren. Die meisten Burgfiieden-Vertriþe_ sammen schon a¡rs {em i4. Jahrlundert. nie um nppstei"n be-
findlichen Burgfriedensteine sind aus jüng_erer Zeit, etw-a von r75o. Sie batten iot¡l den Zweck, das alte n'uigfrieden-
gebiet von t59z i9 seinen Grenzen festzuhalten, weil dieses mii Burg und Ort in Gemeinschaft von Kurm-ainz und
Hessen-Darmstadt geblieben war..Der Slein _N¡, 75j .steht an der heútigen Gemarkungsgrenze gegen Vockenhausin
(auf dem Bjrod); eizeigt gegen diesen ön C M 3-Chur-Mainr, g.g.; Ëpp.ói" BËg Ñ;gåiieden. Zwei Steine
stehen noch im Wellbachtal. Graurötliche Sandsteíne: zTyrxzonjT an--una kleiner.

756 Grenzsteifle oo,n lWaldmark-Gnasenschaften. In-r vordererr Taunus zw-ischen Eppstein und Homburg iranen zaiú-
þis reiche Gemeinden der Mainebene und Vetterau seit sehr alter Zeit das Recht åés Hoþfällens fi¡r Sai-;Ñuã- un¿

7æ ry9izT|cte. -Die_se Ofte waren zu Genosse¡schaften vereinigt und es bestanden folgende WaldmarÍ<en: r. Die- - - Obe¡liedøba¿lur Marh-mít_z3O_rten und Höfen. z. Die SulzbúherMarhbeiKöntçteinl3. DieCronbergerMarhmit
! Or-ten. 4. Die Hohe Markbei Oberursel mit 35 Orten. Um ¡8o8 bis ¡8rz wurden diese Mãrken von der Ñassauischen
le8ie*t aufgelöst und an die einzelnen Orié verteilt, so daß ieder Ort seinen eigenen Gemei¡dewald erhielt.
l-'I_r. 75óa, b grenzte die Ortsgemarkung Münster (Kreis Höchst a.'M.) vom Oberliedãrbacher Markwalde ab. Vährend
Münster zu Kurmainz gehörte, waren an der Olirliederbacher Mark neben kurmaiûzer Dörfem auch hessen-darm-
städtische und isenburgischç 

-Qrte. beteiligtr_ so daß die Marla¡¡älder keinem bestimmten I-andesherren allein ge-
hörten. G H bedeutet Gundelhard, ein Vald zwischen Lorsbach und Hof Hausen. An diesem Watde hatten äie
LandgrafenvonHesse¡einbesonderesJagdrecht.CM:Chur-Mainz.MSR:Münster.AuchanderHornauer,
Fischbacher u. a. Feldgemarkung 6nden Jich ähnliche Grenzsteine am Walde, da die Orte selbst mit ihren Feldem
kurmainzisch waren, die _Valdungen aber zur gemeinschaftlichen Obertederbacher Mark gehörten (bis r8o8).
Graue Sandsteine: z5 t18x4t ørr.
\r. lS73:.b -steh¡ ¡nw_e_it_von Hof Hausen bei Hofleim im Walde Gundelbard (vergl. obeo). Der Hof war hessen-
darmstädtisch, daher HD auf einer Seite. Grauer Sandstein: 27trgy"x3o èm.
Nr. 758 a, b steht am Lorsbacher Feld in der Waldecke am Cun¿éttrard. O L B M : Oberliederbacher Mark.
L B : Lorsbach. Grauer Sandstein: z4y.r8 xz8 cm.
Nr. 7591 b- Vestlich von Schneidhairí am heutigen Sulzbacher und Hornauer Gemeindewald stehen mehrere
Steile, die die alte Oberli¿d¿rbach¿r Mark (: O L l{) von der alten Sulzba¿ha Mark (: S B M) schieden. Graue
Sandsteine: z8 zzt/"238 øn.
Nr.,76oa, b.Das Bartolomdusstift in Frankfurt war ehemals im Besitz von Kelkheim und Hornau und muß auch
r_ych.später eigenen Grund- und Waldbesiu bei diesen Orten gehabt baben. Zwei Steine im,,Dicknits( im heutigen
Kelkheimer Gemeindewald begrenzen diesen Besitz gegen dið Oberliederbacher Mark. Uniér S B F : Stift oáer
Sankt Bartolomäus Frankfurt ist eine Glocke als Zeichén des Stiftes sichtbar. Graue Sandsteine: z6 x2tx4o c:rn.
Nr..76ra,-b ist ein Scheidstein zwischen Cronberger Mark (- C M) und Hotæ Marh. (: H M) von r7rj. Mährere
Steine stehen nördlich dem ieuigen Eschborner-Gemeind(i,ald, wô dieser an den heirtigen ¡ômmedtréimer, Kal-
bacher und Cronberger Wald angrenzt (westlich dem Kaiserin-FrieCrich-Weg). Graue Sãndsteine: zs xt6 t1¡cro.
Der Fünfdbfer-Marktald bei Rü-sselsheìm hatte sich im ¡r. oder ¡2. Jah¡huñáert in dem großen Relchsfoníbrei-
eich gebildet und umfaßte fünf Gemeinden, nämlich Rüsselsheim, Raunheim, Flönheimr-Bischofsheim und Seil-
furt. Das Zeichet der Fünfdörfermark war ein Doppelhaken (vergl. Nr. 5È52).In Jah¡è 1716 wurde die Grenze
gegeg deq Mönchwald abgesteint; letzterer gehörtã dem Clarissnúoster n -I 

^inz. 
Grenzstêin Nr. 762a, b zeigt

aufeiner Seite ein verschlungenes C C : Claiissen-Closter (vergl. Nr. 332) und 1716. Aufder andere¡i Seiie ist dõr
Doppelhake-n sichtbar. Als rTrS für die Gemeinde Flörslein ei¡ teit ¿er Ftinf¿oifermart ausgesondert wurde, hat
man das Flörsheimer Ortszeichen (vergl. Nr. 253, 254) neben den Doppelhaken angebracñt. Rote Sandsteine:
3c ./2ox46 cm und kleiner.
Nr.-763 steht mehrfach an der alten Stockstraße und begrenzte die alte Raunheimer Gemarkung gegeo dre Fünf-
&;rfernark. Gegen Raunluim zeigen die Steine das alte Orts-zeichen (vergl. Nr. 324), gegen den ¡vfarFwá<iden Doppèl-
haken. Der ier?¡ge Raunheimer Gemeindewald ist erst ¡826 bei Teilung der \Valdmark entstaoden. Keuper: z5 x
20 t3o crn und größer.
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zu Tafel 59 GRENZ-STEINE verschiedener Art 

Seckbach — Bornheimer Koppelhutstein. 1787. Unter Koppelhut oder Koppelweide versteht man das gemeinsame 
Weiderecht zweier oder mehrerer Gemeinden an einem Flurstück, Trift, Ödland, Heideland. Die Bornheimer hatten 
das Recht der Mitweide in der Gemarkung Seckbach, das zur Grafschaft Hanau gehörte. Im Jahre 1787 wurde die 
Koppelweide geteilt und der den Bornheimern überlassene Teil durch Hutsteine fest abgegrenzt. Verschiedene 
Steine stehen noch an dem Wiesengrund, der von der Bergerstraße zur Zeuläckerstraße herabzieht. S und B, KH 
bedeutet Seckbacher und Bornheimer Koppelhut. An der Schmalseite der Steine steht 1787. Roter Sandstein: 
28x28x30 cm. 

Preungesheimer Hutstein. 1787. Zwischen den Orten Bornheim und Preungesheim bestand eine gemeinsame Koppel- 
hut, die in der Bornheimer Gemarkung lag und 42 Morgen groß war. Davon wurden 21 Morgen abgetrennt und 
den Preungesheimern zur alleinigen Beweidung überlassen. Es wurden 8 Grenzsteine gesetzt mit den Buchstaben 
PHS = Preungesheimer Hutstein. Auf der Schmalseite steht 1787. Noch heute stehen mehrere Steine rechts und 
links der Friedberger Landstraße bis zur Festeburg hin. Roter Sandstein: 27% x25x35 cm. 

Die Deutschherren-Schäfersteine. (1484). Im Frankfurter Stadtwald westlich der Oberschweinstiege bei der Wald- 
bahnstation an der sog. Königsheide war den Deutschordensherren das Weiderecht für ihre auf dem Sandhofe 
gehaltene Schafherde eingeräumt worden. Das betr. Gelände wurde mit Steinen abgegrenzt, die auf einer Seite den 
Wappenschild mit dem Ordenskreuz, auf der Rückseite ein gotisches (aber verkehrtes) F — Frankfurt zeigen. Sie 
stehen noch großenteils, auch vom Oberforsthaus zur Bürgerwiese und weiter nach Osten. Unebene schwärzliche 
Bruchsteine: 30x24 x50 cm. 
Metzgerweidstein. 1809. Die Frankfurter Metzger hatten 1809 die Hundswiesen als Weideplatz für ihr Vieh vom 
Rate zugewiesen bekommen. Noch jetzt stehen am Feldwege von der Miquelstraße zum Grünhofe Steine mit In- 
schrift: Metzgerweit 1809. Graue Steine: 26x20%x33 cm. 

? In Niederselters steht unweit der berühmten Mineralquelle am Klosterweg ein Stein mit Inschrift 25? Ruthen 
auf beiden Seiten. Vielleicht war das Quellengebiet mit solchen Steinen ausgesteint, etwa zur Sicherung der Quelle. 
Heller Sandstein: 25 x20% 42 cm. 
Burgfriedenstein der Burg Eppstein. Der Burgfrieden war eine Einrichtung bei solchen Burgen, die mehreren Herren 
— den sog. Ganerben — gemeinschaftlich war oder welche zu ihrer Verteidigung Burgmannen hatte, die in der Burg 
oder ihrer Umgebung wohnten. Das Wort Burgfrieden besaß mehrfache Bedeutung; u. a. war damit auch ein kleinerer 
oder größerer Bezirk um die Burg herum bezeichnet, in welchem alle Schlägereien, Verwundungen usw. streng ver- 
boten waren. Die meisten Burgfrieden-Verträge stammen schon aus dem 14. Jahrhundert. Die um Eppstein be- 
findlichen Burgfriedensteine sind aus jüngerer Zeit, etwa von 1750. Sie hatten wohl den Zweck, das alte Burgfrieden- 
gebiet von 1592 in seinen Grenzen festzuhalten, weil dieses mit Burg und Ort in Gemeinschaft von Kurmainz und 
Hessen-Darmstadt geblieben war. Der Stein Nr. 755 steht an der heutigen Gemarkungsgrenze gegen Vockenhausen 
(auf dem Birod); er zeigt gegen diesen Ort CM = Chur-Mainz, gegen Eppstein BF — Burgfrieden. Zwei Steine 
stehen noch im Wellbachtal. Graurötliche Sandsteine: 27% 20x37 cm und kleiner. 

Grenzsteine von Waldmark-Genossenschaften. Im vorderen Taunus zwischen Eppstein und Homburg hatten zahi- 
reiche Gemeinden der Mainebene und Wetterau seit sehr alter Zeit das Recht des Holzfällens für Bau-, Nutz- und 
Heizzwecke. Diese Orte waren zu Genossenschaften vereinigt und es bestanden folgende Waldmarken: ı. Die 
Oberliederbacher Mark mit 23 Orten und Höfen. 2. Die Sulzbacher Mark bei Königstein. 3. Die Cronberger Mark mit 
8 Orten. 4. Die Hohe Mark bei Oberursel mit 35 Orten. Um 1808 bis 1812 wurden diese Marken von der Nassauischen 
Regierung aufgelöst und an die einzelnen Orte verteilt, so daß jeder Ort seinen eigenen Gemeindewald erhielt. 
Nr. 756a, b grenzte die Ortsgemarkung Münster (Kreis Höchst a. M.) vom Oberliederbacher Markwalde ab. Während 
Münster zu Kurmainz gehörte, waren an der Oberliederbacher Mark neben kurmainzer Dörfern auch hessen-darm- 
städtische und isenburgische Orte beteiligt, so daß die Markwälder keinem bestimmten Landesherren allein ge- 
hörten. GH bedeutet Gundelhard, ein Wald zwischen Lorsbach und Hof Hausen. An diesem Walde hatten die 
Landgrafen von Hessen ein besonderes Jagdrecht. CM = Chur-Mainz. MS R — Münster. Auch an der Hornauer, 
Fischbacher u. a. Feldgemarkung finden sich ähnliche Grenzsteine am Walde, da die Orte selbst mit ihren Feldern 
kurmainzisch waren, die Waldungen aber zur gemeinschaftlichen Oberliederbacher Mark gehörten (bis 1808). 
Graue Sandsteine: 25x18 x4ı cm. 
Nr. 757a, b steht unweit von Hof Hausen bei Hofheim im Walde Gundelhard (vergl. oben). Der Hof war hessen- 
darmstädtisch, daher HD auf einer Seite. Grauer Sandstein: 27x19%x30 cm. 
Nr. 758 a, b steht am Lorsbacher Feld in der Waldecke am Gundelhard. OLBM = Oberliederbacher Mark. 
LB = Lorsbach. Grauer Sandstein: 23 x.18 x28 cm. 
Nr. 759a, b. Westlich von Schneidhain am heutigen Sulzbacher und Hornauer Gemeindewald stehen mehrere 
Steine, die die alte Oberliederbacher Mark (= O LM) von der alten Sulzbacher Mark (= S BM) schieden. Graue 
Sandsteine: 28-21 x38 cm. ; 
Nr. 760a, b. Das Bartolomäusstift in Frankfurt war ehemals im Besitz von Kelkheim und Hornau und muß auch 
noch später eigenen Grund- und Waldbesitz bei diesen Orten gehabt haben. Zwei Steine im „Dicknit“ im heutigen 
Kelkheimer Gemeindewald begrenzen diesen Besitz gegen die Oberliederbacher Mark. Unter SBF = Stift oder 
Sankt Bartolomäus Frankfurt ist eine Glocke als Zeichen des Stiftes sichtbar. Graue Sandsteine: 26 x 21 x40 cm. 
Nr. 761a, b ist ein Scheidstein zwischen Cronberger Mark (= CM) und Hohe Mark (= HM) von 1715. Mehrere 
Steine stehen nördlich dem jetzigen Eschborner Gemeindewald, wo dieser an den heutigen Bommersheimer, Kal- 
bacher und Cronberger Wald angrenzt (westlich dem Kaiserin-Friedrich-Weg). Graue Sandsteine: 25 x 16 x3 cm. 
Der Fünfdörfer-Markwald bei Rüsselsheim hatte sich im ı1. oder 12. Jahrhundert in dem großen Reichsforst Drei- 
eich gebildet und umfaßte fünf Gemeinden, nämlich Rüsselsheim, Raunheim, Flörsheim, Bischofsheim und Seil- 
furt. Das Zeichen der Fünfdörfermark war ein Doppelhaken (vergl. Nr. 5so—52). Im Jahre 1716 wurde die Grenze 
gegen den Mönchwald abgesteint; letzterer gehörte dem Clarissenkloster in Mainz. Grenzstein Nr. 7622, b zeigt 
auf einer Seite ein verschlungenes C C = Clarissen-Closter (vergl. Nr. 332) und 1716. Auf der anderen Seite ist der 
Doppelhaken sichtbar. Als 1718 für die Gemeinde Flörsheim ein Teil der Fünfdörfermark ausgesondert wurde, hat 
man das Flörsheimer Ortszeichen (vergl. Nr. 253, 254) neben den Doppelhaken angebracht. Rote Sandsteine: 
30720x46 cm und kleiner. i 
Nr. 763 steht mehrfach an der alten Stockstraße und begrenzte die alte Raunheimer Gemarkung gegen die Fünf- 
dörfermark. Gegen Raunheim zeigen die Steine das alte Ortszeichen (vergl. Nr. 324), gegen den Markwald den Doppel- 
haken. Der jetzige Raunheimer Gemeindewald ist erst 1826 bei Teilung der Waldmark entstanden. Keuper: 25 x 
20x30 cm und größer.
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zu Tofel ó0 STE¡NE DER LANDVERMESSUNG, METLENSTETNE erc.,
GEHEIME UNTERLAGEN

761 TrigoÌtorn¿trísch¿ Punkte od¿¡ Stebu dø Landcnermusuttg finden sich in allen Gemarkungen, insbesondere auch auf
bis erhöhten Punkten (Bcrgen). Man unterscheidet vier Oidnungen, die durch römische Zablen an den Steinen an-

768 gegebn sind. Nr. 766 und 768 ûnden sich im früheren Großherzogtum Hessen. Pct. Trig. Ord. III : puncus
trigonometricus ordinis III. N¡. 765 steht in der ehemals kurhessischen Gemarkung À,t¿ssentreim bei Vilbet und
gehört zur ¡y. Q¡d¡rrng. Nassau u. a. Staatcn hatten keine vierte Ordnung. Größe verschieden. Rote und weiße
Sandsteine, Syenit, Granit.

769 Kurtrí¿risclæ MeíI¿nsteh¿. 1789. Sie stånden und stehen meist noch an der Vegestrecke Oberbrechen-Limburg-
770 Montabaur-Koblenz. Es sind dreitantige Säulen von weißem Kallstein auf tiçpenartigem Unterbau, die untlre

Stufe 48 cm hoch, die zweitc Stufe z9 cm hoch. Obere Såule ca. r,8o m hoch, inãLr Mitti ø 46 crnbreit. Die In-
sch¡iften auf zwei Dreiecksseitcn bezeicb¡en die Endernungen in Stunden bis Koblenz bzw. bis Franlfürt C T :
Chur-Trier. An der Spitze der Sãulet waren noch zwei metallenc Tafeln befestigt, iedenfalls mit dem kurtrierischen
Vappen (Krarz). Sie wurden wohl r8o3 bei Besiøergreifirng der kurtrierischen Landesteile endernt. Solche Meilen-
steine stehen u. a. noch in Oberbrechen, zwischen Niederbrechen und Lindenholzhausen, bei dem pallotinerkloster
in Limburg, zwischen Staffel und Görgeshausen an der l¿ndstraße.

771 Bergwerhsstein. Die Aussteinung eines Grubenfeldes oder Geländes, auf dessen unterirdische Ausbeutung ein Mu-
o, b tungsrecht en¡'orben wurde, findet sich in der Gemarkung Schönborn an der östlichen Ecke des Habãnscheider

Feldes am Waldrand. G G : Gewerkschaft'- - ? Vergl. Nr. 7zo.

772 Strapenunterhaltungsstehæ. Sie fi¡den sich an der alten Hessenstraße, die von Niederselters her nach Gießen zu
o, b führt, zwischen Laubuseschbach und lleilmü,¡rster an der Gemarkungsgrenze Rohnstadt-Langenbach. Die um-
773 liegenden Orte hatten die Unterhalh¡ng der Sraße zu besorgen; jedem der Orte war ein jti¡ck a¡gemess€n,

so Langenbach' Rohnsadt, Ernsthausen, Aulenhausen, Audenschmiede. Graue Schiefer- oder Bruchsteirle:2Sx
rSx2S cr¡r und zzxt6x22 çm'

774 Rheinstrom-Meit¿r¿steirc. Solche Steine der Strombauverwalrung finden sich an der Strecke von Biebrich bis Nieder-
lahnstein alle ro Kilometer. Nr. 77o steht am Rheinufer zwischen Ostrich und Hattenheim. Eine Seite zeigt die
Inschrift wie Abbildung, die zweite Seite. hat: rS, 227 K M von der Landesgrenze (bei Biebrich). Auf der d-'ritte¡!
Seite steht: 336' 7o3 K M bis zur Landesgrenze (d. h. bis zur hollåndischen Grenze). Gelblicher Sandstein: 4r z
42.,/.7o cm.

77 5 fugastein¿. Solche Steine, wie auch die hölzernen sog. Heeg-Såulen, grenzten früher die einzel¡en tagdgebiete in
größeren ïläldern ab, die zu keiner Ortsgerurkung gehörten. Nr. 775 stand im Süalde zwischen Uiberach und
Messel, findet sich ieÎ¿t an der Landstraße, wo der Steinweg einmündet. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein
zur Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei Lächer. G H : Großherzogtum Hcssen. Rückseite zeigt V A,
wohl Namen eines Adligen. Keuper: j7ttTy.Sg clrl,

(! C_e1øne Ut:lerl?Cn, auch Loszeichen, Eier, Zeugen,Gemerk genannt, wurden ehemals unter die Grenzsteine gelegt.

_þ^i9 (Naheres Abschnin III). Nr. 776 rât ein Tonplâttchen in netürlicher Größe. Wurde in Hornau bei Konigstein
781 benutzt. Das Horn ist das Onszeichcn. Nr. 777a, b ist eine Unterlage für Landesgrenzsreine des Herzogtums Nãssau.

Das k¡eisrunde Bleiplättchen von 4 cm Durchmesser und 3-4 mm Dicke zeigt auf einer Seite einen Lówen, auf
der anderen Seite H N (: Herzog¡um Nassau), darüber ein Doppelhaken mit Mittelstrich. Wurde als ,,Nassauisches
Landmesserzeichen'r bezeichnet. Nr. 778 ist die hessen-darmstädtische Unterlage unter Landes-Grenzsteine. Es
ist ein viereckiges Bleiplänchen (+: ¿ cm), welches auf einer Seite G H : Großherzogn¡m Hessen zeþ. Eine
andere hessische Grenzmarke ist eine runde Medaille aus Zinn von z8 mm Durchmesser. Sie zeigt din Hes-
sischen Löwen lpit Schwert und Doppelschweif, auf einem Balken schreitend. Umsch¡ift: Großherz. Hess. Ho-
heit. Unter den hessen-homburgischen Landesgrenzsteinen gegen Nassau und Hessen-Darmstadt, wohl auch unter
den Grenzsteincn der Domainenwälderliegen viereckige Bleiplåttchen, die Ecken abgesrumpft, worauf L. H. : Land-
graftum Hessen eingeprägf ist. Die Gemarkungs-Grenzsteine von Homburg sind unterlegt mit runden Bleimarken
mitJahreszahl r8z¡ in der Mitte. Umsch¡ift: SadtHomburgischeGemarkung. Friedrichsdorfb¡tGrenzmarken
aus Ton mit eingeprägtem F. Nr. 779 ist eine Scheibe aus gebranntem Ton, gefuoden beim römischen Pfahl-
graben bei Glashünen. Insch¡ift lautet: IægXXII PPF : 22. Legion,primigena,pia, ûdelis.Welchen Zweck
diese Scheibc hatte, bcdarf weiterer Nachforschung. In natürlicher Größc dargestellt. Nr. 78o ist eine Grenzstein-
unterlagc aus dcr Gegend von Miehlen, jetzt im l¿ndesmuseum. Fþr ist unvollstãndig und nicht zu det¡ten. Rück-
seite des Plãnchens aus gebranntem Ton zeigt ein F. Nr. 78r ist eine Unterlage aus der Grafschaft Köniçtein mit
dem Königsteiner Gerichtssiegel von 1535. Im Landesmuseum unter Nr. t4865t(f,.

764 
bis 

768 

769 
770 

771 

a,b 

772 
a,b 

773 

774 

775 

776 
bis 
781 

zu Tafel 60 STEINE DER LANDVERMESSUNG, MEILENSTEINE etc., 
GEHEIME UNTERLAGEN 

Trigonometrische Punkte oder Steine der Landesvermessung finden sich in allen Gemarkungen, insbesondere auch auf 
erhöhten Punkten (Bergen). Man unterscheidet vier Ordnungen, die durch römische Zahlen an den Steinen an- 
gegeben sind. Nr. 766 und 768 finden sich im früheren Großherzogtum Hessen. Pct. Trig. Ord. III = Punctus 
trigonometricus ordinis III. Nr. 765 steht in der ehemals kurhessischen Gemarkung Massenheim bei Vilbel und 
gehört zur IV. Ordnung. Nassau u. a. Staaten hatten keine vierte Ordnung. Größe verschieden. Rote und weiße 
Sandsteine, Syenit, Granit. 

Kurtrierische Meilensteine. 1789. Sie standen und stehen meist noch an der Wegestrecke Oberbrechen—Limburg— 
Montabaur—Koblenz. Es sind dreikantige Säulen von weißem Kalkstein auf treppenartigem Unterbau, die untere 
Stufe 48 cm hoch, die zweite Stufe 29 cm hoch. Obere Säule ca. 1,80 m hoch, in der Mitte ca 46 cm breit. Die In- 
schriften auf zwei Dreiecksseiten bezeichnen die Entfernungen in Stunden bis Koblenz bzw. bis Frankfurt CT — 
Chur-Trier. An der Spitze der Säulen waren noch zwei metallene Tafeln befestigt, jedenfalls mit dem kurtrierischen 
Wappen (Kreuz). Sie wurden wohl 1803 bei Besitzergreifung der kurtrierischen Landesteile entfernt. Solche Meilen- 
steine stehen u. a. noch in Oberbrechen, zwischen Niederbrechen und Lindenholzhausen, bei dem Pallotinerkloster 
in Limburg, zwischen Staffel und Görgeshausen an der Landstraße. 

Bergwerksstein. Die Aussteinung eines Grubenfeldes oder Geländes, auf dessen unterirdische Ausbeutung ein Mu- 
tungsrecht erworben wurde, findet sich in der Gemarkung Schönborn an der östlichen Ecke des Habenscheider 
Feldes am Waldrand. GG = Gewerkschaft — — ? Vergl. Nr. 720. 

Straßenunterhaltungssteine. Sie finden sich an der alten Hessenstraße, die von Niederselters her nach Gießen zu 
führt, zwischen Laubuseschbach und Weilmünster an der Gemarkungsgrenze Rohnstadt—Langenbach. Die um- 
liegenden Orte hatten die Unterhaltung der Straße zu besorgen; jedem der Orte war ein Stück zugemessen, 
so Langenbach, Rohnstadt, Ernsthausen, Aulenhausen, Audenschmiede. Graue Schiefer- oder Bruchsteine: 25x 
15x25 cm und 22x16x22 cm. 

Rheinstrom-Meilensteine. Solche Steine der Strombauverwaltung finden sich an der Strecke von Biebrich bis Nieder- 
lahnstein alle 10 Kilometer. Nr. 770 steht am Rheinufer zwischen Östrich und Hattenheim. Eine Seite zeigt die 
Inschrift wie Abbildung, die zweite Seite. hat: 15, 227 KM von der Landesgrenze (bei Biebrich). Auf der dritten 
Seite steht: 336, 703 KM bis zur Landesgrenze (d. h. bis zur holländischen Grenze). Gelblicher Sandstein: 41x 
42x70 cm. 

Jagdsteine. Solche Steine, wie auch die hölzernen sog. Heeg-Säulen, grenzten früher die einzelnen Tagdgebiete in 
größeren Wäldern ab, die zu keiner Ortsgemarkung gehörten. Nr. 775 stand im Walde zwischen Urberach und 
Messel, findet sich jetzt an der Landstraße, wo der Steinweg einmündeı. Er wurde mit einem zweiten gleichen Stein 
zur Herstellung einer Bank benutzt, daher die drei Löcher. GH = Großherzogtum Hessen. Rückseite zeigt VA, 
wohl Namen eines Adligen. Keuper: 3741759 cm. 

Geheime Unterlagen, auch Loszeichen, Eier, Zeugen, Gemerk genannt, wurden ehemals unter die Grenzsteine gelegt. 
(Näheres Abschnitt III). Nr. 776 ist ein Tonplättchen in natürlicher Größe. Wurde in Hornau bei Königstein 
benutzt. Das Horn ist das Ortszeichen. Nr. 777a, b ist eine Unterlage für Landesgrenzsteine des Herzogtums Nassau. 
Das kreisrunde Bleiplättchen von 4 cm Durchmesser und 3—4 mm Dicke zeigt auf einer Seite einen Löwen, auf 
der anderen Seite HN (= Herzogtum Nassau), darüber ein Doppelhaken mit Mittelstrich. Wurde als „‚Nassauisches 
Landmesserzeichen“ bezeichnet. Nr. 778 ist die hessen-darmstädtische Unterlage unter Landes-Grenzsteine. Es 
ist ein viereckiges Bleiplättchen (4:4 cm), welches auf einer Seite GH — Großherzogtum Hessen zeigt. Eine 
andere hessische Grenzmarke ist eine runde Medaille aus Zinn von 28 mm Durchmesser. Sie zeigt den Hes- 
sischen Löwen mit Schwert und Doppelschweif, auf einem Balken schreitend. Umschrift: Großherz. Hess. Ho- 
heit. Unter den hessen-homburgischen Landesgrenzsteinen gegen Nassau und Hessen-Darmstadt, wohl auch unter 
den Grenzsteinen der Domainenwälder liegen viereckige Bleiplättchen, die Ecken abgestumpft, worauf L. H.— Land- 
graftum Hessen eingeprägt ist. Die Gemarkungs-Grenzsteine von Homburg sind unterlegt mit runden Bleimarken 
mit Jahreszahl 1821 in der Mitte. Umschrift: Stadt Homburgische Gemarkung. Friedrichsdorf hat Grenzmarken 
aus Ton mit eingeprägtem F. Nr. 779 ist eine Scheibe aus gebranntem Ton, gefunden beim römischen Pfahl- 
graben bei Glashütten. Inschrift lautet: Leg XXII PPF = 22. Legion, primigena, pia, fidelis. Welchen Zweck 
diese Scheibe hatte, bedarf weiterer Nachforschung. In natürlicher Größe dargestellt. Nr. 780 ist eine Grenzstein- 
unterlage aus der Gegend von Miehlen, jetzt im Landesmuseum. Figur ist unvollständig und nicht zu deuten. Rück- 
seite des Plättchens aus gebranntem Ton zeigt ein F. Nr. 781 ist eine Unterlage aus der Grafschaft Königstein mit 
dem Königsteiner Gerichtssiegel von 1535. Im Landesmuseum unter Nr. 14865/66.
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IN HALTS -VERZE ICH N IS
Die Zohlen bezeichnen die Nummern der Grenzsteine

I. tAN DES.GREN ZSTEINE
Anhalçschaumburg (Grafschaft Schaumburg u. Graf-

schaft Holzappel) r85. r88. r89.63o'
Bayern, Königreich, 164. 166. 167. t69. t7o.
Bleidenstadt, siehe Reichsstädte.
Burggrafschaft Kaichen (Freigericht)' siehe Kaichen.
Deutscher Orden (C-ommende Frankfurt) 84.85. rz5.

tz6. t3o,
Frankfurt, Großherzogtum' t63. t65. t68. t7r. r99.

,, Reicbssadt, siehe unter Reichsstãdte.

Frankreich 5o8.
Friedberg, Reichssadt, siehe unter Reichsstädte.

Ganerbschaft Staden, siehe unter Staden.

Gemeinschaft C,amberg r8z. zo9. zlo. 2r2.

,, Cleeberg zo8. 2tî. 2r3.

,, Effolderbach usw. 8o-83. ro3. ro4.

, Eiseobaú zag. 625.

,, Kirberg zr4. 2r5.
,, S7ehrh€rm zz7. zz9.

Hanau, Grafschaft, 65.7t.24.78. 88. 94.96,98. rro.
ttt. tr2. rt8. t27. t29. \32-Í4Í. r44. r47-Í5t.
r59. 16z.

Hanau-Mäu¡zenberg 82. $. 146. 168. r7t,353.
Herrschaft Cransberg 227. 232.

,, Cronberg lzo. zz6.

,, Reifenberg zz6. zz8.

Hessen-C¿ssel, Landgrafschaft, 96. tgt. Í93. r95t
ferner unter Ku¡hessen.

Hessen-Darmstadt, Landgrafschaft, 4. rr. 17. 33.
34.37.3q.4l. 5e-58. 77.8o.82. 83. 86. toz.
ro5. ro6. rog. r23. t6n. t64. Í73. r74. Í75.

r8o. r9r. ry4, ry7. 2ßr. 2o2. zo8. 222.223. 23o,

23r. 232.63o.7o9.756.
Hessen¡ Großhetzogûrm, 2r-25. 6244. 67-7o, 72.

76. 88. 98, rù1. ro8. rr4. rr5. tt7, rÍ9. t24.
163. 165-17r, r9z. 196. t98. zoo. 2o4. 2o5. 2o7.

322.775.778.
Hessen-Hanau, siehe unter I{an¿u.
Hessen-Homburg Landgrafschaft' ro8-r 14. rr7. r2r.

t22. t24. r37. r43. 78r.
Hessen-Rheinfeþ Landgrafschaft,6. 8. ro. 46. r74-

r77. t8t.43. $6.
Holzappel, Grafschaft, siehe unter Anbalt-Schaumburg.

Isenburg, Grafschaft, spâter Fürstentum (mehrere

Linien) 56. 58. 8r. 94.97.98. r3r. Í42. r45. t47.
r49. r5t-r62. 666. 6ß, 677. 678.

Kaichen, Burggrafschaft (FreigerichQ 87. 88. 9o43.
Kurhesseo (nach t8o3) 4. 5y6z 67. 68. 7o. rr7.

t2o, t22,

Kur-Mainz Í-3. 5. 9. r4-t6. ß-45. 47. 4f57. 7r.
gg.--lror.tr6. rz3. rz7. rz8. r34. Í35. r39. r,46.

r48. r5o. r14-r57. 168. r7t. r78. r79.2t9. 22o.

224. z2S. 353. 4Sz. 756.
Kur-Pfalz 7. 8. 38. $-49 t78.636.
Kur-Trier rz. zÇ32. 48. 176. r8z. r83. r87. r88.

2o9. 2t2.
Nassau-Kaøeoelnbogen 29. 3c. 32,

,, -Diez tz.27.28.3o.
,, -Hadamar 26. t86.
,, -Idstein z. 4-t6. 35. t7 z, t73. t77. t8o. t8t.zz8.
,, -Oranien r, 3. 5. t2. t3.3t. r85. r89. 2o9, 2r4.

,, -Saarbrücken 4.7. ro. 17.636.

,, -Usingen r.3. 5.rr. ¡8. 6r. 2o8. zro. 2r4, 2t5.
227.229.

,, -Veilburg 6. 9. 18. r84. r9o. r93-r95. t'g7. zo8.
ztr.2t3.636.

,, Herzogtum, rY25. 6. 69. 72. 76. ro7. ro8.
ro9. rr3. Ír4. r2t. z'o6.322.

Preußen, Königreicb 88.98. tts. rg2. 196. Í98- 2or.
2o2.2O4-2o7.

Reichsritterschaft, Orte und Reichsburg.

Büchelborn (Färst v. d. Leyen) 23o. 23r. 233.

Friedberg, Reicbsburg, 65. ZS.8+. 8S. 8l+S.gl.
98,322.
FrÍicht zt*zzt. (Frhr. vom Stein).

Niederhofheim 224. 225. (v. Kniestett u. a.).

Nievern zt6. zr7. zzr. (Ftirst von der Leyen).

Obererlenbach 78. r38. (Graf von Ingelheim).

Oclsadt 7r,73-75. (Frhr. v. Frankenstein).

Osterspai zzz. (v. Valdenburg).
Sihweigþusen 2t9. 22'o. (Frhr. vom Stein)'

Slasenbach zz3. (Boos v. Valdeck).
Reichsstädte und Reichsdörfer, Ritterstift.

Bleidensødt, Rittentift, t7. 434. 624. 625,

Frankfurt 19.2c..36. 56. 59.q.65.66.78. u6.
tr¡. rr9. t2o. r25-r34. t6r. 759.*)

Friedberg ß. 75. r45 r58.
Sulzbach-S oden 234. 24ç249.

Schaumburg, Grafschaft, siehe Anbalt-Schaumburg.

Solrns, Grafen von, Gesamtbaus 86.716.

,, Braunfels 77.79.89. tg9. 2æ.2o3.
,, Greifenstein zo3.

,, Lich-Hohensotns 79. 86. zoz.

,, Rödelheim rr8. 136. ry7. r39-r45.
Saden, Ganerbschaftr go. 9r. %4.
Stolberg Grafschaft, 8o. 9¡ro6.
Vierherrische, Das, r7z, r75. r79.233.
Vied-Ruokel r8z-r84. 186. r87. 19r;. 2o9.628.

r) Siche auch u¡tcr F¡e¡lñ¡rt a. M. im O¡t¡vcfleichnis.

INHALTS-VERZEICHNIS 
Die Zahlen bezeichnen die Nummern der Grenzsteine 

I. LANDES-GRENZSTEINE 

Anhalt-Schaumburg (Grafschaft Schaumburg u. Graf- 
schaft Holzappel) 185. 188. 189. 630. 

Bayern, Königreich, 164. 166. 167. 169. 170. 
Bleidenstadt, siehe Reichsstädte. 
Burggrafschaft Kaichen (Freigericht), siehe Kaichen. 

Deutscher Orden (Commende Frankfurt) 84. 85. 125. 
126. 130. 

Frankfurt, Großherzogtum, 163. 165. 168. 171. 199. 

» Reichsstadt, siehe unter Reichsstädte. 

Frankreich 508. 
Friedberg, Reichsstadt, siehe unter Reichsstädte. 

Ganerbschaft Staden, siehe unter Staden. 

Gemeinschaft Camberg 182. 209. 210. 212. 
> Cleeberg 208. 211. 213. 
35; Effolderbach usw. 80—83. 103. 104. 

3 Eisenbach 209. 625. 

» Kirberg 214. 215. 
= Wehrheim 227. 229. 

Hanau, Grafschaft, 65. 71. 74. 78. 88. 94. 96. 98. 110. 
111. 112. 118, 127. 129. 132—I4I. 144. 147151. 

159. 162. 

Hanau-Münzenberg 82. 83. 146. 168. 171. 353. 
Herrschaft Cransberg 227. 232. 

0, Cronberg 120. 226. 

5 Reifenberg 226. 228. 

Hessen-Cassel, Landgrafschaft, 96. I9I. 193. 195; 

ferner unter Kurhessen. 

Hessen-Darmstadt, Landgrafschaft, 4. ı1. 17. 33, 
34. 37. 3942. 50—58. 77. 80. 82. 83. 86. 102. 

105. 106. 109. 123. 160. 164. 173. 174. 175. 

180. 19I. IY4. 197. 201. 202. 208. 222. 223. 230. 

231. 232. 630. 709. 756. 

Hessen, Großherzogtum, 21—25. 62—64. 67—70. 72, 

76. 88. 98. 107. 108. II4. 115. 117. IIQ. 124. 

163. 165—171. 192. 196. 198. 200. 204. 205. 207. 

322. 775. 778. 
Hessen-Hanau, siehe unter Hanau. 

Hessen-Homburg, Landgrafschaft, 108—114. 117. 121. 
122. 124. 137. 143. 781. 

Hessen-Rheinfels, Landgrafschaft, 6. 8. 10. 46. 174,— 

177. 181. 233. 636. 

Holzappel, Grafschaft, siehe unter Anhalt-Schaumburg. 

Isenburg, Grafschaft, später Fürstentum (mehrere 
Linien) 56. 58. 81. 94. 97. 98. 131. 142. 145. 147. 

149. 151—162. 666. 673. 677. 678. 

Kaichen, Burggrafschaft (Freigericht) 87. 38. 90—93. 
Kurhessen (nach 1803) 23. 59—62. 67. 68. 70. 117, 

120. 122. 

*) Siehe auch unter Frankfurt a. M. im Ortsverzeichnis. 

Kur-Mainz I—2. 5. 9. 14—16. 33—45. 47. 4957. 71. 
99—I0I. II6. 123. 127. 128. 134. 135. 139. 146. 

148. 150. 154—157. 168. 171. 178. 179. 219. 220. 

224. 225. 353. 452. 756. 

Kur-Pfalz 7. 8. 38. 43—49. 178. 636. 

Kur-Trier 12. 26—32. 48. 176. 182. 183. 187. 188. 

209. 212. 
Nassau-Katzenelnbogen 29. 30. 32. 

» Diez 12. 27. 28. 30. 

»„ Hadamar 26. 186. 

„ -Idstein2.13—16. 35.172. 173.177.180. 181.228, 
„ -Oranien ı. 3. 5. 12. 13. 31. 185. 189. 209. 214. 

» Saarbrücken 4. 7. 10. 17. 636. 
„ Usingen 1. 3. 5. 11. 18. 61. 208. 210. 214. 215. 

227. 229. 
» Weilburg 6. 9. 18. 184. 190. 193—I95. 197. 208. 

211. 213. 636. 

„ Herzogtum, 19—25. 60. 69. 72. 76. 107. 108. 
109. 113. II4. 121. 206. 322. 

Preußen, Königreich, 88. 98. 115. 192. 196. 198. 201. 

202. 204—207. 
Reichsritterschaft, Orte und Reichsburg. 

Büchelborn (Fürst v. d. Leyen) 230. 231. 233. 
Friedberg, Reichsburg, 65. 75. 84. 85. 87—95. 97- 

98. 322. 
Frücht 216—221. (Frhr. vom Stein). 
Niederhofheim 224. 225. (v. Kniestett u. a.). 
Nievern 216. 217. 221. (Fürst von der Leyen). 
Obererlenbach 78. 138. (Graf von Ingelheim). 
Ockstadt 71. 73—75. (Fıhr. v. Frankenstein). 

Osterspai 222. (v. Waldenburg). 
Schweighausen 219. 220. (Frhr. vom Stein). 
Wasenbach 223. (Boos v. Waldeck). 

Reichsstädte und Reichsdörfer, Ritterstift. 

Bleidenstadt, Ritterstift, 17. 434. 624. 625. 
Frankfurt 19. 20. 36. 56. 59. 63. 65. 66. 78. 116. 

117. 119. 120. 125—134. 161. 759.*) 

Friedberg 73. 75. 145 158. 
Sulzbach-Soden 234. 246—249. 

Schaumburg, Grafschaft, siehe Anhalt-Schaumburg. 

Solms, Grafen von, Gesamthaus 86. 716. 

» Braunfels 77. 79. 89. 199. 200. 203. 

»  Greifenstein 203. 

3»  Lich-Hohensolms 79. 86. 202. 

; Rödelheim 118. 136. 137. 139—145. 

Staden, Ganerbschaft, 90. 9I. 93—96. 
Stolberg, Grafschaft, 80. 99—106. 
Vierherrische, Das, 172, 175. 179. 233. 
Wied-Runkel 182—184. 186. 187. 190. 209. 628.



II. ORTS.VERZEICHNIS
Auch Hof-, Burg- und Wqldnomen

Aclerbach r75.
Allendorf, K¡. Gießen ry7.2o7.

,, Unterlahn, r73.
Altcnhain z4o.
Alteastadt 82, go-1,
Amöneburg-Biebrich 5o8.
Arnsburg, Klooter, 86. 7t6.
Aßlar zæ-.zoz.
Aßnannshauscn 525, 6zt.
Asthein 34. ß8. 723. 724.
Atzbach 19ó.
Audcoschmiede 772.
Aulcnbausen 772.
Aulhausen 275. Sç.62r.
lafaþusen 46. 167. t6B. r7o. t7r. ¡¡S2.3S3.
Balduinstein r88.
Båntadt 267.
Bauschhcim 34.325.326. 97. 368.
Becheln 3. 5.
Bechtheim zr5.
Beidenauer Mühle 393.
Bcllmuth 8o. 83. ro6.

Fry* 356. 357. 67948r. 6$. 7tg. 74r. t4S.
Bcrgbâus€n (Untcrlabn) ry2. ry3. rl,7.
Bcrkersheim ß3. 695497.
B€rn&oth 4. to. t72. t75.626.
Bcrsadt 77.
Bøtramshof 653.
Ba¡crbech 214, 2r.5, 3ro.
Bicberberg 8o. 83. to4. rú.
Bicbrich a. Rh.257. 5o8.774,
Bicrstadt 434.
Bischofsheim bei Bergen 356. 357. 3Sg.

¡, bci tvlainz 325.72g. 7lr.
Blasbach zo5.
Blcidensadt ry. 434, 624.
Bo*4€in t32. t33, r.4o. r44. 65o. 652. 656.(flt.

6612.66'5.
Bodcnrod u4.
Bommersheim 25. rr4. rzr.3t3.
Bonames l33. l¡4. 659. 696. 7o5.
Rinsadt 67.68. 97.gg,
Boppard $l4lS,
Bo¡nheim @ranmrn) ng. 642444. 6g. 686. :.ç¡5.

74Þ75r.
Bornhofen 6l.6.6t7.
Bornich 46.6118.
Brandoberndorf 24. 2og. 2rr.2r3.
B¡aubach ß. 37. 39. 4c. 6114lS.
Bremthal ry.256.
Brrchenbrücken r45. r58.
Bruchköbel 4T.r4g.
!Íichelþrn, Hof, 23o. 23r. 233. 9343¡ g7.
Burgschwalbach 3rz.
Burgwald Friedberger 32o. 322,
Camberg 2ro.3ro.
Crmp 614. 616.617.61g. ISS-SI.
C-asscrnhof 436.

laslel 
(:Mainz) 242-245. 4s4. 496. 49t. Soo.5o5. 5o8.

C,aub 38. $. 45, 3t4. 6112. lr,5.
Cbarlottenbcrg r89.
Cleeberg 24. zog. 2tr. 2r3.

il

Crambcrg 63o.
Cransberg 24. 76, 227. 232.
Cröftel r4. 15.

Cronberg l:zo.25o.
Cronberger lvbrk zz6. 76r.
Crr¡mbach ryt. ry4. ry8,
Cubach 3o9.
Dacbsenbausen S. ryç 222.
Dahlheim 6gZ4tS.
Dauborn 2t4.3ro.
Dauernheim to2. ro1.
Dauscnau r.
Dchm ¡86.
Delkenheim z4t. 266. $3. ß9. ßg.
Dessighofen r79.
Diedenbergen 42. $6. 452.
Diete¡hausco t8. zú.
Dillcnburg 19.
Domanialrrald ßo.335.
Dorn-Assenheim 72.
Dörnberg r89.
Dornhcim 339.
Dörnigheim 36c.665.
Dornholzbausen (Untcdahn) r79.
Döncheid g. r78.
Dörstheck, Hof, t79.,ztg, zzo.
Dortelweil 66, rz7. rz8. r3o. To2¿7o4.
Dotz,heim 258,5o3.
Dnis, Hof, 286.5l:..
Dreieichenh¿in 16o.
Dudenhofen, Kr. Ofenbach, 146.
Duteohofen, Kr. Vetzlar, tg7.2o7.
Ebcrbacb Abter, 269. Siehe auch S. VI.
Ecûenheim l:g. t32.5oo. ó89. W4.
Eddenheim 254. 458. 462. 482.
Effolderbach 8o--83. ro3. ro4.
Ehlbalten rz3.
Eh¡eotbal 3rS. 635. 7 SS-T 57.
Ehringshausen zo3, 623.
Eitingen 294.295.297-3æ. 3o2. Sg4. Sg7. Sgg.
Eichelbachcr Hof z¡o.
Eichen 98.364.
Eisenbach 2.o9.628.
Eisighofcn r8o.
Eltville zß7.268. z8io.284-286, zgg. zyzgz.

5o¡5r8. 52o.-523. Se. 562.
Elz 29.3t.
Ems, Bad, t. zr7. zr8.
Engeltbal, Kloster, 87. go. gz. gS. 97, gg.
Ennerich 186.
Eppenrod 27. r85.
Eppatein 34. 4r. 7SS. 756.
Erbach bi C-ambery 627.

,, am Rhein z7r. 272. 274. 277. zg5. zg6. zgg.
427,str, 53.È531$6. fi7.S5B. 562. 574.
578. 579.

Erbenheim n. ry.257.
E¡bstadt 67.68. 94a7.
Erlenborn, }lroî, zzz.
Ernsthausen 772.
Eschborn 2r. 22. r3g, 252. 3gr. 76t.
Eschenheim 36.l33.

Il. ORTS-VERZEICHNIS 
Auch Hof-, Burg- und Waldnamen 

Ackerbach 175. 
Allendorf, Kr. Gießen 197. 207. 

3 Unterlahn, 173. 

Altenhain 240. 

Altenstadt 87. 90—93. 

Amöneburg-Biebrich 508, 
Arnsburg, Kloster, 86. 716. 
Aßlar 200—202. 

Aßmannshausen 525. 621. 
Astheim 323. 338. 723. 724. 
Atzbach 196. 

Audenschmiede 772. 
Aulenhausen 772. 

Aulhausen 275. 590. 621. 
Babenhausen 146. 167. 168. 170. 171. 352. 353. 
Balduinstein 188. 
Bärstadt 267. 
Bauschheim 323. 325. 326. 337. 338. 
Becheln 3. 5. " 
Bechtheim 215. 

Beidenauer Mühle 393. 

Bellmuth 80. 83. 106. 
Bergen 356. 357. 679—681. 683. 719. 741. 745. 
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5 bei Mainz 325. 729. 760. 
Blasbach 205. 

Bleidenstadt 17. 434. 624. 
Bockenheim 132. 133. 140. 144. 650. 652. 656. 661. 
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Boppard 633—635. 
Bornheim (Frankfurt) 129. 642—644. 683. 686. 735, 
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Dahlheim 633—635. 
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Dörnigheim 360. 665. 
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Ehringshausen 203. 623. 
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Elz 29. 31. 

Ems, Bad, ı. 217. 218. 
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Ennerich 186. 
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Erbach bei Camberg 627. 
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Fischbach bei Eppstein 34. 756.
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Fmnkfurt a. M. (ohne Vororte) l:5. rrg. nß. r2g.
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Friedrichsdorf r43. 78r.
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Goldstein, Hof, zo.
C¡onzænheim bei Homburg ro9. rr4.
Gärgeshausen 27. 28. 3c.. 769.
Gäøenhain 16o.

Grafenbmch, IIof,666.
Grãvenwiesbach ¡8. zo8.
Griesheim bei Hächst a. M. 19. rr9.
Gronau bei Vilbel 6g8. loS.

,, Kloster 626.
Grorod Hof, 16.
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GrÍinhof bci Fnnlû¡rt 656. Zgl.ZSl.
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llzdrorat 32.
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Hallgarten 273. 276. 427. 528. Sz9. 556. SS7.
I{ambach 3r.
I{anau r4¡r5r.699.
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Konradsdorf (Hof) 82. 83.
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Kriftel45z.
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Langen 16o.
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I-angeohâin bei Hofheim 45.34r. 4t7. 4r9-42t.
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Friedrichsdorf 143. 781. 
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Ginsheim 337. 342. 733. 
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Gonzenheim bei Homburg 109. 114. 
Görgeshausen 27. 28. 30. 769. 

Götzenhain 160. 
Grafenbruch, Hof, 666. 

Grävenwiesbach 18. 208. 

Griesheim bei Höchst a. M. 19. 119. 
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Grorod, Hof, 16. 

Groß-Altenstädten 200—202. 
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Großenlinden 204. 

Grünhof bei Frankfurt 656. 737. 753. 
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Gundwald bei Walldorf 53. 55. 332. 

Habenscheid 630. 771. 
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Hahnstätten 13. 312. 
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Haintchen 182. 184. 212. 629. 
Hallgarten 273. 276. 427. 528. 529. 556. 557. 
Hambach 31. 
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Hasenberg, Hof, 626. 
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Hohensolms 205. 
Hohlenfels, Burg, 13. 
Holzhausen auf der Haide 175. 

= über Aar 181. 

; bei Köppern 112. 122. 138. 709. 
Holzheim 306. 307. 
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524. 526-530. 538. 540542. 
Kilianstädten 363. 
Kirberg 214. 215. 

Kirchgöns 720. 
Kirchvers 191. 193—195. 

Kleingerau 327. 333—335. 
Kleiner Hahn (Hof) 43. 
Kleinschwalbach 234. 246—248. 396. 397. 
Kloppenheim (Wetterau) 63. 84. 85. 89. 125. 126. 130. 
Königstädten 57. 157. 
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400. 482. 742. 
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Oberwies 220. 
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Offenbach a. M. 131. 677. 678. 
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Ohren 214. 215. 
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427. 449. 482. 
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Oppershofen 79. 
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Ostheim bei Hanau 88. 364. 
Östrich a. Rh. 273. 282. 289. 544. 555. 561. 562. 774. 
Ottesser Hof 49. 313. 
Patersberg 608. 
Petterweil 63. 89. 137. 143. 705. 714. 
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Plixholz, Ruine 294. 

Prath 48. 315. 633. 740. 
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657. 658. 

Preungesheim 132. 361. 689. 751. 

Ransel 44. 47. 49. 313. 314. 
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Rauenthal 267. 280. 519. 522. 578. 5” 
Raunheim 324. 763. 
Rebstock, Hof 19..646. 651. 743. 
Reckenroth 180. 
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Rcimenbeuscn r95.
Rc¡nhartsh¡r¡sco¡ Schloß 574.
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Rodheim bei Friedberg69. ro8. rto. rrr. t24.46.r38.
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580-582. 585. 586. 588-593. 595.596.
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Seuerberg (IIof) ¡8. +¡.
Ssr¡crt¡al 49.3r3.
Schaafbcin 167. t7o.
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Schloßborn t4. 15. rzt.
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Schçaûheim a. M. zo.
Schweigbauscn 2r9. 22þ.
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Vollrads, Schloß 287. 5$.
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Walldorf SS. 35o.
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Vambach 573.
Wascnbach 223.63o.
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Veilbach 2SS. 44*453. 455-457. 734.
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Weis€l ó-8. 46. 3r4. 636.

Veisti¡chco (Kr. Offenbsch) ¡S8.
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Volfeohausco r8z.
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Worfelden 327.
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Zilqlnfug,76. z3z.
Zollh¡us W Dtcz, 13. 3r2.

Arnrbrug, Kloster, 692. 695. 7t6.
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Basting, B. A. S¡g.
v. Bettcr¡dorf, Freiherr, zz5. 38t. 3úr 397.
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Reimershausen 195. 
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Rettershain 6—8. 576. 636. 
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Rödelheim 22. 119. 139. 140. 144. 654. 744. 759. 760. 
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713. 714. 
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Rohnstadt 190. 773. 
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Rothenbergen 152. 153. 
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Rüsselsheim 50. 51. 54. 324. 347. 458. 729731. 762. 
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Trebur 323. 328. 329. 331. 342. 350. 723. 724. 726. 

727. 732. 
Unterliederbach 237. 238. 251. 342. 378. 379. 381. 385. 
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Boos von Valdeck 24. 589,
v. Boineburg 469.4jo.
v. Breidbach-Bürreshcim 387. 618.
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v. Buseck 7r7.
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de Rhon 683.
Deuæchordcnskommeodc MaÅrrz 346.
Da¡tschordenskommcnde Marburg 72r. 7zz.
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Domstifisprãsæz lvlaimz 477. 482-486. Scry,. Sz3.

595-598.
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,, -Saarbrückeu, Fürst von, 629.

,, -Usingen, Fü¡st von, 734.
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Predigerkloster Frantfurt 464. 684.
v. Preuschcn 6o9r.

v. Reiffenberg 39r. 447. 448.
v. Riedt, 388.7r3.
de Rhon (Ron) 683.
v. Ritter 32o, 524.
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v. Rothschild 653.
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Schulhaag I-angenhain a26.
Seligensadt, Abtei, 146. 354. 355.358.
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v. Hattstein 410. 411. 446448. 
v. Hausen 599. 

Hessen, Landgraf Ernst Ludwig 326. 340. 341. 424. 
604. 709. 
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Vihorstift fulzinz 567,
v. Valdbott-Bassenheim zz7. 728, 232. 39t. M7.6o4'
v. Valdenburg gen. Schenkern, zzz.
v. Vallbrunn 74.724.
v. WeitelshauseÃ 72ß.
v. Weitershausen 69.
lfætphalen, Graf von, 567,56t.

Ackergerichs- und Forstamtsstei¡e Frankfr¡rt 672. 747

748.
Asylsteine S.8.
Bergwerls-Grenzsteine 7zo. 77r.
Burgfriedensteine 755. S. 7.8.
Eisenbahn-Grenzsteine 575.

lagdsteine 17. $3435.775. 5,7.

Wid'Runk4 Färst von, 628.
v. Viescnhtittcn 645.

v. Wiler 6rr.
v. Volff-Metterniú +Sz. 451.
Zum Jungen 559.646.
v. Zwierlei¡' Freiherr, 295. 584. 587

Landesvermes$¡ngssteinc (trþonom. Punkte) 764-768.
Meilensteine 769. 77o. 774.
Weide-, Hut- oder Schâfenteine 75É753.
Straßenrmterhaltungssæìne 772. 773.
Waldm¡rkenstci¡e 2ro. 75H763.
Zehnætéine ßH46.
Gcheimc Unterlagen 77F78t.

STEINE VERSCHIEDENER ART UND GEHEIME UNTERLAGEN

Zú gefl. Beachtngl Infoþe nötig gewordener Bæchrãnkung dcr Tafeln ar¡f 6o mußten kurz vor dem Dn¡ck ei¡e

A¡zatrl Greozstein-Abbildungen ausfallen, woduch die Nr¡mmern 365-376 und 6¡f6¿r in Wegfall kommcnl

vlr

Viktorstift Mainz 567. 
v. Waldbott-Bassenheim 227. 728. 232. 391. 447. 603. 
v. Waldenburg, gen. Schenkern, 222. 
v. Wallbrunn 723. 724. 
v. Weitelshausen 726. 
v. Weitershausen 699. 

Westphalen, Graf von, 537. 561. 

Wied-Runkel, Fürst von, 628. 
v. Wiesenhütten 645. 

v. Wiler 611. 
v. Wolff-Metternich 452. 453. 
Zum Jungen 559. 646. 
v. Zwierlein, Freiherr, 295. 584. 587. 

STEINE VERSCHIEDENER ART UND GEHEIME UNTERLAGEN 

Ackergerichts- und Forstamtssteine Frankfurt 672. 747- 

748. 
Asylsteine S.8. 
Bergwerks-Grenzsteine 720. 771. 
Burgfriedensteine 755. S. 7. 8. 
Eisenbahn-Grenzsteine 575. 
Jagdsteine 173. 633—635. 775. S. 7. 

Landesvermessungssteine (trigeonom. Punkte) 764—768. 

Meilensteine 769. 770. 774. 
Weide-, Hut- oder Schäfersteine 750—753. 
Straßenunterhaltungssteine 772. 773. 
Waldmarkensteine 210. 756763. 
Zehntsteine 734—746. 
Geheime Unterlagen 776—781. 

Zur gefl. Beachtung! Infolge nötig gewordener Beschränkung der Tafeln auf 60 mußten kurz vor dem Druck eine 

Anzahl Grenzstein-Abbildungen ausfallen, wodurch die Nummern 365—376 und 639641 in Wegfall kommen! 
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